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Thekla und in der Josefstadt , Bezüge derselben . 131

— (Unter -) mit keinem Lehrerbefähiqungszeugniß
versehene , Remuneration jährl . 400  fl . . . . 13

Lehrerbibliotheken , Gründungsdotation per lO .OOOfl.
Verwendung derselben . 259

Lehrerinnen , Anweisung des für Lehrer systemisirten
Gehaltes für dieselben . 13

Lehrerversammlung . 67
Lehrmittel , Anschaffung derselben durch die Orts-

schulräthe . .
Lehrmittelausstellung , permanente . 134
Lehrmittelbedars , Voranschlag über den . . . .170
Lehrmittelpauschale von 200 fl . für die beiden

Doppelbürgerschnlen am städt . Pädagogium . 171
Leicheniiberflihrnngen , Vorgehen hiebei . . . 167

— Anwendung der bezüglichen Bestimmungen auf
die Ueberführung der Leichen aus Ungarn ' . , 185

Licitations -Kommissäre , Verhalten derselben . . in
Linienwalle , siehe Verzehrnngsstener -Linienwälle.
Livree , siehe Montur.
Lohnfnhrwerk , Vermehrung . 19

— Regelung anläßlich der Weltausstellung . . I19
Luftheizung in den neu zn erbauenden Schulen . 200

M.
Markte , Dauer derselben an Sonn - und Feiertagen 87
Mandatsniederlegungen im Gemeinderathe 82 , >64 , 2 ,9

— im Bezirksausschüsse . 83 , 133
Markenschutz , diesbezügliche Konvention zwischen

der österr . -ungar . Monarchie und den vereinigten
Staaten von Nordamerika . 103

Marktdauer , Ausdehnung bis 10 Uhr Vormittags an
Sonn - und Feiertagen. 87

Marktdirektion , Uebertragung der Monturbeschaffung
für die städt . Diener , Steuerexekutions -Mann-
schaft re . an dieselbe. 61

Markthallen , Erbauung von , bezügliche Gemeinde¬
rathsbeschlüsse . 47 , 67

Maß - und Gewichtsordnung , neue . 51
Maturitätsprüfungen an den beiden Kommmwl-

Real - und Obergymnasien in Wien , Abhaltung
derselben. .171

Mauthgebiihr , Entrichtung derselben von Mitgliedern
magistratischer Kommissionen . 86

Mehl , Verkauf desselben nach dem Wiener Gewichte II I
Militär , siehe Heeresergänznngs - Vorsckriften.
Militarassistenz für Zwecke der Zivilverwaltung,

Gebühren . . 73
Mittelschulen , Lehrbefähigungszeugnisse für. . . 73

— welche aus Kommunalnntteln zu bestreiten sind 135
— Remuneration für das die Bibliotheksgeschä te

besorgende Mitglied des Lehrkörpers . . .169
Montur für die städt . Diener , Steuerexekutious-

Mannschaft , Feuerwehr re ., Uebertragung der Be¬
schaffung an das Markt -Kommissariat . . . 61

W.
Naturalgnartier ; die im Genüsse eines Quartier-

aeldes stehenden Landwehrpersonen haben keinen
Anspruch auf Beistellung eines solchen Seitens
der Kommune . 135

Neuer Markt , Regelung des Verkehres . . . . 67
Normalschulfond - Beitrag , Aufhebung desselben,

Einführung eines Schu 'lbeitragcs. 24
Nothspitäler für Blatternkranke, Verpflegsgebllhr 71,

161, 206
-Aufnahme von Kranken aus den Vororten in

dieselben. 206
Nothspital auf der Wieden, Einstellung der Auf¬

nahme Blatternkranker. 105
— auf der Siebenbrünnerwiese , Errichtung . 138 , 206
— an der Triesterstraße vor der Matzleinsdorfer-

linie. 206
— in der Leopoldsgasse Nr . 32 , Erklärung als

öffentliche Krankenanstalt . 193
— in Zwischenbrückeu . 193 , 206

Nnmerirung , Anordnungen zur rechtzeitigen Durch¬
führung der bezüglichen Amtshandlungen . . 4 '>

Numerirnngen von Häusern . . . . 106, 153, 262

H.
Oberkammeramt . Wenn der Termin zur Auszah¬

lung von Besoldungen , Pensionen , Gnadengaben ?c.
auf einen Sonntag fällt , hat die Auszahlung an
dem vorhergehenden Tage stattzufinden . . . 79

Oberlehrer , siehe Lehrer.
Omnibttsdienst während der Weltausstellung, Re¬

gelung . .
Opernhaus , altes . 18 48
Ortsschulräthe , Verlag von 25  fl . für Anschaffungen

und Reparaturen . .
Beiziehung derselben zu den Sitzungen der

Schul sektion . 59
— Anschaffung der Lehriiiittel durch dieselben .' . 114

Ortsschnlrath des I. Bezirkes, Wahl . . . . 83

W-
Pässe für Militärpersonen . . 85
Parzellirungen von Baugründen 63 , 93, 136, 258 , 260
Pensionirungen und Quieszirungen 83 , 118, 134, 179
Pcnsionsvorschrift für Gemeindebeamte und Diener 13 !

— für die Professoren und Direktoren der städt.
Mittelschulen . . 251

Pfandleihgewerbe , Petition an das Ministerium,
wegen Einreihung derselben unter die konzes-
sionirten Gewerbe. 208

Pferdeeisenbahnen . . . 151, 164 , 257 , 258 , 261
— Nachtragsbestimmungen zn dem Vertrage mit

der Wiener Tramwaygesellschaft vom 7 . März 1868 247
Pferdeschlächter der Vororte , Verwendung derselben

im Wiener Pferdeschlachthause. 23
Pflasterungen . 94
Plan der Stadt Wien für die Volksschulen . . .135
Platzzins für die Errichtung von Trinkhallen , Basis

für die Berechnung . .
Präliminare des allg . Versorgungsfondes pro 1872 92
Prostitution , Regelung der . . . . . . . 67
Prüfungen der Volks - und Bürgerschullehrer , Aus-

dehnung der Frist zur Ablegung derselben . 91
-Vorschrift für die Vorname . . . . 95



VIII v

Pmizirungsvorschriften . Vereinigung der Kontrol-
amtszeichen mit den Feingehaltspunzen . . . 57

— Geschäfte , welche den Umsatz und Handel mit
Gold - und Silberwaaren , Pretiosen , Uhren rc . zum
Gegenstände haben , sowie die ausländischen Agenten
zum Handel mit solchen Maaren ertheilten Bewilli¬
gungen sind dem Hauptpunzirungsamte mitzutheilen 130

— Verpflichtung jener Gcwerbsleuie , welche sich
mit der Verfertigung oder dem Umsätze von
Gold - und Silbergeräthen beschäftigen , von dem
Antritte ihres Gewerbes dem betreffenden Kon-
trolamte die Anzeige zu erstatten . 196

Quartiergeld , Ausbezahlung desselben an einem dem
jeweiligen Zinszahlungstage vorausgehenden Tage 171

— für die Oberlehrer in der Knabenschule Alser-
bachstraße 23.

— jür die Oberlehrer der Schulen bei tun Plansten
und zu St . Thekla. 200

Quartiergeldzulage von 10 Perzent für die städt.
Beamten und Diener . 169 , 171

— für die Bürgerspitalsbeamten . 173
— ür die Lehrer der Volks -, Bürger - und Mittel¬

schulen mit Ausnahme der Oberlehrer und Bürger¬
schuldirektoren - . . - 24 '

Quieszirungen , siehe Peustonirungen - und Qurcs-
zirungen.

Quinquennalzulag .' n für Lehrer, siehe Lehrer.

Hl.
Rapporte über den Stand der Blattcrnepidemie . 81
Rathhaus , neues . 65, 136
Rathhausknechte provisorische, Erhöhung des Tag-

lohne « . . - 163
Rauch -Coupes in den Sommer -Gesellschaftswagen 21
Ranchfangkehrerverein um Regelung seiner Gewerbs-

verhältni se . 136
Rechnungsabschluß des Bürgerladfondes pro 1872 . 93

— des ' allgemeinen Versorgungsfondes pro 1870 . 165
— der Kommune Wien pro 1871 . 259

Recurs -Amneldungen , denselben sind die betreffenden
Straserkenutnisse anzuschließen . - - . 168

Referate des Magistrates an den Gemeliideratb,
kürzere Fassung derselben - - 15

Registratur . Kurrende des Magistrats - Dwectors,
betreffend die Ausfolgung von Akten an Parteien 15

Reinigungsbeitrag , siehe Beleuchtung «- und Reini¬
gungsbeitrag.

Reinigungspauschale für Schullokalitäten . . . 201
Reilelegitunationen der deutschen Arbeiter und Ge¬

werbegehilfen sür Reisen nach Oesterreich . . - 23
Rekruten , siehe Hceresergänzungsvorschristen.
Rekruten - Kontingent , siehe Heeresergänzungsvor-

schriften.
Nekrutirungsfliichtlinge , siehe Deserteure.
Religionsunterricht in den öffentlichen Volks - und

Mittelschulen , sowie in den Lehrerbildungsanstalten 78
— an den beiden Uebungsschulen des städt . ^Päda¬

gogiums ' ür evangelische und israelitische Schüler 166
Remuneration von 400 , resp . 500 fl. für die provi¬

sorischen Unterlehrer und Uuterlehrerinuen . . 61
— für die Zeichnen -Assistenten . . - - - 202

Reservemänner , siehe Heeresergänzungsvorschnsten.
Rettungskästcn . - - - - - - 'm, »
Revision der Akten von Seite der Magistrats-

Referenten . .

Rinderpest , Anordnungen zur Erzielung einer mög¬
lichst genauen Uebersicht über den Ausbruch , das
Bestehen und das Erlöschen derselben . . . . 191

— möglichst rasche Verständigung der betheiligten
Regie ungen für den Fall des Ausbruches derselben 197

NiNgöfenPriVilegiUM , Aufhebung des . . . . 87
Ringstraßen -Bespritzungsarbeiter , Monatzulage von

3 fl. sür dieselben.
Risalitflächen auf Stadterweiterungsgründen , Eigen¬

thumsansprüche der Kommune auf dieselben . . 14

S-
Schätzungen , städt . Realitäten und Gründe , An¬

ziehung von Mitgliedern des Gemeinderathes zu
denselben 203

Schlachtviehmarkt zu St . Marx . Ankauf von Bur-
gerspitalsgriiuden behufs Erweiterung desselben . 257

Schlnchtviehtrieb , stehe Viehtrieb.
Schueesttliberung , Erhöhung des Taggeldes für dre

Stadtbauamts -Beamtcn . 39
Schubcrkenntnisse , Competeuz der Schubstationsge-

meiuden zur Fällung derselben . 7
Schnlerbiblivthekcn Einrichtung und Ergänzung der

selben.
Schützenfest in Hannover . . . . . -Is 'k
Schttlbauleu . 66 , 94. 135 , 166

- - sür die Zeit von 1813 bis 1881 ili Aussicht
genommene . . -

— Vertheilung der Schulbauten der I . Periode
auf die einzelnen Baujahre.

— Vor Ertheilung der Baubewilligung für Schul¬
bauten ist der k. k. Bezirksarzt , resp . der Landes-
SanitätSrath , um sein Gutachten auzugehen . .

Schillbeitrag , Einführung bei Verlassenschaften . .
Schulbücher für arme Kinder.
Schuldiener , siehe Diener.
Schule , Wienstraße 97 . 135

— zu St . Thekla . - - 135
Schulen , eingemiethete , Verlängerung des Mietver¬

trages . - -
— GewerblicheFortbildungsschulen.  Gesetz

betreffend die Errichtung und Erhaltung , Abän¬
derung desselben . - - '

Schulgesetzgebung , Gesetz vom 18 . December 1871.
Abänderung der n . ö . Landesgesetze vom 5 . April
1870 , Z . 34 und 35 L. G . Bl . .

— Gesetz vom 18 . December 1871 betreffend die
Giebigkeiten !ür öffentliche Volksschulen . - -

— Gesetz betreffend die Errichtung und Erhaltung
der gewerblichen Fortbildungsschulen . Abänderung
desselben . - - - ' . '

SchwiMMschulalleestraße , Vermehrung der Arbeiter
behufs Erhaltung derselben . . . . . - -

Sektionen des Gemeinderathes , Bestimmungen Uber
die selbstständige Erledigung von Geschäftssinnen.

Sicherheitswache , k. k., Gebührenausmaß für die
Angestellten derselben anläßlich ihrer Vorladung
als ' Zeugen oder der Cskortirung von Gefangenen

— Stand derselben . , . - ' '
— Remunerationen für hervorragende Dienste . .

Sperrzeit für Gasthauslokalitäten , Erweiterung der 145
Spitz , Herrschaft , Systemisirung der zur Verwaltung

erforderlichen Dienstesstellen.
Staatsprundgesetz über die Reichsvertretung vom

21 . Dezember 1867 , Zusatzbestimmung zum s - 18
_ Über die richterlicheGewalt vom 21 . Dezember 1867,

Regelung des Klagerechtes der Parteien . - -

116
134

204

202

192
24

166

131

49

49

60

175

6
!37
181

39

58

140



IX

Staatsnoten in Banknotenform zu 1 und 5 fl., Prä¬
klusiv-Termin zur Einlösung . 192

Stadtbauamt . Regulirung des Personalstandes . . 11
— fachliche Reorganisirung . 172
— Erhöhung des Taggeldes für die bei der Schnee¬

säuberung verwendeten Beamten . 39
— Ermächtigung zur Vornahme dringlicher Arbei¬
ten ohne vorherige Vorlage eines Kostenanschlages 44

— Kontrole der gußeisernen Kanalgitter und Deckel 174
Stadtpark , Lohnerhöhung für die Gärtnergehilfen,

Wächter und Taglöhner . 200
Stadtphysikat , Einführung eines neuen Modus hin¬

sichtlich der Verrechnung und Anweisung der Augen¬
scheins- und Wagengebühreu , sowie der Diäten
für dieselben . ' 44

— Regulirung der Bezüge , Bewilligung von Quin-
quennalzulagen . 173

Stadtträger , siehe Dienstmann -Stadtträger.
Stellung , siehe Heeresergänzungsvorschriften . . 59
Stellungs -Commissionen im Auslande , siehe Heeres-

ergänzungs -Vorschriften.
Stempelbefreiung jener Zeugnisse der Gemeinden,

Seelsorger re. , welche von den Wehrpflichtigen
zum Zwecke der Befreiung von der allgemeinen
Wehrpflicht beigebracht werden müssen . . . 22

Stempelgesetz , siehe Gebührengesetz.
Steucramt , Zuweisung von 6 Kanzleipraktikanten . 250
Slenerbemessungsborschläge für Eisenbahnen , Ban¬

ken, überhaupt größere Industrie -Unternehmungen 37
Steuerexekutiousmannschaft , Erhöhung des Tag¬

geldes auf 1 fl. und des Quartier -, Holz - und
Lichtrelutunis auf 100 fl. 173

Steuern und Abgaben , Gesetz über die Forterhebung
derselben vom 1. Jänner bis Ende März 1872 . 11

Steuerzuschläge zur Erwerb - und Einkommensteuer
von Bergwerken zur Bestreitung der Kosten für
die Handels - und Gewerbekammer pro 1872 . . 10

Stiege , öffentliche, in der Renngasse . 256
Stiftung , Graberhaltungs -, der Magdalena Reiß . 14

— Johannes -Spital - und Großarmenhausstiftung . 48
— Adam Kaspar Gießmann 'sche für Waisen von

an einer Epidemie verstorbenen Eltern , Verthei-
lung an in Folge der Blatternepidemie verwaisten
Kindern . 251

Stipendien für Hörer der medizinischen Fakultät,
Fortgenuß derselben nach gesetzlich vollendeten
Studien . 146

Straßenaiilagen , siehe Gaffen - , Straßen - und
Plätzeanlagen.

Straßenbencnnung , Anordnungen zur rechtzeitigen
Durchführung der bezüglichen Amtshandlungen . 45

Straßenbcnennunge », siehe Gassen -, Straßen - und
Plätzebenenuungen.

Straßenherstellungen , siehe Gassen -, Straßen , und
Plätzeherstellungen.

Straßenlokomotive des Maschinenfabrikanten Georg
Siegt . 258

Straßenreinigung , Ueberwachung der Kehrichtfuhr,
werke . 43

— Vermehrung der Arbeiter im IV . Bezirke . . 60
— im I . Bezirke, Nebertragnng an die Transport-

Gesellschaft . . . 261
Straßenverwaltungen , Beiziehung derselben zu den

Commissionen , welche anläßlich von Bauten und
Kanalisirungen an Landesstraßev stattfinden . . 19^

Streifwägen , Ausmaß der in Wien verkehrenden . 72
Subvention für die Jahresberichte der Bürger¬

schulen, Erhöhung . 200

Supplenten , Gehalt der einen Professor vollständig
ersetzenden . 251

Sustentations - Beiträge für Kanzlei - Praktikanten,
Auflassung der . 13

T-

Taglohn der Arbeiter bei der Ringstraßenbespritzung,
Erhöhung , Einstellung der bisherigen Zulage per 3 fl. 79

— für die bei der Ringstraßen -Wasserleitung Be¬
schäftigten , Erhöhung . 132

— für die bei der Stadtpark - Wasserleitung Be¬
schäftigten, Erhöhung . 132

— für die Taglöhner im St . Marxer Schlacht¬
hause, Erhöhung . 163

— der prov . Rathhausknechte , Erhöhung . . . 163
— des Aufsehers am städt . Holzmarkte . . . 169
— für die zur Desinfizirung verwendeten Taglöhner 198
— für die Straßenarbeiter in den 8 Vorstadtbezirken 198
— für die Wächter und Taglöhner im Stadtparke 200
— für die Taglöhner im Schönborngarten , Er¬

höhung . 202
— für die Hausdiener der Markthallen . . . 202
— für die Taglöhner im Gnmpendorfer Schlacht¬

hause . 202
Tanzschulen , Kompetenz zur Ertheilung der Bewil¬

ligung behufs Eröffnung derselben . 186
Taxen , welche von einigen fremden Missionen und

Konsulaten für die Vi'dirung von Pässen und Le-
galisiruugen von Urkunden eingehoben werden . 122

Telegraphen -Dircktionen , Errichtung derselben, Auf¬
lassung der Direktion der Staatstelegraphen in Wien 103

Tclegraphenkabel , unterirdisches . 48
TheäterschUlen , Kompetenz znr Ertheilung der Kon¬

zession . 186
Theuerungsbcitrag für die Diurnisten pro 1872 . 171

— für sämmtliche Beamte und Diener pro 1873
Gemeinderathsbeschluß vom II . und 15. Oct . 1872 201

— für die Direktoren , Oberlehrer , Lehrer , Unter¬
lehrer und Nebenlehrer . . . 248

— für die Bediensteten der Bürgerspital - Wirth-
schafts-Commission . 249

Todesfälle im Gemeinderathe . 17
— unter den städt . Bediensteten . . 63, 118 , 204

Translatoren , Verkehr der Magistrats -Departements
mit denselben . . 44

Trottoir -Neinignng und Bespritzung , Verpflichtung
der Hausbesitzer hiezu . 91

Trottoirs , Ausstellung von Maaren aus denselben . 14
Trinkhallen , Basis für die Berechnung des Platz-

ziuses . 130
Turnfahrtordnung , Abänderung des 8. 2 . . . 162
Turnlehrer , Remuneration von 800 fl. für dieselben 198
Turnschulen , Bericht der — der Magistrat hat über

die Vorlage derselben zu wachen . 60

N.
Ueberschwemmungs -Vorkehrungen 19,150 , 208 ,257 ,261
Umlagen , siehe auch LandeS -Umlagen.

— auf die vorspannspflichtigen Pferdebesitzer pro
1872 . 132

Unterlehrer , provisorische, Remuneration von 400 fl.
respektive 500 fl. für dieselben . . . . . . 61

Unterlehrerinnen , provisorische, Remuneration von
400 fl. respective 500 fl. für dieselben . . . . 61

Urlauber , siehe Heeresergänzungsvorschriften.
b
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71,

38
71

161
103

. 111
7 112

112, 192
. 112
. 186
. 191
. 192
. 195
. 195

Verlag von 25 fl. für die Ortsschulräthe für An¬
schaffungen und Reparaturen . 14

Verla seuschafts -Gebühreu , Aushebung des Normal-
schulfonds -Beitrages , Einführung eines Schul¬
beitrages . 24

Verpflegsgebühr in den drei Wiener Krankenanstal¬
ten , Erhöhung der . 1, 26

— Kranken -Unterstützungs -Verein zu den h. Schutz¬
engeln , Enthebung von der Zahlungspflicht . . 3

— für Taglöhner . . . . . 21
— im allgemeinen Krankenhause zu Oedenburg,

Stuhlwcißenburg und Hermannstadt . . . .
— im allgemeinen Krankenhause zu Neutra
— in den Nothspitälern für Blatternkranke.
— im allg . Krankeuhause zu Gran . . .
— ,, ,, zu Szegszard .
— „ „ zu Ungvstr . .
— „ „ zu Sepfi 826nt Gyorgy
— „ „ zu Großwardein . .
— „ „ zu Neutra . . . .
— „ „ zu Miskolcz . . .
— „ „ zu Oedenburg .
— „ „ zu Brünn . . . .
— „ „ zu Olmütz . . .

Verpflegskosten , Rückcrsatz von , bezüglicher Erlaß
des ungarischen Ministers des Innern . . . 27

— Rückersatz für Angehörige der Kantone Wallis.
Solothurn , Aargau und Frcibnrg . 38

— für russische Staatsangehörige . 90
— für Taglöhner der österr . Baugesellschaft . . 194

Versatzamt , Ueberlassung der Hälfte des Erträgnisses
an den Versorgungsfond . 259

Versorgungshäuser , Rangirung derselben in drei
Kategorien , Regelung der Bezüge der Bediensteten 254

Versorgungshaus zu Mau erb ach , Erhöhung der
Theüerungsentschädigung für den Traiteur

— zuNbbs,  Systemisirung von 2 Hausarztensstellen
Verzehrungssteuer , Aushebung der.
Verzehrungssteuer -Behandlung der zur Wiener Welt¬

ausstellung im Jahre 1873 einlangenden Gegenstände 159
Verzehrungssteuer -Linie , Eröffnung in der Verlän¬

gerung der Sofiengaffe . 259
Verzehrungsfteuer -Linienwälle , Auflassung derselben 151
Vickenckum, siehe uck viäonärnri.
Viehausfuhr von Oesterreich . Ungarn nach Baiern . 90
Viehmärkte , Berichte des Magistrates über die da¬

selbst wahrgenommenen Krankheitsfälle . . . 87
Viehmarkt , Jung - und Stcchviehmarkt in Fünfhaus,

Verlegung . 106
Biehtrieb , Verlegung vor die Linien Wiens . . 152

— auf den Schlachtviehmarkt zu St . Marx . . 168
Vorrückungen von städtischen Bediensteten , siehe Er¬

nennungen und Vorrückungen.

174
13
18

Waaren , Ausstellung auf den Troittoirs . . . 14
Waffenmuseum , städtisches . 134
Wahlen , Anordnungen behufs einer gleichmäßigen

Verlautbarung der officiellen Versammlungen . . 82
— für den Ortöschulrath des II . Bezirkes . . . 17
— für die Wiener Baudeputation . 17
— für den Gemeinderath . . . . 45 , 62, 259
-der Bürgermeister -Stellvertreter . . . . 45
-eines Schriftführers . 45
— — zweier Schriftführer . 133
-von vier Schriftführern . 259
— für Gemeinderaths -Kommissionen 45 , 62, 258 , 259
— für den Bezirksausschuß . 133, 163

Waisenhaus , I . städtisches,  Aufnahme von zwei
neuen Aufseherinnen , Erhöhung der Bezüge der
Aufseherinnen überhaupt . 131

— III . städtisches  in der Galileigasse im IV.
Bezirke technisches Project für die Erbauung . . 182

Waisenhausmütter , Bestimmung des Gehaltes und
Penstonsanspruch . . 160

Waisenhausväter , Bestimmung des Gehaltes und
Penstonsanspruch . . . 150

Wasserversorgung Wiens . . . 46 , 135 , 166, 259
Wehrgesetz , siehe Heeresergänzungsvorschriften.
Weltausstellung , Wiener , Regelung des Lohnfuhr¬

werkes für die Dauer der.
— Sanitätsvorkehrungen anläßlich der . . . .
— Zoll - und Verzehrungssteuerbehandlung derAus-

stellungsgegenstände . 159

119
138

— Begutachtung der bezüglichen Auslagen von der
Finanz -Sektion des Gemeinderathes . . . . 163

— Gesetz über den zeitweiligen Schutz der zur Aus¬
stellung gelangenden Gegenstände . . . . . 187

— Vollzugsvorschrift zu vorstehendem Gesetze . . 188
WienflUtz, Vorkehrungen behufs Reinhaltung des¬

selben sowie dessen Ufer . 193
Wieilflnstaufsehtr, Auflassung dieser Dienstesstellen60, 79
Wohuungs-Aumrlimugshureau . . . . . ioü
Wohuungsuoth, Abhilfe der . 67, 150

Z
Zeichnen-Assistenten, Remuneration für die. . . 202
Zeughaus, Kommission für die Revision des . . 19
Zeugnisse der Gemeinden und Seelsorger behufs

Befreiung von der allg . Wehrpflicht , Stempel-
befreiung . 22

— für Hauptschulen , Gleichstellung mit den Zeug¬
nissen für Trivialschulen . 201

Zimeiitirungsamt, siehe Aichamt.
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Seite 199, von unten 2. Zeile , soll es statt „Realschule"  heißen „Knabenschule ."



l rordnungMM.
Herausgegeben vom

Magistrate der ReiWan-t-und Residenzstadt Wien.
Intzlg . 1872 . (Ausgegeben und versendet am 10. Februar.) Wr. 1-

Reichs - und Landes - Gesetze und Verordnungen.

Zircnlare des k. k. Ministeriums des Aeußern v. 3 . Februar 1870 , Z 1026,
Statth . Zahl 5028 er. 1870,

über die Aushebung der Steltungskommissionen im Auslande.

Die k. k. Mission wird im Verfolge der hierämtl . Zirkularweisung vom 24 . Juli v . I ., Z.

10701/ /̂ , darauf aufmerksam gemacht , daß nach den Bestimmungen der dieser Weisung angeschlos¬
senen Instrukzion zur Ausführung der Wehrgesetze die Activirung von Stellungs -Kommissionen
im Auslande nicht mehr zulässig ist , und sohin den Beschlüssen solcher Kommissionen eine Rechts¬
kraft nicht zuerkannt werden könnte . Bleibend im Auslande ansässige Stellungspflichtige können

nach Z . 77 der gedachten Instrukzion nur dann von dem persönlichen Erscheinen vor der Stellungs-
Kommission enthoben werden , wenn sie vorschriftsmäßig Nachweisen , daß sie mit Körpergebrechen
behaftet sind , in Anbetracht welcher auf Zurückstellung oder Löschung aus der Stellungsliste zu

erkennen ist (Beilage L . der Instrukzion ) , oder wenn von ihnen gesetzlich ausreichende Reklama-
zionsgründe rechtzeitig geltend gemacht werden.

Schließlich kommt noch zu bemerken , daß in solchen Fällen die k. u . k. Vertretungsbehörde
nicht nur die das Körpergebrechen des Stellungspflichtigen nachweisenden ärztlichen Zeugnisse zu

legalisiren , sondern auch die Richtigkeit der darin bezeugten Thatsache ausdrücklich zu bestätigen
haben wird.

Verordnung der k. k. n. ö. Statthaltern v. 20 . Februar 1871 , Z . 5016,
Mag . Z . 25840,

die Erhöhung der Verpsiegsgebühren in den drei Wiener Krankenanstalten betreffend.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 18 . Februar l . I >, Z.
2266 , die Verpsiegsgebühren 3 . Klasse in den drei Wiener k. k. Krankenanstalten für das Jahr

1871 und zwar für Auswärtige von 74 kr. auf 79 kr. ö. W . und für zahlungsfähige Wiener von

47 kr. auf 56 kr . ö. W . mit dem Bemerken erhöht , daß die Verpflegskosten -Vergütung für alle seit
I . (ersten ) Jänner 1871 in diesen Krankenanstalten in Verpflegung gestandenen Kranken , insoferne

die Verpflegskosten -Einhebung bisher noch nicht stattgefunden hat , nach dieser Gebühr berechnet zn
beanspruchen ist.

1
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Gesetz vom 25 . Juli 1871,

betreffend die Abänderung der Tarifpost 66 des Gesetzes vom 13 . December 1862
(R . G . Bt . Nr . 89 ) .

Mit Zustimmung der beiden Häuser ves Reichsrathes finde Ich anzuorduen , wie folgt:
H. 1 . In Abänderung der Tarifpost 66 des Gesetzes vom 13 . Dezember 1862 (N . G.

Bl . Nr . 89 ), wird die Stämpelgebühr für die Beglaubigung von Partei -Unterschriften auf Ta¬
bularurkunden , erfolgt sie gerichtlich , auf 36 kr., erfolgt sie aber notariell , auf 10 kr. festgesetzt.

§ . 2 . Diese Stämpelgebühr ist auch daun nur einfach zu entrichten , wenn gleichzeitig mehrere
Partei -Unterschriften auf derselben Urkunde beglaubigt werden.

§ . 3 . Der Finanzminister ist mit dem Vollzüge dieses Gesetzes beauftragt.
Ischl , am 25 . Juli 1871.

Iran ) Josef m. x.
Hohenwart m.. x . Hotzgethan nr . p.

(Neichsgesetzblatt v . 1 . Jänner 1872 , Nr . 1 .)

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 9 . Oktober 1871 , Z . 27072,

mit der Mitlhcilung der Verordnung des k. k . Ministeriums für Landesvcrtheidigung v.
26 . September l . I ., Z . 11454/3395 , das? die Zeit , welche ein Recrut , Urlauber oder Neserve-
mann wegen Erkrankung in einem Militärspitale znbriugt , nicht in die Ausbildungs-

beziehungsweisc Nebungsdauer einzubestehen sei.

Nachdem die zur primitiven Ausbildung eines Rekruten der Linien -Infanterie und der Iäger-
truppe festgestellte Zeit von acht Wochen , ebenso die zu den periodischen Waffenübungen der Urlau¬
ber und Reservemänner im Allgemeinen eingeräumte Zeit , nur dann für den speziellen gesetzlichen

Zweck zu genügen vermag , wenn sie dazu vollständig ausgenützt werden kann ; so fand das k. k.
Reichskriegsministerium — über vorgekommene Anfragen — mit dem an die k. k. General - und
Militär -Kommanden gerichteten Reskripte vom 23 . September l . I ., Z . 6819 Abtheilung 2 , zu
erinnern , daß jene Zeit , welche ein Rekrut während der achtwöchentlichen militärischen Ausbildung,
ein Urlauber oder Reservemann während der jeweilig festgesetzten Dauer der periodischen Waffen¬

übung — wegen inzwischen eingetretener Erkrankung — in einem Militärspitale zubringt , in die

besagte Ausbildungs - beziehungsweise Uebungsdauer nicht einzurechneu sei, der Betreffende sohin
das Versäumte nachzutragen habe und während der Behandlung im Spitale über den vorgeschrie-
benen Friedensstand geführt werden dürfe.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalters vom 9 . October 1871 , Z . 27073,

daß Schüler der Akademie der bildenden Künste in Prag zu dem Ansprüche auf die Be¬
günstigung des einjährigen Frciwilligen -Dirnstes berechtigt sind.

Das k. k. Ministerium für Landesvcrtheidigung hat laut Erlasses vom 25 . September l . I .,

Z . 11810/3507 II , einvernehmlich mit dem k. und k. Reichskricgsmiuisterium und dem k. k. Mini¬
sterium für Cultus und Unterricht , den H. 126 Punkt 1 —6 der Instrukzion zur Ausführung der

Wehrgesetze dahin erläutert , daß die Schüler der von der Gesellschaft der patriotischen Kunst¬
freunde in Prag daselbst unterhaltenen Akademie der bildenden Künste gleich den Schülern der
k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien nach einem zurückgelegten Triennium zu dem Ansprüche

auf die Begünstigung des einjährigen Freiwilligendienstes berechtigt sind.



3

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei , vom 23 . Oktober 1871 , Z . 28126,

über die gebührenfreie Behandlung schriftlicher Meldungen der Beurlaubten oder Referve-
männer.

Zufolge h . Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom 5 . d. M .,

Z . 12199/3619 II , wird im Nachhange zum h. ä . Erlasse vom 9 . Sept . l . I ., Z . 24480 , womit
der 1 . Theil über das militärische Dienstverhältniß der im Linien - und Reservestande befindlichen
Personen des Mannschaftsstandes des k. k. Heeres und der Kriegsmarine außer der Zeit der aktiven

Dienstleistung und die Evidenzhaltung derselben übersendet wurde , im Anbuge der Erlaß des k. k.

Finanzministeriums vom 2 . Oktober l . I ., Z . 28027 , über die gebührenfreie Behandlung der
schriftlichen Meldungen der Beurlaubten oder Reservemänner zum Behufs der Evidenzhaltung mit
dem Bemerken mitgetheilt , daß derselbe im Verordnungsblatte des Finanzministeriums verlautbart
wurde , und daß andern nach der vorne erwähnten Instrukzion zu überreichenden Eingaben , z. B

Gesuchen um Ehebewilligung oder um Enthebung von den periodischen Waffenübungen , diese Be¬

freiung nicht zukommt.

Beilage zum Statthalterei -Erlasse v. 22 . Oktober 1871.
Verordnung des k . k . Finanzministeriums v . 2 . Moder 1871 , Z . 28126.

Zur Beseitigung von Anständen wird bekannt gegeben , daß den Eingaben , welche Beurlaubte
oder Reservemänner instrukziousmäßig über die Ankunft in ihre Heimat , Aufenthalts -Veränderun¬

gen oder Reisen und dergleichen lediglich zum Zwecke der Evidenzhaltung einbringen , nach ? .
44 11t. § des Gesetzes vom 9 . Februar 1850 die Gebührenfreiheit zukommt.

Verordnung des Herrn k. k. Statthalters von Niederösterreich vom
13 . November 187t , Z . 21382,

womit die Entscheidungen des Wiener Magistrates in Bezug auf die Zahtungspsticht der
Kraukenverpstegskostcn des Kraukenunterstützungs - Vereines zu den h. Schutzengeln

aufgehoben werden.

In Erledigung des Berichtes vom 26 . Mai l . I . , Z . 61846 , wird über den Rekurs
des Krankenunterstützuugs -Vereines zu den heiligen Schutzengeln gegen die Zahlung der Ver-

pflegskosten des k. k. allgemeinen Krankenhauses , des Spitales in Sechshaus für mehrere
Parteien Folgendes erinnert:

Alle diese Parteien waren Mitglieder des Krankenunterstützungs -Vereines zu den heiligen

Schutzengeln und wurde dieser Verein aus diesem Titel zur Zahlung verpflichtet.
Der Verein lehnt aber die Zahlung aus dem Grunde ab , weil die fraglichen Parteien

die in den Statuten vorgeschriebene Anmeldung der Erkrankung unterlassen haben , somit keinen

rechtlichen Anspruch auf irgend einen Bezug aus dem Vereine haben.
Laut der zur Klarstellung des rechtlichen Verhältnisses von der k. k. österr . Finanzpro¬

kuratur unterm 16 . Oktober l . I ., Z . 2846 , erstatteten Aeußerung kann der allgemeine Kranken-

unterstützungs - und Leichen -Verein zu den heiligen Schutzengeln dann zur Entrichtung eines

Unterstützungsbetrages an eine öffentliche Heilanstalt , in welcher das Vereinsmitglied auf öffent¬
liche Kosten verpflegt wurde , verhalten werden , wenn die Erkrankung des Mitgliedes nach
Vorschrift des ß . 34 der Statuten dem Vereine rechtzeitig gemeldet worden ist , und sind somit

die von diesem Vereine gemachten Einwendungen auch vollkommen begründet.
Der § . 34 der Statuten verordnet nämlich ganz allgemein , daß ein Mitglied , wenn es

erkrankt , hiervon die ordnungsmäßige Anzeige in der Vereinskanzlei oder beim Vereinsarzte

zu machen habe . Weiteres enthält der § . 34 in seiner neuesten , mit hierortigem Erlaß vom
2 . September 1866 , Z . 29527 , genehmigten Formulirung den Beisatz , daß das Mitglied für

1*
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eine überstandene , jedoch nicht rechtzeitig angemeldete Krankheit keinen Anspruch auf eine Unter¬
stützung habe.

Diese ausnahmslos hingestellten Bestimmungen lassen schon für sich allein keinen Zweifel
daran aufkommen , daß die rechtzeitige Meldung von der Erkrankung eines Mitgliedes die un¬
erläßliche Bedingung sei, unter welcher vom Vereine eine Unterstützung geleistet wird.

Die Richtigkeit dieser Ansicht wird durch den Z. 8 der Statuten bestätigt , kraft welchem

die Unterstützung vom Tage der Meldung geleistet wird.
Allein im § . 34 ist Grund und Ziel angegeben , und liegt in den Worten : „ damit wegen

Untersuchung des Kranken und der zu erfolgenden Unterstützung das Nöthige eingeleitet werden
könne . "

Durch die Meldung wird also der doppelte Zweck angestrebt , daß der Verein in die

Lage komme , den Kranken zu untersuchen , und daß er wegen der zu erfolgenden Unterstützung
das Nöthige Vorkehren könne.

Nicht minder klar bestimmt der Z . 37 der Statuten , daß der Verein , wenn ein Mitglied
auf öffentliche Kosten in eine Heilanstalt ausgenommen wird , bereit sei , derselben im Sinne

des Z. 34 den für dieses Mitglied entfallenden Unterstützungsbetrag nach Abschlag seiner Ver¬
pflegung auszubezahlen.

Der ausdrückliche Beisatz im Sinne des Z . 34 kann folglich nicht anders ausgelegt
werden , als daß auch die Meldung ebenso , wie in allen andern Fällen , dann eine uner¬
läßliche Bedingung sei, wenn ein Vereinsmitglied in einer öffentlichen Krankenanstalt verpflegt

wird , weil ja der Z. 34 nur von der vorschriftsmäßigen Meldung und den in Folge derselben
zu treffenden Verfügungen handelt.

Denn wenn auch bei den in eine öffentliche Krankenanstalt aufgenommenen Vereinsmit¬
gliedern die Simulation ausgeschlossen sein dürfte , so kann doch nach Umständen dem Vereine

daran liegen , das erkrankte Mitglied von dem Vereinsarzte zu dem Ende untersuchen zu lassen,

damit festgestellt werde , ob nicht eine solche Krankheit vorliege , für welche der Verein statuten¬
mäßig keine Unterstützung leistet.

Das weitere Motiv der Meldung , die rechtzeitige Vorsorge für die zu gewährende Un¬

terstützung , besteht vom Standpunkte einer geregelten finanziellen Gebarung der Vereinsleitung
im gleichen Maße wie bei den in Privatpflege befindlichen Erkrankten auch bei jenen Erkrankten

aufrecht , welche in eine öffentliche Heilanstalt ausgenommen werden.

Aus diesen Gründen ist selbstverständlich , daß auch in den Fällen , wo eine öffentliche
Heilanstalt im Grunde des H. 37 der Statuten vom Vereine die dem Mitglieds gebührende

Unterstützung nach Maßgabe und auf Abschlag der erwachsenen Verpflegskosten anspricht , die
Erkrankung des Mitgliedes im Sinne des ß . 34 der Statuten dem Vereine rechtzeitig gemel¬
det worden sein muß.

Wann die Meldung geschehen müsse , um rechtzeitig zu sein , darüber sprechen sich zwar
die Statuten nicht aus , es scheint jedoch aus dem Z . 8 der Statuten hervorzugehen , daß die

Meldung während der Dauer der Krankheit jederzeit rechtsgiltig geschehen könne.

Da nun im vorliegenden Falle die Erkrankungen der erwähnten Parteien dem Vereine
nicht gemeldet wurden , so kann aus den eben entwickelten Gründen der Verein zur Zahlung der

betreffenden Verpflegskosten nicht verpflichtet werden.

Ich finde mich daher bestimmt , dem Rekurse des Krankenunterstützuugs - und Leichen-

Vereines zu den heiligen Schutzengeln gegen die Zahlung der Verpflegskosten des k. k. allge¬
meinen Krankenhauses und des Spitales in Sechshaus für diese Parteien unter Aufhebung

der Entscheidungen des Wiener Magistrates vom 27 . und 28 . Februar 1871 , ZZ . 127052,

154735 , 176190 , 117608 , womit dieser Verein zur Zahlung dieser Verpflegskosten als

verpflichtet erklärt wurde , Folge zu geben und denselben hiermit von der Zahlungspflicht zu
entbinden.
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Hievon hat der Wiener Magistrat den mehrerwähnten Krankenunterstützuugs - Verein zu
verständigen.

Ich weise zugleich die Oberverwaltung der hiesigen k. k. Krankenanstalten an , die Ver¬

waltungen dieser Krankenanstalten zu beauftragen , sogleich bei der Aufnahme eines erkrankten

Vereinsmitgliedes zu erheben , ob die Erkrankung desselben dem Vereine schon gemeldet , und
das Factum sowie der Tag der geschehenen Meldung gehörig konstatirt sei , und im Vernei¬

nungsfalle die Meldung im Namen des Erkrankten , wo möglich am Tage der Aufnahme selbst

zu veranstalten und den Tag der geschehenen Meldung sich von der Vereinsdirekzion bestätigen
zu lassen.

Der Wiener Magistrat erhält serners den weiteren Auftrag , die für die genannten Restan¬

ten aushaftenden Verpflegskosten entweder von den Verpflegten selbst , oder deren Zahlungspflich¬
tigen Anverwandten einzuheben und unmittelbar an die betreffenden Spitalsverwaltungen ab-

zuführeu , im Falle der Uneinbringlichkeit aber die Nachweisung hiefür sammt den Verhandlungs¬
akten an die Spitalsverwaltungen zu übermitteln , damit diese in die Lage kommen , die frag¬
lichen Kosten bei den einschlägigen Laudesfonden in Anspruch zu nehmen , wobei sich auf diese
Entscheidung unter Zugabe der Verhandlungsakten zu berufen sein wird.

Hierdurch findet auch die mit Bericht vom 27 . Jänner l . I ., Z . 76252 angeregte Frage
über die Zahlungspflicht der bestehenden Krankenvereine insbesondere des Krankenunterstützungs¬
und Leichen -Vereins zu den heiligen Schutzengeln , wenn die Erkrankungen der Vereinsmit¬

glieder nicht dem Verein angcmeldet wurden , ihre definitive Erledigung , und ist sich in allen
künftigen analogen Fällen hiernach zu benehmen.

Verordnung des k. k. Statthalters v. Nteder -Oesterreich v. 24 . November
1871 , Z . 27157 , Mag . Z . 153644,

womit die Zeit der Räumung der Kanüle In Wien abgrändrrt wird .*)

Ueber Antrag des Wiener Gemeiuderathes und Magistrates finde ich mich aus Anlaß der

von der Genossenschaft der Kanal - und Senkgrubenräumer gestellten Bitte um Ausdehnung der
ihnen behördlich vorgezeichneten Nänmnngszeit bestimmt , in theilweiser Abänderung der Statthal¬
terei -Verordnung vom 2l . Mai 1858 , Nr . 20737 , anzuordnen , daß die Räumung der Kanäle in

Wien in den Monaten November , Dezember , Jänner und Februar von 10 Uhr Abends bis 6 Uhr

Morgens , in den übrigen Monaten aber von 10 Uhr Abends bis 5 Uhr Früh vorgenommen
werden darf.

Kundmachung des k. k. Statthalters von Niederösterreich vom 26 . November
1771 , Z . 31447,

betreffend dir Ausscheidung der Katastralgemeinde Ehrenhöbarten ans der Brtsgemeinde
Schrems und Zuthrilung derselben zur Brtsgemeinde Rieder -Schrems.

Der niederösterreichische Laudesausschuß hat aus Grund des K. 4 der niederösterreichischen

Gemeiudeordnung vom 3t . März 1864 zur beabsichtigte « Trennung der Katastralgemeinde Ehren¬
höbarten von der Ortsgemeinde Schrems und Zutheilung derselben zur Ortsgemeinde Nieder-
Schrems die Bewilligung ertheilt.

Dieß wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

(Landesgesetzblatt v. 9 . Dezbr . 1871 , Nr . 33 .)

*) Vergl . Verordnungsblatt des Magistrats v. I . 1858 , S . 72.
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Verordnung der Münster der Justiz , des Innern und der Finanzen vom
6 . Dezember 1871,

betreffend das Gebührrnnusmast für die Angestellten der k. k. Sicherheitsnmche in Wien,
aus Anlnst ihrer Vorlndnng als Zeugen vor die k. k. Civil - und Militär - Strafgerichte
oder )u GesäUsverhandtungen , dann ihrer Verwendung zu Eskortirungen gerichtlicher

Gefangener.

Den Angestellten der k. k. Sicherheitswache in Wien sind , wenn sie vor einem k. k. Zivil¬
oder Militär -Strafgerichte oder Lei einer Gefällsverhandlung als Zeugen zu erscheinen haben,

oder wenn sie ausnahmsweise von den Gerichten zur Eskortirung verhafteter Personen verwendet

werden , folgende Gebühren zu verabfolgen:
n) Wenn der Ort des Gerichtes , zu dem der Angestellte der k. k. Sicherheitswache sich zu bege¬

ben hat , über 2 Wegstunden ( über eine österreichische Meile ) von seinem Standorte ent¬

fernt ist , als Reisekosten -Vergütung die tarifmäßige Eisenbahn - oder Dampfschiffsgebühr,
Leim Abgänge einer Eisenbahn - oder Dampfschisfsverbindung aber der Betrag von

26 Kreuzern österr . Währung für jede Wegstunde der Hin - und Rückreise;

b) wenn dem Angestellten der Sicherheitswache die Rückkehr in seinen Standort , sei es mit
Rücksicht auf die Entfernung des Ortes , wohin er sich zu begeben hatte , oder in Folge der

längeren Dauer der Verhandlung , an einem und demselben Tage nicht mehr möglich wird,
als Vergütung der Zehrungskosten die im § . 12 des Organisations -Statuts für die k. k.
Sicherheitswache in Wien (kundgemacht von der k. k. nieder -österr . Statthalterei am 29 . De¬

zember 1869 , L. G . Bl . für Niederösterreich Nr . 6 vom Jahre 1870 ) festgesetzten Zeh¬
rungsgelder , und zwar dem Inspektor im Betrage von 2 fl . österr . Währung und dem
Sicherheitswachmanne im Betrage von 1 fl . 50 kr. österr . Währ.
Diese Gebühren sind auf Rechnung jenes Verwaltungszweiges zu erfolgen , in dessen

Bereich die Vernehmung , rücksichtlich Verwendung des Angestellten der k. l . Sicherheitswache

stattgefunden hat.
(Reichsgesetzblatt v . 19 . Dezbr . 1871 , Nr . 141 .)

Gesetz v . 12 . Dezember 1871,
wodurch der § . 12 der Landtagswahlordnung für das Crcherzogthmn Besterreich unter der

Enns abgrändert wird.

Mit Zustimmung des Landtages Meines ErzherzogthumS Oesterreich unter der Enns

finde Ich zu verordnen , wie folgt:

Artikel 1.

Der 12 der Landtagswahlordnung für das Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns

wird in nachstehender Weise abgeändert:

§ . 12 . Die Abgeordneten der im Z . 2 aufgeführten Städte und Märkte sind durch direkte
Wahl aller jener nach dem besonderen Gemeindestatute oder dem Gemeindegesetze vom 31 . März

1864 zur Wahl der Gemeindevertretung dieser Städte und Märkte berechtigten Gemeindeglieder

zu wählen , welche
n) in Gemeinden mit drei Wahlkörpern zum ersten und zweiten Wahlkörper gehören und im

dritten Wahlkörper ohne Rücksicht auf Steuerschuldigkeit nach ihrer persönlichen Eigenschaft
das aktive Wahlrecht besitzen , oder mindestens zehn Gulden an direkten Steuern , in Wien

jedoch ohne Einrechnung der StaatSsteuerzuschläge , zu entrichten haben;
d ) in Gemeinden mit weniger als drei Wahlkörpern die ersten zwei Drittheile aller nach

der Höhe ihrer Iahresschuldigkeit an direkten Steuern gereihten Gemeindewähler auS-
machen , und von den nächstfolgenden diejenigen , welche mindestens zehn Gulden an
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direkten Steuern zu entrichten haben . Diesen sind jene Gemeindeangehörigen auzureiheu,

welche nach der Gemeindewahlordnung ohne Rücksicht auf die Steuerzahlung wahlbe¬

rechtigt sind.
Artikel  II.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit.

Salzburg,  am 12 . Dezember 1871.

Aranz Josef m. x.
Lasser m. x.

(Landesgesetzbl . v . 28 . Dezbr . 1871 , Nr . 40 .)

Kundmachung des n . ö . Landesausschnffes v. 14 . Dezbr . 1871 , Z . 19348,
über die im Jahre 1872 eiuzuhebenden Landesumlagen.

In Gemäßheil des vom niederösterreichischen Landtage in seiner Sitzung vom 13 . Oktober

1871 gefaßten Beschlusses , welchen Seine k. k. Apostolische Majestät mit der Allerhöchsten Ent¬

schließung vom 2 . Dezember 1871 allergnädigst zu genehmigen geruht haben , wird im Jahre
1872 zur Bedeckung der Landes - und Grundentlastungs - Erfordernisse des Erzherzogthums
Oesterreich unter der Enns:
für den Landesfond eine Umlage von . siebzehn Neukreuzern

und für den Grundentlastungsfond eine Umlage von . sechs

zusammen eine Umlage von dreiundzwanzig Neukreuzern

von jedem Gulden sämmtlicher direkten Steuern , jedoch ohne Einbeziehung des außerordentlichen

Zuschlages , in der bisherigen Weise und unter Aufrechthaltung der bestehenden gesetzlichen Be¬

freiungen eingehoben werden.
(Landesgesetzblatt v . 31 . Dezbr . 1871 , Nr . 49 .)

Gesetz vom 15 . Dezember 1871,

betreffend die Reberlragung der Fällung der Schuberkenntniffe an die Schubstastonsgemeinden
und Nebernahme der im ^ 16 des Reichsgesches vom 27 . Juli 1871 , N . G . Bl . Nr . 88

angeführten Kosten auf den Landessond.

Wirksam für das Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns.

Mit Zustimmung des Landtages Meines Erzherzogthumes Oesterreich unter der EnnS

ordne Ich an , wie folgt:

§ . 1 . Die Fällung der Schuberkenntniffe wird den Schubstazionsgemeinden als Schub¬
behörden im übertragenen Wirkungskreise zugewiesen.

Gegen Ausländer haben nur die im § . 5 des Neichsgesetzes vom 27 . Juli 1871 aufgeführ¬
ten Behörden die Schuberkenntniffe zu fällen.

Z. 2 . Die vom Zeitpunkte der Anhaltung einer Person zum Zwecke der Abschiebungs-
Veranlassung bis zur Vollstreckung des auf Abschiebung mittelst Schubes lautenden Erkennt¬

nisses den Schubstazionen erwachsenden Verpslegskosten sind vom Landesfonde zu tragen.

H. 3 . Der den Schubstazionen des stachen Landes bisher vergütete Regiekostenbeitrag wird

auch fernerhin vom Landesfonde getragen.

Z . 4 . Die vom Landesfonde gezahlten Regiekosten sind ebenso wie die übrigen Abschie¬

bungskosten für ärztliche Untersuchung , Verpflegung und Bekleidung der Schüblinge , Transport
und Schubbegleitung wie bisher (Neichsgesetz vom 12 . Mai 1868 und Landesgesetz vom 20 . Sep¬

tember 1868 ) von vermöglichen Schüblingen ganz , von den Heimatgemeinden der vermögenslosen

Schüblinge zum fünften Theile dem Landesfonde zurückzuersetzen.
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§ . 5 . Die Wirksamkeit dieses Gesetzes beginnt mit 1 . Jänner 1872.

ß . 6 . Der Minister des Innern ist mit der Durchführung desselben beauftragt.
Wien,  am 15 . Dezember 1871.

Aranz Josef m. x.
Lasser m . p.

(Landesgesetzbl . v . 28 . Dezbr . 1871 , Nr . 43 .)

Gesetz vom 18 . Dezember 1871,
durch welches einzelne Bestimmungen der das Volksschulwescn betreffenden niederösterreichischen

Landesgesche vom 5 . April 1870 , Z . 34 und 35 L . G . Bl ., abgeändert werden.
lieber Antrag des Landtages Meines Erzherzogtums Oesterreich unter der Enns finde Ich

zu verordnen , wie folgt:

Z . 1 . Das Schulgeld an den öffentlichen Volks - und Bürgerschulen ist aufgehoben und darf
ebensowenig als die im ersten Satze des Z . 50 L. G . vom 5 . April 1870 , Z . 34 L. G . Bl .,
angeführten Leistungen abgefordert oder eingehoben werden.

§ . 2 . An die Stelle des Schulgeldes tritt eine Schulbezirksumlage . Die Höhe derselben
richtet sich nach der Zahl der schulpflichtigen Kinder und der Klaffe der Schule , in welche sie
eingeschult sind , in der Art,  daß für jedes schulpflichtige Kind in einer Schule I . Klasse
7 fl. 50 kr. österr. Währung , in einer Schule II . Klasse 5 fl. österr. Währung und in
einer Schule III . Klasse 2 fl . 50 kr . österr . Währung berechnet werden . In welcher Weise die

Zahl der schulpflichtigen Kinder behufs Bemessung dieser Umlage festzustellen ist, bestimmt die
Landesschulbehörde.

§ . 3 . Ueber Verwendung der bestehenden Schulgeldstiftungen entscheidet von Fall zu Fall
unter Berücksichtigung des Z . 43 des Landesgesetzes vom 5 . April 1870 , Z . 34 L. G . Bl ., nach

Anhörung der betheilten Ortsschulbehörden der Bezirksschulrat.
Z . 4 . Die an die Stelle des Schulgeldes tretende Umlage bildet einen Theil der Schulein¬

künfte des Schulbezirkes (§ . 51 L. G . vom 5 . April 1870 , Z . 34 L. G . Bl .)
tz. 5 . Alle im § . 51 des Landesgesetzes vom 5 . April 1870 , Z . 34 L. G . Bl . und in den

2 und 11 des gegenwärtigen Gesetzes erwähnten Umlagen auf den Schulbezirk werden unter
dem gemeinschaftlichen Titel : „ Umlage für Volksschulen " auf die directen Steuern mit Ausschluß
des außerordentlichen Zuschlages umgelegt.

Z . 6 . Mit Genehmigung des Landesausschusses und unter Einhaltung der Bestimmungen
der Gemeindeordnung für das Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns und der besonderen

Statuten einzelner Städte kann jede Gemeinde die ihre Angehörigen treffende Umlage für
Volksschulen oder auch die an die Stelle des Schulgeldes tretende Umlage auf die Ge¬

meindekasse übernehmen . Gemeinden , in welchen das Schulgeld bereits gegenwärtig aufgehoben ist,
können dazu dieselben Einnahmen verwenden , aus welchen bisher der Ersatz des Schulgeldes be¬
stritten wurde.

§ . 7 . An Bürgerschulen beträgt ver Iahresgehalt eines jeden für den Unterricht an solchen
Schulen gesetzlich befähigten Lehrers 600 fl . österr . Währ.

§ . 8 . So lange die gesammten in die Pension anrechenbaren Iahresbezüge eines Lehrers

an einer Schule III . Klasse weniger als 500 st. österr . Währ ., an einer Schule II . Klasse weniger

als 600 st. österr . Währung betragen , hat dieser Lehrer Anspruch auf eine Ergänzung seiner

gesammten Iahresbezüge auf diesen Betrag . Diese Ergänzung der gesammten Iahresbezüge
ist für die Pension anrechenbar.

8 - 9 . Unterlehrer , welche noch kein Lehrbefähigungszeugniß besitzen , erhalten eine Remune¬
ration , welche

in Schulen I . Klasse 400 fl . österr . Währung.
» » H- 0̂0 „ „ „

jährlich beträgt.
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Nach Erlangung des Lehrbefähiguugszeugnisses beziehen die Unterlehrer

in Schulen I . Klasse 500 fl . österr . Währung.

„ II . „ 400 fl.

„ „ III . „ 300 „ „ „
jährlichen Gehalt.

§ . 10 . Die Bezüge des weiblichen Lehrpersonals werden in derselben Höhe und nach
denselben Grundsätzen bemessen , wie jene des männlichen.

§ . 11 . Jeder Bezirksschulrath , und in Schulbezirken , welche in einer einzigen Gemeinde
bestehen , die Gemeindevertretung , kann mit Zustimmung des Landesschulrathes und des Lan¬

desausschusses Mitgliedern des Lehrstaudes besondere Personalzulagen gewähren . Die hie¬

rdurch verursachten Auslagen trägt zu drei Viertheilen der Bezirk , zu einem Viertheile der
Landesfond.

§ . 12 . In jedem Schulbezirke ist in der Regel eine Bürgerschule zu errichten . Die Aus¬

nahme bestimmt die Landesschulbehörde.

Der Landesschulbehörde steht es auch zu , zu erkennen , ob selbstständige Bürgerschulen für
das eine oder das andere Geschlecht , und ob mehr als eine Bürgerschule in einem Bezirk zu
errichten seien.

Z . 13 . Das Präsentations - ( Ernennungs -) Recht des gegenwärtigen verstärkten Bezirks-
schulrathes , Z . 6 des Gesetzes vom 5 . April 1870 , Z . 35 L. G . Bl ., geht an den Bezirks¬

schulrath über.
tz. 14 . DaS gegenwärtige Gesetz tritt mit dem l . Jänner 1872 in Wirksamkeit.
Z . 15 . Mit der Durchführung dieses Gesetzes sind der Minister des Unterrichtes , des

Innern und der Finanzen beauftragt.
Arariz Josef in. p.

Lasserm. p. Stremayr m. p. Holrgethan m. p.
(Landesgesetzblatt vom 30 . Dezember 1871 , Nr . 44 .)

Gesetz vom 18 . December 1871,
betreffend die Giebigkeiten für öffentliche Volksschulen.

(Wirksam für das Erzherzogthnm Oesterreich unter der Enns .)

Mit Zustimmung des Landtages Meines Erzherzogthums Oesterreich unter der Enns ver¬
ordne Ich , wie folgt:

ß . 1 . Alle vor Wirksamkeit der Landesgesetze vom 5 . April 1870 , Z . 34 und 35 , bestan¬
denen Verpflichtungen zu Zahlungen und sonstigen Leistungen an öffentlichen Volksschulen oder
Lehrer an denselben sind aufgehoben , sofern selbe nicht nachweisbar auf Stiftungen , Verträge , letzt¬
willige Anordnungen , oder Schulpatronatsverhältnisse sich gründen.

§ . 2 . Wenn in Hinkunft derlei Zahlungen oder sonstige Leistungen aus freiem Willen der

bisherigen Verpflichteten oder wessen immer erfolgen , so hat der betreffende Bezirksschulrath aus

Verlangen des Abstatters demselben schriftlich zu bestätigen , daß diese Zahlung oder sonstige Lei¬
stung freiwillig geschehen sei.

Z . 3 . Ein besonderes Gesetz wird bestimmen , welche der zufolge § . 1 dieses Gesetzes nicht

entfallenden derartigen Zahlungen oder sonstigen Leistungen sich zur Ablösung eignen und in
welcher Weise diese Ablösung durchzuführen sei.

§ . 4 . Das aus der Ablösung von Verpflichtungen für Volksschulen oder Lehrer an denselben
herrührende Vermögen geht auf den bereits bestehenden oder zu bildenden Lokalschulfond jener Ge¬

meinde über , welcher die abgelöste Verpflichtung zu statten kam.

Dasselbe hat von den künftig vorkommenden Ablösungen nach Z . 1 nicht aufgehobenen Ver¬

pflichtungen und von den bis zur Ablösung derselben fällig werdenden Bezügen (§ Z. 24 — 26 des
Landesgesetzes vom 5 . April 1870 , Nr . 35 ) zu gelten.

§ . 5 . Die Erträgnisse des im Z. 4 dieses Gesetzes erwähnten Vermögens sind zu den im

H. 34 des Landesgesetzes vom 5 . April 1870 , Nr . 34 , angeführten Zwecken und nach deren voll-
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ständiger Erfüllung auch zu anderen der betreffenden Schule zu Gute kommenden Zwecken zu ver¬
wenden.

§ . 6 . Mit Genehmigung des Bezirksscbulrathes kann auch die Substanz des im ver¬
siebenden § . 4 dieses Gesetzes bezeichnten Vermögens devinculirt und zu Zwecken der be¬

treffenden Schule verwendet werden , sofern dieß ohne Verletzung stiftungsmäßiger Widmungen

geschehen kann.
§ . 7 . Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirk¬

samkeit.
§ . 8 . Mit der Durchführung dieses Gesetzes ist der Unterrichtsminister betraut.

Iranz Josef ru. x.
Itrcmayr m . i>.

(Landesgesetzblatt v . 3 (1 Dezember 1871 , Nr . 45 .)

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogtbume Oesterreich unter der
Enns vom 20 . Dezember 1871 , Z . 44281.

Das hohe k. k. Ministerium für Landesverteidigung hat im Einvernehmen mit dem k. und

k. Reichs -Kriegsministerium und dem k. k. Finanzministerium in Gemäßheit des tz. 31 der Militär-
Einquartierungsvorschrift vom 15 . Mai 1851 ( N . G . Bl Nr . 124 ) die Vergütung , welche das
Militärärar in dem Zeiträume vom 1 . Jänner bis Ende Dezember 1872 für die der Mannschaft

vom Feldwebel und den gleichgestellten Chargen abwärts auf dem Durchzuge von dem Quartier¬

träger reglementmäßig gebührende Mittagskost zu leisten hat . für Niederösterreich mit zwanzig und
drei Kreuzern ( 23 kr .) ' österr . Währung für die Porzion festg --stellt ; was hiermit in Folge Erlasses
des hohen k. k. Ministeriums für Landesverteidigung vom 7 . Dezember 1871 , Z . 14639/4315

II , zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

(Landesgesetzblatt v . 30 . Dezember 1871 , Nr . 46 .)

Verordnung der k. k. 'niederösterreichischen Statthalterei über den , zur Bede¬
ckung der Kosten für die niederösterreichische Handels - und Gewerbekammer
im Sonnenjahre 1872 einzuhebenden Zuschlag zur Erwerbsteuer und zur Ein¬

kommensteuer von Bergwerken , Mag . Z . 5520.
Mit dem Erlaffe drs hohen k. k. Handels -Ministeriums vom 12 . Dezember l . Ä .,

Z . 22488 , ist der Voranschlag des Erfordernisses der niederösterreichischen Handels - und Ge¬
werbekammer für das Sonnenfahr 1872 in dem Betrage von 33 .950 ff. Qest . Währ , ge¬

nehmigt worden.
Die genehmigte Summe vertheilt sich:

a) Auf Besoldungen , Quartiergelder , Löhnungen und Taggelder . 16 .870 fl . 50 kr.
b ) auf Remunerazionen und Reiseauslagen.

e) auf Kanzleierforderniffe , Bücher , Landkarten und Zeitungen , Druck - und
Buchbinderarbeiten , Beheizung , Beleuchtung und Postporto . 6 .500

Z) für Zwecke des gewerblichen Unterrichtes . 5 .500
e) auf einen Beitrag zur Förderung der Aufgaben des Museums für Kunst

und Industrie . 1 .000

I ) zur Bildung eines Pensionsfondes . 1 .617
^ ) auf unvorhergesehene Auslagen als Reserve . ^ - - 1 -562

Zusammen . 33 .950 ff. — kr.

Hievon die Bedeckung an ausständigen Beiträgen , Registrirungs-

gebühren und muthmaßlichem Cafferest mit. - - - _7 .000 „ — „

900 „ —

50

abgezogen , bleiben unbedeckt . 26 .950 fl. kr.
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Zur Deckung dieses Betrages wird eine Umlage von zwei und einem halben Neu¬

kreuzer  auf jeden Gulden Oest . Währ , der Erwerbsteuer und der Einkommensteuer von Berg¬

werken festgesetzt , wovon die Wahlberechtigten der niederösterreichischen Handels - und Gewerbe¬

kammer behufs der vorschriftsmäßigen Entrichtung dieser Umlage in Kenntniß gesetzt Werden-

Wien,  den 26 . Dezember 1871.

Der k. k. Statthalter von Niederösterreich

Philipp Freiherr Weber von Ebenhos.

Gesetz vom 29 . Dezember 1871,

betreffend die Forterhebung der Steuern und Abgaben , dann die Bestreitung des Staatsauf-
wandcs in der Zeit vom 1 . Jänner bis Ende März 1872.

Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen , wie folgt:

tz. 1 . Das Ministerium wird ermächtigt , die bestehenden direkten und indirekten Steuern

und Abgaben sammt Zuschlägen , nach Maßgabe der gegenwärtig giltigen Besteuerungsgesetze,
und zwar die Zuschläge zu den direkten Steuern , in der durch das Finanzgesetz vom 14 . Juli
1871 , N . G . Bl . Nr . 63 , bestimmten Höhe in der Zeit vom 1 . Jänner bis Ende März 1872

fortzuerheben.
§ . 2 . Die in der Zeit vom 1 . Jänner bis Ende März 1872 sich ergebenden Verwaltungs¬

auslagen sind nach Erforderniß für Rechnung der durch das Finanzgesetz für das Jahr 1872 bei

den bezüglichen Kapiteln und Titeln festzustellenden Kredite zu bestreiten.
Z . 3 . Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes wird der Finanzminister beauftragt.

Wien,  am 29 . Dezember 1871.

Kranz Josef m . p.

Auersperg m . x . Laster m . x . Hohgethan w . x . Banhans m . p.

Stremayr m . x . Glaser w . p . Anger m . p . Chtumecky m . x.

(Reichsgesetzblatt v . 30 . Dezember 1871 , Nr . 146 .)

II.
Gemeinderaths-BeMüsfe.

Vom 2 . Jänner  1872,

betreffen - die Regutirung des Personatstandes im Stadtbauamte.

1 . Die Praktikantenstellen sind aufzulassen und die bestehenden sechs Bau -Elevenstellen
werden als erste Diensteskategorie mit dem Jahresgehalte von Siebenhundert Gulden

österr . Währung und dem Quartiergelde von Einhundert fünfzig Gulden österr . Währung

sistemisirt.
2 . Die Aufnahmsbedingungen in den städtischen B audienst  werden dadurch erleichtert , daß

a ) Absolvirte Techniker , welche sich noch nicht im praktischen Bauleben durch 3 Jahre ver¬
wendet haben , sich gleich bei ihrem Eintritte in das Bauamt einer schriftlichen theo¬

retischen Prüfung aus den 3 Baufächern zu unterziehen haben , und nach mit gutem
Erfolge abgelegter Prüfung in Eid genommen werden;

b ) absolvirte Techniker , welche den Nachweis einer entsprechenden Verwendung im prakti¬
schen Bauleben von mindestens 3 Jahren beibringen , von jener Prüfung enthoben

werden und sich einem Probejahre zu unterziehen haben , nach dessen Ablauf bei einer

vorzüglichen Verwendung die definitive Anstellung erfolgt und das Probejahr zur Dienst¬

zeit gerechnet wird.
Für die Zeit des Probejahres sind dem aufgenommenen Techniker die Bezüge eines

Baueleven anzuweisen.
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3 . Es werden drei  Jngenieurstellen kreirt , und zwar Eine  für den Hochbau und Eine  für
die Theile des IV . und V. Bezirkes vor der Favoritenlinie ; die 3 . Ingenieurstelle wird nicht
speziell für das sogenannte Evidenz -Bureau kreirt , sondern es ist wegen der Art der Ver¬
wendung dieses 3 . Ingenieurs die Direkzion des Stadtbauamtes zu beauftragen , hierüber
mit besonderer Rücksichtnahme ans eine eventuell zu schaffende 2 . Sekzion im 2 . Bezirke
Bericht zu erstatten und Anträge zu stellen.

Auster diesen Jngenieurstellen werden noch zwei  Ingenieur -Adjunktenstellen und acht
Jngenieur -Assistentenstellen kreirt.

4. Die Gehalte werden in folgender Weise erhöht und es erhalten:
1 Baudirektor.
1 Vicebaudirektor . . . .

1 Ober -Ingenieur 1. Klasse
2 Ober -Ingemeure 2 . Klasse
5 Ingenieure 1 Klasse . .
4 2^ .
^ 3

6 Ingenieur -Adjunkten 1. Klasse
6 », „ 2. „
6 ,, „ 3 . „
8 Ingenieur -Assistenten 1 . „
8 „ „ 2. „
8 ,, „ 3 « „

3600 fl. österr . Währ.
3000 „ „
2500 „
2200 „ „
2000
1800 „
1600 „ „
1400 „ „
1200 „ ' „
1100  „
1000  „

900 „ „
800 .

Das Quartiergeld dieser Beamten wird mit 20 S " des Gehaltes bemessen; ferner wird
noch den 6 Baueleven ein Gehalt von jährlich 700 fl. und 150 fl. jährlich Quartiergeld be¬
williget.

5 . Die Verleihung des Ingenieur -Titels aä llonorss wird abgelehnt.
6 . Für Beamte , welche bei einer permanenten Aufsicht exponirt sind, werden Zehrungsbeiträge

bewilliget , und sind dieselben durch den Magistrat in folgender Höhe anzuweisen.
a) Bei Führung der großen wichtigen Neubauten im Hoch-, Brücken - und Wasserbausache,

bei Kanalbauten mit Minirungen , dann bei Bauten außer den Linien Wiens per
Tag 1 fl. 50 kr. österr . W.

d) Bei kleineren Bauten , als Kanalherstellungen ohne Minirungen , Straßenregulirungen,
Pflasterungen , Adaptirungen rc. per Tag 1 fl. österr . Währ.

7 . Die beantragte Bewilligung von Uniformirungsbeiträgen für die Ingenieure , Ingenieur-
Adjunkten , Ingenieur -Assistenten und Baueleven mit jährlichen 25 fl. österr . Währ , wird
abgelehnt.

8 . Die Frage wegen Belastung der Personalzulage per 500 fl . des Herrn Ober -Ingenieurs
Haußmann  wird bis zu dem Zeitpunkte vertagt , wo über das Ergebniß des auszuschrei¬
benden Concurses Bericht erstattet werden wird.

9 . In Bezug auf die neu kreirten resp . erledigten 3 Jngenieurstellen , 2 Adjunkten - und 6 Bau¬
elevenstellen ist der Konkurs auszuschreiben , an welchem sich die Stadtbauamtsbeamten be¬
theiligen können.

10 . Die Direkzion des Stadtbauamtes ist zu beauftragen , in Betreff der sachlichen Reorganisa-
zion des Stadtbauamtes seine über vorläufiges Einvernehmen der Ober -Ingenieure zu er¬
stattenden Anträge binnen längstens 3 Monaten vorzulegen.

Vom 2 . Jänner  1872.

1 . Die bisher bestandene Stelle eines Hauswundarztes im Versorgungshause zu Ubbs
wird aufgelassen.
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2 . Ei? werden dort zwei Hausärzte angestellt , welche in soserne coordinirt sein sollen , als

beide den gleichen Charakter erhalten , wooon jedoch einer derselben zum ersten , und einer znin
zweiten Hausärzte bestimmt wird.

3 . vi -. Wirtinger  wird in seinen bisherigen Bezügen belassen , für den zweiten Hausarzt
ein Gehalt mit 900 fl . sammt Natnralguartier ohne Deputat festgesetzt.

4 . Für die erledigte Stelle ist ein Concurs auszuschreiben ; die Bewerber muffen Doctoren

der Medizin und Chirurgie sein . Zöglinge des Operations -Institutes werden besonders
berücksichtigt.

5 . Für beide Hausärzte wird analog , wie in dem hiesigen Versorgungshause , eine Instruc¬
tion erlassen.

Vom 9 . Jänner  1872.

Der mit Note des Bezirksschulrates vom 27 . Dezember 1871 , Z . 2374 , mitgetheilte Erlaß

des k. k. n . ö. Landesschulrathes vom 22 . November 1871 , Z . 4528 , in Betreff der Auszahlung
der Quinquennalzulagen für die Volks - und Bürgerschullehrer  wird zur Kenntnis;
genommen uno ist dem Bezirksschulrats mitzutheilen , daß der Gemeinderath von dem Rechte,
gegen jenen Erlaß den Recurs beim Ministerium einzubringen , keinen Gebrauch machen wolle.

Vom 9 . Jänner  1872.

Die Flüssigmachung  der höheren Lehrergehalte  wird im Sinne des Landesgesetzes
vom 18 . Dezember 1871 , Z . 44 , in der Weise angeordnet , daß vom I . Jänner 1872 an , den mit

keinem Lehrbesähigungszeugnisse versehenen Unterlehrern die Nemunerazion jährlich 400 (bisher
360 sl.) und den weiblichen Lehrinvividuen der volle , für männliche systemisirte Gehalt anzu¬
weisen sei.

Vom 9 . Jänner  1872.

1 . Die Zahl der Kanzlei - Praktikanten  bleibt mit 120 festgestellt.

2 . Für dieselben werden 60 Adjuten mit 360 fl. und 60 Adjuten mit 240 fl. jährlichen
Bezuges sistemisirt.

3 . Die Zuweisung des Adjutums erfolgt vom Tage der Beeidigung ; die Vorrückung in das
höhere Adjutum nach Maßgabe des Z . 101 der Dienstpragmatik.

4 . Die bisher bestandenen Sustentazionsbeiträge mit 180 fl. werden eingezogen.

5 . Auf den Antrag , daß den zu Kanzlei -Praktikanten ernannten Diurnisten das bisher be¬
zogene Diurnum belassen werde , wird nicht eingegangen . Es wird Sache des Magistrates sein , in
einzelnen besonders rückstchtswürdigen Fällen entsprechende Anträge zu stellen.

6 . Der Magistrat erhält den Auftrag , allen Ernstes darauf bedacht zu sein , die Schreib¬

geschäfte aus das unumgänglich nothwuwige Maß zu beschränken , damit mit der gegenwärtig siste-
misirten Zahl von Kanzlei -Beamten , Praktikanten und Diurnisten das Auskommen gefunden werde.

Nom 9 . Jänner  1872.

Nach dem Anträge des Magistrates wird beschlossen , daß das B rod (mit Ausnahme des
^ npnsgebäckes ) vom 1 . Mai 18/2 an nur nach dem Gewichte  zu verkaufen sei.

Vom 11 . Jänner  1872.

Dem Ansuchen der Gesellschaft der Musikfreunde  entsprechend , wird vom Ge-

meinderathe prinzipiell genehmigt , daß die einmal präsentirten und zur Ausnahme geeignet befun¬

denen Kommunalstiftlin ge,  so lange sie sich durch gleichbleibenden Eifer und Fleiß ihrer

Freiplätze würdig erweisen , bis zur erlangten vollständigen Ausildung im fortlaufenden Genüsse
des Freiplatzes zu belassen sind.



14

Vom 11.  Jänner 1872.

In Betreff der  GraLerhaltungsstiftung der Magdalena  Reiß beschließt der Ge¬

meinderath , diese Stiftung , insoferne sie die Graberhaltung betrifft , abzulehnen ; er behält sich
aber die Uebernahme für die im Kodizill genannten Substituzionsfälle , in denen die Stiftung eine

Armenstiftung zu werden hat , ausdrücklich bevor.

Im Falle also der Todtengräber den Stiftungsverbindlichkeiten nicht Nachkommen sollte , be¬
ansprucht die Gemeinde Wien die Ansfolgung der Stiftung , damit sohin die in diesem Falle dem

Todtengräber zu entziehenden Interessen des Stiftungs -Kapitales an 12 arme Männer oder
Weiber vertheilt werden können.

Vom 11 . Jänner  1872.

lieber die Frage des Eigentumsrechtes der Kommune aus die Risalitflächen ans den
Stadterweiterungsgründen  werden nachstehende Beschlüsse gefaßt:

I . Der Eigenthumsanspruch auf die Risalitflächen von Seite der Kommune ist aufrecht zu

erhalten und zwar in jenen Straßen , welche vor Beginn der Bauten der Kommune übergeben
wurden ; in den nicht früher übergebenen Straßen hat es in der bisher stattgesundenen Gepflogen¬

heit zu verbleiben.

H . Wenn von Seite deS hohen Ministeriums auf den der Kommune übergebenen Straßen

Staatsgebäude aufgeführt werden , so hat für bewilligte Risalite dasselbe keine Grundeinlösungs¬
quote an die Kommune zu leisten.

III . Der Magistrat ist zu beauftragen, darauf zu dringen, daß die neu anzulegenden Straßen
auf Stadterweiterungsgründen rechtzeitig vor Beginn der Bauten , daher vor Ertheilung des Bau¬
konsenses , in das Eigenthum der Kommune übergeben werden.

Vom 11 . Jänner  1872 , Z . 4800.

Ueber einen gestellten Antrag , die Ausstellung von Maaren auf den Trottoirs  betref¬

fend , wird beschlossen , dem Magistrate die strenge Handhabung der bestehenden Verordnungen,
sowie insbesondere die Revision der Vorsteck - und Vorhäugschilder und zwar mit dem Bemerken

aufzutragen , daß er auf die gesetzliche Höhe vom Erdboden gleichfalls Rücksicht nehme und
daS Aufhängen von Waaren von den AuShängschildern , sowie die Verwendung beweglicher und
solcher Schilder , welche wegen ihrer Form den Paffanten leicht einen Schaden bringen könnten,

bei Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen gleichfalls abstelle.

Vom 11 . Jänner  1872 , Z . 5092.

Ueber Ansuchen des Ortsschulrathes  des I . Bezirkes wird beschlossen , sämmtlichen

Ortsschulräthen (anstatt den Schulleitern , wie beantragt wnrde ) für jede Schule zur Be¬
streitung der kleineren , von den Oberlehrern zu veranlassenden Anschaffungen und Reparaturen
einen Verlag von jährlich 25 fl. gegen ordnungsmäßige Verrechnung zu übermitteln.
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III.

Magistrals - Verordnungen und Versiigungen.

Kurrende des V âgistratsdirektors vom 6 . November 1871 , Z . M . V . Z . 122,

für das gesammte Raths - und Konzepts - Perfonate , dann für die Beamten des Steueramtes^
des Kouskripzionsamtes und der Registratur.

Nachdem schon wiederholt Fälle vorgekommen sind , daß aus verschiedenen Bureaup die um
Auskünfte ansucheuden Parteien in die Registratur gesendet wurden , mit der Weisung , den auf ihr

Anliegen Bezug habenden Borakt daselbst einzusehen , oder denselben zu requiriren und in das be¬

treffende Bureau zu bringen , — so sehe ich mich veranlaßt , zur allgemeinen Darnachach-
tung  in Erinnerung zu bringen , daß die Beamten der magistratischen Registratur instrukzions-
gemäß einer Partei  die daselbst aufbewahrten Geschästsstücke ausuahmlos weder einsehen
lassen , noch ausfolgen dürfen , sondern daß eine Eptradirung von Borakten nur den zur Aushe¬

bung berechtigten  Beamten gegenüber , gegen Einlegung eines ordnungsmäßig ausge¬
füllten Nezepisses,  stattfinden kann.

Schreibe » des Magislratsdirekwrs an sammiliche Bezirksvorsteher v . 28 . No¬
vember 1871 , M , D , Z . 1Ä0,

wegen Reberreichung der Eingaben der Bezirksausschüsse an den Magistrat.

Die Eingaben der Bezirksausschüsse für den Magistrat werden in der Regel an das Magi¬
strats -Präsidium gerichtet , und müssen sohin nach erfolgter Prototollirung im Präsidium dem Ma¬

gistrate zur Amtshandlung zugewiesen werden.

. Behufs der , auch in dieser Richtung einzuführenden Geschäfts -Vereinfachung beehre ich mich
Euer Wohlgeboren freundlichst zu ersuchen , in Hinkunft alle für den Magistrat bestimmten Einga¬

ben des Bezirkes nicht mehr an das Präsidium , sondern unmittelbar an den Magistrat richten
zu wollen.

Kurrende des Magistratsdirektors v. 4 . Dezember 1871 , Dt . D . Z . 133 , für
das gesammte Naths - und Konzeptsperjonale des Wiener Magistrates,

wegen Abkürzung in der Behandlung der Geschäfte der Departements.

Ich kann den Herren Magistratsräthen das Zeugnis ; nicht versagen , daß sie mich in meinem
Bestreben die Geschäftsführung des Magistrates zu vereinfachen , thatkräftigst unterstützt haben , in

Folge dessen in dieser Hinsicht auch schon viel Ersprießliches geleistet worden ist.
Allein in einer wesentlichen Richtung ist meinem bei verschiedenen Anlässen , insbesondere

aber in den Konferenz -Sitzungen vorgebrachten Wunsche noch nicht allseitig entsprochen worden,

und diese betrifft die noch nicht beseitigte Weitwendigkeit in den Arbeiten einzelner Konzeptsbeamten.

Ich mache nämlich täglich die unliebsame Wahrnehmung , daß in Referaten des Magistrates,
insbesondere aber in Borträgen an den Gemeinderath , die erstatteten Berichte des Stadtbauamtes,

der Buchhaltung , des Stadlphyßkates u . s. w ., ja sogar die mit den Parteien aufgenommenen
Protokolle fast wörtlich abgeschrieben erscheinen , was der angestrebten Geschäftsvereinfachung ge¬
radezu widerspricht.

Ich sehe mich daher veranlaßt , das gesammte Konzepts -Personale aufzufordern , sich in seinen

Arbeiten der größten Kürze zu befleißen , sich nur auf die nothwendige Darstellung der zur richtigen
Beurtheilung erforderlichen Sachlage zu beschränken , sich aus schon vorliegende Aeußerungen der

Aemter , sowie auf zu Protokoll gegebene Aussagen der Parteien zu berufen  und sohin die sich

ergebenden Anträge zu formuliren und zu begründen.
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Schreiben und Dekret des Magistratsdirektors v . 6 . Dezember 1871 , M . D.
Z . 135 , an Magistratsrath E . Dischend orfer,  den Leiter des Einrei-

chungsprotokolls und die Direkzion des Konskripzionsamtes

über mehrere Geschästsvereinsachungen in der Geschäftsführung des Konfkripftonsamtes.

Ueber erfolgte Vereinbarung mit dem Konskripzionsamte und dem Herrn Militärreferenten
des Magistrates wird zum Behufe der Geschäftsvereinfachung bewilliget , daß vom I . Jänner

1872 angefangen die nachbezeichneten Geschäftsstücke nach geschehener Protokollirung im magistra¬

tischen Einreichungs -Protokolle nicht mehr dem Herrn Militärreferenten , sondern dem Konskripzions-
amle zugetheill werden:

1 . Ersuchschreiben wegen Abstellung und

2 . wegen Nachhauseweisung fremder Militär -Stellungspflichtiger;

3 . wegen Verständigung derselben über bewilligte oder abgewiesene Abstellungen im Sinne
des § . 18 der Instrukzion zur Ausführung des Wehrgesetzes;

4 . wegen Einberufung von Militär -Urlaubern und Reservemännern zur aktiven Dienstlei¬

stung , Waffenübung , Ausbildung , Steuer -Exekuzion und Kontrols -Versammlung;

5 . wegen Einberufung von Landwehrmännern zur Ausbildung , Wassenübung und Kontrols-
versammlung , sowie wegen Einberufung zur aktiven Dienstleistung im Falle eines außergewöhn¬
lichen Bedarfes;

6 . wegen Wvhnungs -Eruirung von Urlaubern , Reservisten und Landwehrmännern , sowie

uneingereihter Rekruten;

7 . wegen Ausfolgung von Abschieden , Entlassungs -Zertifikaten , Prüfung oder anderweitigen

Bescheiden an entlassene Soldaten , respektive Urlauber oder Reservisten;

8 . wegen Mittheilung von Transferirungen zu einem anderen Truppenkörper oder Char-

gen -Verättderung;

9 . um Ausfolgung von Heimathscheinen , Pässen , Legitimazionskarteu , Ausfertigung von Ar¬

beitsbüchern , sowie Einschaltung von Reisebewilligungen;

10 . um Bekanntgabe über stattgefundene oder unterlassene Meldung und Eruirung fremder

Stellungspflichtiger.

Schreiben des Magistratsdirektors an sännntliche Magiftratsräthe v. 28 . De¬
zember 1871 , M . D . Z . 131 , daß Zuschriften mit Gebühren , Taren , Stenern
u . s. w . der städt . Buchhaltung nicht mehr aä viäenäum zu übergeben seien.

Bei der Konferenz am 27 . Dezember 1870 ist der Antrag des Herrn Rathes Bukowsky,

daß in Hinkunft Zuschriften an den Magistrat , mit welchen Gebühren , Taxen , Steuern u . dgl . eiu-

gesendet werden , der städtischen Buchhaltung nicht mehr all viäsuäum zu übergeben sind , angenom¬
men worden , da die Buchhaltung auch von jenen Fällen , wenn die Taxe oder die Gebühr von der

Partei unmittelbar eingezahlt wird , keine Kenntniß erlangt , und dieses auch in bezeichnten Fällen

gar nicht nothwendig erscheint.

Dieser Beschluß wurde damals von den sämmtlichen Herren Rächen behufs der Durchfüh¬

rung desselben zur Kenntniß genommen.

Da jedoch derlei Akten nock immer mit dem „ Viäsnt Buchhaltung " versehen werden , so er¬

suche ich die sämmtlichen Herren Räche , das ihnen zugetheilte Personale von dem erwähnten Be¬
schlüsse gehörig zu informiren , und bei der Aktenrevision darauf zu achten , daß ein solches Viäon-
üum unterbleibe.
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Schreiben des Magistratsdirektors an sämmtliche Magistratsräthe , Dekrete an
die Erpeditsdirekzion und den Leiter des Einreichungsprotokolls v . 24 . De¬

zember 1871 , M . D . Z . 144,

daß alle an den Magistrat gelangenden Ersuchschreiben um die Veranlassung einer Zustellung
oder Assigirung von Kundmachungen nach erfolgter Protokollirung gleich unmittelbar der

Expeditsdirekston zuzutheileii stad.
Zum Zwecke der Geschäftsvereinfachung finde ich mich bestimmt , anzuordnen , daß vom 1 . Jän¬

ner 1872 angesangen , alle an den Magistrat gelangenden Ersuchschreiben um die Veranlassung
einer Zustellung nach erfolgter Protokollirung im Einreichungs -Protokolle nicht mehr den dießfälli-
gen Herren Referenten , sondern der Kanzlei -Direkzion zuzutheilen sind , welche die Zustellung so¬
gleich zu veranlassen , sowie in allen Fällen , in welchen die Zusendung der Empfangsbestäti¬
gung an die ansucheude Behörde begehrt wird , diese sud Kouvert zu bewerkstelligen, und sohin
den Akt mit dem Bescheide, „über die geschehene Zustellung und Einsendung der
Empfangsbestätigung aufzubehalten"  an die Registratur zu leiten hat.

Dasselbe hat mit jenen Ersuchschreiben zu geschehen, mittelst welchen die Assigirung von
Kundmachungen begehrt wird , welche dann mit der Asfigirungs -Klausel versehen , wieder nur
kud Kouvert zurückzustellen sind.

Die Kanzlei -Direkzion wird über diese Agenden ein eigenes Protokoll zu führen haben,
und in den Fällen , wo der Zustellung Hindernisse begegnen , den Akt mittelst Relazion durch
das Einreichungs -Protokoll an den Magistrat leiten.

In jenen Fällen aber , in welchen es sich um gerichtliche Zustellungen handelt , sind diese
Agenden wie bisher dem betreffenden Herrn Referenten vom Einreichungs -Protokolle zuzu-
theilen.

Chronik der Verwaltung.
(Wahlen .) Am 6 . November 1871 konstituirte sich der Ortsschulrath  im II . Ge¬

meindebezirke Leopoldstadt und ' wählte Herrn Simon Haas  zum Vorsitzenden und Herrn Josef
Staudinger  zu dessen Stellvertreter . ( Gemeinderaths -Sitzung v. 2 . Jänner 1872 .)

Für das Jahr 1872 wählte der Gemeinderath im Sinne tz. 90 der Wiener -Bauordnung
zu bauverständigen Mitgliedern der Wiener Baudeputation die Baumeister Franz Halmschlä¬
ger  und Peter Rudolf Gerl  junior.

(Ernennung .) Dem Accessisten Johann Bauer  wurde eine Offizialstelle im Kon-
skripzionsamte mit dem Gehalte von 700 fl. verliehen . (Gem . Rath -Beschl. v. 12 . Jänner 1872 .)

(Auszeichnungen .) Dem Dichter Eduard  Edl . v. Bauernfeld  wurde aus Anlaß
der bevorstehenden Feier seiner fünfzigjährigen Dichterlaufbahn das Bürgerrecht der Stadt Wien
taxfrei verliehen . (Gem .-Raths -Beschl . v. 29 . Dezember 1871 .)

(Tods  alle .) Am 3o . Dezember 1871 starb Ioh . N . Berger,  k . k. Rath und Gemeinde¬
rath , Bürger und Produktenhändler (II . Praterstraße 50 ), im 57 . Lebensjahre . Er versah im
Gemeinderathe seit dem Jahre 1864 das Amt eines Schriftführers.

(Verbauung der Gründe bei den Kaisermühlen .) Ueber das Ansuchen der Zen-
tral -Donauregulirungskommission und der Bürgerspital -Wirthschaftskommission um Bewilligung
des von ihnen projektirten Straßennetzes für die Gründe bei den Kaisermühlen  zwischen
dem künftigen linksseitigen Donauufer und dem alten Donaustrome , um Bewilligung zum Baue
von Wohnhäusern  unter erleichterten Bedingungen ( Ges . v. 20 . Dezember 1869 , Nr . 1 L.
G . B . v. 9 . 1870 ) und um Bewilligung zur Abtheilung der Baugruppe  d . auf 14 Baustellen,
wurden vom Gemeinderathe folgende Beschlüsse gefaßt.

1 . Die Breite der ersten am Inundazions -Damme gelegenen Straße kann auf 12 Klafter
zwischen Dammfuß und Bauflucht reduzirt werden , wogegen die 3 anderen Längenstraßen eine
Breite von 10 Klaftern (statt 8 ") zu erhalten haben.

2 . Es sind 2 Plätze anzulegen u . z. der eine auf dem Terrain des DonauregulirungsfondeS
durch Verwendung der Baugruppe und der andere auf dem Terrain des Bürgerspitalfondes
auf der Gruppe II . Dagegen kann der zwischen den Baugruppen L und k' beantragte kleine Platz
verbaut werden.

2
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3 . Die Straßenzüge und Plätze sind auf daS Niveau von 14 Schuh über das örtliche
Nullwasser zu bringen.

4 . Die Straßen sind im Sinne des Baugesetzes (H. 20 und 25 ) unentgeltlich und im fest¬
gesetzten Niveau an die Kommune Wien abzutreten.

5 . Von den projektirten Baugruppen dürfen vorläufig nur die vollkommen arrondirten,
welche von allen Seiten durch Gassen und Plätze begrenzt werden , verbaut werden.

6 . Bis zur Herstellung der definitiven Kommunikazion durch die Reichsstraßenbrücke haben
beide Fonds auf eigene Kosten für die ungehinderte Verbindung mit dem rechtseitigen Stromufer
Sorge zu tragen.

7 . Die Baugruppen sind gegen Hochwässer aus dem alten Strombette durch Aufführung
von Dämmen , gleichfalls auf Kosten beider Fonde , zu schützen , dagegen sollen für die dort aufzu¬
führenden Bauten die erleichterten Baubedingungen Platz greifen.

Eine Baubewilligung soll erst dann ertheilt werden , wenn die Bedingungen snb 6 und 7
bereits erfüllt sind.

8 . Das DetaillParzellirungsprojekt für die Gruppe <4 . ist hiernach umzuarbeiten und dar¬
auf Rücksicht zu nehmen , daß die 4 Eckbaustellen um je 2 Klafter breiter und die mittleren Bau¬
stellen um je 4 Klafter schmäler werben , da nach § . 3 des oben citirten Landesgesetzes Bauten
mit erleichterten Baubedingungen nicht mehr als 12 " Länge erhalten sollen.

(Altes Opernhaus .) Das hohe k. k. Ministerium des Innern theilte mit , daß , nachdem
der Gemeinderath den An kauf des alten Opernhauses  abgelehnt hat , das Obersthofme -steramt
dieses Gebäude an andere Offerenten zu verkaufen gedenkt und an dieselben auch von Seite deS
Stadterweiterungsfondes der zur Kompletirung der aus dem Opernhause gebildeten Baugruppe
erforderliche Grundstreifen von 37 ^ ", 4> 4 " überlassen werden wird.

Hierüber beschloß der Gemeinderath am 9 . Jänner 1872 über Antrag des Gemeinderathes
Nikola,  den Herrn Bürgermeister zu ersuchen , sich unverzüglich an die kompetente Behörde zu wen¬
den , ob dieselbe nicht geneigt wäre , wegen des Verkaufes des alten Opernhauses in neuerliche Un¬
terhandlungen mit der Kommune zu treten.

(Anlage eines Friedhofes in der Gemeinde Breitensee .) In der Gemeinde¬
rathssitzung vom 5 . Jänner 1872 wurde eine Zuschrift seiner Excellenz des Herrn Ministers
des Innern mitgetheilt des Inhalts , daß die projektirte Anlage eines Friedhofes  für die Ge¬
meinden Fünfhaus , Sechshaus und Rudolfsheim  in der Gemeinde Breite nsee
als unzulässig erklärt wurde.

(Aufhebung der Verzehrungssteuer .) Der Gemeinderath beschloß am 5 . Jän¬
ner 1872 bei der hohen Regierung den Antrag zu stellen , daß die Verzehrungssteuer ausgehoben
werde . Sollte dies aus irgend welcher Ursache nicht ausführbar sein , so ist anzustreben , daß die
für Wien entfallende Verzehrungssteuer pauschalirt und die Verzehrungssteuer auf die unentbehr¬
lichsten Lebensmittel , wie Brot und Rindfleisch bedeutend ermäßiget werde . Die Verzehrungssteuer-
Linienämter wären gänzlich aufzuheben . Dieser Antrag wurde in Form einer Petition an das
k. k. Gesammtministerium geleitet , in welcher die Ungerechtigkeit der bestehenden Verzehrungssteuer,
welche alle so verschiedenen  Klassen der Bevölkerung in gleichem  Maße trifft , hervorgehoben
und das Ersuchen gestellt wurde , bei Vorberathung der diesbezüglichen Gesetzesvorlage auch
die speziellen Wünsche der Gemeinde Wien zu hören.

(Brückenbauten .) In der Sitzung vom 5 . Jänner 1872 genehmigte der Gemeinde-
rath das Offert der Gesellschaft Uivss lliillo  bezüglich der Herstellung der Brücke in der
verlängerten Schlachthausgasse  gegen dem , daß die durch die Behandlung der Brücke als Aus¬
stellungsobjekt an Frachtermäßigung rc. sich ergebenden Vortheile der Kommune zu Gute kommen.
Zugleich wurde zur Kenntniß genommen , daß vorläufig von der Versetzung des alten Sophien¬
steges  zur Lilienbrunngasse und von der Erbauung einer Fahrbrücke an Stelle deS Karl¬
kettensteges  Umgang genommen wird.

(Bi er wägen .)  Ueber das von der n . ö . Handels - und Gewerbekammer bei der k. k. Statt¬
halterei eingebrachte und von dieser dem Magistrate zur gutächtlichen Aeußerung übermittelte
Gesuch um Modifizirung der für B ierwägen  mit Statthalterei -Verordnung vom25 . Oktober 1852
Z . 38188 , ins Leben gerufenen F ahr ord nun g , damit dieselben statt nach 10 , erst um 11 Uhr
Vormittags die innere Stadt zu verlassen haben , den « leichteren , einspännigen Fuhrwerke aber die
Bierzufuhr in dem Stadtbezirke zu jeder Tageszeit gestattet werde , wurde vom Gemeinderathe am
1l . Jänner 1872 , Z . 4527 , beschlossen , sich nach dem MagistratSantrage im abweislichen Sinne
zu äußern.
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(Nickelgasse .) Für die in Folge der Parzellirung der Realitäten Nr . 48 und 52 in der
Leopoldstadt neu erösfnete Gasse zwischen der großen und kleinen Schisfgasse wird nach dem Magi-
strats -Antrage die Bezeichnung „Nickelgasse"  genehmigt . ( Gemeinderathsbeschluß v . 11 . Jän¬
ner 1872 .)

(Schlickplatz .) Die Verlängerung der Schlickgasse gegen die Maria -Theresienstraße längs
der Noßauer - Kaserne wird nach dem Magistrats -Antrage „Schlickplatz"  benannt . ( Gemeinde¬
rathsbeschluß vom 11 . Jänner 1872 , Z . 4943 .)

(V ermeh rung des Lohnfuhrwerkes am Nennweg .)  Zum Behufe der Vermehrung
der öffentlichen Lo hnfnhrwerke am Rennweg  wurde vom Gemeinderathe am 11 . Jänner 1872,
Z . 5229 , die Herstellung eines Wechsel st andplatzes  für 2 Einspänner beim Hause Nr . 53 am
Rennweg mit dem beiläufigen Kostenauswande von 100 fl . und ferner nach dem Magistrats - Antrage
beschlossen , daß die OmuibuS - AkziengcseUschaft angegangen werde , den direkten Verkehr vorläufig
mit 2 Stellwägen von Simmering  überden Rennweg  ohne Verzug zu esfektuiren und
den in Aussicht gestellten neuen Generalfahrplan längstens innerhalb 4 Wochen vorzulegen , bei
welcher Gelegenheit auch die bereits mehrmals angeregte Korrespondenzkarten -Einführung zu
urgiren ist.

(Revision des Zeughauses .) lieber den am 27 . Oktober 1871 eingebrachten Antrag
des G . R . Matze nauer  wurde vom Gemeinderathe eine Kommission aus 5 Mitgliedern der VII.
Sekzion mit dem Archivar zur Revision und Ordnung  der städtischen Waffensammlung
eingesetzt. (Gemeinderathsbeschluß vom 11 . Jänner 1872 , Z . 4844 .)

(Bewirtschaftung der Forste des Fondsgutes Kaiser - Ebersdorf .) Bezüg¬
lich der Bew irth sch astun  g der Forste des Foudsgutes Ebersdorf  wurden vom Gemeinde¬
rathe am 11 . Jänner 1872 folgende Beschlüsse gefaßt:

1 . Die Aufforstung der zur Fondsherrschaft Ebsrsdorf a . d . Donau gehörigen , im Großenzers-
dorfer Forstbezirke in der Lobau und im Mannswörlher Forstbezirke gelegenen Waldlässen,
Grasplätze und Wiesen im Gesammtausmaße von 246 Joch wird nach dem Vorschläge deS
Waldmeisters Apfelböck  genehmiget.

2 . Die dießbezüglichen Arbeiten sind in der Weise auf 15 Jahre zu ertheilen , daß in der
Lobau in jedem Jahre beiläufig 22 Joch , in der Mannswörlher Au beiläufig 5 Joch in
Angriff genommen werden , wobei jene Theile , welche gegenwärtig den geringsten Ertrag
liefern , zuerst zu berücksichtigen sind.

3 . Die beiden Förster haben längstens im Monate Jänner jeden Jahres einen Kultur¬
plan mit Angabe der Kosten durch den Magistrat dem Gemeinderathe vorzulegen.

4 . Die auszuführenden Kulturen sind durch einen Forstinspektor zu überwachen und in einem
eigenen Buche in Evidenz zu halten.

5 . Im heurigen Jahre sind in jedem der beiden Pflanzengärten 400 Quadratklftr . mit den im
Kulturplan bezeichnten Samengattuugen (Weiß - und Schwarzsöhren , Akazien , Rüsten , Eschen
und Eichen ) zu bebauen , und die Bepflanzung der geeigneten Blässen mit den vorhandenen
Setzlingen durchzuführen.

6 . Die Ebersdorfer -Wirthschaftskommifsion wird beauftragt , eine geeignete Persönlichkeit in
Vorschlag zu bringen , welcher die Oberaufsicht über die zur Fondsherrschaft gehörigen Forste

gegen ein jährliches Honorar provisorisch übertragen wird.

(Wiener Verbindungsbahn .)  Die Konsensertheiluug für die Umlegung der Wr.
Verbindungsbahn  in der Strecke vom Staatsbahnhofe bis zum Matzleinsdorfer
Fracht enbahnhofe  wurde vom Gemeinderathe am 11 . Jänner 1872 zur Kenutniß genommen
und bezüglich der Strecke zwischen dem Staatsbahnhofe und dem Kanalhafen wurde ein Protest an
das k. k. Handelsministerium zu richten beschlossen , damit nicht ohne Einwilligung der Gemeinde
Wien , ohne daß sie einen Plan gesehen , eine Entscheidung getroffen werde.

(Ueberschwemmungsvorkehrungen .) Die von der k. k. Polizei -Direkzion beabsichtigte
Herstellung einer telegraphischen Verbindung  zwischen den k. k. Polizei - Kommissa¬
riaten in den Ue bersch wemmungs bezirken und den Rettungshäusern  im Falle einer
Ueberschwemmung zur Erzielung eiuer möglichst raschen Verständigung in der Art , daß die Leitung
am Tage effektuirt , an städtischen Gebäuden ( zumeist Schulhäusern ) angebracht und nach dem Auf¬
hören des Bedarfes der frühere Zustand wieder ohne jede Auslage für die Kommune hergestellt
wird , wurde vom Gemeinderathe am 11 . Jänner 1872 nach dem Magistraisautrage genehmigt.

(Auflösung der Gewölbwache .) In der Sitzung vom 11 . Jäuner 1872 hielt der
Gemeinderath an seinem bereits prinzipiell gefaßten Beschlüsse , mit welchem er sich für die Auflö¬
sung der Gewölbwache  ausgesprochen Hut, fest , erklärte sich jedoch in Uebereinstimmung mit
dem Ausspruche der u . ö. Handels - und Gewerbekammer damit einverstanden , daß mit Rücksicht

2 *
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auf die im Jahre 1873 stattfindende Weltausstellung  die Auslastung der Gewölbwache erst
Ende des Jahres 1873 erfolge . Bis dahin hat es bei dem Gemeinderaths - Beschlüsse , vermöge
welchem vom genehmigten Stande der k. k. Sicherheitswache per 2700 Mann um 50 Mann weni¬
ger , also nur 2650 Mann ausgestellt werden dürfen , sein Verbleiben.

(Badeanstalten .)  Die Verhandlung wegen Situirung der Badeanstalten  am linken
Ufer des neuen Durchstichs mit einem Fastungsraume von 6000 Klafter pro 1872 und 1873,
wobei das Kommunalfreibad vorläufig auf seinem dermaligen Platze verbleiben kann , wurde vom
Gemeinderathe am 11 . Jänner 1872 genehmigt , das Ansuchen der Inhaber des Koufs ' schen  Ba¬
des um Belastung ihres Bades auf der gegenwärtigen Stelle aber als nicht erfüllbar abgewieseu.

(Verwendung der arsenikhaltigen grünen Farben .) Die Wiener Zeitung vom
4 . Jänner 1872 enthält in ihrem nichtamtlichen Theile folgende Mittheilung.

Das Ministerium des Innern ist auf den vom n . ö. Landessanitätsrath gestellten An¬
trag betreffend die Erwirkung des Verbots im Gesetzgebungswege , die arsenhaltigen grünen
Farben nicht andres als zum Oelanstrich zu verwenden , dermalen mit Hinblick darauf nicht
eingegangen , daß die Fixirung eines solchen Verbotes dem Polizeistrafgesetze um so mehr Vor¬
behalten bleiben müsse , als die Verhandlungen zur Feststellung eines Entwurfes desselben sich
in bestem Zuge befinden . Da aber selbst bei dem Bestehen eines solchen Verbotes eine Schä¬
digung der Gesundheit durch Verbrennen von mit arsenhaltigen grünen Oelfarben gefärbten
Abfällen nicht vermieden werden könnte und da überdies die Industrie vielerlei Gegenstände dieser
Art , welche bei unvorsichtiger Verwendung der Gesundheit nachtheilig werden können , in den Ver¬
kehr bringt , so empfiehlt das k. k. Ministerium des Innern für jene Fälle , für welche die Mini-
sterialverordnung vom 1 . Mai 1866 nicht hinreicht , den Weg der Belehrung.

Diese Belehrung wird überall dort am Platze sein , wo das Vorkommen und die übliche
Art der Verwendung von Gegenständen , welche mit arsenhaltigen grünen Farben gefärbt sein
können (wie Papiere , Lampenschirme , Briefcouverts , Oblaten , Siegellack , Paraffin - und Wachs¬
kerzen , Toiletteartikel rc . rc.) besondere Aufmerksamkeit verdient ."

(Katecheten der Volks - und Bürgerschulen .) Die Wiener -Zeitung v . 5 . Jänner
1872 bringt in ihrem nichtamtlichen Theile folgende Erläuterung des Ministerial -Erlastes vom
9 . Dezember 1871 : . . m ^

„Die von einer Landcsschulbehörde gestellte Anfrage : , ,ob die eigenS für eme Volks - oder
Bürgerschule anzustellenden Katecheten in Bezug aus Gehalt , PensivuSrecht und Quinquennalzu-
lagen als Lehrer zu behandeln sind oder nicht " , wurde mit Erlaß des Ministeriums für Cultus
und Unterricht vom 9 . Dezember 1871 , wie folgt , erledigt : „ Die Anfrage findet ihre Beant¬
wortung in dem Ministerialerlasse vom 21 . Juni ( 11 . September ) 1871 , wodurch die Be¬
sorgung des Religionsunterrichtes an den öffentlichen Volks - und Bürgerschulen so wie die Be¬
streitung des bezüglichen Kostenaufwandes bis zu einer allfälligen Regelung dieses Gegenstan¬
des durch die Gesetzgebung normirt worden ist . "

- Dieser Ministerialerlaß geht einerseits von der begründeten Voraussetzung aus , daß die
Landesgesetze über die Rechtsverhältnisse der Volksschullehrer wegen der besonders normirten
Besorgung des Religionsunterrichtes und des nach den Einrichtungen der Schulen verschiedenen
Umfangs der Dienstverpslichtungen der Religionslehrer die Stellung und die Bezüge der Lehrer
nicht bestimmten , hält es jedoch anderseits wieder im Grundsätze fest , daß Religionslehrer,
welche von den staatlichen Schulbehörden auf systemisirten Dienstposten angestellt werden , noth-
wendig den betreffenden Lehrkörpern als ordentliche Mitglieder angehören müssen und darum
auch an den gesetzlichen Rechten der weltlichen Lehrer Theil zu nehmen haben.

Wenn daher durch den citirten Ministerialerlaß die Systemisirung eigener Reugwnsleh-
rerstellen , so wie die fallweise Festsetzung der Bezüge dieser Dienststellen den Landesschulbehor-
den nach Anhörung der Bezirksschulbehörde und nach Einvernehmen der betreffenden consessio-
nellen Oberhörde übertragen wurde , so erfolgte diese Anordnung vorwiegend aus dem Grunde,
weil das Ausmaß der Besoldungen nicht ohne Rücksicht auf den Umfang der Lehrerverpfllch-
tunqen je nach der Organisation der einzelnen Schulen bestimmt werden kann , und liegt es
folgerecht nur in der eigenen , vorstehend erwähnten Kompetenz der Landesschulbehorben , von
Fall zu Fall auch den Bezug von Quinquennalzulagen sestzusetzen , während das Pensionsrecht
solcher Religionslehrer nach Maßgabe der festgesetzten Aktivitätsbezüge im Smne des Landes¬
gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Lehrer durchaus keinem Zweifel unterliegt . "

Redigirt und herausgegeben vom Magistrate . — Wien , gedruckt bei Carl Gerold s Sohn.



Verordnungsblatt.
Herausgegeben vom

Magistrate der Reichshailpt-und Residenzstadt Wien.
Illhrg . 1872 . (Ausgegeben und versendet am 26. Mär).) 2.

I.
Reichs - und Landes - Gesetze und Verordnungen.

Verordnung des k. k. Statthalters von Nieder - Oesterreich vom 7 . Oktober
1871 , Z . 23 .434 , Mag . Z . 132 .803,

betreffend die Errichtung von Rauch - Coupös in den Sommer - Gesettschastsmägen.
In Erledigung des Berichtes der k. k. Polizei -Direkzion vom 31 . August d. I . Z . 38 .818

finde ich dem Gesuche der Genossenschaft der Stellfuhr -JnhaLer um Gestattung des Rauchens

in den hiezu herzustellenden Rauch -Coupös der Sommerwägen unter der Bedingung Folge zu
geben , daß in den gedachten Wägen nebst der von den Bittstellern projektirten Zwischenwand,

auch an den beiden Längenseiten der herzustellenden Rauch -Coupes eine Glaswand aufgeführt werde.

Den Bestimmungen der h . ä . Kundmachung vom 13 . April 1866 Nr . 14 .047 gemäß
werden diese Rauch -Coupes entsprechend zu bezeichnen sein.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 12 . November 1871 , Z . 25 .784,
Mag . Z . 151 .443,

über das Tragen der Abziehen der Dienstmann - Stadtträger.
Die Entscheidung des Magistrates vom 20 . Juni 1871 , Z . 70 .474 , mit welcher dem kon-

zessionirten Stadtträger M . St . das Tragen einer Kappe nach Art jener , wie selbe die Mitglieder der
Garantie -Gesellschaft der Wiener Dienstmann -Stadtträger zu gebrauchen berechtigt sind , unter¬

sagt worben ist , wird unter Zurückweijung des von dem Genannten gegen diese Entscheidung
eingebrachten Rekurses bestätigt , und die gleichzeitig von demselben im Vereine mit mehreren

Gewerbsgenossen gestellte Bitte um die Bewilligung zum Tragen einer blauen Kappe mit rothem
Streifen und einem Blechschilde mit der Aufschrift „ Dienstmann -Stadtträger " zurückgewiesen,

nachdem die Berechtigung zum Tragen einer derlei Kappe nur den Mitgliedern der behördlich
genehmigten Garantie -Gesellschaft der Wiener Dienstmann -Stadtträger zusteht.

Kundmachung der k. k. u . ö. Statthalterei vom 30 . November 1871,
Z . 30 .163 , Mag . Z . 158 .923,

betreffend die Entrichtung der Krankcnhaus - Verpstegsgebühr für Tagtöhner.
Das hohe Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 28 . Oktober l . I ., Z . 13 .892

die Statthalterei -Entscheidung vom 12 . Mai 1871 , Z . 10 .019 , womit Friedrich H . schuldig
3
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erklärt worden ist , die für den Taglöhner oder Arbeiter Michael W . im allgemeinen k. k. Kranken¬

hause erlaufenen Verpflegskosten in dem einmonatlichen Betrage von 21 fl . zu bezahlen , über
den von H . eingebrachten Rekurs zu beheben und den Beschwerdeführer von dieser Zahlung

loszuzählen , weil die Verpflichtung der Arbeitsgeber zur Vergütung von Verpflegskosten nach dem
Geiste des Z . 12 des Hofkanzlei -Dekretes vom 18 . Februar 1837 , Z . 12 .356 (N . Oe . Prov.

G . S . pÄZ. 70 ) , des erläuternden Hofkanzlei -Dekretes vom 30 . April 1840 , Z . 11 .757 ( N . Oe.
Prov . G . S . pLZ . 147 ) und der Gewerbeordnung (tz. 73 ) auf Taglöhner und die nach der
Natur des Arbeitsverhältnisses und der Beschäftigung den Taglöhnern gleichzuhaltenden Kate¬

gorien von Arbeitern ohne eine zu weit gehende Bedrückung der Arbeitsgeber nicht ausgedehnt
werden kann.

Hiervon wird der Wr . Magistrat in Erledigung des Berichtes vom 1 . August l . I.

Z . 98 .726 und mit Bezug auf den h . o. Erlaß vom >2 . Mai l . I . Z . 10 .019 zur Ver¬
ständigung des Rekurrenten in Erledigung seines dem hohen k. k. Ministerium des Innern
unterm 2 . Juli l . Ä . überreichten Rekurses unter Rückschluß der dahin gehörigen Beilagen mit

dem Bemerken in Kenntniß gesetzt , daß die Oberverwaltung des k. k. allgemeinen Kranken¬

hauses unter Einem unter Beigabe der einschlägigen Verhandlungsakten angewiesen werde , die
für Michael W . aushaftende Gebühr nunmehr mit Rücksicht auf die Zuständigkeitsgemeinde

des Verpflegten selbst von dem betreffenden Landesfonde unter Berufung auf diesen Erlaß und

Beigabe der Akten zu beanspruchen.

Kundmachung des k, k. Statthalters von Nieder -Oesterreich vom 3 . Dezember
1871 , Z . 32 .054 , Mag . Z . 159 .908,

in Betreff der bedingten Stempet - Befrcinng jener Zeugniffe der Gemeinden , Seelsorger eie . ,

welche von den Wehrpflichtigen MM Zwecke der Befreiung «o» der allgemeinen Wehr-
Pflicht beigebracht werden muffen.

Zufolge Erlaßes des h . k. k. Finanzministeriums vom 10 . Jänner 1859 , Z . 1977 , sind
die Zeugnisse der Gemeinden , Seelsorger rc., welche von den Wehrpflichtigen zur Nachweisung
der Bedingungen der gesetzlichen Befreiung von der allgemeinen Wehrpflicht beigebracht werden
müssen , bedingt stempelfrei , insolange davon kein anderer Gebrauch gemacht wird.

Der § . 5 der Vorerinnerungen zum Tarife des Gebührengesetzes vom 9 . Februar 1850
verordnet jedoch , daß wenn nach den Bestimmungen dieses Tarifes eine Rechtsurkunde , ein

Zeugniß oder eine ämtliche Ausfertigung zu einem bestimmten Zwecke gebührenfrei ausgefertigt
werden kann , sodann an der Stelle , an welcher das Stempelzeichen angebracht zu werden pflegt,

der Zweck der Urkunde und die Person , welcher sie zu diesem Zwecke zu dienen hat , anzu¬

geben sind.
Dieser Anordnung wird laut Note der k. k. Finanz - Landes - Direkzion in Wien ddo.

16 . November l. I . Z . 10 .654 von den Matrikenführern bei Ausstellung der im tz. 39 der

Instrukzion zum Wehrgesetze vorgeschriebenen und in dem Muster VIII daselbst genau verzeich-

neten sogenannten „ Auskünfte aus den Tauf - ( Geburts -) , Trauungs - und Sterbematriken über
die Familie des N . N . rc. " gewöhnlich nicht entsprochen , wodurch es den Parteien ermöglicht

wird , diese Auskünfte auch bei andern Gelegenheiten als Matrikenauszüge zu benützen , wo sie

aber wegen Stempelgebrechen nach T . P . 73 des Gebührengesetzes beanständet werden , was

vielfache Schreibereien und Unannehmlichkeiten für die betreffenden Parteien , denen in der Regel

die Unzulässigkeit der anderweitigen Verwendung dieser ungestempelten „ Auskünfte " gar nicht
bekannt ist , zur Folge hat.

Um derartigen Vorkommnissen in Hinkunft zu begegnen , erscheint es nothwendig , daß den

erwähnten Auskünften bei deren Ausfertigung an der Stelle , wo sonst das Stempelzeichen anzu¬

bringen sein würde , die Bemerkung beigefügt werde:
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„In der Angelegenheit der Militär -Befreiung ( Entlassung ) des . . . zum Amtsgebrauche
nach dem h . Finanzministerial -Erlasse vom 10 . Jänner 1859 Z . 1977 ohne Stempel aus¬
gefertigt . "

Indem ich mich hiernach behufs ordnungsmäßiger Ausstellung der fraglichen Auskünfte
unter Einem an die kirchlichen Behörden im Lande wegen entsprechender Anweisung der Matriken-

führer wende , fordere ich den Magistrat auf , die Beisetzung der vorerwähnten Klausel zu über¬

wachen , mangelhaft ausgestellte Matrikenauszüge ergänzen zu lassen , zugleich aber auch dieselben

den Parteien bei Erledigung der bezüglichen Geschäftsstücke nicht mehr auszufolgen , sondern
selbe bei den Akten zurückzubehalten.

Erlaß des k. k. Statthalters von Nteder -Oesterreich vom 5 . Dezember 1871,
Z . 6600 , Mag . Z . 160 .792,

betreffend die Verwendung der Pferdeschlächter der Vororte zur Schichtung in dem Wiener
Pferde - Schtachthaufe.

In Erledigung des Berichtes vom 17 . Dezember 1870 , Z . 52 .498 , dessen Beilagen
hierneben zurückfolgen , finde ich zu bemerken , daß auf den darin gestellten Antrag , die Pferde¬
schlächter der Vororte Wiens zur Schlachtung in dem Wiener Pferde -Schlachthause bis zur
Errichtung öffentlicher Schlachthäuser in den Vororten zu verhalten , aus dem Grunde nicht

eingegangen werden kann , weil nach dem Gesetze vom 30 . April 1870 8 - 3 M . g. R . G . Bl . Nr . 68
den Gemeinden die Handhabung der sanitätspolizeilichen Vorschriften in Bezug auf die Vieh-
und Fleischbeschau im selbstständigen Wirkungskreise zusteht.

Beilage zum Statthalterei -Erlasse vom 13 . Dezember 1871 , Z . 34 .748,
Mag . Z . 3391 ex 1872.

Erlaß des k. k. Ministeriums des Innern vom 11 . Dezember 1871 , Z . 17 .384,
betreffend die Veifetegitimnzionen der deutschen Arbeiter und Gewerbsgehitsen für Reisen

nach Besterreich.

Mit Beziehung auf den h . o. Erlaß vom 31 . August d . I ., Z . 12 .503 , demzufolge das

k. und k. Ministerium des Aeußern die k. und k. Missionen in Deutschland angewiesen hat,

das Geeignete zu veranlassen , damit die ausländischen deutschen Arbeiter und Gewerbsgehilsen

von ihren Behörden bei Reisen nach Oesterreich mit einer entsprechenden Reiselegitimazion —
worin insbesondere die Angabe des Zuständigkeitsortes enthalten sein muß — versehen und auf

die Nothwendigkeit des Besitzes solcher Legitimazionsnachweise zur Vermeidung von polizeilichen
Beanständigungen aufmerksam gemacht werden , habe ich die Ehre zu eröffnen , daß laut des

im Wege des k. und k. Ministeriums des Aeußern unterm 6 . d . M . Z . 16 .389/3249 V.
auhelgelangten Berichtes der k. und k. Gesandtschaft in Berlin vom 2 . d. M . Nr . I .XI 6t.

nach dem neuen Stande der einschlägigen preußischen Gesetzgebung es nicht thunlich ist , in allen
Fällen den Zuständigkeitsort anzugeben.

Denn bei der Gesetzgebung in Preußen , wo derjenige , welcher früher drei , jetzt zwei

Jahre nach erlangter Großjährigkeit von dem Heimatsorte abwesend ist und inzwischen eine neue
Heimat nicht begründet hat , domizillos wird , gibt es eine große Anzahl von Personen , welche
bei sonst ehrenhaftem Betragen , ein Domizil oder einen Unterstützungswohnsitz nicht mehr besitzen
und deßhalb , wenn es auf ihre Unterstützung ankäme , Seitens des betreffenden Landarmenver¬
bandes zu unterstützen wären.

3 *



24

Für solche Personen kann ein Zuständigkeitsort oder Heimaisort im Paß nicht angegeben
werden . Andererseits würde es eine unbillige Verletzung für sie enthalten , sie als Landarme

zu bezeichnen , da sie letzteres erst dann werden , wenn sie, ohne einen neuen Unterstützungswohnsitz
erworben zu haben , eine öffentliche Unterstützung in Anspruch nehmen . Es bleibt also nichts übrig,
als Lei solchen Personen entweder eine Angabe bezüglich des Zuständigkeitsortes im Passe gar

nicht zu machen , oder sie als domizillos zu bezeichnen . Dadurch werden die Interessen des öster¬
reichischen Staates in keiner Weise gefährdet , denn durch die den betreffenden Reisenden ertheilten

Legitimazions -Dokumente ist die preußische Staatsangehörigkeit derselben und folgeweise die Ver¬

pflichtung Preußens , sie im Falle ihrer Ausweisung aus Oesterreich unverzüglich zu übernehmen,
konstatirt . Für die k. k. österr . Behörden ist es aber ohne Interesse , welcher preußische Znständig-

keitsort ( Unterstützungswohnsitz ) demnächst eventuell die Fürsorge für den Ausgewiesenen zu über¬
nehmen haben wird.

Bei der dargcstellten Sachlage nimmt das k. k. Ministerium des Innern keinen Anstand , sich

mit dem Vorschläge der k. preußischen Regierung , daß im erwähnten Falle in den betreffenden

Reisepapieren die Inhaber als „domizillos " bezeichnet werden oder eine Angabe über den Zustän¬

digkeitsort (Unterstützungswohnsitz ) ganz unterbleibt , vollkommen einverstanden zu erklären.

Erlaß des k. k. Statthalters von Nicderösterreich vom 17 . Dezember 1871,
Z . 29 .430,

womit eine Beschränkung des freien Verkaufes der Blanquette uou Arbeitsbüchern und
Dieustbotenbüchern ausgesprochen wird.

Um Mißbräuche bei der Verwendung der Blanquette von Arbeitsbüchern und Dienstboten¬

büchern im Interesse der öffentlichen Sicherheit wirksam hintanzuhalten , werden hiermit folgende
Anordnungen getroffen:

tz. 1 . Die Blanquette für die Arbeitsbücher und Dienstbotenbücher dürfen von Seite der
Gewerbetreibenden , welche sich mit der Anfertigung oder dem Verschleiße derselben befassen , in

Hinkunft nur mehr an die zur Ausstellung dieser Urkunden berufenen Gemeindebehörden gegen
schriftliche von dem Gemeindevorsteher oder dessen Stellvertreter gefertigte und mit dem Gemeinde¬

siegel versehene Bestellungen verabfolgt werden.
§ . 2 . Die unmittelbare Verabfolgung dieser Blanquette an die Parteien ist untersagt.

§ . 3 . Die Außerachtlassung dieser Anordnungen ist , insoserne hierauf nicht die Bestim¬

mungen des allgemeinen Strafgesetzes Anwendung zu finden haben , mit der in der Ministerialver-
ordnung vom 30 . September 1857 ( R . G . Bl . Nr . 198 ) festgesetzten Strafe zu ahnden.

Diese Anordnungen werden auf Grund der vom k. k. Ministerium des Innern einvernehm¬

lich mit den k. k. Ministerien der Justiz und des Handels mit dem Erlasse vom 13 . September
187 .1 Nr . 4089 ertheilten Ermächtigung zur genauen Darnachachtung allgemein verlautbart.

(Landesgesetzblatt v . 14 . Jänner 1872 , Nr . 2 .)

Gesetz,
betreffend die Aufhebung des Normalfchulfonds - Beitrages und die Einführung eines

Schutbeitrages aus - en in Desterreich unter der Enns vorkommenden Verlass enfchasten.

Ueber Antrag des Landtages Meines Erzherzogthums Oesterreichs unter der Enns finde

Ich zu verordnen , wie folgt:
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Z . 1 . Von jeder in Oesterreich unter der Enns verkommenden Verlassenschast ist , wenn der

reine Nachlaß die Summe von 300 fl . übersteigt , ein Schulbeitrag für den niederösterreichischen
Landesfond als gesetzliches Vermächtniß einzuheben.

Z. 2 . Dieser Schulbeitrag ist , wenn der reine Nachlaß nicht mehr als 1000 fl. beträgt , mit
der fixen Gebühr von Einem Gulden zu entrichten.

H. 3 . Uebersteigt der reine Nachlaß 1000 fl ., so hat folgender Tarif Anwendung zu finden:
Der Schulbeitrag ist bei einem reinen Nachlasse

über 1 . 000 fl . bis einschließlich 5 . 000 fl. von jedem Hundert mit 25 kr.

5 . 000 „ „ „ 10 . 000 „ „ .. „ 30

„ 10 . 000 „ „ „ 20 . 000 „ „ .. 35
„ 20 . MO „ „ 30 . OM „ „ 40

30 . OM „ „ „ 40 . OM .. „ „ 45
„ 40 . MO „ von jedem Hundert mit . 50

zu entrichten.
Wenn der Erblasser weder einen Notherben , noch einen Ehegatten hinterläßt , so wird der

nach dem vorstehenden Tarife sich ergebende Schulbeitrag um 50 Perzent erhöht.
Bruchtheile unter 100 fl . sind zwar bei der Bestimmung des zur Anwendung kommenden

Tarifsatzes , nicht aber bei Berechnung der Gebühr zu berücksichtigen.

tz. 4 . Der Werth des außer Oesterreich unter der Enns liegenden unbeweglichen Vermögens,

sowie die Schulden , welche auf einem solchen unbeweglichen Vermögen dergestalt ausschließlich

haften , daß der übrige Nachlaß hiefür nicht in Anspruch genommen werden kann , werden bei Be¬
rechnung des reinen Nachlasses nicht in Anschlag gebracht.

Schulden , für welche die ganze Verlassenschaft haftet , mögen dieselben auf solchen Nachlaß¬

objekten versichert sein oder nicht , sind dagegen bei dieser Berechnung in Abzug zu bringen.
tz . 5 . Der Betrag von Legaten oder Erbtheilen zu Gunsten von Schulen , für welche dieser

Schulbeitrag zu verwenden ist ( Z . 8 ) wird in den zu entrichtenden Schulbeitrag eingerechnet.
§ . 6 . Dieser Schulbeitrag wird für Rechnung des niederösterreichischen Landesfondes von

denselben Behörden bemessen und eingehoben , von welchen bisher die Verlassenschaftstaxe für den
Normalschulfond bemessen und eingehoben wurde.

z . 7 . Wird der Schulbeitrag binnen 30 Tagen nach dem Tage der Zustellung des Zahlungs¬

auftrages nicht entrichtet , so sind von demselben fünsperzentige Verzugszinsen , und zwar von dem
auf den letzten Tag des obigen Termines folgenden Tage an zu entrichten.

Von Schulbeiträgen nicht über Einen Gulden , dann von Bruchtheilen eines Gulden bei

größeren Vorschreibungen werden keine Verzugszinsen berechnet.
ß . 8 . Der Ertrag dieses Schulbeitrages ist zu Gunsten der öffentlichen Volksschulen und

der in dieses Gebiet gehörigen Spezialschulen in Oesterreich unter der Enns zu verwenden.

§ . 9 . Das Hofdekret vom 1 . Dezember 1788 , I . G . S . Nr . 926 , betreffend die Einhebung

von Beiträgen aus Verlassenschaften zu Gunsten des Normalschulfondes , sowie alle späteren diesen
Gegenstand betreffenden Verordnungen und Bestimmungen treten in Oesterreich unter der Enns
außer Wirksamkeit.

Z . 10 . Dieses Gesetz tritt sogleich in Wirksamkeit und hat auf alle Verlassenschaften , bei
welchen der Erbanfall vom Tage der Kundmachung dieses Gesetzes an erfolgt , Anwendung.

§ . 11 . Die Minister des Unterrichtes , der Finanzen und der Justiz sind mit der Ausführung
dieses Gesetzes beauftragt.

Wien,  am 18 . Dezember 1871.
Aranz Josef m. x>.

HolMthan m. x. Stremayr m. x. Glaser m. x>.
(Landesgesetzblatt v . 1. Jänner 1872 , Nr . 1.)
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Erlaß des k. k. Statthalters von Nieder -Oesterreich vom 19 . Dezember 1871,
Z . 34 .291 , Mag . Z . 2858 ex 1872,

womit eine Anleitung zur marktpolizeilichen Untersuchung der glastrten oder mit einem

Emailüberzuge versehenen Geschirre übermittelt wird.

Der Herr Minister des Innern hat mit hohem Erlasse vom 6 - Dezember d . I >,

Z . 34 .291 , zum Zwecke eines gleichmäßigen Vorganges beider marktpolizeilichen Untersuchung
der Glasuren und Emailüberzüge der zum Bereiten und Aufbewahren von Speisen und Ge¬

tränken bestimmten Thee - und Eisengeschirre die angeschlossene Anleitung zur geeigneten Ver¬
lautbarung an mich gelangen lasten . Ich ersuche demnach den Magistrat , dieselbe den mit der

marktpolizeilichen Aufsicht betrauten Organen zur Darnachachtung bekannt zu geben und deren

Vollführung zu überwachen , zugleich aber diese Organe zu öfter wiederholten Untersuchungen
in dieser Hinsicht und bei Eruirung von Uebelständen zur sofortigen Anzeigeerstattung zu ver¬
halten , damit durch eine regelmäßige Überwachung und ein strenges Vorgehen gegen die Er¬
zeuger schlechter Glasuren den bestehenden Uebelständen abgeholsen werde.

Verordnung des k. k. Statthalters von Nieder - Oesterreich vom 29 . Dezember
1871 , Z . 36 .068 , Mag . Z . 1362 ex 1872,

betreffend die Festsetzung der Verpslegstaxe für die drei Wiener Krankenanstalten.

Ich habe mich auf Grund der im Einvernehmen mit dem n . ö. Landesausschuffe wegen
Ausmittlung der Verpflegstaxe in den 3 Wiener Krankenanstalten für das Jahr 1872 ge¬
pflogenen Verhandlungen bestimmt gefunden , die Verpflegsgebühren III . Klasse in den 3 Wiener
k. k. Krankenanstalten für das Jahr 1872 und zwar:

für Auswärtige mit . 86 kr.

für zahlungsfähige Wiener mit . 66 kr.
und für zahlungsunfähige Wiener mit . 55 kr.

per Kopf und Tag der Verpflegung festzusetzen.

Hievon setze ich den Wiener Magistrat zur Kenntnißnahme und Verständigung der
Jnnungsvorstände , sowie auch der Administrazion der Wiener Dienstboten -Krankenkasse mit dem
Beifügen in die Kenntniß , daß ich unter Einem die Oberverwaltung der 3 Wiener k. k. öffent¬

lichen Krankenanstalten anweise , die Verpflegskostenvergütung in den 3 Wiener Krankenanstalten
vom 1 . Jänner 1872 an nach diesen Verpflegstaxen zu beanspruchen.

Verordnung des k. k. Statthalters von Nieder - Oesterreich vom 31 . Dezember
1871 , Z . 34 .511 , Mag . Z . 3899 ex 1872,

betreffend die Kompetenz der Zuständigkeitsbehörde zur Vornahme der Strafamtshnndlungen

bezüglich aller nach dem Wehrgesetze zu verhängenden Strafen , mit Ausnahme lener des
§ . 42 W . G.

Ich finde die d. ä . in Vertretung des k. k. Bezirks - Hauptmannes in Pilgram gegen
F . I . aus Slavetin und M . Sch . aus Patzau wegen Stellungsflucht gefällten Straferkennt-

niste vom 20 . und 27 . Juni l . I ., Z . 74 .641 und 77 .348 , nach gepflogenem Einvernehmen

mit der Statthalterei in Prag wegen Inkompetenz aufzuheben , weil Delegirungen gleichge¬

stellter politischer Behörden ^ untereinander zur Fällung von Straferkenntnissen unzulässig sind
und weil zufolge der ausdrücklichen Bestimmung des Z. 101 — 2 d. I . z. W . G . mit Aus¬
name der im § . 42 d. W . G . bezeichnten Strafamtshandlung bezüglich aller übrigen nach

dem Wehrgesetze zu verhängenden Strafen das Verfahren und das Erkenntniß der Zuständig-
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keits - und nicht der Domizilsbehörde zusteht . Die Beilagen der bezüglichen Berichte vom 25.
und 26 . Juli l . I . Z . 91 .442 und 87 .910 , werden unter Einem der k. k. Statthalterei in

Prag zur Veranlassung der kompetenten Amtshandlung durch den k. k. Bezirkshauptmann in

Pilgram übersendet.

Erlaß des königlich ungarischen Ministers des Innern vom 1. Jänner 1872,
' Z . 27 .519 , Mag . Z . 3282,

den Rückersah von Verpstegskosten betreffend.

Die mit der geschätzten Note vom 16 . Oktober v. I ., Z . 22 .969 , anher gelangten Ver-

handlungsakten , betreffend die Verpflegskosten der im dortigen Kommunal -Cholera -Spitale vom
11 . bis 27 . Oktober 1866 verpflegten nach Szmolinszko zuständigen E . M . werden dem löb¬

lichen Magistrale mit dem Bemerken rückgesendet , daß die in Rede stehenden Kurkosten zur
Liquidirung nicht geeignet sind , da im Sinne der hierortigen , an das k. k. Ministerium des

Innern gerichteten Note vom 22 . August 1870 , Z . 12 .077 , nur jene Kurkosten vergütet werden
können , welche noch im Jahre der erfolgten Verpflegung oder spätestens in dem darauf fol¬

genden in Ausweisung gebracht wurden.

Kundmachung des k. k. Statthalters für Niederösterreich vom 9 . Jänner 1872,
Z . 36 .124,

in Betreff des Anspruches der ordentlichen Schüler der landwirthschaftlichen Lehranstalt

in Czernowitz auf die Begünstigung des einjährigen Freirvilligendienstes.
In Folge des von den k. k. Landesministerien im Grunde des tz. 21 des Wehrgesetzes,

einvernehmlich mit dem k. und k. Reichskriegsministerium gefaßten Beschlusses , wird denjenigen

ordentlichen Schülern der landwirthschaftlichen Lehranstalt in Czernowitz die Begünstigung der

Ausnahme als einjährig Freiwillige , ohne Ablegung einer Aufnahmsprüfung , zuerkannt , welche dar¬
über sich auszuweisen vermögen , daß sie ein Untergymnasium oder eine Unterrealschule mit einem

zum Uebertritte in ein Obergymnasium oder in eine Oberrealschule berechtigenden Erfolge , dann
den vollständigen dreijährigen Curs der landwirthschaftlichen Lehranstalt in Czernowitz mit gutem

Erfolge absolvirt haben.

Dieß wird in Folge des Erlasses des hohen Ministeriums für Landesvertheidigung vom

16 . Dezember 1871 , Z . 14 .895 -11 , zur allgemeinen Kenntniß gebracht.
(Landesgesetzblatt v . 10 . Februar 1872 , Nr . 7 .)

Verordnung des Justizministeriums vom 12 . Jänner 1872,

womit eine Instruktion zum Vollzüge des allgemeinen Grundbuchsgesehes erlaffen wird.

Auf Grund des Artikels V des Gesetzes vom 25 . Juli 1871 , R . G . Bl . Nr . 95 , wird

zum Vollzüge des allgemeinen Grundbuchsgesetzes nachstehende Instrukzion erlassen:
Führung des Tagebuches

§ . t . Alle bei einem Grundbuchsgerichte einlangenden Eingaben , welche in den Grundbü¬

chern dieses Gerichtes vorzunehmende Eintragungen zum Gegenstände haben , sowie alle Aktenstücke,
welche sich auf solche Eintragungen beziehen , wie z. B . amtliche Zuschriften , Rekurse , Rekurserledi¬

gungen , Amtsberichte , sind nach der Aufzeichnung im Einreichungsprotokolle in ein , beim Grundbuchs¬

amte zu führendes Tagebuch einzutragen.
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Diese Eingaben und Aktenstücke sind zu diesem Zwecke nach jedem Abschlüsse des Einrei-

chungsprotokolles , in dringenden Fällen aber unmittelbar nach der Aufzeichnung derselben im Ein¬

reichungsprotokolle dem Grundbuchsführer , d. i . dem mit der Grundbuchsführung betrauten Be¬
amten , und wenn das Grundbuchsamt einen besonderen Vorsteher hat , diesem zu übergeben.

Die Eintragung der Eingaben und Aktenstücke in das Tagebuch hat sofort nach Uebernahme
derselben stattzufinden.

§ . 2 . Das Tagebuch hat in abgesonderten Rubriken folgende Daten zu enthalten:

1 . Das Präsentatum , d. i . die Einreichungszahl nebst dem Tage des Einlangens beim Grund¬

buchsgerichte ; die gleichzeitig an das Grundbuchsamt übergebenen Eingaben und Aktenstücke sind
hiebei nach der Ordnung der Einreichungszahlen eiuzutragen.

2 . Den Namen der Parteien und den Gegenstand der Eingabe.
3 . Das Grundbuchsobjekt , auf welches sich die Eingabe bezieht.

4 . Den Tag und eine kurze Bezeichnung des Inhaltes der gerichtlichen Erledigung , z. B.
bewilligt , nur vorgemerkt , abgewiesen.

5 . Die Bezeichnung des Buches , beziehungsweise des Grundbuchsauszuges , falls dieser die

Stelle eines Grundbuches vertritt , in welchem die Eintragung vorgenommen worden ist , nach Band
und Blatt oder Seite.

6 . Die Personen , an welche eine Zustellung zu erfolgen hat.

7 . Den Tag , an welchem die Zustellung an jede der vorerwähnten Personen ordnungsmäßig
vollzogen wurde.

8 . Die Angabe der Fälle , in denen das Grundbuchsamt den Ablauf einer Frist von Amts¬
wegen zu überwachen hat , mit der Bezeichnung des Endpunktes dieser Frist.

9 . Die gegenseitige Bezeichnung der Einreichungszahlen von Eingaben und Aktenstücken,

welche untereinander dadurch im Zusammenhänge stehen , daß sie sich auf die Durchführung eines
und desselben Begehrens um eine Eintragung beziehen.

Die Gerichtsvorsteher können auch über andere als die hier für das Tagebuch bestimmten

Daten Ausschreibungen entweder im Tagebuche oder in abgesonderten Vormerkungen führen lassen,
wenn dieß für die Uebersicht der Geschäftsführung im Grundbuchsamte nothwendig erscheint . Aus

dem gleichen Grunde kann auch bei vielbeschäftigten Gerichten angeordnet werden , daß einzelne
Daten , welche nach den vorstehenden Bestimmungen in das Tagebuch einzutragen wären , wie z. B.
über Zustellungen , Amtsberichte , nicht in dieses , sondern in abgesonderte Vormerkungen eingetragen
werden . Diese Vormerkungen sind sodann als integrirende Bestandtheile des Tagebuches anzusehen.

Vergleichung mit dem Grundbuchsstande.

§ . 3 . Nach Eintragung der im Z . 2 , Z . 1 , 2 , 3 bezeichneten Daten in das Tagebuch , ist

die Grundbuchseingabe mit dem Grundbuchsstande zu vergleichen und hiebei die Einreichungszahl
an derjenigen Stelle des Grundbuches , an welcher eine begehrte Eintragung stattfinden soll , mit
Bleistift ersichtlich zu machen.

Dieses Ersichtlichmachen ist jedoch dann zu unterlassen , wenn die Voraussetzungen eintreten,
unter denen die Anmerkung eines abgewiesenen Gesuches nach Z. 99 u) des allgemeinen Grund¬
buchsgesetzes nicht stattzufinden hat.

Wenn die Eingabe mit dem Grundbuchsstande nicht übereinstimmt oder nicht Alles enthält,

was nach dem Grundbuchsstande bei der Erledigung zu berücksichtigen ist , so hat der Grundbuchs¬
führer den Richter schriftlich auf diese Uebelstänve aufmerksam zu machen.

Ist ein Anlaß zu einer derartigen Bemerkung nicht vorhanden , so ist dieß ersichtlich zu
machen . In dem einen , sowie in dem andern Falle kann die Bemerkung des Grundbuchsführers
auf die Eingabe , falls diese an die Partei nicht zurückzustellen ist, oder auf ein abgesondertes
Blatt geschrieben werden.

Die Grundbuchseingaben sind sohin dem zur Erledigung berufenen richterlichen Beamten

möglichst schnell , und zwar längstens binnen 24 Stunden nach dem Einlangen bei dem Grund-
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drange der Geschäfte , oder wegen besonderer Schwierigkeit derselben , mit Genehmigung des Ge¬
richtsvorstehers stattfinden.

Eintragung.

§ . 4 . Liegt im Falle einer bewilligten grundbücherlichen Eintragung Grund zur Besorgniß
vor , daß der Grundbuchsführer im Zweifel sein könnte , an welcher Stelle und mit welchen Worten

die Eintragung und die Bestätigung derselben zu vollziehen ist, so hat das Gericht bei der Erledi¬
gung einer Eingabe dem Grnndbnchsführer die Weisung zu ertheilen , mit welchen Worten die

Eintragung oder die Bestätigung vorzunehmen , sowie an welcher Stelle des Grundbuches die
Eintragung , und aus welcher Urkunde die Bestätigung zu vollziehen ist.

§ . 5 . Die gerichtlich erledigten Grundbuchseingaben und Aktenstücke sind , nachdem die Kon¬

zepte der Bescheide bei Gerichtshöfen mit dem Expediatur des Vorsitzenden , bei Bezirksgerichten
aber mit der Unterschrift des Bezirksrichters versehen worden sind (W . 206 , 249 der Gerichtsin-

strukzion vom 3 . Mai 1853 , R . G . Bl . Nr . 81 ), noch vor der Ausfertigung der gerichtlichen Be¬
scheide unmittelbar an das Grundbuchsamt abzugeben.

Die in dieser Weise an das Grundbuchsamt gelangte gerichtliche Erledigung , wodurch eine
grundbücherliche Eintragung bewilligt oder angeordnet worden ist , hat für das Grundbnchsamt als

Auftrag im Sinne des Z. 102 des allgemeinen Grundbuchsgesetzes zu gelten . Eines anderen Auf¬
trages zum Vollzüge bedarf es nicht.

Vor der Eintragung sind die Rubriken des Tagebuches nach Maßgabe des Inhaltes der
Erledigung auszufüllen.

§ . 6 . Die der richterlichen Erledigung gemäß vorzunehmenden Eintragungen sind ungesäumt
an der durch die Einrichtung der bestehenden Grundbücher bedingten Stelle zu vollziehen.

Hiebei ist nach der Ordnung der Einreichungszahleu vorzugehen.

Wird wahrgenommen , daß eine der erledigten Eingaben einen Grundbuchskörper betrifft,
in Ansehung dessen eine gleichzeitig oder früher überreichte Eingabe noch unerledigt ist , so ist

dieß dem Gerichte anzuzeigen und mit dem Vollzüge der Eintragung bis auf fernere Weisung
innezuhalten.

Bei der Eintragung ist die gemäß Z. 3 , Absatz 1 mit Bleistift ersichtlich gemachte Einrei¬
chungszahl mit Bleistift zu durchstreichen.

Dieses Durchstreichen hat überdieß auch dann stattzufinden , wenn in Folge der gerichtlichen

Erledigung eine Eintragung nicht vorzunehmen ist . sZ. 99 d ) des allgemeinen Grundbuchsgesetzes .f
Z . 7 . Die Eintragungen sind mit Beobachtung der Vorschriften des allgemeinen Grund¬

buchsgesetzes in kurzer Fassung , mit deutlich lesbarer Schrift vorzunehmen.

Wenn bei einem Gerichte mehrere Personen mit dem Vollzüge der Eintragungen betraut

sind , so ist dafür Sorge zu tragen , daß bei den Eintragungen in einem und demselben Buche
und namentlich in einer und derselben Einlage ein Wechsel der Handschriften möglichst ver¬
mieden werde.

Z . 8 . An die Spitze jeder Eintragung ist das Präsentatum zu setzen.

Sind Eintragungen in Folge gleichzeitiger Eingaben , welche denselben Grundbuchskörper be¬
treffen , vorzunehmen , so ist dem Präsentatum beizusetzen „ gleichzeitig mit " , und es sind bei jeder

Eintragung in Folge einer dieser Eingaben die Einreichungszahlen der gleichzeitigen Eingaben an¬
zuführen.

Ist eine Einlage als Haupteinlage oder als Nebeneinlage zu bezeichnen , so ist bei der die Ein¬

verleibung oder Vormerkung des Pfandrechtes enthaltenden Eintragung das Wort „ Haupteinlage"
beziehungsweise „ Nebeneinlage " neben das Präsentatum zu setzen.

§ . 9 . In die Eintragungen ist nichts aufzunehmen , was nicht nach dem allgemeinen Grund -

buchsgesetze den Inhalt einer grundbücherlichen Eintragung zu bilden hat (Z. 98 a . G . G .) .
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Das Gericht hat bei der Wahl der Ausdrücke von den gesetzlichen Bezeichnungen der

einzutragenden Rechte und der Arten der Eintragungen in keiner Weise abzugehen (§ § . 8 , 9
a . G . G .) .

Der Grundbuchsführer ist beim Vollzüge der Eintragung in Beziehung auf die Bezeich¬

nung der Personen , für welche , und der Objekte , auf welche die Eintragung erfolgt , dann der

einzutragenden Rechte an die in der gerichtlichen Erledigung gebrauchten Worte gebunden.

tz. 10 . Zahlen . durch welche der Umfang eines neu einzutragenden Rechtes bezeichnet

werden soll , z. B . drei Fünftel , vier Metzen , hundert Gulden u . dgl . sind , soweit es sich nicht
um Beiträge in kleiner Münze , wie Kreuzer , Groschen , eeutimös , soläi rc . handelt , in Buch¬

staben zu schreiben.
Wird in einer Eintragung auf eine frühere Bezug genommen , welche derartige Zahlen

in Buchstaben geschrieben enthält , so sind diese Zahlen in Ziffern zu schreiben.
Der Betrag von Kapitalsorderungen , für welche ein Pfandrecht auf einen ganzen Grund-

buchskörper oder auf einen aliquoten Lheil desselben unmittelbar und nicht als Asterpfandrecht
einverleibt wird , ist außer der nach Absatz 1 in Buchstaben zu schreibenden Angabe , auch in

Ziffern in der dafür bestimmten Rubrik , oder falls das Buch keine derartige Rubrik enthält,
am rechtsseitigen Rande ersichtlich zu machen.

Wird für die Aenderungen an einer Simultanhypothek ein eigenes Blatt gemäß Z . 112

des allgemeinen Grundbuchsgesetzes eröffnet , so sind auch die Beträge der Capitalsforderungen,
für welche ein Asterpfandrecht auf diese Simultanhypothek erwirkt wird , in der im vorangehenden

Absätze bezeichneten Weise ersichtlich zu machen.

Z. 11 . Einverleibungen , Vormerkungen und Anmerkungen jeder Art sind durch aufeinander
folgende Eintragungen zu vollziehen.

Jede Eintragung ist in der Weise vorzunehmen und durch einen unter dieselbe mit schwarzer

Tinte zu ziehenden Querstrich so abzuschließen , daß kein Raum für Zusätze bleibt.

§ . 12 . Die Eintragungen , welche in Büchern vorgenommen werden , die aus Grundbuchs¬
einlagen bestehen , sind in jedem Blatte ( Foliuni ) dieser Einlagen (z. B . Eigenthumsblatt , Lasten¬
blatt ) mit Ordnungszahlen in arithmetischer Reihenfolge zu versehen , welche sich, falls Ordnungs¬

zahlen bereits in Anwendung standen , an diese anzuschließen haben.
Werden mehrere Einverleibungen oder Vormerkungen aus Grund eines und desselben Be¬

scheides vorgenommen , so ist jede dieser Eintragungen , selbst wenn sie auf demselben Blatte voll¬

zogen werden , mit einer eigenen Ordnungszahl zu versehen.

Bei Eintragungen eines Rechtes für mehrere Personen sind die Namen der Berechtigten
mit der Angabe der denselben zukommeuden Antheile unter einander zu schreiben und mit alphabe¬

tisch fortlaufenden Buchstaben zu bezeichnen.

Wenn eiue Eintragung sich auf eine in derselben Grundbuchseinlage vorgenommene frühere
Eintragung bezieht , so ist die Ordnungszahl der bezogenen Eintragung mit Vorsetzung des Wört¬
chens „ aä " unter die Ordnungszahl der neuen Eintragung in Bruchform zu setzen und , falls die
berufene Eintragung in einem anderen Blatte (b'olium ) der Einlage sich befindet , deren Bezeich¬

nung hinzuzufügen.

Die Ordnungszahlen von späteren Eintragungen , welche auf frühere in derselben Einlage
enthaltene Eintragungen sich beziehen , sind diesen früheren Eintragungen unter Vorsetzung des
Buchstabens v (viäo ) beizusetzen.

In Büchern , welche nicht aus Grundbuchseinlagen bestehen , ist der gegenseitige Zusammen¬

hang von Eintragungen , die denselben Grundbuchskörper betreffen und sich auf einander beziehen,
dadurch ersichtlich zu machen , daß die unterscheidenden Daten , unter denen die zu beziehenden Ein¬

tragungen zu finden sind , am linken Rande unter Vorsetzung des Buchstabens v (vläs ) beigesetzt
werden.
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§ . 13 . Wird die Löschung einer Einverleibung oder einer Vormerkung einverleibt , oder

wird eine Anmerkung gelöscht , so ist bei der gelöschten Eintragung das ihre Art ( Einver¬
leibung , Vormerkung oder Anmerkung ) bezeichnende Wort mit rother Tinte zu unterstreichen.
Findet die Einverleibung einer nur theilweisen Löschung einer Einverleibung oder einer Vor¬

merkung statt , so sind bei der theilweise gelöschten Eintragung unter das ihre Art bezeichnende
Wort Punkte mit rother Tinte zu machen . ^

Die gleichen Zeichen sind unter der Benennung des Berechtigten zu machen , wenn die
gänzliche oder theilweise Uebertragung seines Rechtes einverleibt wird.

Wenn eine Haupteinlage oder eine Nebeneinlage einer Simultan -Hypothek als solche zu
bestehen aufhört , so sind die Bezeichnungen „ Haupteinlage " oder „ Nebeneinlage " mit rother
Tinte zu unterstreichen.

Wenn eine der oben erwähnten Eintragungen im Rekurswege gelöscht wird , so ist das
mit rother Tinte gemachte Zeichen (Strich oder Punkt ) mit rother Tinte zu durchstreichen.

ß . 14 . Die bestehenden Anordnungen über die Verwendung der Urkundenbücher an Stelle
von Hauptbüchern — falls Hauptbücher fehlen oder nicht so eingerichtet sind , um Eintragungen

mit dem durch das allgemeine Grundbuchsgesetz vorgeschriebenen Erfordernissen auszunehmen —
sowie über das Ersetzen ungenügender Bücher durch Grundbuchsauszüge bleiben in Wirksamkeit,
und es sind daher namentlich auch die ßtz . 7 und 8 , beziehungsweise § § . 11 — 15 der kaiser¬

lichen Verordnung vom 16 . März 1851 , R . G . Bl . Nr . 67 , in den Ländern , für welche
diese kaiserliche Verordnung erlassen wurde , in Anwendung zu bringen.

Die Eintragungen in die anstatt die Hauptbücher verwendeten Urkundenbücher , beziehungs¬
weise in die Grundbuchsauszüge , haben gleichfalls nach den Bestimmungen der 102 — 105

des allgemeinen Grundbuchsgesetzes und der ZH. 7 — 13 der gegenwärtigen Instrukzion zu
erfolgen.

§ . 15 . Bei Eröffnung einer neuen Grundbuchseinlage ist in derjenigen Weise vorzu¬
gehen , welche der Einrichtung des Buches , das durch die neue Einlage ergänzt werden soll,
entspricht.

Wird gemäß ß . 112 des allgemeinen Grundbuchsgesetzes ein besonderes Blatt für die
Eintragung von Aenderuugen an einer Simultanhypothek bestimmt , so ist dieses Blatt , falls
der Raum im Lastenblatte nicht auSreicht , neu anzulegen und mit denselben Rubriken wie das
Lastenblatt zu versehen.

Enthält das Buch keine besonderen Rubriken für die Eintragung von Lasten oder keine

besonderen Einlagen , so ist das für Aenderungen an einer Simultanhypothek bestimmte Blatt

mit drei Rubriken zu versehen , und zwar die erste für die Ordnungszahlen , die zweite für
die Eintragungen und die dritte für die Beträge.

In jedem Falle ist das eben erwähnte Blatt mit einer auf die Eintragung der Simul¬
tanhypothek in der Haupteinlage verweisenden Bezeichnung zu versehen.

Diese Bezeichnung ist, wenn die Simultanhypothek erlischt , oder der Inhalt des Aende-

rungsblattes in eine andere Einlage übertragen wird , mit rother Tinte zu unterstreichen , und

es ist überdieß auf dem Veränderungsblatte anzumerken , daß derselbe außer Gebrauch tritt.

Bestätigung der Eintragung.

8 - 16 . Nach der Eintragung ist der Vollzug derselben nach Vorschrift des allgemeinen
Grundbuchsgesetzes auf der Urkunde , welche der Eintragung zur Grundlage dient , zu bestätigen.
In dieser Bestätigung ist der die Eintragung bewilligende oder anordnende Bescheid , sowie
die Stelle des Grundbuches , welche die Eintragung enthält , anzugeben.

Liegt keine Urkunde vor , auf welcher der Anspruch auf die bewilligte Eintragung unmit¬
telbar abgeleitet werden kann (z. B . § . 14 , Absatz 4 , § . 34 des allgemeinen Grundbuchs¬
gesetzes ) ; so ist die Bestätigung der Eintragung auf die dem Bittsteller zuzustellende Aus¬
fertigung des Bescheides zu setzen.
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In diesen , sowie in allen anderen Fällen , in denen die Bestätigung einer Eintragung

auf einem Bescheide ersichtlich zu machen ist (z. B . W . 54 , 58 , 99 a . G . G .) , wird die
Bestätigung der Eintragung erst nach Beendigung aller Ausfertigungen vorgenommen.

Prüfung und Aufbewahrung der Urkundenabschristen.
Nach dem Vollzüge der Bestätigung der Eintragung sind die von der Partei beigebrachten

Abschriften zu prüfen , und wenn dieselben mit den Originalen übereinstimmen , so hat der
Grundbuchsführer die Uebereinstimmung auf den Abschriften unter Berufung auf die vorliegen¬
den Originale zu bestätigen.

In Ansehung der zum Zwecke der Gebührenbemessung beigebrachten Abschriften ist nach

den bestehenden Vorschriften vorzugehen.
Bei der Prüfung der für eine Urkundensammlung bestimmten Abschriften ist es nicht zu

beanständen , wenn Exemplare von Abschriften , welche durch mechanische Mittel vervielfältigt
wurden , vorgelegt werden , ebensowenig ist es zu rügen , wenn die Abschriften mehrerer Urkunden
sich auf einem und demselben Rogen befinden.

Die Abschriften müssen im Formate ganzer Bogen von gewöhnlicher Größe rein und

leserlich geschrieben sein und am Seitenrande einen leeren Raum in der für -das Einbinden

nüthigen Breite haben.
Wenn eine Originalurkunde gemäß § . 90 des allgemeinen Grundbuchsgesetzes in der

Urkundensammlung aufzubewahren ist , so hat der Grundbuchsführer das Gericht , falls nicht
die Aufbewahrung der Originalurkunde bereits in der gerichtlichen Erledigung ausdrücklich

angeordnet wurde , auf diesen Umstand aufmerksam zu machen.

Z. 18 . Die für eine Urkundensammlung bestimmten Abschriften , sowie die an Stelle

derselben zurückbehaltenen Originalurkunden sind mit den Einreichungszahlen der Eingaben , zu
welchen sie gehören , zu bezeichnen.

Diese Abschriften sind abgesondert von den Eingaben in Faszikeln von einem Umfange,

welcher der Größe eines mäßig starken Bandes entspricht , unter steifen Deckeln zu sammeln.
Die in einem Faszikel befindlichen Abschriften sind mit fortlaufenden Nummern zu versehen.
Diese Nummern sind nebst der Bezeichnung des Faszikels auch auf den Eingaben , zu welchen
die Abschriften gehören , ersichtlich zu machen.

§ . 19 . Wenn die Nothwendigkeit der Beibringung einer Abschrift für die Urkunden¬

sammlung aus dem Grunde entfällt , weil eine Abschrift der betreffenden Urkunde sich bereits
in dieser Urkundensammlung befindet , so ist an der Stelle des Faszikels der Urkundensammlung,

an welcher die Abschrift einzulegen wäre , statt dieser Abschrift ein Blatt zu legen und auf
diesem , sowie auf der Grundbuchseingabe die Stelle der Urkunbensammlung zu bezeichnen,
welche die Abschrift der Urkunde enthält.

§ . 20 . Die Abschriften der Urkundensammlung sind in angemessenen Zeitabschnitten , und

zwar jeder Faszikel in einen besonderen Band , einzubinden.
Wenn eine Partei eine Originalurkunde für die Urkundensammlung zurückgelassen , und

bis zu dem Zeitpunkte des Einbindens des Faszikels , in welchen die Urkunde eingelegt wurde,
nicht durch eine brauchbare Abschrift ersetzt und auch nicht erklärt hat , daß sie die Original¬
urkunde einbinden lassen wolle , so ist eine Abschrift gegen Einhebung der für beglaubigte Ab¬

schriften festgesetzten Gebühr von Amtswegen auzufertigen , in den .betreffenden Faszikel der
Abschriften einzulegen und das Original Lei den Akten zu verwahren.

Z . 21 . Bei denjenigen Grundbuchsgerichten , bei welchen die Abschriften der Urkunden

bisher in dazu bestimmte Urkundenbücher geschrieben worden sind , ist dieser Vorgang nach den

gegewärtig bestehenden Anordnungen mit Beobachtung der Vorschriften des allgemeinen Grund¬
buchsgesetzes sortzusetzen.

Werden von den Parteien zur Beschleunigung der Expedition nebst den Originalen auch

Urkuudenabschriften beigebracht , so sind diese Abschriften , wenn sie für richtig befunden werden,
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beim Einträgen in das Urkundenbuch statt des Originals zu benützen , und es ist die Expedition

nicht bis zum Vollzüge des Abschreibers in das Urkundenbuch aufzuhalten.

Die von den Parteien beigebrachten Abschriften sind , versehen mit der Bestätigung ihrer

Uebereinstimmung mit den Originalen , bei den Gesuchen aufzubewahren.

Bestätigung des Vollzuges im Tagebuche.

§ . 22 . Nach der Vornahme der dem Grundbuchsführer obliegenden Amtshandlungen hat

derselbe den Vollzug in der für die Bezeichnung der Stelle der Eintragung bestimmten Rubrik des
Tagebuches , durch Beisetzung seines Namenszeichens und Angabe des Tages , zu bestätigen.

Ausfertigung und Zustellung der Bescheide.

H. 23 . Die im Grundbuchsamte erledigten Eingaben sind an das Expedit abzugeben und

zwar , wenn eine Eintragung im Grundbuche vorzunehmen war , nach der Bestätigung des Voll¬

zuges derselben im Tagebuche ( Z. 22 ) , außerdem aber nach der Ausfüllung der Rubriken des

Tagebuches (H. 5 ) .
Wenn die Bestätigung einer Eintragung der Ausfertigung eines Bescheides des Grund¬

buchsgerichtes Leizusetzen ist , so hat der Grundbuchsführer dieß in Evidenz zu halten und das
Expedit hierauf aufmerksam zu machen , falls nicht bereits bei der gerichtlichen Erledigung eine

Weisung hierüber an das Expedit ergangen ist.

§ . 24 . Im Expedite ist die Ausfertigung des gerichtlichen Bescheides , und nachdem erforder¬

lichen Falles die Beisetzung der Eintragungsbestätigung durch den Grundbuchsführer bewirkt wor¬

den ist (§ . 23 ) , die Zustellung zu veranlassen.
Bei der Ausfertigung ist nach den allgemeinen , für das gerichtliche Expedit bestehenden Vor¬

schriften vorzugehen.
Für jede Ausfertigung ist ein besonderer Empfangschein anzufertigen , und in demselben das

Datum und die Einreichungszahl des Bescheides nebst einer genauen Bezeichnung der etwa zurück¬

zustellenden Beilagen , dann die genaue Adresse , d . i. der Vor - und Zuname , Stand und Wohnort

der Person , welcher zuzustellen ist , in leicht lesbarer Schrift anzugeben.

Jeder Empfaugschein ist mit der Bemerkung zu versehen , daß die Uebernahme durch eigen¬

händige Unterzeichnung des Empfangscheines zu bestätigen ist.

Nach den vorstehenden Bestimmungen ist, falls die Zustellung durch die Post erfolgt , auch

das Retour -Rezepisse anzufertigen.
Z. 25 . Die Zustellung ist nach den bestehenden Vorschriften über die Zustellung zu eigenen

Händen zu vollziehen.
Hiebei ist darauf zu dringen , daß die Beisetzung des Datums und der Unterzeichnung der

Empfangsbestätigung deutlich erfolge.

8 - 26 . Die Empfangscheine , beziehungsweise die Retour -Recepisse über eine vorschriftsmäßig

vorgenommene Zustellung sind , falls sie mit der Unterzeichnung der Person , an welche die Zu¬
stellung nach dem gerichtlichen Bescheide erfolgen soll , versehen sind , unmittelbar an das Grund¬

buchsamt zur Aufbewahrung abzugeben.

Der Grundbuchsführer hat sohin , wenn er keine Mängel anzden Empsangscheinen , beziehungs¬

weise den Retour -Rezepissen wahruimmt , die für den Tag der Zustellung bestimmte Rubrik des

Tagebuches auszufüllen.

Diejenigen Empfangscheine , beziehungsweise Retour -Rezepisse , welche mangelhaft erscheinen,
sind , wenn die Beseitigung der wahrgenommenen Mängel nicht nach § . 216 der Gerichtsinstrukzion
vom 3 . Mai 1853 , R . G . Bl . Nr . 81 , erfolgen kann , dem Gerichte in einem Umschlagbogen , auf

welchem die Mängel zu bezeichnen sind , vorzulegen , ohne daß dieselben vorher an das Grundbuchs-

amt abzugeben wären . In derselben Weise hat der Grundbuchsführer , wenn er Mängel an den,
dem Grundbuchsamte übergebenen Empfangscheinen oder Netour -Recepissen wahrnimmt , diese dem

Gerichte vorzulegen.
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Die Ausfüllung der für den Tag der Zustellung bestimmten Rubrik des Tagebuches ist in
diesem Falle vom Grundbuchsführer erst dann vorzuuehmen , wenn das Gericht die Aufbewahrung
des als vorschriftsmäßig erkannten Empfangscheines angeordnet hat.

Nach Ausfüllung der für den Tag der Zustellung bestimmten Rubrik des Tagebuches , ist
vorkommenden Falles in der Rubrik , welche für die von Amtswegen zu überwachenden Fristen

bestimmt ist , der Tag , an welchem eine solche Frist zu Ende geht , anzugeben.
Aufbewahrung der Akten.

§ . 27 . Nach der Expedition sind die bei Gericht zurückbleibenden Akten an das Grundbuchs¬

amt zur Aufbewahrung abzugeben.
Dieß hat auch dann zu geschehen , wenn dieselben mit Akten , welche in der allgemeinen Re¬

gistratur aufbewahrt werden , im Zusammenhangs stehen . In diesem Falle ist jedoch an der

betreffenden Stelle der allgemeinen Registratur ein Blatt mit der Verweisung auf die im Grund¬
buchsamte aufbewahrten Akten einzulegen.

Die Akten sind im Grundbuchsamte nach der Reihenfolge der Einreichungszahlen zu ordnen
und in numerirten Faszikeln unter steifen Deckeln aufzubewahren.

Diejenigen Aktenstücke , welche mit einem schon in Aufbewahrung genommenen Grundbuchs¬

gesuche im Zusammenhänge stehen — wie Empfangscheine , Retour -Rezepisse , Zuschriften anderer
Gerichte , Rekurse , deren Erledigungen , Berichte des Grundbuchsamtes — sind in das Grund¬

buchsgesuch oder in einen Umschlag hineinzulegen.

Die beigelegten Akten sind auf dem Grundbuchsgesuche , beziehungsweise auf dem Umschläge,
ersichtlich zu machen.

Führung der Register.
§ . 28 . Die Führung der Register (Inäieos ) zu den Grundbüchern wird durch diese Instruk-

zion nicht berührt.
Berichte des Grundbuchsamtes.

§ . 29 . Der Grundbuchsführer hat dem Gerichte Bericht zu erstatten , wenn er aus dem
Tagebuche oder den dazu gehörigen Vormerkungen entnimmt , daß eine Verfügung des Gerichtes

von Amtswegen zu treffen ist.

Dieß hat insbesondere dann zu geschehen , wenn der Empfangschein über eine Zustellung

nicht in der gehörigen Zeit einlangt , wenn eine von einem Gerichte zu erwartende Mittheilung
ungewöhnlich lange ausbleibt , wenn eine Anmerkung der Abschreibung ( Z . 14 des Gesetzes vom
6 . Februar 1869 , N . G . Bl . Nr . 18 ) , der Rangordnung ( Z . 58 a . G . G .) , der Abweisung

(Z . 101 a . G . G .) oder eine bis zum Einlangen des Originales oder der Uebersetzung vorge¬
nommene Anmerkung (§ § . 88 , 89 a . G . G .) von Amtswegen zu löschen , oder wenn eine in Folge
der Entscheidung der zweiten Instanz angemerkte Löschung aus dem Grunde , weil kein Rekurs er¬
griffen wurde , von Amtswegen einzuverleiben , und die Löschung dieser Anmerkung vorzunehmen

ist . ( § . 133 a . G . G .)
Ermächtigung der Oberlandesgerichte zur Aenderung des Geschäftsganges.

Die Oberlandesgerichte werden ermächtigt , in dem hier geregelten Geschäftsgänge nachste¬

hende Aenderungen eintreten zu lassen:
1 . Wenn örtliche Verhältnisse besorgen lassen , daß die Durchführung der Anordnung des

H. 5 , Absatz 1 dieser Instrukzion einem zuverlässigen und raschen Geschäftsgänge hinderlich wäre,
so kann verfügt werden , daß die erledigten Grundbuchseingaben erst dann in das Grundbuchsamt

abgegeben werden , wenn die Expedite die Ausfertigung der Bescheide und die Anfertigung der
Empfangscheine , beziehungsweise der Retour -Rezepisse erfolgt ist . In diesem Falle hat das Grund¬
buchsamt , nach Vornahme der demselben aufgetragenen Geschäfte , die Ausfertigungen und Urkun¬

den mit Zurückbehaltung der im Grundbuchsamte aufzubewahrenden Aktenstücke , an das Expedit

zur Veranlassung der Zustellung zurückzugeben.

2 . In denjenigen Fällen , in welchen die Urkundeuabschriften bisher bei den Grundbuchsein¬
gaben aufbewahrt wurden , kann diese Art der Aufbewahrung beibehalten werden oder es kann , falls
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die Anordnung des A. 18 dieser Jnstrukzion in Anwendung gebracht wird , das Einbinden der Ab¬

schriften unterbleiben , insoferne als die Rücksicht auf bevorstehende Aenderungen der Gränzen eines

Gerichtssprengels oder auf andere lokale Verhältnisse diese Ausnahmen als zweckmäßig erschei¬
nen läßt.

Einsichtnahme der Bücher und Akten im Grnndbuchsamte.
§ . 31 . Jedermann kann von den Grundbüchern , den dazu gehörigen Registern , der Urkunden¬

sammlung oder dem Urkundenbuche während der gewöhnlichen Amtsstunden , welche durch einen
Anschlag im Grundbuchsamte bekannt zu geben sind , Einsicht nehmen.

Von den übrigen im Grundbuchsamte aufbewahrten Akten , mit Ausnahme der Aufzeich¬
nungen über erfolgte Abstimmungen , ist nur Denjenigen eine Einsicht zu gewähren , welche ein

rechtliches Interesse daran haben , worüber im Falle eines Zweifels der Gerichtsvorsteher zu
entscheiden hat.

Die Einsichtnahme darf nur unter Aussicht eines Beamten stattfinden , und es ist den Par¬

teien nicht gestattet , die Daten , welche sie zu erfahren wünschen , in den Büchern oder Akten ohne
Zuziehung des mit der Aufsicht beauftragten Beamten aufzusuchen.

Auf Befragen sind aber den Parteien alle nöthigen Aufklärungen und insbesondere auch die¬

jenigen Auskünfte aus dem Tagebuche zu ertheilen , deren sie zur richtigen Beurtheilung der Ein¬
tragungen bedürfen.

Wer bei Einsicht der Bücher oder Akten Ausschreibungen machen will , darf sich hiebei der
Tinte nicht bedienen.

Ertheilung von Abschriften und Auszügen.
tz. 32 . Jedermann kann vom Grundbuchsamte die Ertheilung von einfachen oder beglau-

' bigten Abschriften , sowie von Auszügen aus den Grundbüchern , der Urkundensammlung oder dem
Urkundenbuche begehren.

Aus den übrigen im Grundbuchsamte aufbewahrten Akten , mit Ausnahme der Aufzeich¬
nungen über erfolgte Abstimmungen , sind Abschriften nur Denjenigen , welche ein rechtliches In¬
teresse daran haben , zu ertheilen.

§ . 33 . Abschriften sind als solche durch eine in die Augen fallende Aufschrift zu bezeichnen.
Dieselben können sowohl aus den Büchern als aus den Akten in dem von dem Ansuchenden

bestimmten Umfange ertheilt werden . In jeder Abschrift ist die Stelle des Buches oder der Akt,

von welchem die Abschrift genommen wurde , genau mit den zur Auffindung derselben nöthigen
Daten zu bezeichnen.

§ . 34 . Auszüge werden aus den Grundbüchern

1 . über den bürgerlichen Stano eines ganzen Grundbuchskörpers , oder
2 . eines aliquoten Theiles desselben , oder

3 . einer Hypothekarforderung ertheilt.

Im ersten Falle sind die Auszüge als allgemeine , im zweiten und dritten Falle als beson¬
dere zu bezeichnen.

Ein allgemeiner Auszug muß alle im Hauptbuchs oder , wenn kein Hauptbuch besteht , in

dem dessen Stelle vertretenden Buche enthaltenen , noch in Wirksamkeit stehenden Eintragungen
wiedergeben , aus denen zu entnehmen sind:

1 . der Inhalt und Umfang , sowie die rechtlichen Eigenschaften des Grundbuchskörpers;

2 . der gegenwärtige Eigenthümer desselben , nebst den etwa bestehenden Beschränkungen

seiner Disposizionsbefugnisse;

3 . alle auf dem Grundbuchskörper haftenden Lasten.

In einen besonderen Auszug sind nebst den unter 1 und 2 bezeichneten Eintragungen nur

diejenigen der unter 3 bezeichneten Eintragungen von Lasten auszunehmen , welche auf dem Gegen¬
stände des besonderen Auszuges haften.

Z . 35 . Jeder Auszug kann als ein ausführlicher oder als ein summarischer ausgefertigt
werden.
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In einem ausführlichen Auszuge sind die bücherlichen Eintragungen wörtlich aufzunehmen.
In einem summarischen Auszuge ist bei den Eintragungen der Lasten nur eine kurze

Bezeichnung des eingetragenen dinglichen Rechtes und der Höhe der Last anzugeben , insoferne

nicht in Ansehung einzelner Eintragungen die wörtliche Ausnahme derselben ausdrücklich begehrt
worden ist.

Ein summarischer Auszug ist als solcher in der Aufschrift zu bezeichnen.
Z. 36 . Einverleibungen und Vormerkungen , deren Löschung einverleibt wurde , dann ge¬

löschte Anmerkungen sind , wenn die Rechtskraft der Löschung nicht außer Zweifel steht , in dem
Auszuge nebst der Eintragung der Löschung anzuführen.

Steht jedoch die Rechtskraft der Löschung außer Zweifel , so ist , falls nicht von der ansu¬

chenden Partei vie ausführliche Aufnahme aller gelöschten Eintragungen begehrt wurde , in der
Reihenfolge der Eintragungen an Stelle der gelöschten Eintragung das Wort „ Gelöscht " , und an
Stelle der Eintragung der Löschung das Wort „ Löschung von Post -Nummer " mit der Beziehung
auf die als gelöscht bezeichnte Eintragung zu setzen.

Z . 37 . Jeder Auszug ist von dem Grundbuchsführer , beziehungsweise von dem zur Aus¬
fertigung der Auszüge berufenen Beamten , mit dem Grundbuche genau zu vergleichen.

Zugleich ist durch Einsicht des Tagebuches und des Einreichnngsprotokolles zu ermitteln,
ob und welche unerledigt gebliebenen Grundbuchseingaben , die sich aus einen Gegenstand des

Auszuges beziehen , bis zu dem letzten Abschlüsse des Einreichungsprotokolles Lei dem Gerichte
eingelangt sind.

Das Ergebniß ist unter Bezeichnung der Zahl und des Inhaltes der etwa vorhandenen
unerledigten Eingaben am Schlüsse des Auszuges anzugeben ; an dieser Stelle sind auch die

durch H. 116 des allgemeinen Grundbuchsgesetzes angeordnete Verweisung auf eine Haupteinlage und
die in derselben enthaltenen Eintragungen , dann die durch Z . 27 des Gesetzes vom 25 . Juli 1871,

R . G . Bl . Nr . 96 , vorgeschriebene Bemerkung über das Richtigstellungsverfahren vorkommenden
Falles einzilschcllten.

Der Auszug ist mit dem Datum , welches dem letzten Abschlüsse des Einreichungsproto¬
kolles entspricht , zu versehen und die Richtigkeit desselben von dem Beamten , welcher die Ver¬

gleichung mit dem Grundbuche vorgenommen hat , mit seiner Unterschrift unter Beifügung des
Siegels des Grundbuchsamtes zu bestätigen.

§ . 38 . Die nach Ausfertigung eines Grundbuchsauszuges eingetretenen Veränderungen
können als Fortsetzung desselben hinzugefügt werden.

Wenn keine Veränderung eingetreten und auch keine Grundbuchseingabe , welche sich auf den
Inhalt des Auszuges bezieht , bei Gericht eingelangt ist , so kann dieser Umstand auf Verlangen
einer Partei auf dem Auszuge bestätigt werden.

§ . 39 . Ist eine Urkunde mit der Originalbestätigung einer Eintragung versehen , so ist dieser
Urkunde auf Verlangen des Inhabers derselben die Bestätigung über alle späteren diese Eintra¬
gung betreffenden Eintragungen beizufügen.

§ . 40 . Ueber die Bestellung von Abschriften und Auszügen ist ein Verzeichniß zu führen,
welches den Tag der Bestellung , die bestellende Partei , den Gegenstand der Bestellung , den Tag

der Ablieferung , die Angabe der übergebenen , sowie der etwa zurückgestellten Stämpelmarken und
die Unterschrift des Empfängers oder die -Bestätigung der Versendung zu enthalten hat.

Die Bestellung kann mündlich oder schriftlich erfolgen und ist unverzüglich in das Verzeichniß

der Bestellungen einzutragen . Auf Verlangen ist über die Bestellung eine Bestätigung zu ertheilen,
in welcher auch die übernommenen Stämpelmarken anzugeben sind.

Die Bestellungen sind nach der Reihenfolge , in welcher sie gemacht wurden , zu vollziehen.

Eine Ausnahme hievon kann nur aus Gründen öffentlichen Interesses oder großer Dringlichkeit

mit Genehmigung des Gerichtsvorstehers stattfinden . Diese Genehmigung ist in dem Verzeichnisse
ersichtlich zu machen.
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Ertheilung dcr Bestätignngen.

tz. 41 . Bestätigungen über Thatsacheu , welche aus den im § . 31 bezeichueteu Büchern und
Akten mit voller Sicherheit zu entnehmen sind , hat das Grundbuchsgericht auf Ansuchen den¬

jenigen Parteien zu ertheilen , welche derartiger Bestätigungen in ihren Nechtsangelegenheiten
bedürfen.

Beaufsichtigung der Grundbuchsführer.

Z . 42 . Der Vorsteher des Gerichtes hat von Zeit zu Zeit zu untersuchen , ob die Amts¬

handlungen des Grundbuchsamtes pünktlich und vorschriftsmäßig vorgenonunen werden . Zu die¬

sem Zwecke ist namentlich vom Tagebuche , von den einen Bestandtheil desselben bildenden abge¬

sonderten Vormerkungen , dann von dem über die Bestellung von Abschriften und Auszügen zu
führenden Verzeichnisse Einsicht zu nehmen.

Bei den Gerichten , bei welchen ein besonderer Vorsteher des Grundbuchsamtes bestellt ist,

hat dieser zunächst die Aufsicht über die Thätigkeit im Grundbuchsamte zu führen.
Anwendung auf Bergbücher.

§ . 43 . Diese Instrukzion hat auf die Führung der Bergbücher sinngemäße Anwendung
zu finden.

Beginn dcr Wirksamkeit.

K. 44 . Diese Instrukzion tritt zugleich mit dem allgemeinen Grundbuchsgesetze in Wirk¬
samkeit.

Glaser m. p.
(Reichsgesetzblatt v . 15 . Jänner 1872 , Nr . 5 .)

Rote der k. k, Steuerodmmistrazio » für Nieder -Oesterreich vom 13. Immer 1872,
Z . 323 , Mag . Z . !1785,

betreffend die Behandlung der Steucrbemeffungsvorschlage für Eisenbahnen und Banken

sowie überhaupt für grössere Handels - und Ittdulkrieunternkhmungen.

Es ist bisher beim löbl . Magistrate der Vorgang beobachtet worden , daß die Erwerbsteuervor¬

schläge für Eisenbahn - und Bankuuternehmungen mit anderen minder wichtigen Bemessungsvor¬
schlägen kumulativ hier einlan gen , und in der Regel weder die Meilenzahl der betreffenden Eisen¬

bahn noch die Zahl der Meilen , welche die einzelnen Kronländer durchziehen , aus den Verhandlungen
zu ersehen waren.

Durch diesen Vorgang wird eine dem Bemessungsgeschäfte abträgliche Verzögerung hervor¬

gerufen , einerseits weil das hierämtliche Rechnungs -Departement eben wegen der Kumulirung
mit vielen anderen Bemessungen nicht in der Lage ist , in der kürzesten Zeit die Sonderung
vorzunehmen , andererseits aber erst weitwendige zeitraubende Korrespondenzen mit den Direkzionen
der betreffenden Eisenbahn -Unternehmungen eingeleitet werden müssen , um ein Bild über die

Gesammt - und Separatmeilenzahl der Bahn zu gewinnen.

Man beehrt sich daher den löbl . Magistrat zu ersuchen , die Verfügung zu treffen , daß
die Erwerbsteuer -Bemessungsvorschläge für Eisenbahnen und Banken und überhaupt für größere

Handels - und Industrie -Unternehmungen , bei wel chen es sich um größere Steuerbeträge handelt,
einzeln und nicht kumulativ hieher gelangen , und daß schon bei den beim löblichen Magistrate
stattfindenden Steuer -Verhandlungen in Betreff der Eisenbahnen sichergestellt werde , wie viele

Meilen die gesammte Bahnstrecke in sich faßt , und wie viele Meilen die einzelnen Kron¬
länder durchziehen , um den Bestimmungen des Gesetzes vom 8 . Mai 1869 ( R . G . Bl.
Nr . 6 k) , betreffend die Bemessung , Vorschreibung und Einhebung der Steuer von Eisenbahn-
uuternehmungen , gerecht werden zu können.

4
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Zuschrift des kvmgl . ungarischen Ministers des Innern vom 16 . Jänner 1872,
Z . 34 .580 , Mag . Z . 11 .453,

enthaltend die Festsetzung der Verpstkgsgebühr in den allgemeinen Krankenanstalten zu
Bedcnburg , Stuhlweißenburg und Hermannstadl.

Man beehrt sich dem löblichen Magistrate dienstfreundlichst mitzutheilen , daß die tägliche
Verpflegsgebühr für das allgemeine Krankenhaus zu Oedenburg mit 47 kr., für das allgemeine
Krankenhaus zu Stuhlweißenburg mit 50 kr. und für das allgemeine Krankenhaus zu
Hermannstadt mit 53 kr. vom 1. Jänner 1872 angefangen bis auf Weiteres festgesetzt wurde.

Kundmachung der k. k. n . ö. Statthalterei vom 25 . Zänner 1872 , Z . 525,
Mag . Z . 17 .815,

betreffend den Ersatz der Verpstegskosten für Angehörige der Cantone Wallis , Solothurn,
Aargau und Frciburg.

Der Herr k. k. Minister des Innern hat mit h. Erlasse vom 2 . Jänner l. I ., Z . 16 .502,
anher eröffnet , daß auch der Ersatz der für Angehörige der Kantone : Wallis , Solothurn,
Aargau und Freiburg Hierlands erlaufenen Verpstegskosten nur in jenen Fällen angesprochen
werden kann , wo am Verpflegsorte keine öffentlichen Krankenanstalten bestehen , weil die in
dem Ministerial - Erlasse vom 10 . April 1868 , Z . 1396 , erwähnten , nunmehr nach ihrem
vollen Inhalte bekannt gewordenen Erklärungen auch der Negierungen obiger Kantone , den Er¬
satz der Verpstegskosten in anderen Fällen ausdrücklich ausschließen.

Kundmachung der k. k. n . ö. Statthalterei vom 26 . Jänner 1872 , Z . 2036,
Mag . Z 16 .230,

betreffend die Anwendung des tz 31 der Gewerbeordnung auf den unter dem Namen
„Knnstschmalz ^ in Verkehr gefetzten Artikel.

Da die Erzeugung des gewöhnlich unter dem Namen „Kunstschmalz " in Verkehr gesetzten
Artikels dadurch erfolgt , daß reines Rindschmalz , beziehungsweise Butter , mit anderen ähnlichen
Stoffen verschmolzen wird , so finden auf die Erzeugung dieses Artikels die Bestimmungen
des dritten Hauptstückes der Gewerbeordnung vom 20 . Dezember 1859 Anwendung , insoferne
diese Fabrikazion zum Mindesten unter den Wortlaut des Z. 31 der Gewerbeordnung zu
subsumiren ist, nach Umständen aber unter die Bestimmungen des H. 33 , Z . 5 und der
folgenden Paragraphe fallen wird.

Hievon wird der Magistrat in Folge Erlasses des h. Ministeriums des Innern vom
16 . Jänner 1872 , Z . 168 , zur Darnachachtung in die Kenntniß gesetzt.

Kundmachung des k, k. Statthalters von Nieder -Oesterreich vom 10 . Februar
1872 , Z . 3202 , Mag . Z . 23 .648,

über die den Gendarmen , welche den Gemeinden aus Anlaß von Tanzunterhaltungen oder
sonstigen Belustigungen Assistenz leisten, von Seite der Gemeinde zu leistende Entlohnung.

Das hohe k. k. Ministerium für Landesvertheidigung hat mit Erlaß vom 26 . Jänner
l . I ., Z . 945 HI , anher eröffnet , daß bei den mit 1 . Jänner l . I . ins Leben getretenen
erhöhten Gebühren der Gendarmerie -Mannschaft , die mit Erlaß des genannten Ministeriums
vom 26 . August 1868 , Z . 1474 , zugestandene Entlohnung von 50 kr. an Gendarmen , welche
den Gemeinden aus Anlaß von Tanzunterhaltungen und sonstigen Belustigungen Assistenz leisten,
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von Seite der die Assistenz verlangenden Gemeinden umsoweniger angezeigt erscheint, als dieses
Zugeständnist bei einzelnen Gemeinden die Anschauung hervorgerufen zu haben scheint , daß
denselben, sobald sie die Gebühr von 50 kr. erlegt haben , die Gendarmerie -Assistenz ohneweiters
beigestellt werden müsse, und als der Gendarm , wenn ihn eine Dienstleistung über 24 Stunden
von seinem Dienstorte entfernt hält , ohnedies zur Aufrechnung eines Zehrungskostenbeitrages
von 40 kr. befugt ist.

Hievon setze ich den Magistrat zur Wissenschaft und Darnachachtung hiemit in die
Kenntniß.

II.
Gemrindcrllthg-Äcschliijft.

Vom 16 . Jänner  1872 , Z . 5850 6X 1871.

Den bei der Schneesäubern ng  verwendeten Bauamtsbeamten wird das erhöhte Tag¬
geld  von 3 fl. 15 . kr. und dem Leiter dieser Kontrole ein solches von 4 fl. für die Dauer
ihrer diesfälligen Verwendung genehmigt.

Vom 19 . Jänner  1872 , Z . 5697 ex 1871.

In Betreff der Sistemisirung der zur Verwaltung der Herrschaft Spitz
erforderlichen Dienstesstellen  wird beschlossen:

Es werden sistemisirt:

1 . Ein Forstverwalter  mit 700 fl. Gehalt , 10 ^ hievon als Quartiergeld , oder
Naturalquartier , 24 fl. Kanzlei - und 100 fl. Reisepauschale (zusammen 894 fl.) ;

2 . zwei Forstadjunkten (einer in Spitz , der andere in Zaissing ) mit je 400 fl.
Gehalt , 10 ^ Quartiergeld , oder Naturalquartier , und 40 fl. Reisepauschale ( somit Jeder
480 fl. Oe . W .) ;

3 . drei Waldheger,  jeder mit einem jährlichen Pauschal - Honorar per 60 fl. und
schließlich zwei Weingarten - Aufseher,  jeder mit einem jährlichen Honorar von 48 fl.
Oe . W.

4 . Die Gehalte sind monatlich  in Vorhinein , das Kanzleipauschale und Reisepanschale,
eventuell das Quartiergeld , vierteljährlich in Vorhinein , die Honorare aber vierteljährlich nach¬
hinein , vom 1 . Jänner 1872 an , flüssig zu machen.

5 . Der Forstverwalter und die beiden Forstadjunkten sind als Bürgerspitalsbeamte in
Eid und Pflicht zu nehmen ; dieselben haben sich der Dienstpragmatik zu unterziehen und diese
zu unterschreiben.

6 . Der Forstverwalter wird über Vorschlag der Bürgerspital - Wirthschafts - Kommission
und des Magistrates vom Gemeinderathe , die beiden Forstadjunkten aber werden über Vor¬
schlag der Bürgerspitals -Wirthschafts -Kommission vom Magistrate ernannt.

Die Waldheger und Weingartenaufseher werden von der Bürgerspital - Wirthschafts-
Kommission bestellt und deren Dienstverhältniß kann gegenseitig mittelst vierteljähriger Kündi¬
gung gelöst werden.
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Vom 6 . Februar 1872 , Z . 5036 sx 1871.
Der Gemeinderath beschließt:

I . Das Konzeptspersonale  des Magistrates hat mit dem Magistrats - Direktor
(dessen Bezüge unverändert bleiben ) an der Spitze zu bestehen:

1 . Aus zwanzig Rathen,  wovon 5 mit 3000 fl . , 8 mit 2400 fl. und 7 mit

2200 fl . Gehalt und dem sistemmäßigen 20 ^ gen Quartiergelde;
2 . aus dreiundzwanzig  Sekretären , wovon 7 mit 1800 fl. , 8 mit 1600 fl. und

8 mit 1400 fl. Gehalt und dem sistemmäßigen 20 ^ gen Quartiergelde;
3 . aus dreiundsiebzig Konzipisten,  wovon 12 mit !200fl ., 12 mit 1100 fl .,

!2 mit lOOO fl ., 12 mit 900 fl . und 13 mit 800 fl. sammt dem sistemmäßigen

20 gen Quartiergelde , dann 12 mit 700 fl . Gehalt und einem Quartiergelde
von l50 fl.

II.  Bei der Vorrückung eines Konzipisten in die Gehaltsstufe von 1000 fl. kommen die
Grundsätze der Beförderung zur Anwendung.

III.  Die im tz. 4 der Dienstpragmatik vorgeschriebene Probepraris wird auf die Zeit
von mindestens sechs Wochen beschränkt und während derselben den Aspiranten ein Susten-
taziousbeitrag von 2 fl . täglich ausbezahlt.

IV.  Die Bestimmungen des K. 4 der Dienflpragmatik über die Ablegung der praktischen
Politischen Prüfung bleiben unverändert.

V.  Die Amtsdauer für jene städtischen Beamten , für welche der § . 33 der Dienst¬
pragmatik eine Dauer von sieben Stunden vorschreibt , wird auf 6 Stunden herabgesetzt für

so lange , als nicht in Folge dieser Abkürzung eine Vermehrung des Personalstandes noth-
wendig würde.

III.
Magistrals -Verordnungen und Verfügungen.

Magistrats -Dekret vom 12 . Dezember 1871 , Z . 128 . 138,
betreffend die Ausfertigung der Grabstetlen - Anweisungen für Konfessionslose.

Aus Anlaß eines vorgekommenen Falles , wonach eine Partei angewiesen wurde , be¬

hufs der Beerdigung der Leiche eines Konfessionslosen die Vidirung der Beerdigungsanweisung
von Seite des Pfarramtes zu erwirken unv selbe sich dagegen beschwerte , wird das Todten-

beschreibamt angewiesen , bei Leichen von Konfessionslosen auf der Beerdigungs - und Grab¬
stellenanweisung die vorgedruckte Vidirungsklausel des Pfarramtes durchzustreichen und anstatt
derselben die Bezeichnung „ Konfessionslos " anzubringen . Gleichzeitig werden die Beschauärzte
durch das Stadtphysikat angewiesen , daß sie bei der Beschau von Leichen Konfessionsloser sich
auch die diesbezüglichen Dokumente vorlegen lassen und daß sie die Parteien darauf aufmerksam

machen , daß sie diese Dokumente in das Todtenbeschreibamt behufs Eintragung des Todfalles
in die vom Magistrate geführten derlei Sterberegister mitbringen.

Ferner sind die Beschauärzte gehalten , den Passus in der Anmerkung des Todtenbeschau-
befundes über die Bestätigung der Grabstellenanweisung durch das Pfarramt durchzustreichen.

Magistrats -Beschluß vom 21 . Dezember 1871 , Z . 162 .960,
betreffend das Verhalten der Listtastonkommissäre.

Es ist die Aufgabe der betreffenden magistratischen Lizitazions - Kommissäre , darauf zu

sehen , daß nur die in dem vidirten Verzeichnisse bezeichnten Gegenstände zur Versteigerung ge-
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langen ; dieselben haben demnach die Lizitazion von Gegenständen , welche nicht nummerirt sind

und mithin in dem Verzeichnisse nicht Vorkommen , gar nicht zu dulden , sondern dieselbe im

Falle einer wesentlichen Ordnungswidrigkeit und insbesondere bei dem Mangel einer Numme-
rirung sogleich einzustellen.

Magistrats -Dekret vom 23 . Dezember 1871 , M . Z . 118 .826 , an den Wasen¬
meister,

die Verführung der Aeser betreffend.

Laut einer Anzeige der k. k. Sicherheitswache wurden am 18 . Juni d . I . die Aeser von

zwei Hunden vom Rudolfsplatze erst spät Vormittags von Ihren Leuten weggeschafft , unge¬
achtet die Meldung durch den Avisoposten bereits in der vorhergegangenen Nacht um 10 Uhr
erstattet worden war.

Die von Ihrem Bevollmächtigten abgegebene Entschuldigung , daß die Meldung nicht an

ihn selbst erfolgte , ist nicht ausreichend , da es Ihre Sache sein muß , verläßliche Leute aufzu¬
stellen , welche die Meldungen in Empfang nehmen . Eine andere Beschwerde gegen Ihren

Gewerbsbetrieb wurde von dem k. k. Polizei - Bezirks - Kommissariate Landstraße am 7 . Sep¬
tember d . I . deßhalb eingebracht , weil an diesem Tage Vormittags die bereits in Verwesung

sehr fortgeschrittenen Leichen eines Pferdes und eines Kalbes auf einem Rollwagen , ohne ge¬
hörige Bedeckung , durch Simmering nach der Aasgrube geführt wurden.

Es muß dieser Vorgang als ein solcher bezeichnet werden , der nicht geduldet werden
kann und auch von Ihrem Bevollmächtigten nicht entschuldigt werden konnte.

Der Magistrat sieht sich daher veranlaßt , Sie schärfstens aufzufordern , daß kleinere Aeser
in geschlossenen Wägen verführt , die größeren jedoch , welche auf dem Rollwagen transportirt

werden müssen , stets gehörig bedeckt seien , und bleiben Sie für Befolgung dieser Anordnung
der Behörde verantwortlich.

Dekret des Magistrats-Direktors vom 29. Dezember 1871, M . D . Z . 146,
betreffend die Zusammenstellung der Daten über die Bewegung in den Gewerben.

Um den Steuerkataster in die Lage zu setzen , über die Bewegung in den Gewerben

verläßliche Daten zusammenzustellen , treten vom 2 . Jänner 1872 folgende Verfügungen in
Wirksamkeit:

In Bezug ans die Amtshandlung bei den Gew er bsäume ldun gen  werden die bisherigen

Blanquette der Kassaanweisungen  in der Richtung abgeändert , daß mit denselben zugleich
in einem besonderen Schema eine Reihe von Daten an den Steuerkataster gelangen , welche
von den Parteien genau zu erheben und durch die Bureaux in das Schema einzustellen sind.

Mit diesen Kassaanweisuugen sind die Parteien wie bisher an den Steuerkataster zu
weisen.

Die Ausfüllung der Rubriken „definitive Steuerbemessung - " und „ Assignat : Z . " bleibt
Sache des Steuerkatasters.

Die neuen Kassaanweisungs -Blanquette können am 2 . Jänner im Zentral -Steuer -Depar-
tement behoben werden.

Rücksichtlich der Gewerbszurücklegungen  ist in die Protokolle genau aufzunehmen,

der Ort , wo zuletzt das Gewerbe aus geübt  wurde , und der Zeitpunkt der Einstellung
des Betriebes.

Ich ersuche die Herren Referenten , diese Verfügungen genau zu überwachen.
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Schreiben des Magistrats -Direktors vom 2 . Jänner 1872 , M . D . Z . 3 , an den
Stadtbauamts -Direktor,

Anordnungen zur Erzielung einer verläßlichen Evidenz über olle Gegenstände des Bau¬
wesens enthaltend.

Um zu administrativen Zwecken möglichst erschöpfende Daten über die Baubewegung in Wien

stets zur Verfügung zu haben , ist es dringend nothwendig , daß im städtischen Bauamte eine genaue
und verläßliche Evidenz über alle Gegenstände des Bauwesens geführt wird.

Diese Evidenz hat sich zu erstrecken:

1 . auf alle Veränderungen in den Grenzen des Gemeindegebietes und in der Eintheilung

der Bezirke;

2 . auf alle baulichen Veränderungen im Stadterweiterungs -Rayon insbesondere , dann in

den einzelnen Gemeindebezirken;
(hiezu gehören die vom Staate , dem Lande und der Kommune unternommenen Hochbauten,
mit genauer Angabe der Lage , des Flächenmaßes , der Eintheilung der Räume , Namen
des Bauherrn , Architekten und Baumeisters und der Bestimmung des Gebäudes .)

3 . auf alle Baulinienbestimmungen , Grundabtheilungen , Grund -Einlösungen und Abtre¬

tungen , mit genauer Bezeichnung der Objekte , der Länge der bestimmten Baulinie , des Flächen¬
maßes der abgetheilten Gründe , des Ausmaßes und Preises der eingelösten Gründe per
Quadratklafter;

4 . auf alle Bau - und Bewohnungskonsense und Bewilligungen zu Gewölbsdekorazionen und

Plachen mit genauer Bezeichnung ver Objekte;

5 . auf alle Brückenbauten und Wienflußufer -Arbeiten;

0. auf die Anlage neuer Straßen mit Angabe des Zeitpunktes, der Gesammtfläche, der
Breite der Fahrbahn und des Trottoirs und der Bezeichnung , ob die Straße gepflastert , makada-

misirt und beschottert wurde;

7 . auf die Neupflasternngen und Umpflasterungen bestehender Straßen mit Angabe des

Zeitpunktes der Herstellung und der Gesammtfläche;

8 . auf die in die Bespritzung neu einbezogenen Straßen;

9 . auf alle Aenderungen in den bestehenden Wasserleitungen und die Hintangabe von Wasser

an Private;

10 . auf alle Aenderungen in den bestehenden Badeanstalten mit Bezeichnung des Zeitpunktes

der Errichtung , der Lage , der Gattung , der Art der Einrichtung und Bestimmung (ob zur Heilung

oder Reinigung ) .

Bei allen diesen Evivenzhaltungen , deren zweckdienliche Einrichtung Ihnen , Herr Baudirektor,

überlassen bleibt , ist das Datum und die Geschäftszahl der magistratischen Verordnung ersichtlich

zu machen.

Da durch diese Einrichtung dem Amte selbst ein wesentlicher Behelf zu seiner Geschäfts¬

führung erwachsen wird , so darf ich wohl von Ihrer Umsicht erwarten , daß Sie derselben Ihre
sorgfältige Ueberwachuug und Aufmerksamkeit schenken werden.

Diese Evidenzführung hat sich, soweit dies möglich ist , schon auf alle Agenden des Jahres

1871 zu erstrecken und vom heutigen Tage in Wirksamkeit zu treten.
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Schreiben des Magistrats Directors vom 5 . Jänner 1872 , M . D . Z . 9, an die
Magijtratsreferenten Leb all , Oertl , Josephy , Wenzel , Brey , Bnkowsky , Nirner,

Rautenkranz , Friedl , Veit , Hawliezek , Czeschka, Oeller und Späth.
Anordnungen zur Erzielung einer verlüszlichen Evidenz über mehrere wichtige Agenden der

städtischen Verwaltung.
Ich halte es im dienstlichen Interesse für zweckmäßig , daß in Ihrem Departement

1. eine Evidenz über alle acl personam und taxfrei verliehenen Bürgerrechte und alle Aus¬

zeichnungen , mit der Angabe des Tages der Geburt , des Zivilstandes , der Konfession , Beschäftigung
des Motives und des Tages der Verleihung;

2 . über alle erworbenen und veräußerten Grundstücke und Realitäten mit Angabe der
Grundbuchsbezeichnung , der Lage , des Flächenmaßes , der verbauten und unverbauten Fläche , des
Käufers oder Verkäufers , des Zweckes und des Preises;

3 . über alle Vereine und Gesellschaften mit Angabe des Namens , des Vereinszweckes,
des Kapitals , der Mitgliederzahl und des Tages der Bewilligung , über alle Aushilfen und Ge¬

haltsvorschüsse mit Angabe des Dienstcharakters und Gehaltes , der Dauer der Dienstleistung , des

Zivilstandes des Familienstandes und des Ausmaßes des Gehaltes und über alle Gnadengaben
und Erziehungsbeiträge mit Angabe des Dienstcharakters , der Dienstdauer des Vaters und des

Ausmaßes der Gehalte der städtischen Beamten und Diener , der Lehrer und Professoren an
den städtischen Volks - und Mittelschulen;

4 . über alle auf die Markt - und Approvisionirungsverhältnisse Wiens Bezug nehmenden
statistischen und volkswirthschaftlichen Verhältnisse;

5 . über die verschiedenen Gattungen des Lohnfuhrwerkes;

6 . über alle wichtigeren Lizitazionen und deren Erträgnisse , und über die Winkelversatzge-

schäste , über die Bewegung in den verkäuflichen Gewerben , dann in Angelegenheit der Gewerbe-
und Handelspolizei , eine Evidenz über alle neu entstehenden und abfallenden g i o ßere  n Ge-

werbs - und Handels -Etablissements , und über alle wichtigeren  Streitfälle zwischen Meister
und Gehilfen , welche einen tieferen Einblick in die ganze Arbeiterbewegung gestatten;

7 . über alle Gattungen von Schüblingen niit der Angabe der Heimathsberechtigung , des
Alters , der Konfession , des Zivilstandes , des früheren Berufes , der Veranlassung und des Zeit¬
punktes der Abschiebung geführt werde.

Note des Magistrates an sämmtliche k. k. Polizei -Bezirks -Kommissariate vom
12 . Jänner 1872 , M . Z . 100 .490 ex 1871,
betreffend die Aeberwachung der Kehricht -Fuhrwerke.

Die Einsauimlung und Verführung des Hauskehrichts in sämmtlichen 8 Vorstadt -Bezirken
erfordert den jährlichen bedeutenden Aufwand von 18 900 fl . und es kann daher mit Grund

die genaueste Einhaltung der den Kontrahenten obliegenden Verpflichtungen verlangt werden.
Obschon mit der Ileberwachung dieser Fuhrwerksgattung die Herren Vorsteher der ein¬

zelnen Genieindebezirke betraut sind , so ist doch diese Beaufsichtigung in Anbetracht des geringen
zu Gebote stehenden Personales nicht ausreichend , um Straßenverunreinigungen und andere
Ilnfüge wie sie sich aus einem kontraktwidrigen Vorgehen nothwendig ergeben müssen , mit
Erfolg hintanzuhalten.

Demnach beehrt sich der Magistrat , unter Anschluß der Lizitazionsbedingnisse das dienst¬
freundliche Ersuchen zu stellen , die jenseitigen Aufsichtsorgane mit der strengen und dauernden

Ileberwachung der Kehrichtwägen betrauen und jede Uebertretung der den Kontrahenten zukom¬

menden Obliegenheiten sofort zur Strafamtshandlung anher anzeigen zu wollen.
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Magistrats -Verordnung vom 13 . Jänner 1872 , Z . 3285 ex 1870,
betreffend die Einführung eines neuen Modus hinsichtlich der Verrechnung und Anweisung

der Augenscheins - und Wagengebühren , dann der Diäten für die beiden Stadtphysiker.
Ueber Antrag des Stadtphysikates und im Einvernehmen mit der städtischen Buchhaltung

findet der Magistrat hinsichtlich der Verrechnung und Anweisung der Augenscheins - und Wagen-

gebühren , dann der Diäten der beiden Herren Stadtphysiker behufs eines mehr korrekten und
rascheren Modus für die Behebung dieser Gebühren Folgendes zu verfügen:

Ueber jede mit Wagenauslagen oder einem Gebührenbezugsrechte verbundene Amts¬

handlung läßt sich der Stadtphysiker die Empfangsbestätigung , welche den Gegenstand und die

Magistrats -Geschäftszahl zu enthalten hat , sogleich von dem betreffenden Kommissionsleiter,
eventuell vom Referenten , in der Art vidiren , daß nebst der Bestätigung über die Amtshandlung

auch die Bemerkung beigefügt wird , ob die Gebühr von der Kommune zu begleichen oder aber
von der Partei hereinzubringen ist . Diese Empfangsbestätigungen werden nach der letztange-

deuteten zweifachen Richtung in zwei Konsiguazionen , denen die numerisch bezeichnten Empfangs¬

bestätigungen beiliegen , von den Herren Stadtphysikern monatlich dem Magistrate zur weiteren
Amtshandlung vorgelegt.

Das Oberkammeramt wird sonach angewiesen , den Herren Stadtphysikern künftighin keine

wie immer geartete Kommissions - oder Wagengebühr separat anzuweisen und sind die nicht von
der Kommune zu begleichenden Gebühren als Interims -Ausgabe gegen Ersatz von den Parteien
zu verrechnen.

Diese Verfügung tritt vom 1 . Februar 1872 in Wirksamkeit.

Magistrats - Verordnung vom 18 . Jänner 1872 , Mag . Z . 81 . 197 vx 1871,
womit das Stadtbauamt ermächtigt wird , dringliche und unaufschiebbare Arbeiten ohne

vorherige Vorlage eines Koste,Umschlages vornehmen )U taffen.
Das Stadtbauamt wird ermächtiget , besonders dringliche und unaufschiebbare Arbeiten

ohne vorheriger Vorlage eines Kostenanschlages in Angriff nehmen zu lassen , jedoch ist allsogleich
darnach ein möglichst genauer Kostenanschlag auszuarbeiten und vorzulegen , und wird als

MaKmalgrenze , bis zu welcher dem Bauamte die allsogleiche Vorlage der Konten ohne voraus¬

gegangene Überreichung eines Überschlages gestattet ist , der Betrag von 500 fl . festgesetzt.
Diese im Interesse des Dienstes und einer schnelleren Ausführung dringlicher Arbeiten

genehmigte Behandlung solcher Agenden wird an die Bedingung geknüpft , daß der betreffende
Magistrats -Referent sofort hievon im kurzen Wege in Keuntniß zu setzen ist, und daß die Herren
Amtsvorstände des Bauamtes die Mithaftung für die außerordentliche , keinen Aufschub erlei¬

dende Dringlichkeit übernehmen.

Kurrende des Magistrats -Direktors vom 22 . Jänner 1872 , M . D . Z . 28 , für
das gesammte Raths - und Konzeptspersonale des Wiener Magistrates,

betreffend den amtlichen Verkehr der Magistrats - Departements mit den hieramttichen
Translatoren.

Nach einer mir vorliegenden Anzeige bin ich in die Kenntniß gekommen , daß von Seite

ves Konzeptspersonales an die Expedits -Direkzion sehr häufig Aufträge gelangen , Übersetzungen
und Abschriften in fremden Sprachen zu veranlassen.

Nachdem jedoch die bestellten Translatoren der Expedits -Direkzion nicht unterstehen , und
durch den bisherigen Vorgang eine die Sache durch Zeitverlust schädigende Amtshandlung hervor¬
gerufen wird , sehe ich mich veranlaßt , dieselben dem Konzeptspersonale mit dem Ersuchen bekannt

zu geben , sich im Falle des Bedarfes unmittelbar an sie zu wenden.
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Die gegenwärtig bestellten Translatoren sind:

Für die ungarische Sprache  der Konzepts -Praktikant vr . Karl Keitler,
für die italienische Sprache  der Kanzlei -Praktikant Robert Guttmann.
für slavische Sprachen  der Steueramts -Akzessist Vinzenz Podivinsky,
und für die kroatische Sprache  der Konzepts -Adjunkt Alois Kr ein Lar.

Auszug aus dem Schreiben des Magistrats - Direktors vom 31 . Jänner 1872

M . D . Z . 39/an die Baureferenten und an das Konskripzions - Departement
des Magistrates.

Aiwrdnuugen zur rechtzeitigen Durchführung der mit der Bestimmung der Konskripzions-
und Brientirungs -Rummern sowie der Strastenbenennungen verbundenen Amtshandlungen

enthaltend.

Zur Vermeidung von Verzögerungen in der Amtshandlung wegen der Nummerirung und
Gassenbenennung sehe ich mich veranlaßt , anzuordnen , daß in Hinkunft das Konskripzions-
Departement von allen bewilligten Grundparzellirungen und Grundtrennungen sofort mittelst
„viüeat Konskripzions -Departement " auf dem fraglichen Akte in die Kenntniß gesetzt werde.

Zum Zwecke der rechtzeitigen Anschaffung und Asfigirung der Straßenbenennungstafeln
verordne ich, daß in Hinkunft das Konskripzions -Departement von der Ertheilung des Benützungs-
Konsenses für jedes Eckhaus mittelst „viäeui " sogleich in die Kenntniß gesetzt werde , was auch
dann zu geschehen hat , wenn von der Augenscheins-Kommission das Aeußere eines solchen
Eckhauses wohl vollendet gefunden wurde , aber die Benützungs -Bewilligung für die Lokalitäten
desselben noch nicht ertheilt werden kann.

Von Bauführungen der Kommune ist in Hinkunft das Konskripzions - Departement nach
erfo gter Genehmigung der Offertverhandlung und von ärarischen Bauten aus Anlaß der

ständigen "^ " ^Handlung nach § . 88 der Bauordnung mittelst Referatsabschrift zu ver-

Hkevon setze ich die Herren Baureferenten zur Darnachachtung und das Konskripzions
Departement zur Wissenschaft in die Kenntniß.

Chronik der Verwaltung.
(Wahlen .) In der außerordentlichen Sitzung des Gemeinderathes vom 23 . Jänner

zu Bürgermeister -Stellvertretern die bisherigen Funkzionäre : Gemeinderäthe Or
Iulmö Newald  und Franz Khunn  und an die Stelle des verstorbenen Gemeinderatbes
I . N . Berger  zum Schriftführer Jos . Klemm .jnn.  gewählt . ^ ememderathes
c> 16 . Jänner d. I . wurden in die Wahlkommission  die Gemeinderätbe - vr
Iuüus Newald,  vr . Josef Pichl , Josef Schmid,  vr . Johann Schrank,  Eduard Ubl"

,? " " crer,  Albert Hardt,  am 26 . Jänner d. I . in die aemeinderätblicke
-̂ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ s - Kommission  Gemeinderath Albert Hardt,  und am 1 . Februar 1872
^ ^ ^//ersorgungs - Kommijsion G ^ ^inderath Josef Klemm  iun . in die
Kommission zur Abhilfe der Wohnungsnoth  Gemeinderath Friedrich Siebert  und in die
Donauregulirungs -Kommrsston Gemeinderath Josef Klemm  ssu . gewählt.
^ Gemeinderaths -Sitzung vom 16 . Jänner wurde beschlossen, aus dem Plenum
des Gememderathes eine Kommission von 12 Mitgliedern zu wählen , welche alle auf eine
etwaige Vereinigung der Vororte mit Wien  bezüglichen Verhältnisse genau zu erheben
und darüber Bericht zu erstatten hätte , ob und unter welchen Verhältnissen eine solche Verei¬
nigung anzustreben sei. ' ^

o
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Zu Mitgliedern dieser Kommission wurden am 1. Februar d. I . gewählt die Gemeinde-
räthe : vr . Pichl , Figdor , vr . Schrank , Boynger , Strudel , Süß , Leskier,
Weißenberger , Riß , Huber  Anton , Zeininger , Starnbacher.

Für die im Jahre 1872 vorzunehmenden 40 Neu - und 3 Ergänzungsw ah len für
den Gemeinderath wurde am 19 . Jänner 1872 beschlossen, die Wählerlisten unter Fest¬
setzung einer 14tägigen Reklamazionsfrist vom 29 . Äänner bis inklusive 11. Februar 1872 be¬
zirksweise aufzulegen und außer den bisherigen Modalitäten insbesonders beschlossen, die Wähler¬
listen vor der Drucklegung durch die Herren Bezirksvorsteher mit Zuhilfenahme der Kanzleidirek¬
toren und des Dienerpersonales , im I . Bezirk durch Jntervenzion des Herrn Obmannes des Ge¬
meinderathsausschusses , einer möglichst vollkommenen Berichtigung zu unterziehen.

(Ernennungen .) Zum Verwalter der Bürgerspitals - Fondsherrschaft Spitz
wurde vom Gemeindrathe in der vertraulichen Sitzung vom 19 . Jänner Eduard Weninger
ernannt.

JmKonskripzionsamte  wurden zu Akzessisten 1. Klasse mit dem Gehalte von 600 fl.
befördert : die Akzessisten Wilhelm Fürth  und Heinrich Kißling,  zu Akzessisten2 . Klasse daselbst
mit dem Gehalte von 500 fl. die Kanzleipraktikanten Josef Hofer  und Gustav Schestauber.

Im Oberkammeramte  wurde zum Akzessisten 1 . Klasse der Akzessist 2 . Klasse Josef
Sedlaczek  und der Kanzleipraktikant Laurenz Schießl  zum Akzessisten2 . Klasse daselbst befördert.

Im Marktkommissariate  wurden die Kanzleipraktikanten Josef Neu mann  und Karl
Ficker zu Aspiranten mit dem Gehalte von 500 fl. und die Kanzleipraktikanten Franz Dausch er
und Ferdinand Lischtiak  zu Aspiranten mit dem Gehalte von 400 fl. ernannt.

Der Amtsdieuer Peter Apel  wurde zum Rathsdiener befördert.

(Londoner - Jndustrie - Ausstellung .) Für die Theilnahme der Gemeinde an der
Industrie -Ausstellung in London im Jahre 1871 sprach die n . ö. Handels - und Gewerbekammer
dem Gemeinderathe mit der Zuschrift vom 1. Jänner 1872 ihren Dank aus und übersendete dem¬
selben zwei von der k. Ausstellungskommission für den Gemeinderath eingesandte Diplome . ( G .-R.
Sitzung vom 16 . Jänner 1872 .)

(Hochquellen - Wasserleitung .) Aus Anlaß einer vom Gemeinderathe angeordneten
Ueberprüfung des Projektes für das Röhrennetz zur Hereinleitung der Hochquellen und der von
ihr einberufenen Expertise hatte die Wasserversorgungs -Kommission vem Gemeinderathe am 6 . Ok¬
tober 1871 mehrere Anträge vorgelegt , welcher jedoch den Beschluß faßte , diese Anträge der Bau-
und Rechtssekzion zur meritorischen Prüfung zuzuweisen . Nachdem die von der Bausekzion und
der Rechtssekzion gefaßten Beschlüsse der Wasserversorgungs -Kommission keine Veranlassung ge¬
boten haben , um von den am Schlüsse des beiliegenden Motivenberichtes vorgelegten Beschlüssen
abzugehen , legte die Wasserversorgungs -Kommission dem Gemeinderathe ihre ursprünglichen Be¬
schlüsse in der nachstehenden vereinfachten Form vor:

I . a) Der Druck des Wassers in den Röhren ist durch Einschaltung eines neuen dritten
und eventuell eines vierten Reservoirs zu theilen.

K) Die bereits übernommenen Röhren größeren Kalibers sind an den Stellen des ge¬
ringeren Druckes zu verwenden.

e) Für die Röhrenstränge , welche größerem Drucke ausgesetzt sind , hat von 10 Zoll
Durchmesser aufwärts eine Verstärkung der Wanddicken einzutreten.

II.  Die Abänderung des Projektes unter Bedachtnahme auf die vorerwähnten Grundsätze
wird dem Stadtbauamte übertragen . .

III.  Die betreffenden Elaborate werden sammt dem detaillirten Voranschlags dem Gememde-
rathe zur Genehmigung vorgelegt werden . Diese Anträge wurden vom Gemeinderathe am 1. Fe¬
bruar 1872 zum Beschlüsse erhoben.

(Zentral - Friedhof .) Nach längeren Verhandlungen milder israelitischen Kultus¬
gemeinde  wegen Ueberlafsung einer Area von 30 Joch vom Terrain des Zentral - Friedhofes
zu einem Begräbnißplatze für Israeliten in das Eigenthum der israelitischen Kultusgemeinde zu
dem von der Kommune Wien bezahlten Preise beschloß der Gemeinderath am 26 . Jänner 1872
(Z . 388 ) , daß die von der Kultnsgemeinde gemachten Proposizionen abzu lehnen  seien . Sämmt-
liche im Friedhofs -Territorium gelegenen Grundparzellen , welche nach Ausscheidung der zur ersten
Anlage erforderlichen 60 Joch übrig bleiben , seien mit Ausnahme des für eine Baumschule zu
reservirenden Platzes von zirka 6 Joch , im Februar d. I . im Lizitazionswege mit einem Minimat-
Ausrufspreise von 40 fl. per Joch zu verpachten . Der israelitischen Kultusgemeinde wurde jedoch
zur Erstattung neuerlicher Proposizionen und zur Erklärung , ob sie auf die Jntenzionen welche,
ihr von der gemeinderäthlichen Friedhofs -Kommission bekannt gegeben wurden , eingeht , ein wei-
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terer Termin von 14 Tagen eingeräumt uns im Falle der Gemeinderath aus diese neuerlichen
Proposizionen der israelitischen Kultusgemeinde einwilligt , sollen die nachträglich für die Israeliten
zu bestimmenden Grundparzellen von der angeordneten Verpachtung ausgeschieden werden.

(Erbauung von Markthallen .) In Bezug auf vie Erbauung neuer Markthallen hat
der Gemeinderath am 6 . Februar 1872 (Z . 146 und 569 ) folgende Beschlüsse gefaßt:

I . Zur Erbauung der Großmarkthallen ist der ehemalige Hafenplatz des Wiener - Neustädter
Schifffahrtskanales , der gegenwärtig vom Eislaufvereine benützt wird , in Aussicht zu nehmen und
die gegenwärtige Großmarkthalle mit den zu erbauenden Hallen in entsprechende Verbindung
zu setzen.

Das Grundeigenthum für die neuen Hallen , sowie jenes der bestehenden Großmarkthalle ist
von der Kommune zu erwerben.

II . Zur Erbauung von Markthallen sind folgende Plätze zu benützen:
a ) Im I . Bezirke auf den Stadterweiterungsgründen : 1 . der Rudolfsplatz , 2 . der Platz auf

der Stelle der ehemaligen Verpflegsbäckerei , 3 . der Platz vor der Rudolfskaserne , 4 . der Platz an
der Lastenstraße in der Nähe des künftigen Rathhauses gegenüber der Iosefstädterstraße , 5 . der
Platz am Kolowratring.

Das Eigenthum der Plätze sud 1 und 4 (am Rudolfsplatz und beim Rathhause ) ist von der
Kommune zu erwerben.

d)  Für den II . Gemeindebezirk sollen drei Plätze zur Herstellung von Markthallen benützt
werden : 1 . an der Stelle des ehemaligen Strafhauses ( in der Nähe des Karmeliter Marktes ),
2 . am Volkert uud 3 . an der Dreystraße . Für die neue Donaustadt erscheinen bereits im Regu¬
lirungsplane hinreichend Plätze zu Marktzwecken reservirt.

e)  Im III . Gemeindebezirke soll der Augustiner Marktplatz benützt, und sobald nach Durch¬
brechung der Hauptstraße die Nothwendigkeit einer zweiten Markthalle eintritt ein geeigneter Platz
dazu ausgemittelt und die zweite Halle darauf errichtet werden.

ck) Im IV . Gemeindebezirke sollen drei Plätze zu Markthallen benützt werden : 1 . der
Kärnthnerthormarkt , 2 . ein Platz in der Gegend der Elisabethkirche und 3 . ein Platz vor der
Favoritenlinie.

o) Im V . Gemeindebezirke ist zu Hallenzwecken zu benützen 1 . der Platz aus der Phorus-
Realität und 2 . der Bacherplatz.

I)  Im VI . Gemeindebezirke, l . die Eßterhazy-Realität und zwar der dermalige Reitschulplatz,
2 . in der Zukunft ein geeigneter Platz in der Gegend gegen den Linienwall zu , zwischen der Gum-
pendorfer - und Mariahilferlinie.

Z) Im VII . Gemeindebezirke, uud zwar so viel als möglich im Zentrum desselben, ist eine
Markthalle zu errichten und ein dazu geeigneter Platz auszumitteln.

II) Im VIII . Gemeindebezirke ist zu Hallenzwecken das k. k. Transportsammelhaus in Aus¬
sicht zu nehmen und von der Kommune zu erwerben.

1) Im IX . Gemeindebezirke und zwar in der Mitte desselben, wenn möglich am Alserbache,
ist eine Markthalle zu erbauen und der dazu geeignete Platz auszumitteln.

III.  Bezüglich der nothwendigen Grunderwerbungen wird der Magistrat beauftragt , die
erforderlichen Schritte sofort  einzuleiteu.

IV.  Zuerst sollen die Großmarkthallen und die Markthallen auf den Stadterweiterungs¬
gründen hergestellt werden . In zweiter Linie ist dann mit der Erbauung der Markthallen in den
anderen Gemeindebezirken nach Bedarf vorzugehen.

V.  Die Markthallen sind in der einfachsten und billigsten Form zu bauen, ihre Konstruk-
zion hat hauptsächlich aus Eisen und Glas zu bestehen und bei den Großmarkthallen ist das
Pavillon -System in Anwendung zu bringen.

VI.  Ueber die Frage , ob die Kommune die Markthallen selbst erbauen, oder den Bau der¬
selben einer Gesellschaft übertragen will , sollen die Bau - uud die Finanzsekzion dem Gemeinde-
rathe die nöthigen Vorschläge erstatten . Zu diesem Behufe sind auch die wiederholten Eingaben
deS französischen Konsorziums de Lahuy den genannten zwei Sekzionen zur Prüfung und An¬
tragstellung zu überweisen.

VII.  Durch die vorstehenden Anträge entledigt sich die zur Lösung der Hallenfrage einge¬
setzte Spezialkommission der ihr durch die Gemeiuderathsbeschlüsse vom 19 . Oktober 1871 , Nr.
3331 , zugewiesencn Aufgabe und findet dadurch auch der Erlaß des Ministeriums des Innern
vom 29 . Dezember 1871 , Nr . 17040 , die eudgiltige Ordnung und Bestimmung der Markthallen¬
plätze auf den Stadterweiterungsgründen betreffend , seine Erledigung.

VIII.  Nach Genehmigung dieses Programmes wird das Stadtbauamt beauftragt , die er¬
forderlichen Pläne und Kostenüberschläge im Einvernehmen mit dem städtischen Marktkommissariate
auszuarbeiten und zur weiteren Entscheidung vorzulegen.

5*
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(Straßenanlagen auf den Gründen des Bürgerspitals - und Donaure-
gullrungs - Fondes im Prater .) Ueber Ansuchen der Donau -Regulirungs -Kommission,
emverstandkch mit der Bürgerspltalwirthschafts -Kommission

1. um Genehmigung einer kleinen Verrückung der 10 respektive 18 " breiten Parallel¬
straße längs der Einlösungsgränze zwischen der Schwimmschul - und Feuerwerksallee¬
straße , beziehungsweise um Verschmälerung dieser Parallelstraße unterhalb der Feuer¬
werksallee;

2 . um Genehmigung des Straßennetzes für den Bürgerspitals - Grundkomplex an der
Schwimmschulalleestraße , dann zwischen dieser und der Feuerwerksalleestraße ; endlich

6 . um Genehmigung des Parzellirungsprojektes für die Baugründe der Donauregulirunqs-
Kommission zwischen der Schwimmschul - und Feuerwerksalleestraße wurden vom Ge-
memderathe am I . Februar d. I . (Z . 72 ) folgende Beschlüsse gefaßt:

Es ist nach dem Magistratsantrage die angesuchte Verrückung der 10 respektive 18 ° breiten
Parallelstraße , jedoch nur in der Strecke zwischen der Schwimmschul - und Feuerwerksalleestraße
nicht aber die Verschmälerung unterhalb der Feuerwerksalleestraße durch Wegfallen der Vorgärten
ferner bezüglich des projektirten Straßennetzes für den Bürgerspitalsgrund, ' — wonach 5 mit der
Richtung der Schwimmschul - und Feuerwerksalleestraße parallel laufende Straßen , dann 4 Quer¬
en mit 23 Baugruppen und einem so ziemlich im Mittel derselben situirten Platze mit
7600 M . Flachenmaß gebildet werden , die 4 Querstraßen , wovon jene 2 zwischen der Schwimm¬
schulalleestraße und dem freien Platze mit 8 ° — die übrigen mit 10 ° Breite projektirt sind ru
genehmigen , das Ansuchen um Genehmigung des Parzellirungsprojektes der Donaureaulirunqs-
B augrunde zwischen der Schwimmschulallee- und Feuerwerksalleestraße abzulehnen, da die voraeleaten
Plane den Anforderungen des Baugesetzes (Z. 6 und 23 ) nicht entsprechen. Gegen den Antrag
des Magistrates aber , welcher für sämmtliche 5 Parallelstraßen eine Straßenbreite von 10 ° be-

ist/ ' ur für je die erste zunächst der Feuerwerks - und Schwimmschulalleestraße projektirte
Pm :allelstraße eine Breite von je 10 ° — für die übrigen Parallelstraßen zur Feuerwerks - und
Schwimmschulalleestraße eine Breite von 8 Klaftern zu bewilligen.

(Uebernahme der Stiftungendes Johannis - Spital - und Großarmen-
hausfondes .) Auf Grund des Gemeinderathsbeschlusses vom 27 . Oktober 1871 , Z 2976 und
des Erlasses des Ministeriums des Innern vom 13 . November 1871 , Z . 5443 , hat die Ueberaabe
resp ^ Uebernahme , der Stiftungen des Iohannesspitalfondes mit einem Kapitale von 765 .470 fll
m Werthpapieren und jener des Großarmenhausfondes mit einer Kapitalsumme von 264 .300 fl.'
in Werthpapieren in die Verwaltung der Kommune Wien vorbehaltlich der staatlichen Oberaufsicht'
gegen Zugestehung eines Abzuges von je 3 Prozent aus dem reinen Stiftungsertrage als Reqie-
kostenersatz, am 29 . Dezember 1871 stattgefunden (Stadthaltereidekret vom 20 . November 1871
Z . 31 .631 , M . Z . 163 .134 .) ,

(Altes Opernhaus .) Auf die in der Sitzung vom 9 . Jänner 1872 beschlossene An¬
frage (vergl Verordnungsbl . Nr . 1 Seite 18 ) , ob das k. k. Obersthofmeisteramt nicht geneigt sei,
wegen des Verkaufes des Opernhauses mit der Kommune in neuerliche Verhandlungen zu treten
erwiderte dieses dem Herrn Bürgermeister , daß der Verkauf des alten Hofoperntheaters bereits er¬
folgt ser. (Gemeinderaths -Sitzung vom 16 . Jänner 1872 .)

(^ ^ rirdisches Telegrafenkabel .) Dem Ansuchen der Privat -Telegrafen -Gesell-
^ast um Bewilligung zur Legung eines unterirdischen Telegrafenkabels zwischen der provisorischen
Börse und dem Staatstelegrafenamte wurde in Anbetracht des Zweckes und zur Unterstützung der
Handelslnteressen gegen Entrichtung eines Platzzinses von 10 kr. per Kurrentklafter gegen den
Magistratsantrag Folge gegeben . ( Gemeinderathsbeschluß vom 16 . Jänner 1872 .)

(Wiener Verbindungsbahn .) Bezüglich der Verlegung der Wiener Verbindungs-
cv-'" drecke vom Wiener - Neustädter Kanalhafen bis zum Staatsbahnhofe wurde am

19 . Jänner 1872 beschlossen, daß die Tieferlegung der Trace nach dem Projekte Ll . O . H . aus
öffentlichen und Verkehrsrücksichten auf jeden Fall auszuführen sei und daß bei der Durchführung
der Tieferlegung die Absperrung des Linienwalles mittelst Mauerwerk vollständig aufzulassen sei.
Bezüglich der Frage der Tragung der Mehrkosten behielt sich jedoch der Gemeinderath mit Be¬
rufung auf den § . 7 des Uebereinkommens vom 25 . Jänner 1870 die instanzenmäßige Entschei¬
dung vor.

Redigirt und herausgcgeben vom Magistrate . — Wien , gedruckt bei Carl Gerold ' s Sohn.
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I.

Reichs - und Landes - Gesehe und Verordnungen.

Gesetz vom 26 . Jänner 1872 , womit § . 13 , § . 18 und 19 des Landesgesetzes
vom 28 . November 1868 , Nr . 23 L. G . Bl ., betreffend die Errichtung und

Erhaltung der gewerblichen Fortbildungsschulen , abgeändert werden.
Wirksam fiir das Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns.

Mit Zustimmung des Landtages Meines Erzherzogthums Oesterreich unter der Enns finde
ich zu verordnen , wie folgt:

8 1.
Die § § . 13 , 18 und 19 des Landesgesetzes vom 28 . November 1868 haben in Hinkunft

zn lauten:
„8 - 13.

Zur Errichtung und Erhaltung gewerblicher Fachschulen sind innerhalb jedes Gewerbeschul-
Lezirkes die besonders betheiligten Gewerbetreibenden verpflichtet.

So lange der Landesschulrath erkennt , daß eine solche Fachschule ihrer Aufgabe entspricht,

und daß von den Gewerbetreibenden , welche sie erhalten , der Schulzwang in Betreff des Besuches
dieser Schule erfolgreich durchgeführt wird , werden die Kosten für die Erhaltung dieser Schule

jährlich nach den rechnungsmäßig nachgewiesenen Auslagen aus den Beiträgen für die Erhaltung
der Vorbereitungs - und gewerblichen Kurse rückvergütet.

Der Betrag dieser Rückvergütung darf jedoch 75 Perzent des von den Gewerbetreibenden,

welche diese Schule erhalten , nach Maßgabe ihrer Erwerbsteuer ( § . 12 ) zur Erhaltung der Vor-
bereitungS - und gewerblichen Kurse eiugezahlten Betrages nicht überschreiten.

Die Rückvergütung erfolgt , so lange die Schule besteht , an den mit der unmittelbaren Leitung

derselben betrauten Ausschuß (§ . 18 ) ; im Falle der Auflösung der Schule erfolgt keine Rück¬
vergütung.

Z . 18.

Jede von einer besonderen Gruppe von Gewerbetreibenden errichtete und erhaltene Fach¬

schule (§ . 13 ) steht unter der unmittelbaren Leitung eines Ausschusses von sechs Mitgliedern,

welcher von diesen Gewerbetreibenden auf die Dauer vo n drei Jahren gewählt wird.
6
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Dieser Ausschuß untersteht dem Orts - , in Städten mit eigenem Gemeindestatute dem

städtischen Bezirksschulrats.
Ebenso untersteht die Lokalleitung der Vorbereitungs - und gewerblichen Fortbildungskurse

dem Ortsschulrathe , in Städten mit eigenem Gemeindestatute dem städtischen Bezirksschulräte.

Zu den betreffenden Berathungen des Orts - oder Bezirksschulrates sind die vier Gewerbe-

schul -Jnspektoren und der Leiter der Schule als stimmberechtigte Mitglieder beizuziehen . Beziehen
sich die Berathungen auf eine Fachschule , so ist hiezu in gleicher Weise ein Mitglied des diese

Schule leitenden Ausschusses von diesem Ausschüsse abzuordnen , und erscheint dasselbe ebenfalls
als stimmberechtigtes Mitglied.

8 - 19.

Dem Landesschulrathe bleibt Vorbehalten , für einzelne Bezirke oder Theile von Bezirken

eigene Gewerbeschul - Kommissionen zu errichten , welchen in Bezug auf diese Schulen der Wirkungs¬
kreis der Orts - und Bezirksschulbehörden zufällt und welche nicht gebunden sind , sich bei ihren

Berathungen nach den Bestimmungen des § . 18 jeweilig zu verstärken.
Diese Kommissionen unterstehen unmittelbar dem Landesschulrathe.
Heber die Art ihrer Zusammensetzung ist von Fall zu Fall die Zustimmung des Landesaus¬

schusses einzuholen.
Eine solche Kommission hat jedenfalls ins Leben zu treten , so oft der niederösterreichische

Landesausschuß , oder die niederösterreichische Handels - und Gewerbekammer , oder die Mehrzahl
der betreffenden Gemeindevertretungen , oder die Mehrzahl der Gewerbeschul - Jnspektoren eines

Gewerbeschnlbezirkes dies verlangen . "
tz. 2.

Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in Wirksamkeit.

§ . 3.

Der Minister für Kultus und Unterricht ist mit dem Vollzüge dieses Gesetzes betraut.

Aranz Josef w. x.
Stremayr w . p.

(Landesgesetzlatt vom 17 . Febrar 1872 , Nr . 9 .)

Kundmachung des n . ö. Landesausschusses vom Jänner 1871 über die Be¬

dingungen der Aufnahme in die niederösterreichische Landesgebäranstalt.
Giltig vom t . Jänner 1872 angefaugen.

1 . In der niederösterreichischen Landesgebäranstalt werden alle Hilfe suchenden Schwangeren,

sie mögen ledig , verheiratet oder verwitwet sein , ohne Unterschied der Consession entweder gegen
sogleiche Bezahlung der Verpstegsgebühren , oder auch ohne eine Zahlung von Seite der sich Mel¬
denden ausgenommen , ( tz. 11 des Statutes .)

2 . Zahlende können in jedem Monate ihrer Schwangerschaft ausgenommen werden , (ß . 13

des Statutes .)
Personen aber , welche nicht zahlen , sollen in der Regel nicht vor Ende des i . Monates der

Schwangerschaft ausgenommen werden . (§ . 17 des Statutes .)

3 . Die Verpflegung findet nach 4 Klassen statt (§ . 12 des Statutes ) , und zwar:
nach der 1 . Klasse mit täglichen 3 st. 50 kr.
,, „ 2. ,, ,, ,, 2 ,, — ,,
„ ,, 3. „ „ „ 1 „ 50  „
„ „ 4 . „ „ „ - „ 95 „



51

4 . Die nach den ersten drei Klassen Verpflegten finden in einer eigens dafür bestimmten Ab¬
theilung , der sogenannten „Zahlabthsilung " , Unterkunft . (§ . 12 des Statutes .)

Bei der Aufnahme in die Zahlabtheilung sind die Verpflegsgebühren für je 10 Tage im
Vorhinein zu entrichten (Z . 13 des Statutes ) und zwar bei der Aufnahme

in die 1 . Classe 35 fl.

,, ,,
Im Falle der Aufnahme des Kindes in die Findelanstalt ist außer dem Erläge der für die

zehnjährige Verpflegung eines Kindes im Vorhinein zu bezahlenden vollen Verpflegskosten per
450 fl . ö . W ., auch die Beibringung des Heimatscheines der Mutter nothwendig . (Z . 24 und 28

des Statutes .)
Von dem ersten geleisteten Einzahlungsbetrage der Gebärhaus -Verpflegßgebühren findet bei

einem Austritte vor Ablauf der ersten zehn Tage kein Rückersatz statt , wohl aber von den späteren

Einzahlungen , wenn der Austritt vor Ende des betreffenden Termiues erfolgt . ( Z . 13 des Statutes .)

5 . Nach der 4 . Klasse , d. i. auf den Kliniken , werden verpflegt:

u ) Alle diejenigen Personen , welche bei ihrem Eintritte in die Gebärabtheilung die Verpflegs¬
gebühren nicht entrichten;

1i) alle diejenigen , welcke eben nach dieser Klasse verpflegt sein wollen , wenn sie auch die Ver¬

pflegsgebühren bezahlen , mögen sie ledig oder verheiratet sein . ( tz. 16 des Statutes .)
Von Denjenigen , welche die Verpflegsgebühren nicht entrichten , sind alle Momente zur

Feststellung des Heimatrechtes genau zu erheben , um sie zur Geltendmachung des Ersatzanspruches
dem bezüglichen Landesausschnsse mittheilen zu können . Sie haben sich daher beim Eintritte mit

einem Documente über ihre Zuständigkeit ausznweisen . Auch haben dieselben ein Armuthszcugniß
beizubringen , insoferne die betreffenden Landesausschüsse die Vorlage eines solchen fordern . (Z . 18

des Statutes .)

6 . Witwen , welche nach dem Tode ihres Mannes schwanger geworden , sind den ledigen
Personen gleich zu halten . ( H. 16 des Statutes .)

7 . Die an den Kliniken Verpflegten sind verpflichtet , wenn ihre Kinder in das Findelhaus
übernommen werden , im Falle ihrer Tauglichkeit vier Monate als Ammen im Findelhause Dienste

zu leisten . (Z . 19 des Statutes . )

8 . Personen , welche sich bei ihrer Aufnahme fremder oder gefälschter Dokumente bedienen,

oder bei der Vernehmung über ihre Zuständigkeit falsche Aussagen machen , werden nach dem Gesetze
bestraft . ( § . 24 des Statutes .)

(Landesgesetzblatt v . 15 . März 1872 , Nr . 13 .)

Gesetz vom 23 . Juli 1871,

womit eine neue Maß - und Gcwichtsordnung festgestellt wird.

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen , wie folgt:

Artikel  1.

Die Grundlage des gesetzlichen Maßes und Gewichtes ist das Meter.

Das Meter ist die Einheit des Längenmaßes ; aus demselben werden die Einheiten des

Flächen - und des Körpermaßes abgeleitet.

Das Kilogramm , gleich dem Gewichte eines Kubikvecimeters destillirten Wassers im luft¬

leeren Raume bei der Temperatur von -j- 4 Grad des hunderttheiligen Thermometers , bildet
die Einheit des Gewichtes,

»

6*
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Die Untertheilungen der Maß - und Gewichtseinheiten , sowie deren Vielfache , werden
nach dem dekadischen Systeme gebildet.

Artikel  II.

Als Urmaß gilt derjenige Glasstab , welcher sich im Besitze der k. k. Regierung befindet,
und in der Achse seiner sphärischen Enden gemessen , bei der Temperatur des schmelzenden
Eises gleich 999 99764 Millimeter des in dem französischen Staatsarchive zu Paris deponirten
Listig Prototyps befunden worden ist.

Als Urgewicht gilt das im Besitze der k. k. Regierung befindliche Kilogramm aus Berg-
krystall, welches im luftleeren Raume gleich 999997 ' 8 Milligramm des in dem französischen
Staatsarchive zu Paris aufbewahrten L11o§rumms protot ^ s befunden worden ist.

Artikel  III.

Die gesetzlichen Maße und Gewichte sind:

Längenmaße.
Einheit . das Meter,
Untertheilungen : das Decimeter gleich . Vio Meter,

„ Centimeter „ . Vi .„,
„ Millimeter „ . V. ooo

Vielfache : „ Kilometer „ . 1.000 „
„ Myriameter „ . 10 .000 „

U. Flächenmaße.

u) Allgemeine:
Die Quadrate der Längenmaße;

b) besondere:
Bodenflächenmaße.

Einheit : das Ar gleich . 100 Quadratmeter,
Vielfache : das Hektar gleich . 100 Ar.

6 . Körpermaße.
u.) Allgemeine:

Die Würfel der Längenmaße;
b) besondere:

Hohlmaße.
Einheit : das Liter gleich . I Kubikdecimeter,
Untertheilung : das Deciliter gleich . Vio Liter,

„ Centiliter „ . Vioo „
Vielfaches : „ Hektoliter „ . 100 „

v . Gewichte.
Einheit . das Kilogramm,
Untertheilungen : das Dekagramm gleich Vioo Kilogramm,

„ Gramm „ Viooo "
„ Decigramm „ Vioooo „
„ Centigramm „ Viooooo "
„ Milligrarnm „ Vioooooo „

Vielfaches : die Tonne „ 1000 „

Artikel  IV.

Das gegenseitige Verhältnis ; der neuen und der alten Maße und Gewichte wird für den
Verkehr , wie folgt , bestimmt:
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Meter . — 0 5272916 Wiener Klafter,
.. - 3 Fuß 1 Zoll 11 ^ /, .,oo Linien,
.. . ^ 1 -286077 Ellen,

Kilometer . ----- 0 131823 österr . Meilen (Postmeilen ) ,
Myriameter . — 1 -318229 „ „ „
Centimeter . — 0 -094912 Faust,
Wiener Klafter . — 1 ' 896484 Meter,
Fuß . - -- 0 -316081 „
Elle . - -- 0 - 777558 „
österr . (Post -) Meile . . — 7 -585936 Kilometer,

„ „ „ — 0 ' 7585936 Myriameter,
Faust . — 10 ' 53602 Centimeter.

Flächenmaße.

ÜIMeter . ---- 0 -278036 ^ Klafter,
„ ^ 10 -00931 fUFuß,

Ar . — 27 -80364 Klafter,
Hektar . — 1 - 737727 österr . Joch,
m Myriameter . — 1 - 737727 „ m Meilen,

Klafter . — 3 ' 596652 fH Meter,
f̂ Fuß . - -- 0 -099907
nieder -österr . Joch . . . . — 57 ' 54642 Ar,

„ „ . . . . — 0 . 5754642 Hektar,
österr . Meile . — 0 ' 5754642 fHMyriameter.

Körpermaße.
Kubikmeter . — 0 - 146606 Kubikklafter,

„ — 31 66695 Kubikfuß,
Kubikklafter . — 6 ' 820992 Kubikmeter,
Kubikfuß . — 0 ' 03157867 Kubikmeter.

Hohlmaße für trockene Gegenstände.
Hektoliter . — 1 ' 626365 Wiener Metzen,
Liter . — 0 ' 01626365 „ „
Wiener Metzen . — 0 -6148682 Hektoliter,

„ „ . — 61 -48682 Liter.

Hohlmaße für Flüssigkeiten.
Hektoliter . — 1 ' 767129 Wiener Eimer,
Liter . — 0 - 7068515 Wiener Maß,
Wiener Eimer . — 0 -565890 Hektoliter,

„ Maß . ----- 1 414724 Liter.

Gewichte.
Kilogramm . — 1 - 785523 Wiener Pfund,

----- 1 Pfund 25 ^/iLoth,
Dekagramm . . --- 0 -571367 Wiener Loth,
Tonne . — 1785 -523 „ Pfund,
Kilogramm . ----- 2 Zollpfund,

„ — 2 380697 Apotheker -Pfund,
„ . -- - 3 ' 562928 Wiener Mark Silber -Gewicht,

Gramm . - -- 0 ' 286459 Dukaten Gold -Gewicht,
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1 Gramm . — 4 855099 Wiener Karat,
1 „ . - 0 06 Postloth,
1 Wiener Pfund . — 0 560060 Kilogramm,
1 „ Centner . — 56 0060 „
1 „ Loth . — 1 - 750187 Dekagramm,
1 Zoll -Zentner . — 50 Kilogramm,
1 Zoll -Pfund . - - 05
1 Apotheker -Pfund . — 0 -420045 Kilogramm,
1 Wr . Mark Silber -Gew . - - 0 -280668
1 Ducaten Gold -Gewicht . — 3 -490896 Gramm,
1 Wiener Karat . — 0 ' 205969

1 Postloth . — 16 666667 „

Artikel  V.

Die im Artikel III aufgeführten Maße und Gewichte sind vom 1. Jänner 1876 an im
öffentlichen Verkehre ausschließlich anzuwenden.

Nach diesem Zeitpunkte ist der Gebrauch der bis dahin gesetzlichen Maße und Gewichte,
an deren Stelle die eben genannten Maße und Gewichte treten , sowie die Anwendung des
Karates und des Oelgewichtsmaßcs im öffentlichen Verkehre untersagt.

Was jedoch die Anwendung der neuen Maße auf die Bemessung der Grundstücke an¬
langt , so ist die Regierung ermächtigt , den Termin der Einführung der neuen Maße nach
Bedarf zu prolongiren.

Artikel VI.

Die Anwendung nicht gesetzlicher Maße , Gewichte und Meßapparate (Artikel V, XVII,
XVIII ) im öffentlichen Verkehre wird , abgesehen von der allfälligen Behandlung nach dem
Strafgesetze , nebst dem Verfalle dieser Maße und Gewichte , mit einer Geldstrafe von 5 bis
100 fl. geahndet . Eine Wiederholung der UeberUelung ist bei Bemessung der Strafe als
erschwerender Umstand anzusehen . Die Geldstrafe fließt der Gemeinde -Armenkaffe des Ortes
zu, in welchem die Uebertretung begangen wurde.

Im Falle der Nichteinbringlichkeit der Geldstrafe tritt Haft im Verhältnisse von fünf
Gulden zu einem Tage an deren Stelle.

Artikel  VII.

Bei Abwicklung von Verträgen , bei deren vor dem bezeichnten Termine ( Artikel V)
erfolgtem Abschlüsse noch das alte Maß und Gewicht zu Grunde gelegt worden ist , hat die
Umrechnung aus die neuen Maße nach dem im Artikel IV festgestellten Verhältnisse zu erfolgen.

Artikel  VIII.

Die Anwendung der neuen Maße und Gewichte ist im öffentlichen Verkehre vom
1. Jänner 1873 an dann gestattet , wenn die Betheiligten hierüber einverstanden sind.

Dabei haben Gewerbsunternehmer , welche in einem öffentlichen Geschäftslokale Kauf
und Verkauf betreiben , wenn sie das neue Maß und Gewicht anwenden wollen , dieses in dem
Geschäftslokale durch Aufschrift ersichtlich zu machen , und in demselben eine das Verhältniß
des bisherigen zu dem neuen Maße und Gewichte darthuende Tabelle anzubringen.

Artikel  IX.

Nach beglaubigten Kopien des Urmaßes und Urgewichtes (Artikel II ) werden die Nor¬
malmaße und Normalgewichte hergestellt und richtig erhalten.

Artikel  X.

Zur Ausführung der auf die Herstellung und Beglaubigung der Kopien des Urmaßes
und Urgewichtes, dann der Normalmaße und Normalgewichte für die Aichämter, sowie über-
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Haupt der auf die Durchführung dieses Gesetzes bezüglichen technischen Arbeiten und zur
dauernden Aufrechthaltung der Orvnung im Maß - und Gewichtswesen , wird als technisches

Organ eine k. k. Normal -Aichungs -Kommission , mit dem Sitze in Wien , errichtet , welche all-
sogleich nach Verkündigung der Maß - und Gewichtsordnnug in Thätigkeit zu treten hat.

Artikel  XI.

Zum Messen und Wägen im öffentlichen Verkehre dürfen nur gehörig geaichte und ge-

stämpelte Maße , Gewichte und Wagen angewendet werden.

Die Aichung und Stämpelung der Maße , Gewichte nnd Apparate (Zimentirung ) erfolgt

durch hiezu bestellte öffentliche Aichämter , welche mit den erforderlichen Aichungsnormalen zu
versehen sind.

Für die Aichung und Stämpelung wird eine Gebühr eingehoben werden , welche mit

Rücksicht auf die Landesverhältnisse im administrativen Wege festgestellt wird.

Artikel  XII.

Die in Fässern zum Verkaufe kommenden Weine , Biere und Spritte dürfen dem Käufer

nur in solchen Fässern , auf welchen die den Rauminhalt bildende Zahl der Liter durch vor¬

schriftsmäßige Stämpelung beglaubigt ist , überliefert werden.
Eine Ausnahme hievon findet nur bezüglich solcher außerösterreichischen Weine , Viere

und Spritte statt , welche in den Originalgebünden weiter verkauft werden.

Artikel XIII.

Zur Aichung und Stämpelung werden nur die folgenden Maße und Gewichte zugelassen:

Längenmaße:
20 , 10 , 5 , 4 , 2 , 1 Meter,

5 , 2 Decimeter.

Hohlmaße:

100 , 50 , 20 , 10 , 5 , 2 , 1 Liter,
5 , 2 , 1 Deciliter,

5 , 2 , 1 Centiliter.

Zulässig ist ferner die Aichung und Stämpelung des Viertelhektoliter , sowie fortgesetzter

Halbirungen des Liter.
Gewichte:

20 , 10 , 5 , 2 , 1 Kilogramm,

50 , 20 , 10 , 5 , 2 , 1 Dekagramm,
5 , 2 , 1 Gramm.

Den zum Verkaufe mit Gold - nnd Silberwaarcn und als Medizinalgewichte dienenden
Gewichtssätzen sind noch die Stücke von 50 , 20 , 10 , 5 , 2 , 1 Centigramm , dem Münz - und
Iuwelengewichte noch die Gewichtsstücke von 5 , 2 , I Milligramm beizugebeu.

Für Dezimalwagen ist das geringste Gewichtsstück 1 Gramm , für Centesimalwagen
1 Dekagramm.

Zur probeweisen Gewichtsbestimmung des Getreides werden als Probegewichte Gewichts¬
stücke von 100 , 40 , 20 , 10 , 4 , 2 , 1 , 0 4 nnd 0 ' 2 Gramm angewendet , welche das Fünf¬

hundertfache ihres Gewichtes , d . i . beziehungsweise 50 , 20 , 10 , 5 , 2 , 1 , 0 ' 5 , 0 -2, 01

Kilogramm repräsentiren . Als Probemaß dient ein Hohlmaß ( Probehektoliter ) , dessen Inhalt
dem fünfhundertsten Theile eines Hektoliters gleichkommt.

Artikel  XIV.

Die bei der Aichung und Stämpelung der Maße und Gewichte zulässigen Abweichungen

von dem wahren Werthe werden im Verorduungswege festgesetzt werden.
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Artikel XV.

Die zum Messen und Wägen im öffentlichen Verkehre dienenden Maße und Gewichte

sind von den Besitzern periodisch in den durch spezielle Vorschriften festgestellten Terminen der
neuerlichen Aichung zu unterziehen.

Die Anwendung von Maßen und Gewichten im öffentlichen Verkehre , deren Abweichungen
von dem wahren Werthe größer sind , als die gesetzlich zulässigen (Artikel XIV ) , wird nach den

Bestimmungen des Artikels VI geahndet.

Artikel  XVI.

Die verschiedenen im Artikel XIII angeführten Kategorien von Gewichten haben sich

durch ihre Form leicht kennbar zu unterscheiden.

Artikel  XVII.

Die als dynamische Maßeinheit in der industriellen Mechanik dienende sogenannte Pferde¬

kraft wird mit 75 Kilogramm -Meter , d . i. 75 Kilogramm in der Sekunde ein Meter hoch
gehoben , festgestellt.

Dieses Ausmaß ist im öffentlichen Verkehre bei Beurtheilung der Leistungsfähigkeit einer

Kraftmaschine oder eines Motors und bei Entscheidung streitiger Fälle zu Grunde zu legen.

Artikel  XVIII.

Im öffentlichen Verkehre dürfen nur gehörig gestämpelte Alkoholometer , Saccharometer
und Gasmesser verwendet werden.

Neue Gasmesser sind vom 1 . Jänner 1873 an in Gemäßheit der Bestimmungen dieses
Gesetzes einzurichten.

Artikel  XIX.

Der Gebrauch der Seemeile , gleich dem sechzigsten Theile eines Aequatorialgrades , sowie

die durch das Gesetz vom 15 . Mai 1871 , R . G . Bl . Nr . 43 , eingeführte Schiffstonne im

Schisfahrtsverkehre zur See wird durch dieses Gesetz nicht berührt.

Artikel  XX.

Die Zusammensetzung und der Geschästskreis der k. k. Normal -Aichungs -Kommifsion , die

Instrukzion für die öffentlichen Aichämter , der Vorgang Lei der Aichung und Stämpelung der
Maße und Gewichte , die Form , Konstrukzion und Signatur der Maße und Gewichte werden
durch besondere Vollzugsvorschriften geregelt.

Artikel  XXI.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes wird der Handelsminister betraut.

Kranz Aosef iu. x.
Hohenwart ui . x. Schaffte m. x.

(Reichsgesetzblatt v . 2 . März 1872 , Nr . 16 .)

Kundmachung des k. k. Statthalters von Niederösterreich vom 28 . Februar
1872 , Z . 5327,

betreffend die theilweise Abänderung der §§. 38 und 39 der Fiaker - und Einspänner-
Brduung vom 31. Mar ) 1871.

Vorbehaltlich einer vollständigen Revision der Fiaker - und Einspänner - Ordnung vom
31 . März 1871 , Landesgesetz - und Verordnungsblatt Nr . 17 , finde ich Nachstehendes an¬
zuordnen:
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1. Die in den HZ. 38 und 39 der Fiaker - und Einspänner -Ordnung vom 31 . März
1871 für die Fahrten in den Prater normirte Taxe nach der Entfernung (Streckentaxe ) wird
aufgelasfen und hat für das ganze Pratergebiet die Fahrtaxe nach der Zeit ( Stundentaxe ) im
Sinne des Z. 37 der besagten Vorschrift in Wirksamkeit zu treten.

Ausgenommen bleibt nur die Strecke zu dem Landungsplätze der Dampfschiffe bei den
Kaisermühlen im Prater.

2 . Die sutz 1 erwähnten ZZ. 38 und 39 werden ferner dahin abgeändert , daß von und
zu den Wiener Bahnhöfen , von einem Bahnhofe zu dem andern , von und zu dem Landungs¬
plätze der Dampfschiffe nächst den Kaisermühlen im Prater für die Fahrt in der Zeit zwischen
6 Uhr Früh und 10 Uhr Abends dem Fiaker 1 fl. 50 kr. , dem Einspänner 80 kr. zu
entrichten ist.

Für eine Fahrt in der Zeit zwischen 10 Uhr Abends und 6 Uhr Früh hat der Fiaker
2 fl. 20 kr., der Einspänner 1 fl. 20 kr. zu erhalten.

Bei den Fahrten von und zu den Landungsplätzen der Dampfschiffe am Wiener Donau-
kanale hat vie bisherige im Z. 39 der mehrerwähnten Vorschrift normirte Streckentaxe aufzu¬
hören und ist für diese Fahrten die Fahrtaxe nach der Zeit ( Z. 37 Fiaker - und Einspänner-
Ordnung ) zu entrichten.

3 . Die übrigen hier nicht erwähnten Bestimmungen der ZZ. 38 und 39 der Fiaker-
und Einspänner -Ordnung bleiben vorläufig unverändert.

Diese Verordnung tritt mit 15 . März 1872 in Wirksamkeit.
(Landesgesetzblatt v. 8 . März 1872 , Nr . 12 .)

Erlaß des Finanzministeriums vom 10 . März 1872,
wegen Vereinigung - er Kontrolamtszeichen mit den Fcingehattspunzen.

Mit Bezug auf die ZZ. 36 , 37 und 38 des Gesetzes über den Feingehalt der Gold-
und Silberwaaren und dessen Ueberwachung vom 19 . August 1865 (R . G . Bl . Nr . 75 vom
Jahre 1866 ) , und die zum Vollzüge desselben erlassenen Vorschriften vom 30 . November 1866
(R . G . Bl . Nr . 149 ) und vom 30 . Mai 1868 (dt . G . Bl . Nr . 55 ), wird bekannt gemacht,
daß zur Beseitigung der bisherigen abgesonderten Bezeichnung der Gold - und Silbergeräthe
mit dem Kontrolamtszeichen neben der Feingehalts - und Auslandspunze künftig diese Punzen
zugleich auch das Kontrolamtszeichen dergestalt enthalten werden , daß auf den Feingehalts¬
punzen unter vollständiger Beibehaltung ihrer bisherigen Form , Größe und Zeichnung das
betreffende Kontrolamtszeichen an jener Stelle angebracht wird , welche der Feingehaltsnummer
gegenüberliegt.

Sämmtliche dermalen bestehende Kontrolämter sind mit ihren Amtszeichen in der Bei¬
lage übersichtlich zusammengestellt und sind überdies an den auf der Beilage L dargestellten
Abbildungen der verschiedenen Feingehaltspunzen jene Stellen mit einem Sternchen bezeichnet,
auf welchen das Amtszeichen angebracht sein wird . Auf den Auslandspunzen wird der Buch¬
stabe des Puuzirungsamtes auf der linken , die Ziffer der Stätte aber ans der rechten Seite
erscheinen.

Kleinere Nebenbestandtheile eines Geräthes , welche die Bezeichnung mit der kleinen
Feingehaltspunze ohne Verunstaltung nicht zulassen , oder bei denen ein Mißbrauch der Fein¬
gehaltspunze zu befürchten wäre , wie z. B . Nadelstifte der Brechen , Aufsätze zu Ohrgehängen
u. dgl . , werden mit dem bisher in Anwendung gestandenen Amtszeichen allein znm Beweise
der stattgefnndenen Kontrole bezeichnet werden . Dabei hat als Regel zu dienen , daß bei Gold-
und Silbergeräthen mit dem Feingehaltsgrade Nr . 3 oder darüber das Amtszeichen doppelt , bei
dem Feingehaltsgrade Nr . 4 dagegen blos einfach abgeschlagen wird.
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Wenn aber auch die Anbringung des Amtszeichens allein auf solchen Nebenbestandtheilen

wegen ihrer Zartheit nicht thunlich wäre , so wird dasselbe auf den Hauptbestandtheil des Geräthes
neben der mit dem Amtszeichen vereinigten Feingehaltspunze besonders , jedoch stets einfach aufge¬

schlagen , um dadurch derlei Geräthe von solchen zu unterscheiden , welche ohne den betreffenden
Nebenbestandtheil (Aufsatz rc.) zur Kontrole gelangten . Mit der Einführung der neuen vereinigten

Punzen treten die bisher in Anwendung gestandenen einfachen Feingehaltspunzen ganz außer
Gebrauch.

Diese Verordnung tritt mit dem 1 . April 1872 in Wirksamkeit.
Prelis m . p.

(Reichsgesetzblatt v . 21 . März 1872 , Nr , 20 °)

Gesetz vom 13 . März 1872,

betreffend eine Zusatzbrstimmung zum H. 18 des Staalsgrundgrselzrs über die Reichsver-
lretung vom 21 . Dezember 1867 , Nr . 141 R . G . Bl.

Wirksam für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder.

Mit Zustimmung beider Häuser des Neichsrathes finde Ich nachstehende Zusatzbestimmuiig

zum § . 18 des Staatsgrundgesetzes vom 21 . December 1867 , Nr . 141 N . G . Bl . , über die
Neichsvertretung zu erlassen:

Tritt der Fall des Erlöschens eines Neichsrathsmandates aus was immer für einem gesetz¬

lichen Grunde während der Dauer einer Reichsrathssession ein , so kann der Kaiser die Vornahme

der neuen Wahl unmittelbar durch die landtagswahlberechtigten Gebiete , Städte und Körperschaften

(A . 7 ) nach Maßgabe des über die Durchführung unmittelbarer Wahlen in das Abgeordnetenhaus
bestehenden Gesetzes anordnen.

Ofen,  am 13 . März 1872.
Kranz Josephm. p.

Auersperg m . x>. Laster m . p . Banhans w . p . Stremayr m . x.
Glaser m . x . Anger m . x . Chlumecky m . x>. Prelis w . p.

(Reichsgesetzblatt v . 27 . März 1872 , Nr . 24 .)

Gesetz vom 18 . März 1872,

betreffend die Einzahlungstermine für das Gebühren - Aequivalmt vom beweglichen und
unbeweglichen Vermögen , dann die Berechnung der Verzugszinsen im Falle einer ver¬

zögerten Einzahlung desselben.

Mit Zustimmung der beiden Häuser des Neichsrathes finde Ich zu verordnen , wie folgt:

§. 1.
Der auf ein Jahr entfallende Betrag des für ein Dezennium vom beweglichen und

unbeweglichen Vermögen bemessenen Gebühren - Aequivalentes ist in gleichen antizipativen,
am 1 . Jänner , 1 . April , 1 . Juli und 1 . Oktober eines jeden Jahres fälligen Quartalsraten

einzuzahlen.
§. 2.

Im Falle einer verzögerten Einzahlung werden die gesetzlichen Verzugszinsen von dem

auf den im § . 1 festgesetzten Einhebungstermin nächstfolgenden Tage an bis zur Abstattung
der fälligen Schuldigkeit berechnet und mit derselben eingehoben.

8 - 3.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung in Wirksamkeit.
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8- 4.
Der Finanzminister ist mit dem Vollzüge dieses Gesetzes beauftragt.

Ofen,  am 18 . März 1872.

Aranz Joseph m. p.
Auersperg m . x>. Prelis m . x.

(Reichsgesetzblatt v . 30 . März 1872 , Nr . 23 .)

Auszug aus der Kundmachuug des Statthalters tu Niederösterreich vom

20 . März 1872 , Z . 8625.
Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit der Allerhöchsten Entschließung vom

24 . Februar 1872 dem Gesetze , womit die Aushebung der für das stehende Heer und die

Ersatzreserve erforderlichen Nekrutenkontingente für das Jahr 1872 bewilligt wurde , die

Allerhöchste Sankzion zu ertheilen geruht.
Laut dieses im Reichsgesetzblatte Nr . 15 verlautbarten Gesetzes betragen die im

Jahre 1872 auf die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder entfallenden Rckruten-

koutingente 56 .185 Mann für das stehende Heer und 5 618 Mann für die Ersatzreserve.
Hievon entfallen laut Erlasses des hohen Ministeriums für Landesvertheidigung vom

27 . Februar 1872 , Z . 2272 , auf Niederösterreich 4234 Mann für das stehende Heer und
424 Mann für die Ersatzreserve.

Behufs dieser Heeres -Ergänzung findet die regelmäßige Stellung einschließlich der Ver¬
handlungen wegen Militärbefreiung oder Enthebung von der Präsenzdienstpflicht in Wien in
der Zeit vom 8 . April bis Ende Mai nach der vom Wiener Magistrate besonders zn erlassenden

Kundmachung statt.

II.
GcmnndrnNhs-Äcschlüjsk.

Vom 15 . Februar  1872 , Z . 785.

Zufolge Beschlusses vom 15 . Februar 1872 , Z , 785 , erhält das Bauamt den Auftrag,
in der Folge bei Grund treu nun gen immer die künftige Baulinie in die Pläne
ei nzuzeich nen.

Vom 22 . Februar  1872 , Z . 4144.

Zu den Sitzungen der Schulsekzion  ist im Falle , als über wichtigere Angelegenheiten
einer speziellen Schule des Bezirkes berathen und entschieden werden soll , sowie auch zu den
in den einzelnen Bezirken vorkommenden , die dortigen Schulen betreffenden Augenscheinskom¬

missionen der Ortsschulrath des betreffenden Bezirkes einzuladen,  welcher hiebei

durch einen Abgeordneten mit berathender Stimme theilnehmen kann.
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Vom 22 . Februar 1872 , Z . 5995.

lieber Ansuchen des Stadtbauamtes wird die Vermehrung der Arbeiterzahl des
II . Bezirkes  für die Erhaltung der Schwimmschulalleestraße um 6 Mann und einen
Partieführer  mit dem Kostenerfordernisse von 1881 fl. bewilliget.

Hiedurch erhöht sich die Arbeiterzahl des II . Bezirkes auf 75 Mann.

Vom 22 . Februar  1872 , Z . 5892.

Nach dem Magistratsantrage wird die Vermehrung des Straßeuarbeiterp er-
sonales im IV . Bezirke um 5 Arbeiter und einen Partieführer  mit einem jährlichen
Mehrkostenaufwande von 1617 fl. ö. W . bewilliget.

Vom 22 . Februar  1872 , Z . 5429.

Hinsichtlich der Hausknechte an den Mittelschulen  in Wien wird beschlossen:

1 . Gleichstellung der Hausknechte an den Kommunal -Oberrealschulen in Wien bezüglich
ihrer Bezüge mit den Hausdienern am Rathhause.

2 . Kreirung einer Hausknechtstelle an der Gumpendorser Realschule mit denselben Bezügen.

3 . Beibehaltung der gegenwärtigen Benennung der Dienerkategorie (Hausknechte ) für die
schweren Hausverrichtungen.

Vom 22 . Februar  1872 , Z . 5999.

Anläßlich des Gesuches der im Jahre 1863 ausgestellten 2 Wienslußausseher  um
Lohnerhöhung wird die Auflassung dieser dermalen nicht mehr so uothwendig er-
scheinenden Posten  und die Uebertragung des diesfälligen Aufsichtsdienstes an die Bezirks-
aufseher und die Sicherheitswache beschlossen.

Vom 22 . Februar  1872 , Z . 1382.

Die vom Magistrate vorgelegte Iustrukzion für die Wächter der Leichenbeisetz¬
kamm er  n in Wien wird genehmiget.

Vom 29 . Februar  1872 , Z . 4215 ex 1871.

Der Magistrat wird beauftragt , über die pünktliche Vorlage der Berichte der Turn¬
schulen  zu wachen , die eingelangten Berichte zu sammeln und dem Gemeinderathe , tabellarisch
zusammengestellt , vorzulegen.

Vom 8 . März  1872 , Z . 1069.

Da den im Dienste der Gemeinde Wien verwendeten prov . Unterlehrern und Uuterlehreriueu
(bisher Aushilfslehrer und Aushilfslehrerinen genannt ) den gesetzlichen Bestimmungen gemäß vom
1 . Oktober 1870 jährlich 360 fl. und vom 1. Jänner 1872 jährlich 400 st. gebühren , so sind den
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sämmtlichen in diesem Zeiträume in Verwendung gestandenen Lehrindividuen der genannten
Kategorie nach Maßgabe der Zeit ihrer Verwendung die auf das gesetzliche Minimum fehlenden
Beträge nachträglich sofort auszuzahlen und in Zukunft die Remunerazion der in aushilfsweiser
Verwendung stehenden provisorischen Unterlehrer und Unterlehrerinen  immer nach
der Zeit ihrer Verwendung und dem Maßstabe von 400 fl. jährlich , nach erlangter Lehrbefähigung
aber von 500 fl. jährlich , zu beziffern.

III.

Magistrats -Verordnungen und Verfügungen.

Verordnung des Magistratsdirektors vom 21 . Februar 1872 , Ai . V.
Z. 17.284,

womit die Geschäfte der Livree - und Monturs - Beschaffung für die städtischen Diener , die
Steuerexekustons - Mannschaft , Feuerwehr re. der Marktdirekston übertragen werden.

Ueber Ansuchen des Stadtbauamtes und die hierüber gepflogene Erhebung finde ich mich be¬
stimmt, die Geschäfte der Livree - und Monturs -Beschaffung für die städt . Diener , Steuerexekuzions-
Mannschaft , Feuerwehr , für das Wasserleitungs -Personale und das Personale für die Bespritzung
der Ringstraße , dem Stadtbauamte abzunehmen und der Marktdirekzion zu übertragen.

Das Stadtbauamt wird demnach angewiesen , zu diesem Behufe der Marktdirekzion die er¬
forderlichen Behelfe zu übergeben und die Uebergabe der vorhandenen Materialien auf die übliche
Weise im kommissiouellen Wege zu veranlassen.

Ueber diese Livree- und Monturs -Beistellung ist jedes Jahr Rechnung zu legen und hat zu
Folge Gemeinderathsbeschlusses vom 5 . Mai 1868 , Z . 725 , die Vorlage dieser Jahresrechnung m
innerhalb 6 Wochen bei sonstigen Geldstrafen zu erfolgen . Im Falle einfacher Ueberschreitung
dieses TermineS ist vom Rechnungsleger eine Geldstrafe von 5 fl. , Lei doppelter Ueberschreitung
eine solche von 10 fl. und endlich bei dreifacher Termins -Ueberschreitung eine Geldstrafe von 15 fl.
zu entrichten.

Dem Rechnungsleger ist jedoch gestattet , um die Bewilligung einer Terminserstreckung beim
Magistrate einzuschreiten und ist die diesfällige Bewilligungs -Verordnung bei Vorlage der Rechnung
mitzubringen . Gesuche um Strafnachsicht sind beim Magistrate zu überreichen und werden die¬
selben im Einvernehmen mit der städtischen Buchhaltung dem löblichen Gemeinderathe zur Ent¬
scheidung vorgelegt.

Auszug aus dem Schreiben des Magistratsdirektors vom 27 . Februar 1872,

M . D . Z . 55 , an sämmtliche Herren Magistratsreferenten und Amtsvorstände,
betreffend die Erledigung und Revision der Geschästsstücke.

Ich finde mich über die eingeholte Genehmigung des Herrn Bürgermeisters bestimmt , anzu¬
ordnen , daß in Hinkunft die Herren Bureau - und Amtsvorsteher den Tag der Aktenerledigung nach
erfolgter Revision selbst einsetzen, die Revision der Akten aber wo möglich täglich vornehmen und
auch dafür Sorge tragen , daß die revidirten Akten täglich an das Expedit abgegeben werden.



62

Jeder Beamte aber , welcher einen Akt bearbeitet hat , wird aufgefordert , am Schluffe des¬

selben, und zwar zur Seite links , seinen Namen und den Tag der Abgabe des Aktes zur Revision
beizusetzen.

Ich ersuche die Herren Burean - und Amtsvorsteher das ihnen unterstehende Personale hie¬
von zur genauen Darnachachtung in die Kenntniß zu setzen.

Magistrats -Dekret vom 1 . Dezember 1871 , Z . 99 .773,
in Betreff der Einhebung des Beleuchtungs - und Reinigungsbcitragrs van den Miethparteicn

in den städtischen Zinshäusern.

Dem vom Oberkammeramte gestellten Ansuchen um eine normative Weisung , in welchen
städt . Häusern und von welchen Miethparteicn der mit 3 ^ kr. per Zinsgulden festgesetzte Beleuch¬
tungs - und Neinigungsbeitrag cingehoben werden solle, kann nicht entsprochen werden , weil die
Frage , ob ein Beleuchtungs - und Reinigungsbeitrag eingehoben werden solle, theils von dem Um¬
stande , ob die Kommune in einem bestimmten Hause die Hausbeleuchtung beistellen und die HauS-
reinigung besorgen läßt , theils aber von dem mit einzelnen Miethparteien getroffenen Ueberein-
kommen abhängt.

Es hat daher bezüglich der Einhebung des Beleuchtungs - und Reinigungsbeitrages bei der
bisherigen Gepflogenheit zu verbleiben und es hat das Oberkammeramt in vorkommenden zweifel¬
haften Fallen im kurzen Wege die erforderlichen Weisungen einzuholen.

Bei vorkommenden neuen Vermiethungen wird in jedem einzelnen Falle stets ausdrücklich an¬
gegeben , ob ein Beleuchtungs - und Reinigungsbeitrag einzuheben ist, welcher mit 3Vg kr. per Zins¬
gulden zu bemessen ist, wenn nicht dem Oberkammeramte ein anderweitiges , mit der Miethpartei
getroffenes Uebereinkominen bekannt gegeben wird.

Chronik der Vernuüiung.
(Wahlen .) Am 27 . Februar 1872 ( Z . 974 ) bestimmte der Gemeiuderath für die Bor¬

nahme der Gemeinderaths - Wahlen  für 1872 folgende Tage : für den III . Wahlkörper den
15 . und 16«März , für den II . Wahlkörper den 18 . und 19. Marz , für den I . Wahlkörper 1. Wahl-
kammer den 21 . und 22 . März , für die 3 . Wahlkammer des I . Wahlkörpers den 26 . und 27 . März.

Zu Mitgliedern der Disziplinar - Kommission  für das Jahr 1872 wurden am 23 . Fe¬
bruar gewählt : die Gemeinderäthe vr . Schrank , vr . Hoffer , Klemm  8sn ., Uhl , Groß,
vr . Stöger , Früh Wald , vr . Klucky,  vr . Eduard Kopp , vr . v . Bi lling , Paffrath und
vr . Mitlacher.

Am 8 . März wurde in die Do naure gulirunzs - Kommissi on  Gemeinderath Stendel
und in die Kommission zur Abhilfe der Wohnungsnot !) Gemeiuderath Paltinger  gewählt.

(Mandatsniederlegungen .) In der Sitzung vom 20 . Februar legten Ingenieur
Julius Fanta  und in der Sitzung vom 29 . Februar vr . Willfort  ihre Mandate als Ge¬
meinderäthe zurück.

(Ernennungen u. Vorrückungen .) Magistratsrath Theodor Dworzak rückte  in die
höhere Gehaltsstufe von 2400 fl. vor . ( Bertr . G .-R .-Sitzung vom 6 . Februar 1872 .)

Dem Magistratsrathe extra statum Franz Wenzel  wurde eine sistemisirte Magistratsraths-
Stelle 2 . Klasse verliehen . (Vertr . G .-R .-Sitzung vom 6 . Februar 1872 .)

In die II . Kategorie der neu sistemisirten Magistrats -Sekretärsstellen mit dem Gehalte
von 1600 fl. rückte vor : der Sekretär der III . Kategorie Alois Bittmann.

Die zwei erledigten Sekretärsstellen und die neu sistemisirte Sekretärsstelle III . Kategorie
mit dem Gehalte von 1400 fl. wurden verliehen : den Magistrats -Konzipisten Alexander Krenn,
vr . Joh . Schund und Ernst Fischer.
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In die erledigten Magistrals-KonzipistenstellenI. Classe2. Kategorie mit dem Gehalte von
1200 st. rückten vor: die Konzipisten Hubert Furch . Eduard Struschka  und Viktor Tachau;

in die Magistrats-KonzipistenstellenI. Klasse2. Kategorie mit dem Gehalte von 1100 st. :
Johann Waldschütz,  Karl Halledauer,  Eduard Stenzinger.

Zu KonzipistenI. Klasse3. Kategorie mit dem Gehalte von 1000 st. wurden befördert: die
Konzipisten Franz Trabauer,  Anton Neubauer  und Franz Jarolymek.

In die Magistrats-Konzipistenstellen II. Klasse1. Kategorie mit dem Gehalte von 900 st.
rückten vor : die Konzipisten Johann Victor in,  Karl Koch und Rudolf Milota;

iu die Magistrats -Konzipistenstellen II . Klasse2. Kategorie mit dem Gehalte von 800 fl. :
die Konzipisten Julius Griller,  Karl Lunzer, Di-. Stephan Sedlaczek.

Zu Konzipisten II . Klasse3. Kategorie mit dem Gehalte von 700 fl. wurden befördert: der
k. k. Bezirks-Gerichtsadjunkt Ernst Mühleisen  und der k. k. Finanz-Konzipist Dr. Ferdinand
Seltsam. (Vertr . G.-R.-Sitzung vom 14. März 1872.)

Der Konzepts-Aspirant Di-. Karl Edl. v. Rueber  wurde zum Magistrats - Konzipisten mit
dem Gehalte von 700 fl. befördert. (Vertr. Sitzung vom 8. März 1872.)

Der prov. Religionslehrer Karl Sonnberger  wurde definitiv zum Religionslehrer an der
städt. Bürgerschule, VII , Lerchenfelderstraße 61, ernannt. (Vertr. Sitzung vom 21. Mär ; 1872 .)

Der Akzessist des Steueramtes Josef V oit rückte in die Gehaltsstufe von 600 fl. vor.
Der Kanzlei-Akzessist Moriz Ponset  wurde zum Akzessisten des Steueramtes mit dem Ge¬

halte von 500 st. befördert.
Der Direktor des Realgymnasiums Or. Alois Pokorny  wurde vom Unterrichts- Minister

zum Bezirksschul-Jnspektor des Bezirkes Leopoldstadt und der Professor der Wiedner Oberrealschule
Karl Swoboda  zum Bezirksschul-Jnspektor für Sechshaus ernannt. (G.-N.-Sitzung v. 23 . Febr.
u. 7. März 1872 .)

(Todesfälle .) Am 6. März 1872 starb der Kanzlei-Offizial 2. Klaffe Jakob Auster¬
wöge r.

(Dienstesaustritte .) Aus dem städt. Dienste traten : der Buchhaltungs-Akzessist Franz
Mayer  und der Buchhaltungs-Praktikant Franz Ritter v. Lendenfeld.

(Bürg ersPitalsfond .) Das Präliminare deS Bürgerspitalsondespro 1872, wornach
sich die Einnahmen auf 542 .694 fl. und die Ausgaben mit 296 .570 fl. und nach Abzug des Re-
servefondes pro 12.000 fl. der zur Armenbetheilung verfügbare Ueberschuß mit 234 .124 fl. be¬
ziffert, wurde vom Gemeinderathe am 22. Febr. 1872 (Z. 5744 ) mit dem Anträge auf Vermeh¬
rung der Pfründen zu 7 und 6 fl. monatlich um je 50 und jener zu 5 fl. monatlich um 100 und
auf Vermehrung der in den Versorgungshäusern untergebrachten armen Bürger von 25 auf 75,
was ein Gesammterforderniß von 233 .921 fl. ausmacht, genehmigt.

(Versorgungsfondsgut Kaiser - Ebersvorf .) Am 22. Februar d. I . (Z . 5961)
genehmigte der Gemeinderath das Präliminare des Fondsgutes Ebersdorf pro 1872, wornach sich
die Einnahmen mit 64.586 fl., die Ausgaben mit 35.568 fl. und nach Zurechnung der Obligazions-
Interessen per 6137 fl. der Ueberschuß mit 35.155 fl. , d. i. um 3878 fl. mehr als im vorigen
Jahre beziffert.

(Parzellirung von Grundkomplepen .) Dem Eigenthümer der im Schaumburger
Urb. Fol. IV. 1682 inneliegenden Grundstücke per 38.819 ° 0' 9" und des im Wiedner Urb.
Fol. 210 inneliegenden Grundes per 3497 " 2^9" Quadratmaß vor der Favoritenlinie zwischen
der Laxenburgerstraße, verlängerten Quellengasse, Himbergerstraße, dem „Rothenhof", den bereits
parzellirten Gründen der Herren Grünberger und Kornhäusel und dem Gebiete der Gemeinde
Inzersdorf gelegen, wurde vom Gemeinderathe am 15. Februar 1872 die Parzellirung seiner
Gründe mittelst Eröffnung von 5 Längenstraßen und 4 Quergassen, welche 26 Baugruppen,
beziehungsweise 242 Baustellen enthalten, nach dem Magistrats - Anträge unter folgenden Be¬
dingungen bewilligt, daß

1. die zur Durchführung des Parzellirungsprojektes erforderlichen Theile des Kommunal¬
weges von dem Parzellirungswerber seinerzeit um den im Schätzungswege auszumittelnden Preis
eingelöst werden;

2. von der Grundparzelle Urb. Fol. 210 derzeit nur die Baugruppe I (Baustellen 1 bis in¬
klusive5) zur Verbauung gelangen dürfen;

3. die Längenstraße längs des Rothenhofes und der projektirten Gartenanlage in einer
Breite von 12" durchgeführt, rücksichtlich der hiezu erforderliche Grund in dieser Breite auf Grund
des Baugesetzes im festgesetzten Niveau unentgeltlich an die Kommune Wien abgetreten werde;
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4 . die Baugruppen Nr . II und III , welche nach dem genehmigten Regulirungsplane in die
projektirte Gartenanlage fallen , nicht zur Verbauung gelangen und daher mit dem Bauverbote be¬
legt werden;

5 . die Straßen 0 und L neben der projektirten Gartenanlage ebenfalls von 8 " auf 12 " .
verbreitert;

6 . die Baustellen Nr . 57 und 60 erst daun zur Verbauung gelangen , mithin als selbst¬
ständige Baustellen bezeichnet werden , wenn sie durch Einbeziehung des nachbarlichen Grundes ent¬
sprechend arrondirt sind;

7 . der zur Herstellung sämmtlicher Straßen , sowie der zur Verbreiterung bestehender Straßen
erforderliche Grund im Sinne der ZZ. 20 und 25 des Baugesetzes unentgeltlich in dem festgesetzten
Niveau an die Kommune Wien übergeben werde.

(Straßenanlagen .) Die zur Durchführung der Straße durch die Fuhrwesens-
Kaserne in der Ungar gasse  gepflogenen Vereinbarungen mit dem Militär -Aerar , d. i . die
Leistung von 16 .800 fl. für die Baulichkeiten und die Einlösung von 567 sH " um den Preis von
30 fl. per Quadratklaster wurden in der Gemeinderaths -Sitzung vom 9 . Februar 1872 genehmigt,
und die Einleitung der zur Durchführung der Straße bis zur Landstraßer Hauptstraße , nothwen-
digen Vorerhebungen beschlossen.

In der Sitzung vom 23 . Februar 1872 (Z . 142 ) nahm der Gemeinderath den Bericht des
Bauamtes , wornach die Straßenbreiten längs dem Wiener Donaukanale  am linken
Ufer in der Brigittenau vom Nußdorfer Sporne bis zur oberen Donaustraße mit 20 " Breite , in
der obern und untern Donaustraße und in der Schüttelstraße mit 10 " Breite , der untere Theil ab¬
wärts der Schüttelstraße ober- und unterhalb der Sofienbrücke mit 20 " genehmiget und am rechten
Ufer von der Spitelauerlinie bis zur Neubrücke mit 20 " Breite beantragt , im III . Bezirk die Dampf-
schisfstraße von der Hinteren Zollamtsgasse bis obere Viaduktgasse mit 10 " , der weitere Theil bis
zur Sofienbrücke gleichfalls mit 10 " Breite genehmigt und von der Sofienbrücke aufwärts bis zur
Grenze des Wiener Gemeindebezirkes beim neuen Wirthshause mit 12 " Breite beantragt wurde,
während das Bauamt eine Breite von 20 " au der Donaulände beantragte , zur Kenntniß.

lieber Ansuchen des Eigenthümers der Realität Nr . 13 , Pauiglgafse , IV . Bezirk , Franz
Nowatschek,  um Bewilligung zur Eröffnung einer neuen Gasse durch diese Realität , wurde nach
dem Anträge des Magistrats in der Sitzung vom 9 . Februar 1872 (Z . 380 u . 675 ) beschlossen:

1. Behufs Durchführung der neuen Gaffe durch die Realität Nr . 13 in der Paniglgasse ist
das Projekt der Herstellung einer Parallelstraße zur letzteren (von der Wieduer Hauptstraße zur
verlängerten Karlsgasse ) in einer Breite von 7" wieder aufzunehmen und die erstere Gaffe fast
senkrecht auf die Parallelstraße , die Mitte des Hauses durchziehend , nach dem neu vorgelegten
Plane ^ in einer Breite von 7" bis zur besagten Parallelstraße zu eröffnen;

2 . für die Paniglgasse sind unter Zugrundelegung einer Straßenbreite von 6" die Linien 69IV
und V 2 , ^ x ^V V als Baulinien definitiv zu bestimmen;

3 . die Abtheilungswerber haben auf Grund dieses Beschlusses das Abtheilungsprojekt zu
verfassen und vorzulegen.

Diese Bewilligung wird an folgende Bedingungen geknüpft:
1. Daß der Bittsteller das Dreieck a, welches in die verlängerte Karlsgasse fällt , unentgeltlich

der Kommune abtritt;
2 . daß er das Dreieck e zur Kompletirung der dortigen Kommunalbaustelle gleichfalls unent¬

geltlich der Kommune überläßt;
3 . daß er das Viereck ck zur Kompletirung seiner Baustelle der Kommuue um den Betrag

von 100 fl. per Quadratklafter ablöst und
4 . daß die Verbindlichkeit der unentgeltlichen Uebergabe des Grundes 6 zur Zeit der Er¬

öffnung der Straße gegen die Wiedner Hauptstraße grundbücherlich sichergestellt werde.

Am 29 . Februar ermächtigte der Gemeinderath den Bürgermeister : mit Seiner Durch¬
laucht dem Herrn Fürsten von Schwarzenberg  in Unterhandlung zu treten , damit durch
einen abzutretenden Saum des Schwarzenberggartens die zu enge Heugasse durch Zurücksetzung
der Gartenmauer und der unten gelegenen Wirthschaftslokalitäten dem Bedürfnisse entsprechend
erweitert werden möge.

(Straßenbenennung .) Die Abzweigung der Liechtensteinstraße nächst dem k. k.
Liuienamte gegen dis Nußdorferstraße hin , erhielt nach dem Magistratsantrage die Bezeichnung:
„Viviotgasse ". G .-N .-Beschl. v. 29 . Febr . d. I . (Z . 175 ) .
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(Weißgärberkirche .) Am 20 . Februar 1872 (Z . 835 ) genehmigte der Gemeinderath die
Ausführung der Arbeiten für die innere Einrichtung der Kirche unter den Weißgärbern , und
zwar:  die Uebertragung der Bautischlerarbeit an den Tischlermeister Herrn Friedrich Paulik
um 5073 fl. 60 kr., der Bauschlosserarbeit an den Schlosser Herrn N . Rendl  um 2637 fl.,
der Glockengießerarbeit an den Glockengießer Herrn Ignaz Hilzer  um 6174 fl. , der Ver¬
golderarbeit an den Vergolder Herrn R . Reiner  um 908 fl. und der Spänglerarbeit an
den Spängler Herrn Wenzel um 810 fl. ö. W.

(Neues Rathhaus .) Am 27 . Februar 1872 (Z . 5877 ) wurden die allgemeinen
und speziellen Bedingnisse , sowie die Bau - Devis für die Arbeiten und Lieferungen zur Her¬
stellung des Unterbaues des neuen Rathhauses  genehmigt.

(Badeanstalten .) Das Detailprojekt für das untere Bad im neuen Donau-
durchstich  wurde am 27 . Februar 1872 (Z . 821 .839 ) nach dem Anträge des Bauamtes
mit dem von der Buchhaltung richtig gestellten Kostenbeträge von 314 .820 fl. 4 kr. ( abzüglich
des Betrages von 4884 fl. , welcher für die unterbleibende Taloudpflasterung in der Lange
des BadeS an die Kommune rückvergütet wird ) genehmigt , zugleich aber angeordnet , daß dem
Bauamte der gehörige Einfluß auf die Bauinspizirung und Baurechnung gewahrt und ausge¬
sprochen werde , daß das Detailprojekt für das obere Bad mit jenem für das untere Bad
gleich sei, mit Ausnahme der Stellung des Administrazionsgebäudes , welches beim oberen
Bade an die stromaufwärts gelegene Seite des Bassins zu stehen kommt.

(Einführung von Gasleitungen .) Anläßlich der Berathuug des Regulativs für
Gasrohrleitungen und Gasbeleuchtungsanlagen im Schooße der Kommission faßte der Ge¬
meinderath am 9 . Februar d. I . den Beschluß , sich im Sinne des Z. 30 der Gewerbeordnung
an das Ministerium des Innern mit der motivirten Bitte zu wenden , im Interesse der öffent¬
lichen Sicherheit das Gewerbe der Einführung von Gasleitungen als ein konzessionirtes zu
erklären und die Bedingungen der Konzessionsverleihung festzusetzen, wobei zumeist auf prak¬
tische Erfahrung und persönliche Vertrauenswürdigkeit gesehen werden möge.

(Pferdebahnen .) Nach einer durch mehrere Sitzungen geführten Debatte über die
von der Pferdebahn -Kommission betreffs der Revision des Vertrages mit der Wiener Tramway-
Gesellschaft vom 7 . März 1868 gestellten Anträge wurde der Antrag : „ Der Fahrpreis darf
nicht erhöht werden " , mit überwiegender Majorität , und die Anträge:

„1 . Bezüglich der bereits im Vertrage vom 7 . März 1868 von der Tramway -Gesellschaft
zum Bau und Betrieb übernommenen Linien bleibt der Vertrag bis auf die folgenden Aus¬
nahmen aufrecht : "

„2 . An die Stelle der jährlichen Bruttoabgabe ist eine Pauschalsumme zu entrichten,
welche von fünf zu fünf Jahren vom Gemeinderathe bestimmt wird . Für die nächsten fünf
Jahre soll diese Pauschalsumme 70 .000 fl. jährlich betragen . "

„3 . Bezüglich derjenigen Linien , zu deren Bau und Betrieb die Tramway - Gesellschaft
noch nicht vertragsmäßig verpflichtet ist, wird , soweit es Weltausstellungslinien sind, der Fahr¬
preis mit der Gesellschaft für die Dauer der Weltausstellung vereinbart . "

„4 . Wenn die Tramway -Gesellschaft sich nicht binnen 6 Wochen bereit erklärt , die neuen
Linien zu bauen und in Betrieb zu setzen, so soll sofort eine Osfertverhandlung für den Bau
und Betrieb dieser Linien ausgeschrieben werden ."
(bei namentlicher Abstimmung mit 82 gegen 4 Stimmen angenommen . )

(Gürtelbahn .) Der Gemeinderath wurde von der Regierung aufgesordert , sich über
das Projekt des Herrn Gustav v . Dreyhausen und der Wiener B augesellschaft  über
die Anlage einer Pferdebahn auf der Gürtelstraße  mit Ausläufern in die Umgebung , und
über die Eingabe der Industrie - , Forst - und Montan - Eisenbahn - Gesellschaft um Ertheiluug
der Vorkonzession für die Anlage eines ähnlichen Loko motiv - Eisenbahn netzes  über folgende
Fragen zu äußern:

1. Ob die Anlage einer Pferde - oder Lokomotivbahn auf der Gürtelstraße den lokalen
Bedürfnissen entsprechender erachtet werde?

2 . ob im letzteren Falle die Bahn mit normaler oder mit schmaler Spurweite herzu¬
stellen wäre ? und ob

3 . die Führung der Trace und die Uebersetzung der Linien und sonstigen Radialstraßen
im Niveau der Gürtelstraße zulässig erscheine?

Am 23 . Februar 1872 (Z . 684 u. 847 ) sprach sich der Gem .-Rath im Prinzipe für die Her¬
stellung von Lokomotivbahnen , und zwar für schmalspurige im Niveau der Gürtelstraße nach den An-

7
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trägen des Bauamtes (gegen die Anträge des Magistrates ) aus und gab zugleich der Erwar¬
tung Ausdruck , bei jeder weiteren Verhandlung in dieser Angelegenheit zugezogen zu werden.

(Erbauung von  Schulen .) Am 15 . Februar 1872 (Z . 822 ) genehmigte der Ge¬
meinderath das Project des Bauamtes für die Doppel schule in der Rahl gaffe (VI . Bezirk)
mit dem adjustirten Kostenbeträge von 164 .846 st. 67 kr.

(Errichtung neuer Mittelschulen .) Bei der zur Abhilfe gegen die notorische
Ueberfüllung der Mittelschulen in Wien am 28 . und 29 . Jänner 1871 im Ministerium für
Kultus und Unterricht abgehaltenen Enquete - Kommission wurden nachstehende Beschlüsse in
Betreff der Vertheilung der Mittelschulen gefaßt:

Vorort  e.

Im Südwestern Errichtung einer Staats -Unterrealschule mit gewerblichen Fachkursen und
eines Untergymnasiums . Im Westen : Errichtung eines Staats -Unterrealgymnasiums.

I . Bezirk.
Staatsgymnasium und Staatsrcalschulc im Konviktsgebäude . Oberrealschule des Herrn

Doll  und Schottengymnasium — Parallelklassen.

II. Bezirk.
Verlegung der städtischen Roßauer Oberrealschule dahin.
Veräußerung des von der Kommune erworbenen Stadterweiterungsgrundes beim Scbot-

tenthore.
III. Bezirk.

Staats -Oberrealschule mit Untergymnasium zu verbinden.
Parallelklassen des Gymnasiums und der Oberrealschule daselbst.
Verlegung des Gymnasiums in die Mitte des Bezirkes.
Zubau zur Oberrealschule.

IV. Bezirk.
Vermehrung der Aufnahme von Exteruisten in das Theresianum.

V., VI. Bezirk.
Die Gumpendorfcr städische Realschule in die Marchettigasse als Oberrealschule zu ver¬

legen , sammt den Fachkursen.
VII., VIII. Bezirk.

Verlegung der Schottenfelder Oberrealschule gegen die Iosefstadt und innere Stadt.
Staatsgymuasium auf Stadterweiterungsgründen dortselbst.
Parallelklassen am Iosefstädter Gymnasium und an der Meixner 'schen  Oberrealschule.
Bauplatz auf Stadterweiterungsgrund an der Grenze des VI ., VII . und VIII . Bezirkes

für eine Bildungsschule für Mädchen.
IX. Bezirk.

Staatsgymnasium und Realschule in der Wasagasse (beide vollständig ) .
Donau  st ad  t.

Bauplätze für Realschule und Gymnasium.
Da die Kommune durch diese Vertheilung in dreifacher Richtung:
1 . Bau einer Oberrealschule im II . Bezirk anstatt der Roßauer Oberrealschule,
2 . Veräußerung des Stadterweiterungsgrundes beim Schottenthor,
3 . Verlegung und Erweiterung der Gumpendorfer Realschule,

in Anspruch genommen wird , so beschloß der Gemeinderath am 20 . Februar 1872 (Z . 6) :
1 . Er erkennt die planmäßige Feststellung des Vorganges bei der Errichtung von Mittel¬

schulen in Wien als wünschenswerth.
2 . Er genehmigt die in den beim Unterrichtsministerium am 28 . und 29 . Jänner 1871

abgehaltenen Sitzungen getroffenen Vereinbarungen , beziehungsweise die der Kommune dadurch
zufallenden Verpflichtungen mit der Abänderung , daß der Staat die Oberrealschule in der
Leopoldstadt übernehme , die Stadt aber die Oberrealschule in der verlängerten Wipplingerstraße
erbaue.

3 . Es sei bei der Errichtung neuer Mittelschulen oder Verlegung bestehender darauf
Rücksicht zu nehmen , daß im V . Bezirke (Margarethen ) irgend eine Staats - oder Kommunal-
Mittelschule Platz finde, und
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4 . Es sei auf die Beschleunigung der beabsichtigten Unterbringung eines Staatsgymna-
siums im Konviktsgebäude insbesonders hinzuwirken.

Der Gemeinderath erklärte sich am 20 . Februar 1872 (Z . 1398 ex 1870 ) bereit , eine
Mittelschule für Mädchen  zu errichten , unter der Bedingung , daß auch der Staat gleich¬
zeitig eine solche Anstalt in Wien errichte . Das Ministerium für Kultus und Unterricht
wurde ersucht , durch eine gemischte Kommission aus Mitgliedern der Negierung und des Wiener
Gemeinderathes diesen Plan in Ausführung zu bringen.

(Lehrerversammlung .) Zur allgemeinen 20 . Lehrerversammlung in Hamburg be¬
schloß der Gemeinderath am 29 . Februar die Absendung von 1 Bürgerschul - und 2 Volks-
schullehrern.

(Abhilfe der Wohnungsnoth .) Auf Grund der Anträge der Kommission zur Ab¬
hilfe der Wohnungsnoth beschloß der Gemeinderath am 29 . Februar 1872 (Z . 34 ) :

1 . Die Linienwälle  sind aufzulassen , der gewonnene Grund als Eigenthum der Kom¬
mune zu beanspruchen und sofort zu parzelliren.

2 . Die Mitte der Gürtelstraße  soll , soweit das Wiener Gemeindegebiet nicht schon
derzeit über dieselbe hinausreicht , als Grenze des Wiener Gemeindegebietes erklärt werden.

3 . Das Privilegium ans die Hofmann 'schen Ringöfen  sei als nicht zu Recht be¬
stehend sofort aufzulassen.

4 . Das Stadtbauamt und die bezüglichen kommunalen Organe haben einen Parzellirungs-
plan zu verfassen , welcher den gauzen Raum , aus dem die Linienwälle gegenwärtig stehen,
und den Raum , der bis an die künftige Gürtelstraße reicht , umfaßt , ohne Rücksicht darauf,
daß die Linienwälle noch nicht befestiget sind.

(Regelung der Pro st ituzion .) Wegen Regelung der Prostituzion beschloß der Ge¬
meinderath in der vertraulichen Sitzung vom . 3 . Februar d. I . bei der Regierung die Ein¬
setzung nnd Einberufung einer Kommission , bestehend aus Mitgliedern der Ministerien , der
Statthalterei , der Polizei -, Gemeinde - und Sanitätspersonen in Antrag zu bringen.

(Markthallen .) Anläßlich des Anerbietens eines französischen Konsortiums , unter ge¬
wissen Modalitäten für die Kommune die nöthigen Markthallen  zu erbauen , faßte der Ge¬
meinderath am 27 . Februar d . I . (Z . 569 ) folgende Beschlüsse:

1 . Der Bau der Markthallen wird nicht von der Gemeinde in eigener Regie geführt,
sondern im Offertwege vergeben.

2 . Die Offerenten sind aufzufordern , die nöthigen Planskizzen und Kostenanschläge vor¬
zulegen und anzugeben , um welche Pauschalsumme sie den Bau der sämmtlichen Objekte oder
einzelner von diesen Objekten übernehmen , dann welche Art und Dauer der Amortisation sie
verlangen , falls es der Gemeinderath vorziehen sollte , diese Bauten im Wege der Annuitäten
abzuzahlen.

3 . Die Ossertbedingnisse sind im gemeinschaftlichen Einvernehmen der Bau -, Rechts - unv
Finanzsekzion zu verfassen und dem Gemeinderathe zur Genehmigung vorzulegen.

4 . Sobald die Platzfrage gelöst sein wird , ist sohin an die Ausschreibung der Offerte
zu schreiten , um diese Bauten baldmöglichst ausführen zu können.

(Neuer Markt . ) In Angelegenheit der Regulirung des Verkehres am Neuen Markt
faßte der Gemeinderath am 9 . Februar 1872 folgende Beschlüsse:

„Die vom Neuen Markte zu entfernenden Marktparteien (für Fleisch - und Grünwaaren)
sind durch den Magistrat sofort zu veranlassen , ihre Verkaussstände bis zum Maitermine 1872
zu beseitigen ."

„Die bisher längs des Schwarzenbergpalais und am Trottoir zwischen der Kapuziner¬
kirche und der Plankengasse postirten Fiaker sind aus den durch die Entfernung der Verkaufs
stände vom oberen Platze freiwerdenden Theil des Platzes allenfalls in einer Doppelreihe zu über¬
stellen nnd nach Umständen auch auf dem unteren Platze gegen die Kupferschmiedgasse eine zweite
Reihe solcher Wägen Aufstellung nehmen zu lassen , wobei den oberen Wägen das Nachrückungs¬
recht gewahrt bleibt . "

„Die Verbreiterung des Trottoirs zwischen der Kapuzinerkirche und der Plankengasse durch
Einbeziehung eines Theiles des breiten Rinnsales wird genehmigt , ist jedoch Gegenstand eines be¬
sonderen Projektes , wobei auch auf die theilweise Umpflasterung des neugeschasfenen Fiakerstand¬
platzes und die Ausgießung der Fugen nötigenfalls Rücksicht zu nehmen ist ."
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(Historische Ausstellung .) Wege » Abhaltung einer historischen Ausstellung während
der Weltausstellung im Jahre 1873 faßte der Gemeinderath am 22 . Februar 1872 (Z . 689 ) fol¬
gende Beschlüsse:

1 . Es sei während der Dauer der Weltausstellung von der Gemeinde Wien eine lokal¬
historische Ausstellung in den Räumen des bürgerlichen Zeughauses zu veranstalten , welche eine
Uebersicht der Entwicklung Wiens von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart bietet.

2 . Für die Arbeiten dieser Ausstellung wird eine Spezial -Kommission , bestehend aus den 5
Mitgliedern des Bibliotheks -Komitö ' s , den Mitgliedern der Kommission für die Revision des bür.
gerlichen Zeughauses und dem städtischen Archivar , eingesetzt , welcher das Recht eingeräumt wird
sich je nach dem Bedarf durch wissenschaftliche Fachmänner und Alterthumsfreunde zu verstärken .'

3 . In Bezug auf den Umfang und die Modalitäten dieser Ausstellung ist ein möglichst de-
taillirtes Programm auszuarbeiten , welches dem Gemeinderathe vorzulegen ist.

4 . Gleichzeitig mit dem Programme ist auch ein beiläufiger Ueberschlag der Kosten dem Ge¬
meinderathe vorznlegen , auf dessen Grundlage der Kommission ein Geldkredit bewilligt werden wird.

(Städtisches Aule  Heu .) Am 5 . März 1872 ( Z . 337 ) beschloß der Gemeiuderath
unter folgenden Modalitäten die Emission des letzten Teilbetrages von der Gesammtsumme
von 25 Millionen Gulden:

I . Es sei auf Grund der durch das n . ö. Landesgesetz vom 18 . Jänner 1867 der
Stadt Wien ertheilten Ermächtigung zur Aufnahme eines Anlehens bis zur Normalhöhe von
25 Millionen Gulden der restliche Teilbetrag dieses Anlehens durch Hinausgabe von städt.
Obligazionen im Betrage von 7 Millionen Nennwerth zu emittiren , welche Obligazionen nach
den für die drei früheren Emissionen des städt . Anlehens festgesetzten Bestimmungen einzu¬
richten sind , und die gleichen Rechte und Vortheile wie die Schuldverschreibungen der früheren
Emission genießen.

II.  Der durch die Begebung der IV . Serie des Kommunalanlehens zu erzielende Erlös
ist zu nachfolgenden Zwecken zu verwenden:

1 . zur Deckung der Differenz der Einnahmen der ersten Emission
gegen die präliminirten Kosten für die aus derselben herzustellenden
Objekte mit . 89 .000 st. — kr.

2 . zur Fortsetzung des Baues der Hochgiiellen -Wasserleitung ein¬
schließlich der bei der Rückzahlung der Schuld an die Nazionalbank
gegen das Präliminare ersparten 91 .000 fl . mit dem Betrage von . . 4,761 .3 l 7 fl . 82 kr.

3 . zum Bau des Rathhauses , bewilliget durch Gemeinderaths¬
beschluß vom 14 November 1869 mit . 1,000 .000 fl . — kr.

4 . zur Errichtung einer Waisenkolonie . 100 .000 fl . — kr.
(für den unterm 22 . Dezember 1871 beschlossenen Bau eines Waisen¬
hauses in der Galiläigasse wurde der gleiche Betrag für die III . Emission
eingestellt .)

5 . zur ersten Deckung des Baues des Pädagogiums und einer
Bürgerschule in der Fichtegasse der nach dem Anlehensprogramm noch
zu emittirende Betrag von . 16 .682 fl . 18 kr.

endlich 6 . zur Durchführung der Sperlgasse die im Finanzprogramm
hiefür gewidmeten . 60 .000 fl . kr.

zusammen . . . 6,027 .000 fl. — kr.

III.  Die Begebung der Obligazionen der IV . und letzten Serie hat im Wege einer
schriftlichen Offertverhandlung zu erfolgen , zu welcher sämmtliche Bankinstitute Wiens und die
ersten Firmen der Wiener Geschäftswelt eingeladen werden sollen.

IV . Der Herr Bürgermeister wird ermächtiget , im Einvernehmen mit der Finanz¬
programm - Commission im Namen des Gemeinderathes und für die Stadt Wien die Dar¬
lehensbeträge über die restlich zu vergebenden sieben  Millionen abzuschließen , die städt.
Schuldverschreibungen bis zu dieser Höhe zu fertigen und nach Maßgabe der erfolgten Ein¬
zahlung der erzielten Uebernahmspreise in arithmetischer Reihenfolge hinauszugeben.

Die Zuschriften an die einzuladenden Banken und Firmen haben zu enthalten;
n) daß das Offert entweder auf die ganze zu begebende Summe von 7 Millionen oder auf

Theilsummen , jedoch nicht unter 1 Million  lauten können , daß aber bei gleichen Kauf¬
preisanboten jenen Offerten der Vorzug gegeben wird , die auf die größere Summe und
unter diesen die auf die volle zu begebende Summe lauten;
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d ) daß die mit keinem Vadmm zu belegenden Offerte im Präsidialbnreau des Gemeinde-
rathes längstens bis 12 Uhr Mittags des 19 . März d. I . zu überreichen sind und
später einlangende Offerte nicht mehr angenommen werden;

e) daß noch an demselben Tage bis längstens 7 Uhr Abends die Offerenten von der An¬
nahme oder Ablehnung ihres Anbotes verständiget werden;

ll) daß die Ersteher fünf Perzent des vereinbarten Uebernahmspreises als Kauzion bei den
städt . Kassen entweder in Baarem oder in börsenmäßigen Effekten zum Tageskurse be¬
rechnet oder in Kassascheinen von Wiener akkreditirten Kreditanstalten zu erlegen haben;

o) daß der volle Uebernahmspreis für die erstandene Begebnngssumme bei Verlust der
Kauzion in drei Zeitabschnitten , nämlich am 6 . Mai , 6 . August und 6 . November d . I.
an die städt . Kasse baar erlegt werden müsse , daß es aber freistehe , die ganze Summe
gleich einzuzahlen oder höhere  Ratenzahlungen und vor dem bedungenen Termine
zu leisten;

t') daß die Obligazionen nach Maß des eingezahlten Kaufpreises in arithmetischer Ordnung
und in der Art ausgegeben werden , daß die Schuldverschreibungen ä 1000 fl . zu jenen
ä 100 fl . in dem Verhältnisse wie 6 : 1 stehen , endlich
daß die eingezahlten Beträge mit 5 Perzent des entsprechenden Nominalbetrages verzinst
und die entfallenden Zinsen mit dem ersten nach der Hinausgabe der Obligazionen fälligen
Coupon in Verrechnung gebracht werden.

Redigirt und herausgegsben vom Magistrate Wien , gedruckt bei Carl Gerold ' s Sohn.





Verordnungsblatt.
Herausgegeben vom

Magistrate der Reichshan-t-und Residenzstadt Wien.
IttHrg. 1872 . (Ausgegeben und versendet um 12. August.) Ar . 4.

I.
Reichs - und Landes - Gesetze und Verordnungen.

Kundmachung der k. k. n . ö. Statthalterei vom 16 . Februar 1872 , Z . 2436,
Mag . Z . 28 .655,

betreffend die Regelung des Verfahrens bei Einschreiten um die Beurlaubung eines
dienenden Soldaten.

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums für Landes -Vertheidigung vom 18 . Jänner d. I . Z.
643/149 II . wurden behufs Regelung des Verfahrens beim Einschreiten um die Beurlaubung
eines dienenden Soldaten , nunmehr nach der dahin gelangten Mittheilung des k. und k. Reichs-
kriegs -Ministeriums vom selben sämmtliche k. k. General - und Militär -Kommanden angewie¬
sen, hiebei in der, in dem Ministerial -Erlasse vom 12 . Juli v. I . Z . 8319/2410 II . L. V.
angegebenen Weise vorzugehen , wobei bezüglich der Beurlaubungen auf kurze Zeit die zur Ent¬
scheidung über derlei Ansuchen berufenen Militär -Behörden , Truppen - oder Heeres -Anstalten
ermächtigt wurden , Urlaube aus Familienrücksichten bis zur Dauer von 2 Monaten zu er-
theilen und zugleich die Weisung erhielten , im Falle die derart auf kurze Zeit Beurlaubten
vor Ablauf eines solchen Urlaubes den Anspruch auf die Beurlaubung nach der Reihe des
Dienstalters erlangen , selbe unmittelbar dauernd zu beurlauben.

Schreiben des königlich ungarischen Ministers des Innern vom 18 . Februar
1872 , Z . 34 .298 , Mag . Z . 29 .706,

betreffend die Festsetzung der Verpstegsgebühr im allgemeinen Krankenhause zu Neutra.

Mail beehrt sich dienstfreundlich mitzutheilen , daß die tägliche Verpstegsgebühr im all¬
gemeinen Krankenhause zu Neutra vom I . Jänner l. I . angefangen bis auf Weiteres mit
41 Kreuzer festgesetzt wurde.

Erlaß des k. k. Statthalters von Niederösterreich vom 20 . Februar 1872,
Z . 5278 , Mag . Z . 29 .361,

womit die Verpstegsgebühr in dem Nothspitale für Blatternkranke festgesetzt wird.

In Erledigung des Berichtes vom 16 . Februar 1872 Z . 19021 finde ich die vom
Wiener Gemeinderathe für die Verpflegung und Behandlung von Kranken in dem von der
Kommune Wien in dem städtischen Hause Nr . 370 und 373 errichteten und als allgemeine
öffentliche Heilanstalt erklärten Nothspitale für Blatternkranke in Anspruch genommenen Ver-
pflegstaxen mit nachstehenden Beträgen zu genehmigen und zwar:
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I . Klaffe . Für die Verpflegung und Behandlung eines Kranken in einem eigenen Kran¬
kenzimmer per Kopf und Tag die Verpflegstaxe von 4 fl. ö. W.

II . Klaffe . Für die Verpflegung und Behandlung eines Kranken in Krankenzimmern mit
2 oder 3 Betten per Kopf und Tag die Verpflegstaxe von 2 fl. ö. W.

III . Klaffe . Für die Verpflegung und Behandlung von Kranken auf den gemeinschaft¬
lichen Krankenzimmern per Kopf und Tag eine Gebühr

a) für Auswärtige von . 86 kr.
d) „ zahlungsfähige Wiener von . 66 „
e) „ zahlungsunfähige Wiener von . 55 „

Gleichzeitig setze ich den Magistrat in Kenntniß , daß ich unter Einem mittels der in
Abschrift beiliegenden Kundmachung die Erklärung des Blattern -Nothspitals als ein öffentliches
Krankenhaus sowie die für die Verpflegung in demselben festgesetzten Taxen im Wege deS
Amtsblattes der Wiener Zeitung verlautbare und hievon sämmtliche Landesausschüffe , Statt-
haltereien und Landesregierungen , das k. ung . Ministerium des Innern und das k. k. Mini-
sterium des Innern in Kenntniß setze.

Erlaß des k. k. Statthalters von Niederösterreich vom 20 . Februar 1872,
Z . 32 .630 , Mag . Z . 31 .435,

in Betreff des Ausmaßes der in Wien verkehrenden Itreifwägen.
Die von dem Wiener Magistrate mit der Kundmachung vom 25 . Mai 1870 , Z . 52514,

Punkt 6 erlassene Bestimmung , wornach die Deichsel bei den in Wien zur Verwendung kom-
menden Streifwägen höchstens eine Länge von 12 Schuhen erhalten darf , beziehungsweise die
von dem Wiener Magistrate unter dem 15 . Mai 1871 , Nr . 15026 , erlassene Nachtragsbe¬
stimmung , wornach die Deichsellänge vom Achsenstocke an zu rechnen und hiernach die Zimen-
tirung der Wägen bis längstens 1. Juni 1871 bei sonstiger Bestrafung nach der kaiserl. Ver-
ordnung vom 24 . April 1854 durchzuführen ist, wird , nachdem sich die besagte , aus Paffage-
rücksichten erlassene Maßregel als praktisch ausführbar dargestellt hat , mit dem Beisätze be¬
stätigt , daß die Widerhallketten am Kopfende der Deichselstange anzubringen sind.

Hiernach wird das von der Genossenschaft der Kommerzial - Güterbeförderer Hieramts am
23 . Oktober 1871 überreichte Ansuchen um Sistirung aller bei dem Wiener Magistrate wegen
Nichtbeachtung der erwähnten Vorschrift im Zuge befindlichen oder schon gefällten Strafamts¬
handlungen und um Umgangname von der Zimentirung der Streifwägen , insolange bis ent¬
weder eine abändernde Bestimmung rückfichtlich der Deichsellänge getroffen , oder eine neue
Vorschrift über den Betrieb des Lohnfuhrwerks erlaffen sein wird , zurückgewiesen.

Gesetz vom 1 . April 1872,
womit der ß . 2 des Gesetzes vom 14 . Mai 186A R . G . Bl . Nr . 63 , über die Errich¬

tung von Gewerbegerichten abgeändert wird.
Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich in Abänderung deS Z. 2 des

Gesetzes vom 14 . Mai 1869 , R . G . Bl . Nr . 63 , anzuordnen , wie folgt:
H. 1. Wenn über Anträge auf Errichtung einzelner Gewerbegerichte zu einer Zeit zu

entscheiden ist, in welcher die im tz. 2 des Gesetzes vom 14 . Mai 1869 , R . G . Bl . Nr . 63,
vorgeschriebene Einholung des Gutachtens des Landtages nicht thunlich ist, kann das Gutach¬
ten des Landesausschusses das Gutachten des Landtages ersetzen.

tz. 2 . Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in Wirksamkeit.
Mit dem Vollzüge derselben ist der Iustizminister beauftragt.

Ofen , am 1. April 1872.
Franz Joseph w . x.

Auersperg m . p . Glaser m . x.
(Reichsgesetzblatt vom 9 . April 1872 , Nr . 42 .)
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Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom
5 . April 1872,

betreffend die von Angehörigen der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder
außerhalb dieser Länder erworbenen Lkhrbefähigungszeugniffe für Mittelschulen.

Angehörige der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder können sich der Lehr-
befähigungsprüfung für Mittelschulen in der Regel nur bei einer in diesen Ländern bestehen¬
den Prüfungscomlnission wirksam unterziehen.

Lehrbefähigungszeugnisse für Mittelschulen , welche dieselben von einer auswärtigen Prü¬
fungskommission erworben haben , benöthigen zu ihrer Giltigkeit die nachträgliche Anerkennung
des Unterrichtsministers . Stremayer M. p.

(Reichsgesetzblatt vom 16 . April 1872 , Nr . 47 .)

Verordnung des Ministeriums des Innern vom 10 . April 1872,
über die Gebühren bei der Militär - Assistenz für Zwecke der Zivilverwnltung.

Im Einvernehmen mit dem k. und k. Reichskriegsministerium und den übrigen bethei¬
ligten Zentralstellen wird verordnet , daß in der bisherigen Gebührenbehandlung (Verordnung vom
t7 - Juni 1856 , R . G . Bl . Nr . 106 ) der für Zwecke der Civilverwaltung beigestellteu Mi-
litär -Assistenz-Kommanden , sowie in der Art der diesfalls an den Militäretat zu leistenden Ver¬
gütung , vom ersten Tage deS auf die Kundmachung dieser Verordnung folgenden Monates an,
folgende Aenderungen einzulreten haben:

Für die zu Assistenz-Kommanden bestimmten Stabsoffiziere wird eine Zulage von 1 fl.
40 kr., dann für die daselbst eingetheilten Kadeten - Offiziers - Stellvertreter eine Zulage von
25 kr. täglich bemessen.

Die übrigen Offiziere und die minderen , in keiner Diätenklasfe eingetheilten Heeresor¬
gane , sowie die sonstige Mannschaft , haben die Zulagen in dem bisherigen Ausmaße fortzu¬
beziehen.

Für die dem Militär -Aerar durch die Beistellung der Militär -Assistenz entstehenden Kosten
haben die betreffenden Zweige der Zivilverwaltung dem Militär -Etat im Wege besonderer Ab¬
rechnung den Ersatz zu leisten, und zwar sind:

u) die Zulagen für die Offiziere und minderen , in keine Diätenklasse eingereihten HeereS-
organe , dann für die Mannschaft in dem vollen Betrage , und außerdem

d) für alle übrigen Leistungen ohne Ausnahme die neu ausgemittelten Pauschalbeträge,
nämlich für jeden Unteroffizier und Soldaten , wenn er aus dem Lokostande beigestellt
wurde , mit 15 kr., und wenn er aus dem Urlauberstande einberufen worden ist, mit
44 kr. täglich für die ganze Dauer des bezüglichen Assistenz-Kommando aus dem Fonde
deS betreffenden Zivilverwaltungszweiges zu vergüten , daher auch für allenfällige beson-
dere Leistungen ein weiterer Ersatz nicht mehr anzusprechen ist.
Die vorstehenden Bestimmungen finden aus die zur Eintreibung rückständiger direkter

Steuern verwendeten Unteroffiziere und Soldaten , sowie auf die von der k. k. Postanstalt in
Anspruch genommenen Militär -Eskorten keine Anwendung.

Lasser w . p.
(Reichsgesetzblatt vom 16 . April 1872 , Nr . 49 .)

Gesetz vom 19 . April 1872,
betreffend die Vergütung der Reise - und Zehrungsaustagen der Mitgticder der Landes¬

und Bezirksschuträthe.

Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichstages finde Ich anzuorduen , wie folgt:
§ . 1 . Die Mitglieder der Landes - und Bezirksschulräthe , deren Wohnsitz mehr als eine

halbe Meile von dem Amtssitze des betreffenden Landes - oder Bezirksschulrathes entfernt ist,
8*
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erhalten aus Staatsmitteln die ihnen durch den Besuch der Sitzungen erwachsenden Reise-
und Zehrungsauslagen.

Z. 2 . Das Ausmaß dieser Vergütung bestimmt nach Einvernehmen der betreffenden
Landesschulbehörde der Unterrichtsminister mit Rücksicht auf die Lokalverhältnisse ; es dürfen

aber die Reisekosten den Betrag von 1 fl . per Meile und die Zehrungskosten den Betrag von
1 fl . 50 kr. für jeden halben Tag nicht übersteigen.

ß . 3 . Auf die Zehrungs - und Reisekosten , welche den Bezirksschulinspektoren und jenen
Mitgliedern , die zu den verstärkten Bezirksschulräthen beizuziehen sind , durch den Besuch der
Sitzungen erwachsen , hat dieses Gesetz keine Anwendung.

Z . 4 . Dieses Gesetz tritt mit 1. Oktober 1872 in Wirksamkeit.
§ . 5 . Der Unterrichtsminister ist mit dem Vollzüge beauftragt.

Schönbrunn,  am 19 . April 1872.

Franz Joseph m . p
Auersperg na . p . Strcmayr na . x>.

(Reichsgesetzblatt vom 18 . Mai 1872 , Nr . 63 .)

Gesetz vom 6 . April 1872,

durch welches der § . 3 des Gesetzes vom 26 . Mär ) 1869 , R . G . Bl . Rr . 40 , betreffend
die Bezüge der Landes - Schulinspektorem nbgeändert wird.

Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen , wie folgt:
An Stelle des H. 3 des Gesetzes vom 26 . März 1869 , R . G . Bl . Nr . 40 , haben

in Hinkunft nachstehende Bestimmungen zu treten:
Die Zahl der Landes -Schulinspectoren wird mit wenigstens sechsunddreißig (36 ) fest¬

gesetzt . Den Amtssitz , sowie den Umfang der Funkzionen jedes derselben bestimmt der Unter¬
richtsminister.

Die Landes -Schulinspektoren bilden einen Konkretalstatus , innerhalb dessen bei gradueller

Vorrückung die eine Hälfte einen Gehalt von 2700 fl . und die andere Hälfte einen Gehalt
von 2100 fl . genießen . Ist eine ungerade Anzahl von Stellen systemisirt , so ist die Mehrzahl
in die niedere Gehaltsstufe einzureihen.

Die Landes - Schulinspektoren stehen in der VI . Diätenklasse.

Die Landes -Schulinspektoren in Wien und Triest beziehen ein Quartiergeld K 450 fl .,
alle anderen eine Lokalzulage ü 300 fl.

Die Kosten der Dienstreisen sind in der bisherigen Weise durch Pauschalbeträge zu
decken.

Für die Witwen der Landes -Schulinspektoren wird eine Pension mit 500 fl . festgesetzt.
Gegenwärtiges Gesetz tritt mit 1 . Juli 1872 in Wirksamkeit.

Ofen,  am 6 . April 1872.

Franz Joseph ru. p.
Auersperg m . p . Stremayr va . p.

(Reichsgesetzblatt vom 21 . Mai 1872 , Nr . 67 .)

Verordnung des Ministers für Kultus und Unterricht vom 8 . Mai 1872,
betreffend die Bezirks - und Landeskonferenzen der Volksschullehrer.

Zur Ausführung der ßß . 45 und 46 des Gesetzes vom 14 . Mai 1869 ( R . G . Bl.
Nr . 62 ) verordne ich, wie folgt:
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I. Von den Bezirkskonferenzen.
Z . 1 . In jedem Schulbezirke findet regelmäßig einmal im Jahre eine Lehrerkoufe-

renz statt.

Wenn der Schulbezirk unter mehrere Inspektoren getheilt ist , werden für jeden Theil
des Bezirkes besondere Konferenzen abgehalten.

Wo wegen zu großer Ausdehnung oder Unwegsamkeit des Bezirkes , oder aus anderen

Gründen eine gemeinschaftliche Konferenz nicht möglich ist, finden Versammlungen für die ein¬
zelnen Theile des Bezirkes statt.

Z . 2 . Die Bezirkslehrerkonferenzen haben im Allgemeinen die Ausgabe : Die nöthige
Uebereinstimmung der inneren Orgauisazion des Schulwesens im Bezirke anzustreben , über

die Mittel zur Förderung des Volksschulwesens zu berathen , daraus bezügliche Anträge an die

Bezirksschulbehörde zu stellen , und über die ihnen von dieser in Schulangelegenheiten vorgelegten
Fragen Gutachten abzugeben.

Insbesondere haben sie:

1 . der ihnen durch die Schul - und Unterrichtsordnung bezüglich der Lehrpläne , Klassen¬
ziele u . s. f. zugewiesenen Aufgabe zu entsprechen;

2 . die Einrichtung der in Gebrauch stehenden Lehr - und Lesebücher , sowie der sonstigen
Lehrbehelfe und Förderungsmittel des Unterrichtes zu prüfen , und Vorschläge zur Vervoll¬

kommnung derselben , beziehungsweise zur Einführung neuer Lern - und Lehrmittel zu erstatten;

3 . die von der Theorie und Praxis als zweckmäßig anerkannten Lehrmethoden eingehend
zu erörtern , und über die Annahme derselben , sowie über die Grundsätze der Schulzucht sich
auszusprechen;

4 . den Kindergärten , weiblichen Arbeitsschulen , Schulbibliotheken , Schulgärten , land-
wirthschaftlichen Versuchsfeldern , Turnanstalten , sowie allen jenen Vorkehrungen , welche auf
die Gesundheitspflege der Schuljugend abzielen , besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden;

5 . die Hindernisse , welche der Entwicklung des öffentlichen Unterrichtes im Bezirke ent¬
gegenstehen , zu erwägen und Vorschläge zu deren Behebung zu erstatten;

6 . die Mittel zu besprechen , welche anzuwenden sind , um die möglichste Uebereinstimmung
zwischen der häuslichen und der Schulerziehung zu erzielen;

7 . über die Mittel zur Erweiterung der Schulen und des Schulwesens im Bezirke,
insbesondere zur Einführung von Fortbildungskursen und niederen Fachschulen mit Rücksicht auf
die Bedürfnisse des Bezirkes zu berathen;

8 . die Mittel zur Fortbildung der Lehrer in ihrem Berufe , namentlich die Einrichtung
der Bezirks -Lehrerbibliothek zu erörtern.

Zum Zwecke der Fortbildung der Lehrer dienen in den Bezirkskonferenzen ganz besonders
Vorträge wissenschaftlichen oder pädagogischen Inhaltes , die Vorführung des praktischen Lehr-
verfahrenS in bestimmten Unterrichtsgegenständen , und Ausstellungen von Lehrmitteln.

§ . 3 . Die regelmäßige  Bezirkskonferenz (§ . 1 ) wird von der Bezirksschulbehörde
einberufen,  welche Ort , Zeit und Dauer der Versammlung bestimmt . Die Dauer der
Konferenz darf drei Tage nicht überschreiten . Die Bezirksschulbehörde ist berechtigt , im Falle
anerkannter Nothwendigkeit auch außerordentliche Konferenzen  zu veranstalten ; doch hat
dieselbe dort , wo die Kosten der Konferenzen nicht aus der Schulbezirkskasse bestritten werden,
vorher die Genehmigung der Landesschulbehörde dazu einzuholen.

H. 4 . Mitglieder der Bezirkskonferenz  und bei derselben zu erscheinen verpflichtet,
sind sämmtliche Direktoren , Oberlehrer , Lehrer , weibliche Lehrerinnen , die mit dem Lehrbe-

fähignngszeugnisse versehenen Unterlehrer und Unterlehrerinneu der öffentlichen Volks - und
Bürgerschulen , die definitiv angestellten Neligionslehrer derselben , dann die Direktoren,
Hauptlehrer und Uebungsschullehrer der k. k. Lehrer - ( Lehrerinnen -) Bildungsanstalt des
Bezirkes.
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Allen diesen Mitgliedern steht in den , der Konferenz zugewiesenen Angelegenheiten be¬

schließende Stimme , sowie aktives und passives Wahlrecht zu.
Die mit dem Zeugnisse der Reife versehenen Unterlehrer und Unterlehrerinnen sind zum

Erscheinen verpflichtet , haben jedoch nur eine beratende Stimme.
Den nicht definitiv angestellten Religionslehrern , den Hilfs - und Nebenlehrern und

Lehrerinnen öffentlicher Volksschulen und Lehrerbildungsanstalten , den Lehrerinnen der Arbeits¬

schulen , dann den Lehrern und Lehrerinnen an Privat -Volksschulen steht es frei , sich an der
Konferenz mit berathender Stimme zu betheiligen.

Alle Mitglieder der Bezirksschulbehörde sind berechtigt , den Verhandlungen der Konferenz

beizuwohnen.
Dem Vorsitzenden steht es zu , auch Experte mit berathender Stimme in die Konferenz

zu laden.
ß . 5 . Vorsitzender und Leiter der Bezirksconferenz ist der betreffende Bezirksschnlinspektor.

Dieser bestimmt für jede Konferenz seinen Stellvertreter . Die Konferenz wählt auS ihren
Mitgliedern zwei Schriftführer auf die Dauer eines JahreS.

Eine Wiederwahl ist zulässig.
Die Gewählten sind zur Annahme der Wahl verpflichtet , wenn sie nicht im Vorjahre

dieses Ehrenamt bekleidet haben.
Z . 6 . Die Tagesordnung jeder Konferenz wird den Mitgliedern derselben mindestens vier

Wochen vor dem Zusammentritte bekannt gegeben . Die Konferenz ist berechtigt , eine Erweiterung
der Tagesordnung zn beschließen.

Z . 7 . Die Konferenz wählt zur Vorbereitung bestimmter Verhandlungsgegenstände für
die nächste Versammlung einen ständigen Ausschuß aus ihren Mitgliedern . Der Bezirksschul¬

inspektor ist Vorsitzender desselben . Zur Vorberathung oder Durchführung einzelner Gegenstände
können überdies besondere Komitä ' s gewählt werden.

tz. 8 . Die Rezirkskonferenz wählt nach Maßgabe der bestehenden Normen ans ihren

Mitgliedern die Vertreter des Lehrerstandes in der Bezirksschulbehörde , die mit der Verwal¬
tung der Bezirkslehrerbibliothek betraute Kommission und die Abgeordneten in die Landes¬
konferenz.

§ . 9 . lieber jede Sitzung ist ein Protokoll zu führen , welches die Gegenstände der Ver¬

handlung , die Anträge und die gefaßten Beschlüsse anzugeben hat . Dasselbe ist mit einem
Berichte deS Vorsitzenden an die Bezirksschulbehörde , und von dieser mit der Anzeige der

darüber getroffenen Verfügungen und mit etwaigen eigenen Anträgen an die Landesschulbehörde

zu leiten.
In den Jahresschulberichten der Landesschulbehörden ist stets auch die Wirksamkeit der

Bezirkslehrerkonferenzen genau darzulegen.
Z . 10 . Die bei den Bezirkslehrerkonferenzen einzuhaltende Geschäftsordnung wird durch

die Landesschulbehörde bestimmt.

ii . Von der Landeskonferenz.

ß . 11 . In jedem Lande findet regelmäßig nach je drei Jahren die Lehrerlandeskonferenz
statt . Im Falle anerkannter Nothwendigkeit oder Zweckmäßigkeit ist die Landesschulbehörde
berechtigt , die Konferenz in zwei gesonderten Versammlungen abhalten zu lassen.

Z. 12 . Die Aufgabe der Landeskonferenz ist , über die von der Landesschulbehörde ihr
vorgelegten Fragen Gutachten abzugeben , über die Mittel zur Förderung des Volksschulwesens,
dann über Angelegenheiten , welche Rechte , Pflichten und Verhältnisse der Lehrerschaft betreffen,
zu berathen ; sie ist ferner berechtigt , auch selbstständige Anträge zu stellen.

In Rücksicht auf die Mittel zur Förderung des Schulwesens hat die Landeskonferenz
denselben Wirkungskreis für das ganze Land , welcher den Bezirksconferenzen bezüglich der ein¬

zelnen Bezirke desselben zukömmt.
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Mit jeder Landeskonferenz ist nach Thunlichkeit eine Ausstellung von Lehrmitteln zu
verbinden.

§ . 13 . Die Landescanferenz wird von der Landesschulbehörde einberufen . Sie findet im
Laufe der Herbstserien , in der Regel am Sitze der Landesschulbehörde , statt und darf nickt

länger als fünf Tage dauern . Der Landesschulrath ist berechtigt , auch außerordentliche Kon¬

ferenzen zu berufen.
ß . 14 . Die Mitglieder der Landeskonferenz werden von den Bezirkskonferenzen gewählt.

Die Anzahl der in den einzelnen Schulbezirken zu wählenden Mitglieder wird mit Rücksicht
auf den Umfang der Bezirke und die Zahl der Lehrer in denselben von der Landesschulbehörde
bestimmt , wobei kein Bezirk durch mehr als drei Mitglieder vertreten sein soll.

Die Wahl gilt für die Dauer von drei Jahren Die Wiederwahl ist zulässig . Der
Gewählte ist zur Annahme der Wahl und zum Besuche der Konferenz verpflichtet.

Den Bezirksschuliuspectoren deS Landes als solchen steht es frei , an den Landeskonfe¬

renzen mit Sitz und Stimme theilzunehmen . Gleiches gilt von den Direktoren der Lehrer¬
bildungsanstalten und der Bürgerschulen , falls sie nicht von den Bezirkskonferenzen gewählt
worden sind.

Die Mitglieder des Landesausschusses und der Landesschulbehörde sind Ehrengäste der
Landesconferenz.

Dem Vorsitzenden steht es zu , auch Experte mit berathender Stimme in die Konferenz

zu laden.
§ . 15 . Die Landeskonferenzen sind in der Regel öffentlich . Nur aus besonderen Gründen

kann die Oeffentlichkeit ausgeschlossen oder beschränk ! werden.

ß . 16 . Vorsitzender und Leiter der Landeskonferenz ist der Landesschulinspektor für
Volksschulen , und dort , wo mehrere Landesschulinspektoren für Volksschulen bestehen , der von
der Landesschulbehörde hiezu designirte . Der Vorsitzende bestimmt für jede Konferenz seinen
Stellvertreter . Die Konferenz wählt aus ihren Mitgliedern zwei Schriftführer auf die Dauer
von drei Jahren . Eine Wiederwahl ist zulässig . Die Gewählten sind zur Annahme der Wahl

verpflichtet , wenn sie nickt in der abgelausenen Periode dieses Ehrenamt bekleidet haben.

ß . 17 . Die Tagesordnung jeder Versammlung wird mindestens drei Monate vor dem
Zusammentritte bekannt gegeben . Die Konferenz ist berechtigt , eine Erweiterung der Tages¬
ordnung zu beschließen.

ß . 18 . Zum Zwecke der Berichterstattung über die verschiedenen Gegenstände der Tages¬
ordnung kann die Konferenz sich in Sekzionen (Komitä ' s ) theilen.

Z . 19 . Die Landeskonferenz wählt aus ihren Mitgliedern einen Ausschuß , dem sämmt-
licke Angelegenheiten , welche zur Verhandlung kommen sollen , zur Vorberathung zu über¬
weisen sind . Der Landesschulinspektor ist Vorsitzender dieses Ausschusses . Der Ausschuß hat
auch die Geschäftsordnung für die Landeskonferenz zu entwerfen . In der Regel darf kein
Gegenstand zur Verhandlung kommen , wenn er nicht vorher von dem Ausschüsse begutachtet
worden ist . Nur in dem Falle , wenn die Landeskonferenz die Dringlichkeit eines Gegenstandes

mit einer Majorität von zwei Drittheilen besckließt , kann die Verhandlung darüber sogleich
vorgenommen werden.

tz. 20 . Ueber jede Versammlung ist ein Protokoll zu führen , welches die Gegenstände

der Verhandlung , die Anträge und die gefaßten Beschlüsse zu enthalten hat . Dasselbe ist mit
einem Berichte des Vorsitzenden an die Landesschulbehörde und von dieser mit der Anzeige

der darüber getroffenen Verfügungen und mit etwaigen eigenen Anträgen an den Unterrichts¬
minister zu leiten.

Schlußbestimmungen.

§ . 21 . DaS Ausmaß der Reisekosten -Entschädigungen , beziehungsweise Taggelder für

die zur Theilnahme an den Bezirks - und Landeskonferenzen verpflichteten Lehrer , welche nicht
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im Orte der Konferenz ihren Wohnsitz haben , wird nach Anhörung der Bezirksschulbehörden
durch die Landesschulbehörde bestimmt.

tz. 22 . Diese Verordnung hat in jenen Königreichen und Ländern , in denen die Frage
des Kostenaufwandes für die Lehrerkonferenzen bereits durch Landesgesetze geregelt ist , sofort,
in den übrigen Ländern aber erst mit dem Zeitpunkte der erfolgten Sicherstellung dieses Kosten¬
aufwandes in Wirksamkeit zu treten.

Stremayr m . x.
(Reichsgesetzblatt vom 22 . Mai 1872 , Nr . 68 .)

Gesetz vom 20 . Juni 1872,

betreffend die Besorgung des Religionsunterrichtes in den öffentlichen Volks - und Mittel¬
schulen , sowie in den Lehrerbildungsanstalten und den Kostenaufwand für denselben

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen , wie folgt:

§ . 1 . Die den Kirchen - und Religionsgesellschaften gemäß tz. 2 des Gesetzes vom

25 . Mai 1868 (R . G . Bl . Nr . 48 ) und Z . 5 des Gesetzes vom 14 . Mai 1869 ( R . G

Bl . Nr . 62 ) obliegende Besorgung des Religionsunterrichtes in den öffentlichen Volksschulen
schließt die Verpflichtung zur unentgeltlichen Ertheilung dieses Unterrichtes in sich.

tz. 2 . Den konfessionellen Oberbehörden wird gestattet , durch Zusammenziehung mehrerer
Schülerabtheilungen für den Religionsunterricht , oder auf sonstige , die Schulordnung nicht
störende Weise nach eingeholter Genehmigung der Schulbehörden Einrichtungen zu treffen,
durch welche die Erfüllung dieser Verpflichtung erleichtert wird.

ß . 3 . Ausnahmsweise kann für die Besorgung des Religionsunterrichtes an einer mehr
als dreiklassigen allgemeinen Volksschule oder an einer Bürgerschule eine Remuneration ertheilt,
oder , jedoch nur an einer Bürgerschule , ein eigener Religionslehrer bestellt werden , wenn
und insolange über Antrag der Bezirksschulbehörde die betreffende Landesschulbehörde wegen
besonderer Verhältnisse das Bedürfniß hiezu anerkennt . Wenn der Religionsunterricht in Ge¬

mäßheit des tz. 5 des Gesetzes vom 14 . Mai 1869 (R . G . Bl . Nr . 62 ) durch einen welt¬
lichen Lehrer ertheilt wird , ist demselben eine angemessene Remuneration zu bewilligen.

Bei Aufbringung der Mittel für die Kosten , welche nach diesem Paragraphe für den

Religionsunterricht erwachsen , ist mit Beobachtung des Artikels 10 des Gesetzes vom 25 . Mai
1868 ( R . G . Bl . Nr . 49 ) vorzugehen.

Z . 4 . Die regelmäßige Ertheilung des Religionsunterrichtes an Lehrerbildungsanstalten
und Mittelschulen ist für jede Confession sicherzustellen , welcher wenigstens 20 Schüler in

allen Classen zusammen , an welchen die Religion als obligater Lehrgegenstand gelehrt wird,

angehören.

§ . 5 . Die für den Religionsunterricht nach Z. 4 erwachsenden Kosten , insoferne weder
dieselben aus den Religions - oder Cultussonden bestritten werden , noch zur Deckung derselben
bei einzelnen Schulen eigene Fonds oder Verpflichtungen einzelner Personen oder Corpora-
tionen bestehen , gehören zu dem Aufwands der betreffenden Schulen.

Z . 6 . Rücksichtlich des Rechtes zur Besetzung der mit Gehalt oder Remuneration ver¬
bundenen Religionslehrerstellen und des hiebei einzuhaltenden Vorganges haben dieselben Vor¬
schriften Geltung , welche für die weltlichen Dienststellen der betreffenden Schulen bestehen ; es
ist jedoch nur ein solcher Bewerber anzustellen , welchen die betreffende konfessionelle Oberbehörde
als zur Ertheilung des Religionsunterrichtes für befähigt erklärt hat (Z . 6 des Gesetzes vom
25 . Mai 1868 , R . G . Bl . Nr . 48 ) .

tz. 7 . Wer den Religionsunterricht an einer Schule ertheilt , untersteht in der Ausübung
seiner Lehrtätigkeit den Disziplinarvorschriften der Schulgesetze.
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Z. 8 . Gegenwärtiges Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung in Wirksamkeit.

Mit der Durchführung desselben ist der Minister für CultuS und Unterricht beauftragt.

Wien,  am 20 . Juni 1872.

Franz Joseph m . x.
Auersperg in . x . Stremayr m. p.

(Reichsgesetzblatt vom 25 . Juni 1872 , Nr . 86 .)

II.
Gemeindcraths -Bcschtiisse.

Vom 22 . Februar  1872 , Z . 5999.

Die beiden Wienflußaufsehersposten  sind aufzulassen und die dießfälligen Aufsichts¬

dienste unter anderweitiger Verwendung der beiden Aufseher an die Bezirksaufseher und die

k. k. Sicherheitswache zu übertragen.

Vom 22 . März  1872 , Z . 834.

Ueber den in der Plenarsitzung gestellten Antrag : „ Der Gemeinderath beschließe bei

Verkäufen von der Kommune gehörigen Baugründen jenen Käufern den Vorzug einzuräumen , welche

sich vertragsmäßig verpflichten , bei den auf denselben aufzuführenden Bauten , sich nur auf Her¬
stellung und Vermiethung von Wohnungen im kleineren Umfange  zu beschränken " , wird
nach dem Anträge des Magistrates beschlossen , diese Begünstigung nur insoferne zur Geltung zu
bringen , als bei den Verkaufsverhandlungen der Käufer befragt werden solle , ob er ein Zins¬
haus mit kleinen Wohnungen zu bauen beabsichtiget , in welchem Falle sodann , bei zwei oder meh¬
reren nicht besonders differirenden Kaufanboten , jenem Offerenten der Vorzug zu geben wäre,
der sich verpflichtet ein Zinshaus mit kleinen Wohnungen zu bauen.

Vom 26 . März  1872 , Z . 1716.

Wenn der Termin zur Auszahlung  fixer Bezüge als : Besoldungen , Pensionen,
Gnaden gaben  rc . auf einen Sonn - oder Festtag fällt , hat diese Auszahlung an dem dem

Zahltage vorhergehenden Wochentage stattzufinden.

Vom 2 . April  1872 , Z . 1332.

Der Taglohn der Arbeiter bei der Ningstraßenbespritzung  wird auf 1 fl.

erhöht , die bisherige Zulage von 3 fl . per Kopf und Monat jedoch eingestellt.

III.
Magistrats - Verordnungen und Verfügungen.

Dekret des Magistrats -Direktors vom 26 . Juni 1872 , M . D . Z . 196,
womit die Negistraturs -Direkzion zur selbstständigen Ausfertigung von amtlichen Bestäti¬

gungen über den abgelegten Bürgereid ermächtiget wird.

In Erledigung des Berichtes vom 6 . Mai d. I . Z . 46 wird die Registraturs -Direkzion

ermächtiget , in allen jenen Fällen,  in welchen zur Erlangung einer Unterstützung oder einer
bleibenden Versorgung der Nachweis über die bürgerliche Eigenschaft des zu Uuteestützenven
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nothwendig erscheint , an die hierzu berufenen Organe oder Parteien amtliche Bestätigungen

über den abgelegten Bürgereid nach dem vorgelegten Blanquette selbstständig auszufertigen.

Kundmachung des Magistrates vom 29 . Jänner 1872 , Z . 10 .755.
Belehrung über die Nothwendigkeit der Desinfektion.

Durch die Fäulniß der in Zimmerretiraden (sogenannten Leibstühlen ) aufbewahrten oder

durch die Aborte in die Kanäle und Senkgruben gelangten menschlichen Auswurfstoffe ( Koth
oder Urin ) entwickeln sich luftförmige Stoffe , Gase , welche nicht nur durch ihren Gestank be¬

lästigen , sondern auch , der eingeathmeten Luft beigemengt , der Gesundheit Schaden bringen.
Dieselben gelangen aus ersteren direkte , aus letzteren durch die Abortschläuche und Aborte in

die Wohnungen . Es ist somit von größtem Interesse , die Erzeugung dieser Gase zu hindern

oder die erzeugten unschädlich zu machen , und deren Vermengung mit der zum Athmeu be¬
stimmten Luft zu hindern.

Dies geschieht durch die Desinfekzion , deren Zweck es ist , durch Anwendung dazu ge¬
eigneter chemischer Agenzien , entweder die Fäulniß zu hindern , oder aber die gasförmigen
Fäulnißprodukte an Ort und Stelle der Erzeugung so festzuhalten , daß selbe nicht in die

Luft gelangen , somit weder den Geruchssinn affiziren , noch der Gesundheit Nachtheil brin¬
gen können.

Die Desinfekzion ist somit eine Maßregel , deren Vollführung ein nicht genug zu
schätzendes Mittel für die Erhaltung der Gesundheit und Verhütung von Krankheiten ist,
und im Interesse der Gesundheit fleißig in jedem Haushalte geübt und unterstützt , bei an-

steckenden Krankheiten aber auch auf alle Entleerungen der Kranken , dann auf die mit ihnen

in Berührung kommenden Gefäße , endlich auch auf die Leib - und Bettwäsche ausgedehnt
werden soll.

Die billigsten und am leichtesten zu beschaffenden Mittel sind die Karbolsäure und der
Chlorkalk , als fäulnißwidrige , Ansteckungsstoffe zerstörende der Eisen - und Zinkvitriol , als
Fäulnißgase bindende , Zinkvitriol und unterschwefligsaure Salze , dann sehr verdünnte Karbol¬
säure lassen sich am besten zur Desinfektion der Leib - und Bettwäsche von Kranken , der Leib-
schüffeln , Spuckschalen rc. verwenden.

Hiernach läßt sich Wohl mit Grund erwarten , daß die Hauseigentümer Wien ' S der
Durchführung der von dem Gemeinderathe im Hinblicke auf die obwaltenden Gesundheitsver¬

hältnisse bereits im Herbste des vorigen Jahres auf Kosten der Kommune eingeleiteten Des-
infizirung der Aborte und Senkgruben die thunlichste Förderung und Unterstützung angedeihen
lassen werden.

Kurrende des Magistrates vom 1. Februar 1872 , Z , 16 .440,
in Betreff des Ausbleibens Wehrpflichtiger von der Hauptflettung auf Grund beigebrachter

Krankheitszeugniffe.

Nach den Bestimmungen des Wehrgesetzes hat jeder in einer der aufgerufenen Alters¬
klaffen befindliche Wehrpflichtige an dem ihm anberaumten Tage bei der Hauptstellung um so
gewisser zu erscheinen , widrigens derjenige , welcher ohne hinreichende Entschuldigung von der¬
selben ausbleibt , als Stellungsflüchtling behandelt wird.

Da nun wiederholt Fälle vorgekommen sind , daß sich solche Wehrpflichtige auf Grund
mangelhaft s " sgefertigter Krankheitszeugniffe dieser ihrer Verpflichtung entzogen haben , oder
ungeachtet oer noch während der Dauer der Hauptstellung erfolgten Genesung vom Assent-
platze ungerechtfertigt weggeblieben sind , so wird bekannt gemacht , daß das Ausbleiben Wehr¬

pflichtiger von der Hauptstellung auf Grund beigebrachter Krankheitszeugniffe nur dann als
gerechtfertigt angesehen werden kann , wenn dieselben
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1 . von einem zur Behandlung der fraglichen Krankheit berechtigten Arzte oder Wundärzte

ausgestellt werden;
2 . nebst der genau bezeichnten , die phhfische Möglichkeit deS Erscheinens am Afsent-

platze ausschließenden Krankheit auch die muthmaßliche Dauer derselben enthalten , und
3 . spätestens an dem zur Stellung des Wehrpflichtigen anberaumten Tage beigebracht

werden.

Der Magistrat gibt sich der Erwartung hin , daß Krankheitszeugnisse zu dem angedeu-

teten Zwecke nur nach genauer und gewissenhafter Prüfung des Krankheitsfalles ausgestellt
werden.

Note des Magistrates vom 21 . Februar 1872 , Mag . Z . 21 .504,
NN die Direktion der Zmangsarbkilsanstalt in Neudorf.

Um die hierortige Evidenz der nach Wien zuständigen Zwänglinge  richtig

stellen zu können , steht sich der Magistrat zu dem Ersuchen veranlaßt , vierteljährig konfigna-

zionsweise jene Individuen anher namhaft machen zu wollen , welche in diesem Zeiträume aus
der Anstalt entlasten worden sind.

Chronik der Verwaltung.
(Verlobung der Frau Erzherzogin Gisela .) Aus Anlaß deS freudigen Er¬

eignisses der Verlobung Ihrer k. u . k. Hoheit der durchlauchtigsten Frau Erzherzogin Gisela
gab der Gemeinderath am 9 . April d . I . den Gefühlen seiner wärmsten Theilnahme Ausdruck
und beauftragte den Büraermeifter , Sr . k. u . k. apost . Majestät , unserem allergnädigsten Kaiser,
den ehrfurchtsvollen Glückwunsch in entsprechender Weise zur Kenntniß zu bringen.

Eine Deputazion der Gemeinde überbrachte am 13 . April d . I . an das kaiserliche Hof¬
lager die Glückwünsche der Stadt Wien.

Nachdem Bürgermeister v, -. Felder  durch ein Unwohlsein verhindert war , nach Ofen
zu reisen , übernahm die Führung der Deputazion Bürgermeister -Stellvertreter vr . Newald.

Die Deputazion wurde am 14 . April Nachmittags von Ihren Majestäten dem Kaiser
und der Kaiserin in besonderer Audienz im Königsschlosse zu Ofen empfangen.

Bürgermeister -Stellvertreter vr . Newald  hielt folgende Ansprache:
„Mit freudig bewegtem Herzen hat Wien die Kunde von der Verlobung Ihrer kaiser¬

lichen Hoheit der durchlauchtigsten Frau Erzherzogin Gisela  vernommen , ein neues beredtes
Zeugniß des innigen Antheiles , welchen die Bevölkerung der Haupt « und Residenzstadt an allen
das allerhöchste Kaiserhaus berührenden Ereignissen nimmt . Gestatten Ew . Majestät den treu«
gehorsamsten Vertretern der Stadt Wien , daß sie der ihnen vom Gemeinderathe zu Theil ge¬
wordenen Mission entsprechend , den Gefühlen der wärmsten Freude Ausdruck geben und ge¬
ruhen Eure Majestäten die herzlichsten Glückwünsche sowohl für Allerhöchst Ihre Person , als
auch für die durchlauchtigste Frau Erzherzogin Gisela  huldvollst entgegen zu nehmen . "

Seine k. k. apostolische Majestät erwiderten dieselbe allergnädigst mit folgenden
Worten -

„Ich war zum Voraus überzeugt , daß die Bevölkerung Wiens das freudige Ereigniß in
Meiner Familie mit dem wärmsten Antheile begleiten werde . Wie könnte dies 'auch anders
sein bei den innigen Beziehungen , welche Mein Haus und Meine Familie seit Jahrhun¬
derten mit dieser Stadt verbinden ! Wir haben zu oft Freud ' und Leid mit einander ge-
theilt , um nicht gegenseitig zu fühlen , daß jeder Ausdruck der Theilnahme aus treuem , auf¬
richtigem Herzen komme.

Es freut Mich in dieser Ueberzeugung durch die herzlichen Worte,  welche Sie soeben
ausgesprochen , neuerlich bestärkt zu werden , und Wir danken Ihnen hiefür auch im Namen
Unserer geliebten Tochter , die im Glücke der Zukunft , welches ihr der Himmel gewähren und
erhalten möge , gewiß auch die Erfüllung Ihrer Wünsche gerne und dankbar erkennen wird.
Bringen Sie den Wienern einstweilen und auf baldiges Wiedersehen Unsere herzlichen Grüße
und zugleich die Versicherug Unserer unwandelbaren Zuneigung ."



82

(Wahlen .) In Bezug auf die Verlautbarung über die Abhaltung von offiziellen Ver¬
sammlungen für die Gemeinderaths -Wahlen und auch über deren Resultate hat der Gemeinde¬
rath zur Erzielung eines gleichförmigen Vorganges folgende Beschlüsse gefaßt:

Die Verständigung an die Wähler hat:

1. durch ein möglichst bündig gehaltenes einmaliges „ Eingesendet " in drei Zeitungen,
2 . durch das Anschlägen einer genügenden Anzahl von Plakaten in allen Theilen des Be¬

zirkes (wobei für deren Erhaltung , respektive Erneuerung , Sorge zu tragen ) ,
3 . durch Zusendung der nöthigen Informazionen in Briefform an jeden Wähler des zur

Akzion berufenen Wahlkörpers zu erfolgen.
Diese Zustellung hat durch die Bezirks -Amtsdiener zu geschehen.
Mit der Durchführung dieser Maßregel ist vor Zusammentritt des Wahlkomitö 's der Be¬

zirksvorstand , dann aber dieses Komitö selbst betraut ; letzteres hat sich aber bezüglich der Baar-
auslagen mit dem Vorstande im Einvernehmen zu halten , da dieser für Einhaltung der prä-
liminirten Ziffer von beiläufig 100 fl. für jeden Wahlkörper (wobei jedoch, falls die Wahlen
in mehreren Wahlkörpern stattfinden , ein Revirement gestattet ist) und Rechnungslegung allein
haftbar bleibt.

Nach den Bestimmungen der Gemeinde -Ordnung schieden im Jahre 1872 aus dem Ge-
meinderathe folgende Mitglieder:

I. Innere Stadt , I. Wahlkörper, 1. Wahlkammer. Gnnesch Wilhelm, vr . — Hirsch Julius . — KluckN
Josef , vr . — Melingo Achilles von . — Mitlacher Gustav , vr.

I.  Wahlkörper , 3. Wahlkämmer. Fanta Julius . — Lederer Moriz, vr.
II . Wahlkörper . Ficker Adolf , vr.

III . Wahlkörper . Hoffer Karl , vr.
II . Lcopoldstadt , I . Wablkörper . Fiqdor Gustav . — Pollak Moriz.

II . Wahlkörper . Paffrath Leopol '6. — Schiffner Rudolf . — Süß Eduard.
III . Wahlkörper . Schnürer Josef . — Zezulak Kaspar.

III . Landstraße , I . Wahlkörper . Fischer Johann Mich . — Klemm Josef.
II . Wahlkörper . Khunn Franz . — Weiser Josef , vr.

III . Wahlkörper . Weißkllberger Karl.
IV . Wieden , I . Wahlkörper . Treitl Josef . — Wertheim Franz , Freiherr von.

II . Wahlkörper . Boynger Rudolf . — Prix Johann Nep ., Vr.
III . Wablkörper . Ornaner Heinrich . — Ostwald Wilhelm . — Umlauft Johann.

VI . Mariahilf . I . Wablkörper . Friedmann Max.
II . Wahlkörper . Glickh Anton , vr.

III . Wahlkörper . Scheffer Franz.
VII . Neubau . I . Wahlkörper . Koch Leopold . — Sedlitzky Wenzel , vr.

II . Wablkörper . Larsen Laurenz . — Paltinger Karl.
III . Wahlkörper. Riß Alexander. — Schrank Johann Ferd., Do.

VIII . Jvsefstadt , II Wablkörper . Felder Kajetan , vr.
IV . Alsergrund , I . Wahlkörper . Groß Wilhelm.

III . Wahlkörper . Löblich Franz.

Während der Funkzionsdauer starb Gemeinderath Joh . N . Berger (fl am 30 . Dezem¬
ber 1871 ) ; vor Ablauf der Funkzionsdauer traten aus dem Gemeinderathe vr . Karl Will-
fort (am 28 . Februar 1872 ) , Friedrich Stach (am 12 . Jänner 1872 ) und Ottokar
F . Ebersberg (am I I.  August 1871 ) , so daß im Ganzen 44 Neu - und Ergänzungswahlen
vorzunehmen waren.

Bei den vom 15 . bis inkl. 26 . März 1872 vorgenommenen Wahlen wurden wieder¬
und neugewählt:

I . Innere Stadt , l . Wahlkörper , 1. Wahlkammer . Josef Klucky . vr . der Medizin , I. Himmelpfortgasse
Nr . 17 . — Moriz Lederer , vr ., Hof - und Gerichtsadvokat , I . Hercengasse Nr . 13 . — Achilles
v . Melingo , Bürger und Hausinhaber , I . Kolowratring Nr . 4 . — Wilhelm Gnnesch , vr ., Hof-
und Gerichtsadvokat , I . Spiegelgasse Nr . 21 . — Julius Hirsch , Schriftsteller , VIII . Schlössel-
gasse Nr . 22.

I.  Wahlkörper , 3. Wahlkammer. Wilhelm Doderer , Architekt und k. k. Professor am Poly¬
technikum , IV . Alleegasse Nr . 39 . — Georg Boschan , Kommissionswaarenhändler , I . Stern-
gafse Nr . 6.

II . Wahlkörper . Adolf Ficker , vr ., k. k. Hofrath , I . Kurrentgasse Nr . 5.
III . Wahlkörper Karl Hoffer , vr . , Hof - und Gerichtsadvokat , I . Franziskanerplatz Nr . 5.

II . Leopoldstadt , I . Wahlkörper . Moriz Ludwig Pollak , kaiserl . Rath , Bürger , Großhändler und Haus¬
besitzer, II . Kleine Mohrengasse Nr . 3 . — Gustav Figdor , Großhändler , II . Praterstraße Nr . 8.
— Franz Foltanek , vr ., k. k. Notar , II . Praterstraße Nr . 8.

II . Wahlkörper . Leopold Gottfried Paffrath , Bürger uud Gemischtwaarenhändler , II . Praterstraße
Nr . 44 — Eduard Süß , k. k. Universitäts - Professor , II . Praterstraße Nr . 59 . — Rudolf Schiff¬
ner, Bürger und Hausinhaber , II . Praterstraße Nr. 40.

III . Wahlkörper . Simon Haas , Bürger , Handelsmann und Hausbesitzer , II . Taborstraße Nr . 44.
— Josef Schnürer , Bürger und Hausinhaber , II . Nordbahnstraße Nr . 4.



III . Landstraße , I . Wahlkörper . Josef Klemm , Bürger , Kupferschmied, Privilegiums -Inhaber und Haus¬
besitzer, III . Uugargasse Nr . 21 . — Karl Weißenberger , Bürger , Fleischhauer und Hausbesitzer,
III . Hauptstraße Nr . 36.

II . Wahlkörper . Franz Khltttll , Bürger und Bürgermeister -Stellvertreter , III . Hauptstraße Nr . 16.
— Josef Weiser , vr . der Philosophie und Medizin , Direktor der k. k. Oberrealschule , III . Hin¬
tere Zollamtsstraße Nr . 7. — Josef Zerza , Bürger und Hauseigenthümer , III . Rudolfs¬
gasse Nr . 8.

III . Wahlkörper . Ludwig Schember , Maschinenfabrikaut , III . untere Weißgärberstraße Nr . 8/10.
IV . Wieden , I . Wahlkörper . Josef Treitl , Bürger und Hausinhaber , IV . Hauptstraße Nr . 27 . — Franz

Freiherr von Wertheim , k. k. Hof - und landesbefugter Kassafabrikaut und Hausinhaber,
IV . Hauptstraße Nr . 51.

II . Wahlkörper . Johann Nepomuk Prix , vr . der Rechte, Hof - und Gerichtsadvokat , IV . Schleif¬
mühlgasse Nr . 8. — Rudolf Boytiger , k. k. Rechnungsrat 'y, IV . Hundsthurmerstraße Nr . 2.

III . Wahlkörper . Johann Umlauft , k. k. Beamter in Pension und Literat , IV . Wienstraße Nr . 29.
— Heinrich Ornauer , Wollzwirner , IV . Schleifmühlgasse Nr . 4. — Wilhelm Ostwald , Bür¬
ger, Gürtler und Hausinhaber , IV . Preßgasse Nr . 30.

VI . Mariahilf , I . Wahlkörper . Maxmilian Friedmaun , Seidenwaarenfabrikant und Bürger , VI . Maria-
hilferstraße Nr . 101.

II . Wahlkörper . Gustav Briinner , Lampenfabrikant und Mithauseigenthümer , VI . Maqdalenen-
straße Nr . 10.

III . Wahlkörper . Franz Josef Scheffer , Miedermacher und Hausinhaber , VI . Kornelius¬
gasse Nr . 5.

VII . Neubau , I . Wahlkörper . Wenzl Sedlitzky , vr . der Philosophie , Apotheker und Hauseigenthümer,
VII . Westbahnstraße Nr . 19. — Karl Enzinger , Bürger und Seidenzeugfabrikant , VII . Ziegler¬
gasse Nr . 28.

II . Wahlkörper . Karl Palringer , Bürger , Seidenzeugfabrikant und Hausbesitzer , VII . Schotteu-
feldgasse dir . 51 . — Laurenz Larscn , Bürger , Nadler und Hausbesitzer , VII . Kaiserstraße
Nr . 119. — Andreas Fritsch , vr ., Hausbesitzer , VII . Siebensterngasse Nr . 54.

III . Wahlkörper . Johann Ferdinand Schrank , vr . der Rechte,  VII . Neustiftgasse Nr . 33 . —
Alexander Riß , Direktor der Handels - und Gewerbeschule , Hausbesitzer , VII . Schottenfeld¬
gasse Nr . 70.

VIII . Josefstadt , II . Wahlkörper . Kajetan Felder , vr ., Bürgermeister der k. k. Reichshaupt - und Resi¬
denzstadt Wien.

IX . Alsergrund , I . Wahlkörper . Johann Wilhelm Groß , Bürger , Stadtbaumeister und Hauseigenthü¬
mer , IX . Severingasse Nr . 5.

III . Wahlkörper . Franz Löblich, Bürger , Kupferschmied und Hauseigenthümer , IX . Nußdorfersiraße
Nr . 21 . — Michael Bauer , Bürger , Gemischtwaarenhändler und Hauseigenthümer , IX . Wagner-
gasse Nr . 13.

In der Sitzung vom 12 . April d. I ., Z . 14J4 , genehmigte der Gemeinderath sämmt-
liche Neu - und Ergänzungswahlen.

Än den Ortsschulrath  des I . Bezirkes wurden gewählt : als Mitglied Gemeinderath
Josef Späth  und als Ersatzmänner Karl Gröbner,  Ingenieur und Hausbesitzer , I . Spie¬
gelgasse Nr . 4 , und Alois Egger,  k . k. Professor am akademischen Gymnasium.

(Mandatsn iVerlegungen .) In den Sitzungen vom 23 . und 26 . April d. Ä.
wurde mitgetheilt , daß die Bezirksauss chüsse:  Franz Zelger,  Alexander Riß,  Adolf
Müller,  vr . Andreas Fritsch,  Michael von Gassenbauer,  vr . Johann Schrank,
Franz Sigmundt,  Franz Larsen  und Johann Dollmaher  ihre Mandate niedergelegt
haben.

(Pensionirungen .) Der städtische Buchhalter Bernhard Nedobity  wurde über
sein Ansuchen in der Sitzung vom l2 . April d. I . mit dem vollen Aktivitätsaehalte in den
Ruhestand versetzt.

Der Direktor des Schlachthauses zu Skt . Marx , Anton Ech sler,  wurde über sein An¬
suchen mit dem vollen Aktivitätsgehalte und einer Personalzulage von 500 fl. in den Ruhe¬
stand versetzt. (Gem .-Raths -Beschl . v. 7 . Mai 1872 .)

Der Konskripzions -Kommissär Ernst Meiner!  wurde über sein Ansuchen mit dem vollen
Aktivitätsgehalte und einer Personalzulage von 200 fl. in den Ruhestand versetzt. ( Gem .-
Raths -Beschl . v. 7. Mai 1872 .)

Der Ingenieur des Stadtbanamtes Franz Swatl)  wurde in den zeitlichen Ruhestand
versetzt. (Gem .-Raths -Beschl. v. 2 . Mai 1872 .)

(Dienstes aus tritt .) vr . Otto Will mann,  Oberlehrer an der Uebungsschule
des städtischen Pädagogiums , wurde über sein Ansuchen in Folge seiner Ernennung zum außer¬
ordentlichen Professor an der Prager Universität vom Gemeinderathe am 12 . April d. I . sei¬
ner Stelle enthoben.

(Ernennungen .) Dem Herrn vr . Pley er  wurde die Supplirung der Armen -Arzten-
stelle in Neulerchenfeld übertragen . ( Gem .-Raths -Beschl. v. 12 . April 1872 .)
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Dem StadtbauamtS -Praktikanten R . Braun  wurde eine Bau -Elevenstelle mit dem Ge¬
halte von 700 fl. und dem systemmäßigen Quartiergeld verliehen . ( Gem .-Raths -Beschl.
v. 12 . April l872 .)

Dem Konzepts -Aspiranten Christian Müller  wurde eine Konzipisten -Stelle mit dem
Gehalte von 700 fl. und dem systemmäßigen Quartiergeld verliehen . (Gem .-Rath -Beschl.
v. 12 . April 1872 .)

Der Kanzlei -Offizial II . Kl. Franz Neugebauer  rückte in die höhere Gehaltsstufe von
800 fl. vor . (Gem .-Raths -Beschl. v . 12 . April 1872 .)

Dem Kanzlei - Akzessisten Ioh . Mayer  wurde eine Kanzlei - Offizialsstelle mit dem
Gehalte von 700 fl. und dem systemmäßigen Quartiergeld verliehen . ( Gem .-Raths -Beschl.
v. 12 . April 1872 .)

AuS Anlaß der vom Gemeinderathe am 9 . Mai 1871 beschlossenen Uebernahme der
Unterrealschulen zu Skt . Leopold  im Bezirk Leopoldstadt,  zu Skt . Thekla  im Bezirk
Margarethen und bei den Piaristen  im Bezirk Josefstadt und der k. k. Mädchen¬
schule  in der Ankergasse des Bezirkes Leopoldstadt  als Volksschule wurden vom Ge¬
meinderathe am 26 . April 1872 folgende Lehrer und Lehrerinnen in den städtischen Dienst
übernommen:

I . Bürgerschule zu Skt . Leopold:  die Lehrer Franz Kaschl,  Leopold Knoll,  Anton
Prosam,  Johann Seyreck,  Josef Siegel.

II . Mädchenschule in d er Ankergasse:  Vorsteherin Marie Edle v. Filek.  Lehrerinnen:
Leopoldine Gusenbauer,  Adalberta Kupferschmidt,  Louise Müller,  Karoline
Patatschny,  Flora Schönchach , Ludmilla Bäcker.

HI . Bürgerschule bei Skt Thekla:  Direktor Johann Schwöd.  Lehrer : I) r. Franz
Kobanyi,  Eduard Stengelmeier,  Johann Jura sek,  Hieronymus Teltscher,  Karl
Müller,  Karl Weiß,  Karl Rohne,  Heinrich Boch.

IV . Bürgerschule bei den Piaristen:  Direktor Franz Benda.  Lehrer : Franz Baum¬
gartner,  Leopold Lixl,  Josef Matzenauer,  Franz Bischof,  Johann Hawer-
landt,  Johann Kipersky (Religionslehrer ) und Ferdinand Wagner.
Zu Unterlehrerinnen wurden ernannt : Joa Motloch,  Marie Stoppauer  und Louise

Frei Hammer.  sGem .-Raths -Beschl. v. 28 . Mai 1872 .)
Die Stelle eines Lehrers für Philologie an dem Mariahilfer Real - und Obergymna¬

sium wurde dem Klagenfurter Gymnasial -Lehrer Josef Fiegl  verliehen . (Gem .-Raths -Beschl.
v . 7 . Mai 1872 .)

Die Stelle eines städtischen Buchhalters wurde dem RechnungSrathe der Buchhaltung
Karl Mayer  verliehen . (Gem .-Raths -Beschl. v. 28 . Mai 1872 .)

Die Konzepts -Aspiranten : vr . Karl Ritter v. Zipperer - Arbach,  Peter Philipp,
Johann Payr  und Franz Pohl  wurden zu Konzipisten mit dem Gehalte von 700 fl. und
dem systemmäßigen Quartiergelde ernannt . ( Gem .-Rath -Beschl . v. 28 . Mai 1872 .)

Die neu systemisirte Stelle eines Sekretärs im Bürgerspitalsamte mit dem Gehalte von
1600 fl. und dem systemmäßigen Quartiergelde wurde dem Magistrats -Konzipisten I) ,-. Julius
Jaitner  verliehen.

Rediqirt und herausgegeben vom Magistrate . — Wien , gedruckt bei Carl Gerold ' s Sohn.
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I.
Reichs - und Lundes - Gesetze und Verordnungen.

Kundmachung der k. k. n. ö. Statthalters vom 20 . Februar 1872 , Z .4 .303,
Mag . Z . 31 .114,

betreffend die Betheilung der krankheitshalber auf eine bestimmte Zeit )u beurlaubenden
Personen des Mannfchastsstandes , sowie der Rekruten , welche vom Affentptahe dauernd

beurlaubt werden , mit Mititnrpäffen.

Ueber von den Militärbehörden gestellte nnd der h . Ministerialinstanz zur Entscheidung
vorgelegte , die Ausführung der Instrukzion über das militärische Dienstesverhältniß und die
Evidenthaltung der Urlauber und Reservemänner betreffenden Anfragen:

1 . ob und unter welchen Bedingungen die nach den bisherigen Vorschriften krankheits¬

halber auf eine bestimmte Zeit zu beurlaubenden Personen des Mannschaftsstandes künftighin
mit Militärpässen betheilt , d. h . dauernd beurlaubt werden können , und

2 . wer zur Ausstellung der Militärpässe für jene Rekruten berufen ist , welche nach dem
Tage der regelmäßigen Einreihung im Delegirnngs - oder Nequisizionswege , oder auch bei der

zuständigen Stellungskommission zu fremden Truppenkörpern assentirt , gleichzeitig eingereiht und
vom Assentplatze dauernd beurlaubt werden , hat das k. k. Neichskriegsministerium mit der an

sämmtliche General - und die betreffenden Militärkommanden unterm 22 . Jänner l. I ., Z . 166,
Abth . 2 , erlassenen Verordnung Folgendes verfügt:

all 1 . Die nach H. 14 I „ Anmerkung " der provisorischen Vorschrift zur Superarbitri-
rung der Mannschaft und dem Reskripte vom 8 . Juni 1870 , Abth . 2 , Nr . 3223 , krankheits¬
halber zur Beurlaubung gelangenden Personen des Mannschaftsstandes sind , wenn die chef¬
ärztlich beantragte Urlaubszeit die Dauer von drei Monaten nicht überschreitet , nur in dem

Falle unmittelbar dauernd zu beurlauben , als sie vor Ablauf der gedachten Zeit in den An¬
spruch auf die dauernde Beurlaubung nach der Reihe des Dienstalters treten.

Lautet jedoch der chefärztliche oder der Antrag der Superarbitrirungskommission auf einen

längeren als dreimonatlichen Urlaub , so hat die dauernde Beurlaubung unmittelbar zu erfolgen,
wenn vor Ablauf der gedachten Urlaubszeit entweder die Betreffenden in den Anspruch auf die

dauernde Beurlaubung nach der Reihe des Dienstalters gelangen , oder die Einberufung eines
Ersatzes zur Deckung des Abganges im Präsenzstande nach den diesfalls bestehenden Vorschriften
zulässig wird.

all 2 . Die Bestimmung des ß . 89 , 4 der Instrukzion zur Ausführung der Wehrgesetze

wird dahin erweitert , daß jenen Rekruten , welche nach dem Tage der regelmäßigen Einreihung

im Delegirnngs - oder Nequisizionswege oder auch bei der zuständigen Stellungskommission zu
fremden Truppenkörpern ohne Unterschied der Waffengattung assentirt , gleichzeitig eingereiht und

9
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vom Assentplatze dauernd beurlaubt werden , die Mililärpässe von dem Ergänzungs -Bezirkskom¬
mando auszustellen und im Namen des betreffenden Truppenkörpers zu unterfertigen sind.

Die Eintragung der inzwischen offen bleibenden Rubriken des Militärpasses , welche , wie

z. B . Unterabtheilung und Grundbuchsblattnummer , dem Ergänzungs -Bezirkskommando nicht
bekannt sein können , veranlaßt der standeszuständige Truppenkörper auf die im § . 25 , Punkt 2

und 3 der erstgenannten Jnstrukzion vorgezeichnete Art.
Bei dieser Gelegenheit fand das k. k. Reichskriegsministerium anlässig der gemachten

Wahrnehmung , daß die Militärpässe nur unvollständig und nicht mit der erforderlichen Ge¬

nauigkeit ausgefüllt werden , namentlich aber bei Feststellung der Evidenzzuständigkeit willkürlich,
ohne Rücksicht auf die diesfälligen Grundsätze des ß . 14 der Jnstrukzion , vorgegangen wird,
auf die im § . 11 , Punkt 3 , ausgesprochene Verantwortlichkeit der Aussteller für die deutliche,
korrekte und vollständige Eintragung aller Daten hinzuweisen.

Hievon wird der Wiener Magistrat in Folge Erlasses des k. k. Landesvertheidigungs-

MinisteriumS vom 2 . Februar l . I ., Z . 1209 kl , zur Wissenschaft in die Kenntniß gesetzt.

Note der k. k. Finanz -Bezirksdirekzion vom 28 . Februar 1872 , Z . 4360,
Mag . Z . 34 .573,

betreffend die Entrichtung der Wegmauthgebi 'chr von Seite - er Mitglieder magistratischer
Kommisstonen.

Es ist hierorts die Beschwerde vorgekommen , daß die Mitglieder von magistratischen

Kommissionen bei Passirung der Linien die Entrichtung der Wegmauthgebühr verweigern.
Nachdem in den Wegmauthdirektiven eine Befreiung solcher Fuhren von der Entrichtung

der Wegmauthgebühr nicht begründet erscheint , ergeht unter Einem an die hierortigen Linien¬
ämter die Weisung , von derartigen Fuhren die gesetzliche Mauthgebühr einzuheben.

Dieses beehrt man sich dem löblichen Magistrate zur gefälligen weiteren Verfügung mit-

zutheilen.

Kundmachung des Präsidiums der k. k. n . ö. Statthaltern vom 3 . März 1872,
Z . 967 , Mag . Z . 35 .076,

betreffend die Desinseksion der )um Transport verseuchten Viehes verwendeten Eisenbahn-
Waggons.

Auf die durch Eisenbahnverwaltungen gestellte Anfrage , ob im Falle des Herrschens der

Rinderpest alle für Hornviehtransporte beigestellte Wagen , ohne Unterschied der Gegend , aus
welcher dieselben stammen , oder blos diejenigen Wagen , welche ans verseuchten Gegenden kommen,

oder solche im Durchzugsverkehre passirt haben , nach der Benützung zu desinficiren seien , hat

das hohe k. k. Ministerium des Innern zu Folge Erlasses vom 28 . Februar 1872 , Z . 2223,

zur Erzielung eines gleichmäßigen Vorganges in dieser Beziehung dem k. k. Handelsministerium
mit dem Ersuchen , sämmtliche Eisenbahnverwaltungen hievon verständigen zu wollen , Nach¬

stehendes eröffnet:
Die durch § . 7 des Rinderpestgesetzes vom 29 . Juni 1868 und der bezüglichen Durch¬

führungsverordnung angeordneten Beschränkungen und Vorsichten beim Transporte von Schlacht¬

vieh und thierischen Rohprodukten , insbesondere die zum H. 7 und 8 . a . in der Ver¬
ordnung enthaltenen besonderen Vorschriften über die Desinfekzion der zu obigen Transporten
benützten Eisenbahnwaggons setzen das Bestehen der Rinderpest voraus ; diese DeSinfekzions-

vorschriften beziehen sich daher blos auf jene Transporte von Schlachtvieh oder thierischen
Rohprodukten , welche entweder ans seuchenfreien Gegenden verseuchter Länder stammen (§ . 6
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des Gesetzes ) , oder auf ihrem Wege einen Seuchenort (Z. 25 K. des Gesetzes und der Ver¬

ordnung ) oder einen Seuchenbezirk (§ Z . 27 und 28 des Gesetzes ) , oder selbst nur seuchenfreie

Gegenden eines verseuchten Landes ( § . 6 des Gesetzes ) passirt haben.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthaltern vom 8 . März 1872 , Z . 6664 , Mag.
Z . 41 .017,

in Betreff der Ausdehnung der Marktdauer aus den Wiener Märkten an Sonn - und
Feiertagen bis 10 Rhr Vormittags.

Die mit dem Berichte vom 2t . Februar 1872 , Z . 91 .000 , gemachte Anzeige , daß der
Wiener Gemeinderath auf Grund der ihm nach H. 4 der Wiener Marktordnung vom 3 . Juni

1863 zustehenden Berechtigung in der Sitzung am 19 . Oktober 1871 die Marktdauer an
Sonn - und Feiertagen für die Wiener Märkte bis 10 Uhr Vormittags ausgedehnt hat , wird

genehmigend zur Kenntniß genommen.

Erlaß des k. k. Handelsministeriums vom 9 . März 1872 , Z . 3172 , G . R.
Z . 762,

in Betreff der Aufhebung des Ringöfen -Privitegiums.

Das dem Friedrich Eduard Hoff mann  unterm 17 . April 1858 auf die Erfindung

eines ringförmigen Ofens zum ununterbrochenen Betriebe beim Brennen aller Arten von Ziegeln,
Thonwaaren , von Kalk und Gyps ertheilte , unterm 16 . April 1860 , Z . 10956 , wegen Nicht¬

ausübung als erloschen erklärte und unterm 23 . April 1868 , Z . 6149 , reaktivirte Privilegium
wird in Gemäßheit des H. 29 , 1. a . in Verbindung mit Z . 3 des Privilegiumsgesetzes , dann

hinsichtlich des einen Theil desselben ausmachenden Glockenverschlusses nach § . 29 , 1, a . wegen
Mangels der Neuheit für null und nichtig erklärt , als aufgehoben nach Z. 29 der Vollzugsvor¬

schrift zum Privilegiumsgesetze registrirt und dies nach § . 28 des Privilegiumsgesetzes ver¬
lautbart.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 16 . März 1872 , Z . 7339 , Mag.
Z . 42 .876,

womit angeordnet wird , daß der Magistrat über die allenfalls auf den Wiener Vieh¬
märkten wahrgenommenen Krankheitsfälle an die h. k . k . Statthalterci )u berichten habe.

Hinsichtlich der Vorlage der Monatsrapporte über den Auftrieb von rinderpestverdächtigem

Hornvieh auf den Schlachtviehmarkt zu St . Marx wird der Magistrat von der Erstattung
negativer Berichte , nachdem dieselben für den öffentlichen Sanitätsdienst von keinem Belange
sind , enthoben . Da aber auf Viehmärkten ansteckende und seuchenartige Krankheiten häufig
früher als anderswo beobachtet werden , und das Vorkommen derselben insbesondere auf dem
Wiener Viehmarkte nach Umständen auch zu weiteren Vorkehrungen und Sicherheitsmaßregeln

für das flache Land Anlaß geben kann , so wird der Magistrat aufgefordert , über derartige auf
dem Viehmarkte wahrgenommene Krankheitsfälle je nach ihrer Wichtigkeit und Bedeutung ent¬

weder sogleich oder in den Monatsrapporten zu berichten.

/

9*
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Erlaß des k. k. n . ö. Statthalters vom 20 . März 1872 , Z . 6661,
Mag . Z . 42 .917,

die Vorschriften über die Bierzufuhr betreffend.

In Würdigung der in dem Berichte vom 17 . Februar 1872 , Nr . 113 .679 , dargestellten

Verhältnisse wird unter Einem der n . ö. Handels - und Gewerbekammer in Erledigung des
von derselben gestellten Ansinnens um die Aushebung oder theilweise Abänderung der für die

Bierzufuhr in die innere Stadt bestehenden Vorschriften , mitgetheilt , daß ich mit Rücksicht auf
die beschränkten , ohnehin zu häufigen Passagestörungen Anlaß gebenden Raumverhältnisse der

inneren Stadt Wien nicht in der Lage bin , eine Aenderung in den erwähnten Vorschriften
zu Gunsten der Wirthe , beziehungsweise Brauhausunternehmnngen , cintrelen zu lassen.

Erlaß des k. k. n . ö. Statthalters vom 21 . März 1872 , Z . 7354,
Mag . Z . 42 .878,

den Verkauf des Brodes nach Gewicht betreffend.

Ich finde in Erledigung des Berichtes vom 6 . März 1872 , Z . 47 .634 , den auf Grund
eines dem Wiener Gemeinderaths -Präsidium vom hohen k. k. Handels - Ministerium unterm

21 . März und 13 . Juli 1871 , Z . 5553 und 12 .262 , zur schleunigsten Durchführung em¬
pfohlenen Antrages der bestandenen Theuerungs - Enquete -Kommission vom Wiener Gemeinde-
rathe am 10 . Jänner 1872 gefaßten Beschluß , daß vom I . Mai 1872 an in Wien der

Brodverkauf nach Gewicht zu geschehen hat , zu genehmigen und die zum Zwecke der Durch¬

führung dieses Beschlusses im Entwürfe vorgelegte Kundmachung des Wiener Magistrates gut
zu heißen.

Kundmachung
den Verkauf des Brodes nach Gewicht betreffend.

Als mit der Verordnung der k. k. n . ö. Statthalterei vom 17 . September 1860,
Z . 42 .069 , die Satzung ausgehoben wurde , sind die Bäcker angewiesen worden , das Brod

in solchen Sorten , die in kursirender Scheidemünze zahlbar sind , auszubacken und zu verkau¬
fen , das Gewicht und die Preise des Gebäckes in den Verschleißorten ersichtlich zu machen und

stets eine zimentirte Schalenwage mit den erforderlichen Gewichten für das Publikum behufs
der Nachwägung des Brodes bereit zu halten.

Seit jener Zeit wurden die verschiedenen Brodsorten wohl nur zu denselben Preisen
verkauft , das Gewicht derselben war jedoch stets großen Schwankungen ausgesetzt.

Um aber jedem Käufer die Möglichkeit zu bieten , sich die gewünschte Gewichtsmenge
Brodes zu verschaffen und um den beim Brodverkaufe durch den Zwischenhandel herbeigeführten
Uebelständen zu begegnen , hat der Gemeinderath mit Beschluß vom 10 . Jänner d. I ., Z . 5166,

die Einführung der in anderen Großstädten bestehenden Berkaufsart des Brodes nach Gewicht
angeordnet , und haben in dieser Beziehung die mit dem k. k. n . ö. Statthalterei -Erlasse vom
21 . März 1872 , Nr . 7354 , genehmigten Bestimmungen zu gelten:

1. Vom I . Mai 1872 an ist im Gebiete der Stadt Wien Brod nur nach dem Gewichte zu
verkaufen und alle Bäcker und jene Gewerbsleute , welche Brod feilbieten , sind verpflichtet , dem
Käufer die verlangte Gewichtsmenge weißen oder schwarzen Brodes zuzuwägen und um den im
vorgeschriebenen Tarife enthaltenen Preis abzugeben.

2 . Die Wahl der Form des Brodes ist dem Ermessen des Bäckers überlassen , sowie

es demselben vollständig freisteht , das Brod entweder gleich nach den verschiedenen Gewichts-
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einheiten auszubacken oder solche Formen zu wählen , die das Zertheileu beim Abwägen er¬
leichtern.

3 . Die Bäcker und alle anderen Brodverkäufer haben in den Verkaufs -Tarifen deut¬

lich anzugeben , um welchen Preis sie die in denselben enthaltene Gewichtsmenge der verschie¬

denen Brodsorten abgeben ; es steht ihnen jedoch frei , auch Gewichtsmeugen unter Pfund
zu erzeugen und zu verkaufen , nur haben sie dann den Preis und das Gewicht derselben in
den Tarif einzusetzen.

4 . Die Verkaufs -Tarife sind mit dem Datum und mit der Unterschrift des Broderzeu-

gers zu versehen , und auf diese Weise ausgefertigt , von dem Bäcker den Verschleißern zu
übergeben . In jenen Fällen jedoch, in welchen der Verschleißer das Brod oder das sonstige

Gebäck von mehreren Erzeugern bezieht , ist er selbst verpflichtet , den Tarif auszufüllen , mit

seiner Unterschrift zu versehen und für dessen Richtigkeit zu haften . Jede Aenderung in den

Brodpreisen ist in sämmtlichen Verkaufs -Tarifen allsogleich ersichtlich zu machen.
5 . Die obigen Vorschriften gelten auch für die Hausirer mit Brod , und sind dieselben ver¬

pflichtet , den Verkaufs -Tarif und eine zimentirte Schalenwage mit den erforderlichen Gewichten
bei sich zu führen.

6 . Die auf den Verkauf von Semmeln , Lupusgebäck und jenen Gebäcksgattungen , die
nicht zu den eigentlichen Brodsorten gehören , bezüglichen Vorschriften bleiben , insoferne sie durch
diese Anordnungen nicht abgeändert werden , auch künftighin aufrecht , und sind die bezüglichen Ge-
bäcks - Preistarise , welche stets das wirkliche Gewicht der betreffenden Gebäckssorten zu enthalten
haben , unmittelbar an die Brod - Preistarife anzureihen , und haben mit dem Brod -Verkaufstarife

nach dem untenstehenden Formulare ein Preisverzeichniß zu bilden . Die Nichtachtung dieser An¬
ordnung unterliegt einer Geldstrafe von 2 bis 50 fl.

Von dem Magistrate der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien  am 27 . März 1872.
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Kundmachung der k. k. n . ö. Statthalterei vom 22 . März 1872 , Z . 7980,
Mag . Z . 47 .028,

betreffen - die Vergütung der Verpffegskosten für russische Staatsangehörige.

Das hohe Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 10 . April 1868,

Z . 1396 , welcher dem Magistrate unterm 30 . April 1868 , Z . 13 .688 , bekannt gegeben wurde,
in Betreff der Behandlung der Verpflegskosten -Ersätze gegenüber den einzelnen fremden Staaten

in Folge einer Eröffnung des k. u . k. Ministeriums des Aeußern im Punkte 2 mitgetheilt,
daß gegen Rußland (ohne Polen ) in Zukunft von allen Verpflegskosten - Neklamazionen für

gewöhnliche (d. i. nicht geisteskranke ) Kranke abzusehen sei , mit Ausnahme jener Fälle , wo
die Verpflegten oder deren alimentazionspflichtige Verwandte in der Lage sind , diese Kosten

zu ersetzen.
Laut hohen Erlasses vom 10 . März 1872 , Z . 1857 , veranlassen jedoch die nunmehr

in Bezug aus Rußland vorliegenden Erfahrungen und ein hierauf gestützter Antrag des k. u.
k. Ministerums des Aeußern das Ministerium des Innern , die vorangeführte Bestimmung dahin

zu modifiziren , daß Rußland gegenüber die Verpflegskosten - Vergütung auch durch die Länder¬
fonds einzutreten habe , wogegen auch wir für die Verpflegung russischer Staatsangehöriger
(mit Ausnahme jener aus Polen ) den Ersatz begehren können.

Kundmachung des k. k. Statthalters von Niederösterreich vom 24 . März 1872,
Z . 1335 Pr ., Mag . Z . 43 .840,

betreffend die Ausfuhr von Rindvieh von Desterreich -Rngarn nach Baiern.

Das königlich baierische Staatsministerium des Innern hat niit Rücksicht , daß die Rin¬
derpest in Mähren und Galizien wieder erloschen ist und nunmehr sämmlliche Länder von
Oesterreich -Ungarn seuchefrei sind , die durch die Bekanntmachung vom 8 . Jänner d . I . ( Re¬

gierungsblatt Seite 97 ) gegen Mähren und Galizien erlassenen Einfuhrverbote , sowie die

gegen die seuchefreien Kronländer verfügten Verkehrsbeschränkungen aufgehoben.
Dagegen bleibt die unter Ziffer 1 jener Bekanntmachung enthaltene Vorschrift , wonach

Rindvieh der Steppenrace ( ungarisches , podolisches und galizisches Rindvieh , sowie alles Rind¬
vieh der grauen Race ) von der Einfuhr und Durchfuhr ausgeschlossen ist , bis auf weiteres
in Kraft.

Um diesem Verbote den entsprechenden Vollzug zu sichern , wurde verfügt:

a ) Rindvieh darf aus Oesterreich -Ungarn nach Baiern nur an jenen Orten eingeführt wer¬

den , welche von den Kreisregierungen , Kammern des Innern , möglichst nahe an der
Grenze hiefür bestimmt sind oder bestimmt werden;

b ) an diesen Eintrittsorten hat ein Thierarzt die einzuführenden Thiere zu untersuchen und
den Gesundheitszustand und die Race derselben festzustellen;

o) gehören die Thiere zu den obenbezeichneten Racen , so sind dieselben auf kürzestem Wege
über die Grenze zurückzubringen ; das gleiche Verfahren hat einzutreten , wenn unter
einem Rindviehtransporte auch nur ein Stück oder einzelne Thiere jener Race sich

befinden;

ä ) werden Rindviehtrattsporte angehalten , welche die Eintrittsorte umgangen haben , so
sind die betreffenden Thiere , wenn sie zu den oben erwähnten Racen gehören , zu töd-
ten und zu verscharren , andernfalls aber über die Grenze zurückzuweisen;

e) sind unter einem Rindviehtransporte Thiere von einer ansteckenden Krankheit befallen
oder einer solchen verdächtig , so ist nach den diesfalls geltenden besonderen Bestimmun¬

gen zu verfahren;
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f ) die zum Vollzüge obiger Bestimmungen erforderlichen Anordnungen sind von der Di¬
strikts -Polizeibehörde zu treffen , und insoweit nöthig unter Aufsicht und Leitung eines
Thierarztes durchzuführen.
Die Vorschriften unter lit . u, b , e und ä haben auf die aus Tirol und Voralberg kommen¬

den Transporte von Rindvieh eine Anwendung nicht zu finden.
Sollte Rindvieh der Steppenrace über Tirol und Voralberg nach Baiern eingeführt werden,

so ist dasselbe im Betretungsfalle zu tödten und zu verscharren.
Die königlichen Regierungen , Kammern des Innern , sind ermächtiget , zur Ausführung der

vorstehenden Anordnungen die etwa noch weiter erforderlichen oberpolizeilichen Vorschriften und
sonstigen Verfügungen zu treffen.

In Folge dieser Anordnungen hat die königlich baierische Regierung von Oberbaiern
verfügt , daß es vorerst bei den seitherigen Bestimmungen bezüglich der Eintrittsstazionen und
der Zeitdauer , innerhalb welcher die mit der Grenzkontrolle betrauten Thierärzte an den Eingangs¬
orten die Visitazionen vorzunehmen haben , sein Verbleiben hat.

II.
Gemeinderalhs -Beschliisse.
Vom 9 . April  1872 , Z . 1768.

In die zu republizirende Verordnung des Gemeinderathes in Betreff der Bespritzung
der Trottoirs und Gehwege ist auch die Verpflichtung d er Hausbesitzer zur Reinig ung
der Trottoirs und Gehwege vom Kothe  auszunehmen.

Vom 9 . April  1872 , Z . 1779.

In Folge h. Ministerialerlasses vom 17 . September 1871 , Z . 5374 , wurde die Frist
zur Prüfung der Volks - und Bürgerschullehrer  bis Ende September 1872 aus¬
gedehnt.

Der Gemeinderath beschließt daher in Abänderung des Beschlusses vom 29 . September
1871 , wonach den Unterlehrern an den städtischen Schulen bei sonstiger Entlassung der Termin
bis April 1872 zur Ablegung der Prüfung gestellt wurde , diesen Termin bis Ende September
1872 und , falls das Ministerium den Termin bis April oder September 1873 verlängern
sollte, denselben gleichfalls bis dahin zu erstrecken.

III.
Magistrats - Verordnungen und Verfügungen.

Maczistratsdekret an den Herr» Stadtpbisiker vom 12 März 1872 . Mag.
Z. 20.814,

betreffend die Anweisung der Beschauärztc zur Vervollständigung des Beschaubefundes hin¬
sichtlich der vor dem vollendeten 23 . Lebensjahre verstorbenen Personen männlichen

Geschlechtes.
Aus Anlaß einer von dem Todtenbeschreibamte anhergelangten Anzeige , daß die Be¬

stimmungen des h. Statthalterei -Erlasses vom 10 . Jänner v. I . , Z . 35 .518 , wegen Evident¬
haltung der vor dem 23 . Lebensjahr verstorbenen männlichen Personen deshalb nicht gleichmäßig
zur Durchführung gelangen , weil in dem Todtenbeschaubefunde in der Regel bei der Angabe
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des Geburtsortes „ Wien " die Bezeichnung der Pfarre mangelt , bei welcher der Taufakt voll¬

zogen wurde , so erhalten Herr Stadtphisikus im Nachhange zu dem hierortigen Dekrete vom
8 . Februar v . I ., Z . 8285 , den Auftrag , die Ihnen unterstehenden Todtenbeschauärzte anzu¬

weisen , in jenen Fällen , in welchen bei den im obgedachten Alter verstorbenen männlichen
Personen der Geburtsort Wien konstatirt wird , aus den vorgelegten Dokumenten zugleich auch
die Pfarre , in deren Matrikel der Taufakt eingetragen ist , zu erheben und im Todtenbeschau-

befunde ersichtlich zu machen.

Kurrende des Magistrats -Präsidiums vom 23 . März 1872 , Pr . Z . 843,
Mag . Z . 36 .040,

an sämmtliche Herren Magistrats - Referenten und Direktoren der Hilfsämter.

Laut einer Mittheilung der Statthaltcrci für Böhmen vom 7 . d. Mts . , Z . 2745 , ge¬

langen an die k. k. Bezirkshauptmannschaft in Ledeö oft amtliche Schriftstücke , welche an die
Bezirkshauptmannschaft Kralowitz bei Pilsen gehören.

Der Grund dieser irrigen Zustellungen besteht darin , daß diese Schriftstücke mit der

Adresse „ Bezirkshauptmannschaft Unterkralowitz " versehen sind.
Die Postämter löschen , da in Unterkralowitz eine Bezirkshauptmannschaft nicht besteht,

das Wort Unterkralowitz aus und setzen statt dessen , da dieser Ort in den Amtsbezirk der

Bezirkshauptmannschaft Ledeö gehört , „ Ledeö " auf 's Kuvert.
Zur Vermeidung dieser Verwechslungen und der dadurch entstehenden Dienstesverzöge¬

rungen , ist den an die Bezirkshauptmannschaft Kralowitz gerichteten  Dienst¬
schreiben der Zusatz „ bei Pilsen " beiz u fügen.

Chronik der Verwaltung.
(Auszeichnungen .) Dem gewesenen Vorsteher des VI . Gemeindebezirkes Mariahilf,

Herrn Christ . Wakenroder,  wurde in Anerkennung seines vieljährigen verdienstvollen Wirkens
als Bezirksvorsteher die große goldene Salvator -Medaille verliehen . (Gemeinderathsbeschluß
vom 12 . April 1872 .)

Dem gewesenen Gemeinderathe und dermaligen Bezirksausschüsse im VIII . Gem .-Bezirke
Iosesstadt , Ioh . B . Krall,  wurde in Rücksicht auf seine vielseitige gemeinnützige Thätigkeit
die große goldene Salvator -Medaille verliehen . (Gemeinderathsbeschluß vom 12 . April 1872 .)

Dem Ortsschulaufseher im IV . Bezirke Wieden , Ferdinand Ulrich,  wurde die Aner¬
kennung des Gemeinderathes ausgesprochen . ( Gemeinderathsbeschluß vom 12 . April 1872 .)

Dem Armenvater der Pfarre Alservorstadt , Ernst Becher,  wurde für seine verdienst¬
volle Thätigkeit in der Armenpflege die große goldene Salvatormedaille verliehen . ( Gemeinde¬
rathsbeschluß vom 28 . Mai 1872 .)

(Al lg . Versorgungsfond .) Das Präliminare des Versorgungßsoudes wurde pro 1872,
in Bezug auf die Auslagen mit 1,517 .930 fl., die Einnahmen mit 1,188 .540 fl ., festgestellt,
so daß ein Defizit von 329 .390 fl . verbleibt.

(Verkauf der Bürgerspitals - Fondshäuser .) In der Sitzung vom 25 . April
1872 genehmigte der Gcmeinderath das von der allgemeinen österreichischen Baugesellschaft
angebotene Tauschgeschäft , wonach die Bürgerspitalfondshäuser Nr . 1100 , 1043 und 1042 in
der Stadt an die allgemeine österreichische Baugesellschaft um den Preis von vier Millionen
Gulden  verkauft und von Seite des Bürgerspitalfondes die der allgemeinen österreichischen
Baugesellschaft gehörigen 14 Häuser der Gruppen H und 4 am Schottenring und in der
Zelinkagasse um den Preis von fünf Millionen einmalhunde rttansend Gulden  in
das Eigenthum des Fondes erworben werden sollen , unter den im Offerte der allg . österr.
Ballgesellschaft vom 3 . Februar 1872 und ihrer Nachtragserklärnng vom 10 . April 1872
enthaltenen Bedingungen.
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(Bürgerladfond .) Nach dem Rechnungsabschlüsse des Bürgerladfondes betrugen die
Einnahmen im Jahre 1870 29 .936 fl. 21 ^ kr., die Ausgaben 28 .419 fl. 11 ^ kr., so daß ein
Kassarest von 1517 fl. 10 kr. verblieb . Das Präliminare desselben Fondes pro 1872 wurde
in Bezug auf die Einnahmen mit 26 .040 fl. und auf die Ausgaben mit 25 .050 st. veran¬
schlagt. ( Gemeinderathssitzung vom 22 . März d. I ., Z . 4828 .)

(Bezirksschulinspektoren .) Der Gemeinderath ertheilte am 23 . Februar 1872 seine
Zustimmung , daß der vom Unterrichtsministerium zum Bezirksschulinspektor für Sechshaus er¬
nannte Professor der Wiedner -Oberrealschule , Karl Swoboda,  diese Stelle annehme.

(Stadt - Archiv .) Ueber Ansuchen des Präsidiums des Gemeinderathes wurde die Direk-
zion des k. k. Haus -, Hof - und Staatsarchives vom Ministerium des Aeußeru ermächtiget , diejenigen
Archivalien , welche für das Staatsarchiv nicht von Bedeutung und zur Ausscheidung aus dem¬
selben entweder schon bestimmt sind, oder noch bestimmt werden sollten, insoferne sie sich auf
aufgehobene Stifte und Klöster innerhalb Wiens , die Vororte eingerechnet, beziehen , dem Wiener
Stadtarchive auszufolgen und bezüglich der Modalitäten der Uebergabe sich mit dem Vorstande
des Stadtarchives in 's Einvernehmen zu setzen.

(Stadterweiterung .) Die Stadterweiterungs -Kommission des Gemeinderathes ver-
aulaßte aus Anlaß des Absterbens zahlreicher , neu bepflanzter Bäume in der Ringstraße eine
EnquLte . Auf Grundlage des Ergebnisses derselben genehmigte der Gemeinderath am 19 . März
1872 , Z . 2866 , folgende Anträge der Stadterweiterungs -Kommission:

1. Die Errichtung einer Baumschule (schon früher vom Stadtgärtner beantragt ) auf
dem Terrain des Zentralfriedhofes im Ausmaße von 8 ^ Joch . 50 Stück Bäume sind zur
Vorschulung in Körben zu ziehen und ist der Herr Stadtgärtner zu beauftragen , diese im
Einvernehmen mit Herrn Hooibrenk  in Ausführung zu bringen.

2 . Die Vornahme von Drainage -Versuchen , und zwar vorläufig nur bei 50 Bäumen.
(Vom Stadtgärtner wurde die Einführung der Luftdrainage bei allen Bäumen der Ringstraße
vorgeschlagen .) Herr Hooibrenk  wird ersucht,  an 12 Stück Bäumen nach seiner Auswahl
und Methode Versuche mit dem Ausspannen , Drainagiren und Kultiviren anzustellen.

3 . Bei jeder Straßenkreuzung sollen 3 -s- 3 Bäume (rechts und links ) , also sechs
Bäume mit Schutzgittern versehen werden . ( Schon früher vom Stadtgärtner empfohlen .)
12 Bäume sollen vom Staube gereiniget werden.

4 . Das Anbringen von Barriörestöcken (schon früher vom Stadtgärtner empfohlen ) wird
abgelehnt , jedoch soll der Stadtgärtner dort , wo Neubauten geführt werden , stets rechtzeitig
für den Schutz der Bäume Vorsorge treffen . An jenen Strecken , wo Bauten in Zukunft zu
führen oder gegenwärtig im Bau begriffen sind , haben die Baumsetzungen so lange zu unter¬
bleiben , bis die Baumführungen gänzlich beendet sind.

5 . Es sind zwei Ringstraßen -Ausseher zu bestellen. Das Stadtbauamt und die Wiener
Tramway -Gesellschaft sind auf das strengste anzuweisen , bei Umpflasterungen rc. keine Steine
oder Baumaterialien nächst dem Baumstamme , sowie auf der Baumscheibe anzuhäufen . Die
Stadtsäuberungsorgane sind durch das Stadtbauamt anzuweisen , daß sie stets und genau den
Anforderungen des Herrn Stadtgärtners in Bezug auf Baumerhaltung Folge leisten.

6 . Eine Verschärfung der Gesetze gegen den Baumfrevel und strenge Handhabung der¬
selben ist anzustreben.

7 . Die fehlenden Ailauthus und Platanen sind für dieses Mal mit Bäumen gleicher
Art zu ersetzen. Dieselben sind vom Herrn Stadtgärtner im gewöhnlichen Wege und im Ein¬
vernehmen mit dem Magistrate anzukaufen und die größte Sorgfalt sowohl bei der Auswahl
der einzelnen Bäume als auch bei dem Setzen der Bäume zu verwenden.

8 . Der Herr Bürgermeister wird ersucht, den Herren Experten im Namen des Gemeinde¬
rathes den verbindlichsten Dank auszusprecheu.

(Parzellirung von Gründen .) Rücksichtlich der Parzellirung ver städtischen Gründe
an der umgelegten Triesterstraße , welche in Folge Beschlusses vom 10 . März 1871 , Z . 341,
eine Breite von 15 Klaftern erhält , wurde vom Gemeinderathe au « 9 . Februar 1872 der Plan
des Bauamtes , wornach die Baugruppen rechts an der genannten Straße eine Tiefe von
32 ° — 1 ' — 6 " zu erhalten haben , genehmigt und für die Baugruppen links an der Triester¬
straße die Bestimmung der Tiefe jenem Zeitpunkte Vorbehalten , in dem die von der Gemeinde
Jnzersdorf  angestrebte Gränzregulirung endgiltig entschieden sein wird.

(Brücken .) Der Bau der neuen Augartenbrücke  wurde vom Gemeinderathe in der
Sitzung vom 26 . März 1872 , Z . 1498 , auf Grund der am 26 . März 1872 stattgehabten
beschränkten Offertverhandlung der Kompagnie cka 14 vos - 4,1116 mit der ganzen im Projekte
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angedeuteten Ausstattung unter Anwendung eines Holzstöckelpflasters um den vorbehaltlich einer
genauen statischen Berechnung angesetzten Preis von 299 . 750 fl . v . W . (wobei das Silber¬
agio mit IO "/ « angerechnet wurde ) , mit Osfenlassung der Wahl bezüglich des Materiales für
die Figuren genehmiget.

Bezüglich der Stellung der neuen Augartenbrücke entschied der Gemeinderath am 5 . April,
Z . 1498 , daß ihre Achse mit der der unteren Augartenstraße znsammenzufallen hat . Es erfolgt
mithin der Bruch der Brückenachse und der Achse der Lastenstraße in der Mitte der vom
Franz - Josefs -Quai zur Brücke führenden Straße.

(Schulhäuser .) In der Sitzung vom 19 . März d. I ., Z . 1385 , wurde das Ergebniß
der Offertverhandlnng für den mit dem Kostenbeträge von 164 .846 fl . 67 kr. veranschlagten
Ban des Schulhauses in der Rahlgasse , wornach derselbe auf die Kostensumme von 192 .372 fl.
68 kr. zu stehen kommt , nach dem Magistratsantrage genehmiget.

(Pflasterungen .) Am 22 . März , wurde zur Z . 1352 die Ausführung der folgenden
Pflasterungen im Jahre 1872 genehmigt:

II . Bezk . 1 . Auspflasterung des Straßengrundes des ehemaligen Schwanenhauses

in der Taborstraße . . 4000 fl.
2 . Vollendung der Pflasterung in der Zirkusgasse . . . . 8000
3 . Auspflasterung der Glockengasse vom Hause Nr . 10 bis zur

Stadtgutgasse . 8000 „
III . Bezk . I . Fasangasse von der Mohsgasse bis Belvedergasse . . . . 16000

2 . Pragerstraße . 9000 "
(Letzterer Betrag fällt auf das Anlehen .)

IV.  Bzk . Neupflasterung der Weyringergasse , von der Sosiengasse bis zur

Favoritenstraße . . . . - . ,6000 „
V . Bezk . Wienstraße von der Fahrkettenbrücke bis zur Steg - und Nüdigergasse 30000

VI . Bezk . 1 . Blaugasse . . . . . 6300 ",
2 . Müllergasse , beginnend von der Wallgasse , insoweit der Kosten¬

betrag von . 10000 „
ausreicht.

VII . Bezk . 1 . Mondscheingasse . 5800
2 . Schottenfeldgasse (Auspflasterung ) . 17000

VIII . Bezk . 1 . Florianigasse von der Lederergasse bis Kochgasse . . . . 4000

2 . Reitergasse von der Laudon - bis zur Florianigasse und der die
Fortsetzung der Reitergasse bildende Theil der Florianigasse bis
zur Albertgasse . 20000 „

IX . Bezk . Porzellangasse von der Grunethorgasse an . 46000

191 . 100 fl7
Der Magistrat wird ermächtiget , bei Ausschreibungen von Offertverhandlungen für

Pflasterungen in einzelnen Fällen auch die Beistellung der Steine zu verlangen.
(Straßen anlag  en .) Die Parzellirung des derzeit vom Eislausvereine gepachteten

Grundes an der Wr . Verbindungsbahn  wurde nach dem Anträge des Bauamtes und
Magistrates vom Gemeinderathe am 9 . Februar 1872 genehmigt.

Redigirt und herausgegeben vom Magistrate . — Wien , gedruckt bei Carl Scrold 'S Sohn.



Verordnungsblatt.

Herausgegeben vom

Magistrate der Reichshanpt- und Residenzstadt Wien.

Itltzrg. 1872 . (Ausgegeben UN- versendet am 29. August.) Wr. 6.

I.

Reichs - und Landes - Gesetze und Verordnungen.

Verordnung des Ministers für Kultus und Unterricht vom 5 . April 1872,
womit eine neue Vorschrift für die Prüfungen der Lehrer an Volks - und Bürgerschulen

erlassen wird.
Wirksam für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder , mit Ausnahme von Galizien.

Die bei der Durchführung der Ministerial - Verordnung vom 15 . November 1869

sR . G . Bl . Nr . 168 ) bisher gemachten Erfahrungen haben die Nothwendigkeit herausgestellt,
dieselbe in mehreren Bestimmungen abzuändern und zu ergänzen.

Ich finde daher an Stelle dieser Ministerial -Verordnung , sowie der auf dieselbe bezüg¬

lichen nachträglichen Anordnungen , die folgende neue Vorschrift für die Prüfungen der Lehrer
an Volks - und Bürgerschulen zu erlassen , welche am 1 . Oktober 1872 in Wirksamkeit zu
treten hat:

Z . 1 . Zur Vornahme der Prüfungen der Lehrer für allgemeine Volksschulen und für
Bürgerschulen werden besondere Prüfungskommissionen eingesetzt (H. 38 des Reichsgesetzes vom
14 . Mai 1869 ) . Die Kommissionsmitglieder , von denen mindestens 2 dem Kreise der Volks¬
schullehrer zu entnehmen sind , werden über Vorschlag der Landes -Schulbehörde vom Unter¬
richtsminister auf drei Jahre ernannt , und erhalten für ihre Mühewaltung eine Remuneration
und nach Erforderniß ein Pauschale für Reisekosten und Diäten.

Der Minister bezeichnet auch dasjenige Mitglied , welches mit der technischen Leitung der
Prüfung und der Führung der Geschäfte betraut ist , sowie dessen Stellvertreter . Jenes führt
den Titel „ Direktor der Prüfungskommission für allgemeine Volks - und Bürgerschulen " .

H. 2 . Standorte dieser Prüfungskommissionen sind : Wien , Linz , Salzburg , Bregenz,
Innsbruck , Trient , Klagenfurt , Gratz , Triest , Prag , Leitmeritz , Bndweis , Brünn , Olmütz,
Troppau , Laibach , Görz , Zara , Czernowitz , Rovigno.

Z. 3 . Die Prüfungen werden zweimal im Jahre vorgenommen , und zwar , soweit nicht
durch den Unterrichtsminister in einzelnen Ländern andere Termine sestgestellt wurden oder
künftig sestgestellt werden , in den Monaten Oktober und April.

Z . 4 . Die Lehrbefähigung kann entweder für allgemeine Volks - und Bürgerschulen ohne
Beschränkung , oder nur für erstere ausgesprochen werden (H. 38 , Absatz 5 des Relchsgesetzes
vom 14 . Mai 1869 ) .

K. 5 . Die Lehrbefähigung für Bürgerschulen  erstreckt sich entweder auf sämmtliche

Lehrgegenstände , oder nur auf eine oder auf zwei der nachstehenden drei Gruppen:

I . Die sprachlich -historischen Fächer , als : Sprachfach , Geographie , Geschichte,
11
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2 . die naturwissenschaftlichen Fächer , als : Naturgeschichte , Naturlehre ( Physik und

Chemie ) — dazu als Ergänzung : Mathematik;
3 . die mathematisch -technischen Fächer , als : Mathematik , Zeichnen — dazu als Ergän¬

zung : Naturlehre.
Ueberdieß ist Pädagogik Prüfungsgegenstand einer jeden Gruppe.
Den Kandidaten der zweiten und dritten Gruppe steht es frei , als Ergänzung statt des

als Negel hingestellten Faches ein anderes Fach der dritten oder zweiten Gruppe zu wählen.
Die Kenntnisse in dem Ergänzungsgegenstande haben nicht für eine blos subsidiarische Ver¬

wendbarkeit auszureichen , sondern müssen bezüglich ihres Umfanges den in den übrigen Gegen¬

ständen der gewählten Fachgruppe gestellten Anforderungen entsprechen.

H. 6 . Jeder Kandidat , welcher die Lehrbefähigung für Bürgerschulen erwerben will , must

sich mindestens aus allen Gegenständen einer Gruppe (H. 5 ) der Prüfung unterziehen.
Es steht jedoch den Kandidaten frei , sich auch aus einem oder mehreren Gegenständen

einer anderen Gruppe der Prüfung zu unterziehen.

In jedem Falle muß der Kandidat auch in den Lehrfächern der anderen Gruppen

diejenigen Kenntnisse Nachweisen , welche für die Lehrbefähigung an allgemeinen Volksschulen

gefordert werden . Die Beurteilung , inwieweit dieser Nachweis durch die beigebrachten Zeug¬
nisse geliefert ist, steht der Prüfungseommission zu.

§ . 7 . Wer zur Prüfung zugelassen werden will , hat sich bei der Direkzion einer Prüsungs-
kommission ( § . 2 ) schriftlich zu melden und zu erklären , welche der verschiedenen Prüfungen
er ablegen will (§ § . 4 und 5 ) . Dieser Meldung ist beizulegen:

a ) eine kurze Darstellung der Lebensverhältnisse und des Bildungsganges;

d ) das an einer Lehrerbildungsanstalt erworbene Zeugniß der Reife;

o ) der Nachweis über eine mindestens zweijährige ( in Dalmatien und Istrien dreijährige)
Verwendung im praktischen Schuldienste , und zwar an einer öffentlichen Schule oder an
einer mit dem Oeffentlichkeitsrechte ausgestatteten Privatschule.

Diejenigen , welche nicht an einer öffentlichen Lehrerbildungsanftalt ihre Studien zurück¬

gelegt haben , müssen auch ein Zeugniß über physische Tüchtigkeit beibringen . Jnwieferne aus
besonderen Gründen , ungeachtet einer Unvollständigkeit dieser Belege , eine Zulassung zur
Prüfung erfolgen könne , bleibt der Entscheidung des Unterrichtsministers Vorbehalten.

tz. 8 . Dle Prüfung zerfällt in eine theoretische und in eine praktische . Die theoretische

Prüfung ist eine mündliche und eine schriftliche . Die mündliche Prüfung ist öffentlich.

Die schriftliche Prüfung kann durch einstimmigen Beschluß der Kommission Jenen erlaffen
werden , welche durch schriftstellerische Arbeiten ihre Befähigung Nachweisen . Eine Dispens von

der mündlichen und praktischen Prüfung ist nicht zulässig.
§ . 9 . Die schriftliche Prüfung der Examinanden für allgemeine Volksschulen besteht:
1 . Aus der Abfassung eines Aufsatzes in der Unterrichtssprache und eventuell in der

anderen Landessprache;
2 . aus der Lösung einiger mathematischen Aufgaben;
3 . aus der Bearbeitung einiger Fragen aus anderen Gegenständen , vornehmlich aus der

Erziehungs - und Unterrichtslehre . Die Kandidaten für Bürgerschulen erhalten aus allen ge¬
wählten Gegenständen schriftliche Arbeiten.

10 . Die mündliche Prüfung der Lehramts -Kandidaten , welche die Lehrbefähigung für

allgemeine Volksschulen anstreben , erstreckt sich auf Pädagogik und auf alle jene Gegenstände,
welche der Volksschullehrer nach dem Reichs -Volksschulgesetze zu lehren hat.

Der Kandidat hat den Nachweis zu liefern , daß er seit der Erwerbung des Zeugnisses

der Reife sich hat angelegen sein lassen , seinen Wissenskreis zu erweitern und zu befestigen , und
daß er mit den an der Volksschule zu lehrenden Disziplinen nach Inhalt und Methode genau

vertraut ist . Durch die Prüfung ist demnach nicht so sehr zu ermitteln , ob der Kandidat dre
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Einzelnheiten der verschiedenen Lehrfächer vollständig kenne , sondern vielmehr , ob derselbe

mit dem Wissenswürdigsten der in der Volksschule gelehrten Disciplinen bekannt sei , ob in

seinem Wissen Ordnung und Klarheit herrschen und insbesondere , ob er über die methodische

Behandlung der Lehrfächer vollkommene Rechenschaft zu geben im Stande ist.
Die Kandidaten für allgemeine Volksschulen haben über ihre Befähigung zum Religions¬

unterrichte ( K. 38 , Absatz 4 des Reichsgesetzes vom 14 . Mai 1869 ) eine besondere mündliche
Prüfung abzulegen.

Diese Prüfung ist durch die eigens hiesür bestellten Kommissionsglieder im Beisein des
Direktors der Prüfungskommission und der von der Kirchenbehörde dazu abgeordneten Com-

missäre vorzunehmen , und ist das Urtheil , ob und in welchem Grade ein Kandidat zur sub¬
sidiarischen Ertheilung des Religionsunterrichtes in der Volksschule befähigt oder ob er dazu

nicht befähigt fei , lediglich durch die Vertreter der betreffenden Kirche oder Religionsgesellschaft
zu bestimmen . Der Direktor der Prüfungskommission hat auch der Religionslehre hinsichtlich
der methodischen Behandlung seine volle Aufmerksamkeit zuzuwenden und sein Urtheil hierüber
den kirchlichen Vertretern mitzutheileu.

Z. 11 . Die Anforderungen , welche in den einzelnen Lehrgegenständen für die Lehrbe¬

fähigung an Bürgerschulen gestellt werden , sind:

1. Pädagogik.

Kenntniß der wichtigsten Lehren der Anthropologie (Somatologie und empirische Psycho¬
logie ) und Logik ; Kenntniß der Natur des Kindes und der Mittel zur Erziehung desselben;
genaue Kenntniß der Schulgesundheitspflege ; Vertrautheit mit den Grundsätzen deS Unter¬

richtes ; Kenntniß der Geschichte der Pädagogik , vornehmlich mit Berücksichtigung der histo-
rischen Entwicklung der österreichischen Volks - und Bürgerschule und deren Ausgabe für die
Gegenwart ; Bekanntschaft mit den Grundsätzen der Schuldisciplin und mit den Volksschul¬

gesetzen (Reichs - Volksschulgesetz , betreffende Landesschulgesetze , Schul - und Unterrichtsordnung,
Lehrpläne ) .

2 . Unterrichtssprache.

Kenntniß der Grammatik (der neuhochdeutschen bei deutscher Unterrichtssprache ) . Allge¬
meine Uebersicht über die Entwicklung der Sprache ; Vertrautheit mit den häufiger vorkom¬
menden Formen und Arten der prosaischen und poetischen Darstellung ; Bekanntschaft mit her¬

vorragenden Erzeugnissen der neueren Literatur durch eigene Lektüre und deren Charakteristik nach
den wichtigsten Epochen ; Gewandtheit in mündlichem und schriftlichem Ausdrucke ; Sicherheit im
Vortrage ; Fertigkeit im Disponiren einfacher Arbeitsstoffe ; Fähigkeit , schwierige Lesestücke
sachlich und sprachlich zu behandeln.

In ähnlicher Weise werden die Anforderungen bei einer etwaigen Prüfung aus der
zweiten Landessprache  bemessen.

3. Erdkunde.

Kenntniß der Erde m mathematischer , physikalischer und politischer Hinsicht , inSbesonderS

Kenntniß Europa ' s und speziell Mittel -Enropa ' s ; gründliche Kenntniß der vaterländischen Geo-

graphie ; Kenntniß der Verfassung und der Staatseinrichtungen der österreichisch -ungarischen

Monarchie im Allgemeinen ; übersichtliche Kenntnisse der Handelsgeographie ; Sicherheit in ver¬
gleichender Behandlung des geographischen Stoffes ; Uebung im Kartenzeichnen und in graphischer
Darstellung von Gegenständen der Erdkunde.

1 . Geschichte.

Uebersicht der allgemeinen Geschichte mit geographischer und chronologischer Begründung
und besonderer Berücksichtigung der Kulturverhältnisse ; aus dem Alterthume hat die Geschichte

der Griechen bis Alexander und der Römer bis AugustuS , aus dem Mittelalter und der Neu¬

zeit die Geschichte Mittel -Europa ' s den Schwerpunkt zu bilden.

Genauere Bekanntschaft mit der österreichischen Geschichte.
11*
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5. Mathematik.

Eingehende Kenntniß sämmtlicher arithmetischer Operazionen und deren Begründung,
Gewandtheit in den Rechnungsfällen des bürgerlichen Lebens ; Kenntniß der einfachen Buch¬
führung ; Kenntniß der wichtigsten Lehrsätze der Algebra (zur Begründung der arithmetischen
Operazionen ), der Planimetrie , Stereometrie und ebenen Trigonometrie mit besonderer Berück¬
sichtigung ihrer praktischen Anwendung.

6- Naturwissenschaften:

a ) Naturgeschichte.

Uebersichtliche, auf Anschauung und Uebung im Unterscheiden und Bestimmen begründete
Kenntniß der drei Naturreiche und Bekanntschaft mit den wichtigeren naturhistorischeu Syste¬
men ; gründliche Kenntniß der wichtigsten Naturkörper mit Rücksicht auf deren Praktische Ver-
werthuug in den Gewerben und bei der Landwirthschaft ; Kenntniß des Menschen nach Bau,
Thätigkeit der Organe und Pflege der Gesundheit ; Kenntniß der physischen Geographie.

d ) Natur lehre.

Kenntniß der wichtigsten Naturkräfte und ihrer Gesetze, Gewandtheit im Erklären der
auffallendsten Naturerscheinungen auch mit Bezug auf Experimente ; Vertrautheit mit der
Handhabung der gebräuchlichsten Apparate ; Kenntniß der wichtigeren chemischen Grundstoffe
und derjenigen anorganischen und organischen Verbindungen , die im bürgerlichen Leben häufiger
praktische Anwendung finden.

7 . Zeichnen.

Fertigkeit im Zeichnen geometrischer Formen und einfacher Flachornamente auf der Schul -
tafel , aus freier Hand im großen Maßstabe.

Fertigkeit im verständnißvollen Nachbilden von schattirten ornamentalen und figuralischen
Vorlegeblättern.

Gewandtheit im Construiren der geometrischen Formen in der Ebene , Bekanntschaft mit
den wichtigsten Grundsätzen der Projekzionslehre m ihrer Anwendung auf Schattenlehre , Per¬
spektive und Darstellung einfacher Objekte des Bau - und Maschinenfaches.

Geschicklichkeit im Zeichnen nach geometrischen Körpern und einfachen plastischen Orna¬
menten mit Bezeichnung der Selbst - und Schlagschatten und der Lichtstellen.

Fertigkeit im Umrißzeichnen nach Natur - und Kunstkörpern.

Bei jedem der 8ub 2— 7 angeführten Prüfungsgegenstände ist die
Kenntniß der speziellen Methodik genau zu erproben.

§ . 12 . Bezüglich des Schreibens , des Zeichnens , des Gesanges und des zur Ertheilung
des Gesangunterrichtes uothwendigen Violin - oder Klavierspieles kann die Prüfungskommission
entweder eine eigene Prüfung anordnen , oder auf Grund sicherer Anhaltspunkte dem Candi-
daten die Lehrbefähigung zusprechen.

In besonders rücksichtswürdigen Fällen kann die Prüfungskommission von der Ablegung
der Prüfung aus dem Gesänge , beziehungsweise dem Violin - oder Klavierspiele , dann aus
dem Turnen dispensiren ; eine solche Dispensertheilung ist jedoch in dem auszustellenden Prü¬
fungszeugnisse ausdrücklich zu bemerken.

Bei Bürgerschul -Kandidaten der sprachlich-historischen Gruppe kann auf ihr Ansuchen die
Prüfung aus dem Zeichnen auf das im ß . 11 , sub 3 bestimmte Maß beschränkt werden.

tz. 13 . Die schriftlichen Prüfungen werden unter Aufsicht von Mitgliedern der Prüfungs¬
kommission vorgenommen.

Die Benützung von Hilfsmitteln ist nicht gestattet.
Den Bürgerschul -Kandidaten sind für jede schriftliche Arbeit , den Volksschul -Kandidateu

für jede Arbeit aus Pädagogik , Sprachfach und Mathematik vier Stunden zu gewähren , nach
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deren Ablauf die Arbeit eingezogen wird . Die Bestimmung der Zeitdauer für schriftliche Ar¬
beiten der VolksschullKandidaten aus anderen Gegenständen ist der Prüfungskommission

überlassen.
§ . 14 . Zur Vornahme der mündlichen und praktischen Prüfung kann sich die Prüfungs¬

kommission in Sekzionen theilen ; jede Sekzion muß bei Prüfungen der Volksschul -Kandidaten
aus mindestens drei , und bei Prüfungen der Bürgerschullehrer aus mindestens fünf Mitglie¬
dern bestehen.

In jenen Sekzionen , wo der Direktor nicht anwesend ist, übernimmt das von demselben

designirte Mitglied den Vorsitz.
§ . 15 . Die praktische Prüfung besteht in einer Probelekzion und wird vor denselben

Prüfungskommissären , welche die mündliche Prüfung vorgenommen haben , in einer Schule

gehalten . Der zu behandelnde Gegenstand wird Tags zuvor dem Kandidaten bekannt gegeben.

Diese Prüfung soll ganz besonders den Nachweis liefern , ob und welche natürliche

Lehrgaben der Kandidat besitze und wie weit die bereits erworbene praktische Lehrbefähi¬

gung reiche.

§ . 16 . Nach Beendigung der Prüfung ist in einem Protokolle das Resultat derselben

festzustellen , und zwar für jedes Lehrfach , sowie für die Probelekzion insbesondere.

Die Leistungen des Kandidaten in den einzelnen Gegenständen und Gesamnitresultat
sind mit folgenden Noten zu bezeichnen : sehr gut , gut , genügend , kaum genügend , nicht

genügend.
Die Note für jedes einzelne Fach wird auf Vorschlag des betreffenden Examinators durch

Stimmenmehrheit bestimmt.
Bei der Beurtheilung der mündlichen Leistung und der Probelekzion haben nur jene

Mitglieder mitzustimmen , welche den Prüfungsakt vollzogen . Bei der Beurtheilung der schrift¬
lichen Leistungen und der Feststellung des Endresultates haben alle Mitglieder der Kommission,
welche einzelne Fächer prüften , abzustimmen.

Bei Stimmengleichheit gilt die geringere Note.

§ . 17 . Nach Feststellung der Noten für die einzelnen Prüfungsgegenstände hat die
Prüfungskommission auf Grundlage derselben das Gesammtergebniß der Prüfung zusammen¬
zufassen und zu entscheiden , für welche Art von Schulen und beziehungsweise für welche Fach¬

gruppe ( tzß . 4 und 5 ) der Examinand seine Befähigung erworben hat , und in welchem Grade
er dieselbe besitzt.

Die Prüfungskommission ist berechtigt , solchen Kandidaten , welche sich der Prüfung für
Bürgerschulen unterzogen haben , jedoch für Bürgerschulen nicht approbirt werden können , nach
Maßgabe des Prüfungsresultates auf ihr Ansuchen die Lehrbefähigung für allgemeine Volks¬
schulen zuzuerkennen.

ß . 18 . Die Lehrbefähigung für allgemeine Volksschulen kann zuerkannt werden , wenn
der Examinand in keinem Gegenstände die Note „ nicht genügend " und höchstens in zweien die
Note „ kaum genügend " erhalten hat.

Z . 19 . Die Lehrbefähigung für Bürgerschulen kann nicht ausgesprochen werden , wenn
der Kandidat in mehr als einem Gegenstände einer Gruppe nur die Note „ genügend " er¬
halten hat.

Z . 20 . Denjenigen , welche die Befähigung für eine Fachgruppe der Bürgerschulen erlangt
haben , steht es frei , späterhin auch aus einer anderen Gruppe das Lehrbefähigungszeugniß zu
erwerben . In einem solchen Falle hat die Prüfung aus Pädagogik zu entfallen.

ß . 21 . Bei einer Reprobazion muß die Prüfung vor derselben Prüfungskommission

und zwar in der Regel in ihrem ganzen Umfange wiederholt werden . Nur bei Kandidaten für

allgemeine Volksschulen bleibt eS der Prüfungskommission Vorbehalten , in rücksichtswürdigeu
Fällen jene Gegenstände von der Wiederholungsprüfung auszunehmen , in denen der Kandidat



bei der ersten Prüfung die Note „ sehr gut " oder „ gut " erhalten hat , die Wiederholung ist
in der Regel nur einmal zulässig . Eine Ausnahme kann auf Antrag der Prüfungskommission
der llnterrichtsminister gestatten (ß . 39 des Reichsgesetzes vom 14 . Mai 1869 ) .

§ . 22 . Für die Prüfung wird von Volksschul -Kandidaten eine Taxe von 5 , von Bürger-

schul -Kandidaten eine Taxe von 10 fl. österr . Währung entrichtet.
tz. 23 . Das nach Beendigung der Prüfung auszuferrigende Zeugniß hat zu ent¬

halten :
1. Ein vollständiges Nazionale des Geprüften;
2 . die Bestimmung , in welcher Sprache der Kandidat zu lehren fähig ist;
3 . die Note über den Erfolg der Prüfung in den einzelnen Gegenständen;
4 . das Gesammturtheil , welches mit den Zahlen 1, 2 , 3 und 4 bezeichnet wird , in dem

Sinne , daß Nr . 1 eine sehr gute Qualifikazion , Nr . 2 eine gute und Nr . 3 eine genügende
ausdrückt.

Ein Zeugniß Nr . 4 erhalten Jene , denen die Befähigung nicht zuerkannt worden ist.
Das Zeugniß für Lehrer an Bürgerschulen hat auch ein ausführlich motivirteS Urtheil

über die Leistungen in den einzelnen Prüfungsgegenständen zu enthalten.
Am Schluffe des Lehrbefähigungszeugnisfes für allgemeine Volksschulen ist beizufügen , ob

und in welchem Grade der Kandidat zur subsidiarischen Ertheilung des Religionsunterrichtes be¬

fähigt , oder ob er dazu nicht befähigt sei (ß . 10 , Absatz 4 ) .
Die Leistungen aus nichtobligaten Lehrfächern sind in den Lehrbefähigungszeugnissen für

Volks - und Bürgerschulen anmerkungsweise ersichtlich zu machen.

§ . 24 . Bei Bürgerschul - Kandi daten  ist für jede Gruppe ein abgesondertes Ge¬
sammturtheil auszusprechen , falls sie die Prüfung aus mehr als einer Gruppe ablegen.

Ein Zeugniß mit Nr . 1 erhalten jene Kandidaten , welche in allen Prüfungsgegenständen
der von ihnen gewählten Gruppe die Note „ sehr gut " erhalten.

In einem Zeugnisse mit Nr . 2 darf keine Note geringer als „ gut " Vorkommen.
Ein Zeugniß mit Nr . 3 wird jenen Kandidaten zuerkannt , welche neben sehr guten und

guten Noten ein „ genügend " erhalten.
In allen übrigen Fällen erhält der Kandidat den Grad Nr . 4.

Für Volksschul - Kandidaten  gelten folgende Bestimmungen:
Ein Zeugniß mit Nr . 1 kann nur jenen Kandidaten zugesprochen werden , welche in Päda¬

gogik , praktischer Lehrbefähigung , Unterrichtssprache und Arithmetik wenigstens drei „ sehr gut " ,
aus der Mehrzahl der Realien „ sehr gut " , und in keinem anderen Fache eine geringere Note als
„gut " erhalten.

Bei einem Zeugnisse Nr . 2 muß in der praktischen Lehrbefähigung und den wissenschaftlichen
Fächern die Anzahl der sehr guten und guten Noten gegenüber der Zahl der Noten „ genügend"
überwiegen , und darf keine Note „ kaum genügend " lauten.

In allen übrigen Fällen wird das Zeugniß Nr . 3 zuerkannt , wenn der Kandidat keine Note

„nicht genügend " oder nicht mehr als zwei „ kaum genügend " erhalten hat.
Das Zeugniß Nr . 4 wird ertheilt , sobald der Kandidat eine Note „ ungenügend " oder mehr

als zwei Noten „ kaum genügend " erhält.

Z. 25 . Die Lehrbefähigungszeugnisse sind nach den im Anhänge folgenden Formularen aus¬
zustellen und von dem Direktor und einem anderen Mitgliede der Prüfungskommission zu
unterfertigen.

tz. 26 Die Prüfung der Lehrerinnen findet in gleicher Weise , wie diejenige der Lehrer , je¬
doch abgesondert statt.

Die Noten aus den weiblichen Handarbeiten und der Haushaltungßkunde dürfen aus dem

Reifezeugnisse in das Lehrbefähigungszeugniß einfach übertragen werden.
Die Prüfung ist mit Berücksichtigung jener Modisikazionen vorzunehmen , welche im

Hinblick auf die Organisazion der Volks - und Bürgerschulen für Mädchen geboten , und
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bezüglich einzelner Disziplinen im Lehrplane der Lehrerinnenbildungsanstalten vorge¬
zeichnet sind.

H. 27 . Jene Kandidaten , welche die Lehrbefähigung für Mittelschulen ( Gymnasien

oder Realschulen ) bereits erworben haben und die Qualifikazion zur Anstellung an Bürger¬

schulen erlangen wollen , haben sich blos einer Ergänzungsprüfung aus jenen Lehr¬
fächern zu unterziehen , für welche sie die Lehrbefähigung dnrch die abgelegte Prüfung nicht
Nachweisen.

§ . 28 . Zeugnisse der Lehrbefähigung , welche außerhalb der im Reichsrathe vertretenen
Länder erworben werden , bedürfen der ausdrücklichen Anerkennung des Unterrichtsministers.

Dasselbe gilt bis auf Weiteres von Zeugnissen , welche in einem jener im Reichsrathe ver¬
tretenen Länder erworben werden , für welche besondere Normen bezüglich der Lehrerbildungsanstal¬

ten bestehen , wenn es sich um Anstellung an Volksschulen der übrigen im Reichsrathe vertretenen
Länder handelt.

§ . 29 . Kandidaten , welche die Lehrbefähigung für allgemeine Volks - und Bürgerschulen
oder für eine Fachgruppe der Bürgerschulen bereits besitzen , und welche die Befähigung auf dem¬

selben Lehrgebiete , mit Rücksicht auf eine zweite Unterrichtssprache , erlangen wollen , haben sich
vor einer der zur Abhaltung von Prüfungen in der betreffenden Sprache eingesetzten Prü¬

fungskommissionen für allgemeine Volks - und Bürgerschulen einer Überprüfung in der Richtung
zu unterziehen , ob sie diese zweite Unterrichtssprache sowohl im Allgemeinen , als in Bezug aus
ihr Lehrgebiet vollkommen beherrschen.

Der Prüfungskommission steht es frei , in solchen Fällen nach Erwägung der Umstände
dem Kandidaten die schriftlichen Arbeiten entweder ganz oder zum Theile , sowie auch die prak¬

tische Prüfung nachzusehen ; diese Nachsicht darf sich jedoch niemals auf die mündliche Prüfung
erstrecken.

Ueber die Prüfung ist dem Kandidaten entweder ein lediglich das Gesammturtheil mit An¬

gabe des Grades enthaltenes Zeugniß auszufertigen , oder ist dies in dem bereits erworbenen Lehr¬
befähigungszeugnisse anhangsweise ersichtlich zu machen.

Die Lehrbefähigung kann nur bei sehr gutem oder gutem Prüfungserfolge ausgesprochen
werden.

Für diese Ueberprüfung ist , wenn sie vor derselben Prüfungskommission und in dem¬

selben Prüfungstermine stattfindet , keine Taxe , außer diesem Falle die halbe Taxe zu ent¬
richten.

§ . 30 . Der Ministerial -Erlaß vom I . Mai 1871 , Zahl 593 * ) , welcher die Prüfungs¬
kommissionen für allgemeine Volks - und Bürgerschulen berufen hat , auch besondere Prüfungen über
die Befähigung zum Unterrichte in der französischen , italienischen und englischen Sprache an Bür¬

gerschulen , Lehrerbildungsanstalten , sowie an Privatanstalten im Gebiete der Volksschulen vor¬
zunehmen , verbleibt in Wirksamkeit ; nur haben die Prüfungskommissionen , soweit in jenem Er¬
lasse nicht besondere Anordnungen getroffen wurden , die Bestimmungen der gegenwärtigen Prü¬

fungsvorschrift zu beachten . Die Lehrbefähigung kann nur bei sehr gutem oder gutem Prüfungs¬
erfolge ausgesprochen werden.

Uebergangsbestimmungen.

tz. 31 . An Prüfungskandidaten für allgemeine Volksschulen sind noch bis 1 . Oktober 1873

jene geringeren Anforderungen zu stellen , welche für die Lehrerbildungsanstalten vor dem Schul¬

jahre 1870 als Lehraufgabe vorgeschrieben waren ; hiebei ist jedoch eine solche Fortbildung
in den einzelnen Gegenständen rücksichtlich des Wissens und der Methode zu verlangen , welche

ein pslichtgetreuer und strebsamer Lehrer auch unter theilweise ungünstigen Umständen zu er¬
reichen vermag.

*) Verordnungsblatt des Ministeriums für Kultus und Unterricht. Jahrgang 1871, Stück VIII,
Nr 27, Seite 86.
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§ . 32 . Bis zum 1 . Oktober 1873 wird die Zulassung zur Lehrbefähigungsprüfung

sowohl für allgemeine Volksschulen , als für Bürgerschulen auch ohne die Beibringung eines
Zeugnisses der Reife , sowie ohne den Nachweis der praktischen Verwendung im Schul¬
dienste sß . 7 , tit . d ) und «) ) gestattet ; nur können die Lehramtskandidaten , welche das
Befähigungszeugniß als Lehrer erwerben , ohne zuvor im praktischen Schuldienste thätig ge¬
wesen zu sein , erst nach einer zweijährigen ( in Dalmatien und Istrien dreijährigen ) Ver¬

wendung in demselben definitiv angestellt werden , und ist dies im Zeugnisse ausdrücklich zu
bemerken.

Stremayr m . x.
(Reichsgesetzblatt vom 20 . April 1872 , Nr . 50 .)

Note de» l, k. Steuer -Admmi>Nazw» vom 21 . April 1872 , Z . 2159,
Mag . Z . 59 .183,

betreffend die Entscheidung des k. k. Finanzministeriums über die Beschwerde der k. k.
priv . Mdbahngesellschaft gegen die Aufrechnung van Verzugszinsen wegen verspäteter Ab¬

fuhr der Einkommensteuer ihrer Bediensteten.

Das hohe k. k. Finanzministerium hat mit dem Erlasse vom 26 . März 1872 , Z . 6289,

über die Beschwerde der k. k. priv . Südbahngesellschaft gegen die Aufrechnung von Verzugs¬
zinsen wegen verspäteter Abfuhr der Einkommensteuer ihrer Bediensteten entschieden , daß das
Gesetz vom 9 . März 1870 nur auf die zur Zahlung einer Steuer dem Aerar gegenüber direkt
Verpflichteten Anwendung findet , zu welchen die im Z. 22 des Einkommensteuer - Patentes er¬

wähnten zur Entrichtung einkommenfteuerpflichtiger Bezüge verpflichteten Parteien nicht gezählt
werden können , da diesen nicht die Zahlung der den Bezugsberechtigten vorgeschriebenen Steuer¬
quoten , sondern nur deren Einhebung und Abfuhr an die l . Steuerkassen obliegt.

Hiernach kann die bereits erfolgte Norschreibung und Einhebung von Verzugszinsen im
Betrage von 6 st. 14 kr. nicht genehmigt werden , und es hat daher die k. k. Steuer -Admi-

nistrazion diesen Betrag der k. k. priv . Südbahngesellschaft bei dem Wiener Magistrate rückver¬
güten zu lassen.

Bezüglich des Termines zur Abfuhr der Einkommensteuer ist die Südbahngescllschaft aus
die diessällige Bestimmung des vorzitirten § . 22 des Einkommensteuer -Gesetzes zu verweisen.

Erlaß der k. k. n. ö. Statthaltern vom 22 . April 1872 , Z . 9972,
Mag . Z . 62 .757,

in Folge dessen die Bildung einer Zimmermaler -Genoffenschaft nicht ftattzufinden hat.

In Erledigung des Berichtes vom 30 . Jänner l . I . , Z . 11 .519 , wird dem Magistrale
bedeutet , daß bei dem Umstande , als die wiederholten Versuche , eine genossenschaftliche Ver¬
bindung unter den Zimmermalern im Rayon der Wr . Genossenschaften zu Stande zu bringen,
an der entschiedenen Abneigung der Betheiligten scheiterten , als ferner durch die bisherige Er¬
fahrung die Nothwendigkeit der Bildung der fraglichen Genossenschaft nicht konstatirt wurde

und als endlich nach der in baldiger Aussicht gestellten neuen Gewerbeordnung der Fortbestand
der Zwangsgenossenschaften kaum zu erwarten ist, nach dem Anträge des Magistrates und
dem Gutachten der Wr . Handels - und Gewerbekammer von der Bildung einer Zimmermaler-
Genossenschaft in Wien abgesehen werde.
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Erlaß des königl . ungarischen Ministeriums des Innern vom 30 . April
1872 , Z . 10 .033 , Mag . Z . 67 .665,

womit die Verpstegsgetttchr für das allgemeine Krankenhaus zu Gran sestgestellt wird.

Die bisher mit 48 Kreuzer normtet gewesenen täglichen Verpflegsgebühren des allge¬
meinen Krankenhauses zu Gran , wurden vom 1. April l. I . angefangen bis auf Weiteres auf
54 Kreuzer ö. W . erhöht.

Kundmachung der k. k. u . ö. Statthalterei vom 3 . Mai 1872 , Z . 13 .098,
Mag . Z . 68 .298,

über die Austastung der Direkzion der Staatstetegrafen m Wien und der ihr unterstehenden
Telegrafen -Infpektorate und Errichtung von Telegrafen - Direkzionen.

Das hohe k. k. Handelsministerium hat mit dem Erlasse vom 24 . April d. I ., Z . 534,
anher eröffnet , daß in Folge der mit Allerhöchster Entschließung vom 12 . März 1872 geneh¬
migten Reorganisirung der Staatstelegrafen -Anstalt in den im Reichsrathe vertretenen König¬
reichen und Ländern die als Zeutralstelle fungirende Direkzion der Staatstelegrafen in Wien
und die ihr unterstehenden Telegrafeu -Inspektorate aufgelassen und dafür Telegrafen -Direk-
zionen

in Wien

„ Linz
„ Prag
„ Brünn
„ Lemberg
„ Innsbruck
„ Graz
„ Triest
.. Zara
„ Czernowitz

für Niederösterreich,
„ Oberösterreich und Salzburg,
„ Böhmen,
„ Mähren und Schlesien,
„ Galizien und Krakau,

Tirol und Vorarlberg,
Steiermark und Kärnthen,
das Küstenland , Istrien und Kram.
Dalmatien und

die Bukowina mit unmittelbarer Unterordnung unter das Handels¬
ministerium errichtet werden.

Die bisher von der Direkzion der Staatstelegrafen in Wien besorgten Geschäfte werden,
insoweit sie nicht in den Wirkungskreis der neuen Telegrafen -Direkzionen übergehen , im
Handelsministerium erledigt werden.

Die Wirksamkeit der neuen Telegrafen -Direkzionen — mit Ausnahme jener in Czer¬
nowitz — beginnt mit dem 15 . Mai.

Der Beginn der Wirksamkeit der Telegrafen -Direkzion in Czernowitz wird später bestimmt
werden . Bis dahin werden die Telegrafenangelegenheiten der Bukowina von der Telegrafen-
Direkzion in Lemberg besorgt werden.

Konvenzton zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie und den Verei¬
nigten Staaten von Nord -Amerika vom 25 . November 1871 zum Schutze der

Handelsmarken.
(Abgeschlossen zu Wien am 25. November 1871 ; von Sr . k. und k. Apostolischen Majestät ratisizirt zu
Ofen am 9. März 1872 , und in den beiderseitigen Ratifizirungen ausgewechselt zu Wien am 22 . April l. I .)

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich , König von Böhmen rc. und Apostolischer
König von Ungarn und die Vereinigten Staaten von Nord - Amerika , von dem Wunsche beseelt,
in ihren bezüglichen Gebieten das durch Handelsmarken verbürgte Eigenthumsrecht zu sichern,
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haben beschlossen , eine besondere Konvenzion zu diesem Zwecke abzuschließen , und zu ihren
Bevollmächtigten ernannt , nämlich:

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich und Apostolische König von Ungarn:

den Grafen Julius Andrässy von Csik - Szent - KirLlY und Kraszna - Horka,

Allerhöchst Ähren geheimen Rath , Ministe , des kaiserlichen Hauses und gemeinsamen Minister
des Aeußern , Großkreuz des St . Stephan -Ordens rc . ;

Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika:

den Herrn John Iah,  außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister

der Vereinigten Staaten von Amerika bei seiner kaiserlichen und königlichen Apostolischen
Majestät;

welche übereingekommeu sind , die nachfolgenden Artikel zu unterzeichnen:

Artikel  I.

Jede Reprodukzion von Handelsmarken , welche in den Ländern oder Gebieten des
einen der kontrahirenden Theile an gewissen Maaren als Beweis ihrer Herkunft und Qua-

lität angebracht sind , ist in den Ländern oder Gebieten des anderen der kontrahirenden
Theile verboten und soll vem beschädigten Theile Grund zu solcher Klage oder zu solchem
Verfahren behufs Verhinderung einer solchen Nachmachung , sowie zur Erlangung von Schaden¬

ersatz geben , als durch die Gesetze jenes Staates,  in welchem die Fälschung bewiesen
wurde , gerechtfertigt erscheinen möchte,  gerade so , als wenn der Kläger ein Staatsange¬

höriger dieses Landes wäre.
DaS ausschließliche Recht des Gebrauches einer Handelsmarke zu Gunsten von Bürgern

der Vereinigten Staaten in der österreichisch -ungarischen Monarchie oder eines Staatsangehörigen
der österreich -ungarischen Monarchie im Gebiete der Vereinigten Staaten , kann für keinen län¬

geren als jenen Zeitraum bestehen , welchen die Gesetze des Landes für ihre eigenen Bürger
feststellen.

Wenn die Handelsmarke im Lande ihres Ursprunges allgemeines Eigenthum geworden

lst , soll sie in den Ländern oder Gebieten des anderen der beiden kontrahirenden Theile gleich¬

falls allgemein freigegeben sein.

Artikel  II.

W .nn die in den Ländern oder Gebieten deS einen der kontrahirenden Theile wohnenden

Besitzer von Handelsmarken wünschen , ihre Rechte in den Ländern oder Gebieten deS anderen
der kontrahirenden Theile zu sichern , so müssen sie bei den Handels - und Gewerbekammern in
Wien uns Pest und im Privilegienamte zu Washington Kopien von diesen Marken i» äuxlo

hinterlegsn.

Artikel  III.

Das gegenwärtige Uebereinkommen soll neunzig Tage nach dem Austausche der Rati-

fikazionen in Wirksamkeit treten , und soll zehn Jahre von diesem Zeitpunkte an in Kraft
bleiben.

Im Falle keiner der beiden hohen kontrahirenden Theile zwölf Monate vor dem Er¬

löschen der Konvenzion ihre Absicht kundgibt , dieselbe außer Wirksamkeit treten zu lassen , so soll
sie ein Jahr lang von der Zeit an , als einer der hohen kontrahirenden Theile ihr Erlöschen

bekannt gibt , in Kraft bleiben.

Artikel IV.

Die Ratifikazionen der gegenwärtigen Konvenzion sollen in Wien innerhalb zwölf Mo¬

naten , oder wenn möglich , früher ausgewechselt werden.
Urkund dessen haben die bezüglichen Bevollmächtigten gegenwärtige Konvenzion sowohl in

deutscher und ungarischer , als in englischer Sprache unterzeichnet und ihr Siegel beigedruckt.
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So geschehen zu Wien am fünsundzwanzigsten November im Jahre unseres Herrn Ein¬
tausend Achthundert und Einundsiebzig , im dreiundzwanzigsten Jahre der Regierung Seiner

kaiserlichen und königlichen Apostolischen Majestät , und im sechsundneunzigsten Jahre der Unab¬

hängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika.

(1 ^. 8 .) Andrnssy na . p . ( 1̂ . 8 .) John Iay ni . p>.

Die vorstehende Konvenzion wird nach erfolgter Zustimmung der beiden Häuser des

ReichSrathes hiemit kundgemacht.

Wien,  am 3 . Mai 1872.

Auersperg »a. p. Banhans m.
(Reichsgesetzblatt vom 22 . Mai 1872 , Nr . 66 .)

Chronik der Verwaltung.
(Wohnungsfrage .) Die Mittheilung , daß von Seite des Generaldirektorates die

Durchführung der Wohnungsfrage während der Weltausstellung durch Organisirung eines
Wohnungsanmeldungsbureaus  und der einschlägigen Institutionen auf Kosten der Welt¬
ausstellung in eigene Hand genommen wurde , hat der Gemeinderath am 26 . März d. I.
(Z . 1512 ) mit der Voraussetzung zur Kenntniß genommen , daß das Generaldirektorat auch für
die Schaffung der Massenquartiere , sowie überhaupt für die Fremdenunterbringnng in ihrer
Totalität Vorsorge treffen werde.

Im Interesse der Herstellung billiger Wohnungen sprach der Gemeinderath am 9 . April
1872 (Z . 1585 ) seine Geneigtheit aus , Privatpersonen , die die Errichtung von Baracken
für die Dauer bis Ende 1873 übernehmen wollen , per Schlafstelle eine zu vereinbarende
Subvention zu geben und möglichst dahin zu wirken , daß den Erbauern solcher Baracken die
Plätze zum Ausstellern derselben jedoch nur für die oben bezeichnte Zeit unentgeltlich ange¬
wiesen werden.

(Beleuchtung .) In Bezug auf die Gasbeleuchtung im Prater  aus Anlaß der
Weltausstellung beschloß der Gemeinderath am 19 . März d. I . (Z 1003)

1 . daß die proponirten 798 Straßenflammen , sowie die vorgesehenen 300 Flammen
für den Pratertheil zwischen der Hauptallee , dem Donaukanal und dem Wurstelprater —
mit Ausschluß der im Innern des Ausstellungsraumes anzubringenden Flammen — als öffent¬
liche Beleuchtung erklärt , als solche von der Kommune bestritten und von der englischen Gas¬
gesellschaft auf Grund des zwischen derselben und der Kommune Wien bestehenden Vertrages
hergestellt werden;

2 . daß die Laternen , die sich unter den Bäumen befinden , mit entsprechenden Reflektoren
versehen werden;

3 . daß die in Rede stehende Praterbeleuchtung nur zum Zwecke der Weltausstellung
und die diesfällige Kommunalauslage für die Beleuchtuug nur für das Jahr 1873 be¬
willigt wird;

4 . daß das bestehende 6 " -ge Rohr in der Feuerwerksallee zu verlängern und daher die
Gasgesellschaft nicht zu verhalten sei, ein neues Rohr oder ein Parallelrohr in dieser Straße
aus Anlaß der Weltausstellung zu legen.

Endlich wird die Nothwendigkeit anerkannt , von Seite des Stadtbauamtes (rosx . des
Generaldirektorates ) baldigst einen genauen Plan über die definitive Anzahl und Situirung der
Gaskandelaber vorlegen zu lassen.

(Krankenhäuser .) Mit Rücksicht auf die Abnahme der Zahl der Blatternkranken
wandte sich der Gemeinderath am 19 . März d . I . (Z . 1263 und 1301 ) an die k. k. n . ö.
Statthalterei , daß die Aufnahme von Blatternkranken in das Kommunal -Nothspital auf der
Wieden vom 1 . April 1872 an eingestellt werde . Im Falle einer wieder eintretenden Steigerung
des Krankenstandes wird der Beschluß des Gemeinderathes wegen weiterer Belastung des
Nothspitales für die erforderliche Zeit zur Kenntniß der h . k. k. Statthalterei gebracht werden.

Aus Anlaß eines Berichtes über die angesuchte Umwandlung des k. k. allgemeinen
Krankenhauses  in ein akademisches Spital , sprach sich der Gemeinderath am 12 . März
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d. I - (Z - 773 ) dahin aus , daß er seine Rechtsansprüche auf die Benützbarkeit des allgemeinen
Krankenhauses aufrecht erhalte , und sich gegen jede Modisikazion , wodurch etwa der Gemeinde
neue Lasten erwachsen würden , verwahre.

(Friedhöfe .) In Bezug auf die von den Gemeinden Währing , Weinhaus,
Döbling  rc . nachgesuchte Errichtung eines Friedhofes nächst der Türkenschanze , beschloß der
Gemeinderath am 12 . März 1872 (Z . 773 ) eine Eingabe an die k. k. Statthalterei , eventuell
an das k. k. Ministerium des Innern mit der Bitte zu richten , daß die Etablirung dieses
Friedhofes aus sanitären Rücksichten für die Bevölkerung Wiens nicht genehmigt werden möge.

(Markthallen .) Am 9 . April 1872 (A . 1567 ) wurde das Projekt des Bauamtes
bezüglich des Baues einer provisorischen Fischhalle nächst dem Kaiserbade , jedoch ohne die im
Souterrain beantragten Fischteiche , genehmigt und das Bauamt angewiesen , die Detailpläue
und Kostenanschläge mit der möglichsten Beschleunigung auszuarbeiten und anher vorzulegen,
bei Ausarbeitung der Detailpläne aber auf eine entsprechende Verbreiterung der Kommuni-
kazionsgänge von 1 " 3 ^ 0 " auf 2 " Rücksicht zu nehmen.

Den Fischern und Fischhändlern wurde zur Aufstellung der Fischergeschirre und Kalter
der Platz am rechten Donaukanalufer vom Kaiserbade stromabwärts in einer Länge von 80
Kurr . Klafter und in einer Breite von 2 Klafter , beziehungsweise von 2Vg Klafter vom Ufer¬
beschlacht angerechnet , zugewiesen , die strengste Ueberwachung der genauen Einhaltung dieser
Aufstellungsweise von Seite des Marktkommissariales , empfindlichste Bestrafung jeder Ueber-
schreitung des zugewieseneu Ausstellungsraumes angeordnet nnd wegen sofortiger Inangriff¬
name der Baggerungsarbeiten im Donaukanale zwischen dem Kaiserbade und dem Karlsstege
das Ersuchen an die k. k. Donauregulirungskommission gestellt.

(Jung - nnd Stechviehmarkt in Fünfhaus .) In Anbetracht des Umstandes , daß
sich der oberste Sanitätsrath aus sanitären Bedenken entschieden gegen die der Gemeinde
Fünfhaus mit Ministerialerlaß vom 21 . Juni 1871 (Z . 6524 ) bewilligte Verlegung des
Jung - und Stechviehmarktes auf einen Platz vor der Westbahnlinie ausgesprochen hat , und in
weiterer Erwägung , daß dagegen noch andere sehr beachtenswerthe Momente , insbesondere die
Rücksichten für die Approvisionirung der Haupt - und Residenzstadt Wien und für die Zentra-
listrung ihres Viehmarktes sprechen , hat sich der Minister des Innern mit dem Erlasse vom
4 . März d. I . ( Statth . -Erl . vom 27 . März d. I .) bestimmt gefunden , die gedachte Entschei¬
dung vom 21 . Juni 1871 zu beheben und die Verlegung des Jung - und Stechviehmarktes
auf den Platz bei der Westbahnlinie nicht zu gestatten.

(Häusernumerirung .) Zufolge Gemeinderathsbeschlusses vom 20 . Oktober v . I.
(Z . 4186 ) wurde aus Anlaß der durch die Parzellirung der Roßauer Glacisgründe neu zu¬
gewachsenen Baustellen am 23 . und 24 . April d. I . die Abänderung der Orientirungsnummern
in der Währingerstraße , Wasagasse und Liechtensteinstraße vorgenommen , und laut Gemeinde-
rathsbeschlusses vom 1 . März l . I . (Z . 175 ) bei dem Umstande , als die Verlängerung der
Liechtensteinstraße durch die Realität Nr . 15 am Thurh in gerader Richtung in Aussicht steht,
die Abzweigung derselben als eine selbstständige Quergasse mit dem Namen Viriotgasse bezeichnet,
wobei die in den vorgenannten Gassen befindlichen Häuser die folgenden Orientirungsnummern
erhielten:

S

Ehemalige

Vorstädte
Gasse

Konsknp-

zions-
Nummer

Dermalige
Orients-
rungs-

Nummer

Orient :.
rungs-

Nummer
vom

23 . April
1872

Name des Hauseigenthümers

r->

^5

Alsergrund Wäyringer-
straße 368

367
366
298
297
276
294
275
274

272 , 273
271
395
394
393

2
4
6
8

10
12
14
16
18
2 >
22
34
36
38

12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
44
46
48

Anton Oelzelt Ritter von Newin.
Gregor Stawro.
Christof Demel.
Rosa Fürstin von Wrede.
Ignaz Baworowsky.
Aloisia Bertitsch.
Salomon Merores.
Anton Bergmüller.
Otto Graf Chotek.
Gräfin Clam -G llas.
Kommune Wien.
Franziska Strodl.
Brünner B ä̂n md -Nntern '-kmung.

dto . dto.
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Ehemalige

Vorstädte
Gasse

Konskrip-

zions-
Nummer

Dermalige
Orienti-
rungs-

Nummer

Orienti-
rungs-

Nummer
vom

23. April
1872

Name des Hause igenthiimers

>->

!->

x'

Alsergrund

Michelbeuern

Alsergrund

j Währinger-
straße

Wasagasse

Liechtenstein
straße

Roßau

Alsergrund

Thury

Himmel-
Pfort -Grund

392
391
235

17
8

370
376
37 l
372
290
301
291
300
304
314
315
317
307
309
351
349
350
430
431
444
447
440
378
379
380
283
292
284
285
286
277
426
278
446
124
125
126
127
128
253
254
255

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
75
76
77

40
42
44
46
64

1
2
3
5
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
69

61

63

65
67
69
71
73

60
52
54
56
76
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
47
63
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87

1872
89

91

93
95
97
99

101

Magdalena Rath.
Richard Dräsche.
Ignaz Gerstle.
Rosa Welser,
k. k. Aerar.
Ludwig Graf Spangen.
S . kön . Hoheit Prinz Gustav v . Wasa.
Emanuel Stern.
Karoline Breyer.
Josef Schreiber.
Barbara Hefele.
Anna Hauser.
Franz Ritter von Erb.
Raimund Reichsritter v . Männer.
Heinrich Herberth.
Amalie Freiin v . Lipthay.
Johanna Közler ' ö Verlassenschaft.
Josef Pökel ' s Erben.
Anton Warmuth.
Anna Unger.
Adolf v . Hankenberg.
Eduard Jeney.
Karl Schottes.
Leopold Blühdorn.
Wilhelm Ritter v. Breisach.
Leopold Blühdorn.
Franz Singer.
Ignaz Kallmus
Emilie Volpini de Maestri.
Freiherr Ludwig Pereira -Arnstein.
Ferdinand Strobl.
Josef Ritter von Pipitz.
Amalie Schik.
Marie Plank.
Anton Warmuth.
Samuel Barcheles.
Josef Basala.
Anna Zbol -il.
Leopold Blühdorn.
Gabriele Fürstin v . Dietrichstein.
Klotilde Gräfin v . Clam -Gallas.

dto . dto . dto.
dto . dto . dto.

Gabriele Fürstin v. Dietrichstein.
Dr . Karl Gagstatter,

dto . dto.
dto . dto.

Barbara Siller.
Leopold Hegmann
Michael Bansenwein.
Michael Weigl.
Antonia Bartl.
Michael Machatschek.
Franz Rudroff.
Franz Führer.
Johann Vvllhammer.

Johann Bücher.

Anton Stibitz.

Johann Ulrich.
Therese Spannagl.
Adalbert Tschunko.
Franz Neuhauser.
Johann Schellinger.



Gem.-Bezirk

108

Ehemalige
Vorstädte

Gasse

Konskrip-
zions-

Nummer

Dermalige
Orienti-
rungs-

Nummer

Orienti-
rungs-

Nummer
vom

23 . April
1872

Name des Hauseigenthümers.

Himmel-
Pfort - Grund,5

Liechtenthal

Liechtenstein¬
straße

Thury

>2

Roßau

Thmy

Licchtentyal

78
79
80
81
82
83

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

146

124
123
122

199
198
197
123
174
122

120, 121
118
117
116
115
156
114
113
112
111
129
130
131

56
82
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

182
181
180

75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99

101
103
105

107

111
113
115

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84

103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133

135
Viriotgasse

6
4
2

?iechtenstein-
sUubL

12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
12
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94

Franz Breitkopf.
Jakob Emmel.
Sebastian Mangold.
Elisabeth Eichler.
Theresia Dangl.
Mathias Föderl.

dto. dto.
Josef Obermayer.

dto. dto.
Franz Berger.
Mathias Föderl.
Ignaz Rück's Erben.
Johann Nawratil.
Mathias Mehrwerth.
Karl Sedelmayer.
Karl Heile.

Kommune Wien.

Karl Freiherr v. Thysebaert.
k. k. Aerar.
Maria Otte.

Dr . August Wehli.
Anna Wasserburger.
Moriz Faber.
Theresia Wasserburger.

dto. dto.
Josef Schreiber.

dto. dto.
Ferdinand Strauß.
Josef Sauer.
Anna Hartlicb.
Josef Süßner.

dto. dto.
Paul Ollscher.
Katharina von Angeli.
Johann Finster.
Michael Hartl.
August Siccardsburg.
Johann Fiust von und zu Liechtenstein,

dto. dto. dto.

Josef Höß.
Johann Gogoditsch.
Franz Erndt.
Leopoldine Obermayer.
Adam Brand.
Georg Nitsch.
Franz Tichy.
Johann Schlögl.
Katharina Feil.
Johann Finster.
Johann Zahorz.
Ferdinand Pröbstl.
Graf Ernst GourLy -Droitaumont 's Erben.
Anna Lamatsch.
Andreas Weber.
Anton Holzhauer.
Josef Ritter von Schneid.
Johann Straßer.
Markus Katz.
Josef Wagner.
Johann Fürst von und zu Liechtenstein.
Josef Obermayer.
Josef Adler.
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Ehemalige
Vorstädte

Gasse
Konskrip-

zions-
Nummer

Liechtenthal

Thury

Liechtenstein,
straße

179
178
131
130
129

15

Dermalige
Orienti-
rungs-

Nunnner

86
88

90
92
94
96

Orientl-
rungs-

Nummer
vom

23 . April
1872

96
98

100
102
104
106

Name des Hauseigenthiimers

Johanna Zaier.
Johann Fürst von nnd zn Liechtenstein.
Johann Garber.

dto. dto.
Theresia Bujatti.
Christian Pucher.

(Häusernumerirnng .) Zu  Folge Gemeinderathsbeschlusses vom 26 . März l . I.
(Z . 842 und 1477 ) wurde aus Anlaß der Parzellirung der nächst der k. k. Zigarrenfabrik
am Rennweg im III . Bezirke gelegenen Baugründe und bei dem Umstande , als durch die
Parzellirung der Baugründe zwischen der Sechsschimmel - und Schubertgasse im IX . Bezirke
vier Orientirungsnummeru entfallen sind , am 28 . Juni  l . I . die Abänderung der Orienti-
rungsnummern am Rennweg und in der Nuhdorferstraße vorgenommen , wobei die in diesen
Straßen befindlichen Häuser die folgenden Orientirungsnummeru erhielten:

Ehemalige
Vorstädte

Gasse

Orienti-
Konskrip- Dermalige rnngs-

. Orienti - Nummer
zioiis - rungs - ^ vom

Nummer Nummer ^ 28. Juni
1872

Name des Hauseigenthiimers.

Himmel-
Psort - Grund

Thurp

Landstraße

Nußdorser-
Etratze

Rennweg 754
589
672
588
587
586
585
584
583
582
579
578
785
784
783
782
781
778

Jakob Pfleger.
Mathias Bauer.
Franz Erndt.
Mathias Föderl.
Kommune Wien.

Franz Sturm.
Michael Wagner.
Johanna Mentzel.
Franz Zahrl.
Peter Ferstl.
Ferdinand Gänthner.
Ignaz Eckel.
Maria Untermazoner.
Ignaz Gaßner.
Laurenz Mayer,

dto.
Georg Schelle.
Franz Hochsteger.

k. k. Aerar.
Peregrin Teuschel.
Peter Ham.
Georg Roth.
Johann Aubl ' s Erben.
Georg Faber.
August Hartleben.
Alois Oppitz.
Ferdinand Welzl.
Elisabeth Kets Erben.
Dr . Ludwig Riegler.
Magdalena Fromwald.
Karl Kautz,

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
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Ehemalige
Vorstädte

Landstraße Rennweg

,,

am Kanal

Konskrip-
zions-

Nummer

Dermalige
Orienti-
rungs-

Nummer

Orienti-
rungs-

Nummer
vom

28. Juni
Name des HauseigenthUmers

1872

777
776
775
774
577
576
754

70
72
74
76
80
82

3

84
86
88
90
94
96
19

Karl Kautz,
dto.
dto.
dto.

David Fischer.
Adolph Ignaz Manthner.
k. k. Aerar.

Redigirt und herausgegeben vom Magi, -rate . — Wien , gedruckt bei Carl Gerold ' s Sehn



Herausgegeben vom

Magistrate der Reichshaupt-und Residenzstadt Wien.
Iahrg . 1872 . (Ausgegeben und versendet am 6. September.) Wr . 7.

I.

Reichs - und Landes - Gesetze und Verordnungen.

Erlaß des k. k. Statthalters von Niederösterreich vom 11 . Mai 1872,
Z . 8064 , Mag . Z . 72 .409,

betreffend den Verkauf von Mehl nach dem Wiener - Gewichte.

Ich finde in Erledigung des Berichtes vom 11 . Juli v . I ., Z . 47 .633 , den auf Grund
eines dem Wiener Gemeinderaths -Präsidium vom hohen k. k. Handelsministerium unterm

21 . März 1871 , Z . 5553 , zur Durchführung empfohlenen Antrages der bestandenen Theuerungs-
Enqutztekommission gestellten Antrag , „ daß der Verkauf von Mehl blos nach dem Wiener
Gewichte stattzufinden habe " , zu genehmigen.

Hiernach hat der Wiener Magistrat die zur Durchführung dieses Antrages erforderlichen

Verfügungen zu treffen.

Erlaß des königlich ungarische » Ministers des Innern vom i 1 Mai 1872,
Z . 12 .897 , Mag . Z . 71 .611,

womit die Vcrpffegsgebi 'chr für das allgemeine Krankenhaus zu Szegszard festgesetzt wird.

Die bisher mit 38 kr. ö. W . normirt gewesenen täglichen Verpflegsgebühren des allge¬

meinen Krankenhauses zu Szegszard wurden vvm 1 . April d . I . angefangen auf 46 kr. ö. W.

erhöht.

Kundmachung der k. k. u . ö. Statthalters vom 12 . Mai 1872 , Z . 11 .392,
Mag . Z . 73 .323,

betreffend die Anwendung der Bestimmungen des Wehrgesetzes auf die Mitglieder des
Brdens der barmherzigen Brüder.

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom 11 . April l . I .,

Z . 3758 , hat das k. und k. Reichskriegsministerium anläßlich einer Eingabe des Ordenspro-
vinzials der deutsch -österr . Provinz der barmherzigen Brüder um Ausdehnung der Begünstigung
des H. 25 des Wehrgesetzes auf die Mitglieder dieses Ordens mit einem im Einvernehmen
mit dem erstgenannten k. k. Ministerium unterm 13 . v . Mts ., Abth . 2 , Nr . 1750 an

sämmtliche ( Militär -) Kommanden gerichteten Erlasse Folgendes angeordnet:
Stellungspflichtige , welche Mitglieder des Ordens der barmherzigen Brüder sind und

zur Einreihung auf das Rekrutenkontingent entfallen , sind — insoferne dieselben nicht Theologie
12
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studiren und daher auf die Begünstigung des § . 25 des Wehrgesetzes keinen Anspruch haben,

zur Sanitätstruppe , woselbst sie eine ihrem Lebensberufe möglichst zusagende und auf dem
Dienste dieser Truppe ganz entsprechende Verwendung finden , einzutheilen , beziehungsweise zu
transferiren , wenn sie bei ihrer Assentirung oder Einreihung darum ansuchen.

Demnach ist der § . 67 der Jnstrukzion zur Ausführung des Wehrgesetzes entsprechend

zu ergänzen.

Erlaß des königlich ungarischen Ministers des Innern vom 30 . Mai 1872,
Z . 14 .996 , Mag . Z . 83 .087,

womit die Verpfiegsgebühr für das allgemeine Krankenhaus zu Angvär festgesetzt wird.

Die bisher mit 42 Kreuzer normirt gewesenen täglichen Verpflegsgebühren des allge¬
meinen Krankenhaus zu UngvLr werden vom 1 . Juli laufenden Jahres angefangen auf
52 Kreuzer erhöht.

Erlaß des königlich ungarischen Ministers des Innern vom 4 . Juni 1872,
Z . 15 .277 , Mag . Z . 84 .022,

womit die Verpfiegsgebühr für das allgemeine Krankenhaus zu Sepsi szent György fest¬
gesetzt wird.

Die bisher mit 42 Kreuzer normirt gewesenen täglichen Verpflegsgebühren des allge¬
meinen Krankenhauses zu Sepsi szent György wurden vom 1 . Juli 1872 angefangen auf
45 Kreuzer erhöht.

Erlaß des königlich migarischen Ministers des Innern vom 1l . Jnni 1872,
Z . 17 .184 , Mag . Z . 88 .016,

womit die Verpfiegsgebühr für das allgemeine Krankenhaus zu Großwardein festge¬
setzt wird.

Die bisher mit 51 Kreuzer normirt gewesenen täglichen Verpflegsgebühren im allge¬
meinen Krankenhause zu Großwardein werden vom 1 . Juli l . I . an auf 56 Kreuzer ö . W.
erhöht.

Note des Magistrates der Stadt Kremsier vom 17 . Juni 1872 , Z . 2497,
Mag . Z . 89 936,

enthaltend die Mittheilung , daß der Stadt Krcmster ein eigenes Grmcindestatut ver¬
liehen wurde.

Man gibt sich die Ehre dienstsreundlichst zur Kenntniß zu bringen , daß der Gemeinderath
die Geschäfte der politischen Amtsverwaltung für die Stadt Kremsier zu Folge des derselben

verliehenen unterm 18 . Februar 1870 sankzionirten eigenen Gemeindestatuts selbstständig
besorgt , daher zur Begegnung von Verzögerungen in der Erledigung von Geschäftsstücken sich
direkte an denselben gewendet werden wolle.
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Gesetz vom 1 . Juli 1872,
womit mehrere Paragraphe des Gesetzes vom 13 . Mai 1869 (R . G . Bl . Nr . 68 ) über
die Landwehr für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder abgeändert werden.

Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrathes finde ich zu verordnen , wie folgt:

Artikel  I.

Die 7, 8 , 9 , 10 , 13 , 14 und 15 des Gesetzes vom 13 . Mai 1869 ( R . G . Bl.
Nr . 68 ) über die Landwehr für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder haben
zu lauten:

§ . 7 . Die Landwehr der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder , Tirol und
Voralberg ungerechnet , besteht aus 81 Bataillonen , dann aus je einer oder zwei Eskadronen
für jeden Ergänzungsbereich eines Kavallerie -Regiments , ferner aus einer Abtheilung be¬
rittener Schützen.

Inwieferne mit Rücksicht auf die Eigentümlichkeit einzelner Länder die Landwehr-
Bataillone als Schützen -Bataillone formirt , dann Landwehr -Uhlanen - oder Dragoner -Eskadronen
aufgestellt werden sollen, wird — unbeschadet der gesetzlichen Feststellung der Kosten durch die
Reichsgesetzgebung — vom Ministerium mit Genehmigung des Kaisers im Verordnungswege
bestimmt.

Die Landwehr -Bataillone und Eskadronen erhalten länderweise fortlaufende Nummern
und werden nach dem Lande und dem Hauptorte ihres Ergänzungsbereiches benannt.

Die Zahl der Landwehr -Bataillone und Eskadronen kann nur mit Bewilligung des
Kaisers und mit Zustimmung des Reichsrathes vermehrt werden.

§ . 8 . Die General - und selbstständigen Militär -Kommanden sind zugleich Landwehr-
Kommanden für die Landwehrkörper ihres Bereiches nach den für das stehende Heer be¬
stehenden Grundsätzen.

ß . 9 . Jeder Landwehr -Kommando -Bezirk theilt sich nach Maßgabe der statistischen Ver¬
hältnisse und mit thunlichster Rücksichtnahme auf die politische und HeeresergänzungS -Bezirks-
eintheilung in Landwehr -Bataillons -Bezirke . Die ehemaligen Kreise Ragusa und Cattaro des
Königreiches Dalmatien bilden zusammen einen Landwehr -Bataillons -Bezirk.

Jeder Landwehr -Bataillons -Bezirk gliedert sich in vier  Kompagnie -Bezirke. Die Fest¬
stellung dieser Bataillons - und Kompagnie -Bezirke geschieht vom Landesvertheidigungsminister
im Einvernehmen mit dem Minister des Innern und mit Genehmigung des Kaisers.

Die Landwehr -Eskadronen ergänzen sich aus mehreren Bataillons -Bezirken , die Abtheilung
berittener Schützen aus den beiden Landwehr -Bataillons -Bezirken Ober - Dalmatiens.

Z. 10 . Offiziere und Mannschaft der Landwehr -Bataillone und Eskadronen , dann der
berittenen Schützen -Abtheilung sind schon im Frieden — die Bataillone in Kompagnien ge¬
federt — im Stande und in der Evidenz zu führen.

Die aus der Artillerie , den technischen Truppen , den Sanitäts -Kompagnien , dem Fuhr¬
wesen, der Monturs - und Verpflegsbranche in die Landwehr übertretene Mannschaft ist abge¬
sondert evident zu führen , und es hat im Falle eines Krieges die Landwehr -Mannschaft der
Artillerie die Bestimmung zur Verstärkung der Festungs -Artillerie , jene der technischen Truppen
in die Festungen oder zur technischen Vorbereitung des Kriegsschauplatzes , dann jene der
Sanität , des Fuhrwesens , der Monturs - und Verpflegsbranche für die Reserve - und Nach-
schubsaustülteu im BerwenduttgSbeleiche der Landwehr.

Zum Zwecke der Ausbildung der unmittelbar in die Landwehr Eingereihten , der Standes-
und Evidenzführung , sowie zur Verwaltung der Magazinsvorräthe für die Landwehr , wird
bei den Landwehr -Fußtruppen für jedes Bataillon , dann für die berittenen Schützen im Frieden
ein Kadre aufgestellt , dessen Standort der Minister für Landesvertheidigung mit Genehmigung
des Kaisers bestimmt.
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Für jedes Landwehr -Bataillon besteht der Kadre aus:

1
3
1
1
2
4
4

Major oder Hauptmann als Bataillons -Kommandanten , und zwar derart , das 40 Ba¬
taillone von Majoren und 41 von Hauptleuten kommandirt werden;
Oberoffizier für das Evidenz - und Verwaltungsgeschäft;
Instrukzions -Offizieren,
Offiziers -Stellvertreter,
Feldwebel oder Oberjäger,
Führern,
Korporalen oder Unterjägern,
Gefreiten oder Patrouilleführern,

12 Landwehrmännern , worunter 10 Chargenschüler,
1 Rechnungs -Feldwebel oder Oberjäger,
1 Büchsenmacher und
2 Spielleuten.
Der Kadre für die berittenen Schützen besteht aus

als Instrukzions - Chargen;

beritten,

1 Oberoffizier,
1 Führer,
2 Korporalen,
8 Schützen,
1 Offiziersdiener , unberitten.
Neberdies wird zum Zwecke der Evidenthaltung des Aufenthaltes der Landwehrmänner

»

jeder Bezirks -Hauptmannschaft ein Bezirks -Feldwebel zugewiesen , welcher auch die dieser Behörde
obliegenden Geschäfte bezüglich der Evidenthaltung der Urlauber und Reservemänner des
stehenden Heeres zu besorgen hat.

Ob und inwieweit in Städten mit eigenen Gemeindestatuten eine ^ derartige Zuweisung

von Bezirks -Feldwebeln zu den Magistraten zu erfolgen hat , wird im Verordnungswege
festgesetzt.

Die Bezirks -Feldwebel gehören zu dem Stande des Kadres jenes Bataillons , in dessen
Bereich sie sich befinden.

Der bei dem Bataillons -Kadre aufgeführte Evidenz - und Verwaltungs -Offizier und die
Bezirks -Feldwebel bleiben auch bei einem Ausmarsche des Bataillons im Standorte zurück.

K. 13 . Im Frieden können alle dem Landwehrverbande angehörigen Personen , mit
Ausnahme der bei den Landwehr -Behörden und Landwehr -Kadres (Z. 10 ) in aktiver Dienst¬
leistung stehenden, außer der Zeit , in welcher sie an der Ausbildung und an den periodischen
Waffenübungen (§ § . 14 und 15 ) theilzunehmen haben , ihren bürgerlichen Beschäftigungen
uachgehen.

Der im tz. 10 aufgeführte Mannschaftsstand ist, mit Ausnahme der Bezirks -Feldwebeln
und Büchsenmacher , in erster Linie durch freiwillig sich Meldende , welche die erforderliche
Eignung besitzen, zu decken; wenn deren Zahl für den Bedarf aber nicht ausreicht , durch Her¬
anziehung und Verwendung von unmittelbar in die Landwehr Eingereihten , jedoch nur inner¬
halb des ersten Dienstjahres und unter thunlichster Berücksichtigung der Familien - und Er¬
werbsverhältnisse , zu ergänzen.

In dem letzteren Falle sind die Betreffenden zum Aufschübe ihrer Verwendung bis zum
25 . Lebensjahre berechtigt.

Die von den Personen des Mannschaftsstandes auf solche Art bei dem Kadre zugebrachte
Zeit wird ihnen auf ihre Landwehr -Dienstpflicht dreifach angerechnet . Unteroffiziere , welche nach
einjähriger aktiver Dienstleistung bei dem Kadre oder nach zurückgelegter Heeres -Dienstpflicht
sich noch zu einer aktiven Dienstleistung in der Landwehr freiwillig verpflichten , können auch,
wenn sie es anstreben , nach den hierüber im Heere bestehenden Vorschriften mit der Dienst-
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Prämie betheilt werden ; jedoch wird ihnen in diesem Falle die weitere , im aktiven Dienste

zugebrachte Zeit auf ihre Landwehr -Dienstpflicht nur doppelt angerechnet.
Die Bezirks -Feldwebel werden in erster Reihe aus solchen Unteroffizieren des stehenden

Heeres , der Kriegsmarine und der Landwehr ernannt , welche den im ß . 38 des Wehrgesetzes

festgestellten Bedingungen entsprechen und auch die sonstige Eignung für diesen Dienst besitzen;
im Falle aber keine solchen Bewerber vorhanden sind , haben zunächst jene Unteroffiziere auf

Berücksichtigung Anspruch , welche ihre 12 - , beziehungsweise 10jährige Dienstpflicht im stehenden
Heere , in der Kriegsmarine oder Landwehr aktiv vollstreckten.

Die Stellen der Büchsenmacher werden durch Freiwillige besetzt , welche entweder bereits der

Landwehr angehören , oder welche ihre Dienstpflicht im Heere erfüllt haben , und zu diesem Zwecke
in die Landwehr eingetreten sind , insoferne sie sich dazu qualifizieren ; sind aber keine Freiwilligen

vorhanden , so kann die Aufnahme der Büchsenmacher im Kontraktswege erfolgen.

tz. 14 . Die zur Landwehr eingereihten Rekruten sH. 4 d ), o)j werden in der Regel bei den

Kadres (§ . 10 ) ausgebildet , und zwar jene der Infanterie durch 8 Wochen , jene der berittenen

Schützen durch 3 Monate . Ebendaselbst findet auch die weitere Heranbildung zu Unteroffizieren,

Spielleuten u . s. w . statt . Wenn die Umstände ein anderes Verfahren bedingen , werden die ent¬

sprechenden Verfügungen im Verordnungswege getroffen.
Zum Zwecke der Ausbildung jener Landwehr -Personen , welche die Offiziers -Charge anstreben,

werden entsprechende Schulen errichtet.

Z . 15 . Die Waffenübungen der Landwehr -Fußtruppen finden nach der Ernte statt , und

bestehen:

a ) jedes zweite Jahr in Bataillons -Uebungen in der Dauer von 3 Wochen , während wel¬

cher die Bataillone abwechselnd an den größeren Waffenübungen der Heereskörper
theilnehmen;

k ) in jenen Jahren , in welchen die Bataillons -Uebungen entfallen , in Uebungen der Kom¬

pagnien in der Dauer von 14 Tagen.
Zu den Uebungen rrcka ) können alle im Stande der Landwehr -Fußtruppen befindlichen Per¬

sonen , zu den Uebungen aä d ) die unmittelbar in die Landwehr Eingereihten während der ersten
sechs Jahre ihrer Dienstzeit , nebst den erforderlichen Chargen aller Grade und der nöthigen Anzahl

Spielleute , einberufen werden.
Die zur Aus - und Abrüstung erforderliche Zeit von je Einem Tage ist m die Uebungszeit

nicht einzurechnen.
Die zu den berittenen Schützen unmittelbar Eingereihten können gleichfalls während der

ersten 6 Jahre ihrer Dienstzeit zu Waffenübungen bis zur Dauer von 3 Wochen einbe¬

rufen werden.
Deßgleichen kann die Heranziehung der Landwehr -Kavallerie -Offiziere zur Waffenübung in

der Dauer von 3 Wochen jedes zweite Jahr stattfinden.

Ueber Ansuchen der Landwehr -Kommandanten können ausnahmsweise auch Jnflrukzions-

offiziere und Unteroffiziere des Heeres zu den Waffenübungen der Landwehr entsendet werden.

Artikel  II.

Mit der Durchführung dieses Gesetzes wird der Landesvertherdigungsminister betraut.

Laxenburg,  am 1 . Juli 1872.

Franz Joseph ui. p,.
Auersperg M . x>. Horst M . x.

Oberst.

(Reichsgesetzblatt vom 4 . Juli 1872 , Nr . 93.
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Kundmachung des k. k. Statthalters von Niederösterretch vom 31 . Mai 1872,
Zahl 2194 pr .,

betreffend die Konstituirung mehrerer neuen Drtsgemeinden.

Se . k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 25 . De¬
zember 1871 den Beschlüssen des niederösterreichischen Landtages vom 11 . Oktober 1871 , womit

1 . zur Trennung der Katastralgemeinden Tiefentbal und Ober -Rußbach von der Orts¬
gemeinde Nieder -Nußbach und zur Konstituirung dieser beiden Katastralgemeinden als
selbstständige Ortsgemeinden;

2 . zur Trennung der Katastralgemeinde Föllimm von der Ortsgemeinde Ameis nnd zur
Konstituirung der Elfteren als selbstständige Ortsgemeinde;

3 . zur Trennung der Katastralgemeinden Ginzersdorf und Althöstein von der Ortsgemeinde
Böhmischkrut nnd zur Konstituirung jeder derselben als selbstständige Ortsgemeinde;

4 . zur Trennung der Katastralgemeinde Mühlbach von der Ortsgemeinde (Griesbach und
zur Zuweisung derselben zur Ortsgemeinde Wiesenseld die Zustimmung ertheilt wurde,
die Allerhöchste Sankzion zu ertheilen geruht.
Dies wird zur allgemeinen Kenntniß mit dem Beifügen gebracht, daß die Konstituirung

der neuen Ortsgemeinden nunmehr auch bereits durchgeführt wurde.
(Landesgesetzblatt vom 13 . Juni 1872 , Nr . 17 .)

Kundmachung des k. k. Statthalters von Niederösterretch vom 9 . Juni 1872,
Z . 17.M4,

in Betreff der Konstituirung der neuen Brtsgemeinden Texing und Ptankenstein und der
Gebietsünderung der Gemeinden Böhmzeil und Gmünd.

Se . k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 25 . Jänner
1872 die vom niederösterreichischen Landtage in der Sitzung vom 11 . Oktober 1871 gefaßten
Beschlüsse, womit zur Trennung des sogenannten Wasserfeldes , eines Grundkomplexeö von
447 Joch 1530 Quadratklafter von der Ortsgemeinde Böhmzeil und Zutheilung desselben
zur Ortsgemeinde Gmünd — dann zur Trennung der Ortsgemeinde Texing -Plankenstein und
zur Konstituirung der Katastralgemeinde Texing -Steingrub einerseits und Plankenstein -Weißenbach
andererseits als selbstständige Ortsgemeinden die Zustimmung ertheilt worden ist, allergnädigst
zu genehmigen geruht.

Dieß wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht.
(Landesgesetzblatt vom 26 . Juni 1872 , Nr . 18 .)

II.
Gcmeinderaths -Beschlüsse.
V ° m 12 . April  1872 , Z . 1831.

Der Gemeinderath genehmiget , daß in Hinkunft in allen Fällen , in welchen Witwen
nnd Waisen Pensionen , respektive Erziehungsbeiträge,  zuzuweisen sind , die Be¬
messung derselben nach dem neuen Pensions -Normale zu geschehen habe.

Vom 16 . April  1872 , Z . 2578.

Für die Einrichtung und Ergänzung der Schülerbibliotheken an den
Volksschulen  wird auf die Dauer von 6 Jahren die jährliche Dotazion von 14 .000 fl.
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festgesetzt, und dieser Betrag von 14 .000 fl. in der Weise vertheilt , daß je 9000 fl. jährlich
an fünfzehn , nach den Bezirken und innerhalb der Bezirke durch das Loos zu bestimmenden
Schulen als Bibliotheks -Gründungsfond gegeben werden , wobei jedoch bemerkt wird , daß im
ersten Jahre vor Allem die Bürgerschulen zu betheilen sind.

Die übrigen 5000 fl. sind jährlich zu gleichen Theilen an die anderen Schulen , welche
im laufenden Jahre keinen Gründungssond erhalten haben , als Beitrag zur Ergänzung der
Schülerbibliothek zu vertheilen.

Zur Ueberwachung der Verwendung der Bibliotheksbeiträae und zum Zwecke einer siste-
matischen Bildung und Ergänzung dieser Bibliotheken wird eine eigene ständige Schüler¬
bibliothekskommission eingesetzt, welche aus Grund der Relazionen der Oberlehrer dem Ge-
meinderathe übersichtlichen Bericht zu erstatten hat.

Chronik der Verwaltung.
(Ernennungen .) Im Konzepte  wurden zu Konzipisten II . Klasse 3 . Kategorie ernannt:

der Konzeptsaspirant Christian Müller (Gemeinderathsbeschluß vom 12 . April 1872 ), der Kon¬
zeptsadjunkt der k. k. n. ö. Statthalterei vr . Friedrich Dittenberger (Gemeinderathsbeschluß
vom 2 . Mai 1872 ) und der Konzeptsaspirant Franz Altmann (Gemeinderathsbeschluß vom
30 . Juli 1872 ) . Zu Konzipisten II . Klasse 2 . Kategorie wurden ernannt : die Konzepts¬
aspiranten vr . Karl Ritter von Zipp erer - Arb  ach , Peter Philipp,  Johann Payr  und
Franz Pohl (Gemeinderathsbeschluß vom 28 . Mai 1872 ), ferner der Konzeptsaspirant Otto
von Regius (Gemeinderathsbeschluß vom 1. Juni 1872 ).

In der Buchhaltung.  Der Revident Eduard Würtl  wurde zum Rechnungsrathe
ernannt . Der Rechnungsrath Karl Appel  rückte in die Gehaltsstufe von 1800 fl. vor.
Dem Rechnungsosfizialen I . Klasse Johann Weibel  wurde die Registratorsstelle verliehen.
Der Rechnungsoffizial Franz Aumayer  wurde zum Revidenten und der Rechnungsoffizial
II . Klasse Karl Gottmann  zum Nechnungsoffizial I. Klasse befördert. Der Nechnungs-
offizial Johann Smerzka  rückte in die Gehaltsstufe von 1100 fl. , der Nechnungsoffizial
Johann Weigl  in die Gehaltsstufe von 900 fl. , und die Rechnungsoffiziale Franz Dwor-
schak  und Franz Hutter  rückten in die Gehaltsstufe von 800 fl. vor . Die Akzessisten Am¬
brosius Khaum  und Leopold Brod Hub er  wurden zu Rechnungsosfizialen II . Klasse befördert
(Gemeinderathsbeschluß vom 27 . Juni 1872 ) . Die Buchhaltungspraktikanten Leopold Zeigs-
wetter,  Johann Christian  und Theodor Fechuer  wurden zu Akzessisten ernannt.

In der Kanzlei  wurde der Akzessist Johann Mayer  zum Offizial II Klasse 3 . Ka
tegorie befördert (Gemeinderathsbeschluß vom 12 . April 1872 ) , ebenso wurden die Akzessisten
Eduard Faukal  und Johann Nechwille  zu Offizialen II . Klasse 3 Kategorie befördert
(Gemeinderathsbeschluß vom 19 . Juli 1872 ) . Der Kauzleioffizial Franz Neugebauer  rückte
in die Gehaltsstufe von 800 fl. vor (Gemeinderathsbeschluß vom 12 . April 1872 ) , ebenso
die Kanzleioffiziale Eduard Seis  und Eduard Canal  Edler von Ehrenberg.  Der Kanzlei-
offizial Ignaz Zigeuner  Edler von Blumendorf  rückte in die Gehaltsstufe von 900 fl.
vor . (Gemeinderathsbeschluß vom 19 . Juli 1872 .)

Im Stadtbau amte  wurden zu Ingenieuren I . Klasse ernannt : die Jugeuieme
II.  Klaffe Franz Haberkorn  und Heinrich Grave;  zu Ingenieuren II . Klasse die Ingenieure
III.  Klasse Adolf Swetz , Adolf Schiebet  und Wilhelm Nöllig.  Zu Ingenieuren III.
Klaffe wurden ernannt : der Jngenieuradjunkt I . Klasse Adolf Wilhelm,  die Jngenieur-
adjunkten II . Klasse Joh . Jahn  und Franz Berger  und endlich der Landesingenieur in Graz
Karl Thalhammer.  Die Jngenieuradjunkten II . Klasse Franz Joly  und Edmund Ehret
rückten in die 1 . Kategorie , die Jngenieuradjunkten III . Klasse Rudolf Winkler,  Albrecht
Sendetzky,  Josef Stippel,  Laurenz Meidiuger  und August Fausek  rückten in die
2. Kategorie vor. Dem Assistenten am k. k. Polytechnikum Theodor Hödl  wurde eine In-
genieur -Adjunktenstelle III . Klasse verliehen . Die Jngenieurassistenten I . Klasse, Ignaz Pia,
Karl Bischof,  Friedrich Ehlers,  Titus Neugebauer  wurden zu Jngenieuradjunkten
III . Klaffe ernannt. Dem k. k. Bauadjunkten Ernst Tölg  wurde eine Jngeuieur-Adjunktenstelle
III . Klasse verliehen. Die Jngenieurassistenten II . Klasse Heinrich Lichtblau,  Johann Mutten¬
thal  er , Jos . Buschek,  Frauz Gelinger,  Franz Zia und Alexander Mayer  rückten in
die Jngemenrassistentenstelle I Klasse vor . Dem Jngenieurassistenten der II . Oberingenieur-
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Abtheilung für die Wasserversorgung Wiens Theodor Schlangenhausen  wurde eine In --
genieurassistentenstelle I . Klasse verliehen . Zu Jngenieurassistenten wurden ernannt : Ingenieur¬
assistent III . Klasse Wenzel Dyck , Jngenieurassistent der I . Abtheilung für die Wasserver¬
sorgung Wien 's Guido Jöndl,  Ingenieurassistent in Brünn Leopold Iäntschke,  Ingenieur¬
assistent in Linz Wilhelm Lehnerl,  Ingenieurassistent der Staatsbahn Ferdinand Wellet,
Ingenieurassistent der Südbahn Josef Jüngling  und der technische Diurnist im Bauamte
Josef Stouz (Gemeinderathsbeschluß vom 2 . Mai 1872 ) . Zu Baueleven wurden ernannt:
Der Bauamtspraktikant Karl Braun (Gemeinderathsbeschluß vom 12 . April 1872 ) und
die absolvirten Techniker Karl Stöckl,  Ernst Matzte,  Anton Oberzeller,  Adolf Stein
und Josef Smolinsky . ,

Im Zimentirungsamte  wurde zufolge Gemeinderathsbeschlusses ääo . 2 . Mar 1872
dem Kommissär I . Klasse Ambrosius Wimmer  die 2 . Adjunttenstelle verliehen . Der Kommissär
2 . Kategorie Balerian Baronze  rückte in die erste und der Kommissär III . Klasse Ferdinand
Köhler  in die zweite Kategorie vor . Dem technischen Praktikanten Anton Marosch  und
dem Aspiranten im Markt -Kommissariate Karl Ficker wurden Kommissärsstellen 3 . Kategorie
verliehen . Der Kommissär 3 . Kategorie Franz Karl Zimmer mann  rückte in die 2 . Kate¬
gorie vor (Gemeinderathsbeschluß vom 6 . Juli 1872 ) .

Im Konskripzionsamte.  Der Kommissär Josef Martini  rückte in die höhere Ge¬
haltsstufe von 1200 fl. vor , die Kommissäre Joseph Gyra  in jene von 1100 und Friedrich
Preyß  Ritter von Werthempreiß  in jene von 1000 fl. Der Offizial Hugo Machet
wurde zum Kommissär befördert . Der Offizial Julius Reiner  rückte in die Gehaltsstufe von
800 fl. vor und der Akzessist Josef Slavick  wurde zum Offizial II . Klasse befördert (Gemeinde¬
rathsbeschluß vom 11 . Juni 1872 ).

(Todesfälle .) Am 19 . April 1872 starb der Registrator der städtischen Buchhaltung
Johann Krautil  und am 3 . Mai der Kanzleioffizial Alexander Ziak.

(Pensionir ungen .) Zufolge Gemeinderathsbeschlusses vom 12 . April 1872 wurde
über sein Ansuchen der Buchhalter Bernhard Nedobity,  ferner zufolge Gemeinderathsbe¬
schlusses vom 21 . Mai 1872 der Kanzleioffizial Karl Wallig,  zufolge Gemeinderathsbe-
schlusies vom 22 . Juni 1872 der Rechnungsrath der städtischen Buchhaltung Joseph Rausch
und endlich zufolge Gemeinderathsbeschlusses vom 7. Mai 1872 der Konskripzionsamts-
Kommissär Ernst Meinert  in den bleibenden Ruhestand versetzt.

(DicnsteSresignazion .) Der Steueramtsakzessist Karl Rießler  hat auf seine
Stelle resignirt.

(Eisenbahnen .) Die in Folge Gemeinderathsbeschlusses an das k. k. Gesammt-
ministerium gerichtete Vorstellung des Magistrates gegen die Entscheidung des k. k. Handels¬
ministeriums vom 15 . Dezember 1871 , Z . 22 .366 , betreffs der Durchlässe durch den Bahn¬
damm der Nordwestbahn  wurde vom Gemeinderathe iu der Sitzung vom 15 . Februar 1872
zur Kenntniß genommen.

Nach einer Mittheilung des Handelsministeriums wurde der Industrie -, Forst - und
Montan -Eisenbahngesellschaft die Bewilligung zur Vornahme der technischen Vorarbeiten für
eine schmalspurige Lokomotiv - Eisenbahn  von Nußdorf längs des Linienwalles auf
der Gürtelstraße  über St . Marx zum Weltausstellungsgebäude und zum Landungsplätze
der Donau -Dampfschifffahrt auf die Dauer von drei Monaten ertheilt . Gemeinderaths -Sitzung
vom 12 . März 1872.

Von Sr . Exzellenz dem Herrn Handelsminister gelangte an den Bürgermeister folgende
Zuschrift:

„Das Konsorzium der Wr.  Verbindungsbahn  hat sich in Folge einer am 19 . Februar 1872
im Handlesministerium abgehaltenen Besprechung bereit erklärt , die der Kommune Wien im Hinblicke ans
die Anlage der Gürtelstraße und der Hochqnellen - Wasserleitung  geforderte Tieferlegung der
Bahnnivellette bei der bestehenden Brückenanlage am Linienwalle unter der Bedingung auf eigene Kosten
auszuführen , daß die Herstellung einfacher Böschungen anstatt der bestehenden fortifikatorischen Mauer¬
werksanlage gestattet , die Errichtung eines 6 Fuß breiten Holzsteges anstatt der gegenwärtigen gemauerten
Brücke zur Benützung für die Finanzwachorgane als genügend erklärt, daß ferner das Niveau der künftigen
Gürtelstraße um 3 Schuh gegen die in dem gegenwärtigen Projekte angenommene Höhe höher gelegt
wird , wodurch sich die äußerst schwierige und kostspielige Nivelettensenkung von 10 ' auf 7 ' reduzireu würde,
und daß gestattet wird , die St . Marxer Friedhofsstraße (St . Marxer -Meidlinger -Landesstraße ) , welche nach
Erbauung der Gürtelstraße ohnehin aufgelassen werden wird , für die Dauer ihres Bestandes mittelst einer
provisorischen Holzbrücke von 5 ° Breite und beiderseitigen Straßenrampen in der Höhe von 4 ' und mit
dem Gefälle von V24  über die Bahn zu führen . . .

Indem ich mich beehre , Euer Hochwohlgeboren hievon Mit der weiteren Mittheilnng m Kenntlilß
zu setzen, daß ich unter Einem zur endlichen Austragung dieser Angelegenheit eine kommlsslonelle Ver¬
handlung unter der Leitung der n. ö. Statthalterei anberanme , und dieselbe zugleich anffordere , .̂ag und
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Stunde der Verhandlung Euer Hochwohlgeboren behufs gefälliger Delegirnug von Vertretern mitzutheilen,
kann ich bei dem Umstande , als mir kein gesetzliches Zwangsmittel zu Gebote steht , um die Bahngesellschaft
zur bedingungslosen Ausführung der fraglichen Tieferlegung zu verhalten , und die Kommune Wien auf
der Forderung der Tieferlegung beharrt , die Tragung der hiedurch hervorgerufenen Mehrkosten aber ver¬
weigert , nur lebhaft wünschen , daß dieses durch meine persönliche Vermittlung erwirkte Zugeständniß von
Seite des Bahnkonsorziums die Möglichkeit biete , die zwischen denselben und der Kommune Wien ob-
schwebenLen Differenzen , welche die Inangriffnahme des Umbaues der Wiener Verbindungsbahn in be¬
dauerlichster Weise verzögert haben , einer endlichen und alle Beteiligten befriedigenden Lösung eutgegeu-
zuführen , und gebe mich der Erwartung hin , daß die Kommune Wien dieses Zugeständniß des Bahnkon¬
sorziums akzeptiren und von weiteren Anforderungen absehen werde , um auch ihrerseits das Zustandekommen
eines gemeinnützigen Werkes in thunlichster Weise zu fördern . "

Hierüber beschloß der Gemeinderath am 15 . März 1872 ( Z . 1344 ) aus Antrag der
Bausekziou , auf die Redukzion der verlangten Tieferlegnng von 10 ' auf 7 ' einzugehen . Sollte das
Bauamt eine weitere Vertiefung als 7 ' für unerläßlich bezeichnen , so soll diese Durchführung
auf Kosten der Kommune gemacht werden.

Rücksichtlich aller weiteren Punkte wurden die Kommisfionsmitglieder ermächtiget , unter
möglichster Wahrung der kommunalen Interessen für den Gemeinderath bindende Erklärungen
abzugeben , und zu ersuchen , auf die Frage der Kanaldurchführung Bedacht zu nehmen.

(Lohnfuhrwerk .) Zur Regulirung des Lohnfuhrwerkswesens  anläßlich der Welt¬
ausstellung wurden vom Gemeinderathe am 15 . März d. I . (Z . 3717 ) folgende Beschlüsse
gefaßt:

In Bezug auf die Fiaker - und Einspänner  wurde ausgesprochen , 1 . daß
im Prinzipe , soweit dies mit den gewerblichen Gesetzen vereinbarlich erscheint , die Freigebung
des Fuhrwerkes wünschenswerth sei. Um für die Zwecke der Weltausstellung das Lohnfuhrwerk
in entsprechender Weise zu vermehren , soll die Gewerbsbehörde allen unbescholtenen Personen
über ihr Ansuchen , unter den selbstverständlichen polizeilichen Vorsichten , jetzt schon ohne
Beschränkung auf die Weltausstellungsperiode eine Konzession für ein - oder zweispänniges Lohn¬
fuhrwerk ertheilen.

Jeder Konzessionsinhaber soll berechtiget sein , neben seiner Lizenznummer über bloße An¬
meldung auch eine oder zwei Aufstellungsnummern ( mit bestimmten Farben ersichtlich gemacht)
zu betreiben , ohne für die Zeit der Weltausstellung mehr als die für seine innehabende Lizenz-
nulnmer festgesetzten Gebühren entrichten zu müssen.

In der Frage der Taxen wurde der prinzipielle Wunsch nach einer zweckmäßigen Aende-
rung derselben unter Aufhebung der Streckenlaxe in den Prater ausgesprochen , sowie überhaupt
die Streckentaxe durchwegs aufzulassen und ausschließlich Zeittaxen einzuführen wären.

Ebenso hatte man im Prinzipe die Ausdehnung der Tagestaxe bis Mitternacht als
wünschenswerth erklärt.

2 . Sei versuchsweise das Stappeln freizugeben,
3 . die Zahl der Aufstellungsplätze zu vermehren,
4 . die Aufstellung bespannter Miethwägen in größeren Hofräumen und Durchhäusern

und nebstdem Aufstellung einzelner Wägen in den Hofräumen der Privathäuser ( wie die
voitui -68 ckos 1-6121868  in Paris ) zu genehmigen , wobei bemerkt wurde , daß die betreffenden
Lizenzinhaber wegen Gestattung der Wagenaufstellung sich mit den betreffenden Hauseigen-
thümern in das Einvernehmen zu setzen haben und die Aufstellung selbst nur in jenen Hof¬
räumen stattfinden darf , wo gegen die Ein - und Ausfahrt in Bezug auf die Passageverhält¬
nisse kein Anstand obwaltet.

5 . Zur Sicherung von Wägen für das reisende Publikum bei Ankunft auf den Eisen¬
bahnen seien Metallmarken einzuführen , eigene Kommissäre hiefür auf den Perrons der
Bahnhöfe mit deutlicher Kennzeichnung derselben und ihrer Amtslokale zu bestellen und hiebei die
diesfalls auf den Bahnhöfen in Berlin und Leipzig bestehenden gleichen Einrichtungen einzuführen.

6 . Sind Fahrbillets , welche einen Auszug der Taxbestimmungen enthalten , einzuführen
und diese jedem Fahrgaste beim Besteigen des Miethwagens einzuhändigen . Die Fahrbillets
wären auf Schreibpapier zu drucken , auf der Rückseite mit einem Formular zu versehen,
welches u) die Nummer des Wagens , b) den Namen des Beschwerdeführers , o) die Beschwerde,
ck) die Adresse der Polizeidirekzion enthält , so daß sie im Falle eines Anstandes geeignet sind,
sogleich mittelst Post an die Polizeibehörde übersendet werden zu können . Im Innern des
Wagens ist eine leicht ersichtliche Annonce anzubringen , des Inhalts , daß der Kutscher ver¬
pflichtet ist, dem Passagier ein Fahrbillet einzuhändigen.

7 . Jeder Kutscher wäre mit einem Fahrbuche zu versehen , welches er stets bei sich zu führen hat.
Wegen Einführung des Mandatsverfahrens für gewisse Vergehen (bis zur Weltaus¬

stellung ) solle an das hohe Ministerium eine Petition um Veranlassung einer darauf bezüglichen
Regierungsvorlage im Gesetzeswege gerichtet werden.

13
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8 . Sind Miethwägen - Jnfpektoren einzuführen , welche nicht nur das gesammte Lohnfuhr-
werk in Absicht auf dessen ordnungsmäßige Bespannung , Beschaffenheit und Reinlichkeit der
Wägen zu überwachen , sondern auch namentlich darauf mit der größten Strenge zu achten
haben , daß die Kutscher den Fahrgästen die sud Pkt . 6 erwähnten Fahrbillets ausfolgen.

Zn diesem Zwecke sind sowohl diese Inspektoren , als auch die Sicherheitswache überhaupt
berechtigt , den Fahrgast beim Ein - oder Aussteigen zur Vorweisung des Fahrbillets aufzufordern.

' 9 . In die Fahrtape ist — (vorbehaltlich der Auffindung eines zweckmäßigen und prak¬
tischen Modus bezüglich der Bestellungen nach längerer Zeitdauer ) die Bestimmung aufzunehmen,
daß jeder gemiethete Lohnwagen den Aufstellungsplatz sofort verlassen muß , um der so häufigen
Fahrtverweigerung unter dem Vorwände angenommener Bestellung vorzubeugen und

10 . daß unter mehreren Fahrgästen derjenige den Vorrang hat , welcher den Wagen
zuerst , und zwar von der rechten Seite , bestiegen hat.

11 . Bei Fahrten nach dem Weltausstellungsgebände ist die Taxe im Voraus zu bezahlen.
12 . Zur Verhütung von Überschreitungen der Taxbestimmungen sind strengere Maßregeln

einzuführen.
13 . Cs sei die Einführung viersitziger mit einer Gallerie versehener unv mit Ernem

Pferde bespannter Wägen auf den Eisenbahnen , nach Muster der in Paris und London beste¬
henden Wägen anzuregen.

14 . Die Wägen sind auch auf den Laternen gleichmäßig zu numeriren.
15 . Das Verbot , daß die Kutscher der Miethwägen sich von denselben entfernt aufhalten,

ist strenge zu handhaben und durch die snd Pkt . 8 erwähnten Inspektoren überwachen zu lassen.
Im Interesse der Fremden ist dahin zu wirken , daß von 6 Uhr Früh an Miethwägen

zur Disposizion stehen.
L . Bezüglich des Omnibusdienstes  sei anzustreben , daß ausschließlich Gesell-

schaftswägen , die nur von rückwärts bestiegen werden können , und in welchen nicht geraucht
werden darf , neu eingeführt werden.

Bei Regelung des Fuhrwerkswesens wird ein besonderes Gewicht darauf gelegt , daß aus
Passagerücksichten nur den 8sitzigen Stellwägen die Fahrt in und durch die innere Stadt ge¬
stattet werde.

Was den Antrag betrifft , die Vermehrung der Omnibusfuhrwerke durch die möglichste
Erleichterung der Konzessionserlangung (analog dem Beschlüsse bezüglich der Fiaker und Ein¬
spänner ) anzustreben , so hat sich der Gemeinderath mit diesem Anträge im Prinzipe einver¬
standen erklärt , jedoch die Frage , ob die Vermehrung der Omnibusfuhrwerke durch die möglichste
Erleichterung der Konzessionserlangung schon jetzt zu bewirken sei , von der Aeußerung der
Omnibus -Akziengesellschaft über die zu bietende Garantie für die Beschaffung ausreichender
Betriebsmittel abhängig gemacht , welcher Aeußerung entgegengesehen wird.

Uebrigens wurde abgesehen hievon der prinzipielle Beschluß gefaßt , daß den Stellfuhr-
inhabern , die besondere Ausstellungswägen neben ihren Lizenznummern betreiben — conform
mit der Bestimmung für die Fiaker und Einspänner — für diese Ausstellungswägen über
einfache Anmeldung ' der letzteren keine Gebühren ( Stempel - , Platzzins -, Platzreinigungsgebühr)
auferlegt werden sollen.

Was endlich die mit dem Kommunikazionswesen überhaupt im Zusammenhänge stehende
Frage der Lokalschisfahrt auf dem Donaukanale anbelangt , so sind die diesfälligen Voreinlei¬
tungen , als:  der Bau der provisorischen Fischhalle , die Entfernung der Fischergeschirre von
ihrer dermaligen Stelle,  die Beseitiguug der Pferdeschwemmen und die Abstellung der Schiff-
züge mittelst Einführung der Remorquirung der Lastschiffe betreffenden Ortes zu beschleunigen.

Redigirt und herausgegeben vom Magistrate . — Wien , gedruckt bei Carl Gcrold ' ö Sohn.
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I.
Reichs - und Landes - Gesetze und Verordnungen.

Kundmachung der k. k. n. ö. Statthalterei vom 4. März 1872 , Z . 951,
Mag . Z . 37 .359,

über den Standpunkt , welchen die hohe Regierung gegenüber der als „ attkathotisch " be-
zeichneten Bewegung innerhalb der katholischen Kirche cinnimmt.

Die als „ altkatholisch " bezeichnet Bewegung innerhalb der katholischen Kirche hat der
Regierung insoweit keinen Anlaß zu irgend einer Ingerenz gegeben , als diese Bewegung auf
innerkirchlichem Gebiete verblieb und lediglich den Rechtsbestand dogmatischer Sätze betras.

In jüngster Zeit hat jedoch diese Bewegung die rein kirchlichen Gebiete überschritten und
in jene äußeren Rechtsbereiche hinübergegriffen , für welche nicht die Kirchen - , sondern die

Staatsgesetze maßgebend sind.

Laut hohen Erlasses Sr . Excellenz des Herrn Ministers für Kultus und Unterricht vom
20 . Februar 1872 Nr . 98 Pr . sieht sich daher die Regierung in unmittelbarer Fürsorge für

eine Reihe der wichtigsten bürgerlichen Interessen veranlaßt , den Standpunkt klar zu stellen,
welchen sie in dieser Angelegenheit einnimmt , sowie den k. k. Behörden das diesbezüglich durch
die Gesetze gebotene Verhalten zu bezeichnen.

Die Regierung muß die sogenannten Altkatholiken insolange als innerhalb der katho¬
lischen Kirche und auf dem Boden des geschäftlich herausgestalteten kirchlichen Gesammt-

Organismus stehend betrachten , als dieselben nicht in Gemäßheit des Artikels 6 des Gesetzes
vom 25 . Mai 1868 R .-G .-Bl . Nr . 49 ihrem Austritte aus der Kirche den vorgeschriebenen
Ausdruck gegeben haben.

Würde ein solcher Schritt seitens der „ Altkatholiken " rechtsförmlich vorgenommen , dann
stünden denselben allerdings jene Rechte offen , welche Artikel 16 des Staats - Grundgesetzes
vom 21 . Dezember 1867 R .-G .-Bl . Nr . 142 einräumen , während bezüglich ihrer Ehe¬

schließungen , Eheausgebote , überhaupt bezüglich aller ihrer Zivilstands - Akte das Gesetz vom
9 . April 1870 R .- G .-Bl . Nr . 51 maßgebend sein würde.

Insolange aber ein solcher Schritt nicht geschehen ist , kann die Regierung zur Ausübung
jener staatlichen Funkzionen , welche der Seelsorgegeistlichkeit der gesetzlich anerkannten Bekennt¬

nisse anvertraut sind , nur diejenigen Priester als legitimirt ansehen , welche nach den bestehenden
Gesetzen und kirchlich - staatlichen Einrichtungen als die ordentlichen Seelsorger jener Bekennt¬

nisse erscheinen.
14
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Es entbehren daher insbesondere alle von sogenannten altkatholiscken Geistlichen geführten

Zivilstands -Register ( Tauf - , Trauungs - und Sterbe -Matriken ) der öffentlichen Eigenschaft und
Glaubwürdigkeit und ist diesen Geistlichen die Führung derartiger quasiämtlicher Register und

die Ausstellung von Zeugnissen über die daselbst eingetragenen Akte unter Androhung der ge¬
setzlichen Folgen (kaiserl . Verordnung vom 20 . April 1854 , R .-G .-Bl . Nr . 96 ) zu untersagen.

Es steht ferner mit Rücksicht auf die ZZ . 74 und 75 a . b . G . B . zu gewärtigen , daß

vor solchen Geistlichen geschlossene Ehen von den zuständigen Gerichten für ungiltig erklärt
werden.

Denn bei dem offenbaren Mangel eines gesetzlich anerkannten Organismus der Altkatho¬
liken kann weder die Versammlung jener Gläubigen als ordentliche Psarrgemeinde , noch ihr

Seelsorger als ordentlicher Seelsorger im Sinne des Gesetzes angesehen werden.
Es sind somit sowol Brautleute als Seelsorger unter Hinweisung auf die Strafbestim¬

mungen wegen Eingehung gesetzwidriger Ehen sowie auf die nachtheiligen zivilrechtlichen
Folgen ungiltiger Eheschließungen zu belehren und ist eventuell weiterhin das gesetzliche Amt
zu handeln.

Hievon werden die politischen Verwaltungsbehörden und die k. k. Polizeidirekzion in

Wien zur Darnachachtung , eventuell weiteren Verfügung mit dem Beifügen in die Kenntniß

gesetzt , daß die Handhabung der Strafgewalt im Sinne der vorerwähnten kaiserl . Verordnung
vom 20 . April 1854 , bei Uebertretung des mit der gegenwärtigen Verordnung ausgesprochenen
Verbotes , in Orten , wo sich eine landesfürstliche Polizeibehörde befindet , diese Behörde , und
wo dies nicht der Fall ist, der politischen Bezirksbehörde zusteht.

Kundmachung des k. k. Statthalters von Ntederösterreich vom 23 . März 1872,
Z. 1109,

Mittheitungcn über Taxbeträge , welche gegenwärtig von einigen fremden Missionen und
Konsulaten für die Vidirung von Pässen und für die Legalisirung von Urkunden nach den

bestehenden Tarifen eingehoben werden , enthaltend.

Dem Ministerium des Aenßern werden häufig inländische Auslandspässe zur Nidirnng

durch die betreffenden fremden Gesandtschaften , ferner auch andere Dokumente zum Zwecke der

Legalisirung durch das Ministerium und durch eine auswärtige Mission oder ein fremdes Kon¬
sulat eingesendet , ohne daß die zur Bestreitung der Taxen erforderlichen Beträge beigeschlossen
wurden.

Zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Aeußern vom 7 . März d . I . Z.

werden dem Magistrate zur Vermeidung der dadurch entstehenden nutzlosen Korrespondenzen
nachstehend die Beträge der Taxen , welche gegenwärtig von einigen fremden Missionen und
Konsulaten für die Vidirung von Pässen und für die Legalisirung von Urkunden nach den
bestehenden Tarifen eingehoben werden , mit der Weisung bekannt gegeben , vorkommenden Falls
bei der Uebersendung solcher Urkunden zum Zwecke der Vidirung oder Legalisirung jederzeit

zugleich den entfallenden Taxbetrag einzusenden.
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Amtshandlung
Taxbetrag

fremde
Währung

Für die Vidirung eines Passes.
(Diese Taxe kann bei minder bemittelten Personen auf

die Hälfte, selbst ans ein Viertel herabgesetzt werden; Un¬
bemittelte erhalten vas Visa gratis .)

Für die Vidirung eines Arbeitsbuches (Wanderbuches) .
„ „ Legalisirung eines Trauungsschcines.
„ „ Legalisirung eines GeburtS- oder Todtcnscheineö. . . .
„ „ Legalisirung irgend einer anderen Urkunde.

S

Für die Vidirung eines Passes:
von bemittelten Personen.
von unbemittelten Personen.

Für die Legalisirung von Lebenszeugnissenzum Zwecke der
Erhebung einer Pension oder Lebensrente in Italien:
a) Bei Renten, welche nicht aus öffentlichen Kassen fließen,

wenn die Jahresrente 200 Frcs . nicht übersteigt . . . .
bei einer Jahresrente von 201—600 Frcs.

„ 601—1200 ..
„ „ „ über 1200 Frcs.

b) Bei Pensionen, welche aus dem Staatsschätze, aus einer
Provinzial - oder Kommunalkassa bezogen werden, er¬
folgt die Legalisirung bei einer Jahresrente bis zu
500 Frcs.

Bei einer Jahresrente von mehr als 500 Frcs . be¬
trägt die Gebühr die Hälfte der sud u) bezifferten.

Die Laxe für die Legalisirung von Lebenszeugnissen
darf übrigens in jedem Jahre nur einmal  einge¬
hoben werden.

Für die Legalisirung jeder anderen Urkunde ohne Unterschied. .

Für jede Paßvidirung.
„ „ Legalisirung.

Für jede Paßvidirung.
„ „ Legalisirung. ,

Für jede Legalisirung von Parteiurkunden.
Die Legalisirung amtlicher Urkunden geschieht taxfrei.

Für jede Legalisirung

Frcs.
10

2. 50
6
3

10

Frcs.
5
1

gratis
3
6
9

gratis

S .-Rubel
V,

1

Piaster
15
25

Dollar
2

österr.
Währung

fl.
4

1
2
1
4

kr.

40
20

Silber
>» r-> , 7̂ n^ o xz

r- rr -

-
'N'ri: r-»L —>L!-

-22 -L- . —
8 §
« ^

i- »-
No

§ « ^
ZLZZ

2;

Bank-Valuta
80

1 70

1
3

80

30

Silber

Außer den Missionen und Konsulaten der vorstehend bezeichnten auswärtigen Staaten werden
gegenwärtig von keiner in Wien residirenden Vertretung einer auswärtigen Regierung Vidirungs - oder
Legalisirungstaxen eingehoben.
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Gesetz vom 29 . März 1872,

betreffend die Vollstreckung von Erpropriazionserkenntniffen in Eisenbahnangelegcnheiten,
wirksam für alle im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder , mit Ausnahme

von Tirol und Vorarlberg.

Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen , wie folgt:
Z . 1 . Wenn in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern , mit Aus¬

nahme von Tirol und Vorarlberg , im Falle einer zwangsweisen Enteignung für eine Eisen¬
bahn die zu entrichtende Entschädigung durch eine gerichtliche Schätzung ermittelt worden ist,
so kann nach Leistung oder Erlag des ermittelten Entschädigungsbetrages die in Vollstreckung
des Expropriazionserkenntuisses erfolgende Einsetzung in den Besitz oder die Benützung des
Gegenstandes der Expropriazion weder durch Anfechtung der Schätzung im Instanzenzuge , noch

durch Betreten des Prozeßweges aufgehalten werden.
§ . 2 . Gegen die gerichtliche Bewilligung der Schätzung , sowie gegen alle zum Zwecke

der Vornahme derselben ergangenen gerichtlichen Verfügungen findet ein selbstständiger Rekurs
nicht statt ; Beschwerden dagegen können in dem Rekurse gegen den Bescheid , wodurch die voll¬
zogene Schätzung zu Gericht angenommen wird , geltend gemacht werden.

Der Bescheid ist beiden Theilen von Amtswegen zuzustellen.

Z . 3 . Derjenige , für welchen ein Expropriazionserkenntniß erwirkt worden ist , hat sich
durch acht Tage , nach dem Tage der an den Gegner erfolgten Zustellung des Bescheides , wo¬
durch die vollzogene Schätzung zu Gericht angenommen wurde , jeder Aenderung an dem Gegen¬

stände der Expropriazion zu enthalten.
Wird vor Ablauf dieser Frist um eine Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtnisse über

den Zustand eines Gegenstandes , auf welchen sich die Expropriazion bezieht , angesucht , so ist
über dieses Ansuchen sofort zu entscheiden , und im Falle der Bewilligung der Beweisaufnahme
aus Begehren der ansuchenden Partei an Denjenigen , für welchen die Expropriazion erwirkt
wurde , ein Verbot dahin zu erlassen , daß er noch bis zur Beendigung der Beweisaufnahme,

welche mit der größten Beschleunigung durchzusühren ist , jede Aenderung des Zustandes , wel¬
cher durch die Beweisaufnahme dargethan werden soll , zu unterlassen habe.

Ein gegen die Bewilligung der Beweisaufnahme oder gegen das Verbot von Aende-
rungen ergriffener Rekurs hat keine aufschiebende Wirkung.

Z . 4 . Das im § . 1 erwähnte Expropriazionserkenntniß kann für die Zwecke des gegen¬
wärtigen Gesetzes durch ein gütiges Uebereinkommen , worin sich die Parteien über die Ab¬

tretung des Gegenstandes der Expropriazion gegen eine durch gerichtliche Schätzung zu ermit¬
telnde Entschädigung einigen , ersetzt werden , wenn der zur Expropriatsverhandlung abgeordnete
Kommissär der Verwaltungsbehörde diesem Uebereinkommen die Bestätigung beifügt , daß das¬
selbe in Durchführung dieser Verhandlung abgeschlossen worden sei.

ß . 5 . Die Wirksamkeit dieses Gesetzes beginnt mit dem Anfänge des 30 . Tages , nach
Ablauf des Tages der Kundmachung . Dasselbe hat jedoch auf Fälle , in denen die Schätzung

vor diesem Tage zu Gericht angenommen worden ist , keine Anwendung zu finden.
Z. 6 . Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes sind die Minister des Innern , der Justiz und

des Handels beauftragt.

Ofen,  am 29 . März 1872.

Iran ; Josef m. x.
Auersperg w . x . Laffer w . p . Bauhaus na. x>. Glaser w . x.

(Reichsgesetzblatt vom 5 . April 1872 , Nr . 39 .)
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Kundmachung des k. k. Statthalters von Niederöfterreich vom 19 . April 1872,
Z . 11 .627 , Mag . Z . 59 .492,

in Betreff der Reberwachung der Arbcitsdauer der in Fabriken verwendeten Kinder.

Dem h. k. k. Handelsministerium ist laut Erlasses vom ll . April 1872 , Z . 8300,

zur Kenntniß gekommen , daß besonders in jenen Fabriken , welche mit Maschinen arbeiten,
nicht selten Kinder in einer längeren Arbeitsdauer verwendet werden , als dies nach den W . 86
und 87 der Gewerbeordnung gestattet ist.

Ein solcher gesetzwidriger Vorgang würde die Körper - und Geisteskraft der heranreifenden
Arbeits - Generation in unverantwortlicher Weise schädigen.

Diesem Uebelstande zu begegnen wird der Wiener Magistrat ausgefordert , der gesetzlichen

Verpflichtung zur Handhabung der Vorschriften des Gewerbegesetzes nachzukommen und genaue
Untersuchungen der im Amtsbezirke bestehenden Fabriken in der angegebenen Richtung nach
Erforderniß zu pflegen , wobei es dem taktvollen Ermessen der untersuchenden Organe anheim¬

gestellt wird , jede sich etwa ergebende günstige Gelegenheit zur Besichtigung der Fabriken zu
benützen und hiebei auch mit Vermeidung alles unnöthigen Aufsehens entsprechend vorzugehen.

Sollten sich aber wirklich Fälle ergeben , welche gegen die oberwähnten ZZ . der Gewerbe¬

ordnung verstoßen , dann ist mit aller Strenge Amt zu handeln und nötigenfalls auch durch
Verhängung wirksamer Strafen auf die sofortige Abstellung des Mißbrauches zu dringen.

Endlich wird der Wiener Magistrat angewiesen , mir mit Ablauf eines jeden Quartals,

und zwar am 1. Juli d . I . beginnend , einen Nachweis über die Zahl der im Amtsbezirke
vorgenommenen ämtlichen Erhebungen der Verhältnisse der Kinderarbeit in den Fabriken,
sowie über die hiebei an den Tag gekommenen Uebertretungen des Gewerbegesetzes behufs

Vorlage der Gesammtübersicht der bezüglichen Amtshandlungen an den Herrn Handelsminister,
Bericht zu erstatten . — - -

Note des Landmarschalls von Niederösterreich vom 27 . April 1872 , Z . 326,
G . N . Z . 2260,

in Betreff der vom Wiener Gemeindernthe angesuchten Beschränkung des Entscheidungs¬
rechtes der Bau -Merbehörden.

Laut Note des Herrn k. k. Statthalters von Niederösterreich vom 24 . April 1872

Z . 1834 prass ., haben Seine k. und k. Apostolische Majestät laut Allerhöchster Entschließung
vom 20 . April d . I . dem vom n . ö. Landtage beschlossenen Entwürfe eines Gesetzes , wodurch
die Kompetenz der Baubehörden der Reichshaupt - und Residenzstadt Wien über Berufungen

gegen die Entscheidungen des Wiener Gemeinderathes in dessen selbstständigem Wirkungskreise
in Bauangelegenheiten festgestellt werden soll , die Allerhöchste Sankzion nicht zu ertheilen be¬
funden , weil die in diesem Gesetzentwürfe beantragte Beschränkung des Entscheidungsrechtes der
Bau - Oberbehörden weder in den allgemeinen Kompetenzbestimmungen , noch auch in den in

baulicher Beziehung obwaltenden besonderen Verhältnissen der Reichshaupt - und Residenzstadt

Wien begründet wäre.

Kundmachung der k. k. n . ö. Statthalterei vom 24 . Mai 1872 , Z . 14 .765,
Mag . Z . 80 .235,

in Betreff der Beurteilung des Anspruches auf eine Versorgung auf Rechnung des
. gemeinfamen Kriegsbudgets.

Anläßlich vorgekommener spezieller Fälle , in welchen Landwehrmänner wegen angeblich

im stehenden Heere überkommener Gebrechen erst während ihres Landwehrverhältnisses Versor-
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gungsansprüche erhoben haben , hat das ' k. und k. Reichs - Kriegsministerium dem k. k. Mini¬
sterium für Landesvertheidigung mitgetheilt , daß zur Beurtheilung des Anspruches auf eine
Versorgung auf Rechnung des gemeinsamen Kriegsbudgets es unerläßlich ist , daß die Betref¬
fenden noch während ihrer aktiven Dienstleistung oder unmittelbar bei ihrem Austritte aus
derselben der Superarbitrirungskommission vorgestellt werden.

Bei dieser Sachlage wurde mit der in das Verordnungsblatt für die Landwehr einge¬

schalteten Zirkularverordnung vom 5 . Mai l . I . Z . V den Landwehr - Kommanden die

Weisung ertheilt , dafür Sorge zu tragen , daß Landwehrmänner , welche bei ihrem aus was
immer für einer Ursache erfolgenden Einrücken der Superarbitrirungskommission vorgestellt
werden müssen und von dieser als realinvalid erkannt wurden , und sich ihre Gebrechen nicht
während der aktiven Landwehrdienstleistung zugezogen haben , unbedingt mit Landwehrabschied
entlassen werden.

Hiervon wird der Magistrat in Folge h. Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesver-

theidigung vom 10 . d. M . Z . H zur Wissenschaft in die Kenntniß gesetzt.

Auszug aus dem Erlasse der k. k. n . ö. Statthaltern vom 9 . Jänner 1872,
Z . 433 , Mag . Z . 11 .065.

Zur Handhabung der auch auf Bergarbeiter in Fällen der Dienstentweichung
anwendbaren Gewerbeordnung (Z. 80 ) erscheinen gemäß Z. 141 derselben die politischen
Verwaltungsbehörden I . Instanz berufen.

Verordnung des Ministers für Kultus und Unterricht vom 22 . Juni 1872,
womit Bestimmungen über Kindergärten und damit verwandte Anstalten ertasten werden.

A . Kindergärten,
g,) Zweck und Einrichtung.

§ . 1 . Der Kindergarten hat die Aufgabe , die häusliche Erziehung der Kinder im vor¬
schulpflichtigen Alter zu unterstützen und zu ergänzen , somit die Kinder durch geregelte Hebung
des Leibes und der Sinne , sowie durch naturgemäße Bildung des Geistes für den Volksschul¬
unterricht vorzubereiten.

§ . 2 . Die Mittel der Kindergarten - Erziehung sind : Beschäftigungen , welche den schaf¬
fenden und gestaltenden Thätigkeitstrieb bilden , Bewegungsspiele mit und ohne Gesang , An¬
schauen und Besprechen von Gegenständen und Bildern , Erzählungen und Gedichtchen , endlich
leichte Gartenarbeiten.

Aller Unterricht im Sinne der Schule ist streng ausgeschloffen.
§ - 3 . Die Aufnahme in den Kindergarten darf nicht vor dem Antritte des vierten

Lebensjahres , und die Entlassung aus demselben muß im Sinne des Reichs -Volksschulgesetzes
vom 14 . Mai 1869 (HZ . 21 , 23 ) mit der Vollendung des sechsten Lebensjahres der Zög¬
linge erfolgen . Aufnahme und Austritt der Kinder kann nach Wunsch der Eltern oder deren
Stellvertreter jederzeit stattfinden.

Kinder , welche mit Gebrechen behaftet find , die eine Gefahr für die übrigen Zöglinge
fürchten lassen, dürfen in den Kindergarten nicht ausgenommen werden.

Z. 4 . Kindergärten können von Ländern , Schulbezirken , Ortsgemeinden , Vereinen , sowie
von jeder unbescholtenen , selbstständigen Privatperson unter den in den ZZ. 5 — 16 dieser
Verordnung enthaltenen Bedingungen gegründet werden.
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Zur Eröffnung solcher Anstalten wird die Genehmigung der Landes - Schulbehörde
erfordert.

Die von Ländern , Schulbezirken und Ortsgemeinden errichteten Kindergärten werden

öffentliche,  die von Vereinen und Privatpersonen gegründeten und erhaltenen , Privat-
Kindergärten genannt.

8 . 5 . Der Kindergarten kann entweder selbstständig oder in Verbindung mit einer

Volksschule bestehen. Er beschäftigt die Kinder , mit Ausnahme der Sonn - und ^ Mage,
täglich durch zwei ' bis drei Vormittags - und zwei Nachmittagsstunven ; er kann aber zugleich
so eingerichtet werden , daß er Kinder auch für die übrige Zeit des Tages in Aufsicht und
Beköstigung nimmt.

tz. 6 . Die Anzahl der einer beaufsichtigenden Person zuzuweisenden Kmder darf höch¬
stens 40 betrugen.

Z. 7 . Die für einen Kindergarten bestimmten Räumlichkeiten müssen bequeme , sichere
Zugänge und eine vollkommen gesunde Lage haben , hell und für die ungehemmte Bewegung
der Zöglinge ausreichend sein. Stiegen sind nach Möglichkeit zu vermeiden.

Dem Kindergarten muß außer passenden Zimmern oder Sälen ein ausreichender , freund¬
licher und geschützter Platz zu Spiel und Bewegung im Freien (d. i. ein Garten oder ein
Hofraum mit Spielplätzen ) zu Gebote stehen. Ausnahmen sind nur für größere Städte und
nur bei Privat -Kindergärten zulässig.

8 . 8 . Der Kindergarten muß die nöthigen Anschauungs - und Veschästigungsmittel , die
erforderlichen Bänke oder Sitze , mit Liniennetzen versehene Tische und angemessene Vorrich-
richtungen für die leiblichen Bedürfnisse der Kinder besitzen.

H. 9 . Jeder Kindergarten ist nach einem, den lokalen Bedürfnissen entsprechenden Statute
und Beschäftigungsplane zu führen.

ß . 10 . Der Gründer  ist für die äußere Einrichtung , der Leiter (die Leiterin ) für
die pädagogische Führung des Kindergartens verantwortlich.

^ Die Leitung  eines mit der Volksschule verbundenen Kindergartens steht dem
Leiter dieser Volksschule zu.

Die Leiter (Leiterinen ) selbstständig bestehender Kindergärten müssen sittlich unbe¬
scholten sein , das 24 . Lebensjahr zurückgelegt haben , mindestens das Reifezeugniß für all¬
gemeine Volksschulen besitzen und den Nachweis liefern , daß sie sich durch ein wenigstens
dreimonatliches Hospitiren in einem gut eingerichteten Kindergarten mit dem Wesen der
Kindergarten - Erziehung vertraut gemacht haben . Eine Dispens von der Beibringung des
Reifezeugnisses kann nur der Unterrichtsminister in Fällen ertheilen , wo die erforderliche päda¬
gogische Befähigung in anderer Meise vollkommen nachgewiesen ist.

§ . 12 . Die praktische Erziehung im Kindergarten und der eigentliche Verkehr mit den
Kindern kömmt den Kindergärtner inen  zu , welche die vorschriftsmäßige Befähigung für

diesen Beruf (ZZ. 20 — 24 ) nachzuweisen haben.
Die Leiterin kann , falls sie diese Befähigung besitzt, auch das Amt einer Kindergärtnerin

ausüben.

§ . 13 . Wärterin  im Kindergarten darf jede rüstige und geistig normal orgamstrte,
moralisch unbeanständete Person sein.

ß . 14 . Die Bestellung des Leiters (der Leiterin ) , der Kindergärtnerinen und Wärte¬
rinen steht , unter Beobachtung der ZZ. 11 — 13,  dem Gründer des Kindergartens gegen
Anzeige an die Bezirks -Schulbehörde zu. Demselben ist auch die Bestimmung überlassen , ob
und in welchem Ausmaße für die Benützung des Kindergartens ein Honorar zu entrichten sei.

H. 15 . Jeder Wechsel in der Leitung oder Führung des Kindergartens , sowie jede Aen-
derung des Lokales ist der Bezirks -Schulbehörde vor der Ausführung anzuzeigen.
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Z. 16 . Der Besuch des Kindergartens seitens des Publikums ist gegen Anmeldung
jederzeit gestattet.

ß . 17 . Die Kindergärten unterstehen der Aufsicht der Schulbehörden . Die didaktisch¬
pädagogische Aufsicht liegt dem k. k. Bezirks -Schulinspektor ob. Im Uebrigen sind die öffent¬
lichen Kindergärten durch die Orts -Schulbehörde , die Privat -Kindergärten durch die Bezirks-
Schulbehörde zu überwachen.

Der Orts -Schulbehörde steht es frei , zur unmittelbaren Überwachung der öffentlichen
Kindergärten ein Frauen - Konnte aus den Angehörigen der Gemeindemitglieder beizuzieben.
Dieses hat sodann die Aufgabe , die Anstalten von Zeit zu Zeit zu besuchen und die zur För¬
derung derselben dienlichen Anträge an die Orts -Schulbehörde zu stellen.

Z. 18 . Kindergärten , an welchen die in dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften
nicht beachtet , oder den Zweck gefährdende Gebrechen offenbar werden , sind von der Landes-
Schulbehörde zu schließen.

b) Heranbildung van Kindergärtnerinen.

H. 19 . Zur Heranbildung von Kindergärtnerinen , soweit dieselbe nicht durch die öffent¬
lichen Lehrerinen - Bildungsanstalten als solche vermittelt wird , werden besondere Lehrkurse an
einzelnen dieser Anstalten eingerichtet.

Z. 20 . Zeugnisse der Reife , in denen ein guter Prüsungserfolg bezüglich der theoretisch¬
praktischen Kenntniß des Kindergartens nachgewiesen ist , berechtigen auch zur Anstellung als
Kindergärtnerin.

8 - 21 . Hinsichtlich der Einrichtung ! der besonderen Lehrkurse für Kindergärtnerinen
(Z . 19 ) gelten folgende Bestimmungen:

I . Der Lehrkurs dauert ein Jahr.
Die Zahl der aufzunehmenden Zöglinge darf 40 nicht überschreiten.
II . Zur Aufnahme ist erforderlich:

1 . Das Alter von nicht weniger als 16 und nicht mehr als 30 Jahren;
2 . physische Tüchtigkeit;
3 . sittliche Unbescholtenheit;

4 . jenes Maß von Wissen und Können , welches als Lehrziel für die allgemeinen Volks¬
schulen durch die Schul - und Unterrichtsordnung sestgestellt und durch eine Aufnahmsprüfung
zu erproben ist;

5 . musikalisches Gehör und eine gute Singstimme.
III . Die Unterrichtsgegenstände sind:

1 . Pädagogik , bezogen auf Kleinkinder -Erziehung , und die Kindergarten -Theorie;
2 . Anleitung zu den Beschäftigungen und Spielen des Kindergartens;
3 . Sprach - und Sachunterricht : Lektüre und Aufsatzübungen , Unterweisung in« Be¬

sprechen von Naturobjekten und Bildern , Aneignung von Erzähl -, Anschauungs - und Memorir-
stoffen und Anleitung zur praktischen Behandlung derselben;

4 . geometrische Formlehre und Zeichnen mit Rücksicht ans die Bedürfnisse des Kinder¬
gartens ;

5 . Gesang:
6 . Turnen.

Ueberdies haben sich die Kandidatinen dieses Kurses das ganze Jahr hindurch unter
entsprechender Anleitung an der praktischen Thätigkeit im Kindergarten zu betheiligen.

Der Lehrplan wird vom Unterrichtsminister festgestellt.

IV . Nach Vollendung des Lehrkurses erhalten die Zöglinge auf Grund einer gut be¬
standenen (theoretisch-praktischen) Prüfung ein Befähigungszeugniß als Kindergärt¬
nerinen.
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ß . 22 . Das Befähigungszeugniß einer Kindergärtnerin kann auch von Jenen erworben
werden , welche sich durch Privatstudium und durch ein mindestens dreimonatliches Hospitiren

in einem gut eingerichteten Kindergarten für den Beruf einer Kindergärtnerin herangebildet
haben und an einer k. k. Lehrerinen - Bildungsanstalt sich einer theoretisch -praktischen Prüfung

mit Erfolg unterziehen.
Z . 23 . Neben den besonderen Lehrkursen an den öffentlichen Lehrerinen - Bildungs¬

anstalten können Kurse zur Heranbildung von Kindergärtnerinen auch ' mit gut eingerichteten

öffentlichen und Privat - Kindergärten mit Genehmigung des Unterrichtsministers verbunden
werden . Solche Lehrkurse können vom Minister das Recht zur Ausstellung staatsgiltiger

Zeugnisse (Oeffentlichkeitsrecht ) unter der weiteren Bedingung erhalten , daß der Lehrplan nicht
wesentlich von dem der Lehrkurse an den öffentlichen .Lehrerinen - Bildungsanstalten abweiche,
daß bei der Bestellung der Lehrer die Bestätigung der Landes -Schulbebörde eingeholt , und daß
die Schlußprüfung unter der Leitung eines Abgeordneten der letzteren vorgenommen werde,

ohne dessen Zustimmung ein Befähigungszeugniß nicht ertheilt werden darf.
Z . 24 . Befähigungszeugnisse für Kindergärtnerinen , welche außerhalb der im Reichs-

rathe vertretenen Länder erworben werden , bedürfen der ausdrücklichen Anerkennung des Unter-
richtsministers.

o) Vorbildung der weiblichen Jugend durch den Kindergarten für Erziehung und Kinderpflege.

§ . 25 . Die Mädchen in den Oberklassen der Volks - und Bürgerschulen sind nach Thun-
lichkeit zur Theilnahme an den Spielen und Beschäftigungen des Kindergartens abtheilungS-
iveise beizuziehen.

Ueberdies ist jeder Leiter und jede Leiterin eines Kindergartens berechtigt , Mädchen,

welche der Schulpflicht bereits genügt haben , eine Anleitung zur naturgemäßen Kinderpflege

zu geben und ihnen über den dadurch erzielten Erfolg Zeugnisse auszustellen.

L . Kinderbewahranstalten.

Z. 26 . Die Kinderbewahranstalt hat die Ausgabe , Kinder der arbeitenden Klassen zur

Beaufsichtigung und zweckmäßigen Beschäftigung aufzunehmen , dieselben an Reinlichkeit , Ord¬
nung und gute Sitte zu gewöhnen und ihnen Liebe zur Arbeit einzuflößen.

Auch in diese Anstalten dürfen Kinder vor zurückgelegtem dritten Lebensjahre nicht aus¬

genommen werden.
Zur Errichtung einer Kinderbewahranstalt ist die Bewilligung der Landes - Schulbehörde

erforderlich , welcher es in jedem Falle zusteht , auch die Bedingungen dieser Bewilligung sest-
zusetzen.

Für die Beaufsichtigung der Kinderbewahranstalten gelten dieselben Bestimmungen , wie
für die Aufsicht der Kindergärten . Hierbei ist das Augenmerk hauptsächlich darauf zu richten,
daß die Einricktungen den pädagogischen und sanitären Anforderungen der Gegenwart ent¬
sprechen , und daß jeder Schulunterricht von diesen Anstalten streng ausgeschlossen bleibe.

0 . Krippen.

§ . 27 . Warteanstalten oder Krippen (OrscksZ ) , welche aus Humanitären Rücksichten
Kindern unter drei Jahren jene Pflege angedeihen lassen , die ihnen die Eltern nicht gewähren
können , sind lediglich den sanitätspolizeilichen Normen unterworfen.

Slremayr m. x.
(Reichögesetzblatt vom 23 . Juli 1872 , Nr . 108 .)
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Note des k. k. Haupt -Pmizirungs 'Amtes vom 27 . Juni 1872 , Z . 745,
Mag . Z . 100 .018 , an das Magistrats -Präsidium,

den Umsatz und Handel mit Gold - und Silberwaren , Pretiosen , Uhren u . dgl ., sowie die
den ausländischen Agenten ertheilte Bewilligung zum Handel mit diesen Waaren betreffend.

Im Hinblicke auf die Wichtigkeit der Kontrole der Gold - und Silberwaren beehrt man

sich diensthöflich zu ersuchen , ein löbliches Präsidium wolle geneigtest veranlassen , daß auch
jene Geschäfts - Anmeldungen , welche den Umsatz und Handel mit Gold - und Silberwaren,
Pretiosen , Uhren u . dgl . zum Zwecke haben , sowie auch die den ausländischen Agenten und
Reisenden in Goldbijouteriewaren ertheilten Bewilligungen zum Handel mit diesen Waren , und
zwar letztere womöglich gleichzeitig mit der Steueranweisung , anher mitgetheilt werden.

Erlaß der k, k, n . ö. Statthaltern vom 30 . Juni 1872 , Z . 19 .403,
Mag . Z . l 01 .001,

betreffend den Vorgang bei Ausweisung der Todesfälle , beziehungsweise Todtgeburten , in
den k. k . Wiener Krankenanstalten.

In Erledigung des Berichtes vom 25 . Juli l . I . Z . 94 .621 wird dem Magistrate
eröffnet , daß zur Herbeiführung eines gleichförmigen und korrekten Vorganges bei Ausweisung
der Todesfälle , beziehungsweise Todtgeburten , in den k. k. Wiener Krankenanstalten , in der
n . ö. Landes - Gebär - und Findelanstalt , dann in der Landes - Irrenanstalt von hier aus im
Wege der Oberverwaltung der drei k. k. Wiener Krankenanstalten und des n . ö. Landes¬

ausschusses die entsprechende Einleitung getroffen worden ist , daß für die Zukunft alle in den
genannten Anstalten vorgekommenen Todesfälle und Todtgeburten ausnahmslos nur mehr den
Seelsorgern der betreffenden Konfessionen angezeigt werden.

II.
Gemeinderalhs-Beschlüsse.
Vom 9 . April  1872 , Z . 1747.

Der Antrag des Stadtbanamtes , als Basis zur Berechnung des Platzzinses für
die Errichtung von Trinkhallen  den Werth des Platzes als Baugrund zu nehmen , von
welchem die halbjährigen 6 ^ Zinsen für den in Anspruch genommenen Raum berechnet
werden , wird genehmigt.

Der Gemeinderath behält sich jedoch vor , alljährlich eine neuerliche Revision dieser
Platzzinse vorzunehmen.

Vom 30 . April  1872 , Z . 2035.

Die Bezüge der an den bisher vom Normalschulsonde erhaltenen Schulen

wirkenden , nicht übernommenen Lehrindividuen  sind so lange fortzubezahlen , bis
deren definitive Pensionirung erfolgt ist.
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Vom 30 . April 1872.

Zufolge der Gemeinderaths -Beschlüsse vom 15 . Februar , 5 . und 12 . März , 5 ., 12 . und
30 . April d. I . wurde eine neue Pensions - Vorschrift für die Gemeinde - Beamten
und Diener  der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien ins Leben gerufen , welche am
1. April d. I . in Wirksamkeit getreten ist. — (Diese Pensionsvorschrift ist in einer Brochure
im Verlage des Gemeinderathes erschienen.)

Vom 30 . April  1872 , Z . 1929.

Der Magistrat wird beauftragt , überall , wo Gefahr vorhanden ist, dass eingemiethete
Schullokalitäten  gekündet werden , mit den Hauseigenthümern wegen der Verlängerung
des Miethvertrages zu verhandeln.

Vom 7. Mai 1872 , Z . 1828.

Der Gemeinderath genehmigt die zeitweilige Fruktifizirung der disponiblen
Gelder des Bürgerspitalsondes bei dem österreichischen Sparvereine  gegen
eine 5Vs ^ ige Verzinsung mit 20tägiger Kündigung.

Vom 10 . Mai 1872 , Z . 522.

Die Aufnahme von zwei neuen Aufseherinen im I . städtischen Waisenhause,
ferner die Erhöhung des Lohnes der Aufseherinen  von 8 aus 10 fl. in beiden
Waisenhäusern wird nach dem Magistratsantrage genehmigt.

Vom 10 . Mai 1872 , Z . 1765.

Die Kommune Wien leistet zur Erhaltung der Lainz erstraße  die Hälfte der vom
Bauamte ermittelten Erhaltungssumme von 250 st. Pr . Jahr an die Gemeinde Gaudenzdorf
unter der Bedingung , daß diese Straße auch im klaglosen Zustande erhalten werde , widrigens
die Kommune Wien ihrer auf Widerruf übernommenen Verpflichtung enthoben sein soll.

Vom 17 . Mai 1872 , Z . 2559.

Ueber eine Anfrage des Magistrates wird beschlossen, daß die Direktoren und Lehrer
der Piaristenordensschulen bei St . Thekla und in der Iosefstadt  bis zur Ab¬
legung der Bürgerschullehrer - Prüfung die Bezüge von Oberlehrern , resp. Volksschullehrern,
nach erlangter Lehrbefähigung für Bürgerschulen , resp. Prüsungsdispens , aber die Bezüge von
Bürgerschuldirektoren und Lehrern zu erhalten haben.

Vom 17 . Mai 1872 , Z . 134.

Behufs der Erleichterung bei der Anweisung von a oorito - Zahlungen
für kommunale Arbeiten und Lieferungen  wird beschlossen, für jene Rechnungsfälle,
wo eine nachträgliche Kauzions - Sicherstellung nicht nothwendig ist , wo keine Terminsüber¬
schreitung und keine sonstigen Nebenverbindlichkeiten vorhanden sind und die Gebührlichkeit eines
großen Theiles des mit Gemeinderathsbeschluß vom 24 . August 1869 Z . 2194 angeordneten
fünfperzentigen Rücklasses von der Verdienstsumme des Kontrahenten als konstatirt erscheint, —
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die städtische Buchhaltung zu ermächtigen , über Andringen der Kontrahenten , im Einverständ¬
nisse mit dem betreffenden Herrn Magistratsreferenten und unter Zustimmung des Präsidiums
weitere a oowto - Zahlungen auf den erwähnten fünfperzentigen Rücklaß im
kurzen Wege anzuweisen,  wobei der städtischen Buchhaltung die Ausmittlung der Höhe
dieser u. eonto -Zahlungen mit Rücksicht auf den Effekt der buchhalterischen Revision und auf
das Stadium , in welches diese Revision bereits eingetreten ist , unter ihrer Verantwortung
überlassen wird , wobei selbstverständlich durch keine derlei a eonto - Zahlung die Gränze der
vom Gemeinderathe für das ganze Bauobjekt bewilligten Summe überschritten werden darf.

Vom 17 . Mai 1872 , Z . 1422.

Die den Düngertransport regelnde Verordnung  vom 1. Oktober 1863,
Z . 115 .898 , ist nach dem Magistratsantrage dahin zu modifiziren,  daß

1. Düngerfuhreu im Laufe des ganzen Jahres die innere Stadt wie bisher um 9 Uhr
Vormittags zu verlassen und die Linien Wiens längstens bis 2 Uhr Nachmittags zu Yas¬
siren haben;

2 . die Einfuhr von Dünger bei den Linien Wiens nur bis 9 Uhr Vormittags statt¬
finden darf und nur solche Straßen benützt werden dürfen , welche für den Lastenverkehr
bestimmt sind;

3 . die zur Verführung des Düngers bestimmten Wägen mit Plachen oder Rohrdecken
belegt und die Verladung in der Weise vorgenommen werden müsse , daß kein Dünger herab¬
fallen und keine Jauche durchsickern kann ; endlich ist

4 . die k. k. Polizei - Direkzion zu ersuchen , die Sicherheitswache zu beauftragen , strenge
darüber zu wachen , daß diese Bestimmungen von den Fuhrwerksinhabern eingehalten werden.

Vom 17 . Mai 1872 , Z . 918.

Der gegenwärtige Bemessungsmodus für die Kanaleinzapfgebühr  wird nach
dem Magistratsantrage aufrecht erhalten.

(Die Kanaleinzapfgebühr wird seit 1853 dadurch ermittelt , daß man den Kostenpreis
des Kanales per Currentklafter mit der Anzahl der Klafter , welche die Gassenfront des Hauses
mißt , multiplizirt und das Produkt durch 6 dividirt .)

Vom 24 . Mai 1872 , Z . 1083.

Nach dem Magistratsantrage wird die Umlage auf die vorspannpflichtigen
Pferdebesitzer für das Jahr  1872 mit IO kr. per Pferd festgestellt.

Vom 24 . Mai 1872 , Z . 1360.

Nachfolgende Lohnerhöhungen  werden bewilligt und zwar:
Bei der Ringstraßenwasserleitung  für den Maschinenwärter der Taglohn von

1 fl. 50 kr. auf 2 fl. , für den Heizer von 1 fl. 30 kr. auf 1 fl. 60 kr. , für die beiden
Aufseher von 1 fl. 20 kr. im Sommer und 90 kr. im Winter auf 1 fl. 40 kr. ohne Unter¬
schied der Jahreszeit.

Bei der Stadtparkwasserleitung  für den Maschinenwärter von 1 fl. 20 kr. bei
Tag und 1 fl. 80 kr. bei Nacht auf 1 fl. 60 kr. bei Tag und 3 fl. bei Nacht , für den
Heizer von 1 fl. bei Tag und 1 fl. 50 kr. bei Nacht auf 1 fl. 30 kr. bei Tag und 2 fl.
bei Nacht.
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III.
Magistrats - Verordnungen und Verfügungen.

Magistratsdekret vom 1 . August 1872 , Z . 79 .264 , au das Todteu-
beschreibamt.

In Erledigung der von dem Todtenbeschreibamte am 31 . Mai 1872 z. Z . 1347 ge¬
stellten Anfrage , wie sich zu verhalten sei , falls sogenannte Altkatholiken eine Grab¬
stellanweisung verlangen,  wird demselben hiemit bedeutet , daß es in solchen Fällen die
im hierortigen Amtsgebiete wohnhaften Parteien an das betreffende Departement des Magi¬
strates , die in den Vororten (überhaupt auswärts ) wohnhaften hingegen an die betreffende
Bezirkshauptmannschaft zu weisen habe.

Chronik der Verwaltung.
(Wahlen .) Zu Bezirksausschüssen  mit zweijähriger Funkzionsdauer wurden in der

Zeit vom 17 . bis 24 . Mai 1872 folgende Herren gewählt:
II . Bzk. I . Wahlk . Georg Haberstumpf,  Bürger und Hotelbesitzer , II ., Asperngasse 4.

Karl Meißl,  Bürger und Hausinhaber , II ., Taborstraße 39.
Karl Michl , Hausinhaber , IV ., Himbergerstraße 58.
Ferd . Tu sch er , Maschinenfabrikant und Hausinhaber , IV ., Laxen-
burgerstraße 29.
Johann Krön es,  Bürger und Hausbesitzer , V ., Rüdigergasse 11.
Karl Peter,  Bürger und Buchbinder , V., Franzensgasfe 25.
Johann Köhler,  Webermeister , VI ., Mittelgasse 9.
Karl Niet  l , Handelsmann und Hausbesitzer , VII ., Neustiftgasse 30.
Karl Enzing er,  Bürger und Seidenzeugfabrikant , VII ., Ziegler¬
gasse 28.
Adolf Müller,  Hausinhaber , VII ., Bernardgasse 18.
Joh . Dollmayer,  Wund - und Geburtsarzt , VII ., Kaiserstraße 85.
Laurenz Larsen,  Hausinhaber , VII ., Kaiserstraße 119.
vr . Andreas Fritsch,  VII ., Siebensterngasse 54.
Alexander Riß,  VII ., Schottenfeldgasse 70.
vr . Johann Schrank,  VII ., Neustiftgasse 33.
Dominik Wurm,  Bandfabrikant , VII ., Andreasgasse 4.
Franz Sigmundt,  VII ., Dreilaufergasse 5.

II . „ II.
IV . „ I.
IV . „ III.

V. I.
V . „ III.

VI . „ II.
VII . „ I.

„ „ III . „ Franz Zelger,  Knöpfmacher , VII ., Rustergasse 6.
„ „ III . „ Michael v . Gassenbauer,  VII ., Bernardgasse 18.

VIII . „ II . „ Noä . vr . Laurenz Erb,  VIII ., Florianigasse 6.
VIII. „ II. „ Georg Krötzl,  Bürger und Hausbesitzer, VIII., Florianigasse 51.

Diese Wahlen wurden vom Gemeinderathe am 7. Juni 1872 genehmigt.
Zu Schriftführern  wurden am 14 . Mai 1872 die Gemeinderäthe Uhl, Kle mm  lun .,

vr . Pichl und Vaugoin  gewählt.
(Mandatsniederlegung .) Der Vorsteher des VII . Gemeindebezirkes I . Zweig  hat

sein Mandat niedergelegt.
(Beförderungen und Gehaltsvorrückungen .) Der Registraturs -Akzessist Herr

Anton Menschlik  wurde zum Zimentirungsamts -Kommissär III . Kat . ernannt . (Sitzung
vom 3 . September 1872 .)

Die Nechnungsräthe Theodor Nittler  und Franz Schütz rückten in die Gehaltsstufe
von 1800 st. vor . (Sitzung vom 3 . September 1872 .)

Zu Rechnungsräthen 2 . Kategorie mit 1600 fl. Gehalt wurden die Revidenten Karl
Mortenthaler  und August v. Hohenholz,  zu Revidenten mit 1200 fl. Gehalt : die Os-
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fiziale Johann Schramek  und Karl Vrandl,  zum Offizial 1 . Klaffe , 2 . Kategorie mi
1000 fl. Gehalt der Offizial 2 . Klasse Adalb . Neuwirth  befördert . (Sitzung v. 3 . Sept . 1872 .)
Die Offiziale der st. Buchhaltung Karl Payer  und Franz Ritter v. Grienberger  rückten in
die Gehaltsstufe von 900 fl. , Alois Waitz und Franz Oermer  in die Gehaltsstufe von
800 fl. vor . (Sitzung vom 3 . September 1872 .) Zu Offizialen 3 . Klasse mit dem Gehalte
von 700 fl. werden befördert die Akzessisten Ludwig Schug und Ant . Trentler. (Sitzung
vom 3 . September 1872 .)

Der Ingenieur -Adjunkt des Stadtbauamtes in Graz Herr Alois Hueber  wurde zum
Ingenieur -Assistenten 2 . Klasse des Bauamtes ernannt . ( Sitzung vom 9 . August 1872 .)

Zu Ingenieur - Assistenten 3 . Klasse wurden befördert : die Herren Ed . Urban,  techn.
Beamter der Südbahn , Adam Ruzek,  techn . Beamter in Lemberg , Ernst Re ko , Privat¬
techniker zu Kremsier , ferner die Baueleven : Karl Braun,  Anton Oberzeller,  Andreas
Adolf Stein,  Ernst Matzke und Josef Smolinski. (Sitzung vom 9 . August 1872 .)

Der Markt -Kommissar Herr Peter Meist  wurde zum Direktor des St . Marxer Schlacht¬
hauses ernannt . ( Sitzung vom 9 . August 1872 .)

(P ens tontrungen und Ouieszirungen .) Der Verwalter des städt . Versorgungs¬
hauses in Abbs Herr Moriz Grabmayer  wurde pensionirt . ( GR .-Beschl. v. 31 . Aug . 1872 .)

Der Leiter des städt. statistischen Bureaus Herr Dr . Eduard Glatter  wurde in den
Quieszentenstand versetzt. ( Beschluß vom 31 . August 1872 .)

(Schützenfest in Hannover .) Das erweiterte Schützen - Kollegium der königlichen
Residenzstadt Hannover als Festausschuß für das 4 . deutsche Bundesschießen lud den Gemeinde¬
rath zur Theilnahme an diesem Feste ein. Auf Grund dieser Einladung beschloß der Ge¬
meinderath , es habe eine Deputazion des GemeinderatheS , bestehend aus 3 Mitgliedern , daS
Bundesbanner der Stadt Hannover zu überbringen . — Als Ehrenpreis der Stadt Wien
widmete der Gemeinderath 1000 Stück Vereinsthaler . ( Sitzung vom 7 . Mai 1872 .)

(Historische Ausstellung .) Der Gemeinderath genehmigte in der Sitzung vom
10 . Mai 1872 das Programm für die historische Ausstellung des Jahres 1873 und wies der
Kommission vorschußweise einen Kredit in der Höhe von 6000 fl. zur Bestreitung der Aus¬
lagen an . Mit Rücksicht auf die von den Wiener Architekten beabsichtigte Ausstellung von
Plänen und Zeichnungen über die Stadt Wien seit Beginn der Stadterweiterung wurde die
Kommission beauftragt , nochmals einen Versuch anzustreben , daß die letzterwähnte Ausstellung und
die von der Kommune in Aussicht genommene historische Ausstellung vereiniget werden mögen.

(Städt . Waffenmuseum .) In Bezug auf die beschlossene Neugestaltung des bürger¬
lichen Zeughauses faßte der Gemeinderath am 6 . Juni 1872 folgende Beschlüsse : I . Das
bürgerliche Zeughaus ist in ein den heutigen Anforderungen der Wissenschaft entsprechendes
städtisches Waffenmuseum  umzugestalten . 2 . Mit Rücksicht auf die in Aussicht stehende
Uebertragung und Neu -Aufstellung der Waffensammlung in das neue Raihhaus ist sich hiebei
auf das strengste Bedürfniß zu beschränken. 3 . Aus dem gegenwärtigen Bestände des Zeug¬
hauses sind alle Waffen und sonstige Gegenstände auszuscheiden , welche keinen historischen oder
künstlerischen Werth haben , oder in der Folge sonst noch für die Kommune brauchbar erscheinen.
4 . Für die Dauer der gegenwärtigen Umgestaltung wird das bürgerliche Zeughaus unter die un¬
mittelbare Aufsicht der Kommission zur Revision des Zeughauses gestellt.

(Grillparzer - Denkmal .) Zur Errichtung des Monumentes für den Dichter Franz
Grillparzer  votirte der Gemeinderath einen Beitrag von 5000 fl.

(Dreifaltigkeitssäule im Bezirk Neubau .) Nach dem Magistrats -Antrage wurde
am 18 . Juni 1872 beschlossen, die Dreifaltigkeitssäule vor der Mechitaristenkirche dem fürst¬
erzbischöflichen Ordinariate behufs Aufstellung auf dem Lande in der Diözese unter der Be¬
dingung anzubieten , daß die Kosten der Beseitigung und Transferirung vom fürsterzbischöflichen
Ordinariate übernommen und die Transferirung binnen einer bestimmten Zeit bewerkstelligt
werde . Sollte auf diesen Anbot nicht eingegangen werden , so wäre diese Säule in das städt.
Material -Depot zu transferiren.

(Volksschulen .)  Am 18 . Juni 1872 beschloß der Gemeinderath die Errichtung einer
permanenten Lehrmittel - Ausstellung,  damit sowohl Die Lehrer neue Lehrmittel kennen
lernen , als auch die Industriellen ihre dießbezüglichen Erzeugnisse bekannt machen können. Mit
der Durchführung dieser Ausstellung wurde die Bürgerschul -Kommission des GemeinderatheS
betraut . Bis zur Ermittlung eines geeigneten Lokales hiefür bestimmte der Gemeinderath vor-
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läufig den Prüfungssaal der Bürgerschule, VII ., Lerchenfelderstraße 61. Zur Anschaffung der
nothwendigen Einrichtung wurden 200 fl. ein für alle Male bewilligt.

Am 24. Mai 1872 hatte der Gemeinderath die Anschaffung eines Stadtplanes für
die Volksschulen Wien ' s unter folgenden Modalitäten genehmigt: Die Ausführung des¬
selben wird auf Grund der vereinbarten Beoingungen dem Lithografen Köcke übertragen und
demselben für 200 Exemplare des Planes die Summe von 1000 fl. zugestanden. Später
bezogene Exemplare und einzelne Blätter sind mit einem Nachlasse von 25"/g des Ladenpreises
zu liefern.

In Angelegenheit der Schulhäuser  faßte der Gemeinderath am 10. Mai 1872 fol¬
gende Beschlüsse: Auf der Area der Pho ru srealität  ist unbedingt eine genügende Parzelle
zur Erbauung einer Doppelschule zu reserviren. Die Schule,  Wienstraße 97 , ist nach Her¬
stellung der Doppelbürgerschule auf der Bräuhausarca umzubauen (als Mädchenschule). Das
Schulhaus im Phorus hat die Knabenbürgerschule zu St . Thekla  eventuell auch eine
neue Bürgerschule für Mädchen auszunehmen.

(Mittelschulen .) Der Gemeinderath nahm am 10. Mai 1872 den Erlaß des k. k.
n.-ö. Landesschulrathes llllo. 10 April 1872, Z. 1432, wornach die Regierung den mit Ge¬
meinderathsbeschluß vom 20. Februar d. I ., Z. 6, ausgesprochenen Wünschen in Betreff der
Errichtung von Mittelschulen in Wien Folge zu geben bereit ist, zur Kenntniß und beauftragte

1. die Schulsekzion, über die Reihenfolge der aus Kommunalmitteln zu erbauenden Mittel¬
schulen einen Vorschlag zu erstatten und

2. den Magistrat behufs der Erbauung der Oberr ealsch ule in der Marchettigasse
(statt der Gumpendorfer Realschule) mit den Anrainern wegen der Eröffnung einer Gasse und
unentgeltlicher Grundabtretung zu verhandeln.

(Hochquellenleitung .) Nach einem Ausweise der städtischen Buchhaltung betrugen die
für den Bau der Hochquellenwasserleitung bis 27. Mai 1872 erhaltenen Empfänge 12,378.459 fl.
IlV/g kr. , die hievon bestrittenen Auslagen 8,363756 fl. 60 kr. , so daß ein Kassarest von
4.014702 fl. öO /̂z kr. verblieb, mit welchem im Baujahr 1872 auch das Auslaugen gefunden
wird. Der weitere Ausweis, wornach die derzeit bekannten Kosten der Wasserleitung eine Summe
von 16,643 .657 fl. 23 kr. erreichen, mithin die bewilligte Summe von 14 Millionen Gulden
um 2,643 .657 fl. 23 kr. überschritten ist, wurde zur Kenntniß genommen. (Sitzung vom
31. Mai 1872.)

In derselben Sitzung nahm der Gemeinderath das Gutachten der Experten  über
die Prüfung der Hochquellen-Wasserleitung vom Kaiserbrunnen, resp. der Stixensteinerquelle
bis zum Rosenhügel und die Versicherung der städtischen Organe, daß sie bestrebt sein werden,
das Werk zum Gedeihen unserer Stadt und zur Zufriedenheit zu Ende zu führen, befriedigend
zur Kenntniß.

(Centralfriedhof .) Am 15. Mai 1872 beschloß der Gemeinderath die Anlage des
Zentralfriedhofes nach dem Projekte der Herren Architekten Mylius und Bluntschli  in
Frankfurt auszusühren und diesen Architekten die artistische Bauleitung gegen ein Pauschal-
Honorar per 12.000 fl. zu übertragen.

(Neue Kirche vor der Favoritenlinie .) Für die Erbauung einer Kirche sammt
Pfarrhof vor der Favoritenlinie  überließ die Gemeinde den Kirchenbauplatz und die
Parzelle V auf dem ehemaligen David'schen Grunde und erklärte sich zur Leistung der Hand-
und Zugarbeitskosten im Betrage von beiläufig 58.330 fl. bereit. (Sitzung v. 7. Mai 1872.)

(Städtische Bauten .) Für die innere Einrichtung der Weißg ärberkirche  ge¬
nehmigte der Gemeinderath am 28. Mai 1872 nach dem Magistrats-Antrage folgende Offerte:
I . Für die Kunsttischlerarbeiten  das Offert des Tischlermeisters Ignaz Karger  mit
25 ^ Zuschuß, oder 23.806 fl. 25 kr. ö. W. 2. Für die Steinmetz - nnd ornamentalen
Bildhauerarbeiten  das Offert des Bildhauers Johann Holzmann  und des Steinmetz¬
meisters Michael Dorsch  mit 13.631 fl. 3. Für die figuralischen Arbeiten  das Offert
des akademischen Bildhauers Franz Melnitzky  mit 7320 fl. 4. Für die Anstreicherarbeit
das Offert des Anstreichermeisters Ferdinand Backhaus  mit 1045 fl. 88 kr. (100 ^ Auf¬
zahlung zu den Posten 16, 18 und 19.) 5. Für die Schlosserarbeiten  das Offert des
Schlossermeisters Karl Rendl  mit 7A  Nachlaß oder 398 fl. 4 kr. 6. Für die Einrichtung
der Gasbeleuchtung das Offert Scheler , Wolf u. Komp,  mit 2878 fl. 7. Für die Bei¬
stellung der Thurmuhr  das Offert des Großuhrmachers Wilhelm Re sch, welcher die Uhr
nach dem Manhard'schen Systeme mit 1280 fl. , oder 220 fl. Ersparniß vom präliminirten
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Betrage per 1500 fl. liefern wird . 8 . Für die bei Versetzung der Altäre  nothwendigen
Baumeisterarbeiten und für die Pflasterarbeit  das Offert der Union - Baugesellschaft
mit 3168 fl. 88 kr., wovon auf die Versetzarbeiten 1424 fl. 63 kr. oder 224 fl. 63 kr.
Mehrerforderniß entfallen . Bezüglich des Pflastermateriales  wurden glatte , etwas stärkere
Thonfließe (als das vorgelegte Muster ) mit verschiedenen Farben genehmigt und bezüglich der
Orgel  und des Orgelkastens mit Hasse  in Wien und Steinmayer  aus Baiern , Verhand¬
lungen eingeleitet.

Für den Unterbau des neuen Rathhauses  genehmigte der Gemeinderath am 30 . April
folgende Offerte : 1 . Für die Erd - und Baumeisterarbeiten das Offert der Union - Bau¬
gesellschaft  mit dem Betrage von 595 .222 fl., welche die Arbeiten durch den Architekten
Stach und den Baumeister H almschläger  in Ausführung bringen läßt . 2 . Für die Lieferung
des hydraulischen Kalkes  per 75 .000 Zentner das Offert von Kink  in Kufstein , mit
1 fl . 16 kr. per Zentner , 53 — 57 Pfund per Kubikschuh spezifisches Gewicht . 3 . Für die
Schlosserarbeiten  das Offert des Schloffermeisters Andreas Kirchmaier  mit dem Be¬
trage von 13 .450 fl. 4 . Für die Steinmetzarbeiten das Offert der Wöllersdorfer
Akziengesellschast  mit dem Betrage von 123 .913 fl. und Gesellentaglohn 3 fl. und Po¬
liertaglohn 5 fl. Zugleich wurde die Bauleitung beauftragt , strenge darüber zu wachen, daß
sämmtliche Materialien in vorschriftmäßiger Weise und nach den vorgelegten Mustern geliefert
werden.

(Straßenbenennungen .) Bezüglich der durch die Parzellirung der heiligen Geist¬
gründe vor der Favoritenlinie neu zu eröffnenden Gästen wurden nachstehende Benennungen
beschlossen: Bürgerplatz , Bürgergasse , Kühberggasse , Staudiglgasse , Gellert-
gafse , Kudlichgasse , Buchengasse , Neusetzgasse , Puchsbaumgasse.

(Straß euherste llung  en .) Das vom Stadtbauamte verfaßte Projekt für die Re¬
gulirung der Rasumofskystraße  und für die Auffahrten zur Sofienbrücke  wurde am
3 . Mai 1872 mit der Kostensumme von 147 . 104 fl. 9 kr. genehmigt und die Ausführung
der Arbeiten dem Consortium Josef Berger  und August Plank  mit einer 26 ^ Aufzah¬
lung der Gesammtforderung von 192 .279 fl. übertragen.

Für die Einlösung der Realitäten zur Durchführung der in einer Breite von 10 Klaf¬
tern anzulegenden Straße von der Fuhrwesenkaserne in der Ungargasse bis zur Wasser¬
gasse  erklärte sich der Gemeinderath am 3 . Mai 1872 bereit , einen Betrag von 150 .000 fl.
zu leisten.

Die Regulirung der Straßen in der Umgebung des Franz - Josefsbahnhofes
wurde am 3 . Mai 1872 mit dem Kostenbeträge von 92 .979 fl. 83 kr. nach dem vom Stadt¬
bauamte verfaßten technischen Elaborate bewilligt.

Das Projekt für die Regulirung der Wallensteinstraße in der Brigittenau
wurde am 17 . Mai 1872 genehmigt . Die Kosten des Projektes waren für den Fall der
Materialbeschaffung durch die Kommune auf 124 .601 fl. 42 kr., für den Fall der Material¬
beschaffung durch den Kontrahenten auf 129 .770 fl. 2 kr. veranschlagt.

(Dampfstraßenwalze .) Der Magistrat wurde am 17 . Juni 1872 beauftragt , eine
Dampfstraßenwalze mit dem Gewichte von 300 Zentnern und der Gesammtwalzenbreite von
6 ^ nebst einer Garnitur Stahlspitzen um den Preis von zirka 8500 fl. anzuschaffen und sich
mit Herrn Obach als Vertreter der Firma Aveling und Porter  in Rochester wegen so¬
fortiger Lieferung einer solchen Maschine in Verhandlung zu setzen.

(Parzellirungen von Gründen .) Nach dem Anträge des Magistrates wurde am
17 . Mai 1872 das Ansuchen der Donau -Regulirungskommiffion um Bewilligung zur Parzel¬
lirung der Donau - Reg ulirun gs - Fondsgründe bei den Kaisermühlen  unter-
folgenden Bedingungen bewilligt , daß : 1. der zur Anlage der Straßen erforderliche Grund im
Sinne des Z. 20 des Baugesetzes unentgeltlich und nach § . 25 dieses Gesetzes im festge¬
setzten Niveau an die Kommune Wien abgetreten und übergeben werde ; 2 . die Straßenzüge
auf das Niveau von 14> über das örtliche Nullwasser angeschüttet werden ; 3 . die unvoll¬
ständigen Baugruppen H., v , O , 8 , 0 , V erst dann parzellirt und verbaut werden , wenn
die Arrondirung dieser Gruppen erfolgt sein werde ; 4 . die Donau -Regulirungskommiffion bis
zur Herstellung einer definitiven Kommunikazion durch die Reichsstraßenbrücke für die unge¬
hinderte Verbindung der zu parzellirenden Gründe mit dem rechtseitigen Stromufer selbst Sorge
zu tragen habe ; 5 . die Baugruppen gegen Hochwasser aus dem alten Strombette in geeigneter
Weise durch Herstellung von Dämmen geschützt und 6 . die Parzellen , welche an der Grenze
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des Bürgerspitalgrundes gelegen sind und zwar in der Baugruppe L die Baustellen 1 bis 5
und 22 , in der Gruppe L die Parzellen 2 , 4 , 5 und 7, in der Gruppe I die Parzellen 3,
8 , 9 und 22 und in der Gruppe ? die Baustellen Nr . 8 und 20 erst dann zur Verbauung
gelangen , wenn diese Parzellen durch dm anstoßenden Bürgerspitalsgrund arrondirt sein werden.
Jedoch spricht der Akt den Wunsch aus , daß zu öffentlichen Zwecken Plätze reservirt werden.

Den Eigenthümern der beiden Grundkomplexe in der Brigittenau  zwischen der k. k.
Verpfl egsbäckerei,  den neu erbauten Häusern der allgemeinen österreichischen Bau¬
gesellschaft,  dem Ueberschwemmungs -Requisitendepüt der Kommune , dann der obern Donau-
und obern Augartenstraße Herrn Franz X. Neumann,  vr . Heinrich von Billing und
dem Brigittenauer Bauverein  wurde am 14 . Juni 1872 die Eröffnung einer gerad¬
linigen Verbindungsstraße in der Breite von 7° durch diese Grundkomplexe zum Zwecke der
Parzellirung gestattet.

Am 27 . Juni wurde die Parzellirung der städtischen Guß Hausrealität  im IV . Bezirke,
im Ausmaße von 3290 mKl . 10 ', wonach 10 Baustellen im Ausmaße von 2112 m Kl . 4 ' 9"
gebildet werden und die Area von 1177 m Kl. 2 ' 1 " zur Straßenerösfnung und Verbreiterung
entfällt , genehmigt.

Dem Herrn Johann Steudel  senior wurde am 7 . Mai 1872 die Abtheilung seiner
in den Heiligengei st güte rn  urirar L , Fol . 94 und 95 in der Ried unter Mühren im
Bezirke Wieden  vor der Favoritenlinie inneliegenden Ackergründe auf 6 Baugruppen mit
37 Bauparzellen bewilligt . Von dem Gesammtgrunde per 5237 m K. 3 ' 5"  entfallen 1907m K.
3 ' 6 " auf Straßengrund und 3329 m K. 5 ' 11 " auf Bauparzellen.

Den Eigenthümern der Realität Nr . 23 , Griesgasfe , V . Bezirk , Karl Zeilinger,
Anna und Josefa Serp  und Josef Schmidt  wurde am 30 . April 1872 die Parzellirung
dieser Realität auf 12 Baustellen mittelst Verlängerung der Rampersdorferstraße und Eröffnung
einer Quergasse in der Richtung der Traubengaffe vom baupolizeilichen Standpunkte unter-
folgenden Bedingungen bewilligt , daß:  1 . derzeit nur die Baustellen : I , II , III , IV , VI,
VII , IX , X , XI und XII zur Verbauung gelangen ; 2 . die Parzellen V und VIII derzeit
nicht zur Verbauung gelangen , da erstere zur Erweiterung des künftigen Marktplatzes bestimmt
ist und letztere eine Area von nur 4 ^ / ^ m K. enthält ; 3 . die neuen Straßen im richtigen
Niveau hergestellt und 4 . die zur Eröffnung der neuen Straße , sowie zum zukünftigen Markt¬
platze entfallenden Grundtheile per 732 mK . - s- 55Vs ^ K. den Bestimmungen der Bau¬
ordnung zufolge unentgeltlich an die Kommune abgetreten werden.

Die Abänderung des Parzellirungsprojektes der städtischen Realität 0 Nr . 52 Rüste ri¬
tz orf wurde am 30 . April 1872 unter folgenden Modalitäten genehmigt : 1 . daß die Breite
der Straße zwischen den Baugruppen VII und VIII von 12 " auf 8 " reduzirt , dagegen die
Breite der Straße zwischen den Gruppen VIII und IX von 8 " auf 12 " erweitert werde;
2 . daß die Felberstraße nach der Bestimmung des Miuisterial -Erlaffes vom 14 . September
v. I ., Z . 9134 , von 8 " auf 10 " zu erweitern sei ; 3 . daß an der Ausmündung der Brücke
über den Westbahnhos (in der Verlängerung der Straße zwischen den Gruppen VIII und IX)
ein größerer Platz geschaffen werde , welcher mit Einschluß der Breite der Felbergaffe eine Breite
von 20 " erhalten soll, so daß von den Gruppen VIII und IX ein 10 ^ breiter Streifen
entfällt.

(Civil - Sicherheitswache .) Aus Anlaß einer Interpellation theilte der Bürgermeister
in der Sitzung vom 19 . April 1872 folgende auf den Stand der Zivil -Sicherheitswache Bezug
nehmende Zuschrift des k. k. Polizeidirektors mit:

Der Stand der k. k. Sicherheitswache betrug am 17. l . M . :
Abtheil . Stadt.

„ Leopoldstadt . .
„ Landstraße . . .
„ Wieden.
„ Margarethen.
„ Mariahilf . . .
„ Neubau.
„ Io,esstadt . . . .
„ Roßau.
„ Floridsdorf . .

Favoritenlinie
„ Gaudenzdorf.
„ SechshauS . .
„ Ottakring . . .
„ Döbling . . . .

233 Manu
186
146
101
92

100
106

70
145

49
72
98

147
147
72

„

15
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Abtheil . Weltausstellung . 59 Mann
„ Gefangenhaus . 73 „
„ Berittene . 68 „
„ Reserve (Schule ) . . ' - l78 „

Zusammen 2137 Mann.
Der Kommunalbeitrag zu den Kosten der Wache wird nicht nach einem fixen Ausmaße entrichtet,

sondern die wirklichen  Auslagen werden nach Schluß jeden Jahres von dem Rechnungs -Departement
der Statthalterei und der Kommunalbuchhaltung richtig gestellt, und nur von diesem Betrage und nur fiir
die im Gemeindebezirke verwendeten Wachorgane zahlt die Gemeinde ihre Quote.

Ist der Stand ein geringerer , so zahlt die Gemeinde auch weniger , und eine finanzielle Schädigung
der Gemeinde dadurch, daß der Stand der Wache ein geringerer ist, wäre daher gar nicht möglich.

Es ist wahr , daß die Kompetenz zum Eintritt in die Wache eine geringe ist, und daß viele Wach¬
leute wieder austreten , wenn sie eine bessere Bedienstung finden ; es ist dies eine natürliche Folge der
gegenwärtigen Platzverhältnisse . Eine Aenderung dieses Zustandes wäre kaum zu erwarten gewesen , so
lange die Wache — namentlich die untere Kategorie derselben — nicht bester gestellt würde . Ein Schritt
hiezu ist nun geschehen und zwar dadurch , daß der Theuerungsbeitrag der Wache zu Gute kommt. — Die
Bezahlung ist nunmehr eine bessere geworden und die Kompetenz dürfte sich nunmehr reger gestalten.

Um dies zu bewirken, hat die Polizei -Direkzion daher auch bereits eine Kundmachung zum Drucke
befördert , in welcher diese Erhöhung der Gebühren und die sonstigen AufnahmSbedingmtgcn verlaut¬
bart werden.

Die Polizei -Direkzion ist sich wohl bewußt , daß noch eme weitere Verbesserung der Lage der un-
tereu  Kategorien der Wache ein Gebot der Nothwendigkeit ist. Verhandlungen sind diesfalls bereits im
Zuge , namentlich um eine Erhöhung der Alterszulage , Vermehrung der Quartiergclder und die PeusionS-
fähigkeit der Witwen und Waisen der Wache zu erwirken . Die Polizei - Direkzion wird daher auch dem¬
nächst mit einer bezüglichen Vorlage an den Gemeinderath herantreten.

WaS die Weltausstellung betrifft , so sind auch jene Maßregeln bereits Gegenstand der Berathung,
welche erforderlich sind, um die Polizei -Direkzion überhaupt und nicht bloS die ihr untergeordnete Wache
in Stand zu setzen, den exorbitanten Forderungen , welche allerdings an die Polizeibehörde gestellt werden
dürften , zu genügen.

(Spitäler .) Am 4 . Juni d. I . beschloß der Gemeinderath auf der Siebenbrünner¬
wiese in der größtmöglichen Entfernung von Wohngebäuden ein Nothspital  auf 100 Betten
mit den erforderlichen Badelokalitäten und den anderen nothwendigsten Räumlichkeiten allso-
gleich aufzuführen.

Gleichzeitig wurde der Magistrat beauftragt , mit thunlichster Beschleunigung einen Bau¬
platz an der äußersten Peripherie von Wien ausfindig zu machen , um auf demselben nach Art
der in Leipzig in neuester Zeit erbauten Spitäler ein permanentes Spital  aus 500
Betten errichten zu können , welches bei Epidemien in Verwendung zu nehmen ist.

(Rettungs  kästen .) Der Bericht des Stadtphisikates über die Verwendung der Ret¬
tungskästen wurde unter belobender Anerkennung des Wirkens des k. k. Zentral - Jnspektorates
und der k. k. Sicherheitswache im Rettungsgeschäfte zur Kenntniß genommen und die Anschaffung
von 21 Rettungskästen um je 19 — 20 fl . zur Dotirung der neu entstehenden Wachstuben
genehmigt.

(Oeffentliche Gesundheitspflege .) Am 18 - Juni 1872 nahm der Gemeinderath
eine Reihe von Anträgen der Sanitätssekzion über die Sanitätsvorkehrungen während der
Weltausstellung mit folgender Abänderung , resp . Zusätzen an : 1 . Die nach den gegenwärtigen
Anträgen zu treffenden Maßregeln haben nicht nur für die Zeit der Weltausstellung im Jahre
1873 zu gelten , sondern sollen bleibend eingeführt werden . 2 . Der städtische Gesundheitsrath
hat zu bestehen aus 12 Mitgliedern der IV . Sekzion , welche aus dem Plenum des Gemeinde-
ratheS zu wählen sind , bei welchen namentlich auf ein Mitglied Rücksicht zu nehmen sei, welches
Chemiker ist . 3 . Die Regulirung der Prostitution ist auf Grundlage deS Einschreitens der
Kommune bei der h . k. k. Staatsregierung zu urgiren.

Redigier und herausgegeben vom Magistrats . — Wien , gedruckt bei Carl Gerold ' s Sohn.
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I.
Reichs - und Landes - Gesetze und Verordnungen.

Gesetz vom 4 . Juli 1872,
womit einzelne Amtshandlungen in Eheangetegenheiten aus dem Wirkungskreise der po¬
litischen Landesbehörden ausgeschieden und den politischen Bezirksbehördcn zugeivicsen werden.

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen wie folgt:

8 - I . Folgende Angelegenheiten in Betreff der Eheschließung werden aus dem Wirkungs¬
kreise der politischen Landesbehörden ausgeschieden und den k. k. politischen Bezirksbehörden , be¬
ziehungsweise in denjenigen Städten , welche eigene Gemeindestatute besitzen , den mit der po¬

litischen Amtsführung betrauten Gemeindebehörden zur Entscheidung in erster Instanz zu¬
gewiesen:

1 . Die Ertheilung der Nachsicht von der Vornahme einer zweiten und dritten Verkün¬

digung , beziehungsweise die Bewilligung zur Abkürzung der Zeit , innerhalb welcher der An¬
schlag eines durch eine weltliche Behörde vorgenommenen Aufgebotes affigirt bleiben soll.

2 . Die Ertheilung der unter dringenden Umständen erbetenen gänzlichen Nachsicht deS
Aufgebotes , insoweit dieselbe nicht schon derzeit den oben bezeichneten Bezirks - und Gemeinde¬
behörden zusteht.

3 . Die Entscheidung darüber , ob eine Eheschließung im Falle einer bestätigten nahen
Todesgefahr ungeachtet des Mangels des erforderlichen Tauf - oder Geburtsscheines vorzu¬
nehmen ist.

4 . Die Ertheilung der nach Z. 120 a . b. G . B . zulässigen Dispensation.

Z . 2 . Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist der Minister des Innern beauftragt.
Laxenburg,  am 4 . Juli 1872.

Franz Joseph w. x.
Auersperg p . Lasser m . x.

(Reichsgesetzblatt vom 23 . Juli 1872 , Nr . 111 .)

Dekret der k. k. n , ö. Statthalterei vom 0 . Zull 1872 , Z . 20 .384,
Mag . Z . 108 .560,

in Betreff der Vorschriften über die Einrichtung und den Wirkungskreis der Bergbehörden.

Das k. k. Ackerbau - Ministerium hat aus Anlaß der demnächst erfolgenden Aktioirung
der neuen Bergbehörden eine Sammlung der Vorschriften über die Einrichtung und den Wir-
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kungskreis der Bergbehörden veranstaltet , von welcher in Folge Erlasses des hohen Ackerbau-
Ministeriums vom 4 . d . M . Z . 5528 in der Anlage ein Exemplar zum eigenen Amts-

gebrauche übermittelt wird . (Das übersendete Exemplar wurde im städt . Archive hinterlegt .)

Gesetz vom 12 . Juli 1872,
womit zur Durchführung des Artikels 9 des Staalsgrundgesehes vom 21 . Dezember 1867
(R . G . Bt . Nr . 144 ) über die richterliche Gewalt , das Ktngerecht der Parteien wegen der
von richterlichen Beamten in Ausübung ihrer amtlichen Wirksamkeit zugefügten Rechts¬

verletzungen geregelt wird.

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen , wie folgt:
§ . t . Wenn ein richterlicher Beamter in der Ausübung seiner amtlichen Wirksamkeit

durch Uebertretung seiner Amtspflicht einer Partei eine Rechtsverletzung und dadurch einen
Schaden zugefügt hat , gegen welchen die in dem gerichtlichen Verfahren vorgezeichneten Rechts¬
mittel eine Abhilfe nicht gewähren , so ist die beschädigte Partei nach Maßgabe dieses Gesetzes

berechtigt , den Ersatz des Schadens mittelst Klage gegen den schuldtragenden richterlichen Be¬
amten allein , oder gegen den Staat allein , oder gegen Beide anzusprechen.

Der schuldtragende richterliche Beamte haftet als Hauptschuldner , und der Staat kraft
dieses Gesetzes gleich einem Bürgen und Zahler.

tz. 2 . Ist die Klage gegen einzelne schuldtragende richterliche Beamte gerichtet , so wird
zur Begründung derselben gegenüber jedem Beklagten der Beweis erfordert , daß der Rechts¬

verletzung die Uebertretung einer Amtspflicht von Seite der einzelnen Beklagten zu Grunde liege.
Wird die Klage gegen den Staat allein erhoben , so genügt der Beweis , daß die Rechts¬

verletzung nur durch Uebertretung einer Amtspflicht von Seite richterlicher Beamten desjenigen
Gerichtes erfolgen konnte , von welchem die Amtshandlung ausgegangen ist.

§ . 3 . Wird der Ersatzanspruch aus einem das Recht der Partei verletzenden Beschluss
eines Kollegialgerichtes abgeleitet , so können die schuldtragenden richterlichen Beamten allein
oder zugleich mit dem Staate nur dann mittelst Klage belangt werden , wenn dieselben dem
Kläger im Wege eines strafgerichtlichen Verfahrens bekannt geworden sind.

tz. 4 . Richterliche Beamte im Sinne dieses Gesetzes sind die bei den Gerichtshöfen und

den Bezirksgerichten zur Ausübung des Richteramtes oder sonst zu gerichtlichen Amtshandlungen
angestellten Staatsbeamten , sowie die zur Vornahme gerichtlicher Amtshandlungen abgeordneten
Gerichtskommissäre (Notare ) .

Denselben werden in Betreff der Anwendung dieses Gesetzes gleichgestellt die zur Aus¬
übung des Nichteramtcs bestellten fachmännischen Beisitzer der Handels - , See - und Berg¬
gerichte , dann die bei den Gerichten zur Vornahme gerichtlicher Amtshandlungen angestellten
Diener und die bei den landesfürstlichen Steuerämtern angestellten Staatsbeamten und Diener

bezüglich ihrer Amtshandlungen mit gerichtlichen Depositen - und Waisengeldern.

Die Beamten der Staatsanwaltschaft sind als richterliche Beamte nicht anzusehen.
In Betreff der Hhpothekenbewahrer in Dalmatien bleiben die bestehenden Gesetze

in Kraft.

§ . 5 . In welchem Maße und , wenn mehrere Personen beklagt werden , in welchem
Verhältnisse von denselben der Ersatz angesprochen werden könne , inwieweit ein Regreß statt-
finde , und wann die Ersatz - und Regreßpflicht erlösche , ist , soferne in diesem Gesetze nichts

Anderes bestimmt ist , nach den Bestimmungen des allgemeinen bürgerlichen Rechtes zu be-
urtheilen.

K. 6 . Für die in einer Rathsversammlung beschlossene Entscheidung oder Verfügung
hasten alle Stimmführer , welche für dieselbe gestimmt haben.



Beruht jedoch der Beschluß auf einer unvollständigen oder unrichtigen Darstellung des
Sachverhalies von Seite eines Berichterstatters , so sind die Stimmführer , insoferne ihnen
nicht die Außerachtlassung der ihnen gesetzlich obliegenden Sorgfalt zur Last fällt , von aller
Haftung frei.

§ . 7 . Die Haftung eines richterlichen Beamten für den Schaden erstreckt sich auf dessen

Vorgesetzten nur dann , wenn auch dieser sich einer Uebertretung der Amtspflicht schuldig ge¬
macht hat , oder wenn ihm eine solche Haftung durch besondere gesetzliche Vorschriften auf¬
erlegt ist.

§ . 8 . Für die Klage zur Geltendmachung des Ersatzanspruches ist derjenige Gerichtshof
der zweiten Instanz zuständig , in dessen Sprengel das Gericht seinen Sitz hat , von welchem
oder von dessen Bestellten die Rechtsverletzung ausgegangen ist.

Wird der Ersatzanspruch aus einer Verfügung des Präsidenten oder aus einem kollegial¬
gerichtlichen Beschlüsse desselben Oberlandesgerichtes abgeleitet , welches nach den Bestimmungen
des vorhergehenden Absatzes für die Klage zuständig ist , so hat der Oberste Gerichtshof auf

Anlaugen des Klägers oder des Beklagten ein anderes Oberlandesgericht zur Verhandlung und
Entscheidung zu delegiren . Im Uebrigen kommen bezüglich der Befangenheit der Richter und
Gerichte die allgemeinen gesetzlichen Vorschri ften zur Anwendung.

Z. 9 . Zur Vertretung des beklagten Staates ist die Finanzprokuratur am Sitze des
Prozeßgerichtes berufen.

Wird die Klage zugleich gegen den Staat und gegen die schuldtragenden richterlichen
Beamten oder gegen mehrere richterliche Beamte erhoben , so kommen die Bestimmungen der
Zivilprozeßordnung über Streitgenoffenschaft zur Anwendung.

§ . 10 . In der Klage hat die Partei die Thatsachen , aus welchen sie ihre Ansprüche

gegen den Geklagten herleitet , sowie den Gegenstand und Umfang des erlittenen Schadens zu
bezeichnen und in Betreff des angesprochenen Ersatzes ein bestimmtes Begehren zu stellen.

Die Beweismittel hat die Partei nach Thunlichkeit beizubriugen oder zu bezeichnen.

§ . 11 . Das Prozeßgericht hat Klagen , welche den Bestimmungen des § . 10 nicht ent¬

sprechen , von Amtswegen zurückzuweisen , außer diesem Falle aber das gerichtliche Verfahren
einzuleiten , wofür , insoferne in diesem Gesetze nichts Anderes bestimmt ist, die Vorschriften der
Zivilprozeßordnung über das ordentliche Verfahren zur Anwendung kommen.

Gegen die von Amiswegen erfolgte Zurückweisung der Klage steht dem Kläger der
Rekurs an den Obersten Gerichtshof offen.

§ . 12 . Bei Einleitung des gerichtlichen Verfahrens hat das Prozeßgericht von der über¬

reichten Klage derjenigen Behörde Mittheilung zu machen , welche zur Disziplinaramtshandlung
in Ansehung der behaupteten Uebertretung der Amtspflicht berufen ist.

Diese Behörde hat nach beendeter Disziplinaramtshandlung das Ergebniß derselben dem
Prozeßgerichte mitzutheilen.

Die Parteien sino berechtigt , von dieser Mittheilung bei dem Prozeßgerichte Einsicht zu
nehmen und Abschriften zu erheben.

§ . 13 . Den Prozeßparteien steht außerdem frei , bei der Disziplinarbehörde zu verlangen
daß ihnen von den Akten der beendeten Disziplinaruntersuchung Einsicht und Abschriften zu
nehmen gestattet werde.

Schriftstücke , welche für den Prozeß über die Ersatzleistung als unerheblich erscheinen,
sind zur Ertheilung von Einsicht und Abschriften nicht geeignet . Dasselbe gilt von Schrift¬
stücken , durch welche die Abstimmung richterlicher Beamten geofsenbart würde , es sei denn,

daß der Partei die Abstimmung schon im Wege der strasgerichtlrchen Untersuchung bekannt ge¬
worden ist , oder daß die Schriftstücke die Abstimmung solcher richterlicher Beamten betreffen,
welche wegen dieser Abstimmung im Disziplinarwege verurtheilt worden sind.
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Gegen die Verfügung der Disziplinarbehörde steht dem Gesuchsteller der Rekurs an die

Vorgesetzte Disziplinarbehörde offen.

Z . 14 . Jede Prozeßpartei kann begehren , daß das Prozeßverfahren bis zur Beendigung
der Disziplinaramtshandlung ausgesetzt werde , wenn das endliche Ergebniß der letzteren oder
die Benützung der im Disziplinarwege zu pflegenden Erhebungen für die Entscheidung des

Prozesses voraussichtlich von Einfluß ist.
Gegen die über ein solches Begehren erfolgte Entscheidung des Prozeßgerichtes ist der

Rekurs zulässig.

§ . 15 . Ist die Klage gegen den Staat erhoben worden , so kann derselbe denjenigen
richterlichen Beamten , welche er für die den Ersatzanspruch begründende Rechtsverletzung haftend

erachtet , und welche nicht als Mitbeklagte belangt worden sind , den Streit verkünden.

Wird der Ersatzanspruch aus dem Beschlüsse eines Ksllegialgerichtes abgeleitet , so findet

die Streitverkündigung an die stimmführenden richterlichen Beamten nur dann statt , wenn

dieselben im Wege eines strafgerichtlichen Verfahrens bekannt geworden sind , oder wenn die¬
selben in einer gegen sie abgeführten Disziplinaruntersuchung wegen ihrer diesen Beschluß
betreffenden Abstimmung oder Berichterstattung endgiltig schuldig erkannt worden sind.

Die Streitverkündigung erfolgt durch Zustellung beglaubigter Abschriften der bis zu dem

Zeitpunkte der Streitverkündigung gepflogenen Prozeßverhandlung.

Auf Grund der Streitverkündigung kann der richterliche Beamte dem geklagten Staate
als Vertretungsleister beitreten.

tz. 16 . Ueber Thatsachen , bezüglich welcher den richterlichen Beamten die amtliche Pflicht
der Verschwiegenheit obliegt , ist der Beweis durch den Eid dieser Beamten unzulässig , es

mögen dieselben als Beklagte oder als Vertretungsleister in dem Prozesse austreten.

H. 17 . Gegen die in dem Prozesse gefällten Urtheile und gegen die im Laufe des Ver¬
fahrens getroffenen Entscheidungen und Verfügungen sind , insoferne in diesem Gesetze nichts
Anderes bestimmt ist, die Rechtsmittel zulässig , welche nach den Bestimmungen der Zivilprozeß¬

ordnung gegen Urtheile , Entscheidungen und Verfügungen eines Gerichtes der ersten Instanz
ergriffen werden können.

Ueber diese Rechtsmittel entscheidet der Oberste Gerichtshof endgiltig.

Z . 18 . Insoferne es nach der geltenden Prozeßordnung zur Vornahme einzelner Exeku-

zionsschritte einer gerichtlichen Bewilligung bedarf , ist dieselbe bei dem Gerichte anzusuchen , in
dessen Sprengel die Exekuzion stattfinden soll.

Mit dem Gesuche ist , wenn nicht ein Urtheil des Obersten Gerichtshofes vorliegt , die

Bestätigung des Erkenntnißgerichtes über die Rechtskraft des Urtheiles beizubringen.

Wenn nach der geltenden Prozeßordnung die Exekuzion nur auf Grund eines mit der

Exekuzionsklausel versehenen Urtheiles stattfindet , so ist das Gericht , welches in der Sache in
erster Instanz erkannt hat , zur Ertheilung der Exekuzionsklausel berufen.

Z . 19 . Hat der Staat in Folge einer nach diesem Gesetze gegen ihn erhobenen Klage
Ersatz geleistet , so kann er bei dem Prozeßgerichte beantragen , daß denjenigen richterlichen
Beamten , deren Verschulden durch ein gegen sie ergangenes straf - oder disziplinargerichtliches

Erkenntniß festgestellt ist , die Leistung des Rückersatzes mittelst Zahlungsbefehles aufge¬

tragen werde.

War die Klage gegen den Staat und die richterlichen Beamten erhoben worden , so kann

der Zahlungsbefehl zur Leistung des Rückersatzes nicht erlassen werden , wenn das im Ersatz¬

prozesse gegen die mitgeklagten Beamten ergangene Urtheil , sei es in Ansehung der als haf¬
tungspflichtig erklärten Personen , sei es in Ansehung der Art oder des Quotenverhältnisses

ihrer Haftung , mit dem straf - oder disziplinargerichtlichen Erkenntnisse nicht im Einklänge steht.
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Soll der Zahlungsbefehl gegen mehrere richterliche Beamte erlassen werden , so ist den¬

selben der Rückersatz , wenn sich aus dem im Hauptprozesse ergangenen Urtheile oder aus dem
strafgerichtlichen Erkenntnisse nicht ein anderes Verhältniß ergibt , zu gleichen Theilen auf¬

zuerlegen.
Z. 20 . Einwendungen gegen den Zahlungsbefehl müssen binnen der Frist von zwer

Wochen nach der Zustellung des Zahluugsbefehles bei dem Prozeßgerichte überreicht werden.
Verspätete Einwendungen sind von Amtswegen zurückzuweisen.

Ueber rechtzeitig angebrachte Einwendungen hat das Gericht , wie über Einwendungen

gegen einen auf Grund öffentlicher Urkunden erlassenen Zahlungsbefehl zu verfahren und

zu erkennen.
Ueber die gegen Entscheidungen des Gerichtes ergriffenen Rechtsmittel erkennt der Oberste

Gerichtshof.

ß . 21 . Wenn ein Zahlungsbefehl in Gemäßheit der Bestimmungen des Z. 19 nicht
erlassen werden kann , so können die Rückersatzansprüche des Staates gegen die richterlichen
Beamten nur im ordentlichen Rechtswege vor dem nach allgemeinen Grundsätzen zuständigen

Gerichte erster Instanz geltend gemacht werden.
Die Hereinbringung des Rückersatzes im administrativen Wege ist ausgeschlossen.

§ . 22 . Dem Rückersatzanspruche des Staates , gleichviel ob derselbe im ordentlichen

Rechtswege geltend gemacht wird , oder ob über denselben ein Zahlungsbefehl erlassen worden
ist , können die richterlichen Beamten solche Einwendungen nicht entgegensetzen , über welche in
dem gegen sie als Mitbeklagte geführten Hauptprozesse verhandelt und entschieden worden ist,
oder welche sie ungeachtet der an sie ergangenen Streitverkündigung in dem Hauptprozesse

anzubringen versäumt haben.

§ . 23 . Behufs der Geltendmachung der Rückersatzansprüche kann die Finanzprokuratur,
in Vertretung des Staates , in allen Fällen begehren , daß ihr von dem Disziplinär - oder

Strafgerichte oder von dem Gerichte , von welchem oder von dessen Bestellten die Rechtsver¬
letzung ausgegangen ist, diejenigen richterlichen Beamten , welche die den Schadenersatz begrün¬
dende Amtshandlung ausgeübt oder bei derselben mitgewirkt haben , bekannt gegeben , sowie

alle zum Nachweise dieser Ausübung oder Mitwirkung dienlichen Behelfe mitgetheilt werden.

§ . 24 . Für die Vollstreckung der Zahlungsbefehle und der über Einwendungen gegen

Zahlungsbefehle erlassenen Erkenntnisse gelten die im ß - 18 enthaltenen Bestimmungen.
Zur Hereinbringung des Rückersatzes können auch der Gehalt und die sonstigen Dienstes¬

bezüge des richterlichen Beamten bis zu einem Drittel , jedoch mit der Beschränkung in Exeku-

zion gezogen werden , daß ein jährlicher Betrag von 350 fl . von der Vollstreckung frei bleibe.

25 . Zur Sicherstellung des Rückersatzes sind dem geklagten Staate auf Anlangen

während des Laufes des Hauptprozesses die nach der Zivilprozeßordnung zulässigen Sicher¬

stellungsmittel gegen die richterlichen Beamten ohne Sicherheitsleistung für die Genuglhuung
wegen Schimpfes und Schadens zu bewilligen , wenn die Rückersatzpflicht dieser Beamten in

glaubwürdiger Weise dargethan wird.
Werden gegen einen nach den Bestimmungen des Z . 19 erlassenen Zahlungsbefehl Ein¬

wendungen erhoben , so ist aus Anlangen des Staates die Epekuzion bis zur Sicherstellung zu
bewilligen.

Die Gehalte und sonstigen Diensteßbezüge der richterlichen Beamten können zu diesem

Behufs in dem im A. 24 bezeichnten Maß mit Verbot belegt oder in sicherstellungsweise

Exekuzion gezogen werden.

8 « 26 . Wenn zur Zeit der Erhebung der Ersatzklage der schuldtragende richterliche
Beamte bereits gestorben , oder wenn der Tod desselben im Laufe des Haupt - oder Rückersatz-

prozeffeS erfolgt ist , so kommen die Bestimmungen dieses Gesetzes sowohl bezüglich des Haupt-
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als bezüglich des Rückersatzprozesses auf die Verlassenschaft oder die Erben dieses Beamten
zur Anwendung.

§ . 27 . Nach den Bestimmungen dieses Gesetzes ist auch vorzugehen , wenn der Ersatz

auf Grund des Art . 8 des Staatsgrundgesetzes vom 21 . Dezbr . 1867 ( R . G . Bl . Nr . 142)
wegen einer von einem richterlichen Beamten gesetzwidrig verfügten oder verlängerten Verhaf¬
tung angesprochen wird.

§ . 28 . Die kaiserliche Verordnung vom 12 . März 1859 (R . G . Bl . Nr . 46 ) wird
aufgehoben.

Die Bestimmungen der kaiserlichen Patente vom 10 . Februar 1853 (R . G . Bl . Nr . 26)
und vom 22 . September 1857 (R . G . Bl . Nr . 179 ) , betreffend die Ersatzansprüche aus
der Gerichtsverwaltung der Dominien , sowie die Bestimmungen des § . 10 des Gesetzes vom

17 . Dezember 1862 ( R . G . Bl . Nr . 7 des Jahres 1863 ) über das Strafverfahren in
Preßsachen , bleiben durch dieses Gesetz unberührt.

tz. 29 . Ersatzansprüche , welche auf Grund einer der Wirksamkeit dieses Gesetzes vorher¬
gegangenen Rechtsverletzung erhoben werden , sind nach den zur Zeit der erfolgten Rechtsver¬
letzung in Wirksamkeit gestandenen gesetzlichen Bestimmungen zu beurtheilen.

Das Verfahren richtet sich in solchen Fällen nach den Bestimmungen dieses Gesetzes ; es

sind jedoch die beim Eintritte der Wirksamkeit desselben bereits anhängigen Verhandlungen
nach den Normen der kaiserlichen Verordnung vom 12 . März 1859 zu Ende zu führen.

§ . 30 . Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes sind die Minister der Justiz und der Finanzen
beauftragt.

Ischl , am 12 . Juli 1872.

Amnz Josephw. x.
Auersperg w . p . Glaser w . p . Pretis w . p.

(Reichsgesetzblatt vom 27 . Juli 1872 , Nr . 112 .)

Kundmachung der k. k. u. ö. Statthalterei vom 1. Juli 1872 , Z . 16 .621,
Mag . Z . 57 905,

in Betreff der Hintanhaltung von Kulturbeschädigungen aus Anlaß von Truppenübungen.

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom 16 . Juni l . I.

Äöl das k. k. Reichskriegsministerium aus Anlaß vorgekommener Beschwerden

unterm 9 . Juni l . I ., Z . 495 , Abth . 5 eröffnet , daß zur Hintanhaltung von Kulturbeschä¬
digungen gelegenheitlich von Truppenübungen die geeigneten Befehle längst erlassen und den

Truppen wiederholt eindringlichst in Erinnerung gebracht wurden , daß diese gemessenen Be¬
fehle mit allem Nachdrucke von Seite der Truppen - Kommandanten ausrecht erhalten werden,

und daß , wenn ausnahmsweise partielle Schäden , die eben absolut nicht ganz vermieden
werden können , dennoch Vorkommen , die berechtigten Entschädigungsansprüche der Grundbesitzer

stets befriedigt werden , und daß in Fällen , wo ein Anlaß zur Beschwerdeführung gegeben
wird , die mit speziellen Thatsachen begründete Beschwerde unter Angabe des Tages und Nam¬

haftmachung des Truppenkörpers und etwaigen Zeugen bei der politischen Behörde 1 . Instanz
behufs Konstatirung des Thatbestandes und weiterer Veranlassung einzubringen ist.

Hievon wird der Magistrat zur entsprechenden Veranlassung verständigt.
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Erlaß der k. k. u . ö. Statthaltern vom 15 . Juli 1872 , Z 20 .044,
Mag . Z . 112 .242,

betreffend das Gesetz vom 29 . März 1872 , R . G . Bl . Nr . 39 . über die Vollstreckung von
Expropriazions - Erkenntnissen in Eisenbahnnngelegenheiten . ( Mag . Verordn . Bl . Nr . 8 .)

Durch das Gesetz vom 29 . März 1872 R . G . Bl . Nr . 39 über die Vollstreckung von

Expropriazions --Erkenntnissen in Eisenbahnangelegenheiten wird eine sehr wesentliche Aenderung
in der Lage der Expropriirten herbeigeführt.

Da anzunehmen ist , daß die Erkenntniß von der Bedeutung des Gesetzes bei der Be¬

völkerung nur allmälig Eingang finden werde , ist dafür zu sorgen , daß in der Zwischenzeit
die Bevölkerung nicht aus Unkenntniß der Bestimmungen des neuen Gesetzes zu Schaden
komme . Es ist daher nothwendig , daß die Expropriaten bei der Anwendung des neuen Ge¬

setzes über die Tragweite desselben belehrt werden . Das Bedürfnis ^ einer solchen Belehrung
ist namentlich in zwei Richtungen vorhanden . Zunächst ist es wichtig , daß die Parteien von
den Beschränkungen , welche in Beziehung auf die Anfechtbarkeit der Schätzungen nach HH. 1
und 2 des neuen Gesetzes einzutreten haben , in Kenntniß gesetzt , zugleich aber auch über die

Bestimmungen des Z. 3 , welche sich auf die Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtnisse be¬

ziehen , und namentlich über die daselbst enthaltene Fristbestimmung informirt werden.
Ferner sind die Parteien , welche ein im § . 4 erwähntes Uebereinkommen schließen , bei

der Bestätigung des Uebereinkommens durch den politischen Kommissär darauf aufmerksam zu
machen , daß die Bestimmungen des neuen Gesetzes auch in Ansehung der dem lieberem-
kommen nachfolgenden Schätzung anzuwenden sind.

Erlaß der k. k. n . ö. Statthalterei vom 15 . Juli 1872 , Z . 13 .808,
Mag . Z . 111 .104,

in Betreff der Erweiterung der Sperrzeit für Gnsthauslokalitäten.

Aus Anlaß des von mehreren Wiener Gastwirthen Hieramts überreichten Ansuchens wird

nach dem übereinstimmenden Anträge des Wiener Gemeinderathes und Magistrates , dann der

k. k. Polizei -Direkzion den Wiener Gastwirthen gleich den Kaffeehausbesitzern das Ofsenlassen

ihrer Gasthauslokalitäten bis ein Uhr nach Mitternacht gestattet und die k. k. Polizei -Direkzion
ermächtigt , einzelnen vertrauenswürdigen Gastwirthen über Ansuchen das Offenhalten ihrer
Lokalitäten über die gesetzliche Sperrstunde gegen Entrichtung eines monatlichen Pauschal¬

betrages nach dem mit dem Statthallerei - Erlasse vom 4 . Oktober 1861 Z . 38 .354 für die
Kaffeesieder festgesetzten Ausmaße zu bewilligen.

Selbstverständlich ist diese Taxe nach Maßgabe der hohen Ministerialverordnung vom

3 . April 1855 , R . G . Bl . Nr . 62 , zu Händen der Gemeindekassa für Armenzwecke zu
entrichten.

Kundmachung der k. k. n . ö. Statthalterei vom 18 . Juli 1872 , Z . 21 .348,
betreffend das Justebrntreten der neuen Bergbehörden.

Laut der unter Einem durch das Reichsgesetzblatt veranlaßten Kundmachung werden die

nach dem Gesetze vom 21 . Juli 1871 , R . G . Bl . Nr . 77 , zu errichtenden Bergbehörden am
31 . Juli l . I . ins Leben treten , und werden die politischen Landesstellen mit diesem Zeit¬

punkte aufhören , die ihnen durch die kaiserliche Verordnung vom 13 . September 1858,
R . G . Bl . Nr . 157 , übertragene Wirksamkeit als Oberbehörden auszuüben.
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Da auch die neuen Bergbehörden oft in die Lage kommen werden , die fördernde Mit¬

wirkung der politischen Behörden in Anspruch zu nehmen , und da überhaupt die bestehenden
Vorschriften in häufigen Fällen ein Zusammenwirken der beiden Behörden voraussetzen , so
wird der Wiener Magistrat in Folge Erlasses des k. k. Ackerbauministeriums vom 13 d. M.

Z . 6489 aufgefordert , den ins Leben tretenden neuen Bergbehörden eine kräftige Unterstützung
angedeihen zu lassen.

Die Bezirke und Standorte der neuen Berghauptmannschaften sind durch das oben er¬

wähnte Gesetz , jene der Revierbeamten aber durch die Verordnung vom 24 . April 1872
R . G . Bl . Nr . 61 , festgestellt.

Kundmachung der k. k. n . ö. Statthalterei vom 1. August 1872 , Z . 22 .843,
Mag . Z . 121 .561,

betreffend den Fortgenust von Stipendien für Hörer der medizinischen Fakultät nach
gesetzlich vollendeten Studien.

Se . Exzellenz der Herr Minister für Kultus und Unterricht hat in Absicht auf den Fort¬

genuß von Stipendien nach vollendeter gesetzlicher Studienzeit seitens der Hörer der Medizin,
mit h. Erlasse vom 12 . Juli l . I . Z . 7896 zu bestimmen befunden , daß bei dem Umstande,

als mit der a . h . Entschließung vom 11 . April l . I . (Unterrichts - Minist . - Verordnung vom

15 . April d . I . , R . G . Bl . Nr . 57 ) genehmigten Rigoroseuordnung für die medizinische

Fakultät es nunmehr nur ein Doktorat der gesammten Heilkunde gibt , und zur Erlangung
desselben , sowie der damit verbundenen Berechtigung zur Ausübung sämmtlicher Zweige der
ärztlichen Praxis , die Ablegung von nur drei strengen Prüfungen , zu deren erster der Kan¬

didat bereits vor zurückgelegtem medizinischen Quinquenium zugelassen 'werden kann , erfor¬

derlich ist, im Allgemeinen , insoweit nämlich die betreffenden Stiftsbriefe nicht anders verfügen,
kein Grund besteht , die absolvirten Hörer der Medizin im bisherigen Stipendiengenuffe länger
als ein Jahr nach Vollendung des medizinischen Ouingueniums zu belasten.

Es ist übrigens selbstverständlich , daß die hiemit für die Zukunft uormirte Beschränkung
der Stipendiengenuß -Fortdauer auf ein Jahr nach Vollendung des medizinischen Quinqueniums
nur bezüglich jener mit Stipendien betheiligten Mediziner zu gelten hat , auf welche die neue
Rigoroseuordnung Anwendung findet , wogegen solche Stipendisten , welche bereits im Studien¬

jahre 1871 — 72 ein medizinisches Rigorosum abgelegt oder das Doktorat der Medizin erlangt
haben , in Betreff der Erstreckung des Stipendiengenustes zum Zwecke der Erlangung des
Doktorates der Chirurgie und Magisteriums der Geburtshilfe nach den früheren Bestim¬
mungen zu behandeln sind.

Von dieser die beiden Studien - Hofkommissiousdekrete vom 4 . Oktober 1811 Z . 1721
und 13 . November 1844 Z . 7440 aufhebenden , dagegen das Studien - Hofkommissionsdekret

vom 16 . August 1837 Z . 4993 rücksichtlich des Stipendienfortgeuusses nach gesetzlich vollen¬
deten Studien seitens der Hörer der Rechte und der Staatsministerialerlaß vom 17 . März 1866
Z . 83 rücksichtlich des Stipendienfortgenusses nach gesetzlich vollendeten Studien seitens der

Hörer der Philosophie nicht alterirenden Verfügung , wird der Magistrat zur Wissenschaft und

Daruachachtung bei eventuellen Fällen von Stipendienverleihungen in die Kenntniß gesetzt.
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II.
Gemeinderalhs-Beschlüsse.

Vom 6 . Juni 1872.

Nachstehendes  Regulativ für die Ausführung von Gasrohrleitungen und
Gasbeleuchtungsanlagen wird genehmigt:

ß . 1 . Für die Ausführung von Gasrohrleitungen und Anlagen aller Art zum Behufs
des Leuchtgasverbrauches in den Straßen , öffentlichen Plätzen , Gärten und Höfen , so wie in
geschlossenen oder überbauten Räumen , dann bei Illuminazionen rc . innerhalb des Gemeinde-

gcbictes der RcichShaupt - und Residenzstadt Wien gelten folgende Vorschriften:

Allgemeine Bestimmungen.

§ . 2 . Die Aufsicht darüber , daß Gasrohrleituugen und sonstige technische Anlagen , deren
Zweck in dem Verbrauche von Leuchtgas besteht , mit jenem Grade von Sorgfalt und Sach-
kenntniß ausgeführt werden , welche eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit der Men¬

schen und Thiere , sowie der Pflanzen möglichst abzuwenden geeignet ist , steht dem Magistrate
im Vereine mit den vom Gemeinderathe zu bezeichnenden technischen Organen zu.

K. 3 . Die zur Herstellung von Gaseinleitungen konzessionirten Geschäftsleute haben ein

genaues , chronologisches und paraphirtes Vormerkbuch über alle von ihnen zur Ausführung

übernommenen Arbeiten zu führen , in welches die Organe der Kommune (Z . 2 ) jederzeit
Einsicht nehmen können . Ueberdies sind diese Geschäftsleute verpflichtet , allmonatlich und zwar
in der Zeit zwischen dem ersten und zehnten Tage des Monates , ein zwar kurz gefaßtes , aber
vollständiges Verzeichniß der im abgelaufenen Monat ausgeführten oder begonnenen Arbeiten

dem Magistrate , respektive dem vom Gemeinderathe bezeichnten technischen Organen , vorzulegen.
§ . 4 . Den im ß . 2 genannten Organen der Kommune steht jederzeit das Recht zu, die

Ausführung der Arbeiten eines zur Herstellung der Gaseinleitung konzessionirten Geschäfts¬
mannes zu inspiziren , Proben auf die Dichtigkeit der Leitungen vorzunehmen , sowie überhaupt
sich auf die ihnen geeignet scheinende Weise von der guten Ausführung der betreffenden Arbeit
Zu überzeugen und allfällige Uebelstände abzustellen.

F . 5 . Den Privaten , welche Gaseinrichtungen machen lassen , steht das Recht zu , die
Vornahme einer solchen amtlichen Inspekzion und eventuellen Prüfung von Seite der Organe
der Kommune gegen Entrichtung der tarifmäßigen Gebühr ( ß . 22 ) zu verlangen.

Die Ausführung einer solchen Prüfung oder Inspekzion ist von Seite der hiezu beru¬
fenen Organe mit möglichster Beschleunigung vorzunehmen.

§ . 6 . Alle zur Verwendung kommenden Gasleitungsröhren sind von Seite der betref¬

fenden Gesellschaften einer Prüfung nach den unten folgenden Bestimmungen zu unterwerfen,

wobei den Z. 2 genannten Organen der Gemeinde das Recht zusteht , sich von der richtigen
Ausführung dieser Prüfung zu überzeugen . Uebrigens haftet jede Gasgesellschaft für die Er¬
haltung ihrer Gasröhrenleituugen in vollkommen gutem Zustande.

§ . 7 . Alle bei den Gasleitungen und Gasbeleuchtungsanlagen erforderlichen Röhren sind
überdies von den Verfertigern in dem Zustande , wie sie zur Verwendung kommen sollen,
jedoch nicht mit Theer oder anderen Anstrichen versehen , einer vorläufigen Prüfung auf ihre

Luftdichtigkeit zu unterwerfen . Ueberhaupt müssen alle einzelnen Theile der Gasrohrleitung
dauerhaft und gasdicht hergestellt sein , und es ist hiebei in der Regel die Muffen - oder Flant-
schenverbindung in Anwendung zu bringen.

§ . 8 . Die Vorschriften dieses Regulativs finden auch auf Erweiterungen oder Abände¬
rungen bereits bestehender Beleuchtungs - Anlagen , sowie Reparaturen , Anwendung . Beleuch¬
tungs - Anlagen , welche längere Zeit außer Betrieb standen , sind namentlich dann , wenn der
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Gasmesser außer Verwendung war , vor der Wiedereröffnung des Betriebes ebenfalls einer
Prüfung zu unterwerfen . Uebrigens können alle im Betriebe befindlichen Beleuchtungs-
Anlagen jederzeit den in diesem Regulativ vorgeschriebenen Prüfungen unterworfen werden,
sobald dies für nothwendig befunden oder vom Inhaber beantragt wird . In diesem Falle
kann jedoch nur dann zu einer amtlichen Prüfung oder Jnspekzion geschritten werden , wenn

der Installateur , welcher die Leitung ( oder Einrichtung ) hergestellt hat , von dem Vorhandensein
eines Gebrechens in Kenntniß gesetzt und zur Abstellung des Uebelstandes aufgefordert wurde,

ohne einem solchen Ansinnen Folge zu geben . Eine solche Jnspekzion oder Prüfung soll übri¬

gens in der Regel nur in der Gegenwart des betreffenden Installateurs vorgenommen werden.
Zeigen sich bei derselben gefahrbringende Unvollkommenheiten , so kann der Fortgebrauch bis
zur Abstellung dieser Uebelstände untersagt werden.

Waren Hauptgasrohrleitungen längere Zeit vom Hauptstrange getrennt , so unterliegen

sie ebenfalls der am Eingänge dieses Paragraphes erwähnten Bestimmung.

H . Hauptleitungöröhren.

tz. 9 . Zu den Hauptleitungsröhren dürfen nur solche , aus gutem grauen Gußeisen an¬

gefertigte Röhren verwendet werden , welche gleichmäßig starke Wandungen haben , und keine
mit Kitt verschmierten oder mit Eisenstiften verstemmten Sandlöcher oder Windblasen u . dgl.

enthalten.

tz. 10 . Jedes zur Gasleitung zu verwendende gußeiserne Rohr muß einer Prüfung
unterworfen werden , welche darin besteht , daß das genannte Rohr mittelst Wasserdruckes auf
6 Atmosphären und hierauf mittelst Luft unter Wasser auf seine Dichtigkeit geprüft wird,
wobei die Luft aus dem Windkessel mit 1 ^ Atm . Ueberdruck eintreten muß . Die zu prü¬

fenden Röhren dürfen noch keinen Theeranstrich haben und während der Probe mit Wasser¬
druck ist das Rohr mit eisernen Hämmern zu schlagen . Zwischen der Luft - uud Wasserprobe

muß das Rohr vollkommen getrocknet werden.

§ . 11 . Neue Röhrcnlcitungcn sollen von Seite der die Legung besorgenden Gasgcscll-
schäften , wenn es von denselben für ausführbar und nöthig erachtet wird , einer Prüfung auf
ihre Dichtigkeit unterworfen werden . Diese Prüfung ist aber dann jedenfalls vorzunehmen,
wenn dies von Seite der Organe des Gemeinderathes ( § . 2 ) verlangt wird.

Den genannten Organen steht es übrigens jederzeit frei , die Arbeit der Röhrenlegnng

zu inspiziren und den eventuellen Proben beizuwohnen.

0 . Zuleitungsröhren.

Z . 12 . Die von den Hauptleitungsröhren abgezweigten Seiten - oder Zuleitungsröhren
sind , wenn dieselben mehr als 1 ^ Zoll innere Weite haben , aus Gußeisen anznsertigen,
wobei die in § . 9 genannten Bedingungen maßgebend sind . Gußeiserne Röhren unter 1"
Weite dürfen jedoch nicht angewendet werden , und es sind solche enge Röhren aus Schmiede¬

eisen anzufertigen und durch einen geeigneten Ueberzug gegen Oxydation zu schützen.

§ . 13 . Um ein gußeisernes Rohr von einem Hauptrohr abzuzweigen , soll in das letztere

ein Abgang eingelegt und die Zuleitungsröhre in die seitliche Muffe gehörig eingedichtet werden.
Das Anbohren der Hauptleitungsröhren darf nur bei solchen mit mehr als 2 Zoll Durch¬

messer vorgenommen werden . Die Löcher in die Hauptröhren mit dem Meißel zu schlagen,
ist durchaus nicht gestattet.

Schmiedeisen - Zweigrohre sind in die Hauptröhren mittelst Langgewinde und Kontra¬

mutter einzuschrauben.

tz. 14 . Die Prüfung der Zuleitungsröhren erfolgt , wenn dieselben aus Gußeisen ange¬

fertigt werden , nach der in den § § . 10 und 11 angegebenen Methode.
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O . Gasrohrleitungen in geschlossenen oder überbauten Räumen , Höfen,
Gärten rc.

§ . 15 . Zu den Gasleitungen im Innern der Gebäude sind vorzugsweise schmiedeiserne
Röhren zu verwenden . Bleiröhren dürfen in keinem Falle dort verwendet werden , wo die

Röhrenleitung leicht äußeren Beschädigungen ausgesetzt ist und wo sie sich in der Nähe leicht
brennbarer Stoffe befindet . In Wohnungsräumlichkeiten dürfen Bleiröhren überhaupt nur

äußerlich gelegt und nicht eingelassen werden.

Z. 16 . Wenn , nach Maßgabe des vorhergehenden Paragraphs , Vleiröhren in Anwen¬
dung kommen , so dürfen diese keinesfalls durch unmittelbares Löthen mit Eisenröhren in Ver¬
bindung gesetzt werden , sondern es muß dies mittelst Verbindungsschrauben aus Messing

geschehen.

Wo Bleiröhren (ausnahmsweise ) durch Gebälke gezogen werden , müssen dieselben in
Futterröhren aus Zink oder Eisenblech laufen , welche einen Durchmesser haben , der um drei
Linien weiter ist , als der äußere Durchmesser des Bleirohres.

Diese Futterröhren müssen ferner auf jeder Seite des Gebälkes um drei Linien hervor-

stehen und ihrer ganzen Länge nach luftdicht verlöthet sein.
Bei Gasleitungen unter dem Fußboden dürfen nur schmiedeiserne Röhren verwendet

werden.

Bei Anwendung von Gummischläuchen , die überhaupt nur als Zuleituugsröhren zu be¬
weglichen Lampen , Gasöfen und Kochapparaten gestattet sind , ist die Einrichtung jedenfalls so

zu treffen , daß jeder einzelne Schlauch durch einen Hahn von der metallenen Leitung abge¬
schlossen werden kann.

§ . 17 . Sind bei größeren Beleuchtungsanlagen die Leitungsröhren im Innern von
gedeckten Räumen , namentlich Theatern oder Tanzlokalitäten , größern Hotels rc., in den Verputz
gelegt worden , so ist der Laus dieser Röhren entweder in einen mit hinlänglicher Genauigkeit
verfaßten Plan der betreffenden Ubikazion einzuzeichnen oder durch Verfassung einer kurzen
Beschreibung dauernd erkennbar zu machen , damit man bei späteren Aenderungen , oder bei
etwaigen Störungen in der Gasleitung die Stelle , an welcher die Leitungsröhren liegen , leicht

aufzusinden vermag . Die Verfassung einer ähnlichen Beschreibung oder Zeichnung wird übri¬
gens auch Privaten bei kleinen Gasanlagen empfohlen.

§ . 18 . An allen Punkten , wo aus der Hauptleitung das Leuchtgas in ein Gebäude
eingeführt wird , ist in möglichster Nähe am Eingänge ein Hauptabschlußhahn anzubringen und
leicht zugänglich zu verwahren . Weit verzweigte Gasleitungen müssen mit leicht zugänglichen
Zwischenhähnen versehen sein , um sie theilweise abschließen zu können.

S . 19 . Alle Abschlußhähne sind so einzurichten , daß sie nur eine halbe oder Viertel¬

wendung machen , mit Stellstiften versehen sind , nicht aus der Hülse gezogen werden können
und daß durch die Stellung des Griffes (Kopfes ) oder Stiftes leicht erkannt werden kann,

ob der Hahn geschlossen oder geöffnet ist . Diese Stellung muß bei allen in Anwendung
kommenden Hähnen auf dieselbe Weise kenntlich gemacht sein und es diene hierbei als Richt¬
schnur , daß bei Hähnen mit Stiften ein mit der Bohrung parallel lausender tiefer Feilstrich
diese Stellung bezeichnet.

§ . 20 . Bei Anbringung von Verbreunungsvorrichtungen ist daraus Acht zu nehmen , daß

die höchst mögliche Stichflamme von den leicht entzündlichen Materialien , aus welchen der zu
erleuchtende Raum hergestellt ist, so weit entfernt bleibt , als zur Verhütung einer Anzündung
dieser Materialien erforderlich ist.

Größere Kronleuchter sind mit besonderer Sicherheit zu befestigen und dürfen nicht an

den Leitungsröhren selbst hängen , dieselben sollen in der Regel durch besondere leicht zugäng¬
liche Hähne von der ihnen Gas zuführenden Leitung abgeschlossen werden können.
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SchieLeleuchter sind hiebei mit besonderer Vorsicht zu behandeln und ist auch bei klei¬
neren Schiebeleuchtern die Anwendung eines besonder » Abschlußhahnes zu empfehlen . Der

Wasserabschluß bei solchen Leuchtern ist dadurch vollkommen zu machen , daß man Glycerin

zum Wasser hinzusetzt.
§ . 21 . Die Haupttheile von Gaskron - und Armleuchtern dürfen nur aus Eisen -,

Messing - oder Kupferröhren angefertigt werden . Diese Krön - und Armleuchter müssen überdies
immer einen metallischen Gassammelkörper haben und mit Absperrhähnen versehen sein , die

nicht angelöthet , sondern innen mit Gewinden ausgeschraubt sind.
Die Verlängerungsröhren solcher Leuchter müssen unbedingt eingeschraubt sein.
Z . 22 . Die Kosten der durch dieses Regulativ bei Gasrohrleitungen rc. nothwendig

werdenden Prüfungen hat der Verfertiger nach einem beim Magistrate ausliegenden Tarife

zu tragen.
ß . 23 . Uebertretungen der in diesem Regulativ enthaltenen Bestimmungen werden an

dem Schuldtragenden oder dem für die Einhaltung derselben Verantwortlichen mit einer Geld¬

strafe von 1 bis 50 fl . Oe . W . und im Wiederholungsfälle von 5 bis 100 fl . geahndet und
findet das Verfahren hierüber vor dem Wiener Magistrate als der politischen Behörde , nach
den Vorschriften über das Verfahren in den zur politischen Amtshandlung gehörigen Uebertre-

tungsfällen statt.

Vom 11 . Juni  1872 , Z . 5627.

Ueber Ansuchen der Waisenhausväter  der beiden städtischen Waisenhäuser wird den¬

selben für sich und ihre Hinterbliebenen der Anspruch auf Versorgung nach Maßgabe
der für die städtischen Beamten und Diener giltigen Vorschriften  eingeräumt.

Ueberdies wird der Gehalt des dermaligen Waisenvaters im Waisenhause für Mädchen

auf jährliche 800 fl . Oe . W . und jener seiner Gattin unter Aufrechthaltung ihrer Verpflich¬

tung zum Unterrichte der Zöglinge des städtischen Waisenhauses in weiblichen Handarbeiten
auf jährliche 300 fl . Oe . W . bestimmt.

Bezüglich des Ausmaßes der künftigen Pensionen der Waisenväter resp . der Bezüge
ihrer Hinterbliebenen wird der Magistrat angewiesen , Bericht zu erstatten.

Chronik der Verwaltung.

(Ueberschwemmungs - Vorkehrungen .) Ueber Antrag der Donau - Regulirungs¬
kommission des Gemeinderathes wurde am 27 . Juni 1872 an die k. k. Statthalterei das Er¬
suchen gerichtet , mit Rücksicht auf die noch nicht in sicherer Aussicht stehende Vollendung des
Schwimmthores bis zum Eintritte des Winters rechtzeitig zur Hintanhaltung einer Ueberschwem-
mung im Donaukanal eine Vorkehrung durch zweckentsprechende Absperrung des Donau-
kanales  anordnen zu wollen.

(Wohnungsfrage .) Der Gemeinderath richtete eine Petition an das Haus der Ab¬
geordneten , dahin gehend , der Reichsrath möge dem von Herrn Ritter von Mayerhofer  in
seinem Finanzausschüsse eingebrachten , auf die Wohnungsnoth Bezug habenden Gesetzentwürfe
seine Zustimmung erlheilen.

Im Interesse der Verbesserung der Arbeiterwohnungen faßte der Gemeinderath am 15 .Mai
1872 folgende Beschlüsse : a ) Sämmtliche Häuser , in denen sich Arbeiter oder dergleichen
Leute aufhalten , seien zu untersuchen ; jene Lokalitäten , welche sich zur Bewohnung eignen
und die Mapimalzahl der Unterzubringenden zu verzeichnen , hiebei auf sonstige , die Sanität
beeinflußende Umstände Bedacht zu nehmen , die zur Unterkunft nicht geeigneten Lokalitäten,
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insbesondere Keller und Dachböden auszuscheiden und dies den Hauseigenthümern bekannt zu
geben , b ) Die Befolgung des diesfälligen Verbotes und Auftrages soll durch periodische Nach¬
sicht überwacht und allfällige Uebertretungen an den Schuldtragenden strenge bestraft werden,
o) Zeigt sich hiebei eine Bewohnung verbotener Räume oder eine Ueberfüllung , so hat im ersten
Falle  die vollständige Delogirung , im letzteren aber die theilweise stattznsinden . 4 .) Es ist an
die k. k. n .-ö. Statthalterei eine Eingabe zu richten , daß dieselbe eine gesetzliche Verpflichtung
den Ballgesellschaften zur Unterbringung ihrer Arbeiter erwirken möge.

(Pferdebahnen .) Ueber Ansuchen der Wiener Tramway -Gesellschaft um Präzisirung
der im Gemeinderaths -Beschlusse vom 16 . Februar v. I . als „Weltausstellungslinien"
bezeichnten Linien und um Bekanntgabe , mit wem sie sich behufs der Fahrpreisbestimmung ins
Einvernehmen zu setzen habe , wurden vom Gemeüwerathe am 22 . März 1872 , Z . 1377 , die
beiden Linien u . z. die Linie Radetzkybrücke — Löwengasse — Sosienbrücke und die Linie
Iägernstraße in der Brigittenau — Nordwestbahn — Praterstern , jedoch nur unter dem Vor¬
behalte als „Weltausstellungslinien"  erklärt , daß der bisherige Tramway -Betrieb über
die Asperngasse und Praterstraße zum Praterstern in gänzlich unveränderter Weise aufrecht er¬
halten bleibt . Wegen der Bestimmung des Fahrpreises hat sich die Gesellschaft an den Ge¬
meinderath zu wenden.

Hierüber erklärte die Tramway -Gesellschast am 2 . April d . I ., daß sie bereit sei, sowohl
den Bau der kontraktlichen , als den der Weltausstellungslinien sofort in Angriff zu nehmen,
und sie behielt sich die Vereinbarung bezüglich der Fahrpreisbestimmung für die Weltaus¬
stellungslinien jenem Zeitpunkte Vorbehalten , bis die neue Kommission für Pferdebahn -Ange¬
legenheiten gewählt sein wird.

Am 2 . April d. I . genehmigte der Gemeinderath die Legung der Pferdebahngeleise
von der Ringstraße bis zur Elisabethbrücke  und über dieselbe und beauftragte den Ma¬
gistrat wegen Ausführung dieses prinzipiellen Beschlusses sowie über die Probepflasterung sofort
Vorschläge zu erstatten.

(Fiaker und Einspänner .) Am 17 . Mai 1872 wurde der Magistratsantrag auf Ver¬
mehrung der Fiaker und Einspänner in Wien prinzipiell genehmigt und der Herr Bürgermeister
ersucht , den Magistrat anzuweisen , hinsichtlich des rechtzeitigen Antrittes der Konzession das
Gewerbegesetz strenge in Anwendung zu bringen . Es bestehen derzeit im

I . Bezirk:
II. „

III. „
IV. „
V.

VI. „
VII. „

vm . „
ix . „

vor der Linie

497
64
34
45

17
31
34
14

7

Fiaker, 269 Einspänner.
95
58
75
10
37
71
46
47
59

Zusammen.
außerdem noch 55 Linienzeuge.

Diese Transportmittel sollen vermehrt
I . Bezirke um —

II. „ 20
III. „ 3
IV. „ 9
V. „ 2

VI. „ 10
VII. „ 25

vm . „ 7
IX . „ 2»

743 Fiaker und 767 Einspänner,

werden im
Fiaker und — Einspänner

17
23
51
14
22
57
17
15

Zusammen . . . 105 Fiaker und 216 Einspänner.

(Linienwälle .) Am 7 . Juni d. I . richtete der Gemeinderath eine Eingabe wegen
Auflassung der Linienwälle an das Finanzministerium.



152

(Schlachtviehtrieb .) Um es zu ermöglichen , daß mit Beginn des nächsten Jahres
der Schlachtviehtrieb  dnrch die Straßen Wiens gänzlich beseitigt , und so rasch als möglich
die neuen Viehtriebrouten bestimmt werden , beschloß der Gemeinderath am 14 . Mai 1872:

1 . Vom Beginn des Jahres 1873 hat der Scklachtviehtrieb  durch die Linien Wiens
gänzlich auszuhören und soll das sämmtliche aus den in Wien einmündenden Bahnen für den
Wiener Markt anlangende Schlacht - und Stechvieh , insoweit es die bestehenden und noch zu
errichtenden Verbindungen , ermöglichen , nur mittelst der Bahnen selbst auf den Markt trans-
portirt werden.

2 . Da die k. k. priv . Staatsbahngesellschaft ungeachtet der an sie von den : h . k. k. Han¬
delsministerium erlassenen Aufforderung und wiederholten Aufträge den Bau der Zweigbahn
von der Stadlauer Verbindungsbahn noch nicht begonnen hat und denselben von der gleich¬
zeitigen Errichtung der Rampe bei Süßenbrunn durch die k. k. priv . Nordbahngesellschaft und
denl Uebergange des Transports der mit dieser Bahn anlangenden Thiere auf die k. k. Staats¬
bahn abhängig zu machen scheint , so wäre das hohe k. k. Handelsministerium zu ersuchen,
die k. k. prw . Staatsbahngesellschaft zum unverzüglichen Beginne des Baues der Zweigbahn
und die k. k. priv . Nordbahn zum allsogleichen Angriff des Baues der Rampe in Süßenbrunn
umsomehr zu verhalten , als erwiesenermaßen der Transport der auf der Nordbahn anlan¬
genden Schlachtthiere über die k. k. Verbindungsbahn ganz ummöglich ist.

3 . Wäre das h. k. k. Handelsministerium zu ersuchen , die k. k. priv . Nordbahn -Direkzion
zu bestimmen , die auf der Nordwestbahn in Iedlersee anlangenden Viehzüge ohne Verzug über
ihre Bahn ber Süßenbrunn auf die k. k. priv . Staatsbahn gelangen zu lassen , und eine Verein¬
barung zwischen den bezüglichen Transportgesellschaften zu erzielen.

4 . Das mit der Franz - Josefs -Bahn aulangende Schlachtvieh ist bis zur Herstellung einer
Verbindung mit den übrigen Bahnen oder der Gürtelbahn rechtzeitig außer der Verzehrungs-
steuerlinie auszuladen und längs der Gürtelstraße oder bis zu deren Herstellung auf der zum
Triebe geeigneten und schon jetzt dazu benützten Straße bis zur Matzleinsdorfer Linie , sohin
unter dem Viadukte der Südbahn durch die Simmeringerstraße über den Staatsbahnhof hinter
dem k. k. Arsenale und die Wr .-Neustädter Kanalbrücke durch das Hintere Thor des Viehmarktes
einzutreiben . Da aber dieser Transport der mit der Franz -Iosefsbahn aulangenden Schlacht¬
thiere über die Gürtelstraße mit zu großen Schwierigkeiten verbunden erscheint . so wird der
Magistrat aufgefordert , schon derzeit Vorsorge zu treffen , daß das mit dieser Bahn sowohl,
als auch das mit der Nordwestbahn anlangende Schlachtvieh außerhalb Wiens ausgeladen und
auf der Donau weiter befördert , zugleich auch eia geeigneter Ausladeplatz am rechten Donau¬
kanalufer außer der Erdbergerlime ausgemittclt und hievon die beiden Bahndirekzionen ver¬
ständigt werden.

5 . Das mit der k. k. priv . Westbahn , sowie mit der Südbahn anlangende Schlacht - und
Stechvieh ist nach Herstellung der Verbindungsbahn zwischen der Staats - und Südbahn direkt
auf den Viehmarkt zu transportiren ; bis zu jenem Zeitpunkte hat der Trieb die im Absätze 4
bestimmte Richtung einzuschlagen.

6 . Ebenso hat der Abtrieb vom Markte nach dem Gumpendorfer Schlachthause und in
die andern Bestimmungsorte von dem im Absätze 1 bestimmten Zeiträume durch die Linien
gänzlich aufzuhören und soll derselbe mittelst der Eisenbahn und Gürtelbahn , insoferne die
erforderlichen Verbindungen vollendet sein werden , effektuirt werden.

7 . Bis zur Herstellung dieser Verbindungen ist das für das Gumpendorfer „ Schlacht¬
haus " und den Export , die westlichen und nördlichen Vororte bestimmte Schlachtvieh durch das
Hintere Thor des Viehmarktes über die Simmeringerstraße , die Neustädter Kanalbrücke hinter
dem k. k. Arsenal nach den mit demselben schon in den früheren Jahren über denselben Gegen¬
stand getroffenen Vereinbarungen über die k. k. Staatsbahn , die Simmeringerstraße bis zum
Viadukte der Matzleinsdorfer -Linie und sodann auf der bisherigen Viehtriebstraße weiter zu treiben.

8 . Das k. k. Handelsministerium ist zu ersuchen , die Bahndirekzionen anzuweisen , die¬
selben hätten die Eigenthümer und Transporteure der verschiedenen zum Durchzuge bestimmten
Viehgattungen nach Maßgabe der bestehenden Verbindungen anzuweisen , diese Transporte direkte
mit der Bahn esfektuiren zu lassen , da ein solcher Durchtrieb durch die verschiedenen Bezirke
von einem Bahnhose zum andern in Wien nicht gestattet ist . Zugleich ist der Herr Handels¬
minister neuerdings zu ersuchen , dem Viehtransporte überhaupt die größte Aufmerksamkeit zu
schenken und die Bahndirekzionen zu verhalten , für das rechtzeitige Anlangen der für den hiesigen
Markt bestimmten Thiere Sorge zu tragen.

9 . Da durch die vorstehenden Anträge die Möglichkeit herbeigeführt wird , den ganzen
Marktverkehr von Schlacht - und Stechvieh außerhalb der Linien abzuwickeln und nur das zur
Konsumzion bestimmte Schlachtvieh durch die Linien in die verschiedenen Bezirke eingetrieben
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wird , so wäre zur Erleichterung des Marktverkehres der innerhalb der Linien Wiens noch be¬
findliche Viehmarkt als außerhalb der Verzehrungssteuerlinie Wiens gelegen zu erklären und zu
behandeln.

In diesem Sinne ist eine Eingabe von Seite des Magistrates an die Ministerien des
Handels und der Finanzen zu richten.

10 . Da diese Angelegenheit , welche schon seit langer Zeit den Gegenstand der hierortigen
Verhandlungen bildet , vom Herrn Generaldirektor der Weltausstellung neuerdings angeregt wurde,
so wären diese Beschlüsse demselben zur Kenntniß zu bringen.

(Aenderung der Orientirungs - Nummern .) In Folge der Verlängerung der
Augarten - Alleestraße  wurden mit den Gemeinderathsbeschlüssen vom 28 . Juni , 14 . und
16 . August 1812 mehrere Häuser der Stadtgutgasse in die erstere einbezogen und eine Ab¬
änderung der Orientirungs -Nummern vorgenommen . Gleichzeitig fand eine Abänderung der
Orientirungs -Nummern in der Taborstraße und in der Kanalgasse  statt.

Diese Abänderungen beziehen sich auf die nachfolgenden Häuser und wurden am 17 . Sep¬
tember 1872 ausgeführt:

Katastral-
Gemeinde Gasse

Konskripzions-
Nummer

Dermalige
Orientirungs-

Nummer

Orientirungs-
Nnmrner

vom
17 . Sept . 1872

Name
des

Hauseigenthiimers

Leopoldstadt Augarten-
Alleestraße 857

856
378

26
28
32

Große
Stadtgutgasse 387/6

395
617
775
626

396,397

34
36
38
40
42
44

Taborstraße 707
832
366
851
778

72
74
76
82
78

Laimgrube Kanalgasse 99
98

133
97

3
5
7
9

22
24
28

Augarten-
Alleestraße

32
36
38
40
42
44

Taborstraße
76
78
80
86
82

Kanalgasse
5
7
9

II

Josef Staudinger.
Jakob Schawel.

dto.

Staatseisenbahn - Gesellschaft.
Sidonie Graf . Schallenberg.
Franz Birkl.
Karl Freiherr v. Moser.
Gebrüder Thonet,
Heinr . Eduard Fürst Schön¬

burg -Hartenstein.
Franz Freih . v. Wertheim.
Leopold Hirschenhofer.
k. k. Aerar.
Ignaz Beywasser.
Franz Halmschläger.

Amalia Krön.
Ludwig Scheiber.
Anna Schischka.
Josef Fischer.

Ebenso verfügte der Gemeinderath die Abänderung der Orientirungs -Nummern in fol¬
genden Häusern der Him bergerstraße  und der unteren Alleegasse  im Bezirke Wieden,
dann in der Burggasse  des Bezirkes Neubau.

Diese Abänderungen wurden am 15 . Oktober 1872 durchgeführt.

Katastral-
Gemeinde

Wieden

Gasse
Konskripzions-

Nummer

Spittelberg

Himbergerstr.

untere Allee¬
gasse

Fleischhauerg,

912

1409
1377

68
1206
1207

23

Dermalige
Orieutirungs-

Nummer

Orieutirungs-
Nummer

vom
l5 . Okt . 1872

58

68
70

35
37
39

Vürgcrplatz
10

Himbergerstr.
64
66

untere
Alleegasse

31
33
35

Burggasse
5

Name
des

Hauseigenthiimers

Wilhelm und Karl Michel.

Joh . Markt u. Anna Seehoff.
Karl und Anna Peter.

Bertha Edle v. Barber.
Vilwr Baron v> Erlangen.
Louise Simoni.

Kommune Wien.
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(Eisenbahnen .) In Angelegenheit«der Durchlässe bei der neuen Nordbahntrace
wurde in der Gemeinderalhs- Sitzung vom 2. Juli d. I . folgender Erlaß des Handels¬
ministers mitgetheilt:

Auf Grund des Ergebnisses der am 27. Mai 1872 stattgehabten politischen Begehung der neuen
Nordbahntrace  wurde der Direkzion die Baubewilligung für diese Theilstrecke nach Maßgabe der Be¬
stimmungen des Begehungsprotokolles im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium des Innern unter der
Bedingung ertheilt, daß gleichzeitig mit diesem Baue auch die Herstellung der außerdem bereits projektirten
Straßenüberbrückungen von den Vertretern der Kommune Wien noch weiters als unbedingt nothwendig
verlangten und auch von den Vertretern der Donau - Regulirungskommission als höchst wünschenswerth
bezeichneten Durchfahrten, mit Ausnahme jener bei Prof . 27 bis 28 und bei Prof . 15 bis 16 durch die
Bahngesellschaft auf ihre Kosten ausgesührt wird.

Die sofortige Errichtung dieser Straßenüberbrückungen stellt sich mit Rücksicht auf den Umstand
als nothwendig dar, daß für die Verbauung der Donauregulirungsgründe bereits endgiltig ein Parzelli-
rungs - und Äegulirungsplan festgestellt ist, daß auf Grundlage dieses Planes bereits Verkäufe von Bau¬
gründen stattgefunden haben und daß die betreffenden Siraßenzüge im öffentlichen Verkehrsinteresse auf¬
recht erhalten werden müssen, welches öffemliche Interesse die Bahnumernehmuirg im Sinne des §. 6 des
Cisenbahn-Konzefsionsgesetzes vom 14. September 1854 zu respektiren verpflichiet ist.

Die noch erübrigenden zwei Ueberbrückungenbei Prof . 27—28 und bei Prof . 15—16 gründen sich
zwar ebenfalls auf den festgestellten Parzellirungsplan und dürfen die bezüglichen Straßen daher auch
nicht durch den Bahndamm "bleibend unterbrochen werden; da aber mit Rücksicht auf die von den Ver¬
tretern der Donau -Regulirungs -Komnmsion bei der Kommisstonsverhandlung abgegebenen Aeußerung und
mit Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse diese Ueberbrückungen minder dringend erscheinen, so wird von
der sofortigen Herstellung derselben vorläufig abgesehen, jedoch mit dem Bemerken, daß ich mir , sobald
das unabweisliche Bedürfniß nach Herstellung derselben eintreten wird , die Anordnung der Herstellung
derselben auf Kosten der Bahngesclljchaft Vorbehalte.

Hinsichtlich der Sohlenhöhe, der lichten Dimensionen und der soustigen Anordnung der neuen
Durchfahrten ist sich auf Grund der Bestimmungen des Begehungsprotokolles mit der Wiener Stadtver¬
tretung und beziehungsweise mit der k. k. Statthalterei in's Einvernehmen zu setzen, und sind seinerzeit
die hiernach verfaßten Mauerwerks- und Brücken-Konstrukzionspläne zur Genehmigung vorzulegen.

Der Gemeiuderath erklärte sich am 4. Septemberd. I . mit dem Projekte der Anlage
des Wiener Bahnhofes  der schmalspurigen Eisenbahnlinie Wien - Blumenau  nicht
einverstanden, sondern strebte die Verlegung des Bahnhofes sowie des Kanalhafens in der
Nähe der Stadlauer Verbindungsbahn an.

Der Industrie - , Forst - und M on tan - E i sen bahng es ellschaft  wurde vom
Handelsministerium die Bewilligung zur Vornahme technischer Vorarbeiten für eine schmal¬
spurige Lok omotiv - Eisenbahn von Nußdorf  längs des Linienwalles auf der Gürtelstraße
über St . Marx  zum Weltausstellungsgebäudeund dem Landungsplätze der Donan - Dampf-
schifsahrt  auf die Dauer von 3 Monaten ertheilt. (Gemeinderaths Sitz. v. 30. Aug. 1872.)

Die Vorstellung der Kommune Wien wider die Ausführung der Durchfahrten und
Durchgänge  im Bahndamms der Nordwestbahn  hat der Handelsminister am 16. Mai
1872 abgewiesen. (Gemeinderaths-Sitzung vom 30. August.)

Die Nivellirungsresultate über die Tieferlegung der umzulegenden Wiener Verbin¬
dungsbahn,  wornach das gegenwärtige horizontale Geleise unter der Brücke nächst des
Linienwalles (sohin unter der künftigen Gürtelstraße) um 16 686^ höher liegt als der Sockel¬
punkta des BahnwächterhausesNr. 8 Obere Bahnstraße, sonach das künftige Geleise bei
einer Tieferlegung um 7^ die Höhe von 9'686 ^ über dem bezeichneten Punktea erhalten wird,
wurde vom Gemeinderathe am 30. August 1872 zur Kenntniß genommen.

Der Ferdinands -Nord  bahn - Direkzion wurde vom Handelsminister am 14. April
1872 die Anlage einer Zweigbahn vom Nordbahnhofe zum Weltausstellungsplatze
bewilligt. (Gemeinderaths-Sitzung vom 30. August 1872 .)

Redigirt und herausgegeben vom Magistrate . — Wien , gedruckt bei Carl Gerold ' s Sohn.
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I.
Reichs - und Landes - Gesetze und Verordnungen.

Kundmachung der k. k. n . ö. Statthalterei vom 6 . August 1872 , Z . 22 .445,
Mag . Z . 123 .796,

betreffend die Auslieferung von Deserteuren der Landarmee und von Rekrutirungsstüchtigen.

Das k. k. Ministerium für Landesvertheidigung hat mit Erlaß vom 17 . Juli l . I .,

Z . II , im Nachhange zu dem Erlasse vom 27 . Jänner l. I ., Z . ^ Absatz III . 3 , be¬

züglich der wegen Auslieferung von Stellungspflichtigen bestehenden Kartel -Konvenzionen auf
Grund der Zuschrift des k. und k. Ministeriums des Aeußern vom 21 . Mai l . I ., Z . 17 .129
ox 1871 , Nachstehendes eröffnet:

Förmliche Konversionen über die gegenseitige Auslieferung von Deserteuren der Land¬
armee und von Rekrutirungsflüchtlingen bestehen derzeit nur folgende:

t . Mit Deutschland,  und zwar die Bundes -Kartel -Konvenzion vom 10 . Febr . 1831
(Polit . Gesetzsamml . Bd . 59 , S . 78 ), deren Giltigkeit auch nach der Auflösung des deutschen
Bundes allgemein anerkannt worden ist, und zwar

von Seite Preußens durch den Art . XIII des Prager Friedenövertrages vom 23 . August
1866 . R . G . Bl . Nr . 103;

von Seite Bayerns , Sachsens , Württembergs , Badens , Hessens, Sachsen - Weimars,
Sachsen -Koburg -Gotha 's , Sachsen -Meiningens und Sachsen -Altenburgs mittelst nachträglicher
Erklärungen , welche durch die Kundmachung des k. k. Ministeriums des Innern vom 12 . Sep¬
tember 1869 , N . G . Bl . Nr . 182 , bekannt gegeben wurden.

Durch die betreffenden Erklärungen wurde auch der Bundesbeschluß vom 2 . Juli 1863
(Minist .-Verordn . vom 25 . Juli 1862 , R . G . Bl . Nr . 68 ) in Betreff der gegenseitigen
Aushebung der bei Auslieferungen von Deserteuren erwachsenden Transport - Unterhalts - und
Bewachungskosten als giltig anerkannt und die Verzichtleistung auf die Vergütung der Ergrei-
fungs - oder Fangprämie ausgesprochen.

Mit dem Königreiche Preußen war die gegenseitige Verzichtleistung auf die Vergütung
aller dieser Auslagen inklus. der Fangprämie schon im Jahre 1860 laut Erlasses des k. k.
Staatsministeriums vom 8 . Dezember 1865 , Z . 23 .015 (Statth . Erlaß vom 23 . Dezember
1865 , Z . 47 .106 ) vereinbart und ist seither laut Erlasses vom 14 . Februar 1871 , Z . 1812 II
(Statth . Erlaß vom 4 . März 1871 , Z . 5316 ) die Ausdehnung der Verzichtleistung auch auf

17
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die analogen Kosten bei der Auslieferung von Stellungsflüchtlingen  ausdrücklich verab¬
redet worden.

Von den übrigen oben nicht genannten gegenwärtig zum deutschen Reiche gehörigen
Staaten und freien Städten des ehemaligen deutschen Bundes liegen keine ausdrücklichen Er¬

klärungen in Betreff der fortdauernden Giltigkeit der Bundes -Kartelkonvenzion vom 10 . Fe¬
bruar 1831 und des abändernden Bundesbeschlusses vom 2 . Juli 1863 vor.

Angesichts der gegenwärtigen vollständigen Zentralisirung des Heerwesens im deutschen
Reiche ist aber nicht daran zu zweifeln , daß die Giltigkeit der zitirten Bundesbeschlüsse und

selbst die gegenseitige Verzichtleistung auf den Ersatz sämmtlicher Kosten inklus . der Fang¬
prämie im gesammten Gebiete des heutigen deutschen Reiches anerkannt wird.

Bezüglich des ehemaligen deutschen Bundesstaates Luxemburg  sind die in Rede stehenden
Bundesbeschlüsse außer Kraft getreten.

2 . Mit den vereinigten Fürstentümern der Moldau und Walachei  besteht die

Kartelkonvenzion vom 31 . Juli 1865 , R . G . Bl . Nr . 57 , zu Recht.
Außer den genannten Konvenzionen und abgesehen von den mit einzelnen Seestaaten

abgeschlossenen Uebereinkommen über die Anhaltung und Auslieferung flüchtiger Matrosen von
Kriegs - oder Handelsschiffen , welche Uebereinkommen nicht hieher gehören , bestehen mit keinen
weiteren auswärtigen Staaten Verträge über die Auslieferung von Deserteuren und Rekru-

tirungsflüchtlingen.
Bezüglich einiger dieser Staaten hat sich jedoch , ohne daß Kartelkonvenzionen bestünden,

im Laufe der Zeit eine feststehende Praxis entwickelt , welche zu berücksichtigen ist , und zwar:

u ) Dänemark.  Mit diesem Staate wurde im Jahre 1865 im Korrespondenzwege die
gegenseitige Auslieferung von Deserteuren der beiderseitigen Landarmee , jedoch mit Ausschluß
der Rekrutirungsflüchtlinge und mit dem Vorbehalte vereinbart , daß die Kosten der Einbrin¬

gung und des Transportes der auszuliefernden Ausreißer jederzeit von dem requirirenden
Staate getragen werden sollen.

Die ehemals auch für die nicht deutschen Provinzen des Königreiches Dänemark zu

Recht bestandene Bundes -Kartel -Konvenzion vom 10 . Februar 1831 wurde als mit der gänz¬
lichen Loslösung Dänemarks von dem ehemaligen deutschen Bunde in Folge der Abtretung der

Herzogthümer Holstein und Lauenburg durch den Friedensschluß vom 30 . Oktober 1864 er¬
loschen erklärt und es wurde von dem Abschlüsse einer förmlichen Kartel -Konvenzion bis auf

Weiteres abgesehen . Es kann somit die zwangsweise Abstellung noch nicht eingereihter Re¬
kruten und beziehungsweise stellungspflichtiger Jünglinge zum Zwecke der Erfüllung ihrer Wehr¬
pflicht in der Heimat von der k. dänischen Negierung nicht verlangt werden.

6 ) Frankreich.  Die französische Regierung hat sich bisher stets bereitwillig gezeigt,
österreichisch -ungarische Staatsangehörige , welche freiwillig in die französische Armee und zwar
meistens in die Fremden -Legion eingetreten waren , aus dem Militärverbande zu entlassen.

Angesichts der in neuerer Zeit sich häufenden Fälle dieser Art und des Schadens , welchen
der französische Staatsschatz dadurch erleidet , wurde jedoch kürzlich die Entlassung solcher Frei¬

willigen französischer Seils an die Bedingung geknüpft , daß die Transportkosten für die Be¬
treffenden von Marseille ab nach ihrer Heimat übernommen werden . Die entlassenen Militärs
der in Rede stehenden Kategorie pflegen , wenn sie wie gewöhnlich nicht mit den erforderlichen

Subsistenzmitteln versehen sind , von den französischen Behörden abgeschafft , und mit oder ohne
Intervention der k. und k. Konsulate nach ihrer Heimat instradirt zu werden . Eine zwangs-

-weise Ablieferung von stellungspflichtigen Personen zum Zwecke der Erfüllung ihrer Wehrpflicht
in der Heimat findet jedoch prinzipiell ebensowenig statt , als die Auslieferung von Deserteuren.

e ) Italien.  Die italienischen Behörden vermitteln bereitwillig unter Beobachtung der

Reziprozität die Zustellung von Aufforderungen zur Erfüllung der Wehrpflicht an in Italien
verweilende österreichisch -ungarische Staatsangehörige . Die zwangsweise Ablieferung stellungs-
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pflichtiger Individuen findet jedoch prinzipiell nicht statt, obgleich in einzelnen Fällen wehr¬
pflichtige Personen, die wegen Ausweislosigkeit und Mangel an Subsistenzmitteln in Italien
angehalten worden waren, von den italienischen Behörden im eigenen Interesse des Landes
ausgewiesen und ohne Rücksicht auf ihre Militärpflicht schubweise über die österreichische Grenze
geschafft worden sind.

ä ) Rußland.  Ein ähnliches Verfahren wurde in einzelnen Fällen seitens der kaiserl.
russischen Behörden eingehalten, obgleich die zwangsweise Abstellung militärischer Individuen
grundsätzlich nicht stattfindet.

s) Die Türkei.  Mit der Pforte besteht kein förmliches Uebereinkommen über die
gegenseitige Auslieferung von Deserteuren und militärpflichtigen Individuen. Doch besteht
zwischen beiden Staaten die Uebung, nicht blos Verbrecher, sondern auch Militär -Ausreißer
und Rekrutirungsflüchtlinge auszuliefern, wobei in jedem einzelnen Falle die übliche Zusage
der Reziprozität für künftige ähnliche Fälle verlangt und gegeben wird. Als Bedingung der
Auslieferung wird nach althergebrachter Uebung daran festgehalten, daß nicht etwa ein rekla-
mirter Flüchtling in der Türkei zum Islam oder in Oesterreich-Ungarn vom mohamedanischen
zum christlichen Glauben übergetreten sei, in welchem Falle die Auslieferung nicht erfolgt.

Außerdem ist in neuerer Zeit die Auslieferung politischer Verbrecher nicht zugestanden
worden, jedoch wurden Rekrutirungsflüchtlinge im Allgemeinen nicht als politische Flüchtlinge
behandelt, wenn nicht ihrer Entfernung aus der Heimat ein politisches Motiv zu Grunde
lag. Uebrigens unterstehen die Staatsangehörigen der österreichisch-ungarischen Monarchie im
türkischen Reiche der Iurisdikzion und Polizeigewalt der k. und k. Konsulate. Es können daher
Militärpflichtige, die ihrer gesetzlichen Stellungsverbindlichkeit nicht freiwillig Nachkommen, über
Anordnung des betreffendenk. und k. Konsulats nach ihrer Heimat abgestellt werden. Im
Falle der Renitenz wird freilich das Konsulat in der Regel die Beihilfe der Lokalautorität
in Anspruch nehmen müssen, daher immerhin praktisch die Frage maßgebend sein, ob die tür¬
kische Behörde nach den Umständen des speziellen Falles zur Auslieferung verpflichtet sei
oder nicht.

Bezüglich der Frage, ob die für die unmittelbar unter der Herrschaft der Pforte ste¬
henden Provinzen giltigen Prinzipien in dieser Beziehung auch auf die von der Türkei ab¬
hängigen Staaten sich erstrecken, besteht ein wesentlicher Unterschied in der Stellung der ein¬
zelnen Nebenländer.

Was zunächst das Fürstenthum Serbien  betrifft , muß diese Frage unbedingt verneint
werden. Dieses Fürstenthum bildet zufolge der demselben garantirten Autonomie der inneren
Administration einen Halbsouveränen Staat wie die vereinigten Fürstenthümer der Moldau
und Walachei. Die Behörden des Landes haben zwar ehemals und bis in die neuere Zeit
den Grundsatz der Auslieferung von Uebelthätern auf Grund der Zusicherung der Reziprozität
befolgt. Ein Uebereinkommen bezüglich der Auslieferung von Stellungspflichtigenist aber bis
nun noch nicht perfekt geworden, daher ist es gegenwärtig auch nicht möglich, die fürstl. ser¬
bische Regierung zur Auslieferung militärpflichtiger Individuen zu verhalten. In Egypten
finden dagegen die zwischen der österreichisch, ungarischen Monarchie einerseits und dem tür¬
kischen Reiche andererseits bestehenden Kapitulazionen volle Anwendung. Es ist dort auch das
Iurisdikzionsrecht und die Polizeigewalt der k. und k. Konsularbehörden bisher noch immer
aufrechterhalten. Es gilt also bezüglich der zwangsweisen Heimsendung renitenter Wehrpflich¬
tiger aus Egypten dasselbe, was hier eben in Ansehung der Türkei im Allgemeinen gesagt
worden ist.

Das gleiche Prinzip gilt wohl auch bezüglich der sogenannten ehemaligen Barbaresken-
Staaten,  von denen übrigens, seitdem Algier eine französische Provinz und Tripolis dem
türkischen Reiche als ein förmliches Paschalik einverleibt worden ist, nur mehr Tunis  als
ein besonderer halbsouveräner Staat betrachtet werden kann.

17*
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Jedenfalls ist das Verfahren rücksichtlich dieser Länder durch die Lokalverhältnisse , die

mangelhafte Verbindung und namentlich durch den Kostenpunkt wesentlich erschwert , so daß in
solchen Fällen , wenn die Transportkosten aus dem Vermögen der Stellungspflichtigen nicht
gedeckt werden können , nur dessen Instradirung in die Heimat anzustreben ist.

Ueberhaupt ist sich bezüglich der Frage wegen der Tragung der Transportkosten in allen

Fällen gegenwärtig zu Hallen , daß diese Kosten in erster Linie der Stellungspflichtige aus
Eigenem zu tragen hat . Die Entscheidung über diese Kostenfrage bei mittellosen Stellungs¬
pflichtigen wird Nachfolgen.

Aus dieser Darstellung ergibt sich sohin kurz gefaßt Nachstehendes:
1 . Förmliche Kartel -Konvenzionen bestehen derzeit nur mit den deutschen Staaten und

den vereinigten Fürstenthümern der Moldau und Walachei.
2 . Unter den Staaten , mit denen keine Kartel -Konvenzion besteht , nimmt nur die Türkei

mit einigen NebenlLndern eine exzepzionelle Stellung ein , in Folge deren die Auslieferung von
Rekrutirungsflüchtlingen unter gewissen Umständen verlangt werden kann.

Gegenüber allen anderen Staaten ist es durchaus nicht opportun , in gegebenen Fällen
die Auslieferung militärpflichtiger Oesterreicher anzusuchen , indem solche Einschreiten ohne allen

Zweifel überall erfolglos bleiben würden.
3 . Hingegen kann allerdings bei den meisten befreundeten Staaten Europa 's auf die

Mitwirkung der Zentralbehörden insoweit gerechnet werden , als es sich nur darum handelt,
wehrpflichtigen Inländern die Aufforderung zur Erfüllung ihrer Wehrpflicht zukommen zu machen.

Nur in England kann diese Intervenzion in Folge der eigenthümlichen Formen der
dortigen Administrazion nicht stattfinden.

In den überseeischen Ländern ist es im Allgemeinen auch nicht möglich , die Beihilfe der
Lokalbehörden in Sachen der Heeresergänzung zu erlangen , und daher muß es den k. und k.
Konsulaten überlassen werden , mit den ihnen zu Gebote stehenden allerdings geringen Mitteln,
z. B . durch Aufforderung in den Zeitungen u . dgl ., den Aufenthalt wehrpflichtiger Inländer
zu eruiren und ihnen die Weisung zur Erfüllung ihrer Wehrpflicht zukommen zu machen.

Selbstverständlich ist es bei allen Aufforderungen von Stellungspflichtigen zur Erfüllung
ihrer Wehrpflicht , insbesondere aber , wenn sich diese in Staaten befinden , mit denen kein
Auslieferungsvertrag besteht , angezeigt , daß das Hauptgewicht auf die persönliche Verantwort¬
lichkeit des Wehrpflichtigen gelegt werde.

Hievon wird der Magistrat im Nachhunge zum h . ä . Erlasse vom 8 . Februar l . I .,

Z . 3628 , zur Kenntniß und Darnachachtung verständigt.

Kundmachung des k. k. Statthalters von Niederösterreich vom 6 . August 1872,
Z . 23 .483 , Mag . Z . 123 .288,

betreffend die Sistirung der Ausnahme von Geisteskranken III . Klaffe , welche nicht nach
Niederösterreich zuständig sind , in die n. ö. Landes -Irrenanstalt.

Nach den ZH. 1 und 9 der Statuten für die n . ö. Landes - Irrenanstalt werden Geistes¬
kranke , welche nicht nach Niederösterreich zuständig sind , nur nach Zulässigkeit des Raumes
ausgenommen.

Nachdem nun die Irrenanstalt zu Wien weit über den normalen Beleg mit Kranken
besetzt ist und eine weitere Aufnahme unmöglich wird , wenn außer den nach Niederösterreich

zuständigen Kranken noch welche untergebracht werden , so hat der n . ö. Landesausschuß mittelst
Note vom 2 . August d. I ., Z . 13 .453 , erklärt , die Aufnahme von Geisteskranken III . Klasse,

welche nicht nach Niederösterreich zuständig sind , in die Wiener Irrenanstalt vom 10 . August
18 ^ 2 an bis auf Weiteres zu sistiren und das Ersuchen anher gestellt , die sämmtlichen poli-
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tischen und polizeilichen Organe , insbesondere aber die Direktorien der Krankenanstalten von
dieser Maßregel mit dem Beifügen in Kenntniß zu setzen, daß die Direkzion der Irrenanstalt
den Auftrag erhalten hat , vom 10 . August d. I . ab bezüglich der Aufnahme sich genau nach

Vorschrift des hier mitgetheilten Beschlusses zu halten.
Ich ersuche den Wiener Magistrat , hiernach das Weitere zu veranlassen.

Erlaß des k. k. Finanzministeriums vom 9. August 1872,
in Betreff der Zoll- und Verzehrungsfteuerbehandtung der zur Wiener Weltausstellung im

Jahre 1873 einlangenden Gegenstände.
Ueber die Behandlung der zur Weltausstellung im Jahre 1873 nach Wien gelangenden

Gegenstände werden den k. k. Zollämtern , beziehungsweise den k. k. Verzehrungssteuer - Linien¬

ämtern in Wien nachstehende Bestimmungen zur Darnachachtung vorgezeichnet:

Vorschriften über die Behandlung der aus dem Auslande einlangenden
Aus st ellungsge gen stände.

1 . Die Gränzzollämter haben die mit den Zulassungsscheinen der auswärtigen Aus¬
stellungskommissionen einlangenden Ausstellungsgegenstände ohne frühere Eröffnung der Kolli
entweder unter Ladungsraum - oder Kolliverschluß im Ansage - oder Begleitscheinverfahren direkt
an die Hauptzollamts -Expositur am Weltausstellungsplatze anzuweisen.

Dem Ansage - oder Begleitscheine ist ein von den Ausstellern jeder Sendung beizugeben¬

des Verzeichniß der in jedem Kollo verpackten Gegenstände anzuschließen.
2 . Die Hauptzollamts - Expositur der Weltausstellung untersucht den Verschluß der an

dieselbe angewiesenen Ausstellungsgegenstände und nimmt denselben ab.

Sie verbucht die mit dem Ansage - oder Begleitscheine einlangenden Verzeichnisse und
übergibt die Ausstellungsgüter an die bezüglichen fremdländischen Kommissionen , welche ver¬

pflichtet sind , über die ihnen übergebenen Güter genaue Ausschreibungen zu führen und der
Zollbehörde auf Verlangen in dieselben Einsicht zu gewähren.

3 . Das jedem Kollo beizugebende Verzeichniß über den Inhalt desselben braucht nicht
die tarifmäßige Bezeichnung der Waare zu enthalten ; es genügt , daß die Maaren in dem¬

selben nach Gattung und Menge mit ihren kaufmännischen Benennungen aufgeführt werden.
Es ist Aufgabe der Hauptzollamts -Expositur , die Verzeichnisse durch Beifügung der tarif¬

mäßigen Benennung der Waare selbst zu ergänzen und darnach die Verbuchung im Vormerk¬
register vorzunehmen.

4 . Ohne Passirschein darf keine Waare den Weltausstellungsraum verlassen . Der Passir¬
schein ist von der Kommission des Landes auszustellen , woher die betreffende Waare gekommen
ist , und muß zu seiner Giltigkeit auch mit der Stampiglie der Hauptzollamts - Expositur zum
Beweise der vollzogenen Amtshandlung versehen sein . Die Passirscheine für ausländische
Maaren unterscheiden sich durch die Farbe von jenen für inländische Maaren.

5 . Ausstellungsgegenstände , welche wieder in das Ausland zurückgesendet werden , sind
von der Hauptzollamts - Expositur mittelst Ansage - oder Begleitschein an das bezügliche Grenz¬
zollamt anzuweisen.

6 . Für Gegenstände , welche im Inlande und im Verzehrungssteuer - Rayon von Wien

bleiben , ist der Eingangszoll und beziehungsweise die Verzehrungssteuer nach Maßgabe des von
der Hauptzollamts -Expositur aufzunehmenden Beschaubefundes zu entrichten.

7 . Für die Gefällsgebühren haften zunächst die bezüglichen Ausstellungsgegenstände selbst
und deren Eigenthümer , in zweiter Linie die fremdländischen Ausstellungskommissäre.

Nach der Uebernahme der Güter durch eine Transportanstalt geht die Haftung aus
diese über.
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8 . Die unaufgeklärte Nichtübereinstimmung des Inhaltes der Kolli nach Gattung und

Menge der Waare mit den Verzeichnissen , die unangemeldete Hinwegbringung von Maaren
aus dem Ausstellungsräume und der unangemeldete Verschleiß von Maaren im Ausstellungs¬
räume zieht die gesetzlichen Folgen nach sich.

9 . Tabak und Tabakfabrikate dürfen überhaupt im Ausstellungsräume nicht verkauft und

auch nicht zu diesem Zwecke aus dem Ausstellungsräume hinweggebracht werdet,.
10 . Ausländische Ausstellungsgegenstände , welche nicht binnen drei Monaten nach Schluß

der Ausstellung zur Hauptzollamts -Expositur behufs der Anweisung zur Wiederausfuhr gestellt
werden , sind der Eingangsverzollung , und wenn sie der Verzehrungssteuer unterliegen , der
Versteuerung zu unterziehen.

L . Vorschriften über die Behandlung der inländischen Gegenstände.

1 . Die inländischen Ausstellungsgüter gelangen auf Grund eines von der kaiserlichen

Ausstellungskommission , von einer Landeskommissivn oder einem Spezial - Konnte ausgestellten
Zertifikates in den Ausstellungsraum.

2 . Die Hauptzollamts - Expositur der Weltausstellung hat nur jene inländischen Aus¬

stellungsobjekte in Evidenz zu halten , welche bei der Einfuhr nach Wien der Verzehrungs¬
steuer unterliegen.

3 . Die Verzehrungssteuer - Linienämter weisen diese Gegenstände an die Hauptzollamts-
Expositur der Weltausstellung an.

4 . Bei der Ein - und Ausfuhr der inländischen Ausstellungsobjekte , welche der Verzeh¬

rungssteuer unterliegen , gelten im Allgemeinen die für die Behandlung der ausländischen
Güter maßgebenden Grundsätze mit dem Unterschiede , daß an die Stelle der fremdländischen
Kommissionen die Vertreter der betreffenden Gruppen treten.

Auch über diese Gegenstände muß das vorgeschriebene Verzeichniß an die Hauptzollamts-

Expositur abgegeben werden und dieselben dürfen ohne Passirschein , welcher sich äußerlich von
den für die ausländischen Güter zu verwendenden Passirscheinen durch die Farbe unterscheidet,

den Ausstellungsraum nicht verlassen.
In diesem Passirscheine wird von der kaiserlichen Ausstellungskommission bestätigt , daß

die betreffende Waare eine inländische ist.
5 . Auch die der Verzehrungssteuer nicht unterliegenden inländischen Ausstellungsgegen¬

stände dürfen den Ausstellungsraum nur mit einem von der kaiserlichen Ausstellungskommission

bestätigten und von der Hauptzollamts - Expositur mit der Stampiglie versehenen Passirschein
verlassen.

6 . Für verzehrungssteuerpflichtige Gegenstände , welche nicht zur Ausstellung , sondern
für die im Ausstellungs -Rayon befindlichen Restaurazionen oder Kosthallen bestimmt sind , ist
die Steuer , wenn dieselbe nicht bereits bei dem Eintritte in den Verzehrungssteuer -Rayon der

Stadt Wien entrichtet wurde , bei der Hauptzollamts -Expositur zu leisten.
Lasser m . x.

(Reichsgesetzblatt vom 21 . August 1872 , Nr . 127 .)

Note des k. k. Statthalters von Ntederösterreich vom 13 . August 1872,
Z . 19 .060 , Mag . Z . 128 .041,

betreffend den Verkauf von Braun - und Steinkohlen nach dem Zollgewichte.

Ich finde in Erledigung des Berichtes vom 14 . Februar l . I ., Z . 47632 , den auf
Grund eines dem Wiener Gemeinderaths - Präsidium vom hohen k. k. Handelsministerium

unterm 21 . März 1871 , Z . 5553 , empfohlenen Antrages der bestandenen Approvisionirungs-
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Enquetekommission gestellten Antrag , daß in Wien der Verkauf von Braun - und Steinkohlen
nur nach dem Zollgewichte stattfinden dürfe , zu genehmigen.

Erlaß des k. k. Statthalters von Niederösterreich vom 17 . August 1872,
Z . 21 .590 , Mag . Z . 124 .630,

betreffend die Festsetzung der Verpstegsgebühr in dem 2 . Nothspitale für Blatternkranke
im V . Bezirke.

In Erledigung des Berichtes vom 17 . Juli d. I ., Z . 95 .268 , finde ich zu genehmigen,
daß für die Behandlung und Verpflegung der Kranken in dem von der Gemeinde Wien im

V . Bezirke errichteten 2 . Nothspitale für Blatternkranke dieselben Verpslegskosten eingehoben
werden , wie dieselben mit dem h . o. Erlaße vom 20 . Februar l . I ., Z . 5278 , für das erste
Kommunal -Blattern -Nothspital im IV . Bezirke festgesetzt wurden.

Gleichzeitig setze ich den Magistrat in Kenntniß , daß ich unter Einem die Erklärung

dieses zweiten Blattern - Nothspitales als ein öffentliches Krankenhaus im Wege des Amts¬
blattes der Wiener Zeitung verlautbare und hievon sämmtliche Landesausschüsse , Statthaltereien
und Landesregierungen , das k. ungar . Ministerium des Innern , sowie das k. k. Ministerium
des Innern in Kenntniß setze.

Erlaß des k. k. Statthalters von Niederöfterretch vom 1. September 1872,
Z . 22 .973 , Mag . Z . 137 .851,

zu Folge dessen die sanitätspolizeitich - chemischcn Untersuchungen dem beeideten Landesgerichts-
,Chemiker I ) r . Josef Ktauser  übertragen werden.

Ich finde mich bestimmt , dem derzeitigen supplirenden Vorstande des pathologisch¬
chemischen Institutes im allgemeinen Krankenhause in Wien und beeideten Landesgerichts-
Chemiker Dr . Josef Klauser  die sanitätspolizeilich - chemischen Untersuchungen gegen Verrech¬

nung in Bezug der üblichen Gebühren provisorisch für den Zeitraum zu übertragen , bis die
Stelle des Leiters dieses Institutes definitiv besetzt sein wird.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit der Weisung in die Kenntniß gesetzt, sich vor¬
kommenden Falles an Vr . Klauser  zu wenden und demselben zu diesem Behufs die zu

untersuchenden Gegenstände kostenfrei in das Lokale des pathologisch - chemischen Institutes im
k. k. allgemeinen Krankenhause in Wien zu stellen.

II.
Gkmeinderalhs-Brschlüsse.

Vom 11 . Juni  1872.

Der Z . 53 der Dienstpragmatik  wird aufgehoben und an dessen Stelle verfügt:

I . Die nach Weisung des zweiten Absatzes des Z. 54 der Dienstpragmatik revidirten
Personalstandes - Ausweise ( Qualifikazions -Tabellen ) werden durch acht Tage zur Einsicht der
Beamten offen gehalten und sind dieselben im geeigneten Wege von dem Tage des Beginnes

der Osfenhaltung zu verständigen.
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2 . Jedem Beamten , mit Einschluß -der beeideten Praktikanten , steht das Recht zu , so¬

wohl seinen eigenen " Personalstandes - Ausweis , als auch die Ausweise jener Personen einzu¬
sehen , welche mit ihm in gleicher Diensteskategorie stehen und in derselben Dienstesbranche

(Magistrat , Buchhaltung , Hilfsamt ) verwendet werden.
3 . Jedem Beamten , welcher sich durch die Ausfüllung der Rubriken 5 bis 9 des ihn

betreffenden  Personalstandes - Ausweises gekränkt erachtet , steht das Recht zu , spätestens

binnen drei Tagen nach Ablauf der Frist zur Einsicht gegen diese Ausfüllung  bei dem
Herrn Bürgermeister  schriftlich und mit Angabe seiner Gründe Einspruch zu erheben.

Vom 11 . Juni 1872 , Z . 6431 ex 1871.

Der Wiener Gemeinderath hat in seiner Plenarversammlung vom 11 . Juni 1872 in

Betreff der Bestellung von Schuldienern an den städtischen Bürgerschulen  folgende
Beschlüsse gefaßt:

1 . Für je eine Bürgerschule ( sowohl für Knaben , als auch für Mädchen ) wird ein
Schuldiener sistemisirt und sind dermalen nach dem bestehenden Bedarfs 15 aufzunehmen.

2 . Dieselben sind dem Status der städtischen Amtsdiener einzureihen und demzufolge

jede Kategorie der Letzteren um ein Drittel der erforderlichen Schuldiener zu vermehren.
Ergibt sich hiebei eine nicht durch 3 theilbare Anzahl der städtischen Amtsdiener , so ist

der Rest der untersten , eventuell der zweiten Kategorie einzureihen.

3 . Der Magistrat wird angewiesen , über die Obliegenheiten dieser Schuldiener eine

eigene Jnstrukzion auszuarbeiten und dieselbe dem Gemeinderathe zur Genehmigung vorzulegen.
4 . Der Hausbesorger -Reinigungs - (Waschen , Ausreiben , Fensterputzen ) , der Heizer¬

und Turnhallendienerdienst soll mit dem Schuldienerdienst derart vereinigt werden , daß der
außer dem Schulhause wohnende Diener den Turnhallendienst gegen ein Pauschale von 60 fl.

jährlich zu übernehmen hat , der im Hause wohnende Schuldiener aber die Hausbesorgung
gegen ein Pauschale von 40 fl . jährlich , ferner die Reinigung des Hauses ( Waschen , Aus¬
reiben , Fensterputzen ) unter Einhaltung der für Volksschulen bestehenden Vorschriften gegen die
raummäßig festzustellende Neinigungsgebühr und das Heizen dort , wo Luftheizanlagen be¬
stehen , gegen ein Pauschale von 4 fl . ö. W . für jedes zu beheizende Gemach vom Schul¬
jahr 1872/73 an auf sich zu nehmen hat.

In den Zuweisungsdekreten ist jedoch diesen Bürgerschuldienern ausdrücklich bekannt zu
geben , daß sie diese ebenerwähnten Nebengebühren nicht in purtsirr sularii beziehen , daß
dieselben somit weder im Falle einer Versetzung beansprucht , noch bei Pensionirungen oder

Quieszirungen in Verrechnung gebracht werden können.
5 . Zur Besetzung der erledigten 15 Amtsdienerstellen ist die bei derlei Stellenverleihung

übliche Verlautbarung unter dem städtischen Dienstpersonale zu veranlassen.

Vom 14 . Juni  1872 , Z . 5589.

lieber das Gesuch der Turnlehrer - Verbindung um Remunerirung aus Anlaß von

Turnfahrten  wird beschlossen:

Der § . 2 der Turnsahrtordnung für die Kommunal -Volksschulen Wiens vom 13 . Sep¬
tember 1864 wird dahin abgeändert , daß Turnfahrten in ihrer Dauer nicht nothwendig auf

einen halben Tag zu beschränken seien , sondern daß die Dauer derselben bis zum Zeiträume

Eines Tages von dem steckenden Platz - Turnlehrer im Einvernehmen mit dem bezüglichen
Oberlehrer oder Direktor festzusetzen sei.
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Ferner wird dem leitenden Turnlehrer für die Begleitung der ganztägigen Turnfahrt
und die damit verbundenen Baarauslagen (worunter auch die Vorauslagen ) eine Remuneration
von 4 fl. ö. W ., den Hilssturnlehrern eine solche von 2 fl. ö. W . bewilligt.

Im Falle der Beschränkung der Turnfahrt auf einen halben Tag wird die Hälfte dieser
Remunerationen zuerkannt.

Dieser Beschluß hat bereits für die heurigen Turnfahrten vom Monate Mai angefangen
zu gelten.

Vom 18 . Juni  1872.

Der Gemeinderath findet sich bestimmt , die Anordnung zu treffen , daß alle Auslagen
anläßlich der Weltausstellung  nicht selbstständig von der Weltausstellungs -Kommission
vor das Plenum gebracht , sondern vorerst von der Finanzsekzion begutachtet
werden sollen.

Vom 18 . Juni  1872 , Z . 1232.

Den 3 Taglöhnern im St . Marxer Schlachthause wird der Tag lohn  von 80 kr. auf
1 fl. erhöht. _

Vom 21 . Juni  1872 , Z . 3007.

Die Erhöhung des Taglohnes  der provisorischen Rathhausknechte von 90 kr. auf
1 fl. wird genehmigt . _

Vom 25 . Juni  1872 , Z . 3284.

Die im Z. 7 der Dienstpragmatik für die Zulassung zur Beeidigung als Kanzlei-
Praktikant vorgeschriebene sechsmonatliche Probepraxis  wird auf die Dauer
von drei Monaten  beschränkt ; dem in der Probepraxis Befindlichen ist ein Sustentazions-
beitrag von monatlich 20 fl. anzuweisen , und wird der Magistrat zur genauen Befolgung
der übrigen Bedingungen des § . 7 der Dienstpragmatik angewiesen.

Diese Maßregel tritt mit dem Tage des Beschlusses in Wirksamkeit.

Chronik der Verwaltung.

(Wahlen .) Die Wahl des bisherigen Bezirksvorsteher -Stellvertreters und Bezirks-
Ausschusses am Neubau , Leopold Dorfleuthner,  Bürger , Seidenzeugfabrikant und Haus¬
besitzer, VII . Bezirk , Seidengasse Nr . 13 , zum Bezirksvorsteher  des VII . Bezirkes Neubau
wurde am 9 . Juli 1872 genehmigt.

(Ehrenbürgerrecht .) In Angelegenheit ver Verleihung , des Ehrenbürgerrechtes an
vr . Hans Kudlich  beschloß der Gemeinderath am 12 . Juli 1872 mit Bezug auf die von
dem Herrn Statthalter für Nlederösterreich angeordnete Sistirung aus dieser Verleihung zu
beharren , in einer Eingabe den Herrn Statthalter unter Hinweisung auf den § . 18 der Pr.
Gemeindeordnung , welcher den Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft keineswegs als Er¬
forderniß zur Erlangung des Ehrenbürgerrechtes der Stadt Wien aufstellt , und unter Hin¬
weisung auf die bisherige von der Staatsverwaltung niemals beanständete Uebung zu ersuchen,
die Sistirung des gedachten Gemeinderaths -Beschlufses aufzuheben . Im Falle diesem Begehren
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nicht stattgegeben , sondern der gedachte Gemeinderathsbeschluß von dem Herrn Statthalter auf¬
gehoben werden sollte , sei an das k. k. Ministerium des Innern der Rekurs zu ergreifen.

(Auszeichnungen .) In Anerkennung vieljährigen Wirkens im Lehramte wurde dem
Direktor des Kommunal -Real - nnd Obergymnasiums in der Leopoldstadt Or . Alois Pokorny
der Titel und Charakter eines Regierungsrathes und dem Direktor der Kommunal -Oberreal-
schule in der Rossau Eduard Walser  der Titel und Charakter eines Schulrathes , beiden
mit Nachsicht der Taxen Allergn . verliehen . ( Gemeinderathssitzung vom 4 . Oktober 1872 .)

(Mandatsniederlegung .) Der Advokat Du . Georg Schmidt  legte in der Sitzung
vom 11 . Oktober d. I . sein Mandat als Gemeinderath zurück.

(Eisenbahnen .) Bezüglich der Herstellung der Vieh transportsbahn von der
Stadlauerverbindungsbahn zum Schlachtviehmarkte St . Marx  wurde nach dem
Anträge des Bauamtes und Magistrates am 24 . September l872 beschlossen : 1 . Von der
Forderung der Umwandlung der provisorischen Bahn in eine definitive Umgang zu nehmen und
den Magistrat zu ermächtigen , hierüber an den Herrn Handelsminister Bericht zu erstatten.
2 . Nach den Vorschlägen des Stadlbauamtes , daß außer der Herstellung eines definitiven Durch¬
lasses zwischen Profil 24 und 25 noch ein definitiver Durchlaß auf dem Simmeringergebiete
zwischen Profil 10 und 11 ( der Meichel - und Antonseegafse ) durch Hebung des Profils her¬
gestellt und daß bei Erfolg der Parzellirung bei jeder Straßenkreuzung eine 6 " breite Rampe
zur Uebersetzung der Bahn im Niveau auf Kosten der Bahngesellschaft hergestellt werde.

Der Gemeinderath ertheilte am 1 . Oktober 1872 die Zustimmung , daß den Herren
Geringer  und Aub  die gebetene Vorkonzcssion für eine Tunnelbahn in Wien  vom k. k.
Handelsministerium crtheilt werde.

(Pferdebahnen .) Am 16 . Juli d . I . genehmigte der Gemeinderath das Projekt
der Wiener Tramway -Gesellschast über die Trace Stubenring — Radetzkybrücke —
Radetzkystraße — Löwengasse — Rasumoffskygasse — Sofienbrücke,  wornach
in der ganzen Strecke bei den Häusern Nr . 24 bis 36 Löwengasse , wo nur 1 Geleise im
Mittel der Fahrbahn eingelegt wird , Doppelgeleise gleichfalls in der Mitte der Fahrbahn
eingelegt werden . Die Kosten der Gassenverbreiterung bei den Häusern Nr . 53 und 56 Löwengafse
sind von Seite der Tramway -Gesellschaft zu tragen . Am 13 . August wurde hierauf das
Traciruugsprojekt für diese Pferdebahnlinie nach dem Anträge des Magistrates mit dem Zu¬
satze genehmigt , baß unter dem Viadukte in der Löweugasse sich nicht Tramway -Wägen begeg¬
nen dürfen , und daß dort erhöhte Trottoirs herzustellen seien . Zugleich wurde ausdrücklich
betont , daß durch die Erklärung des Vertreters der Wiener Tramway -Gesellschaft in keiner
Weise den künftigen Beschlüssen des Gemeinderathes über den Fahrpreis vorgegriffen werden
könne und daß die Stellung einer Bedingung , daß die Tramway -Gesellschaft erst dann den
Bau der Weltausstellungslinie beginnt , wenn der Fahrpreis bestimmt ist , von Seite des Ge --
meinderathes nicht anerkannt werde.

In der Sitzung vom 16 . Juli genehmigte er auch das Projekt der Wiener Tramway-
Gesellschaft über die Ausführung der Pferdebahnlinie Nußdorferstraße — Alserstraße
— Brigittabrücke — Wallenstein straße — Nordwestbahnhof — Nordbahn¬
straße — Praterstraße  mit Doppelgeleisen im Mittel der Straßen , mit Ausnahme der
Doppelgcleise in der Nordbahnstraße , wo die Geleise in das bestehende provisorische Geleise
einmünden . Die Kosten der Verbreiterung der Fahrbahn im oberen Th eile der Alserbachstraße,
dann die Kosten der Straßenerweiterpng in der Alserbachstraße nächst der Simondenkgasse und
in der Wallensteinstraße nächst der Paget ' schen Wachstuchfabrik hat die Gesellschaft zu tragen.

Am 13 . August d. I . wurde das Projekt zur Führung der Pferdebahnlinie Alser¬
bachstraße — Brigittenau — Praterstern,  nach dem Anträge des Magistrates (mit
Ausnahme des Passus , daß angestrebt wird , diese ganze Linie als definitiv zu erklären ) mit
der Abänderung genehmigt , daß die Tramway -Gesellschast in der Alserbachstraße nächst der
Porzellanfabrik mittels Straßenverbreiterung zur Einlegung von Doppelgeleisen zu verhalten
sei . Zugleich wird ausdrücklich erklärt , daß durch die Erklärung des Vertreters der Wiener
Tramway -Gesellschaft in keiner Weise den künftigen Beschlüssen des Gemeinderathes über den
Fahrpreis vorgegriffen werden könne — und die Stellung einer Bedingung , daß die
Tramway -Gesellschaft erst dann den Bau der Weltausstellungslinie beginnt , wenn der Fahr¬
preis bestimmt ist, von Seite des Gemeinderathes nichl anerkannt werde.

Die Vorstellung der Wiener Tramway - Gesellschast gegen den Beschluß , womit derselben
die Legung von Doppelgeleisen in der Alserbachgasse  nächst der Porzellanfabrik bis
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1 . Mai 1873 ausgetragen wurde , wies der Gemeinderath am 24 . September d. I . zurück,
nachdem die Gesellschaft nicht uachgewiesen hatte , daß sie mit der Wiener Baugesellschaft Ver¬
handlungen wegen Einlösung des nöthigen Grundes eingeleitet hat und welches Resultat
diese hatten.

In Betreff der Führung der Pferdebahnliuie zur Südbahn  wurde am 20 . Sept . 1872
die Trace Ringstraße — Schwarzenbergbrücke — Lastenstraße — Karlsgasse —
Guß hausstraße — Favoritenstraße — Fa voriten linie — Südbajhn  mit einer
Ahzweigung von der Favoritenstraße vw - ä - vis  dem Hauptthore des Theresianum durch die
Mayer Hofgasse  über die Wied nerhaupt straße und Matzlei n s b o rfer straße zur
Wienerbergerlinie (Matzleinsdorferlinie ) , wobei in der Karlsgasse provisorisch nur ein
Geleise einzulegen ist , unter ausdrücklicher Aufrechthaltung der Bestimmungen des Vertrages vom
7 . März 1868 genehmigt . Das Provisorium wird auf die Dauer von längstens 3 Jahren
unter der Bedingung genehmigt , daß die Wiener Tramway -Gesellschaft binnen dieser 3 Jahre
das Defiuitivum im Sinne des G .-R .-B . vom 1 . Oktober 18 69 in der Wiednerhauptstraße
oder in anderer vom Gemeinderathe als geeignet erkannten Weise ausführt und sich hiezu
neuerdings protokollarisch verpflichtet.

Das Projekt der Tramway - Gesellschaft zur Verbindung der Pferdebahngeleise der
Prater - und Nordbahn straße mit der S chwimmschul alles  im Prater , wornach die
Doppelgeleise dieser beiden Tracen mittelst einer doppelgeleisigen Abzweigung mit dem Geleise
der Schwimmschulallee verbunden und da in derselben nur ein einfaches Geleise liegt , ebenda
noch ein zweites Geleise bis circa 90 Klafter unterhalb des Viaduktes derart angelegt werden
soll , daß dasselbe mit dem bestehenden Geleise parallel läuft und für die Fußgeher rechts -
vom Geleise noch ein genügender Raum bleibt , wurde am 8 . Oktober 1872 nach dem Anträge
des Magistrates unter folgenden Bedingungen genehmigt:

1 . daß zur Zeit der Weltausstellung der Hauptstazions - und Absteigeplatz für das den
Prater und die Weltausstellung besuchende Publikum unterhalb des Viaduktes angelegt und am
Praterstern und in dessen unmittelbarer Nähe nur einfache Haltstellen eingerichtet werden;

2 . daß unterhalb des Viaduktes parallel mit der Geleisanlage zum Weltausstellungs-
Platze zwischen derselben und der Nordbahnplanke ein circa 120 Kl . langes Reservegeleise zur
Nangirung der Tramwaywägen hergestellt werde;

3 . daß diese Verbindungsgeleise auch in Bezug auf den Fahrpreis als ein Theil der
vertragsmäßigen Linien behandelt werden;

4 . daß insbesondere auch uoch die vom hohen k. k. Obersthofmeisteramte , sowie von der
hohen k. k. n . ö. Statthalterei gestellten Bedingungen erfüllt werden.

Am 24 . September 1872 beschloß der Gemeinderath : es habe die Pferdebahn -Kommission
mit der Wiener Tramway -Gesellschaft unverzüglich in mündliche Verhandlung zu treten , damit
auf Grund des Gemeinderathsbeschlusses vom 20 . September ein Uebereinkommen getroffen
werde , wodurch die Herstellung der Südbahnlinie  ehestens ermöglicht wird , und daß auch
Verhandlungen rücksichtlich der beiden in den Prater führenden sogenannten Weltausstel-
lungslinien  stattzufinden haben.

Rücksichtlich der Vereinbarung des Fahrpreises  für die sog . Meltaus sie llungs-
linien  wurde am 13 . September beschlossen : die Wiener Tramway -Gesellschaft aufzufordern,
die sog . Weltausstellungslinien auszubauen , ohne daß für den Ausbau eine Entschädigung
bewilligt wird.

(Finanzwesen .) Der Bericht über das Ergebniß der Armenlotterte  im I . 1872,
wornach sich ein Reinerträgniß von 47 .873 fl . 25 kr. herausstellt , wurde am 27 . Dezbr . d . I.
zur Kenntniß genommen , die Ausfertigung der beantragten Dankschreiben genehmigt , und dem
Rechnungsrathe Sutor  für die Leitung dieses Geschäftes eine Remuneration von 400 fl.
bewilligt.

Der Rechnungsabschluß des allgemeinen Versorgungsfondes  pro 1870 , wornach sich
die effektiven Einnahmen  mit Einrechnung des vorhanden gewesenen Kassarestes pr . 86 .643 fl.
24 ^ 2 kr. auf 2,487 .330 fl . 41 kr. , die effektiven Ausgaben  auf 2,396 .517 fl . 61 ^ kr.,
somit der Kassarest mit 90 .812 fl . 79 /̂ » kr. beziffern , während sich die kurrenten Einnahmen
auf 1,243 .293 fl . 21kr ., die kurrenten Ausgaben auf 1,489 .516 fl . 95 ^ kr. und somit
der diesfällige Abgang auf 246 . 223 fl . 74 kr. belaufen , wurde am 27 . September d . I.
genehmigt.

(Schulen .) Bezüglich der Anschaffung von Schulbüchern für arme Kinder
wurde am 30 . August d. I . nach dem Mag .-Antrage und dem Anträge des Ortsschulrathes im

18-
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VI . Bezirke beschlossen: Die im k. k. Schulbücherverlage erschienenen Bücher sür die Volksschulen
bezieht die Kommune wie bisher von dort unentgeltlich . Bezüglich der im k. k. Schulbücher¬
verlage nicht erschienenen Lehrbücher sind die Schulleiter anzuweisen , zu Anfang eines jeden
Schuljahres ein vom Ortsschulrathe vidirtes Verzeichniß derjenigen Kinder , welche eine Waisen¬
pfründe oder ein Kostgeld aus dem Versorgungsfonde beziehen oder deren Eltern das Armen¬
recht genießen , unter genauer Angabe der benöthigten Bücher an den Magistrat vorzulegen.
Die Art und Weise der Anschaffung dieser Bücher auf Rechnung des allgemeinen Versorgungs-
fondes bleibt dem Magistrate überlassen . Wegen fernerer Verwendung noch gut erhaltener
Bücher ist die entsprechende Weisung an die Schulvorstände resp . Lehrer hinauszugeben.

Die Vorstände der evangelischen und israelitischen  Kultusgemeinde wurden ersucht,
im Sinne des § . 5 des Volksschulgesetzes für den Religionsunterricht an den beiden Nebungs-
schulen des städtischen Pädagogiums Sorge zu tragen , da 30 Schüler evangelischer und 81 Schüler
mosaischer Religion im Schuljahre 1871/72  an den genannten Schulen sich befanden.
(Gemeinderathsbeschl . vom 8 . Oktober 1872 .)

Bei dem nothwendigen Ersätze für die mit Uebelständen versehene Schule in der
Digergasse  wurde am II . Oktober d. I . die Erbauung  eines Schulhauses  auf der
Area des alten Gemeindehauses Nr . 19 Lerchengafse im Bezirk Jos esstadt  beschlossen.

(Wasserleitung .) lieber eine Eingabe oes Wasserversorgungskomitä der westlichen
Vororte  um Erledigung der Frage wegen Einbeziehung der Vororte in die Wasserversorgung
Wiens bis 10 . Oktober 1872 , beschloß der Gemeinderath am 1 . Oktober d. I . zu erwidern,
daß die Kommune Wien im Prinzips geneigt sei, an die Vororte Wasser abzugeben , ohne dies-

. falls eine Verpflichtung gegenüber den letztern zu übernehmen , daß sie aber nicht in der Lage
sei , auf die Feststellung einer Frist zur Erledigung dieser Frage einzugehen , und zwar um so
weniger , als diesfalls noch Vorerhebungen gepflogen werden müssen und die Vororte bis jetzt
noch keine Angaben über ihren Wasserbedarf gemacht haben.

(Monumentale Brunnen .) Bezüglich der Errichtung eines monumentalen
Brunnens  aus den zu diesem Zwecke reservirten Nachlässen der Verdienstbeträge des Bau¬
unternehmens der Hochquellen - Wasserleitung per 100 .000 fl. wurden folgende Beschlüsse gefaßt,
und zwar : 1 . daß statt eines monumentalen Hochquellenbrunnens zwei solcher Brunnen , und
zwar vor dem neuen Rathhause an Stelle der zwei jetzt projektirten Bassins hergestellt werden;
2 . daß zur Herstellung des einen dieser Brunnen die obige reservirte Summe pr . 100 .000 fl.
verwendet und der zweite dieser Brunnen aus Kosten der Kommune hergestellt werde ; 3 . daß
zur Herstellung dieser beiden Brunnen ein beschränkter Konkurs auszujchrelben und hierüber
die betreffende Vorlage an den Gemeinderath gemacht werde , und 4 . daß nach Wunsch des Bau¬
unternehmers Gabrielli  bis zur Eröffnung der Hochquellen - Wasserleitung am äußeren
Schwarzenbergplatze ein einfaches Bassin mit einem hochtreibenden , mächtigen Wasserstrahl auf
Kosten der Kommune errichtet und hierüber ebenfalls die betreffenden Vorlagen an den Ge¬
meinderath gerichtet werden.

(Brücke .) Die Handelsministral - Entscheidung vom 12 . Juni 1872 , H . M . I . 7665,
wornach dem Konsorzium der Wiener Verbindungsbahn die Herstellung einer 4 Klafter breiten
provisorischen Brücke als Ersatz für die mit der Auflassung der fortifikatorischen Mauerwerks-
anlage entfallende steinerne Brücke anfgetragen und der Vorbehalt des Rechtes der Kommn ne
zur Ausführung von Kommunalbauten (auf oder unter dem Eisenbahnterritorium ) ohne Einsprache
des Konsorziums im bloßen Einvernehmen mit den Bahnorganen als im Gesetze nicht gegründet
erklärt wurde , weil das Eisenbahnterritorium durch fremde Bauführungen nur nach vorher ge¬
gangener Verhandlung mit der Bahugesellschaft und mit Zustimmung , respektive nach Ent¬
scheidung der Staatsverwaltung in Anspruch genommen werden kann , wurde am 30 . Angust d . I.
zur Kenntniß genommen und bezüglich der Breite der obigen Brücke auf den diesfälligen For¬
derungen der Vertreter der Kommune Wien beharrt.

Redigirt und herausgegeben vom Magistrate . — Wien , gedruckt bei Carl Gerold ' s Sohn.
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I.
Reichs - und Lundes - Gesetze und Verordnungen.

Kundmachung des k. k. Statthalters von Nieder - Oesterreich vom 11 . Sep¬
tember 1872 , Z . 25 .438 , Mag . Z . 140 .446,

in Betreff des Vorgehens bei Leichenüberführungen.

In Erledigung des Berichtes vom 18 . Juli d. I ., Z . 97346 , und unter Rückschluß der

Beilagen desselben theile ich dem Wiener Magistrate die Abschrift eines von Seiner Exzellenz
dem Herrn Minister des Innern unterm 20 . August d. I ., Z . 12940 , an den Herrn Statt.
Halter in Linz gerichteten Erlasses in Betreff des Vorgehens bei Leichenüberführungen mit,
und füge dem bei , daß eine gleichlautende Erinnerung an sämmtliche Länderchefs ergangen ist.

Laut einer Anzeige des Wiener Stadtfisikates langte die Leiche einer am 20 . Juni l . I.

Morgens 1 Uhr zu Ebensee verstorbenen Person schon am 21 . Juni l . I . Früh 7 Uhr,
somit kaum etwas über 24 Stunden nach erfolgtem Tode , blos in einem weichen Sarge ver-
wahrt , der sich in einer Einsatzkiste aus gleichem Holze befand , hier am Friedhofe an , und

es mangelte nebst dem Nachweise der geschehenen Tvdtenbeschau , die bezirksärztliche Vidirung
des Leichenpasses hinsichtlich der vorschriftsmäßigen Versorgung.

Da dieser Vorgang nicht nur den bestehenden Vorschriften in mehrfacher Beziehung zu¬
widerläuft , sondern anderntheils das Todtenbeschreibamt in Wien nur auf Grundlage eines
Todtenbeschau -Befundes in die Lage kommt , die Beerdigungsanweisung auszufertigen und die

Matrike zu führen , so beehre ich mich Euer Hochwohlgeboren hievon mit dem Ersuchen in
Kenntuiß zu setzen, die Verfügung gefälligst treffen zu wollen , daß künftighin bei Leichenüber¬
führungen die Bestimmungen des h. o. Erlasses vom 6 . Mai 1856 , Z . 8690 , genau beobachtet,
insbesondere die vorschriftsmäßige Versorgung überwacht , und daß bei den nach Wien bestimm¬
ten Leichen der Todtenbeschau -Befund wenigstens in Abschrift mitgesendet werde.

19
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Auszug aus dem Erlasse der k. k. niederösterreichischen Statthalterei vom
17 . September 1872 , Z . 26 .368 , Mag . Z . 143 .069,

betreffend die Vortage von Rekurs - Anmeldungen über Straferkenntniffe an die höhere Instanz.

Die hohe k. k. n . ö. Statthalterei hat laut Erlasses vom 17 . September 1872,

Z . 26368 , anläßlich eines Rekurses gegen eine auf Grund der kaiserl . Verordnung vom
20 . April 1854 , R .-G . -Bl . 96 , verhängte Geldstrafe , dem Magistrate bedeutet , daß auch bei
einer bloßen Rekurs -Anmeldung , selbst wenn keine weitere Rekurs -Ausführung überreicht wird,

die betreffenden Straferkenntnisse der höheren Instanz vorzulegen sind.

Jndorsat -Bescbeid der k. k. niederösterreichischen Statthalterei vom 25 . Sep¬
tember 1872 , Z . 4271 , Pr ., Mag . Z . 147 .081,

betreffend die Uebertragung der Geschäfte des känigt . Kommissärs für Siebenbürgen , sowie

der Grundcnttastungsfonds -Direkzion zu Ktausenburg an das känigt . ung . Ministerium , be¬

ziehungsweise an die känigt . ung . Grundenttastuugsfonds - Direkzion in Bsen.

Mittelst Indorsat -BescheideS der k. k. n . ö. Statthalterei vom 25 . September 1872,

Pr . -Z . 4271 , wurde folgende Zuschrift des königl . Kommissärs für Siebenbürgen dem Ma¬

gistrate zur Kenntnißnahme mitgetheilt:
Se . k. und k. Apost . Majestät haben mit a . h . Entschließung vom 25 . August l . I.

mich meiner Funkzionen als königl . Kommissär für Siebenbürgen in der Weise Allergnädigst
zu entheben geruht , daß ich mit dem letzten September d. I . meine Amtswirksamkeit gänz¬
lich zu beendigen habe.

WeiterS haben Se . k. k. Apost . Majestät mit a . h . Entschließung vom 2 . September

l . I . Allergnädigst zu gestatten geruht , daß die siebenbürgische kön. GrundeutlastungsfondS-

Direkzion mit 1. Oktober l . I . nach Ofen einberufen werde.
Diesen Allerhöchsten Bestimmungen zu Folge habe ich die Verfügung getroffen , daß die

Funkzion des Kommissariates mit 20 . d . M . abgeschlossen und das Einreichungsprotokoll der
Grundentlastungsfonds -Direkzion zu Klausenburg ebenfalls mit 20 . September geschlossen und
am 1 . Oktober l . I . in Ofen eröffnet werde.

Hievon beehre ich mich ein löbl . k. k. Statthalterei -Präsidium mit dem Ersuchen in Kennt-

niß zu setzen , in allen den Wirkungskreis des kön. Kommissärs , eventuell der Grundentlastungs-
fonds -Direkzion , betreffenden ämtlichen Angelegenheiten vom Zeitpunkte des Empfanges dieser
Verständigung an das kompetente k. ung . Ministerium in Ofen , beziehungsweise an die dortige

königl . ung . Grundentlastungsfonds - Direkzion , sich wenden zu wollen.

Erlaß des k. k. Statthalters von Niederösterreich vom 26 . September 1872,
Z . 28 .327 , Mag . Z . 147 .084,

den Viehtrieb auf den Schlachtviehmarkt zu St . Marz ' betreffend.

Ueber Anregung der n . ö. Handels - und Gewerbekammer finde ich nach dem Anträge

des Magistrates und der k. k. Polizei -Direkzion in Wien zur Förderung der Interessen des

Viehhandels und der Approvisionirung Wiens bis zu dem Zeitpunkte der Errichtung der
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Zentral -Viehabladestation in der Nähe des St . Marxer Schlachthauses den Eintrieb des
Schlachtviehes an der Taborlinie und den weiteren Trieb desselben durch die Bezirke Leopold¬
stadt und Landstraße bis auf den St . Marxer Schlachtviehmarkt auch an Sonn - und Feier¬
tagen eben so wie an Wochentagen bis acht llhr Früh vom 1. Oktober d. I . angesangen
zu gestatten.

Hiermit hat auch die Verordnung der bestandenen k. k. n . ö. Regierung vom 23 . April
1834 , Z . 19089 , außer Kraft und Wirksamkeit zu treten.

Hievon setze ich den Magistrat in Wien in Erledigung und unter Rückschluß der Bei¬
lagen des Berichtes vom 17 . September d. I ., Z . 85476 , zur weiteren Veranlassung mit dem
Beifügen in Kenntniß , daß unter Einem die entsprechende Verständigung der n . ö. Handels¬
und Gewerbekammer , dann der Wiener k. k. Polizeidirekzion erfolgt.

II.
Gemeinderalhs-Beschlüsse.

Vom 2 . Juli 1872 , Z . 5793.

Dem die Bibliotheksgeschäfte an einer der städtischen Mittelschulen be¬

sorgenden Mitgliede des Lehrkörpers  wird hiefür eine Remuneration von 100 fl.
per Jahr bewilligt , wogegen dieses Mitglied die obligate Stundenzahl einzuhalten hat.

Vom 2 . Juli  1872 , Z . 1968.

Der Taglohn  des Aufsehers am städtischen Holzmarkte wird von 88 kr. auf 1 fl. erhöht.

Vom 9 . Juli  1872 , Z . 5423.

1. Sämmtlichen Beamten und Dienern der Gemeinde , welche nicht im Genüsse einer
Naturalwohnung stehen, wird zu dem gegenwärtigen mit 20 Prozent des systemmäßigen Ge¬
haltes bemessenen Quartiergelde welches als systemmäßiges Bezugsrecht der Beamten und Diener
aufrecht erhalten bleibt , eine jährliche Quartiergeldzulage  von 10 Prozent des system¬
mäßigen Gehaltes bewilligt.

2 . Das bisher für Beamte fixirte Minimal -Quartiergeld wird von 150 fl. auf 200 fl.

erhöht , und das den Dienern mit 30 Prozent ihres Gehaltes zu bemessende Quartiergeld darf
nicht weniger als 150 fl. für jeden Einzelnen betragen.

3 . Diese Bestimmungen haben mit dem nächsten Quartiergeld -Fäüigkeitstermine in Wirk¬

samkeit zu treten und gelten vorläufig bis Ende Juli 1874.
Sollten nach Ablauf dieser Zeit die der gegenwärtigen Bewilligung zu Grunde liegenden

Verhältnisse noch fortdauern , so ist eine neuerliche Bewilligung des Gemeinderathes einzuholen.
4 . Für die Dauer der Gewährung der in Rede stehenden Zulage haben jene Quar¬

tiergeldzulagen , welche einzelne Beamte und Diener als Ergänzung ihres vor der letzten
Regulirung bezogenen Quarüergeldes angewiesen erhielten , zu entfallen.

Vom 9 . Juli  1872 , Z . 3274.

Die Aufnahme zweier Diurnisten mit 1 fl. 25 kr. per Tag als Aushilfsarbeiter im

städtischen Zimentirungsamte  wird genehmigt.

19*
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Vom 9 . Juli 1872 , Z . 3323.

Die  Zuziehung von Gemeinderäthen zu den Amtshandlungen des Ma¬

gistrates hat künftig in der Regel nur dann stattzufinden,/wenn Reichs - oder Landesgesetze,
oder auf deren Grundlage ergossene Ministerial - Verordnungen , oder ^ die Bestimmungen des

Gemeindestatutes die Intervenirung von Mitgliedern der Gemeindevertretung bei Akten der
Kommunalverwaltung ausdrücklich vorschreiben ; dagegen hat die Beiziehung von Gemeinde-
räthen in Zukunft zu entfallen , wenn dieselbe auf Gemeinderaths -Beschlüfsen oder auf der bis¬

herigen Gepflogenheit beruhte.

Mur bei öffentli chen O ffertverhandlungen sollen jederzeit Geme inder ät he beigezogen werden,
welche über den ordnungsmäßigen Gang der Offertverhandlung zu wachen haben.

Wenn jedoch entweder zur Ausführung von Gemeinderaths -Beschlüfsen oder zur Ueber-

wachung dieser Ausführung eine eigene Kom mi ssion , vom Gemeinderäthe bestellt wurde , so ver¬
bleibt dieselbe bis zur Beendigung ihrer Aufgabe im ungeschmälerten Besitze ihrer Wirkungs¬
sphäre nnd ^ ebenso hat die Zuziehung von Mitgliedern des Gemeinderathes in Zukunft dann
stattzufinden , wenn letzterer von nun an die Intervention von Gemeiuderäthen entweder bei
Geschäften bestimmter Kategorien überhaupt oder in einem einzelnen Falle verordnet.

Findet der Magistrat in einem gegebenen Falle entweder in Hinsicht auf die Wichtigkeit
desselben oder aus anderen Gründen die Zuziehung von Gemeinderäthen zu seinen Amts¬
handlungen wünschenswerth , so hat er es im kurzen Wege entweder schriftlich oder mündlich
dem Herrn Bürgermeister bekannt zu geben und es bleibt dem Ermessen desselben überlassen,
in dringenden Fällen unmittelbar , sonst aber im Einvernehmen mit dem betreffenden Ob¬
manne der Sekzion oder Kommission , die Intervenirung von Gemeinderäthen zu veranlassen.

Vom 23 . Juli 1872 , Z . 1535.

Die Lehrkörper der Schulen haben in den letzten  zwei Monaten des Schuljahres den

Vorschlag über den Lehrmittelbedarf  an die betreffenden Ortsschulräthe zu leiten.

Vom 23 . Juli  1872 , Z . 2066.

Ueber das Magistratsreferat in Betreff der Erhöhung der Entlohnung des

Feuerlöschpersonals  wurde die Vermehrung des Personalstandes um 4 Chargen (Re¬
quisitenmeister , Obertelegrafist , Turnmeister , Oberhornist ) und die künftige vom 1 . Mai 1872
an in Anwendung zu bringende Entlohnung des Personals in nachstehender Weise genehmigt:

Erster Exerzirmeister mit 600 fl. Iahresgehalt und 200 fl . Perfonalzulage.
Zweiter Exerzirmeister mit 500 fl . Jahresgehalt und 200 fl. Personalzulage.

1 Requisitenmeister mit täglich . 1 fl . 70 kr.
1 Obertelegrafist „ „ 1 „ 60 „
9 Löschmeister „ „ je 1 „ 60 „
1 Turnmeister „ „ 1 „ 60 „

1 Oberhornist „ „ 1 „ 60 „

9 Löschmeistergehilfen „ „ je 1 „ 40 „
56 Feuerwehrmänner I . Klasse „ „ je 1 „ 20 „
50 ,, II . ,, „ „ . l » ' »»
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Vom 26 . Äuli 1872 , Z . 1712.»

Den städtischen Beamten und Dienern sind die Quartiergelderraten  an einem, dem
jeweiligen Zinszahlungstage vorausgehenden Tage auszubezahlen.

Vom 26 . Juli  1872 , Z . 1833 und 1492.

Ueber Ansuchen der Diurnisten  der städtischen Buchhaltung und des Konskripzions-
amtes um einen Theueruugsbeitrag  pro 1872 wird beschlossen, den sämmtlichen im
städtischen Dienste stehenden Diurnisten einen solchen Beitrag von je 30 fl. zu ertheilen.

Vom 26 . Juli  1872 , Z . 2024.

Der Doppelbürgerschule am städtischen Pädagogium wird , wie den übrigen Bürgerschulen,
ein Lehrmittelpauschale  von 200 fl. für jede der beiden Schulen durch drei Jahre
bewilligt.

Vom 26 . Juli  1872 , Z . 2430.

Der durch den k. k. n . ö. Landesschulrath mitgetheilte Erlaß Sr . Exzellenz des
Herrn Ministers für Kultus und Unterricht vom 18 . April l. I ., Z . 2520 , betreffend
die Abhaltung der Maturitätsprüfungen an den beiden Kommunal - Real - und
Obergymnasien in Wien,  wird zur Kenntniß genommen.

Hiernach kann am Schlüsse des Schuljahres 1871/72 an beiden genannten Obergymnasien
die Maturitätsprüfung genau nach den Bestimmungen der § § . 78 — 86 des Organisazions-
Entwurfes für die österreichischen Gymnasien abgehalten werden.

Ueber die Prüfung aus der Naturgeschichte und Physik wird eine besondere Vorschrift
gegeben.

Hinsichtlich der Religionslehre ist das aus den Semestralzeugnissen der VII . und VIII.
Klaffe sich ergebende Urtheil in das Prüsungszeugniß aufzunehmen . Dasselbe ist bei der
philosophischen Propädeutik der Fall.

Die Festsetzung der Prüfungstaxe innerhalb der mit den Ministerialerlässen vom
6 . Februar 1870 , Z . 12128 , und vom 30 . April 1870 , Z . 3573 , gezogenen Grenzen bleibt
der Gemeindevertretung überlassen.

Vom 30 . Juli  1872 , Z . 3953.

In Erläuterung des Gemeinderaths -Beschlusses vom 9 . Juli d. I ., Z . 2423 , beschließt
der Gemeinderath , daß sämmtlichen  städtischen Beamten und Dienern , somit auch jenen,
welche bisher noch nicht in die Regulirung einbezogen wurden , vom 1. August d. I . an bis
Ende Juli 1874 ein Quartiergeld  in der Höhe von 30 Prozent ihres Gehaltes , resp.
das im Gemeinderaths -Beschluffe vom 9 . Juli genehmigte Minimalquartiergeld zu erfolgen sei.
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Vom 30 . Juli 1872 , Z . 3676.
O

Die zum Dienste als Gefangenaufseher im städtischen Gefangenhause  zu¬

gewiesenen Amtsdiener haben im Genüsse des mit ihrer Stelle verbundenen systemmäßigen
Quartiergeldes zu verbleiben , und hat diese Maßregel mit 1 . August 1872 in Wirksamkeit

zu treten.

Vom 2 . August  1872 , Z . 1333,

betreffend die fachliche Reorganisation dea Stadtbauamtes.

Mit dem Gemeinderaths -Beschlusse vom 2 . August 1872 , Z . 1333 , wurde der Entwurf

über die fachliche Reorganisation des StadtbauamteS,  nach welchem , um der spe¬

zifisch technischen Mission des Stadtbauamtes mehr gerecht zu werden , die ganzen Geschäfte
desselben theils unter die unmittelbare Leitung der Direkzion , theilS aber auch unter die Lei¬

tung der mehr selbstständig agirenden und nur der Direkzion und der Vorgesetzten Behörde
verantwortlichen Vorstände der Fachabtheilungen (der Ober - Ingenieure ) gestellt , das Institut

der Bezirks -Ingenieure aufgelassen , und je 2 subalterne Bauamtsbeamte an die einzelnen Be¬
zirke zur Verrichtung der minder bedeutenden kurrenten Geschäfte im steten Einvernehmen mit
den Bezirksvorstehern zugewiesen werden sollen , und nach welchem sich der Dienst des Stadt-
Lauamtes in folgender Weise vertheilt:

I . Direkzion;
II . die drei Fachabtheilungen:

u) für Hochbau -,
b ) für Straßen - und Brückenbau -,

e ) für Wasserbau -Angelegenheiten,
denen 1 Ober - Ingenieur vorsteht , und denen je nach Bedarf und Ermessen der Direkzion die
erforderlichen Ingenieure , Adjunkten , Assistenten und Eleven je nach ihrer speziellen Eignung
zugewiesen werden sollen;

III . der Exekuzions - und Manipulazionsdienst;
IV . die Feuerwehr provisorisch bis zur anderweitigen Verfügung verbunden mit der

Stadtsäuberung;

V . Evidenz -Bureau;
VI . Material -Verwaltung;

VII . Kanzlei - Geschäfte.
III ., IV ., V ., VI . und VII . unter der unmittelbaren Leitung der Direkzion genehmigt,

und wegen Vereinfachung des Kontenwesens beschlossen , daß zur schnelleren Befriedigung der
Kontrahenten die einzelnen Konten von dem im Bezirke exponirten Stadtbauamts -Beamten in

Empfang genommen , revidirt und täglich oder in den kürzesten Intervallen der Buchhaltung
im kurzen Wege zur Adjustirung übergeben werden , von wo sie im kurzen Wege wieder dem
Vorsteher znr Ausbezahlung retournirt werden.

Zugleich wurde im Prinzipe auch die Trennung der Feuerwehr und der Straßensäube¬
rung vom bauämtlichen Dienste genehmigt und der Magistrat beauftragt , über die Organi-
sazion dieser beiden zu vereinigenden und unter die Oberleitung der Stadtbauamts -Direkzion

zu stellenden Dienste und über allfällige Gremialverhandlungen im Bauamte ehestens Anträge
zu stellen.
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Vom 27 . August 1872 , Z . 3492.

Den  Ringstraßen - Bespritzungsarbeitern , welche sich durch einen Monat Lei
dieser Arbeit zufriedenstellend verwendet haben , wird eine Monatszulage von 3 fl. bewilligt.

Diese Zulage gilt vorläufig pro 1872 und ist vom 1 . Juni 1872 an auszubezahlen.

Vom 30 . August  1872 , Z . 3008.

Die vom Bauamte vorgenommenen Erhebungen über die Anwendung imprägnir-
ter Hölzer  von Seite der Eisenbahnen werden zur Kenntniß genommen und wird nach
dem Anträge des Bauamtes im Prinzips  beschlossen, die Jmprägnirung solcher Hölzer , welche
der Erdfeuchtigkeit oder überhaupt der abwechselnden Nässe und Trockenheit ausgesetzt sind, bei
Kommunalobjekten allgemein einzuführen.

Vom 30 . August 1872 , Z . 1443.

Ueber Ansuchen der beiden Herren Stadtphysiker um Erhöhung ihrer Bezüge
hat der Gemeinderath in seiner Plenarsitzung vom 30 . August d. I . folgende Beschlüsse
gefaßt:

1 . Der Gehalt der Herren Stadtphysiker wird mit je zweitausend zweihundert Gulden

(2200 fl.) Oe . W . per Jahr festgesetzt.
2 . Nach je fünf  in dieser Eigenschaft mit entsprechendem Erfolge zurückgelegten Dienst-

fahren gebührt ihnen eine Diensteszulage von je zweihundert Gulden (200 fl.) Oe . W ., und
zwar bis zum vollendeten zwanzigsten  Dienstjahre.

3 . Die Verpflichtung der Herren Stadtphysiker , in der inneren Stadt zu wohnen , wird
aufrecht erhalten und ihnen ein Quartiergeld mit je sechshundert Gulden ( 600 fl.) Oe . W.
pro Jahr verliehen.

4 . Die erste Quinquenalzulage wird den gegenwärtigen Herren Stadtphysikern vom
Tage des obigen Gemeinderaths -Beschlusses angewiesen , während der Anfangspunkt der zweiten
Quinguenalzulage vom Tage ihrer Beeidigung an zu berechnen ist.

Vom 17 . September  1872 , Z . 4008.

Der Gemeinderath genehmigt die Erhöhung des Quartiergeldes für die Bürger¬

spitals - Be amten  von 20 auf 30 Prozent des reinen Gehaltes und zwar für die Zeit
vom 1. August 1872 bis Ende Juli 1874 . (Ausgenommen sind jene Beamte , welche im Be¬
sitze eines Natural -Quartieres sind.)

Der Gemeinderath beschließt, daß der Taglohn der Steuerexekuzionisten  von
70 kr. auf 1 fl. Oe . W . und das Quartier -, Holz - und Lichtrelutum per 63 fl. auf 100 fl.
Oe . W . jährlich erhöht werde.
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Vom 24 . September 1872 , Z . 4279 und 4280.

Jene  Lehrer , welche wegen nicht vollendetem zweijährigen Schuldienstes
vom k. k. Landesschulrathe die Bestätigung der Präsentazion nicht erhielten,
werden zur einstweiligen Verwendung an den städtischen Volks - und Bürgerschulen mit dem
vollen Gehaltsbezuge zugelassen.

Vom 24.  September 1872 , Z . 4886.

Den Ortsschulräthen wird auch für das kommende Schuljahr 1872/73 die Anschaffung
der nothw endigen Lehrmittel  aus dem mit Gemeinderaths -Beschluß vom 3 . Oktober
v. I ., Z . 2558 , bewilligten Pauschale überlassen . Demnach haben die Lehrkörper aller Bezirke
ihre Bedürfnisse an Lehrmitteln bekannt zu geben und es sind die Herren Obmänner der sämmt-
lichen Ortsschulräthe zu ersuchen , in gemeinschaftlicher Sitzung diese Eingaben zu sichten und
sestzustellen, in wie viel Exemplaren jedes einzelne Lehrmittel zu beschaffen sein wird , um bei
der Anschaffung im Ganzen die beste Qualität und die billigsten Preise zu erzielen.

Vom 27 . September  1872 , Z . 2861.

Die Evidenzhaltung und Kontrole  über die gußeisernen Kanalgitter und
Deckel  ist in allen 9 Bezirken Wiens durch das Bauamt , resp. durch die bezüglichen Bezirks«
Ingenieure zu führen.

Vom 27 . September  1872 , Z . 2873.

Ueber Ansuchen des Traiteurs des Versorgungshauses in Mauerbach um
Erhöhung der mit Gemeinderaths - Beschluß vom 26 . Jänner  1869 , Z . 7124,
bewilligten Theuerungs - Entschädigung  für die bei der Ausspeisung der Pfründner
erlittenen Verluste wird beschlossen, daß die Aufzahlung für die gesunden Pfründner in dem
für das Ybbser Versorgungshaus genehmigten Ausmaße von kr. per Kopf für je 2 kr.
Steigerung , nicht wie bisher erst bei dem Rindfleischpreise von 26 kr., sondern schon bei dem
Preise von 24 kr. per Pfund Rindfleisch zu beginnen habe.

Vom 27 . September  1872 , Z . 102.

Den bestehenden zehn Kanalaussehern  wird anläßlich der ihnen übertragenen Ein-
sammlung der Bestätigungen über die ordentliche Räumung der Hauskanäle , Senkgruben re.
gestattet , den Lohn per 1 fl. 60 kr. per Tag auch für die Sonn - und Feiertage zu beziehen j
von der diesfälligen Mehrauslage von 1040 fl. jährlich entfallen ^ per 416 fl. auf die
Kommune , während d. j. § 24 fl., repartirt werden.
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Vom 26 . September 1872,

enthaltend Bestimmungen über die selbstständige Erledigung von Geschäftsstücken durch
die Sektionen.

Der H. 18 der Geschäftsordnung für die Sekzionen des Gemeinderathes wird aufge¬
hoben und an dessen Stelle verfügt:

Die nachstehend bezeichnten Gegenstände können von den Sekzionen unter folgenden
Bedingungen selbstständig erledigt werden:

1. Der Beschluß der Sekzion muß mit dem als Berathungsgegenstand vorliegenden
Anträge des Magistrates , oder wenn die Vorlage von der Buchhaltung ausgeht , mit dem
Anträge der Buchhaltung übereinstimmen.

2 . War das Geschäftsstück bereits Gegenstand der Verhandlung in einer anderen Sekzion,
so muß der Sekzionsbeschluß auch mit dem Anträge der Sekzion übereinstimmen , in welcher
der Gegenstand früher verhandelt wurde.

3 . Der Beschluß muß mit absoluter Stimmenmehrheit gefaßt werden , und es müssen

wenigstens sieben der Anwesenden demselben beistimmen ; sind nur sieben Sekzionsmitglieder
anwesend , so ist Stimmeneinhelligkeit erforderlich.

4 . Erachtet der Bürgermeister , daß ein so gefaßter Beschluß die Interessen der Ge¬
meinde oder ein Gesetz verletze , so hat er den Gegenstand an das Plenum des Gemeinde¬
rathes zu leiten.

5 . Ein solcher Gegenstand ist auch dann der Plenarberathung zu unterziehen , wenn
der Beschluß nur mit Stimmenmehrheit gefaßt wurde und wenigstens ein Drittheil der in
der Sekzionssitzung anwesenden Mitglieder die Vorlage an das Plenum verlangt.

6 . Die gefaßten Beschlüsse sind in der Ausfertigung als nur von einer Sekzion aus¬
gehend zu bezeichnen , und im Auszuge den gedruckten Protokollen der Verhandlungen in den
Plenarversammlungen des Gemeinderathes als Anhang beizufügen.

Die unter diesen Bedingungen zur selbstständigen Erledigung durch die Sekzion geeigneten
Gegenstände sind:

Bei allen Sekzionen.

1. Anzeigen , Berichte u . s. w . des Magistrates , der Buchhaltung oder eines anderen

städtischen Nebenamtes , welche lediglich zur Kenntniß zu nehmen sind , wenn nicht der Auftrag
zur Berichterstattung vom Plenum des Gemeinderathes ausgegangen ist.

2 . Maßregeln zur Durchführung von Gemeinderathsbeschlüssen oder gesetzlichen Bestim¬
mungen , wenn der Kommune hiedurch keine Mehrauslagen erwachsen.

In der I . Sekzion.

1 . Die Gewährung von Pensionen , Erziehungsbeiträgen , Sterbquartalen , Abfertigungen
und Quartiergeldern , wenn nur die normalmäßigen Bezüge bewilligt werden.

2 . Die Ertheilung von Gnadengaben an Beamte , Diener , deren Witwen und Waisen,

wenn der jährliche Bezug 50 fl. und die Dauer des Bezuges drei Jahre nicht überschreitet;
dann die Verlängerung des Genusses solcher bereits bewilligter Bezüge ohne Rücksicht auf
den Betrag derselben , für die Zeit , auf welche der Bezug früher bewilligt war.

3 . Die Abweisung von Gesuchen um Personalzulagen , Erziehungsbeiträge , Pensions¬
oder Provisionserhöhnngen , welche die normalmäßigen Bezüge überschreiten.

4 . Die Nachsicht der in den HZ. 4 , 5 , 6 und 7 D . Pr . geforderten Bedingungen zur
Aufname in den Kommunaldienst.

5 . Die Bewilligung der graduellen Vorrückung städtischer Beamten in Gemäßheit des
Z. 101 D . Pr.
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6 . Die Ertheilung von Urlauben nach Z. 38 D . Pr . bis zur Dauer von sechs Wochen
über jene Zeit , welche der Bürgermeister bewilligen kann.

7 . Die Ertheilung von Löschungsbewilligungen.

8 . Die schließliche Nedakzion von Vertrags -Urkunden auf Grundlage der Beschlüsse des
Gemeinderathes.

9 . Die Genehmigung von Stiftsbriefs -Entwürfen nach erfolgter Annahme der Stiftung
durch den Gemeinderath.

10 . Die Verleihung von Stiftungsbezügen , Stipendien , Freiplätze u . s. w . in Über¬
einstimmung mit den zum Vorschläge Berechtigten.

11 . Die Abweisung von Gesuchen um die Verleihung der Salvator -Medaillen.

In der II . Sekzion.

1. Zuständigkeits - und Einbürgerungs - Gesuche , dann die Laxnachstcht oder Taxermäßi-
gung bei einem mehr als zehnjährigen ununterbrochenen Aufenthalte des BittwerberS in Wien.

2 . Gesuche um Verleihung des Bürgerrechtes.
3 . Die Genehmigung der vom Magistrate vorgelegten Projekte über präliminirte Kanal¬

bauten , wenn die Vausekzion dem Projekte zustimmt.
4 . Die Genehmigung der Projekte über präliminirte Pflasterungen.
5 . Die Entscheidung über nicht präliminirte Pflasterungen , Kanalbauten und Bespritzungen

und deren Bewilligung , wenn die bezügliche Präliminarposizion noch genügende Deckung bietet.
6 . Die Bestimmung der Osfertverhandlungen oder sonstigen Behandlungen über Kanal¬

bauten , Pflasterungen und Bespritzungen.
7 . Die Bewilligung der auf Pflasterungen , Kanalbauten und Bespritzungen bezüglichen

Reparaturen innerhalb der Gränze der Präliminarposizionen.
8 . Die endgiltige Genehmigung der in den Wirkungskreis der Sekzion gehörigen

Osfertverhandlungen oder sonstigen Behandlungen , wenn von dem Bestbote nicht abgegangen
und die präliminirte Summe um nicht mehr als 35 Prozent überschritten wird.

9 . Die Aufstellung , Veränderung und Vermehrung von Gaslaternen oder Gasflammen
auf bereits bestehenden Beleuchtungsstrecken.

10 . Die Passirung von Ueberschreitungen , wenn die Ueberschreitung 10 Prozent der
für das Objekt bewilligten Kosten und die Summe von 5000 fl. nicht übersteigt.

11 . Die Genehmigung , Verlängerung und Nachsicht der Ueberschreitung der Ausführungs-
Termine bei in den Bereich ver Sekzion gehörenden städtischen Arbeiten.

12 . Gesuche um zeitweilige Ueberlassung , rücksichtlich Ausleihung von Fahnen , Flaggen
und Dekorazionsgegenständen innerhalb des Polizei -Rayons.

13 . Gesuche um nicht periodische Benützung der Säle in den Gemeindehäusern auf
höchstens drei Tage.

14 . Gesuche um Uebernahme von Trottoirs in das Eigenthum und die Erhaltung der
Kommune , wenn selbe vorschriftsmäßig hergestellt sind oder deren vorschriftsmäßige Ausführung
durch Erlag des entsprechenden Betrages sichergestellt ist.

15 . Gesuche um Herstellung von Keller-, Eiseinwurfs - oder Kanalaufbruchs -Oeffnunge«
in Trottoirs oder Straßen.

16 . Gesuche oder Vorlagen in Betreff der widerruflichen Aufstellung von Objekten auf
öffentlicher Straße , als : Tischen, Trinkhallen , Kiosken , Pissoirs . Hütten , Tafeln u. dgl . nebst
Bestimmung des bezüglichen Platzzinses.

17 . Vorlagen über Numerirung von Häusern , wenn die bestehenden Normen einge¬
halten werden.

18 . Gesuche nm Ermäßigung der Kanalräumungsgebühr bis zur Höhe von 50 Prozent.
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In der III.  Sekzion.

1 . Eröffnung und Belafsung von Parallelklassen , Ertheilung des Doppel - und Wechsel-

Unterrichtes.
2 . Ueberlassung von Schullokalitäten zu didaktischen Zwecken , unbeschadet des regelmäßigen

Unterrichtes und gegen Widerruf.
3 . Definitiv -Erklärungen von Lehrern auf Grund abgelegter Prüfungen.
4 . Versetzung und Zuweisung von Lehrern , so weit dieselbe nicht dem Bezirks - oder

Landesschulrathe zusteht.
5 . Feststellung der Bezüge ( Gehalte , Quartiergelder , Quinquenalzulagen ) von Lehrern

auf Grund gesetzlicher Bestimmungen oder gemeinderäthlicher Beschlüsse in Uebereinstimmung
mit dem Bezirksschulräte.

6 . Berechnung der Dienstzeit eines Lehrers in Uebereinstimmung mit dem Bezirks¬

schulräte.
7 . Anschaffung von Lehrmitteln und Bibliothekswerken innerhalb der Gemeinderaths-

Beschlüsse.
8 . Beschaffung von Lernmitteln für arme Kinder.
9 . Einladungen zu Prüfungen oder Schulfesten.

10 . Entscheidungen über eingesendete Druckschriften , Werke,  Abhandlungen , Projekte
didaktischer Natur , Eintrittskarten für Schaustellungen u . dgl.

In der IV . Sekzion.

Provisorische Anstellungen von Aerzten auf kurze Funkzionsdauer , insbesondere bei Epi¬

demien , Kriegsfällen , Ueberschwemmungen u . dgl ., wenn nicht der Bürgermeister oder Magistrat
dieselbe verfügt hat.

In der V . Sekzion.

1 . Belastung von Provisionen und Stiftungsgenüssen für Pfründner in den städtischen
Versorgungshäusern , dann des Jnteressengenusses von denselben angefallenen Kapitalien , wenn
letztere nach dem Tode des Pfründners dem Armenfonde zufallen.

2 . Versetzungen von einem Versorgungshause in ein anderes und die Aufnahme von

Zahlpfleglingen.
3 . Belastung von Waisen in einem Waisenhause über die normalmäßige Zeit , jedoch

nicht länger als auf ein Jahr.
4 . Verlängerung von Erziehungsbeiträgen und Verpflegsgebühren auf höchstens ein Jahr

über das normalmäßige Alter.

5 . Beseitigung von Uebelständen in den Versorgungs - und Waisenhäusern , wenn die¬
selben nicht zu einer Disziplinar -Verhandlung Anlaß geben und nicht mit einer Auslage über
500 fl ., welche im Präliminare gedeckt sein muß , verbunden sind.

6 . Anschaffungen für die genannten Humanitätsanstalten , wenn die Kosten derselben die
Summe von 500 fl. nicht übersteigen und im Präliminare ihre Deckung finden.

7 . Die Ausschreibung von Offertverhandlungen oder beschränkten Verhandlungen zur
Beschaffung von Arbeitsleistungen , Lieferungen und sonstigen Bedürfnissen der städtischen Ver¬
sorgungsanstalten und Waisenhäuser.

8 . Die Genehmigung jolcher Ossertverhandlungen , wenn die Summe der Kosten 1000 ft.

nicht übersteigt , keine Ueberschreitung eingetreten ist und das Bestbot nicht abgelehnt wird.

In der VI . Sekzion.

Alle in den Wirkungskreis der Sekzion fallenden Angelegenheiten mit Ausnahme

folgender:
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1. Die Bewilligung von Abweichungen von den Bestimmungen der Bauordnung.
2 . Die Bestimmung der Baulinie , wenn eine solche für die betreffende Straße noch

nicht festgesetzt ist, oder von der festgesetzten abgewichen wird.
3 . Die Genehmigung von Vorsprüngen über die Baulinie , welche bei Straßen unter

8 Klafter Breite ein Zwölftel , bei Straßen von 8 Klafter Breite und darüber ein Sechstel
der Trottoirbreite überschreiten.

4 . Die Erklärung eines Platzes als geeignet zur Erbauung von Wohnhäusern unter
erleichterten Bedingungen.

5 . Die Bewilligung zur Erbauung einer Gruppe von Gebäuden unter gemeinschaft¬
lichem Abschlüsse.

6 . Eisenbahn -Anlagen und Umlegungen.
7 . Die Entscheidung über Beschwerdesührungen nach ß . 89 B . O.
8 . Berufungen der Gemeinde gegen Entscheidungen der Bau -Oberbehörde (§ . 91 B . O .).
9 . Vorkehrungen im Falle von Sistirungen nach Z. 92 B . O.

In der VII . Sekzion.

1. Besoldungs -Vorschüsse bis zu drei Monaten.
2 . Die Passirung von Ueberschreituugen , wenn auch die Buchhaltung damit einverstanden

ist, und die Überschreitung 10 Prozent der für das Objekt bewilligten Kosten und im Ganzen
die Summe von 5000 fl. nicht übersteigt.

3 . Die Ertheilung von Ergänzungskrediten bis zum Betrage von 3000 fl.
4 . Die Bewilligung von Auslagen ein- für allemal bis zum Betrage von 500 fl.
5 . Die Entscheidung von Offertverhandlungen oder sonstige Behandlungen , insofern von

dem Bestbote nicht abgegangen wird , wenn für dieselben im Voranschlags die Bedeckung vor¬
handen ist, bis zum Betrage von 5000 fl., wenn aber keine Bedeckung vorhanden ist, bis zum
Betrage von 3000 fl.

6 . Die Übertragung von Kontrakten über Arbeiten oder Lieferungen für die Kommune
an andere Personen.

7 . Vermiethungen und Grundverpachtungen bis zur Dauer von drei Jahren , wenn der
jährliche Mieth - oder Pachtzins 2000 fl. nicht übersteigt.

8 . Grundeinlösnngen im Sinne des Z. 20 der Bauordnung bis zum Betrage von
3000 fl.

9 . Abweisliche Entscheidungen bis zum Betrage von 500 fl.
10 . Ertheilung von Absolutorien.

In der VIII . Sekzion.

1. Platzzinsermäßigungen auf Märkten und in den Markthallen nicht unter die Hälfte
der tarifmäßigen Gebühr im Einverständnisse mit der Finanzsekzion.

2 . Versetzung der Marktparteien von den Märkten in die Hallen.
3 . Verlängerung der Marktdauer.
4 . Kleinere Herstellungen auf Märkten und in den Schlachthäusern einverständlich mit

der Bau - und Finanzsekzion bis zum Kostenbeträge von 3000 fl.

Uebergangsbestimmung.

Diese Beschlüsse des Gemeinderathes sind in Druck zu legen , dem Magistrate und
der Buchhaltung zur Wissenschaft bekannt zu geben , und treten am 1. Oktober 1872 in
Wirksamkeit.
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Chronik - er Verwaltung.

(Auszeichnungen .) Dem Kassendirektor des städtischen Oberkammeramtes Herrn
Karl Gaber  wurde aus Anlaß seines 45jährigen Dienstjubiläums und seiner 25jährigen Tä¬
tigkeit als Armenvater und Armeubezirks -Direktor die große goldene Salvator -Medaille ver¬
liehen . (Gemeinderaths -Beschluß vom 27 . Juni 1872 .)

Dem Armenvater im Psarrbezirke Hernals , Laurenz Schwarz  und dem Armenbezirks -Di-
rektor im Psarrbezirke Mariahilf , Ignaz Haschke,  wurde vie große goldene Salvator -Medaille
verliehen . (Gemeinderaths -Beschluß vom 18 . September 1872 .)

(D ienstesau stritt .) Der Hausarzt im Versorgungshause zu St . Andrä , vr . Ioh.
Egger,  hat auf seinen Dienst resignirt . ( Gemeinderaths -Beschluß vom 17 . Oktober 1872 .)

(Pensionirung  en .) In den bleibenden Ruhestand wurden versetzt : Der Material-
Verwahrer und Ingenieur Ludwig H ild (Gemeiuderaths -Veschluß vom 5 . Juli 1872 ) ;

der quieszirte Magistrats -Sekretär Rudolf v. Gschiueidler (Gemeinderaths -Beschluß
vom 5 . Juli 1872 ) ;

der Verwalter im Versorgungshause zu Mauerbach Moriz Grab maier (Gemeinde¬
raths -Beschluß vom 9 . August 1872 ) ;

der Verwalter des Fondsgutes Kaiser -EberSdorf F . Brandstetter  und der Kontrollor
Riesen au (Gemeinderaths -Beschluß vom 9 . August 1872 ) ;

der Rechnungsrath der städtischen Buchhaltung Karl Appel (Gemeinderaths -Beschluß
vom 9 . August 1872 ).

(Ernennungen und Vorrückungen .) Zum Armenärzte im Bezirke Iosesstadt wurde
Or . Josef Schrank (Gemeinderaths -Beschluß vom 19 . Juli 1872 ) und zum Armenärzte im
Bezirke Wieden I) i-. Alois Mück ernannt . ( Gemeinderaths -Beschluß vom 30 . Juli 1872 .)

Die Stelle eines Hausarztes im Versorgungshause zu Mbs wurde dem Noä . vi -. Lang
verliehen . (Gemeinderaths -Beschluß vom 30 . Iull 1872 .)

Zum Direktor des Schlachthauses in St . Marx wurde der Markt -Kommissär K. Meisel
ernannt . ( Gemeinderaths -Beschluß vom 9 . August 1872 .)

Zu Dlrektoren der neuen Doppel -Bürgerschule in der Herminengasse des Bezirkes Leopold¬
stadt wurden die Bürgerschul -Lehrer Franz Kaschl und Laurenz Mayer  ernannt . ( Gemeinde¬
raths -Beschluß vom 16 . August 1872 .)

Zum Ehordirigenlen bei St . Leopold ernannte der Gemeinderath den Kapellmeister
Josef Kaulich. (Gemeinderaths -Beschluß vom 30 . August 1872 .)

Die Stelle eines Professors der Geographie und Geschichte an der Oberrealschule des
Bezirkes Wieden wurde dem Di-. Ludwig Zitkowsky  verliehen . ( Gemeinderaths -Beschluß
vom 30 . August 1872 .)

Zum Lehrer der deutschen Sprache am Pädagogium wurde Professor vr . Thurnwald
ernannt . ( Gemeinderaths -Beschluß vom 24 . Oktober 1872 .)

Zun : Lehrer der französischen Sprache an der Wiedener Oberrealschule wurde Karl
Beiling  ernannt . ( Gemeinderaths -Beschluß vom 24 . Oktober 1872 .)

Die Stelle eines Direktors am städtischen Realgymnasium in Mariahilf wurde dem
k. k. Landesschulinspektor vr . Erasmus Schwab verliehen . ( Gemeinderaths -Beschluß vom
29 . Oktober 1872 .)

Der Lehrer Franz Frank  wurde zum Oberlehrer ernannt . ( Gemeinderaths - Beschluß
vom 21 . Juni 1672 .)

Zu Unterlehrern und Unterlehrerinen  an den Wiener Volks - und Bürger¬
schulen wurden vom Gemeinderathe am 5 . Juli d. I . ernannt:

Schneider Leopold, Aushilfslehrer.
Schiedel Eduard, „
Mayer Marie, Aushilfslehrerin.
Fally Hermine, „
Schlegel Johann, Aushilfslehrer.
Winter Heinrich, „
Zieger Johann, „
Trog an Karl, „
Süßmayer Konrad, „
Kovacip Franz, „

Villvonsedcr Eduard , Aushilsslehrer.
Forstner Lorenz, „
Willi Luzius, Privatlehrer.
Hiendler Leopold, „ .
Eßmann Wilhelmine , Privatlehrerin.
Schmidt Helene , „
Hitzler Pauline , „
Pritz Marie , Industrielehrerin.
Atlas Sabine, Aushilfslehrerin.
Prohaska Wilhelmine. Aushilfslehrerin.
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de la Comte Viktorine , Aushilfslehrerin.
Erhärt Amalie , Privatlehrerin.
Husson Emilie , Aushilfslehrerin.
Panher Antonie , „
Mahl Marie , „
Gabriel Laurenzia , „
Dürfet Helene , „
Schaller Ottilie , „
Haupt Amalie , „
Wührer Leopoldine, „
Handle Karoline , „
Benkowitz Marie , „
Fischer Marie , „

Die folgenden
Asientns Franz.
Binsdorfer Mich.
Branky Franz.
Egger Josef.
Fellner Alois.

Bürgerschullehrer  wurden
Gallistl Franz.
Höfler Karl.
Kopetzky Franz.

! Kästner Josef,
j Langer Paul.

Kaltfchik Marie , Privatlehrerin.
Koch Amalie , Aushilfslehrerin.
Lömy Regina , „
Hofer Marie , „
Köstner Josephine , Jndustrielehrerin.
Adamek Eduard.
Seifert Josef.
Pemmer Ignaz , Aushilfslehrer.
Pabisch Leopold, „
Appel Marie , Aushilfslehrerin.
Zdarsky Franz , Aushilfslehrer.
Jäger Franz.

in die Gehaltsstufe von 800 fl. eingereiht:
Mayer Laurenz.
Mostbauer Anton.
Müller Stephan.
Rosenkranz Karl.
Prucker Franz.

Folgende Volsschulleh
Angermayer I . F.
Bösbauer Johann.
Bunning Wilhelm.
Bant sch Albin.
Breitencder Josef.
Bauer Joachim.
Bauer Franz.
Bruhns Alois.
Borimann Anton.
Buchelt Josef.
Cannal Albert v.
Dräxlrr Michael.
Durchhalter Johann.
Dafch Anton.
Eglauer Karl.
Eder Johann.
Eggenthaler Josef.
Fiat Johann.
Fröhlich Karl.
Fleischhacker Josef.
Fehmann Anton.
Feichtinger Anton.
Fastenbauer Johann.
Fenzl Franz.
Fleischer Ignaz.
Finkes Dominik.
Glaser Anton.
Gasteiner Josef.
Gärtner Ferdinand.
Hein Adalbert.
Hüller Josef.
Heinz Vinzenz.

er wurden in die Gehaltsstufe
Hainzl Anton.
Halmschlager Johann.
Heiden Leopold.
Hofer August.
Hübner F.
Jordan Valentin.
Jerabek Heinrich.
Idinger Alois.
Kohla Martin.
Kainz Ignaz.
Klingsbigl Eduard.
Kramny Josef.
Katschinsky Anton.
Kurzbauer Johann.
Kugler Josef.
Kolauch Josef.
Kowartschnik August.
Kristinus Karl.
Lettner Josef.
Leitgeb Josef.
Mühlbauer Nikolaus.
Markhardt Ferdinand.
Mras Johann.
Metzer Josef.
Ncumayer Leopold.
Nagt Friedrich.
Ragt Josef.
Paul Johann.
Preis Franz.
Puchwein Wilhelm.
Pech Johann.
Pollak Eduard.

(Gemeinderaths -2

on 700 fl. eingereiht:
Polzleuthner Michael.
Pehm Franz.
Pink Alois.
Buiex Leopold.
Reinhardt Johann.
Robosch Franz.
Rostwal August.
Riedl Anton.
Schober Michael.
Schopf Johann.
Simoner Johann.
Span Josef.
Semrad Josef.
Soltokowic Elias.
Schredcr Mathias.
Zöllner Anton.
Schober Karl.
Stipan Franz.
Schwind Josef.
Schmidt Ernst.
Schleinz Josef.
Ta sch Jakob.
Teufelberger Alois.
Wöber Franz.
Wieninger Anton.
Waitz Sebastian.
Waas Franz.
Wlcek Johann.
Wurst Matthäus.
Wittmann Eduard.
Weist Adalbert.
Zeus Wilhelm.
chluß vom 9 . August 1872 .)

Mit Beschluß vom 30 . August d. I . wurden folgende provisorische Unterlehrer und
Unterlehrerinen unter Anweisung des höheren Gehaltes von 50 fl. definitiv ernannt:

Alois Keller,  Eduard Wenghart,  Franz Kritscher,  Josef Holletschek,  Johanna
Küchler , Marie Pfeiffer  und Ignaz Würflinger.
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Zu Bürgerschullehrern und Bürgerschullehrerinen wurden vom Gemeinde¬
rath e ernannt:

Allinger Emma.
Adamek Eduard.
Blümel Jakob.
Druhns Alois.
Christen Vinzenz.
Eibl Johann.
Fleisch Hacker Josef.
Freyhammer Louise.
Gstettner Johann.
Gotthard Wilhelmine.
Gretschnigg Karoline.
Glider Gabriel.
Gmeinböck Johann.
Huber Karl.
Hofer August.
Hübner I . M.
Holzer Josef.
Janotta August.
Krapf Heinrich.

Kretz Anton.
Kopetzky Josef.
Kaiser Thomas.
Luksch Josephine.
Lang Karl.
Markhnrt Ferdinand.
Mayer Adalbert.
Dppel Johann.
Pawlik Hugo.
Pennersdorfer Ignaz.
Pollak Eduard.
Pacak Julius.
Preis Franz.
Auiex Leopold.
Reidlinger Hermine.
Richter Franz.
Reinisch Anna.
Snlava Karl.
Steigt Josef.

Stadler Rudolf.
Schwarz Marie.
Stoppauer Marie.
Seifert Josef.
Schwenninger Karl.
Sacher Johann.
Trojan Karl.
Thomas Rudolf.
Vogth Ignaz.
Wollensack Anton.
Winkler Josef
Wenusch Franz.
Wawrzyk Johann.
Wlcek Johann.
Winter Adalbert.
Zeus Mathias.
Zeuz Wilhelm.

Zu Lehrern  wurden

Albrecht Karl.
Aumann Karl.
Bayer Emanuel.
Binder Alois.
Brenner Jakob.
Bauer Alois.
Baumgartner Johann.
Baumeitz Julius K.
Buchneder Franz.
Döhl Georg.
Drexter Karl.
Eichler Josef.
Eisenreich Anton.
Eichinger Hermann.
Figl Johann.
Goldmann Alois.
Haas Joh . Christ.
Haidvogcl Karl.
Hofmann Alois.
Imhof Franz.

l Gemeinderathe ernannt:

Jahn Anton.
Klaisner Johann.
Kitzka Karl.
Kirchmayer Franz.
Kromer Anton.
Kurz Johann.
Nürnberger Hedwig.
Nothaksberger Paul.
Podinsky Ludwig.
Pohl Karl.
Praun Franz.
Prischnig August.
Päsch Alois.
Plescher Ignaz.
Pleininger Johann.
Pobifch Leopold.
Pathau Johann.
Reinhard Alois.
Riedl Johann.
Rotzak Mathias.

(Gemeinderaths-

Rybiczka Eduard.
Schmidt Emanuel.
Schöpsteitner Eduard.
Strobl Karl.
Schindler Franz.
Scholl Ludmilla.
Schwind Rudolf.
Schopf Alexander.
Sohann Johann.
Süstmayer Konrad.
Schally Karl.
Till Joses.
Trödthan Ludwig.
Wunderlich Michael.
Wadak Ludwig.
Wenghart Eduard.
Waid Hofer Marie.
Wendlcner Karl.
Zoder Julius.
Zieger Johann.

jluß vom 30 . August 1872 .)

(Zivilsicherheits  wache .) Mit Rücksicht auf die THLtigkeit der k. k. Sicherheitswache
in der Hilfeleistung bei Unglücksfällen wurden vom Gemeinderathe am 26 . Juli d. I . an 80
Mann eine Entlohnung von je 10 fl. und an einen Sicherheitswachmann anläßlich einer
besonders hervorragenden Lebensrettung 50 fl. zu vertheilen beschlossen.

(Feuerwehr .) Ueber Gemeinderathsbeschluß vom 20 . August wurden die Nach bar ge¬
meinden  ersucht , dahin zu wirken, daß sich die dortigen Feuerwehren  bei ihrer Hilfeleistung
bei Bränden im Rayon von Wien dem Kommando der hiesigen Löschanstalt unbedingt fügen
und sich jeder eigenmächtigen Wirkung enthalten , daß von denselben die speziellen Bestimmungen
in Bezug aus die Hofburg , die Krankenhäuser und Theater beobachtet und zur Kenntlichmachung
der Mitglieder besondere Abzeichen ( etwa Kokarden auf der Brust ) verwendet werden.
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(Armenwesen .) Hinsichtlich der Reorganisirung des Armenwesens wurden am 24 . Sep¬
tember folgende Anträge der Armensekzion zum Beschlüsse erhoben:

1. Das dennalige Pfarr -Armenwesen in Wien ist in der Art zu reorganisiren , daß an
die Stelle der Pfarr -Armenbezirke nunmehr Gemeinde -Armenbezirke zu treten haben.

2 . Der Vorsteher des Gemeindebezirkes ( Stadtausschusses ) ist auch zugleich Vorstand
des Gemeinde -Armenbezirkes , dessen Umkreis mit dem des Gemeindebezirkes zusammenfällt.

3 . Die Wahl der Armenväter hat durch den betreffenden Bezirksausschuß ( Stadtausschuß)
zu geschehen ; die Gewählten sind der Bestätigung des Magistrates zu unterziehen und haben
dem Herrn Bürgermeister die Angelobung zu leisten.

4 . Mit dem Zeitpunkte des Inslebentretens dieser Bestimmungen ist das dermalige
Pfarr -Armeninstitut als aufgehoben zu betrachten , den bisherigen Mitgliedern desselben ist von
Seite des Gemeinderathes in entsprechender Weise der Dank für deren humanitäre Leistungen
auszutrücken , und ist zugleich gegenüber den Armenbezirksvorständen , respektive den Bezirks¬
vorstehern , die Erwartung auszudrücken , daß bei der sodann vorzunehmenden Neuwahl von
Armenvätern vor Allem auf diese Männer , welche sich bereits auf diesem Gebiete der Humanität
Verdienste erworben und reiche Erfahrungen gesammelt haben , Rücksicht genommen werde.

5 . Die Geschäfte des Armenwesens in den Armenbezirken der Pfarren Hernals , Neu-
lerchenseld und Reindorf  sind bis auf Weiteres , d. h . insolange in der bisherigen Art
und Weise fortzuführen , bis eine Entscheidung über die Frage der Einbeziehung der Vororte
in die Gemeinde Wien getroffen sein wird.

6 . In Betreff dieser Reorganisirung des Armen - Institutes in Wien ist schon in der
nächsten Landtagssession ein Landesgesetz zu erwirken.

Zum Zwecke der Festsetzung jener Bestimmungen , welche in dieses Landesgesetz aufzu¬
nehmen sind , ist eine Kommission aus Mitgliedern der Rechtsfekzion und Armensekzion zu
wählen.

7 . Der Magistrat ist zu beauftragen , dem Gemeinderathe baldmöglichst einen Entwurf
der inneren Organisazion dieser neuen Armenbezirke vorzulegen , damit sofort nach dem Er¬
scheinen des zu erwirkenden Landesgesetzes diese Instituzion ins Leben treten könne , und sei in
diesem Entwürfe besonders auf monatliche Konferenzen sämmtlicher Armenbezirksvorsteher , welche
unter dem Vorsitze des jeweiligen Herrn Magistrats -Direktors , sowie unter Zuziehung des je¬
weiligen Herrn Referenten des Armen -Departements des Magistrates stattzufinden haben , Be¬
dacht zu nehmen.

(Waisenhaus .) Am 4 . September genehmigte der Gcmeindcrath das technische Projekt
für die Erbauung des III . städtischen Waisenhauses auf den städt . Baustellen XII , XIII , XIV
in der Galileigasse im IV . Bezirke  mit einem Kostenaufwands von 118 . 137 fl. 90 kr.

(Fisch Halle .) Am 5 . Juli genehmigte der Gemeinderath das Detailprojekt für die
Erbauung einer Fischhalle nächst dem Kaiserbade.  Mit Rücksicht auf die von den Donau¬
fischern geltend gemachten und als begründet anerkannten Bedenken gegen das genehmigte
Projekt wurde beschlossen , von der Ausführung dieses Projektes Umgang zu nehmen und eine
derartige prov . Fischhalle nach dem vom Stadtbauamte vorgelegten und mit 30 .000 fl . veran¬
schlagten Projekte auf dem , dem k. k. Stadterweiterungsfonde gehörigen Grunde  rückwärts der
G arteuanlag en am Franz - Josefs - Quai,  welcher derzeit als Steinlagerplatz an
Pflasterer vermiethet ist , zu erbauen . Wegen Uederlassung dieses Grundes wurde der Ma¬
gistrat angewiesen , die erforderlichen Verhandlungen mit dem k. k. Ministerium des Innern
sowie wegen schleuniger Räumung des Platzes auch mit den betreffenden Pflasterern einzuleiten.

Redigirt und herausgegeben vom Magistrate . - Wien , gedruckt bei Carl Gerold ' s Sohn.
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I.

Reichs - und Landes - Gesetze und Verordnungen.

Kundmachung des k. k. niederösterreichischen Statthalters vom 15 . Sep¬
tember 1872 , Z . 24 .265,

in Betreff des Anspruches der Schüter der tandwirthschasttichen Lehranstalt in Gör ) auf
die Begünstigung der Aufnahme als einjährig Freiwillige.

In Folge des von den k. k. Landesministerien im Grunde des Z . 21 des Wehrgesetzes
einvernehmlich mit dem k. und k. Reichs - Kriegs - Ministerium gefaßten Beschlusses wird den¬

jenigen ordentlichen Schülern der landwirthschaftlichen Lehranstalt in Görz die Begünstigung
der Aufnahme als einjährig Freiwillige ohne Ablegung einer Aufnahmsprüfung zuerkannt,
welche darüber sich auszuweisen vermögen , daß sie ein Untergymnasium oder eine Unterreal¬
schule mit einem zum Uebertritte an ein Obergymnasium oder eine Oberrealschule berechtigen¬
den Erfolge und sodann die landwirthschaftliche Lehranstalt in Görz mit gutem Erfolge ab-
solvirt haben.

Dies wird gemäß Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom 6 . Juli

l . I ., Z . 6340/1694 - 11, zur allgemeinen Kenntniß gebracht.
Wien,  den 15 . September 1872.

(Landesgesetzblatt vom 5 . Oktober 1872 , Nr . 23 .)

Kundmachung des » iederösiermchlsche » Landesausschuffes von » 17 . Sep¬

tember 1872 , Z . 14 .527,

an sämmtliche Drtsgemeinden Niederösterreichs in Betreff der Abguillirung der Landes¬
beiträge zu der ärarischen Bequartierungs -Vergütung.

Es sind mehrfach Fälle vorgekommen , daß von Seite der Gemeinde - Vorstände oder
Quartiermeister dem k. k. Militär Empfangsbestätigungen über Einquartierungs -Entschädiguugs-
Gebühren einschließlich des Landesbeitrages ausgestellt worden sind , ohne daß von dem k. k.

20
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Militär die Unterkunft sammt Nebenerfordernissen angesprochen und von der Gemeinde beige¬

stellt worden wäre.
Nachdem die Landesbeiträge keine Gebühr für das k. k. Militär bilden , sondern in

Gemäßheit des Landesgesetzes vom 23 . Jänner 1870 Vergütungen aus Landesmitteln sind,

welche lediglich den Quartierträgern zur theilweisen Erleichterung der Einquartierungslast zu
Gute kommen sollen , so werden durch den obenerwähnten Vorgang Landesbeiträge einer

anderen als ihrer gesetzlichen Bestimmung zugeführt.
Der Landesausschuß sieht sich demnach veranlaßt , zur möglichsten Hintanhaltung dieses

Vorkommnisses die Gemeindevorstände dringend aufzufordern , dem k. k. Militär
nur dann die Landesbeiträge zu quittiren , wenn dieselben  nebst den Aera-

rialgebühren auch wirklich an die Gemeinde gezahlt worden sind.
Bei Ausfolgung der Empfangsbestätigung ist unter Berufung auf Z. 2 des Landes¬

gesetzes vom 23 . Jänner 1870 jederzeit  von dem betreffenden Transports - oder Truppen«
Kommandanten oder demjenigen k. k. Militär , welcher die Zahlung leistet , ein Gegenschein

abzuverlangen , welcher mit der ausgefolgten Empfangsbestätigung sowohl hinsichtlich des ge¬
zahlten Geldbetrages , als auch der dafür von der Gemeinde beigestellten Anzahl und Gattung
von Einquartierungs -Porzionen vollkommen übereinstimmen muß.

Die geleistete Zahlung von Einquartierungs - Gebühren darf daher nie bestätigt oder

begegeuscheinigt werden , ohne daß die Empfangsbestätigung und der Gegenschein vollständig
ausgefüllt sind . Es ist somit unstatthaft , daß die Empfangsbestätigung vom k. k. Militär,
der Gegenschein aber durch die Gemeinde erst nachträglich vollständig ausgefüllt werden , weil
es dadurch geschehen ist, daß solche Dokumente bei einer späteren Vergleichung derselben nicht

übereingestimmt haben.
Von den gesetzmäßigen Gebühren , inklusive des Landesbeitrages , darf unter keinem Vor¬

wände irgend ein Abzug gemacht werden , und wenn derartige oder überhaupt auch andere

ungesetzmäßige Anforderungen an den Gemeindevorstand oder Quartiermeister gestellt werden
sollten , so ist dies sogleich behufs weiterer Veranlassung zur hierortigen Kenntniß zu bringen.

Die Bestellung der Mlttagskost kann nur dann gefordert werden , wenn das Militär

als Entschädigung hiefür die volle Durchzugskost -Vergütung , d. i. für das laufende Jahr die
Aerarial -Gebühr per 23 kr. , dann den Landesbeitrag per 6 kr., zusammen also 29 kr ., per

Mann und Tag bezahlt.
Gegen Vergütung des bloßen Menagegeldes , welches allmonatlich festgesetzt wird und

gegenwärtig mit 14 — 15 kr. per Mann und Tag bemessen ist , sind die Quartierträger dem¬
nach gesetzlich nicht verpflichtet , die Mittagskost beizustellen , und das Militär hat in diesem
Falle in Gemäßheit des § . 40 der „ Vorschrift über die Einquartierung des Heeres " nur die

gemeinschaftliche Benützung des Kochfeuers und des Kochgeschirres von den Quartierträgern
anzusprechen.

Die Beistellung der Mittagskost gegen Vergütung des bloßen Menagegeldes kann daher
auch nie als eine Gebühr gefordert werden , sondern ist , wenn sich ganze Gemeinden oder
einzelne Quartierträger hiezu herbeilassen , eine freiwillige Leistung derselben . Auf das Menage¬

geld wird kein Landesbeitrag gezahlt.
Die Entschädigungs -Gebühren sind in Gemäßheit des Z . 34 der „ Vorschrift für die

Einquartierung des Heeres " und des Landesgesetzes vom 23 . Jänner 1870 beim Durch¬

zuge noch vor dem Abmarsche , bei länger dauernder Einquartierung von fünf zu fünf Tagen
an den Gemeindevorstand oder eigens bestellten Quartiermeister zu bezahlen.

Die über die geleisteten Zahlungen ausgestellten Gegenscheine sind zu sammeln und

nach Ablauf des Vierteljahres , also längstens bis 15 . Jänner , 15 . April , 15 . Juli und
15 . Oktober eines jeden Jahres nebst dem Einquartierungs - Protokolle an den Landesausschuß

einzuschicken.
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Die Drucksorten für die Einquartierungs - Protokolle sowohl , wie auch für die Gegen¬
scheine, werden den Gemeinden über Ansuchen jederzeit von der Landes - Hilfsämter - Direkzion
unentgeltlich erfolgt.

Wien,  am 17 . September 1872.

Der niederösterreichische Landesausschuß.
(Landesgesetzblatt vom 24 . Oktober 1872 , Nr . 24 .)

Kundmachung der k. k. mederösterreichischen Statthalterei vom 26 . Sep¬
tember 1872 , Z . 28 .650 , Mag . Z . 151 .403,

betreffend die Anwendung der bezüglich der Leichentransporte erlassenen Bestimmungen auf

die Nebersührung von Leichen aus Ungarn nach den im Reichsrathe vertretenen König¬
reichen und Ländern.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat sich laut Erlasses vom 10 . d. Mts .,
Z . 14 .676 , an das königlich ungarische Ministerium des Innern mit dem Ersuchen gewendet,
daß von Seite der königlich ungarischen Behörden bei Leichenüberführungen aus Ungarn nach
den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern den Hierlandes bezüglich der Leichen¬

transporte geltenden Bestimmungen Rechnung getragen , insbesondere , daß die vorschriftsmäßige
Versargung im doppelten Sarge überwacht , und daß die Leichen nebst dem Todtenbeschau-
befuude mit vorgeschriebenem Leichenpasse versehen werden . Die Beilagen des Berichtes vom

4 . d. M ., Z . 132 .673 , welcher mich veranlaßt hat , diesfalls die Intervenzion des h. Mini¬
steriums des Innern in Anspruch zu nehmen , folgen zurück.

Kundmachung der k. k. nieder-österreichischen Statthalterei vom 27 . Sep¬
tember 1872 , Z . 27 .793 , Mag . Z . 151 .402,

betreffend die Aushebung der Ministeriat - Verordnung vom 17 . Juni 1870 , wornach die

im Genuffe eines Auartiergetdes stehenden Landwchrpersonen keinen Anspruch auf Bei¬

stellung eines Naturatquartieres Seitens der Kommune haben.

Das k. k. Ministerium für Landesvertheidigung hat unterm 9 . September l. I.
9554

Z . V . Nachstehendes anher erlassen:

Mit Rücksicht aus die zufolge des Gesetzes vom 1 . Juli t872  erfolgende Aufstellung
von Landwehr -Kadres , wird die Bestimmung der hierstelligen Verordnung vom 17 . Juni 1870

m , wornach die im Genüsse eines Ouartiergeldes stehenden Landwehrpersonen aus die

Beistellung eines Naturalquartiers seitens der Kommunen keinen Anspruch haben , aufgehoben,
und es tritt demgemäß die Einquartierungsvorschrift des Heeres vom 15 . Mai 1851 im

Sinne des § . 20 des Landeswehrgesetzes vom 13 . Mai 1859 auch in dieser Richtung für
die Landwehr in Kraft.

Nur die Landwehr - Bezirksfeldwebel (Oberjäger ) und Landwehr - Büchsenmacher , welchen
ein von den Gebührsansprüchen der analogen Ehargengrade des Heeres abweichender Genuß

von Ouartiergeldern zusteht , bleiben wie bisher in dem bloßen Genüsse des Ouartiergeldes,

20 *
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und haben  bei der dauerndenBequartierung auf die Beistellung eines Naturalquartiers

seitens der Kommunen auch fernerhin keinen Anspruch.
Hievon wird der Wiener Magistrat mit Beziehung auf den hierämtlichen Erlaß vom

27 . Juni 1870 , Z . 18 .541 , zur Darnachachtung in die Kenntniß gesetzt.

Auszug aus der Kundmachung der k. k. mederösterreichrschen Statthalterei
vom 28 . September 1872 , Z . 4203 , Mag . Z . 144 .945,

betreffend die Kompetenz zur Ertheitung der Bewilligung behufs Eröffnung von Tanzschulen.

Mittelst h . Erlasses Seiner Exzellenz des Herrn Ministers für Kultus und Unterricht
vom 10 . September 1872 Z . 11 .018 wurde augevrdnet , daß über Gesuche um die Bewilli¬

gung zur Eröffnung von Tanzschulen nicht mehr der k. k. Landesschulrath , sondern der Statt¬
halter zu entscheiden habe , daß somit auch die bezüglichen Verhandlungen demselben vorzu-
legen seien.

Erlaß des königl . ung . Ministeriums des Innern vom 9 . Oktober 1872,
Z . 31 .290 , Mag . Z . 154 .336,

betreffend die Erhöhung der Verpffegsgebühr im allgemeinen Krankenhaufe zu Neutra.

Die bisher mit 41 Kreuzer normirt gewesenen täglichen Verpslegsgebühren des öffent¬

lichen Krankenhauses zu Neutra werden vom 1 . Jänner 1873 bis auf weiteres mit 50 Kreuzer

festgesetzt.

Auszug aus der Kundmachung der k. k. nieder-österreichischen Statthalterei
vom 10 . Oktober 1872 , A . 4460 , Mag . Z . 155 .320,

betreffend die Kompetenz zur Ertheitung der Konzession für Theaterschuten.

Laut Erlasses des h . k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 28 . September

1872 , Z . 11 .980 , wurde zur Ertheitung der Konzession für Theaterschulen der Herr Statt¬

halter als kompetent erklärt.

Kundmachung des k. k. niederösterreichischen Statthalters vom 15 . Oktober 1872,
Z . 29 .644,

in Betreff der Berechtigung der Schüler der an der Wiener Handelsakademie neuerrichteten
akademischen Handels -Mittelschule zum einjährigen Freiwilligendienste.

In Folge des von den k. k. Landesministerien einvernehmlich mit dem k. k. Reichs-

Kriegsministerium im Grunde des Z. 21 des Wehrgesetzes gefaßten Beschlusses , wird den¬
jenigen Schülern der an der Wiener Handelsakademie neu errichteten akademischen Handels-
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Mittelschule die Begünstigung der Aufnahme als einjährig Freiwillige ohne Ablegung einer

Aufnahmsprüfuug zuerkannt , welche darüber sich auszuweisen vermögen , daß sie ein Unter¬

gymnasium oder eine Unterrealschule mit einem zum Uebertritte in ein Obergymnasium oder
in eine Oberrealschule berechtigenden Erfolge , dann den vollständigen dreijährigen Kurs der

akademischen Handelsmittelschule mit gutem Erfolge absolvirt haben.
Dies wird in Gemäßheit des Erlasses des hohen k. k. Ministeriums für Landesver-

theidigung vom 24 . September l . I . , Z . 9923/2474 -11 , zur allgemeinen Kenntniß gebracht.
(Landesgesetzblatt vom 12 . November 1872 , Nr . 27 .)

Gesetz vom 13 . November 1872,

übenden zeitweiligen Schutz der auf der Weltausstellung des Jahres 1873 in Wien zur
Ausstellung gelangenden Gegenstände.

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen , wie folgt:
Artikel  1.

Jeder In - oder Ausländer , der auf der Weltausstellung des Jahres 1873 in Wien

einen Gegenstand ausstellt , welcher sich nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 15 . August
1852 ( R . G . Bl . Nr . 184 ) , dann der beiden Gesetze vom 7 . Dezember 1858 ( R . G . Bl.
Nr . 230 und 237 ) zur Erwerbung des Privilegiums - , Marken - oder Musterschutzes eignet,
kann für denselben von dem Generaldirektor der Weltausstellung ein Schutz -Zertifikat erlangen.

Das diesfällige Gesuch muß bei dem Generaldirektor längstens vor dem Zeitpunkte der

Eröffnung der Ausstellung oder vor der nachträglichen Einbringung des Gegenstandes in die
Ausstellung eingebracht werden und mit einer genauen , von dem Einbringer zu fertigenden

Beschreibung des betreffenden Gegenstandes und , insoweit es zu deren Verdeutlichung erfor¬
derlich ist, mit den entsprechenden Plänen oder Zeichnungen in zwei vollkommen gleichlautenden

Parien , rücksichtlich mit zwei Parien der betreffenden Marke oder des betreffenden Musters
oder Modelles in gesonderten Umschlägen belegt sein.

Wird das Gesuch durch einen Bevollmächtigten eingebracht , so muß demselben überdies

die dem letzteren ausgestellte Vollmacht beiliegen.
Artikel  2.

Das Schutz -Zertifikat wird von dem Generaldirektor der Weltausstellung unter Mit¬

wirkung und Gegenzeichnung eines von dem Ministerium der Länder der ungarischen Krone

hiezu bestimmten Organes unentgeltlich ausgefertigt und sichert dem Erwerber von dem darin
zu bezeichnenden Tage des Eintrittes des betreffenden Gegenstandes in den Ausstellungsraum,
falls aber das Gesuch erst nach diesem -Zeitpunkte eingebracht worden sein sollte , von dem
ebenfalls im Schutz - Zertifikate zu bezeichnenden Tage der Einbringung des Gesuches an bis
einschließlich 31 . Dezember 1873 dieselben Rechte , welche ihm ein ordnungsmäßig erworbenes
Privilegium , rücksichtlich die ordnungsmäßig bewirkte Registrirung einer Marke , eines Musters
oder Modelles gewähren würde.

Hiebei bleibt es demselben Vorbehalten , sich für denselben Gegenstand vor Ablauf obiger

Schutzfrist um den Privilegiums -, eventuell um den Marken - oder Musterschutz im Sinne der
Bestimmungen der im Artikel 1 erwähnten Gesetze bei der kompetenten Behörde zu bewerben.

Artikel  3.

Gegen die Verweigerung solcher Schutz -Zertifikate ist eine Berufung oder Beschwerde¬

führung nicht zulässig.
Wird der Rechtsbestand von ertheilten Schutz -Zertifikaten angefochten , so ist die Ent¬

scheidung nach den bestehenden Schutzgesetzen von den hiezu kompetenten Behörden zu treffen.
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Artikel 4.

Ueber die diesfälligen Gesuche und die hierüber erfolgte Ertheilung von Schutz -Zerti¬

fikaten wird bei dem Generaldirektor der Weltausstellung ein eigenes Register in zwei Parien
geführt , wovon nach dem Schlüsse der Ausstellung das eine sammt den gedachten Gesuchen
und einem Pare der mit denselben überreichten Beschreibungen , rücksichtlich Marken , Muster
und Modelle dem k. k. Handelsministerium , das andere sammt einem Pare der oben erwähnten

Gesuchsbelege dem königlich ungarischen Ministerium für Ackerbau , Industrie und Handel zu
übergeben ist.

Artikel  5.

Die ertheilten Schutz - Zertifikate werden im österreichischen und ungarischen Amtsblatte
veröffentlicht.

Die Einsicht des über die Schutz -Zertifikate geführten Registers steht Jedermann frei;
die dazu gehörigen Beschreibungen , Pläne , Modelle u . dgl . werden jedoch , wenn dies im
Gesuche verlangt wird , geheim gehalten.

Artikel  6.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist der Handelsminister beauftragt.
Gödöllö , am 13 . November 1872.

Franz Joseph w . x.
Auersperg rn . x . Banhans m . x».

(Reichsgesetzblatt vom 28 . November 1872 , Nr . 159 .)

Vollzugsvorschrist vom 15 . November 1872,

zu dem Gesetze vom 13 . November 1872 , über den zeitweiligen Schuh der auf der Welt¬
ausstellung des Jahres 1873 in Wien zur Ausstellung gelangenden Gegenstände.

Zu Artikel  1.

Bevor ein Gesuch um Ausfolgung eines Schutz -Zertifikates von dem Generaldirektor
der Weltausstellung in die Amtshandlung übernommen wird , ist in Gegenwart des Ueber-
reichenden zu untersuchen , ob dasselbe mit den vom Gesetze geforderten Beilagen , d. i . mit
zwei Parien der Beschreibung des betreffenden Gegenstandes , rücksichtlich mit zwei Parien
der betreffenden Marke oder des betreffenden Musters oder Modelles , und zwar in gesonderten
Umschlägen , worauf der Gegenstand und der Name des Bewerbers ersichtlich gemacht sein soll

und , im Falle die Überreichung durch einen Bevollmächtigten geschieht , mit der dem Letzteren
ausgestellten Vollmacht versehen ist.

Ergibt sich diesfalls ein Mangel , so ist das Gesuch , ohne es in eine Amtshandlung zu
nehmen , dem Ueberreichenden unter Angabe des Grundes einfach zur Ergänzung zurück¬
zustellen.

Auf Gesuchen hingegen , welche in obiger Beziehung in Ordnung befunden werden und
daher in die Amtshandlung zu übernehmen sind , ist auf der Außenseite Tag und Stunde der
geschehenen Überreichung ersichtlich zu machen.

Mit einem Schutz - Zertifikate kann selbstverständlich stets nur eine Art des gesetzlichen
Schutzes , nämlich entweder der Privilegiums - oder der Marken - oder der Musterschutz er¬
worben werden , je nachdem sich der betreffende Gegenstand für eine oder die andere Art des

Schutzes eignet.
Ob diese fachliche Eignung vorhanden ist , kömmt nach den Bestimmungen der im

Artikel 1 zitirten einzelnen Schutzgesetze , und zwar was den Privilegiumsschutz betrifft , nach

den Bestimmungen der HZ . 1 , 2 und 5 des Gesetzes vom 13 . August 1852 ( R . G . Bl.
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Nr . 184 ) , was aber den Marken - und Musterschutz betrifft , nach den Bestimmungen der

ZZ . 1 und 3 der beiden Gesetze vom 7 . Dezember 1858 ( R . G . Bl . Nr . 230 und 237)
zu beurtheilen.

In dieser Richtung hat demnach eine Prüfung des Gegenstandes , für welchen ein Schutz-
Zertifikat angesprochen wird , stattzufinden , wobei jedoch , insoweit es sich um den Privilegiums¬
schutz handelt , mit Rücksicht auf die Bestimmung des ß . 17 des Gesetzes vom 15 . August

1852 jede wie immer geartete Untersuchung über die Neuheit oder die Nützlichkeit des Gegen¬
standes ausgeschlossen bleibt.

Bei dieser Prüfung wird in beide Parien der Beschreibung , rücksichtlich der Marke , des
Musters oder Modelles , es mag die Geheimhaltung angesucht worden sein oder nicht , Einsicht
genommen , worauf dieselben , insofern sie versiegelt überreicht wurden , mit dem Amtssiegel
wieder zu verschließen sind.

Gelegentlich dieser Einsicht wird sich auch die Ueberzeugung verschafft , ob zwischen beiden
Parien der erwähnten Belege die vom Gesetze geforderte vollkommene Uebereinstimmung
vorhanden ist , und wird im Falle einer wahrgenommenen Disparität deren Behebung durch
den Bewerber sofort und jedenfalls vor der Ausfertigung des betreffenden Schutz -Zertifikates
veranlaßt.

Behufs der entsprechenden Vornahme der oben erwähnten Prüfung wird sich der Herr
Generaldirektor der Weltausstellung mit einem Comitä von Sachverständigen , deren Bestim¬

mung seiner , im Einvernehmen mit dem Vertreter des königlich ungarischen Ministeriums zu
treffeuden Wahl überlassen bleibt , umgeben , in welchem namentlich die Mechanik , die Chemie,
die Heil - und Arzneikunde , die Baukunst , die Physik , die Landwirthschast , die mechanische,
ebenso wie die chemische Technologie und die Waarenkunde eine entsprechende Vertretung
finden sollen.

Diese Sachverständigen sind , insoferne sie nicht als k. k. Staatsbeamte ohnehin in
Eidespflicht stehen , auf die gewissenhafte Abgabe ihrer diesfälligen Gutachten , sowie aus Ver¬
schwiegenheit vom Generaldirektor in Eid zu nehmen und dem Handelsminister unter Vorlage
der betreffenden Eidesurkunden namhaft zu machen.

Für Gegenstände , welche bei obiger Prüfung nach den oben zitirten Bestimmungen der
betreffenden Spezialgesetze weder für den Privilegiums - , noch für den Marken - , noch für den
Musterschutz geeignet erkannt werden , kann auch ein Schutz -Zertifikat nicht ertheilt werden,
und kommen sonach die betreffenden Gesuche abweislich zu erledigen.

Ebenso sollen , und zwar ohne daß weiter in eine Prüfung über die sachliche Eignung
der betreffenden Gegenstände eingegangen wird , jene Gesuche um Ausfolgung von Schutz-
Zertifikaten einfach abgewiesen werden , welche erst nach dem für die Ueberreichung vom Gesetze
bestimmten Zeitpunkte , d. i . erst nach dem Zeitpunkte der Eröffnung der Ausstellung , oder im
Falle der nachträglichen Einbringung des betreffenden Gegenstandes in dieselbe erst nach dem
Zeitpunkte dieser nachträglichen Einbringung bei dem Generaldirektor überreicht werden.

Zu Artikel  2.

Bei Gewährung der Schutz - Zertifikate wird der Generaldirektor der Weltausstellung

stets in engem Einvernehmen mit dem von dem Ministerium der Länder der ungarischen
Krone hiezu bestimmten Organe Vorgehen.

Die Schutz -Zertifikate sind von dem Generaldirektor der Weltausstellung unter Gegen¬

zeichnung deö gebuchten Vertreters des königlich ungarischen Ministeriums unentgeltlich nach
dem beiliegenden Formulare auszufertigen , wornach jedes Schutz - Zertifikat den Namen und
Wohnort des Erwerbers , eventuell auch des Bevollmächtigten , durch welchen etwa das Gesuch

eingebracht wurde , die kurze  Bezeichnung des betreffenden Gegenstandes , die Art des hiemit

gewährten Schutzes ( ob Privilegiums -, ob Marken - oder Musterschutz ) , endlich den je nach
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der diesfallsigen Alternative des Artikels 2 zu bestimmenden Tag des Beginnes und den

allgemein geltenden Tag des Ablaufes desselben zu enthalten hat.
Allfällige Gesuche , womit sich die Besitzer solcher Schutz -Zertifikate während ihrer Giltig¬

keit im Hinblicke auf den Schlußsatz des Artikels 2 wegen Erlangung des ordentlichen Privi¬

legiums -, Marken - oder Musterschutzes etwa an den Generaldirektor der Weltausstellung
wenden sollten , werden von letzterem nicht zu übernehmen , sondern die Überreichenden hiemit
an die nach den betreffenden Spezial -Schutzgesetzen zu deren Uebernahme berufenen Behörden

und Organe zu verweisen sein.
Eine analoge Verweisung hat hinsichtlich allfälliger , an den Generaldirektor gelangender

Eingaben stattzufinden , womit Besitzer solcher Schutz - Zertifikate dritte Personen wegen Ein¬
griffes in ihr erworbenes Schutzrecht belangen sollten , über welche Eingriffsklagen die nach
den betreffenden Schutzgesetzen diesfalls kompetenten Behörden zu entscheiden berufen sind.
Diese Behörden werden sich in solchen Fällen behufs der Konstatirung des Sachverhaltes um
Ueberkommung eines Pares der den betreffenden Schutz -Zertifikaten zu Grunde liegenden
Beschreibungen , Marken oder Muster an den Generaldirektor der Weltausstellung zu wenden
haben , von welchem ihnen dasselbe unter Erwähnung des Umstandes , ob die Geheimhaltung
verlangt wurde oder nicht , gegen nachmalige Rückstellung und gleichzeitige entsprechende Vor¬
merkung im Register (Artikel 4 ) stets anstandslos auszufolgen sein wird.

Zu Artikel  3.

Beschwerden gegen die Verweigerung von Schutz - Zertifikaten sind gesetzlich unstatthaft
und daher , falls sie dennoch vorkämen , unbedingt zurückzuweisen.

Wird dagegen der Rechtsstand von ertheilten Schutz -Zertifikaten angefochten , so kommt
die Entscheidung hierüber den nach den im Artikel 1 erwähnten Schutzgesetzen diesfalls kom¬

petenten Behörden zu.
Solche Klagen sind demnach , falls sie bei dem Generaldirektor der Weltausstellung ein¬

gebracht werden wollten , von demselben nicht anzunehmen , sondern die Überreichenden hiemit
an die kompetenten Behörden zu verweisen . Hinsichtlich der Aussetzung der Beschreibungen,
Marken oder Muster , welche den , eine solche Anfechtung erfahrenden Schutz -Zertifikaten zu

Grunde liegen , an die zur Entscheidung hierüber berufenen Behörden , hat die zu Artikel 2
getroffene analoge Anordnung zu gelten.

Zu Arlikel  4.

Ueber die ertheilten Schutz - Zertifikate und die denselben zu Grunde liegenden Gesuche

ist bei dem Generaldirektor der Weltausstellung ein eigenes Register in zwei Parien zu führen,
in welches unter fortlaufenden Nummern jedes gewährte Schutz - Zertifikat vor dessen Aus-
folgung mit dem Datum seiner Ertheilung und den übrigen bereits zu Artikel 2 hervorge¬
hobenen wesentlichen Daten einzutragen und überdies in einer Anmerkungsrubrik ersichtlich zu
machen ist , ob in dem betreffenden Gesuche die Geheimhaltung der Beschreibung , rücksichtlich
des Musters oder Modelles , verlangt wurde oder nicht.

Die Nummer , unter welcher die Eintragung in das Register erfolgt , ist sowohl auf dem
Schutz -Zertifikate selbst , als auch auf dem betreffenden Gesuche und auf den Umschlägen beider
Parien der Beschreibung , rücksichtlich der Marke oder des Musters , anzusetzen , und sind die
Gesuche , sowie beide Parien der erwähnten Gesuchsbelege , nach diesen Register - Nummern
arithmetisch geordnet in Verwahrung zu halten.

Nach dem Schluffe der Ausstellung , und zwar längstens bis 15 . November 1873 , wird
der Generaldirektor ein Pare des Registers sammt den betreffenden Gesuchen nnd einem Pare
der mit denselben überreichten Beschreibungen , rücksichtlich Marken , Muster und Modelle , dem
k. k. Handelsministerium , daS andere Pare des Registers aber sammt einem Pare der oben

erwähnten Gesuchsbelege durch den Vertreter des königlich ungarischen Ministeriums dem
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königlich ungarischen Ministerium für Ackerbau , Industrie und Handel , behufs der Aufbewah¬
rung in den beiderseitigen Privilegien -Archiven , geordnet zu übergeben haben.

Zu Artikel  5.

Jede Ertheilung eines Schutz - Zertifikates ist von dem Generaldirektor der Weltaus¬
stellung unaufgehalten im Amtsblatte der Wiener Zeitung zu veröffentlichen.

Die analoge Veröffentlichung im ungarischen Amtsblatte veranlaßt der Vertreter des

königlich ungarischen Ministeriums.

Die Einsicht in das über die ertheilten Schutz -Zertifikate zu führende Register ist Jeder¬
mann unbedingt , die Einsicht in die bezüglichen Beschreibungen , Pläne , Muster u . dgl . aber
nur insoserne zu gestatten , als in den betreffenden Gesuchen nicht die Geheimhaltung derselben

verlangt wurde.

Zu Artikel  6.

Ueber Anstände , welche ungeachtet der vorstehenden Weisungen sich hinsichtlich der An¬

wendung deS gegenwärtigen Gesetzes ergeben sollten , ist die Entscheidung des Handelsministers
einzuholen.

BlMhnilS ru . x>.
(Reichsgesetzblatt vom 28 . November 1872 , Nr . 160 .)

Erlaß des kömgl . ung . Ministers des Innern vom 15 . Oktober 1872,
Z . 32 .678 , Mag . Z . 160 .644,

betreffend die Erhöhung der Verpffegsgebühr im allgemeinen Krankenhause zu Miskolcz.

Die bisher mit 51 Kreuzer normirt gewesenen täglichen Verpflegsgebühren des allge¬
meinen Krankenhauses zu Miskolcz werden vom 1. Jänner 1873 an auf 54 Kreuzer erhöht.

Kundmachung des k. k. niederösterreichischen Statthalterei -Präsidinms vom
4 . November 1872 , Z . 4812 , Mag . Z . 168 .686.

Anordnungen zur Erzielung einer möglichst genauen Neberstcht über den Ausbruch , das
Bestehen und das Erlöschen der Rinderpest enthaltend.

Zur Erzielung einer möglichst genauen , von nun an allwöchentlich in der Wiener Zei¬

tung bekannt zu gebenden Uebersicht über den Ausbruch , das Bestehen und das Erlöschen der
Rinderpest wird der Wiener Magistrat zu Folge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des
Innern vom 30 . Oktober l . I ., Z . 16 .331 , angewiesen , jede Konstatirung der Rinderpest,

sowie jede Erklärung des Erlöschens der Rinderpest auf dem kürzesten Wege dem Statthalterei-

Präsidium zur Kenntniß zu bringen , damit von hieraus noch an demselben Tage dem hohen
Ministerium des Innern hierüber Bericht erstattet werden könne.

Die übrigen Vorschriften über die die Rinderpest betreffenden Berichterstattungen , Be¬

kanntmachungen u . s. w . erleiden hiedurch keine Aenderung.
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Erlaß des k. k. niederösterreichischen Landesschnlrathes vom 6 . November 1872,
Z . 5081 , Mag . Z . 185 .669,

womit angeordnet wird , daß vor Ertheilung der Baubewillignng für Schulbauten der k. k.
Bezirksamt , beziehungsweise der Landes - Sanitätsrath , um sein Gutachten anzugehen ist.

Mit Erlaß des k. k. niederösterreichischen Landesschnlrathes vom 6 . November l . I .,

Z . 5081 , wurde Nachstehendes eröffnet:
Bevor der Landesschulrath in die Lage kommt , die bereits in Berathung stehenden

Normen über die Beschaffenheit der Schulgebäude und Schuleinrichtungen im Sinne des § . 16

des Landesgesetzes vom 5 . April 1870 , Nr . .84 zu erlassen , siebt sich derselbe zur Wahrung

der sanitären Rücksichten für die Schuljugend bestimmt , anzuordnen , daß bei jedem Neu - und
größeren Erweiterungsschulbaue , und zwar rücksichtlich der Volksschulen der k. k. Bezirksarzt,
rücksichtlich der Staats - und Kommunal -Mittelschulen der Landes -Sanitätsrath vor Crtheilung
der Baubewilligung um sein technisches Gutachten vom Standpunkte der Sanitätspflege unter
Anschluß der Profilpläne und des Bauprogrammes anzugehen ist.

Kundmachung des k. k. Finanzministeriums vom 11 . November 1872,
Statthalterei -Z . 33 .968 , Mag . Z . 177 .131,

womit auf den demnächst ablaufenden Präklusiv - Termin zur Einlösung der Slaatsnoten
der Banknotensorm zu 1 st. und 5 st. Be . W . aufmerksam gemacht wird.

Zufolge des Artikels III des Gesetzes vom 25 . August 1866 und der Kundmachung
des Reichsfinanzminisierinms vom 19 - Mai 1872 ( Wiener Zeitung vom 30 . Mai 1872)

findet nach dem letzten Dezember 1872 keine weitere Einlösung der im Jahre 1866 zu
Staatsnoten erklärten Banknoten zu I fl . ö. W . <Ito . I . Jänner 1858 und zu 5 . fl . ö. W.

cito . 1 . Mai 1859 ( 1 st. und 5 fl . Banknoten mit rothem Ueberdruck auf der Vorderseite)
mehr statt.

Da hiernach vom 1. Jänner  1873 an jedwedes Ansuchen um nachträgliche Einlösung
unberücksichtigt bleiben müßte , wird hiemit auf diese ehestens eintretende Fallfrist nochmals be¬
sonders aufmerksam gemacht.

Erlaß des königl . ung . Ministers des Innern vom 14 . November 1872,
Z . 36 .099 und 36 . 199 , Mag . Z . 175 .541,

betreffend die Erhöhung der Verpstegsgebühr in den allgemeinen Krankenhäusern zu Deden-
burg und Sepst -Szent - György.

Die im allgemeinen Krankenhause zu Oedenburg bisher mit 47 Kreuzer normirt ge¬
wesenen täglichen Verpflegsgebühren werden vom 1 . Jänner 1873 angefangen auf 53 Kreuzer
erhöht.

Die im allgemeinen Krankenhause zu Sepst -Szent -György bisher mit 45 Kreuzer
normirt gewesenen täglichen Verpflegsgebühren werden vom 1 . Jänner 1873 angefangen auf
47 Kreuzer erhöht.
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Erlaß des k. k. Statthalters für Ntederösterretch vom 16 . November 1872,
Z . 32 .490 , Mag . Z . 176 .377,

womit die von der Kommune errichteten Nothfpitäter in der Leopotdsgasfe Nr . 32 nnd
im Schulgebäude in Zwischenbrücken als öffentliche Krankenanstalten erklärt werden.

Ueber die vom Wiener Magistrate mit den Berichten vom 27 . September 1872,

Z . 135 .011 , und vom 3 . September 1872 , Z . 129 . 120 , gestellten Ansuchen finde ich nach

Einvernehmung und über Zustimmung des niederösterreichischen Landesausschusses die von der
Kommune Wien wegen Mangels an Belegraum in den bereits bestehenden Kommunalspitälern
im IV . und V . Bezirke errichteten Spitäler , und zwar das in dem Anstaltsgebäude für frei¬

willige Arbeiter in der Leopolvstadt , Leopoldsgasse Nr . 32 , errichtete Nothspital , ferner das
Kommunal -Blatternspital im Schulgebäude in Zwischenbrücken als öffentliche allgemeine Heil¬

anstalten mit dem Rechte der Einhebung der Verpflegskosten nach den bestehenden Vorschriften

anzuerkennen und zu genehmigen , daß für die Behandlung und Verpflegung der Kranken in
diesen Spitälern dieselben Verpflegskosten eingehoben werden , wie dieselben mit dem h . o. Er¬
lasse vom 20 . Februar l . I ., Z . 5278 , für das I . Kommunal -Blatternnothspital im IV . Be¬

zirke festgesetzt wurden.
Gleichzeitig setze ich den Wiener Magistrat in Kenntniß , daß ich unter Einem mittelst

der in Abschrift beiliegenden Kundmachung die Erklärung dieser Spitäler als allgemeine
öffentliche Krankenhäuser im Wege des Amtsblattes der Wiener Zeitung verlautbare und hie¬
von sämmtliche Landes -Ausschüsse , Statthaltereien , Landesregierungen , das königl . ung . Mi¬
nisterium des Innern , sowie das k. k. Ministerium des Innern in Kenntniß setze.

Kundmachung der k. k. mcderösterreichischen Statthalter « vom 16 . No¬
vember 1872 , Z . 32,480.

Die von der Kommune Wien wegen Mangels an Belegraum in den bereits bestehenden
Kommunalspitälern im IV . und V . Bezirke errichteten Spitäler , nnd zwar das Nothspital in
der Leopoldstadt , Leopoldsgasse Nr . 32 und das Blatternspital im Schulgebäude in Zwischen¬
brücken , werden mit Zustimmung des niederösterreichischen Landesausschusses als allgemeine

öffentliche Heilanstalten erklärt und denselben mit Beziehung auf die Einbringung der Ver¬
pflegskosten die Rechte von öffentlichen Krankenanstalten zuerkannt.

Für die Behandlung und Verpflegung der Kranken in diesen zwei Kommunalspitälern
werden dieselben Taxen genehmigt , welche mit der Kundmachung vom 20 . Februar 1872 für

die Behandlung und Verpflegung der Kranken im I . Kommunal -Nothspitale für Blatternkranke

(IV . Bezirk) festgesetzt wurden.

Erlaß der k. k. mederösterreichischen Statthalterei vom 18 . November 1872,
Z . 34 . 111 , Mag . A . 174 .285.

Vorkehrungen behnss Reinhaltung des Wienstusfes , sowie der Ufer und zur Hinlanhaltung
Vorgefundener sanitärer Rrbetstände enthaltend.

Die hohe k. k. Statthalterei hat in Folge der kommissionellen Begehung des Wien¬

flusses in seiner ganzen Strecke von der Ansmündung in den Donaukanal bis zur Grenze
der Gemeinde Gaudenzdorf , zur Reinhaltung des Flusses und der Ufer und zur Hintanhal¬

tung Vorgefundener sanitärer Uebelstände mit Erlaß vom 18 . d . Mts ., Z . 34 . 111 , folgende
Anordnungen getroffen:
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1. Unterhalb der Nadetzkybrücke ist das Flußbett von dem vorhandenen , animalische Be-

standtheile enthaltenden Schlamme zu reinigen , und zwar wo möglich bis zum Nullwasser¬
stande des Donaukanales.

2 . Unterhalb der Stubenthorbrücke ist die Ausplanirung der Flußsohle und Ableitung

des Pfützenwassers in die Kunette einzuleiten.
3 . Links der Stubenthorbrücke ist das bisherige unzweckmäßige Pissoir zu kassiren,

die Herstellung eines regulären Pissoirs mit einem Wasserlauf in den Cholerakanal zu
veranlassen.

4 . Für die Reinhaltung des Pissoirs bei dem Hause Nr . 35 Magdalenenstraße ist

Sorge zu tragen.
5 . Das Wienflußbett ist täglich durch die städtischen Sanitätsaufseher zu begehen , welche

über die wahrgenommeneu Gebrechen dem Gemeindebezirks -Vorsteher zur Beseitigung der
Uebelstände die Anzeige zu erstatten haben.

6 . Die Wäschereien der Gärber , Färber und Haarwäscher , welche namentlich im III . ,
V . und VI . Gemeindebezirke Vorkommen , sind für die Zukunft strengstens zu untersagen , und
die vorhandenen Stiegen und Stauvorrichtungen zu kassiren.

7 . Der Wasenmeister hat zum Behufs der Wegschaffung der Aeser täglich dus Wien¬

flußbett im Stadtgebiete zu begehen , und sich zum Behufs der Kontrole und Beigabe eines
Sicherheitswachmannes bei dem Stadt Polizei -Kommissariate zu melden.

8 . Die mitunter beschädigt Vorgefundenen Staketengitter längs der beiden Wienuser sind

herzustellen.
9 . Das auf den Schneeablagerungs -Plätzen bei eintretendem Thauwetter zurückbleibende

Kehricht ist sofort zu beseitigen.
10 . Nachdem die vorhandenen Ueberfallskanäle namentlich ober - und unterhalb der

Elisabethbrücke als Depots der Knochensammler verwendet werden , so ist dieser Unfug durch
die entsprechenden Aufsichtsorgane der Kommune und Sicherheitsbehörde abzustellen.

11 . Die Talonds za beiden Seiten des Wienflusses sind durch das den Herren Ge¬

meindebezirksvorstehern beigegebene Straßensäuberungs - Persvnale zu reinigen.

Erlaß der k. k. mederösterreichischen Statthalterei vom 24 . November 1872,
Z . 32 .524 , Mag . Z . 185 .992,

betreffend den Rekurs der Direktion der allgemeinen österreichischen Ballgesellschaft in Wien
gegen den Auftrag des Magistrates )ur Zahlung der Verpflegskosten für ihre Lagtöhner.

Dem Rekurse der Direkzion der allgemeinen österreichischen Baugesellschaft in Wien gegen

den Bescheid des Wiener Magistrates vom 31 . August 1872 , Z . 128 .961 , womit das An¬

suchen der genannten Gesellschaft , um die Veranlassung , daß derselben keine Zahlungsaufträge
über Verpflegskosten für Taglöhner zugestellt werden , da der Arbeitsgeber zum Ersätze der
Verpflegskosten nicht verpflichtet sei , zurückgewiesen wurde , wird keine Folge gegeben , da die
Statthalterei nicht kompetent ist , eine allgemein giltige Interpretation der diesfalls bestehenden
Vorschriften zu erlassen , sondern sich Vorbehalten muß , von Fall zu Fall die bestehenden Nor¬
men anzuwenden , um so mehr , als aus der bloßen Bezeichnung , daß ein Verpflegter „ Tag¬
löhner " sei, noch nicht unter allen Umständen hervorgeht , daß der Arbeitsgeber zum Ersätze
der Verpflegskosten nicht verpflichtet erscheine.
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Note des mährischen Landesausschusses vom 27 . November 1872 , Z . 21 .849,
Mag . Z . 185 .616,

in Betreff der Erhöhung der Krankenverpftegsgebühr dritter Klaffe in der Landrs-
krankenaiistatt in Brünn.

Der mährische Landtag hat in seiner Sitzung vom 26 . November d . I . die Verpflegs-
taxe der 3 . Klasse der Landeskrankenanstalt in Brünn vom I . Jänner 1873 an von täglichen

67 kr. auf tägliche 75 kr. erhöht.

Kundmachung der k. k. niederösterreichischen Statthalterei von» 27 . No¬
vember 1872 , Z . 35 .010 , Mag . Z . 179 .489,

in Betreff der Verpflichtung der Gemeinden , in deren Gebiete sich Eisenbahnstationen be¬
finden , Reisende , weiche an der Chotera erkrankten , zur weiteren Pflege zu übernehmen.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlaß vom 22 . November d. I .,

Z . 17 .951 , anzuordnen befunden , daß alle Gemeinden , in denen sich Eisenbahnstationen be¬

finden , zu verpflichten sind , Reisende , welche während der Fahrt an der Cholera so bedenklich
erkranken sollten , daß deren Ausschluß von der Weiterreise geboten erscheint , zur weiteren

Pflege zu übernehmen , wovon der Magistrat zur schleunigen Veranlassung des Weiteren in
Kenntniß gesetzt wird.

Zuschrift des mährischen Landesausschuffes vom 27 . November 1872 , Z . 21 .850,
Mag . Z . 182 .163,

betreffend die Festsetzung der Verpstegsgcbühr der dritten Ktaffe in der Landeskranken-
au statt zu Dtmi 'ch.

Der mährische Landtag hat in seiner Sitzung vom 26 . November d. I . beschlossen , die

Verpflegstaxe der 3 . Klasse iu der Landeskrankenanstalt zu Olmütz vom 1 . Jänner 1873
an mit täglichen 67 kr. festzusetzen.

Zuschrift des niederösterreichischen Landesausschuffes vom 1. Mai 1872,
Z . 7698 , Mag . Z . 69 .479,

worin das Ersuchen gestellt wird , dasz zu den Kommissionen , wetche antüfitich von Bauten
und Kanatisirungen an Landesstrasien stattfinden , die betreffende Straszenverwattung bei¬

gezogen werde.

Von Seite der Landesstraßen -Administration in Oberdöbling ist abermals darüber Klage

erhoben worden , daß längs der Himbergerstraße fortan Hausbauten stattsinden und Haus¬
kanäle in den Hauptkanal geführt werden , ohne daß dieselbe zu den betreffenden Kommissionen

beigezogen und ihr Gelegenheit geboten wird , den Landesfond dagegen zu wahren , daß ihm in
Folge der Aufreißung und höchst mangelhaften Wiederherstellung des Pflasters behufs der
nachträglichen Instandsetzung der gänzlich ruinirten Straßenoberfläche Auslagen aufgelastet
werden.
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Der Landesausschuß beehrt sich demnach , an den löbl . Magistrat hiemit wiederholt das

Ersuchen zu richten , es möge Veranlassung getroffen werden , daß anläßlich solcher an den
Landesstraßen stattfindenden Bauten und Kanalisirungen der bezüglichen Gesetzesbestimmung

entsprochen und die betreffende Straßenverwaltung zu den allfälligen Kommissionen jederzeit

beigezogen werde.

Note des k. k. Hauptpunztrungsamtes vom 10 . Mai 1872 , Z . 442,
Mag . Z , 68 .691,

betreffend die Verpflichtung .jener Gewerbsteute , weiche sich mit der Verfertigung oder dem
Umsätze von Gold - und Siibergeräthen beschäftigen , von dem Antritte ihres Gewerbes dem

betreffenden Kontrotamte die Anzeige zu erstatten.

Nach Z. 47 des Punzirungsgesetzes sind die Gewerbsteute . welche sich mit der Verfer¬

tigung von Gold - und Silbergeräthen beschäftigen , verpflichtet , vor dem Antritte ihres Ge¬
werbes dem betreffenden Kontrolamte hievon die Anzeige zu erstatten , unter Angabe der
Gewerbstätte.

Jeder Wechsel derselben ist gleichfalls längstens binnen acht Tagen anzuzeigen.

Diese Anzeige wird nur in seltenen Fällen erstattet und die Betreffenden entschuldigen

sich in der Regel , wenn sie nach Z . 83 zur Strafe herangezogen werden sollen , mit der Aus¬
rede , daß ihnen von dieser Verpflichtung , ja mitunter , daß ihnen von dem Bestände eines

Punzirungsgesetzes Nichts bekannt gewesen sei.
Obwohl nun diese Unkenntniß der gesetzlichen Bestimmungen nicht zu entschuldigen vermag,

so erscheint es vom Standpunkte der Humanität erwünscht , daß die um die Ermächtigung zum
Betriebe des Goldarbeiter -, Uhrmacher - und Trödlergeschäftes , dann des Handels mit Gold - und
Silberwaaren oder des zum Führen echter derlei Maaren allenfalls berechtigenden Galanterie-
waarenhandels sich bewerbenden Individuen auf das bestehende Gesetz über den Feingehalt der
Gold - und Silberwaaren und auf die Verpflichtung aufmerksam gemacht würden , den Antritt

des Gewerbes bei dem Kontrolamte ( HauptpunzirungSamle ) bekannt zu geben.
In dieser Absicht beehrt man sich höflichst zu ersuchen , gefälligst zu veranlaßen , daß

diese Gewerbsleute in der Folge entweder durch Anschlag in dem betreffenden Amtslokale,
oder von Fall zu Fall bei Ausfolgung des Gewerbsscheines oder sonst in geeignet erscheinender
Weise auf die von ihnen zu beobachtenden gesetzlichen Bestimmungen aufmerksam gemacht
werden.

Kundmachung der k. k. niederösterreichlschm Statthalterei vom 23 . Zum 1872,
Z . 14 .243 , Mag . Z . 98 .121,

betreffend dos Ansuchen des ersten Wiener Rauchfangkehrer - Vereines um Regelung seiner
Gewcrbsverhättniffe.

Der Herr Handelsminister hat laut h. Erlasses vom 4 . Mai 1872 , Z . 8638 , dem Ge¬

suche des I . Wiener Rauchsangkehrer -Vereines wegen Regelung seiner Gewerbsverhältnisse in

Uebereinstimmung mit den über Gesuche gleichen Inhalts wiederholt erflossenen Ministerial-
Entscheidungen , insbesondere den Erlässen des Ministeriums für Handel , Gewerbe und öffent-

1 2770
liche Bauten vom 5 . Juni 1855 , Z . und des Staatsministeriums vom 12 . August 1863

15246
A 1235 ' dem obbezeichneten Ansuchen keine Folge zu geben gefunden.
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Kundmacbung der k. k. niederösterreichischen Statthalterei vom 5 . De¬
zember 1872 , Z . 5345 Pr ., Mag . Z . 185 .977,

betreffend die möglichst rasche Verständigung der betheiligten Regierungen für den Fall - es
Ausbruches der Rinderpest.

Zur Verwirklichung eines von der internationalen Konferenz behufs der Erzielung eines
gleichförmigen Vorganges gegen die Rinderpest gestellten , die möglichst rasche Verständigung
der betheiligten Regierungen bezweckenden Antrages wird in Folge Erlasses des hohen Mi¬
nisteriums des Innern vom 29 . November l . I ., Z . 18 .572 , angeordnet:

a ) daß die politische Bezirksbehörde eines gegen das Ausland oder gegen die Länder

der ungarischen Krone grenzenden Bezirkes , wenn innerhalb derselben die Rinderpest ausge¬
brochen ist, die ihr obliegenden Verlautbarungen über den Ausbruch und das Erlöschen der
Rinderpest , sowie über die Anordnungen und Aufhebung der Verkehrsbeschränkungen aus
Anlaß der Rinderpest jedesmal sofort , den Ausbruch der Rinderpest insbesondere nötigenfalls
telegraphisch auch der politischen Behörde des angrenzenden Bezirkes des Nachbarlandes

mittheile;
b ) daß die politische Bezirksbehörde , beziehungsweise die Seuchenkommission , in dem

Falle , als aus den Erhebungen die Wahrscheinlichkeit oder gar ein sicherer Anhaltspunkt her¬

vorgeht , daß durch eine und dieselbe Veranlassung oder von dem Seuchenhofe selbst eine Ver¬
schleppung des Ansteckungsstoffes nach andern Richtungen hin schon stattgefunden hat , hievon
die betreffenden politischen Bezirksbehörden ohne Unterschied des Verwaltungsgebietes ( der

österreichisch -ungarischen Monarchie oder des Auslandes ) unverweilt in Kenntniß setze.
Hievon wird der Wiener Magistrat zur Wissenschaft und Darnachachtnng in Kenntniß

gesetzt.

II.
Gemeinderalhs-Beschlüsse.
Vom 11 . Juni  1872 , Z . 5033.

(Nachstehender Gemeinderaths - Beschluß wurde irrtümlicher Weise in Nr . 10 dieses
Verordnungsblattes sSeite 161 und 162j nur teilweise abgedruckt und erscheint daher nun¬

mehr dem vollen Inhalte nach .)
Der Z. 53 der Dien st Pragmatik  wird aufgehoben und an dessen Stelle verfügt:
1 . Die nach Weisung des zweiten Absatzes des Z. 54 der Dienstpragmatik revidirten

Personalstandes - Ausweise (Qualifikazions -Tabellen ) werden durch acht Tage zur Einsicht der
Beamten offen gehalten und sind dieselben im geeigneten Wege von dem Tage des Beginnes
der Offenhaltung zu verständigen.

2 . Jedem Beamten , mit Einschluß der beeideten Praktikanten , steht das Recht zu , so¬

wohl seinen eigenen Personalstandes -Ausweis , als auch die Ausweise jener Personen einzu¬
sehen , welche mit ihm in gleicher Diensteskategorie stehen und in derselben Dienstesbranche

(Magistrat , Buchhaltung , Hilfsamt ) verwendet werden.
3 . Jedem Beamten , welcher sich durch die Ausfüllung der Rubriken 5 bis 9 des ihn

betreffenden  Personalstandes - Ausweises gekränkt erachtet , steht das Recht zu , spätestens
binnen drei Tagen nach Ablauf der Frist zur Einsicht gegen diese Ausfüllung  bei dem

Herrn Bürgermeister  schriftlich und mit Angabe seiner Gründe Einspruch zu erheben.
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4 . Ueber einen solchen Einspruch hat der Bürgermeister  längstens binnen 14 Tagen
die Kommission , von welcher der Einspruch Erhebende qualifizirt wurde , zusammenzuberufen.
Von dieser Kommission werden sowohl der Beamte selbst , als jene Personen , auf welche er
sich zum Beweise seiner Angaben beruft , vorgenommen , die allsälligen schriftlichen Belege ge¬
prüft und es wird sohin auf die im Z. 50 der Dienstpragmatik vorgeschriebene Art die neuer¬
liche Ausfüllung der angefochtenen Rubrik vorgenommen.

5 . Die Veränderung der Ausfüllung in eine minder günstige kann in Folge des Ein¬
spruchverfahrens nicht stattfinden.

6 . Ueber den Vorgang ist ein genaues und umständliches Protokoll aufzunehmen , aus
welchem sowohl die Angaben des Beamten , als auch jene der einvernommenen Personen , dann
die Gründe , welche jeder einzelne Stimmenführer für seine Meinung anbringt , vollständig zu
entnehmen sind.

7 . Der Ausspruch der Kommission, es mag dadnrch die frühere Ausfüllung bestätigt oder
geändert werden , ist mit Beifügung des Datums in dem Personalstandes -Ausweise ersichtlich
zu machen. Derselbe ist für die betreffende Qnalisikazionsperiode endgiltig.

8 . Derselbe Vorgang findet statt,  wenn die Personalstandes - Ausweise nach dem letzten
Absätze des Z. 54 der Dienstpragmatik revidirt wurden , und es steht in diesem Falle die Ein¬
sicht der revidirten Tabellen allen jenen Personen gegenseitig offen , für welche diese Tabellen
gelten . Hierbei wird die Frist von 8 Tagen auf 3 , jene von 3 Tagen auf 24 Stunden,
jene von 14 Tagen auf höchstens 8 Tage beschränkt.

9 . Diese Bestimmungen treten sogleich in Wirksamkeit.

Vom 1. Oktober  1872 , Z . 5037.

Der Gemeinderath genehmigt , daß den im II . Bezirke zurDesinfizirung ver¬
wendeten Taglöhnern ein Taglohn  von je 1 fl. 20 kr. verabfolgt werde.

Vom 1. Oktober  1872 , Z . 4691.

Vom 1. Oktober 1872 an werden die Straßenarbeiter in den 8 Vorstadtbe¬
zirken  mit jenen des I . Bezirkes bis zur Reorganistrung des Straßensäuberungswesens
gleichgestellt. Es haben demnach die Arbeiter je I fl., die Partieführer je 1 fl. 10 kr.
und die Aufseher je 1 fl. 30 kr. per Tag zu erhalten.

Vom 1. Oktober  1872 , Z . 4802.

Die Bestellung zweier Krankenträger  für Zwischenbrücken mit den für solche Träger
überhaupt bestimmten Löhnungen von jährlich 150 fl. , sowie die Exponirung eines zweiten
Tragbettes dahin wird genehmigt.

Vom 1. Oktober  1872 , Z . 2832.

1. Jeder leitende Turnlehrer einer Wiener K ommunal - Mittelschule be¬
zieht eine Nemunerazion  von 800 fl., zahlbar in 12 gleichen Dekursiv -Monatraten mit
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der Verpflichtung , wöchentlich 12 Unterrichtsstunden im Turnen zu geben und den gesummten
Turnunterricht an der ihm zur Zeit übergebenen Turnschule zu überwachen.

2 . Jedem Hilfsturnlehrer an den Mittelschulen soll als Remuneration für jede per

Woche in 2 Stunden geführte Riege 80 fl. in 12 gleichen Dekursiv -Monatraten ausbezahlt
werden.

3 . Diese Beschlüsse sollen vom 1 . Oktober 1872 in Wirksamkeit treten.

Vom 1 . Oktober  1872 , Z . 4222.

Der Gemeiuderath der Stadt Wien hat sich zusolge Beschlusses vom 1. Oktober d. I,,

Z . 4222 , in Durchführung des § . 80 der Schul - und Unterrichtsordnung bestimmt gefunden,

zur Anschaffung von Arbeitsmateriale für ganz verarmte Industri alschüle-
rinen der Volks - und Bürgerschulen  einen Beitrag von jährlich 4320 fl. ö. W . in

das Budget vom Jahre 1873 einzustellen . Ueber die Art der Beschaffung des Arbeits¬
materiales wurden folgende Beschlüsse gefaßt : Das erforderliche Arbeitsmateriale für jene

Jndustrialschülerinen , denen nach § . 50 des Landesgesetzes vom 5 . April 1870 die Lehrmittel
durch die Schulgemeinde beizustellen sind , ist durch die Ortsschulräthe schulweise zu erheben und
von diesen bei dem Magistrate um die Ausfolgung der nachgewiesenen erforderlichen Beträge

einzuschreiten . Diese Beträge sind den Ortsschulräthen auszufolgen und diesen die Anschaffung
des Arbeitsmateriales gegen Verrechnung zu überlassen , wogegen die Verwendung des ange¬

schafften Materiales von den Aufsichtsdamen zu überwachen wäre.

Die aus diesem Materiale verfertigten Arbeiten sind von den betreffenden Schulleitern

zu sammeln , in den Schulen aufzubewahren und an dem jeweilig folgenden Christabende als
Christgeschenke für arme fleißige Schulkinder zu verwenden . Ferner hat der Gemeinderath mit
obigem Beschlüsse verordnet , daß vom Jahre 1873 angefangen die Präliminarposition für die
Anschaffung von Lehrmitteln beim Versorgungsfonde Rubrik XV , 7 aufzulassen , dagegen bei

den eigenen Geldern die Rubrik XXXII , 10 , Anschaffung von Lehrmitteln für Volksschulen
mit Hinzurechnung des bei obigem Fonde aufgeführten Betrages von 1000 fl ., dann des mit
Gemeinderathsbeschluß vom 22 . Februar d. I ., Z . 5655 , genehmigten Betrages von 2000 fl.

zur Anschaffung von Lehrbüchern , die nicht im k. k. Schulbücherverlage erschienen sind , dann
der Auslagen für den Industrialunterricht in der Höhe von 4320 fl . um den Gesammtbetrag
von 7320 fl . zu erhöhen.

Vom 1 . Oktober  1872 , Z . 4893.

Dem II . Bezirke werden zur Erhaltung der rekonstru irten Fe uerw erksal le e-

straße 10 Taglöhner und 1 Partieführer  mit dem Bezüge von I fl . per Tag für

erstere und 1 fl . 10 kr . per Tag für den letzteren zugewiesen.

Vom 4 . Oktober  1872 , Z . 5525.

Dem Oberlehrer der Realschule Alserbachstraße Nr . 23 wird das Quartiergeld  von

240 fl. auf 340 fl . erhöht.

21
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Vom 4 . Oktober 1872 , Z . 5021.

Die  Lohnerhöhung für die Gärtnergehilfen , Wächter und Taglöhner
des Stadtgärtners , und zwar für erstere um 1 fl. per Woche, für die Wächter auf 1 fl.
30 kr. per Tag und für die letzteren auf 1 fl. 20 kr. per Tag , wird genehmigt.

Vom 4 . Oktober  1872 , Z . 4470.

Die Dauer der im § . 5 der Dienst -Pragmatik für die Aspiranten zur Aufnahme
in den städtischen Buchhaltungsdienst vorgeschriebenen Probepraxis wird mit
mindestens 8 Wochen festgesetzt und den Aspiranten von dem Tage des Eintrittes in die
Probepraxis bis zur Erlangung eines Adjutums eine Sustentazion mit monatlich 25 fl. zu-
gcsichcrt.

Vom 4 . Oktober  1872 , Z . 4469.

In Folge eines Ansuchens ves Oberbuchhalters um Ausdehnung der im § . 5 des
Pensions -Normal es enthaltenen günstigeren Behandlung auf alle Buchhaltungs¬
beamten , welche juridische oder technische Studien zurückgelegt haben,  wird
beschlossen, daß der Gemeinderath sich vorbehält , in vorkommenden einzelnen Fällen nach Maß¬
gabe der Dienstesverwendung des zu Pensionirenden über die Anwendbarkeit des Z. 5 des
Pensions -Normales Beschluß zu fassen.

Vom 4 . Oktober  1872.

Ueber das mündliche Ansuchen der Bürgerschuldirektoren um Erhöhung der Sub-
venzion zur Drucklegung der Jahresberichte  wird beschlossen, diese Erhöhung von
25 auf 30 fl. per Jahr zu bewilligen.

Vom 4 . Oktober  1872 , Z . 3161.

Zufolge Beschlusses des Gemeinderathes vom 4 . Oktober , Z . 3161 , ist das System
der Luftheizung  in den neu zu erbauenden Schulhäusern beizubehalten.

Vom 8 . Oktober  1872 , Z . 3254.

Den Oberlehrern der Schulen bei den Piaristen und zu St . Thekla , welche Schulen
von der Kommune übernommen wurden , wird Lei dem Umstande , als die Bittsteller dem
Orden für ihre Wohnungen Miethzins zahlen müssen, das systemmäßige Quart iergelv  von
je 240 fl. zuerkannt.
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Vom II . Oktober 1872 , Z . 3979.

Das  Reinigungspauschale für die Knabenschule Albertgasse Nr . 20 wird auf
140 fl., jenes für die Mädchenschule Albertplatz Nr . 7 auf 140 fl. , dann für das den¬
selben gemeinschaftliche Turnlokale auf 26 fl., für die Mädchenschule Mariannengasse Nr . 10
auf 81 fl. 14 kr. und endlich das O fenheiz pauschale  für die letztere Schule auf 15 fl.
12 kr. erhöht , resp. festgesetzt.

Vom 15 . Oktober  1872 , Z . 5147.

Der Gemeinderath beschließt, daß sämmtlichen  städtischen Beamten , Praktikanten und
Dienern ohne jede Ausnahme  in Anbetracht der in Wien stattfindenden Weltausstellung für
die Zeit vom 1. August 1872 bis 31 . Oktober 1873 ein Theuerungsbeitrag  in nach¬
stehender Weise bewilligt werde, und zwar:

a ) für Beamte , Praktikanten und Diener von aktivem Gehaltsbezuge mit Ausschluß
des Quartiergeldes , der Personal - oder Quinquennalzulage bis inklusive 1000 fl.
ein Theuerungsbeitrag von 25 Prozent,

d) bis inklusive 1200 fl. 20 Prozent,
e) bis inklusive 2000 fl. 15 Prozent,
ä ) über 2000 fl. aufwärts 10 Prozent,
e) die nicht stabil angestellten Leichenträger , Rathhaus - und Hausknechte , Aushilfsdiener

und die Arbeiter bei der lithographischen Presse 24 fl.
Diese Theuerungsbeiträge sollen in 12 gleichen Monatsraten gleichzeitig mit den Mo¬

natsgehalten ausgezahlt werden.

Vom 22 . Oktober  1872 , Z . 5550 und 5585.

Ueber mehrere Anfragen des Magistrats bezüglich der Auszahlung der Theuerungsbei¬
träge wird beschlossen:

1. Es sei bei jenen Bediensteten , welche bereits einen Theuerungsbeitrag  für das
Jahr 1872 bewilligt erhielten , die für die Zeit vom 1. August bis Ende Dezember 1872
entfallende Quote dieses Theuerungsbeitrages in der Art in den am 15 . d. M . bewilligten
Theuerungsbeitrag einzurechnen , daß ein etwa erhaltenes Superplus von dem Empfänger
nicht zurückzuerstatten, die etwaige sonstige Differenz aber zu Gunsten des Bediensteten sogleich
auszuzahlen ist.

Den nicht stabil angestellten Bediensteten ist der ihnen mit 2 fl. per Monat bewilligte
Theuerungsbeitrag für die 15monatliche Periode , d. i. vom 1. August 1872 bis 1 . Novem¬
ber 1873 , und zwar vom 1. August bis 1 . November 1872 auf Ein Mal , vom 1. November
1872 bis 1. November 1873 aber in Monatsraten auszubezahlen.

Vom 24 . Oktober 1672 , Z . 1877.

Ueber Ersuchen einer Anzahl von Unterlehrern um Gleichstellung ihres Zeug¬
nisses für Hauptschulen mit dem Zeugnisse eines Trivialschullehrers  ist das
k. k. Unterrichtsministerium zu ersuchen, den bereits durch mehr als 5 Jahre in praktischer
Verwendung stehenden, mit einer Mehrzahl vorzüglicher Noten qualisizirten Personen über ihr

21 *
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Einschreiten von Fall zu Fall die Lehrbefähigungsprüfung nachzusehen , für alle Anderen aber
die im § . 29 der Ministerial -Verordnung vom 15 . November 1869 (R . G . B . 168 ) zuge¬
standenen Erleichterungen noch bis zum Schluffe des Jahres 1873 einzuräumen und die Be¬
freiung von der halben Prüfunastaxe zu gewähren.

Die Kommune ertheilt allen in diese Kategorie fallenden Personen , welche vom 1. Ok¬
tober 1870 bereits mit dem Titel „ Lehrer " im Dienste der Kommune angestellt waren , die

Zusicherung , daß sie nicht nur ihre bisherigen Pensionsrechte aus dem Beschlüsse vom 15 . De¬
zember 1865 aufrecht erhalte , sondern auch nach erwirkter Dispens von der Lehrbefähigungs-
Prüfung oder Ablegung derselben zum Behufe der Erlangung von Quinquennalzulagen oder
zum Behufe der Pensionsberechtigung die volle Dienstzeit , welche jene Personen nach Erlangung
des Unterlehrerzeugnisses für Hauptschulen an einer Kommunalschule in definitiver Anstellung
zugebracht haben , als anrechenbar betrachte.

Vom 24 . Oktober  1872 , Z . 3034.

Dem Parkwächter im Schönborngarten  wird der Taglohn von 1 fl. auf
1 fl. 10 kr. erhöht.

Vom 24 . Oktober  1872 , Z . 4891 und 4895.

Die Lohnerhöhung  für die Hausdiener der Markthallen von 1 fl. auf 1 fl. 50 kr.
für den Tagdienst und von 50 kr. auf 75 kr. für den Nachtdienst wird genehmigt.

Ebenso wird die Lohnerhöhung für die Taglöhner im Gumpendorfer Schlachthause von
80 kr. auf 1 fl. genehmigt.

Vom 25 . Oktober  1872 , Z . 2716.

Für sämmtliche an den Mittelschulen der Kommune in Verwendung stehenden Zeichnen-
Assistenten wird die jährliche Remuneration  mit dreißig Gulden Oe . W . für jede
wöchentliche Unterrichtsstunde bemessen.

Diese Bemessung tritt mit dem Schuljahre 1872/1873 in Wirksamkeit.

Vom 25 . Oktober  1872 , Z . 4254 . (Siehe Seite 204 und 205 dieses Verordnungsblattes .)

betreffend die Verkeilung der Schulbauten der 1. Periode auf die einzelnen Baufahre.

Bauten die im Jahre  1873 zu beginnen haben:

II . Bezirk.
1 . Doppelschule auf den Sperlgründen , (Planskizze bereits genehmigt .)

III . Bezirk.

2 . Doppelschule in der Salmgaffe . (Planskizze bereits genehmigt .)
IV . Bezirk.

3 . Doppelschule auf dem Karolinenplatze . (Hiezu ist das Bauamt zu beauftragen , um¬
gehend eine Planskizze zu entwerfen .)
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V.  Bezirk.
4 . Doppelschule in der Grüngasse . ( Hiezu ist das Stadtbauamt auszufordern , umgehend

eine Planskizze zu entwerfen .)
VI. Bezirk.

5 . Doppelschule im ehemaligen Gumpendorfer Gemeindehause als Zubau . ( Die dies-

fällige Planskizze wäre der Schulsekziou nochmals vorzulegen .)

6.  Realgymnasium in der Leopoldstadt, II . Bezirk. (Eine Planskizze liegt vor, ist jedoch
nach dem Gutachten der Bausekzion zur Abänderung an das Bauamt gelangt .)

7 . Oberrealschule im I . Bezirk . ( Der betreffende Bauplan ist bereits vom Gemeinde-

rathe genehmigt .)
Außer diesen Schulbauten sind
1 . die Stockaufsetzung zur Schrey ' schen Schule und

2 . der Zubau zur Mädchenschule am Albertplatz in den nächsten Ferien auszuführen.

Im Jahre  1874 zu beginnende Schulbauten:

II.  Bezirk.
1. Doppelschule in der Leopoldgasse.

III. Bezirk.
2 . Doppelschule auf den Metternich ' schen Gründen.

IV. Bezirk.
3 . Doppelschule in der nntern Alleegasse . (Hiezu liegt die Planskizze vor .)

V. Bezirk.
4 . Doppelbürgerschule in den Bräuhauslokalitäten . (Die Planskizze ist bereits gemacht . )

VIII . Bezirk.
5 . Doppelschule in der Lerchengasse.

Im Jahre  1875 zu beginnende Schulbauten:

I . Bezirk.

1 . Doppelschule Werderthorgasse . ( Plan und Ueberschläge liegen vor .)

II. Bezirk.
2 . Doppelschule auf den Volkertffchen Gründen.

IV. Bezirk.
3 . Einfache Schule auf der Gußhausrealität.

VI. Bezirk.
4 . Oberrealschule und Webeschule in der Marchettigasse.

VII. Bezirk.
5 . Doppelschule in der Kandlgasse.

Die Lehrzimmerzahl soll in Hinkunft bei Doppelschulen mindestens 20 , bei einfachen

mindestens 10 betragen.

Nom 31 . Oktober  1872 , Z . 5472.

Zu den zum Behufs öffentlicher Feilbietungen stattfindenden Werth - und Grund¬

schätzungen städtischer Realitäten und Gründe  sollen künftighin je 2 Mitglieder der
Bau - und Finanzsekzion  beigezogen werden.
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Chronik der Verwaltung.

(Todesfälle .) Am 2 . Oktober d. I . starb der Kanzlei -Offizial 2 . Klasse , Edmund
von und zu Canal auf Ehrenberg.

(Beförderungen und Vorrückungen .) Im Konzeptsstatus des Magistrats rückten
in der Sitzung vom 3 . Oktober 1872 der Konzipist 1 . Klasse 2 . Kategorie , Herr Karl
Wopalensky,  in die I . Klasse 1 . Kategorie und der Konzipist 1 . Klasse 3 . Kategorie,
Herr Moriz Preyer,  in die I . Klasse 2 . Kategorie vor.

Der Konzipist 2 . Klasse 1 . Kategorie , Herr Mathias Schnitt,  wurde in derselben
Sitzung zum Konzipisten I . Klasse 3 . Kategorie befördert . In Folge dieser Beförderung
rückten der Konzipist 2 . Klasse 2 . Kategorie , Herr vr . Viktor Plason,  in die 2 . Klasse
1 . Kategorie und der Konzipist 2 . Klasse 3 . Kategorie , Herr Franz Sauer,  in die 2 . Klasse
2 . Kategorie vor.

In der Sitzung vom 29 . Oktober d. I . rückten der Konzipist 1 . Klasse , Herr Karl
Prey,  in die Gehaltsstufe von 1200 fl . , und der Konzipist 1 . Klasse , Herr Franz Zsch¬
ul ei st er , in jene von 1100 fl . vor.

Der Konzipist 2 . Klasse , Herr Aug . Schiebeck,  wurde in derselben Sitzung zum Kon¬
zipisten 1 . Klasse mit 1000 fl . Besoldung befördert . In Folge dieser Beförderung rückten der
Konzipist 2 . Klasse , Herr Martin Bukowsky,  in die Gehaltsstufe von 900 fl . und der Kon¬
zipist 2 . Klasse , Herr Ioh . Zwetler,  in jene von 800 fl . vor.

Im Status der städtischen Buchhaltung  wurde am 30 . Oktober d. I . der Buch¬
haltungspraktikant , Herr Franz Pischinger,  zum Akzessisten mit dem Gehalte von 600 fl.
befördert.

Im Status des Markt - Kommissariats  rückte am 19 . Oktober d. I . der Kommissär
1 . Klasse , Herr Anton Bauer,  in die Gehaltsstufe von 1300 fl. vor ; der Kommissär 2 . Klasse,
Herr Karl Nappel,  wurde in derselben Sitzung zum Kommissär 1 . Klasse mit dem Gehalte
von 1200 fl . befördert . In Folge dieser Beförderung rückten der Kommissär 2 . Klasse , Herr
Ioh . Lang,  in die Gehaltsstufe von 1100 fl . , Herr Karl Kainz  in jene von 1000 fl . und
Herr Vinzenz Wildfeuer  in jene von 900 fl . vor ; ferner wurde gleichzeitig der Markt-
Kommissariats -Akzessist , Herr Ant . Weinstabl,  zum Kommissär 2 . Klasse mit 800 fl . Ge¬
halt befördert,  worauf der Akzessist Herr Ernst Baader  in die Gehaltsstufe von
700 fl . vorrückte und der Markt - Kommissariats - Aspirant Herr Josef Neumann  zum
Akzessisten mit 600 fl. Gehalt ernannt wurde.

(Schulbauten .)  Auf Grundlage eines vom Gemeinderathe am 2 . August d. I . ge¬
nehmigten Programmes ist für die Periode 1873 — 1881 der Bau folgender Bürger - und
Volksschulen in Aussicht genommen:

I. Bauperiode 1873—1875.
I. Bezirk.

t . Eine Doppel -Bürgerschule in der Nähe des Franz - Iosef -Quai , Werderthorgasse.
II. Bezirk.

2 . Doppelschule auf den Sperlgründen.
3 . Stockaufführung bei der Schreyschule.
4 . Doppelschule in der Leopoldgasse.
5 . Doppelschule auf den Volkert ' schen Gründen.

III.  Bezirk.
6 . Doppelschule in der Salmgasse.

IV. Bezirk.
7 . Doppelschule in der unteren Alleegasse.

V. Bezirk.
8 . Doppelschule in der Grüngaffe.

VI. Bezirk.
9 . Doppelschule im ehemaligen Gumpendorfer Gemeindehause.

VII . Bezirk.
10 . Doppelschule in der Kandlgaffe.
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VIII.  Bezirk.
11 . Doppelschule in der Lerchengasse.
12 . Mädchenschule auf dem Albertsplatze.

II . Bauperiode 1876 — 1878.

II . Bezirk.
1 . Doppelschule in der Pfarrgasse . '

2 . Doppelschule im Donau - Neaulirunas -Navon , ungefähr in der Verlänaeruna der Prater¬
straße nächst der neuen Donaubrücke.

III . Bezirk.
3 . Doppelschule im Anfänge des Rennweg für die in Kurzem entfallende Schule auf

den Hospitalgründen , da dieselben parzellirt werden.
4 . Doppelschule auf dem Paulusplatze.

IV . Bezirk.
5 . Doppelschule auf dem Platze des Phorus.

6 . Einfache Schule , Wienstraße 97.

VI . Bezirk.
7 . Doppelschule in der Gumpendorserstraße.
8 . Doppelschule in der Marchettigasse.

VII . Bezirk.
9 . Doppelschule in der Burggasse.

VIII . Bezirk.
10 . Doppelschule nahe der Lerchenfelver Linie.
I I . Doppel -Bürgerschule in der Nähe der Piaristen.

III . Bauperiode 1879 — 1881.
I . Bezirk.

1. Doppelschule auf dem Paradeplatze.
2 . Doppelschule statt der beiden einfachen , iu schlechten Lokalitäten untergebrachten im

Stifte Schotten und im Michaelerhause befindlichen Schulen.
3 . Doppelschule im Innern der Stadt , etwa am Hof.

II . Bezirk.
4 . Doppelschule in der oberen Brigittenau.
5 . und 6 . Zwei Doppelschulen auf den Donauregulirungsgründen , eine im oberen Theile

in der Nähe der oberen neu zu erbauenden Fahrbrücke , eine im unteren Theile der ganz neuen
Stadttheile , in der Verlängerung der Feuerwerksallee . (Der Baugrund wäre von der Donau-
Regulirungs -Kommission zu acquiriren .)

III . Bezirk.
7 . Doppelschule Anfangs der Landstraße zwischen der Ungar - und Invalidenstraße gelegen.

IV . Bezirk.
8 . Doppelschule in der Nähe des Freihauses.
9 . Doppelschule auf dem Wielandplatze.

V . Bezirk.
10 . Doppelschule nächst der Matzleinsdorfer Linie , etwa auf einem Theile des Hühnerhofes.

VI . Bezirk.
11 . Doppelschnle in der EßterhLzy -Realität.
Nach Vollendung dieser Schulbauten dürften nur noch zwei bis drei Schulen eingemiethet

bleiben ; (natürlich die bis zu diesem Termine zuwachsende Schülerzahl unberücksichtigt ) ebenso hat
die etwa erfolgende Einbeziehung der Vororte auf die hier gemachten Vorschläge keinen Einfluß ge¬
nommen , da sie heute noch ungewiß ist und auch alle Anhaltspunkte für die alsdann entstehenden
Bedürfnisse fehlen würden.

(Straßenherstellung .) Ueber die Zuschrift des Herrn Handelsministers vom 16 . Juni
l. I ., Z . 9390 , wonach die Wünsche der Donau -Negulirungs -Commission und des Gemeinde-
rathes wegen Zurücksetzung der Nordbahnhofs grenze  längs der Schwimmschulallee
nicht berücksichtigt werden können , dagegen anstatt der senkrecht auf die Schwimmschulalleestraße
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m,smünd -nd -n AuSsahrt -n ° °n d-r rächst d-n, BiaduN - g-l-g-n-n Ausfahrt aus dem N °rd-
babn >°f° durch dt- üulss - itig - ViaduktSöffnuug -in - fttus Mast « br -„ ° Zu . und « bsahrl «.
Nrast- bis zum Prat -rst -rn aus Kasten d-r Bahng °I-ll,ch° ft h-rzuft -ll -u , wurde au, 2 .< Jul,
d I beschlossen, eine Eingabe an das Gesammtministermm zu richten. . .

' ' Am 30 . Juli d. I . wurde die Herstellung zweier Straßen  m gerader Lmre vom
Ring bis an die Lastenstraße  über den ehemaligen Paradeplatz bis zur Iosefstadter-
straüe und Florianiga se  in einer dermaligen Breite von 7" 1' 6 " . wovon 5 » 1 ' auf
die Straße 1" 4 ^ auf das Trottoir und 2 ^ 6 " auf das Rinnsal entfallen , mit dem Kosten-
betrage von 15 .608 fl. 65 kr. genehmigt.

Am 5 Äuli d. I . wurde das technische ProM für die Regulirung der Liechten¬
steinstraße'  zwischen der Türken - und Ringstraße im veranschlagten Kostenbeträge von
12 .436 fl. 84 kr. genehmigt.

(Straßenanlage .) Am 13 . August wurde die durch die Verlegung und Erweiterung
der Belvederelinie nothwendige Umlegung eines Theiles der Gürtelstraße  genehmigt.

(Neue Straßen .) Am 4 . September wurde die von der Wiener Baugesellschaft an-
aesuckte Aenderunq der Parzellirung der Stadterweiterungsgruppe 2 . 2 zwischen der Schlick-
gasse  und dem Tandelmarkte im IX . Bezirk mittelst Eröffnung einer neuen  8 Klafter
breiten Gasse genehmigt . . ^

(Straßenbauten .) Die Mittheilung über die erfolgte kais. Sankzwn bezüglich der
Durchführung der unteren Alleegasse  bis zur Sophiengasse wurde am 4 . Oktober zur

Das Projekt für Herstellung der mit der Gußhausstraße im IV . Bezirk in Verbindung
stehenden Straßenzüge (Karls - Paniglgasse ) , dann die Erbauung eines Kanales dortselbst
wurde am 30 . August d. I . mit dem Kostenbeträge von 45 .639 fl. 68 kr. genehmigt.

(Verkehr .) Rücksichtlich der vom Magistrate beantragten Ablenkung des Lastenfuhr¬
werkes von der Wiedner Hauptstraße  wurde in der Sitzung vom 13 . August d J.
anerkanut . daß die vom Magistrate beantragte Republizirung der Fahrordnung vom Jahre 1864,
sowie die neuerdings noch weiters beantragten Fuhrwerksablenkungen nicht nur unzweckmäßig,
sondern von schädlichen Folgen , und dem Verkehre , wie er sich bis jetzt tatsächlich bewegt,
keine weiteren Hindernisse oder Beschränkungen aufzuerlegen seien.

(Spitäler .) Am 16. Juli d. I . beschloß der Gemeinderath , daß in dem " en errich¬
teten Baracken - Spital e auf der Siebenbruunenwiese  auch die Aufnahme von Blattern¬
kranken , und zwar auch von neu Erkrankten stattzufinden habe . Solche Kranke , welche schon
bei der Aufnahme alch schwer erkrankt konstatirt werden , sind jedoch m das Wiedner - Spital

^ ^ An,° 20 . August d. I . beschloß der Gemeinderath nach dem Sekzionsantrage , die sogleiche
Errichtung eines Jnterimsspitales aus Riegelwänden an der Triester - Straß  e vor¬
der Matzleinsdorfer - Linie für wenigstens 300 Kranke und zwar in solcher Lage und Grund¬
form , daß im Falle des Bedarfes , ohne daß eine Delogirung der dortselbst untergebrachten
Kranken notbwendiq wird , eine Erweiterung dieses Jnterimsspitales möglich set.

Nach dem am 24 . September gefaßten Beschlüsse ist aber das Blatternspital m
Iw ischenb rücken  erst dann mit Kranken zu belege«, wenn in anderen Spitalern kein Raum
mehr vorhanden ist, und es wurde dieses Spital für die Kranken aus dem 1., 11., 111- und
IX . Bezirk bestimmt . . ,

In derselben Sitzung vom 24 . September d. I . erklärte sich der Gememderath bereit,
einstweilen noch Blatternkranke aus den Vororten in die Noths pitäler  der Kommune
aufzunehmen . Jedoch sprach er die Erwartung aus , daß die Statthalterei dahm wirken werde,
damit der gleiche Vorgang auch in den öffentlichen allgemeinen Krankenhäusern Wiens  beob-

^ Die Verpfleqskosten für die Kranken im Blatternspital in Zwischenbrücken
werden mit jenen Beträgen , wie sie in den übrigen Kommunal - und k. E.  Spitalern bestehen,
gleichgestellt werden , zu welchem Behufs der Gemeinderath um das Recht der Oesfentlichkei
bei der hohen k. k. Statthalterei einschritt.

(Epidemien .) Bezüglich der Vorkehrungen gegen die Blättern -Epidemie beschloß der
Gemeinderath am 20 . August d. I . : 1. Es ist sich Namens des Gememderathes m emer
Eingabe an das hohe k. k. Reichs -Kriegs -Ministerium mit dem Ersuchen zu wenden , es wolle
dasselbe auf die Dauer der Blättern -Epidemie 10 Sanitätswägen ohne Bespannung leihweise
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der Kommune Wien überlassen . Einer dieser Wägen ist im allgemeinen Krankenhause , die
übrigen sind in den Gemeindehäusern aufzustellen . Im Falle des Bedarfes hat einer der
nächsten Fiacker die Bespannung gegen Bezahlung der Hin - und Zurückfahrt beizustellen . Von
den zahlungsfähigen Parteien ist für jede Fuhr die Fahrtaxe einzuheben . — 2 . Es sind auf
den Kommunal -Fuedhöfen Hütten aufzustellen , wohin alle in den Spitälern an Blattern Ver¬
storbenen gleich nach der vorgenommeuen Beschau zu bringen sink . Ebenso sind auch die
Leichen aller jener , welche in Privathäusern an Blattern verstorben sind , auf die Friedhöfe
nach vorgenommener Beschau zu bringen , welche wegen Raummangels in einer Leichenkammer
beigesetzt werden müssen . Täglich soll sich ein Geistlicher gegen entsprechende Remuneration auf
den Friedhof begeben , um die Einsegnung der Leichen vorzunehmen . — 3 . Namens des Ge-
meinderathes ist sich in einer Zuschrift , sowohl an das medizinische Doktoren -Kollegium als

^ auch an das Gremium der bürgerlichen Wundärzte mit dem Ersuchen zu wenden , auf die be¬
züglichen Mitglieder zu wirken , daß die Angehörigen von an Blattern Erkrankten und Ver¬
storbenen die Leib - und Bettwäsche derselben , sowie andere benützte Gegenstände einer sorg-
ältigen Desinfekziou unterziehen lassen . — 4 . Au das hohe k. k. Ministerium des Innern ist
das Ersuchen zu richten , die Frage in Erwägung zu ziehen , ob nicht zur Hintanhaltung der
Ausbreitung der Blättern -Epidemie der allgemeine Impfzwang einznführen sei. — 5 . Die be¬
treffenden Geschäftsleute sind auszufordern , für einspännige Krankentransportswägen Zeich¬
nungen vorzulegen.

Am 6 . September d. I . faßte der Gemeinderath im Hinblick auf die Fortdauer der
Blattern - Epidemie  folgende Beschlüsse:

1 . Zur provisorischen Unterbringung von Blatternkranken wird das Schulhaus in
Zwischenbrücken  bestimmt.

2 . Der Magistrat wird beauftragt , die sogleiche Herrichtung dieser Schule zu obigem
Zwecke zu besorgen , für den dortigen Oberlehrer eine provisorische Wohnung zu ermitteln und
schleunigst über die provisorische Organisirung des Verwaltungs - und Sanitätsdienstes Vor¬
schläge zu erstatten.

3 . In sämmtliche städtische Nothspitäler für Blatternkranke dürfen nur nach Wien zu¬
ständige , oder in Wien domizilirende Blatternkranke ausgenommen werden.

4 . Für die Hereinbringung der Verpflegskosten nach Wien zuständiger , in erwähnten
Nothspitälern verpflegter Kranken hat der Magistrat das Nöthige zu verfügen.

(Cholera .) Für den Fall des Eintrittes einer Cholera - Epidemie  wurde am
30 . August d . I . die Sanitätssekzion durch die Obmänner der V ., VII . und VIII . Sekzion,
ferner durch den Sanitätsreferenten des Magistrates und die beiden Herren Stadtphhsiker
verstärkt und dieser verstärkten Sanitätssekzion zur Bestreitung der Vorkehrungen gegen die
Cholera -Epidemie ein Kredit von 10 .000 sl. eröffnet.

(Unterbringung von Geisteskranken .)  Da der niederösterreichische Landesausschuß
die Aufnahme von nach Niederösterreich nicht zuständigen Irren in die Wiener Irrenanstalt
sistirte , so beschloß der Gemeinderath am 23 . August d. I . :

I . a ) Daß zwei Säle in der freiwilligen Arbeitsanstalt zur Verfügung gestellt werden,
um daselbst somatische Kranke aus dem k. k. allgemeinen Krankenhause unterzubringen.

d ) Daß wo möglich in der Möser Versorgungsanstalt zwei Säle zur Unterbringung
ruhiger Geisteskranker zur Verfügung gestellt werden.

II.  In Erwägung, daß durch die bedauerliche Ueberfüllung der uiederösterreichischen
Landes - Irrenanstalten und die dadurch von Seite des hohen niederösterreichischen Landesaus¬
schusses verfügte Einschränkung beziehungsweise Sistirung der Aufnahme von nach Nieder-
Oesterreich nicht heimatszuständigen Geisteskranken dritter Klasse in die Wiener Irrenanstalt,
nicht blos für die an Geistesstörung Erkrankten , sondern auch für die Gesammtbevölkerung
von Wien mannigfache Nachtheile erwachsen , diese Kalamitäten im nächsten Jahre während der
Dauer der Weltausstellung noch um so ärger und störender hervortreten werden , wenn nicht
rechtzeitig in einer den Anforderungen der Wissenschaft und Humanität und öffentlichen Sicher¬
heit entsprechenden Weise vorgesorgt wird , so richtete:

a ) Die Gemeinde einen Rekurs an das h. k. k. Ministerium des Innern gegen den
Auftrag der h. k. k. niederösterreichischen Statthalterei , durch welchen der Kommune auf Grund
deS Heimathsgesetzes IV . die Fürsorge für Geisteskranke ausgetragen wurde;

d ) an den h . niederösterreichischen Landtag eine Eingabe , worin im Hinblick auf die
schon jetzt in Folge der Ueberfüllung der niederösterreichischen Landes -Irrenanstalten bestehenden
großen Kalamitäten , welche nicht blos der Bevölkerung von Wien , sondern jener von ganz

22
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Niederösterreich daraus erwachsen , mit allem Nachdruck um Abhilfe dieses Uebelstandes er¬
sucht wurde.

o) Weiters wandte er sich an die h . k. k. niederösterreichische Statthalterei , daß auch
die hohe Staatsverwaltung ihrerseits kräftig und unterstützend mitwirke , um der in Folge der
Ueberfüllung der niederösterreichischen Landes - Jrrenanstalten verfügten Sistirung der Aufnahme
von nach Niederösterreich nicht heimathszuständigen Geistesgestörten vorgetretenen Uebelsiände
möglichst abzuhelsen , damit auch solche Kranke , welche Jahre lang in Wien und Niederösterreich
wohnen , ihren Erwerb , ihre Angehörigen , ihre Familie hier haben , aber nicht nach Nieder¬
österreich heimathszuständig sind , im Falle ihrer Erkrankung an Geistesstörung rechtzeitig eine
entsprechende Unterbringung , Verpflegung und fachärztliche Behandlung finden , und

ä ) daß sowohl der oberste Sanitäts -, wie auch der niederösterreichische Landessanitäts¬
rath fortgesetzt und ununterbrochen diesem Zweige der öffentlichen Sanitätsverwaltung nicht"
blos im Lande , sondern im ganzen Reiche jede Aufmerksamkeit zuwenden wolle.

(Friedhof .) In einer Zuschrift der k. k. Bezirkshauptmannschaft Hernals , vom 10 . Mai
1872 , wurde der Gemeinde bekanntgegeben , daß es von der Errichtung des für die Gemeinden

Ober - und Unter - Döbling  projeltirten Friedhofes auf der Türkenschanze sein Ab¬
kommen erhält.

(Bäder .)  lieber das Einschreiten der Donauregulirungs -Kommission , worin um Auf¬
hebung jenes Gemeinderathsbeschlusses vom 30 . April d . I . ersucht wird , mit welchem der
der Kommune zu Badezwecken reservirte dritte Platz dem Militär - A erar  zur Anlage einer
Militär - Badeanstalt  zugesichert wurde , erwiderte der Gemeinderath der Donruregu-
lirungs -Kommission am 6 . September d. Ä ., daß dieser Beschluß vollkommen korrekt sei, den
aufgestellten Bedingungen durchwegs entspreche und daher nicht zurückgenommen oder abge¬
ändert werden könne . Er ersuchte um die Uebergabe dieses Platzes an die Kommune , wobei
Seitens der Letzteren allerdings anerkannt wurde , daß derselbe , wenn auf denselben weder das
Militär -Aerar eine Badeanstalt errichten sollte , noch im Falle der Auslassung Seitens des
Militär -Aerars die Kommune auf demselben eine Badeanstalt Herstellen wollte , wieder in das
Eigenthum des Donauregulirungsfondes zurückfallen solle.

(Donaukanal . ) In Folge Erlasses der niederösterreichischen Statthalterei , womit er¬
öffnet wurde , daß über die Frage der provisorischen Absperrung des Donaukanales
gegen das Eindringen von Eismassen erst nach erfolgter Vorlage eines detaillirten Projektes
entschieden werden könne , beschloß der Gemeinderath am 26 . September das bereits im vorigen
Jahre in Verhandlung gestandene , jedoch wegen Eintritt des Frostes nicht zur Genehmigung
gelangte Projekt des Herrn Hofrathes Wex über die Herstellung eines Holzrechens zu obigem
Zwecke an die k. k. niederösterreichische Statthalterei zur weiteren Entscheidung vorzulegen.

(Rettungshäuser .) Der Magistrat wurde vom Gemeinderathe am 8 . Oktober d. I.
beauftragt , mit den betreffenden Bezirksvorstehungen die geeigneten Lokalitäten zur Unterbrin¬
gung der Nettungs Häuser  bei einer Überschwemmungsgefahr auszumitteln . Zugleich wurde
die prinzipielle Bestimmung , woruach Gasthäuser zur Unterbringung der Rettungsanstalten
möglichst zu vermeiden seien , aufgehoben.

(Gewerbe .)  Auf Grund der seit 1866 in Bezug auf das Pfandleihgewerbe  ge¬
pflogenen Verhandlungen richtete der Gemeinderath eine Petition an das Ministerium des
Innern , daß dasselbe im Einvernehmen mit den betheiligten Ministerien die Aufhebung des
bestehenden Verbotes der Ausübung des Pfandleihgewerbes durch Private bewirken und eine
Gesetzesvorlage an den Neichsrath vorbereiten wolle , welche den Betrieb des Pfandleihge¬
schäftes unter den durch die Beschaffenheit dieses Gewerbes und das Interesse des Publikums
gebotenen Vorsichten unter die konzessionirten Gewerbe einreiht.

Die Einführung von sichtbaren Abzeichen für die den Hausirhandel  mit Lebensmitteln
in Wien betreibenden Personen wurde von der Statthalterei am 30 . Juni d. I . unter Hin¬
weis auf den Ministerial -Erlaß vom 18 . August 1869 , Z . 11720 , abgewiesen.

Redigirt und herausgegeben vom Magistrate . — Wien , gedruckt bei Carl Gerold 's Sohn.



Verordnungsblatt.

Herausgegeben vom

Magistrate der Reichshaupt-und Residenzstadt Wien.
Iahrg . 1872 . (Ausgegeben UN- versendet am 17. Februar 1873.) Ar . 13.

I.

Reichs - und Landes - Gesetze und Verordnungen.

Verordnung des Handelsministers vom 19 . Dezember 1872 ,

womit in Durchführung der Maß - und Gewichtsordnung vom 23 . Juli 1871 (R . G . Bl.
Nr . 16 vom Jahre 1872 , Mag .- Verordn .-M . Nr . 3 vom Jahre 1872 ) die Anordnung

und der Aichgebühren - Taris veröffentlicht werden.

In Ausführung des Gesetzes vom 23 . Juli 1871 (R . G . Bl . Nr . 16 vom Jahre 1872)
werden die von der k. k. Normal - Aichungskommission festgestellte Aichordnung und der Aich-
gebührentarif hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht , mit dem Beifügen , daß dieselben vom
Tage der Kundmachung Geltung haben.

Banhans , m . x.

Aichordnung
für die

im Reichsiathe vertretenen Königreiche und Länder der österreichisch-ungarischen
Monarchie.

In Ausführung der Maß - und Gewichtsordnung vom . 23 . Juli 1871 , erlassen von der k. k. Normal-
aichungskommission am 19 . Dezember 1872.

Erster Abschnitt.

Vorschriften über Material , Gestalt , Bezeichnung und sonstige Beschaffenheit der vom 1. Jän¬
ner 1876 ab im öffentlichen Verkehre ausschließlich anzuwendenden und bereits vom 1 . Jän¬

ner 1873 ab zur Aichung zuzulaffenden neuen Maße und Gewichte , sowie über die von Seite

der Aichämter bei der Aichung dieser Maße und Gewichte einzuhaltenden Fehlergrenzen.

I . Längenmaße.

8. 1.
Zulässige Maste und deren Bezeichnung.

Zur Aichung zulässig sind Maße von folgenden Längen:
23



20 Meter,
10 Meter,

5 Meter,

4 Meter,

2 Meter,
1 Meter,

0,5 Meter oder 5 Decimeter oder 50 Centimeter,
0,2 Meter oder 2 Decimeter oder 20 Centimeter.

Die Bezeichnung dieser Maße muß mit dem vollen hier angegebenen Namen geschehen.
Bei den zwei zuletzt genannten Maßen der obigen Reihe kann irgend eine der drei anfge-

führten Bezeichnungen nach Belieben gewählt werden.

§. 2.
Material , Form und Konstruktion der Längenmaße.

Sämmtliche aichfähige Maße müssen aus genügend hartem Material , wie Eisen , Mes¬
sing , Paksong , Holz , Elfenbein u . dergleichen (mit Ausschluß des Fischbeines ) und in solcher
Form und Konstrukzion ausgeführt sein , daß ihre Länge beim Gebrauche keine Schwankungen
erleiden kann , welche die im Verkehre zu duldenden Fehlergrenzen übersteigen.

Hiernach sind zur Aichung zuzulassen:
1 . Streich - oder Endflächen -Maßstäbe , welche auö genügend hartem Material mit einem

vor Biegung hinreichend sichernden Querschnitte massiv gearbeitet sind.
2 . Zusammenlegbare Maßstäbe ; die Verbindung der einzelnen Glieder , deren Länge

einen aliquoten Theil der Länge des ganzen Maßes zu betragen hat , muß solid und dauer¬
haft hergestellt sein.

Eine Ausnahme hievon bilden die als Schnittwaarenmaß dienenden Meterstäbe , welche

nicht gegliedert sein dürfen und nur in Centimeter zu theilen sind.
3 . Bandmaße aus Metallblech.

Alle aus Holz hergestellten Endflächenmaße sind an ihren Endflächen mit metallenen
Beschlägen zu versehen.

Zulässig ist die Aichung und Stempelung von Pferdemaßen von zwei Meter Länge
aus dichtgewebten , möglichst wenig dehnbaren , 20 Millimeter breiten Bändern . Das Band
muß am Anfänge des Maßes an einem 8 Centimeter langen und 3 Centimeter breiten Strei¬

fen aus Messingblech angenäht sein , welcher beim Gebrauche unter den Huf des Pferdes zu
liegen kommt , und an den beiden schmalen Seiten behufs Aufwickelung des Bandes gabelför¬
mig ausgeschnitten ist . Auf dem Bande wird das erste Meter in Decimeter , das zweite in
Centimeter getheilt.

Es ist zulässig , Maße , welche den oben aufgestellten Anforderungen entsprechen , auch
dann , wenn dieselben Theile anderer Meßwerkzeuge bilden , zu aichen , sobald in dieser Zu¬

sammensetzung die Aichungs -Operazionen nach den Vorschriften der Instrukzion ausführbar sind.
Maßstäbe aller Art , welche nebst der metrischen noch eine andere Theilung tragen , wer¬

den zur Stempelung nicht zugelassen.

s - 3.

Aichmrg und zulässige Abweichung der Längenmaße.

Die aichamtliche Prüfung der Längenmaße hat sich sowohl auf die Gesammtlänge , als

auf die Eintheilung zuerstrecken und es ist nur dann zur Stempelung zu schreiten , wenn die Ver¬

gleichung mit dem Aichnormale erwiesen hat , daß die Abweichung der Gesammtlänge des
Maßes die nachstehend unter a ) festgesetzten Grenzen nicht überschreitet und die Eintheilung

der unter d ) gestellten Anforderung entspricht.
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a ) Die Abweichung der Gesammtlänge darf höchstens betragen:
1. Bei metallenen Maßstäben:

Millimeter
bei einer Länge von 1 Meter . . . . 0,1

„ „ „ „ 0,5 und 0,2 Meter . 0,05
2 . Bei gewöhnlichen Maßstäben aus Metall , oder von 0,5 Meter ab auch aus hartem

Holze, Elfenbein rc. :
Millimeter

bei einer Länge von 2 Meter . 0,75
„ „ », ,, 1 2Neter » » . » . 0,5
„ „ „ „ 0,5 und 0,2 Meter . 0,25

3 . Bei Maßstäben ans Halz:
bei einer Länge von 5 und 4 Meter . . 3,0

» „ „ „ 2 Meter . . . . 1,5
„ „ „ „ 1 und 0 .5 Meter . . 9,75

4 . Bei Meterstäben für Schnittwaaren aus Metall oder Holz,
nur in Centimeter getheilt . 1,0

5 . Bei Bandmaßen aus Metallblech:
bei einer Länge von 20 Meter . . . . 3,5

„ „ „ 10 Meter . . . . 2,25
„ » „ „ 5 Bieter .
„ „ „ „ 2 LNeter
,, „ ,, ,, 1 Nieter

6 . Bei dem Pferdemaße von 2 Meter Länge.

1,75
1,25
0,75
3,0

Eine Abweichung in der Gesammtlänge bis zu den oben bestimmten Grenzen ist
bei den unter 2 , 3 und 4 fallenden Endslächenmaßen nur im Zuviel gestattet,

d ) Die Eintheilung  muß möglichst gleichförmig sein ; die Theilstriche dürfen daher nicht
merklich von jenem Orte abweichen , welcher ihnen mit Rücksicht auf die Abweichung der
Gesammtlänge des Maßes und ihren Abstand vom Anfangspunkte desselben zukommt.

Nähere Anweisung enthält die Instrukzion.

8- 4.
Stempelung.

Die Beglaubigung erfolgt durch Aufschlagen des Aichstempels dicht an beiden Enden des
Maßes . An einem Ende wird auch die laufende Jahreszahl beigefügt.

Bei den mit Metallkappen versehenen hölzernen Maßen sind die Stempel dicht an den
Kappen auf das Holz zu setzen; auf die ordinären hölzernen Maßstäbe von 2 bis 5 Meter
Länge werden die Stempel gebrannt.

Bei Bandmaßen aus Metallblech werden der Stempel und die Jahrzahl auf zwei neben-
oder hintereinander stehenden, mit flachen Köpfen versehenen Nieten angebracht , mittelst welcher
das Metallband am Anfänge des Maßes zwischen die zwei Enden eines um das Band ge¬
legten Blechstreifens festgenietet sein muß.

Maßstäbe , welche auf mehreren Flächen eine Theilung tragen , sind auf jeder Theilungs-
fläche zu stempeln.

Präzisionsmaße erhalten außerdem einen Stempel in Form eines sechsstrahligen
Sternes.

23*



212

II . Hohlmaße für Flüssigkeiten.

§ . 5.

Zulässige Flüssigkeilsmasie und deren Bezeichnung.

Flüssigkeitsmaße für den öffentlichen Verkehr werden nur in folgenden Größen zur

Aichung und Stempelung zugelassen:
Vs Liter,20 Liter,

0,1 Liter,10
5
2
1

0,05 „

Vs " ober 0,5 Liter
V» 0,2 „

0,02  „
0,01

Die Bezeichnung hat deutlich und von dem Maße untrennbar durch Angabe der Ein¬

heiten oder Bruchtheile vom Liter , die es enthält , unter Beisetzung des Wortes Liter oder des
Buchstabens I, . zu erfolgen . Als Bruchbezeichnungen des Liter sind für die dezimalen Abstu¬

fungen Dezimalbrüche , für die Abstufungen nach Halbirungen gemeine Brüche anzuwenden.
Bei den metallenen Maßen wird die Bezeichnung aufgeschlagen oder aufgedrückt , bei den aus

Holz verfertigten eingebrannt.

Z. 6.
Material.

Die für den Verkehr bestimmten Maße bis zu 2 Liter aufwärts können aus Zinn , Weiß¬
blech oder aus Eisenblech gepreßt und verzinnt angefertigt werden . Das Blech muß von ge¬

nügender Stärke sein ; zur Verzinnung darf nur Feinzinn verwendet werden.
Die größeren Maße von 5 , 10 und 20 Liter Inhalt sind aus Holz herzustellen.

8- 7.

Form.

Maße (Zimente ) von 2 und 1 Liter Inhalt und die nach der Halbirungs -Theilung ab¬

gestuften kleineren bis Vgs Liter sind in Form eines Cylinders anzufertigen , dessen Höhe das
Doppelte des Durchmessers beträgt.

Hiernach ergeben sich für die Dimensionen dieser Flüssigkeitsmaße folgende Werthe in
Millimeter:

Berechnete WertheGröße des
der Höhedes DurchmessersMaßes

2 I,.
1 I,.

216,7 °"°
172,1

136,5
108,4
86,0
68,3

54,2

108,4 °"°
86,0
68,3

54,2

43,0
34 . 1

27 . 1

Die nach der Dezimaltheilung abgestuften Maße von 0,2 , 0,1 , 0,5 , 0,02 , und 0,01

Liter Inhalt müssen , um mit den ihnen nahestehenden Maßen der Halbirungstheilung nicht
verwechselt werden zu können , in Form abgestutzter Kegel ausgeführt werden , bei denen der
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obere Durchmesser jenen Werth erhalt , welcher sich bei zilindrischer Gestalt nach der Bedin¬

gung : Höhe gleich dem doppelten Durchmesser , ergeben würde , und der untere Durchmesser ^
des oberen beträgt.

Die Dimensionen dieser Maße sind hiernach folgende:
Berechneter Durchmesser

Größe des Maßes oben
0,2 L. 50,3""
0,1 I . . 39,9
0,05 I . . 31,7
0,02 I . . 23,4

0,01 I, . 18,5

unten
67,1 " "
53 . 2

42 .3
31,1
24,7

Berechnete
Höhe

73,4 " "

58 . 3
46 .3

34,1
27,0

Alle Flüssigkeitsmaße sind , des leichteren Ausgießens wegen , so herzustellen , daß der

Flüssigkeitsspiegel tiefer liegt als der obere Rand.
Es sind daher Lei der Anfertigung der Maße die oben angegebenen Höhen größer zu

halten , so daß der Abstand des Flüssigkeitsspiegels vom oberen Rande bei den Zimenten aus

Blech von 2 , 1 und 0,5 1 .̂ mindestens 6 und höchstens 12 Millimeter , bei den kleineren

Blechzimenten und allen aus Zinn angefertigten mindestens 4 und höchstens 7 Millimeter

betrage.
Um die Anfertigung dieser Maße zu erleichtern , sind in den Durchmessern Abweichungen

von den oben angegebenen berechneten Werthen zugelassen , welche jedoch Lei den Maßen von
2 I/ . bis 0,5 1 .̂ 2 Millimeter , bei den kleineren 1 Millimeter im Mehr oder Weniger nicht

überschreiten dürfen.
Die Flüssigkeitsmaße aus Holz von 5 , 10 und 20 Liter Inhalt sind Daubenmaße und

in folgenden Dimensionen , in Millimeter ausgedrückt , herzustellen:

Größe des Maßes
5 I ..

10 1..
20 I..

Durchmesser
oben unten

214 " " 190 " "
270
340

240
302

Senkrechte Tiefe
214 °"°
270
340

In den Durchmessern sind Abweichungen bis zu 5 Millimeter im Mehr oder Weniger

zugelassen . Die angegebenen senkrechten Tiefen sind so berechnet , daß bei richtiger Füllung des
Gefäßes , behufs des leichteren Ausgießens , der Flüssigkeitsspiegel um nahe ^ der ganzen
Tiefe unter dem oberen Rande liegt.

Bei allen Flüssigkeitsmaßen wird die dem richtigen Fassungsraume entsprechende Höhe

des Flüssigkeitsspiegels von dem hiezu berufenen Aichbeamten vorgezeichnet und sodann durch

zwei diametral in der Richtung des Henkeldurchmessers gegenüberliegende Marken bezeichnet,
welche Lei den Maßen aus Zinn und Blech aus Zinntropfen (Zäpfchen ) , bei den aus Holz
verfertigten aus Blattnägeln bestehen.

Z. 8.

Konstrukffon und sonstige Beschaffenheit.

Die Zimente aus Zinn müssen aus Feinzinn , wofür der Zinngießer durch das Auf¬

schlagen der Zinnprobe und seines Namens auf den Boden haftet , gegossen , von außen und
innen glatt abgedreht , am oberen und unteren Rande durch einen 4 bis 6 Millimeter dicken
und ebenso hohen Wulst verstärkt und mit einem Henkel versehen sein.

Die Zimente aus Weißblech erhalten gleichfalls einen Henkel , auf welchen oben das

Meisterzeichen geschlagen wird , und werden am oberen und unteren Rande durch einen aus
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Weißblech gebildeten Reif verstärkt , welcher so angelöthet wird , daß von der Seitenwand oben

und unten ein ungefähr 2 bis 3 Millimeter breiter Streifen unbedeckt bleibt , welcher dann
über den Reif umgebogen und mit diesem fest verklopft wird . Die Breite dieser Reife soll bei

dem 2 und 1 Literzimente beziehungsweise 20 und 15 Millimeter , bei dem ^ und ^ Liter¬
zimente 10 Millimeter , bei den kleineren 8 Millimeter , betragen.

Die Böden sind in ebener Fläche herzustellen ; sie muffen eine zur Ebene des oberen und

unteren ^ Randes parallele Lage haben und dürfen Lei den aus Weißblech hergestellten Maßen

nicht als bloße Scheiben eingelöthet , sondern müssen mit einem nach aufwärts umgeboge¬
nen Rande versehen sein . Der Abstand des Bodens von der Ebene des unteren Randes soll
nahe 2 Millimeter betragen.

Die hölzernen Maße von 5 , 10 und 20 Liter Inhalt sind aus Eichenholz mit einer
Daubendicke von 13 bis 15 Millimeter herzustellen . Bei dem 10 und 20 Litermaße werden
zwei gegenüberliegende Dauben , welche gegen die übrigen nach Innen um etwa 15 Milli¬
meter heraustreten , zur Herstellung von zwei über den oberen Rand um etwa 125 Milli¬

meter hervorragende Handhaben verwendet . Das 5 Litermaß ist nur mit einer Handhabe ver¬

sehen . Die Länge der über die untere Fläche des Bodens hervorstehenden Frösche soll nicht
mehr als 25 bis 30 Millimeter betragen.

Von diesen Maßen sind die zwei kleineren mit zwei , das 20 Litermaß mit drei 35

Millimeter breiten eisernen Reifen beschlagen , von denen der eine ganz unten anzubringen ist.
Die beiden Maße von 10 und 20 Liter Inhalt werden in Theile zu 5 Liter getheilt,

und der jedem Theile entsprechende Stand des Flüssigkeitsspiegels durch zwei diametral ge¬
genüberliegende in die dickeren Handhaben - Dauben einzutreibende Blattnägel bezeichnet.
Die Verstärkung dieser Dauben muß zu diesem Zwecke etwas unterhalb des tiefsten Blatt¬
nagels beginnen.

§ . 9.

Aichung und Fehlergrenze.

Die Bezeichnung der Höhe , bis zu welcher der Flüssigkeitsspiegel in dem Gesäße reichen

muß , damit dasselbe den richtigen Inhalt erhalte , wird durch den Aichbeamten selbst vorge¬
nommen , wobei, ' unter Beobachtung der in der Jnstrukzion gegebenen Vorschriften , die Abwei¬
chung von dem Sollinhalte nicht größer sein wird als:

bei Maßen aus Metall von 2 I . . und 1 I. . höchstens des Sollinhaltes,
" " -- " " 0,5 „ bis 0,2 „ „ V200 " »»
" " " " " /8 " 0,01 „ „ / io» " ,,
" " " " 20 „ „ o „ „ V200 », - »,

§ . 10.

Aichung der Fässer.

Die zur Aichung zuzulassenden Fässer müssen von solider Konstrukzion sein . Ihr Raum¬
inhalt ist durch das in der Jnstrukzion vorgeschriebene Verfahren bis auf des Fafsungs-
raumes zu bestimmen und auf dem Zapfenboden einzubrennen , und zwar bei Fässern von 300

Liter aufwärts mit Abrundung auf ganze Liter , bei kleineren mit Abrundung aus Zehntheile
des Liter.

Bierfässer werden nur in ausgepichtem Zustande zur Aichung zugelassen.

Auf Verlangen kann das Taragewicht ( Gewicht des leeren Fasses nach Abnahme der
allenfalls vorhandenen Umlegereifen ) erhoben und in Kilogramm und in Zehntheilen des Kilo¬
gramms ausgedrückt auf den Zapfenboden in der Form ^ _ L eingebrannt werden.
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§. 11.
Stempelung.

Die Stempel werden bei den Zimenten aus Zinn dicht unter dem Rande an der äuße¬

ren Fläche angebracht , bei jenen aus Blech auf zwei stach gewölbten , 15 Millimeter von ein¬
ander entfernten und 8 Millimeter im Durchmesser haltenden Dropsen (Bätzchen ) aus Zinn,
welche an der äußeren Wand dicht unter dem Reife an jener Seite anfzusetzen sind , welche,
bei der Stellung des Henkels nach links , vorne zu stehen kommt.

Bei den drei Flüssigkeitsmaßen aus Holz werden die Stempel aus die äußere Wand,

bei den Fässern auf den Zapfenboden eingebrannt.

III . Hohlmaße für trockene Gegenstände.

§. 12.

Zulässige Maße und deren Bezeichnung.

Für den öffentlichen Verkehr bestimmte Maße werden nur in den folgenden Größen

geaicht und gestempelt:
1 Hektoliter (nur als Kohlenmaß ) ,

oder 0,5 Hektoliter,

Vi Hektoliter,
20 Liter,
10

5 „
2
1

kl

»f

1/2  Liter oder 0,5 Liter,
V4 "

0,2  „
V« ..

0,1 „
V10 "

0,05 „

Die Bezeichnung hat bei den drei größeren Maßen durch : 1 8 ., 0,5 8 . oder Vs H-

und V4 2 -' wobei auch das volle Wort Hektoliter zulässig ist , und für die kleineren Maße
von 20 Liter abwärts durch die oben angegebenen Zahlen mit Beifügung des Buchstabens 8
oder des Wortes Liter , bei den hölzernen Maßen durch Einbrennen , bei den blechernen durch

Aufschlagen oder Aufdrücken zu erfolgen.

§ . 13.

Material.

Die für den öffentlichen Verkehr bestimmten Maße von 50 Liter abwärts bis 5 Liter

sind aus hartem Holze , die kleineren von ^ Liter abwärts aus mit Feinzinn verzinntem
Weißblech oder aus Eisenblech gepreßt und verzinnt , herzustellen . Die Maße von 2 und 1
Liter Inhalt können sowohl aus Holz als auch aus Blech angefertiget werden . Das Kohlen¬

maß von 1 Hektoliter Inhalt wird , damit es möglichst leicht sei, aus gut ausgetrocknetem
weichen Holze hergestellt.

Z. 14.

Form.

Alle Maße dieser Art ( mit Ausnahme der dezimalen Abstufungen : 0,2 , 0,1 , 0,05 8)

müssen in Form eines Zilinders , dessen Höhe dem Durchmesser gleich ist , ausgeführt werden.
Die obbeuannten dezimalen Abstufungen des Liter sind aus dem im H. 7 angeführten Grunde

in Form abgestutzter Kegel auszuführen , Lei welchen der obere Durchmesser jenen Werth er¬

hält , welcher sich bei zilindrischer Gestalt nach der Bedingung : Höhe gleich dem Durchmesser,

ergeben würde , und der untere Durchmesser ^ des oberen beträgt.
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° « schi-d °° °n Maße , in Millimeter - uSgedrückt , find hiernach

Größe des Maßes
1 L.

0,58.

V4L
20 I..
10 I..

5 I . .

Durchmesser und Höhe
503,1 "»°
399 . 3
316,9
294,2
233,5
185 .4

Größe des Maßes
2 I . .
1

V.
Vi
V«

Via

1..
1. .
1. .
1. .
1. .

Für die dezimalen Abstufungen des Liter:

Durchmesser
Größe des Maßes oben

0,2 63,4"
0,1 50,3
0,05 39,9

unten
79,2 ""
62 . 9
49 .9

Durchmesser und Höhe
136,6
108,4
86,0
68,3
54,2
43,0

Höhe
49,9 """
39,6
31,4

Um die Ausführung dieser Maße zu erleichtern , sind in den Durchmessern Abweichun-
gen gegen dte berechneten W -rth - derselben gestattet , welche bei den hölzernen Maßen v° n

Hektoliter Inhal , IO Millimeter , bei den übrigen von v „ u , abwärts s Millimeter , bei jenen
aus Blech 2 Millimeter im Mehr oder Weniger nicht übersteigen sollen.

§ . 15.

Konstrukzion.

Die hölzernen Körnermaße von 0,5 8 . bis 1 I . sind aus gut ausgetrocknetem harten

Holze , womöglich Eichenholz , als Daubenmaße im Inneren zilindrisch , nach den im Nach¬
stehenden enthaltenen Vorschriften zu konstruiren , wobei die angegebenen Dimensionen möglichst
nahe einzuhalten sind.

Die Daubendicke und Froschlänge soll betragen:

Bei den Maßen von
V« n.
V4 L - u . 20  I . .
10  I .. u. 5 I ..
2 I .. u. 1 I . .

Daubendicke
am oberen Rande

12 °»"
11
10
8

Froschlänge
20°

15
mm

Die Böden sind an der inneren und äußeren Fläche eben herzustellen.

Die Dauben müssen an jeder Fuge durch eiserne , mit einem flachen Kopfe von 12 Mil¬

limeter im Durchmesser versehene Nieten an dem oberen Reife so befestiget sein , daß sich der
Nietenkopf nach Innen befindet . Ebenso sind bei dem Halb -Hektoliter vier Dauben an ihren
Fröschen m der Art mit dem Bodenreife zu verbinden , daß die vier Nieten mit den zwei
an den Enden der Bodenschiene befindlichen in den Ecken eines regelmäßigen Sechseckes liegen.

Bei den Maßen von ^ 8 . abwärts sind nur drei Dauben mit ihren Fröschen an dem
unteren Reife so befestiget , daß die drei Nieten in den Ecken eines gleichseitigen Dreieckes
liegen.

Der Boden des Halb -Hektoliters ist auf der Außenseite in der Richtung eines Durch¬
messers und senkrecht auf die Fugen der Boden -Dauben mit einer 25 Millimeter breiten und

mindestens 1 Millimeter dicken eisernen Schiene zu versehen , welche längs der Dauben , an
deren Frösche sie sich in ihrer Biegung vom Boden weg genau anschließt , bis zu dem oberen
Rande des Gefäßes geführt ist , wo sie mit den rechtwinkelig nach abwärts gebogenen Enden
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der daselbst über die Mündung gespannten eisernen Spange durch Nieten , welche den zur Be¬

festigung der Dauben an dem oberen und unteren Reife dienenden gleich sind , verbunden wer¬

den . Die Schiene ist in die Dauben eben einzulassen , und am Boden mit acht, an jeder Seite

mit vier in gleicher Entfernung von einander abstehenden Nägeln , deren stäche Köpfe einen
Durchmesser von 8 Millimeter haben , so befestiget , daß die im Innern aus dem Holze her¬

ausstehenden Spitzen dieser Nägel umgebogen erscheinen.
Ueber die Mündung des Halb -Hektoliters ist eine eiserne Spange gespannt , welche mit

ihrer oberen Fläche vollkommen in der Ebene des oberen Randes der Dauben liegen muß.
Dieselbe wird aus einem halbrunden Stabe gebildet , dessen Querschnitt einen Halbkreis von 10
Millimeter Halbmesser bildet.

Um die Spange in ihrer richtigen Lage zu erhalten , ist dieselbe durch eine eiserne runde

Stange von 12 Millimeter Durchmesser mit dem Boden verbunden . Zu diesem Zwecke muß
die Spange in ihrer Mitte durchbohrt und sodann mit dem oberen Ende der in einer Länge
von 10 Millimeter um 2 Millimeter dünner geseilten Stange so vernietet werden , daß die
letztere auf der Ebene der ersteren senkrecht zu stehen kommt.

Das untere Ende der Stange wird gleichfalls um 2 Millimeter dünner gefeilt , und zwar
in einer solchen Länge , daß der hierdurch entstehende Absatz sich auf eine in die innere Boden¬

stäche eingelassene Eisenplatte von 25 Millimeter Durchmesser und 4 Millimeter Dicke fest
aufsetzt , nachdem sie durch ein in die Platte und den Boden gebohrtes Loch durchgesteckt und
die Spange in die richtige Lage gebracht ist . Die dann über die äußere Bodenfläche noch um
etwa 6 Millimeter herausragende Stange wird , nachdem über dieselbe eine 4 Millimeter
dicke, 25 Millimeter im Quadrat messende und mit einem entsprechenden Loche versehene Eisen¬
platte gesteckt ist, mit der über den Boden gespannten Schiene fest vernietet.

Die zum Beschlagen der Maße verwendeten eisernen Reife sollen bei dem Halb - und

Viertel -Hektoliter , sowie dem 20 Litermaße wenigstens 14/ .̂ , bei den kleineren Maßen wenig¬
stens 1 Millimeter dick und mit ihren beiden über einander gelegten Enden durch zwei Nieten
so vernietet sein , daß die Entfernung derselben von einander bei dem Halb -Hektoliter etwa 40,
bei den kleineren Maßen 35 bis 25 Millimeter beträgt.

Die Breite der Reifen beträgt bei den größeren Maßen bis zu 5 Liter 25 Millimeter,
bei dem 2 und 1 Litermaße 20 Millimeter.

Bei den Maßen von */ „ H . , H - und 20 I, . Inhalt sind drei , bei den übrigen nur
zwei Reife anzubringen , so daß die äußeren Ränder des oberen und unteren Reises in die
Ebene des oberen und unteren Randes der Dauben zu liegen kommen.

Bei dem Halb - und Viertel -Hektoliter ist der in der Mitte der Höhe anzubringende
dritte Reif mit zwei eisernen Handhaben versehen . Jede dieser Handhaben muß an dem Reife
durch zwei starke , mit ihren 25 Millimeter im Durchmesser haltenden Köpfen an der inneren

Wand anliegende Nieten befestiget sein und bei dem Halb -Hektoliter die Schiene in der Mitte

zwischen den Armen der Handhaben liegen . Der mittlere Reif ist außerdem noch durch zwei
in gleicher Entfernung von der Mitte der beiden Handhaben liegende Nieten mit den Dauben
zu verbinden.

Ist der Halb -Hektoliter blos zum Abmessen der Baumfrüchte , Knollengewächse , Kohlen
und des Kalkes bestimmt , so bleibt die Spange sammt der Stange weg , weshalb die Boden¬
schiene nicht bis an den oberen Rand geleitet wird , sondern ihr Ende schon mit der Breite
des über sie getriebenen Bodenreifes erreicht , mit dem sie auf jeder Seite mittelst einer durch
und durch gehenden Niete verbunden sein muß . Auch geht dann durch die Mitte des Bodens

eine Niete , deren 25 Millimeter im Durchmesser haltender Kopf nach innen liegt , während
ihr anderes Ende mit der Schiene ebenso vernietet ist, wie oben für das untere Ende der

Stange vorgeschrieben wurde . Im Uebrigen bleibt die Konstrukzion die im Vorhergehenden
beschriebene.
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Das Kohlenmaß von 1 Hektoliter Inhalt wird , wie schon in § . 13 bemerkt , der grö¬

ßeren Leichtigkeit wegen aus gut ausgetrocknetem weichen Holze angefertigt . Die Dicke der
Dauben beträgt am oberen Rande 22 Millimeter . Das Bereifen und Annieten der Dauben
an die drei Reife , sowie der zwei Handhaben geschieht bei demselben genau so wie bei dem

Halb -Hektoliter ohne Spange , nur muß der Boden mit zwei gegen die Fugen unter einem
Winkel von 450 geneigten Schienen versehen sein . Um das allzuleichte Abstoßen der Frösche

möglichst zu vermeiden , muß an der inneren Fläche derselben noch ein eiserner 8/2  Millimeter
dicker Reif gespannt und in acht gleichweit von einander entfernten Punkten durch Nieten mit
dem Bodenreife verbunden werden.

Für die Konstrukzion der aus Blech hergestellten Hohlmaße für trockene Gegenstände
von 1 Liter abwärts gilt ohne Abänderung die in ß . 8  für die aus gleichem Materiale an¬

gefertigten Flüssigkeitsmaße gegebene Vorschrift.

s - 16.
Streichhölzer.

Alle Körnermaße sind Streichmaße . Die dazu gehörigen Streichhölzer sind aus hartem

gut ausgetrocknetem Holze in der Form eines entsprechend starken , scharfkantigen und geraden
Lineals mit ebener Grundfläche anzufertigen und dürfen an letzterer nicht mit Metall beschla¬

gen sein . Sie werden zweckmäßig in folgenden Dimensionen hergestellt:
Breite der Grundfläche

10°"°
Länge Höhe
550 °̂ 90"

Für Maße vonn.
11. bis 10  I ..

5 I .. und 2 I . .

8
6
4

400 80
250 50
150 30

§ . 17.

kleinere

Aichung und Fehlergrenze.

Bei der Aichung der Körneriiiuße sind die in der Instrukzion angegebenen Vorschriften

zu befolgen und es darf ein Maß nur dann gestempelt werden , wenn die Vergleichung mit
dem Aichnormale erweist , daß sein Inhalt nickt kleiner ist als der Sollinhalt und die Abwei¬

chung im Mehr nicht mehr ist als:
bei den Maßen von:

0,5 8 . aus Holz ^ »0 des Sollinhaltes

Vr 8 . bis 1 0.
2 8  und 1 8

V 2 8  bis 0,2 1..
Vs 8  bis 0,05 I.

aus Metall

Zur Prüfung des Kohlenmaßes von 1 8 . Inhalt ist es hinreichend , Durchmesser und

Höhe mit dem Meterstabe abzumefsen . Die Stempelung darf nur dann erfolgen , wenn diese
Dimensionen nicht um mehr als 8 ) Millimeter von ihren berechneten Werthen (§ . 14 ) sich

entfernen , und die Abweichung des aus den abgemessenen Dimensionen berechneten Inhaltes
von dem Sollinhalte 1 Prozent im Mehr nicht überschreitet.

8- 18.
Stempelung.

Die Stempelung der hölzernen Hohlmaße erfolgt auf der äußeren Wandfläche und der

äußeren Fläche des Bodens durch Einbrennen der Stempel , ferner an drei in nahe gleichen

Abständen gewählten Stellen des oberen Randes durch Aufschlagen derselben . Die Maße aus
Blech sind in der Weise zu stempeln , wie dies für die Flüssigkeitsmaße aus gleichem Material

in Z. 11  vorgeschrieben wurde.
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IV . Gewichte.

8 - 19.

Zulässige Gewichte und deren Bezeichnung.

Gewichte für den öffentlichen Verkehr werden nur in folgenden Größen zur Aichnng und
Stempelung zugelassen und sind mit den nebenstehenden Bezeichnungen zu versehen:

Zulässige Gewichte
Bezeichnung

bei dem Präzisions-
gewichte

bei dem Handels¬
gewichte

ff

20  Kilogramm
10

5
2
1

500 Gramm oder 60 Dekagramm
200
100

50
20
10
5
2
1

50
20
10
5
2
1
5 Milligramm
2
1

20
10
5
2
1

Centigramm oder 5 Dezigramm
,, » 2 „
»> » 1 »

20 K.
10 L.

L.
L.
L.

5
2
1

500 6.
200 O.
100 6 .

50 O.
20 O.
10 6 .
5 6.

50 6.
20 0 .
10 6 .
5 6.

2
1

6 .
6l.

oder 0,5
0,2

6 .
0.
LI.
LI.
LI.

6.
6.

0.1 6 .
0,05 O.
0,02 O.
0,01 0 .

20 N..
10 L.
5 L.
2 L.
1 L.

50 OK.
20 OK.
10 vir.
5 Oll.

Dir.
Oll.
O.
6.
S.

2
1
5
2
1

Zulässig ist die Aichung und Stempelung von Gewichten , welche , behufs ihres Gebrau¬
ches für Dezimal - und Zentesimalwagen neben der Bezeichnung ihres wirklichen Gewichtes , das
Zehn -, beziehungsweise Hundertfache desselben in Klammern angegeben enthalten.

Die Bezeichnung ist bei den Gewichten aus Messing und ähnlichen Metallen auf der

oberen Fläche einzuschlagen , bei den Gewichten ans Gußeisen aufzugießen und zwar bei den
Handelsgewichten von 20 , 10 und 5 L . auf der oberen Fläche in vertiefter , bei allen ande¬
ren gußeisernen Gewichten auf der Mantelfläche in erhabener Schrift.

8- 20.
Material.

Aus Messing , Bronze , Pakfong und anderen Legirungen , welche in Bezug auf Härte
und Oxidirbarkeit den genannten Metallen ähnlich sind , können Gewichte von jeder Größe,
aus Gußeisen Gewichte bis zu 0 .5 Kilogramm abwärts hergestellt werden . Für die Unter-
theilungen des Gramm kann nebst den obgenannten Legirungen Platin , Silber , Aluminium
und Aluminium -Bronze Verwendung finden.

8- 21.
Form.

a ) Handelsg ewicht.

Die Gewichtsstücke aus Gußeisen von 20 , 10 und 5 Kilogramm erhalten die in Fig . 8,

Taf . II dargestellte Form . Sie sind schwach konisch herzustellen , so daß der obere Durchmesser
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0,95 des unteren beträgt , die Höhe nahe gleich dem unteren Durchmesser . Diese Gewichtsstücke
sind mit einem Ringe von kreisförmigem Querschnitte versehen und die obere Fläche erhält die
aus der Figur ersichtliche Gestalt , um den Ring umlegen und die Gewichte bei ihrem Ge¬
brauche auf einander stellen zu können.

Bei der Annahme eines spezifischen Gewichtes des Gußeisens — 7,1 und der ange¬

gebenen , möglichst genau einzuhaltenden Dimensionen des Ringes , sind die Dimensionen dieser
Gewichtsstücke , in Millimeter ausgedrückt , folgende:

Game Höhe.
Höhe bis zur Ebene , auf welcher der kleine Kegel steht.
Höhe des kleinen Kegels und des halbringförmigen Aussatzes
Durchmesser der Bodenfläche.

„ „ obersten Fläche.
„ des herausgeschnittenen Kegels , unten . .
„ „ ' ,, oben . .
„ „ kleinen Kegels , unten.
», ,, » » oben.

Innerer Durchmesser der Oese.
Dicke der Oese.
Breite „ „ . .
Innerer Durchmesser des Ringes.
Dicke des Ringes.

20 L.

160,0
133,3

26 .7
160,0
152,0

62 .7
76,0
44,0
30 .7
16,0

6,0
16,0
58,0
12,0

10 L.

126,9
I«5,8
2l,1

126,9
120,6
49,7
60 .3
34,9
24 .3
13,0
5,0

13,0
46,0
10,0

5 L .

100,7
83 .9
16,8

100,7
95.7
39,5
47 .9
27 .7
19,3
10,0

4,0
10,0
36,0

8,0

Dieselben Gewichtsstücke von 20 , 10 und 5 X ., aus Messing oder ähnlichen Legirun-

gen hergestellt , erhalten die Form eines entweder mit Knopf oder mit festem Bügel versehenen
Zilinders , dessen Höhe nähernngsweise des Durchmessers beträgt.

Die Gewichtsstücke von 2,1 und 0,5 X . erhalten , ohne Unterschied des Materials , die

Form eines mit Knopf versehenen Zilinders , dessen Durchmesser gleich der Höhe ist.
Die Gewichtsstücke von 200 Gramm bis 1 Gramm erhalten die Form von Scheiben

mit Knopf : die annäherungsweise einzuhaltenden Dimensionen sind aus den Figuren (Taf . II)
zu ersehen.

Sogenannte Einsatzgewichte (mit Hülse und Ausfüllungen ) werden zur Aichung und
Stempelung nicht zugelassen.

d ) Präzisionsgewicht.

Die Präzisionsgewichte jeder Größe bis zu 1 6 -. und aus jedem Material erhalten die
Form abgestutzter Kegel mit kleinerer Grundfläche , deren Kanten etwas abgerundet sind . Die
Gewichte von 20 , 10 und 5 X . sind mit Knopf oder festem Bügel , die Gewichte von 2 X.
bis 1 O . mit Knopf versehen.

Die annäherungsweise einzuhaltenden Dimensionsverhältnisse sind folgende:

Bei den Gewichten von
20 X . bis 0,5 X . unterer Durchmesser — 0,85 des oberen , Höhe — dem mittleren Durch¬

messer.
200 0 . bis 6 0 . unterer Durchmesser ^ 0,8 des oberen , Höhe — dem halben mittleren

Durchmesser.
2 0 . und 1 0 -. unterer Durchmesser — 0,8 des oberen , Höhe — Vr des mittleren Durch¬

messers.

Die Untertheilungen des Gramm erhalten die Form rechtwinkeliger Blechplättchen mit

aufgebogenem Rande.
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8- 22.

Sonstige Beschaffenheit.

Messingene und aus ähnlichen Metallen verfertigte Gewichte , sowie die gußeisernen
Knopfgewichte müssen sammt dem Bügel oder Knopfe massiv gegossen sein ; Gewichte mit ab¬
schraubbaren Knöpfen sind unzulässig.

Bei den Gewichtsstücken aus Gußeisen von 20 , 10 und 5 X . muß der Ring geschweißt,

und die zur Aufnahme desselben dienende Oese (beziehungsweise der Bügel bei den guß¬

eisernen Präzisionsgewichten ) ohne fremdes Zwischenmittel , als Blei u . dgl ., eingegossen sein.
Die Oese darf nicht über die obere Fläche des Gewichtes hervorragen.

Alle Gewichte von 20 X . bis 0,5 X ., ohne Unterschied des Materiales , müssen auf
ihrer oberen Fläche mit einem runden Iustirloche versehen sein , das nach einer Höhlung

führt , welche zur Aufnahme des Iustirmateriales , wozu Eisen -, Blei - oder Zinnschrot zu ver¬
wenden ist, dient.

Was die Größe dieser Höhlung betrifft , so wird bei gußeisernen Gewichten mit Rück¬

sicht auf die nachträgliche Ausfüllung derselben mit Iustirmaterial das rohe Gewichtsstück , bei
wesentlich gleicher Größe mit einem massiven vollwichtigen Stücke , im Guße leichter zu
halten sein:

bei dem 20 X . Stück um höchstens 200 0 . mindestens 80 0.

ff

ff

ff

ff

ff

10 X.
5 X.
2 X.

2 X.

0,5 X.

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

175 (X
150 0.
100 0 .

80 (X

60 (X

70 Ol.
60 0.
40 (X
30 0.

25 0.

Bei messingenen Gewichten , welche durch die Bearbeitung schon näherungsweise richtig
erhalten werden können , genügt eine Höhlung von mäßiger Größe.

Bei gußeisernen Gewichten muß das Justirloch über der Höhlung etwas enger sein , als
an der Oberfläche des Gewichtes und sich zwischen beiden Stellen erweitern , damit der Aich-
pfropf sich unten aufsetzen und beim Aufstauchen in der Erweiterung etwas ausbreiten kann,
und hiedurch festgehalten wird . Bei den drei mit Ring versehenen Gewichten ist , das Iustir-
loch in der abgesetzten Fläche , auf welcher der kleine Kegel steht , anzubringen.

Bei messingenen Gewichten ist das Justirloch in einer Länge von etwa 10 Millimeter
schwach konisch auszusenken.

Der Durchmesser des Iustirloches soll bei den Gewichtsstücken von 20 , 10 und 5 X.

12 Millimeter , bei dem 2 , 1 und 0,5 Kilogrammstück 8 Millimeter betragen.
Der Pfropf ist aus Kupfer oder Messing herzustelleu und es muß nach dem Eintreiben

desselben seine Stempelfläche möglichst in die Fläche des Gewichtes fallen.
Die Iustirung der Gewichtsstücke von 200 (X abwärts ist an der unteren Fläche durch

Abdrehen zu bewerkstelligen.

Jedes zur Aichung zuzulassen deGewichtsstück muß eine reine glattverlaufende Oberfläche

haben , an welcher sich weder Poren noch Höhlungen , auch wenn diese durch irgend ein Ma¬
terial ausgefüllt wären , noch eingeschlagene Stifte zeigen . Messingene und aus ähnlichen Me¬

tallen verfertigte Gewichte müssen auch an der Bodenfläche die Bearbeitung auf der Drehbank
erkennen lassen.

Bei gußeisernen Gewichten darf die Schwärze nicht blos mittelst eines Pinsels aufge¬
tragen , sondern es muß dieselbe eingebrannt sein.

Unzulässig sind Gewichte , welche an der unteren Fläche mit einem vorspringenden Rande
gegossen oder ausgedreht sind.
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§ . 23.

Aichung und Fehlergrenze.

Jedes Gewichtsstück ist unter Beobachtung des in der Instrukzion vorgeschriebenen Ver¬

fahrens zu prüfen und erst dann durch Stempelung zu beglaubigen , wenn dasselbe höchstens
um die nachstehend angegebene Größe — und zwar das Handelsgewicht nur im Zuviel —
von dem Aichnormale abweicht:

gestattete Abweichung
b) beim») beim

Präzisionsgewichte. Handelsgewichte.Größe des Gewichtsstückes
20 L. 3000 N.

1»5>5»
1500 N

900 „

450 „
225
150

90 ..
40 „
25 „

20 ..
10  „

8 „
5 „
3 „
2 „
1 »
1 „
1 „

55»100

50 6.

Die Stücke des Präzisionsgewichtes von 5 0 . bis 1 N . sind einzeln möglichst genau her-

zustellen und ist für je 4 Stück zusammen , welche die höchst näher stehende Einheit bilden,
eine Abweichung bis zu der Sollschwere dieser Einheit gestattet.

§ . 24.

Stempelung.

Mit Aichpropf versehene Gewichtsstücke erhalten den Stempel auf der Oberfläche des

Propfes und , wenn sie aus Messing oder ähnlichen Metallen hergestellt sind , auch an der
Bodenfläche ; massive Gewichte aus Messing , Bronze u . dgl . auf der in der normalen Stellung
des Gewichtes nach oben gekehrten Fläche und auf der Bodenstäche ; Gewichte in Form von

Blechplättchen auf der oberen Fläche.
Präzisionsgewichte erhalten außerdem an ihrer oberen Fläche einen Stempel in Form

eines sechsstrahligen Sternes.

Zweiter Abschnitt.

Vorschriften über die der Aichung und Stempelung unterliegenden Meßwerkzeuge.

I . Wagen.

§ . 25.

Zulässige Wagen überhaupt.

Zur Aichung sind nur solche Arten von Wagen zuzulasten , deren Theorie und erfahrungs¬

mäßige Leistungen eine Bürgschaft gewähren , daß sie die für die Zwecke des öffentlichen Ber-
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lichkeit besitzen.

Es werden daher nur  Hebelwagen zugelassen , welche im Allgemeinen folgenden Be¬
dingungen genügen:

a ) Jede zuzulassende Wage muß sowohl im belasteten als auch im unbelasteten Zustande
eine stabile Gleichgewichtslage besitzen , in welche sie, nachdem sie in Schwingungen ver-
setzt worden ist , sich immer genau wieder einstellt . Eine Ausnahme findet nur bei den

Schnellwagen ( Z . 28 ) ohne Nullpunkt für den unbelasteten Zustand statt,

k ) Alle Drehapen ( Schneiden ) , sowie deren Lager ( Pfannen ) , müssen von Stahl verfertigt,
möglichst rein und glatt gearbeitet und so gehärtet sein , daß sie von einer guten Feile
nicht angegriffen werden ; die Lager dürfen nur mit den äußersten Schärfen der Schnei¬

den in Berührung kommen können und muß jedes Streifen , jede Klemmung oder Rei¬
bung bei spielender Wage gänzlich vermieden sein,

o) Alle Drehscheiben müssen mit den betreffenden Hebeln fest und unveränderlich verbun¬

den und von hinreichender Länge sein , um mit ihren Lagern stets in der vollen Aus¬
dehnung der letzteren in Berührung bleiben zu können.

Wagen , bei welchen nicht die Drehschneiden , sondern deren Lager in den Hebeln
angebracht sind , werden nicht zugelassen.

ä ) Die einzelnen Theile der Wage müssen so widerstandsfähig konstruirt sein , daß sie bei

der größten zulässigen Belastung keine erkennbare Formveränderung erleiden,

s ) An jeder Wage soll die größte Belastung , für welche sie bestimmt ist , in Kilogram¬
men  ausgedrückt , an einer leicht in die Augen fallenden Stelle ersichtlich gemacht sein.

Bei Wagen von weniger als 1 L . Tragfähigkeit kann die Bezeichnung entfallen.

§ . 26.

Zulässige Kmiftruksionssysteme.

Auf Grund der vorangehenden allgemeinen Bestimmungen werden folgende KonstrukzionS-
systeme von Hebelwagen zur Aichung zugelassen:

a ) gleicharmige Balkenwagen;
k ) ungleicharmige Balkenwagen mit veränderlichem Verhältnisse der Hebelarme (Schnell¬

wagen oder römische Wagen ) ;
o) Brückenwagen;
ä ) oberschalige oder Tafelwagen.

Die sul ) a ) aufgeführten gleicharmigen Balkenwagen , mit Ausnahme der ordinären

Höcklerwagen,  sowie die »ud d ) angeführten Schnellwagen werden für jede Größe der
Tragfähigkeit der Aichung unterzogen ; die Grenzen der Tragfähigkeit , innerhalb welcher die
ordinären Höcklerwagen und die übrigen sud e ) und ä ) aufgestellten Konstrukzionssysteme zur
Aichung zugelassen werden , sind in den folgenden Paragraphen näher bestimmt.

Als Präzisionswagen , welche eine größere Genauigkeit ( H. 31 ) besitzen müssen und als
solche dem Aichamte anzumelden sind , werden nur gleicharmige Balkenwagen geaicht.

Z . 27.

Gleicharmige Balkenwagen.

Damit eine gleicharmige Balkenwage zur Aichung zugelassen werden könne , muß sie
außer den im H. 25 gestellten Anforderungen auch noch folgenden speziellen Bedingungen

genügen:

a ) Der Wagebalken darf keine wahrnehmbare Verschiedenheit in der Gestalt seiner beiden
Arme zeigen , soll aus widerstandsfähigem Materiale (wie Stahl , Eisen , Messing , Pak-
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fong u . dgl . fleißig gearbeitet und der größten Belastung , für welche die Wage bestimmt
ist , entsprechend stark gebaut sein;

d ) die Zunge , deren Länge nicht kleiner sein darf als die halbe Länge des Wagebalkens,
muß gerade und mit dem letzteren fest und unveränderlich verbunden sein . Ihre Mittel¬
linie soll auf der die beiden Endschneiden verbindenden Geraden senkrecht stehen und die

Richtung ihrer Verlängerung durch die scharfe Kante der Mittelschneide gehen.
Die Zunge kann übrigens sowohl nach aufwärts als nach abwärts gerichtet sein.

o) Der Wagebalken muß für sich allein , d. h . nach Abnahme der Wageschalen , eine stabile
Gleichgewichtsstellung besitzen , bei welcher die Verbindungslinie der Endschneiden hori¬
zontal , die Zunge somit vertikal gerichtet ist;

ä ) er muß ferner möglichst gleicharmig sein , und sind in dieser Hiusicht nur solche Abwei¬
chungen gestattet , durch welche die Richtigkeit der Wage höchstens nur in dem nach Z . 31
noch zulässigen Maße beeinträchtiget wird;

s ) die zu dem Wagebalken gehörigen Wageschalen müssen , nebst den zu ihrer Aufhängung
dienenden Ketten , Schnüren oder Bügeln , gleiches Gewicht haben , und es dürfen zur
Herstellung desselben keine wie immer beschaffenen losen Ausgleichsmittel ( Drähte , Blei¬
oder Messingstücke u . dgl .) in Anwendung kommen.

1) Die scharfen Kanten der beiden Hälften der Mittelschneide (des Mittelkerns ) müssen in
eine einzige gerade Linie fallen , welche auf einer durch die Längenaxe des Balkens und
die Mittellinie der Zunge gelegten Ebene senkrecht steht und etwas oberhalb , in keinem
Falle aber unterhalb der Verbindungslinie der Endschneiden zu liegen kommt;

§ ) die Endschneiden (Ortkerne ) müssen mit der Mittelschneide parallel und die Gehänge
für die Wageschalen auf denselben ohne seitliche Reibung oder Klemmung vollkommen
frei beweglich sein.

Bei Wagen für den gewöhnlichen Handelsverkehr ist es gestattet , die Endschneiden

in Form von Ringen herzustellen , welche mit dem Wagebalkcn aus einem Stücke gearbeitet
sind und deren innerer Rand eine nach aufwärts gerichtete , zugeschärfte , in einer zur
Mittelschneide parallelen Ebene liegende Kante bildet;

Ir) die Lager für die Mittelschneide (Scherlöcher , Tragpfannen ) müssen bei freispielender
Wage in derselben Horizontal -Ebene (gleicher Höhe ) liegen.

Wagen , bei welchen die Lager für die Mittelschneide nicht in einer frei hängenden

Schere , sondern aus einer vertikalen Tragsäule angebracht sind , müssen so eingerichtet
sein , daß die vertikale Gleichgewichtsstellung der Zunge sicher zu erkennen ist;

i) ordinäre Höcklerwagen,  welche im öffentlichen Verkehre nur bis zu einer einseitigen
Belastung von 2 8 . zugelassen und nur zum Abwägen von Gegenständen des kleinen

Marktverkehres verwendet werden dürfen , müssen von dem Verfertiger durch Aufschlagen
des Zeichens 8 . auf einem der Arme als solche gekennzeichnet werden.

§ . 28.

8 . SchncUwagen.

Zur Aichung werden nur die sogenannten einstehenden Schnellwagen , deren Skalen nach

Kilogramm und den zulässigen Unterabtheilungen des Kilogrammes eingetheilt sind , zugelassen.

Dieselben müssen außer den allgemeinen Bedingungen des H. 25 noch folgenden Anforderungen
entsprechen:

a ) Sämmtliche Schneiden müssen untereinander parallel und zur Längenaxe des Balkens
senkrecht sein;
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d ) die zur Auflage der Drehschneide dienenden Löcher der Schere müssen bei frei spielender

Wage in gleicher Höhe liegen ; dasselbe gilt von den Löchern der Gehänge ( Kloben)
für die Last;

o) die Mittellinie der Zunge , deren Länge wenigstens das Doppelte der Länge des kürzeren
Hebelarmes betragen soll , muß auf der Längenaxe des Balkens senkrecht stehen und die

Berlängerung ihrer Mittellinie durch die scharfe Kante der Drehschneide gehen ; ihre
Breite soll jener der Schere gleich kommen;

ä ) das Laufgewicht (die Birne ) soll die Gestalt einer Kugel haben , und entweder mit einem

eingegossenen , schmiedeisernen , an seiner hohlen Seite zugeschärften Haken versehen , oder
mit einer auf dem längeren Balkenarme verschiebbaren Hülse in untrennbarer Weise

verbunden sein , und die Hülse eine Marke besitzen , welche eine sichere Einstellung auf

die Theilstriche der Skala und ein deutliches Ablesen derselben gestattet;
6) das Gesammtgewicht des Lausers ( der Birne ) und des damit verbundenen HakenS oder

der Hülse sammt Gehänge muß eine ganze Zahl von Kilogrammen betragen und diese

Zahl mit Beisetzung des Buchstabens L auf dem Haken , beziehungsweise der Hülse
ausgeprägt oder eingravirt sein;

k) besitzt der längere Hebelarm zwei Skalen , u. zw. eine für kleinere und eine für größere
Lasten , so muß die größte Last , welche auf der ersten Skala abgewogen werden kann,
gleich sein der kleinsten auf der zweiten Skala abwägbaren Last;

§ ) ist bei einer Schnellwage eine Wageschale zur Aufnahme der abzuwägenden Gegenstände

angebracht , so muß das Gesammtgewicht der Schale und der zu ihrer Aufhängung
dienenden Ketten , Oesen und des Gehänges so beschaffen sein , daß der Balken in hori¬

zontaler Lage einsteht , wenn das Laufgewicht auf den mit 0 bezeichnten Theilstrich der
Skala eingestellt wird , u . zw . muß diese Ausgleichung ohne Anwendung von losen Aus¬
gleichungsmitteln ( Drähten , Metallstücken u . dgl .) bewerkstelligt erscheinen;

1i) die Theilstriche der Skalen müssen von einander gleichweit , u . zw . nicht weniger als
3 Millimeter abstehen , und diejenigen , deren Abstände einer gewissen (je nach der Größe
der Wage verschiedenen ) Zahl von ganzen Kilogrammen entsprechen , müssen mit deutlich
ausgeprägten , gut lesbaren Ziffern unter Beisetzung des Buchstabens L . bezeichnet sein;

i ) einer besonderen Angabe der größten zulässigen Belastung auf dem Wagebalken bedarf
es bei diesen Wagen aus dem Grunde nicht , weil die Grenzen der Anwendbarkeit
bereits aus den Angaben der Skalen ersichtlich sind.

Z . 29.

0 . Brückemvagen.

Die zur Aichung zuzulassenden Brückenwagen müssen entweder Dezimal - oder Zentesimal¬
wagen sein , d. h. es muß Gewicht und Last entweder in dem Verhältnisse von 1 : 10 oder
von 1 : 100 stehen ; jedes andere Verhältniß ist unzulässig.

Außer den allgemeinen Anforderungen des § . 25 muß jede zuzulassende Brückenwage
noch folgenden Bedingungen entsprechen:

u ) Die Wage muß immer dasselbe Gewicht ungeben , auf welche Stelle der Brücke die Last
auch gebracht werden mag;

5 ) sie muß mit einer Vorrichtung versehen sein , durch welche die horizontale Stellung der
Brücke ersichtlich gemacht wird;

e) eine Tarirvorrichtung besitzen , durch welche das Gewicht der Brücke , der Traghebel und
Zugstangen so ausgeglichen werden kann , daß die Zunge des Wagebalkeus bei unbe¬
lasteter Wage richtig einspielt;

24
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ä ) auf jeder Brückenwage muß an einer augenfälligen Stelle der Name des Verfertigers,
das Verhältniß von Gewicht und Last (1 : 10  oder 1 : 100 ) und endlich nach § . 25
die größte Belastung , für welche dieselbe bestimmt ist , in einer solchen Weise ersichtlich

gemacht sein , daß die Richtigkeit der Angabe durch die Stempelung beglaubigt uud ge¬
sichert werden kann;

e) an jeder derartigen Wage soll eine Sperrvorrichtung angebracht sein , mittelst welcher

die außer Gebrauch stehende Wage abgestellt ( gesperrt ) werden kann . Dabei soll die
Brücke der Wage auf wenigstens zwei , in der Gestalt von kleinen Kegeln herzustellende
Stützpunkte zu liegen kommen.

k) Eine nach ihrer sonstigen Beschaffenheit zulässige Brückenwage , bei welcher jedoch statt
einer zum Auflegen der Gewichte dienenden Wageschale eine Einrichtung zum Wägen
mit Laufgewicht und Skala , oder neben einer Wageschale noch eine mit Skala und Lauf¬
gewicht versehene Schiene zum Ausgleichen der kleineren Gewichtsunterschiede angebracht
ist , kann zur Aichnng zugelassen werden , wenn die genannte Einrichtung den im ß . 28
der Aichordnung an die Beschaffenheit der Skalen der Schriellwagen gestellten An¬
forderungen entspricht , das Laufgewicht unabnehmbar , und im Falle dasselbe mit einer

Preßschraube festgestellt wird , letztere mit dem Laufgewichte selbst untrennbar ver¬
bunden ist.

Von den bisher ausgeführten Konstrukzionsarten der Brückenwagen sind vorläufig
zur Aichung nur die unter den nachfolgenden Bezeichnungen bekannten Brückenwagen zu¬
zulassen:

1 . Die Straßburger Dezimal - und Zentesimal -Brückenwage,
2 . die Schönemann 'sche Brückenwage,

3 . die Schember ' sche Dezimal - und tragbare Zentesimal -Brückenwage,
4 . die nach Sagnier gebaute Zentesimal - Brückenwage mit Laufgewicht.

Ueber die Zulässigkeit anderer Konstrukzionen entscheidet von Fall zu Fall die k. k.
Normal -Aichungs -Kommission.

Tragbare Brückenwagen , deren größte Tragfähigkeit geringer ist als 20 Kilogramm,
werden zur Aichung nicht zugelassen.

Große feststehende Brückenwagen können erst nach vollständiger Moutirung am Auf¬
stellungsorte selbst der aichamtlichen Prüfung und Stempelung unterzogen werden.

§ . 30.

V . Bberfchaligc oder Tafelwagen.

Zur Aichung zulässig sind nur solche Tafelwagen , bei welchen die Gewichtsangabe un¬
abhängig ist von den Stellen , welche Gewicht und Last aus den Wageschalen einnehmen,

welche bei jeder Stellung von Gewicht und Last nicht nur völlig freie Beweglichkeit , son¬
dern auch die durch K. 31 geforderte Empfindlichkeit besitzen,

bei welchen kleine Fehler in der Aufstellung keine die im H. 31 festgesetzte Grenze
überschreitende Unrichtigkeit der Gewichtsbestimmung zur Folge haben , und

deren größte Tragfähigkeit nicht weniger als 1 Kilogramm beträgt.
Welche Konstrukzionssysteme mit Rücksicht auf die obigen Bedingungen zur Aichung zu¬

zulassen sind , entscheidet von Fall zu Fall die k. k. Normal -Aichungs -Kommission.

8 - 31.

Aichung und Fehlergrenzen.

Beim Aichen der Wagen ist die Richtigkeit , Empfindlichkeit und Tragfähig¬
keit  nach den in der Znstrukzion für die Aichämter vorgefchriebenen Methoden zu untersuchen
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welche nicht mehr betragen darf als : . . .

1. Bei Präzisionswageu , und zwar von einer größten emsettlgen Trag¬
fähigkeit:

von 5 L . und darüber
250 0 . bis unter 5 . .
20 O . bis unter 250 6 . .
weniaer als 20 0 . . ° '

/ « » Wagen st - dm gewöhnlichen H ° nd °l - ° ° - t ° h-  und ,wa- .
-.) bii gleicharmigen Bal .enwagen und Taselwagen °°n -in» g-°ß.m

Tragfähigkeit:
von 5 L . und darüber .
von weniger als 5 -

5) bei Schnellwagen . . . .
e) bei Brückenwagen - - - -

3. Bei ordinären Höcklerwagen

Gewichtszulage
im Verhältnis
zur einseitigen

Belastung

Hl VN

^VTV
1

2 tl S V

mvo

K. 32.

Stempelung.

Di - St -inp-lu.m ersdlgi b-i gleicharmigen  Wagen s° , daß ans einem Arme der
A.chst. mpel anf dem andere/die Jahre - ,ahl angedrachi wird. Be. P -ä,isi°n-wag°n .st nh» .

Anbringung der Stempel Pfropfe aus Kupfer oder Messmg eingesetzt sein.

II . Alkoholometer.
Z. 33.

Zulässige Instrumente.

-du- Aichnna und S .empelnng werden NN- solche an- Glas angeferiigi- AU°h°l°mei°r

.«- -L "ch/den  Mdh °.g°ha..

die N°rm°l.-mp-ratnr v°n 12 « , befindliche- Oneckfllb-rgesLß al - B -.
Lr,r .i. - v :22.
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Der außer - Durch »,°si°r des Qnecksilberg . sSßeS darf IS Millimeter nicht überschreiten.
Das Instrument muß m . Master ° der dem schwächsten Weingeist - , sür welchen es bestimmt

° chwEmen daß s- me Spmdet vertikal steht , nnd in dieser Lage - ine genügende Sta.
bilitat besitzen . Die Spindel muß vollkommen gerade sein.

Metallene Alkoholometer . sowie solche gläserne , welche neben der ob - rwähn, - n noch ein¬
ander - Skala enthalten , werden zur Aichnng nicht zug - lasten.

Beschaffung der Skalen.

u) Die Prozentskala des Alkoholometers kann entweder die volle Skala von 0 bis 100

dder nur einen Th - il derselben , und zwar in ganzen Perzenten , oder mit Angabe von
Bruch,Hellen enthalten . Bei einer vollen Skala muß der Abstand der beiden mit a und

100 bezerchucten Hauptpunkte wenigstens 180 Millimeter betragen ; bei theilweisen Skalen
dürfen die einzelnen Theile nicht kleiner sein , als die entsprechenden Th - ile einer vollen
Skala von 160 Millimeter Länge.

Di - Skala muß den Namen und Wohnort des V -rs -rtig - rS , das Gewicht des

Instrumente « m C - Ntigramm , nnd die Bezeichnung enthalten : „Alkoholometer für
olum - Prozente Alkohols, von der Dichte  0,7951 bei -s- 12 " R . _ Von

oben abzulesen . "  Sie muß in di - Rohre so - ing - schob- n sein , daß ihr - Theitstriche
anf der Spmd . l senkrecht stehen ; zur Befestigung derselben an der inneren Wand der

Spindel ,st F,schleim ( Hausenblase ) zu verwenden . Der Ort des obersten Thei,striche«
, , ^ " ^ " uk b -r Spindel durch einen zarten Dianran,strich zu fixiren,
b ) Die The,lang der Thermo,neterskala ist nach Manmnr anSznführen nnd als solch- -u

b°z- ,chn -o ; sie muß mindestens bis zu 10 Grad unter den , Eispunkt - fortgesetzt und
bet - i- 12 Grad mit einem rothen Striche versehen sein.

Prüfung und Fehlergrenzen.

Bei der Prüfung ist das in der Iustrukzion angegebene Verfahren zu befolgen . Die
(Stempelung darf nur dann vorgenommen werden , wenn:

I , das Instrument den in zz , SS nnd S4 g- st- lu - n Anforderungen entsprich,;
M ^ ' ^ 7 , Atkoholometerskala be , der Vergleichung mit dem zu diesem Zwecke dienenden
Normal - Skalenn - tz- keme Abweichungen zeigt , welche -in -S Skalen,h - il - S überschreiten -

S b- , der Vergleichung mi , dem Normal - Alkoholometer nnd Thermometer in beiden
Skalen k- ,ne größeren Abweichungen als hh Grad sich ergeben,

-> n Stempelung erfolgt auf der Papier,kala d-s Alkoholometers , ans welcher auch die
Sahrzahl und die amtliche Protokollszahl aufgetragen wird . ^

§ . 36.

Aichschein , Nedukstonstabelle , Gebrauchsanweisung.

l ^dem Alkoholometer wird ein Aichschein und ein Exemplar der Redukzionstabellen
nebst beigedruckter Gebrauchsanweisung ausgegeben.

Der Aichschein enthält Namen und Wohnort d-S Verfertigers , das Datum der vorge-
nomm -n - n Prüfung , di - amtlich - Protokollszahl , den Umfang der Skala , das Gewicht d-s
Instrumentes und den Stempel des Aichamtes.

Der Ersatz eines verlorenen Aichscheines kann nur nach neuerlicher Prüfung des In¬
strumentes erfolgen . ' ^
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HI . Saccharometer.
§ . 37.

Zulässige Instrumente.

Die mit Verordnung des k. k. Finanzministeriums vom 19 . Dezember 1852 (R . G . B.

I X̂XIX . Stück ) zur Bestimmung des Extraktgehaltes der Bierwürze eingeführten Saccharo¬

meter müssen , um zur Aichung und Stempelung zugelassen zu werden , die Gewichtsprozente
des in einer Lösung von reinem Zucker in destillirtem Wasser enthaltenen Zuckers für die
Normaltemperatur von 1 ^ Grad Roaumur angeben , aus Glas verfertiget und mit einem ein-

geschmolzeuen Thermometer versehen sein , dessen außerhalb des Aräometerkörpers befindliches
Quecksilbergesäß als Belastung für das damit verbundene Saccharometer ohne weitere Be¬
schwerung ausreicht.

Der äußere Durchmesser des Quecksilbergefäßes darf 13 Millimeter nicht überschreiten.
Das Saccharometer muß in einer Flüssigkeit , in welcher es nicht weiter als bis zu seinem

untersten Theilstriche einsinkt , mit genügender Stabilität so schwimmen , daß seine Spindel
vertikal steht . — Letztere muß vollkommen gerade sein.

Z . 38.

Beschaffenheit der Skalen.

Die Saccharometerskala darf nicht weniger als 24 Grade von 0 an umfassen ; sie muß,

vom untersten bis zum obersten Theilstriche gerechnet , wenigstens 130 Millimeter lang , und
noch in Fünftel -Grade getheilt sein.

Die Skala muß den Namen und Wohnort des Verfertigers , das Gewicht des Instru.

mentes in Zentigramm und die Bezeichnung : „Saccharometer für Gewichtsprozente
bei - s- 14 " R . — Von oben abzulesen"  enthalten und in die Röhre so eingeschoben
sein , daß ihre Theilstriche auf der Spindel senkrecht stehen . Zur Befestigung derselben an der

inneren Wand der Spindel ist Fischleim (Hausenblase ) zu verwenden , und der Ort des obersten
Theilstriches der Skala auf der Spindel durch einen zarten Diamantstrich zu sixiren.

Die nach Röaumur von 0 bis 25 Grad auszuführende , und als solche zu bezeichnende

Thermometerskala ist ans der linken Seite der Thermometerröhre in schwarzer Farbe anzu¬
bringen , bis auf den dem 14 . Grade ober dem Eispunkte entsprechenden Theilstrich , welcher
roth auszuziehen und auf die rechte Seite der Thermometerröhre zu verlängern ist . Er bildet

den Nullpunkt für die aus dieser Seite in rother Farbe auzubringende Korrekzionsskala.
Um die unterhalb und oberhalb dieses Nullpunktes zu ziehenden Theilstriche dieser Kor¬

rekzionsskala zu erhalten , ist der Raum zwischen 14 und 4 Grade H . in vier , sener zwischen
14 und 24 Grad in sechs gleiche Thcile zu theilen ; die Theilstriche unter 0 sind mit 1 , 2,
3 , 4 , sene ober 0 mit I , 2 , 3 u . s. w . bis 6 zu bezeichnen . Aus der Skala muß bemerkt

sein , daß die rothen Zahlen Zehntel -Prozente bedeuten , und über 0 zu den Angaben der
Saccharometerskala zu addiren , unter 0 davon zu subtrahiren sind.

§ - 39.

Prüfung und Fehlergrenzen.

Bei der Prüfung ist das in der Instrukzion vorgeschriebene Verfahren zu befolgen und
es darf die Stempelung nur dann vorgenommen werden , wenn das Instrument:

1 . Den in ZZ . 37 und 38 gestellten Anforderungen entspricht,

2 . die Saccharometerskala bei der Vergleichung mit dem zu diesem Zwecke dienenden
Normalskalennetze keine Abweichungen zeigt , welche 0,1 Grad überschreiten , und
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3 . in den Theilungen der beiden Skalen keine größeren Abweichungen gegen die zur

Vergleichung benützten Normalinstrumente sich zeigen , als ' /z Grad bei der Saccharometer-
skala und Grad bei der Thermometerskala.

Die Stempelung erfolgt auf der Papierskala des Saccharometers , auf welcher auch

die Iahrzahl und die amtliche Protokollszahl aufgetragen wird.

§ - 40.
A i ch s ch e i n.

Mit dem Instrumente wird nach erfolgter Prüfung ein Aichschein ausgegeben , welcher
den Namen und Wohnort des Verfertigers , das Datum der vorgenommenen Prüfung , die

amtliche Protokollszahl , das Gewicht des Instrumentes in Zentigramm und den Stempel des
Aichamtes entbält.

Der Ersatz eines verlorenen Anscheines kann nur nach neuerlicher Prüfung des In¬

strumentes erfolgen.

IV . Gasmesser,

tz. 41.

Zulässige Gasmesser überhaupt.

Zur Aichung und Stempelung zugelafsen werden nur solche Gasmesser:

и) welche die Gasmenge nach Kubikmetern messen;

к ) bei denen die Messung des Gases durch eine rotirende , in Wasser oder eine andere
geeignete Flüssigkeit tauchende Blechtrommel erfolgt (nasse Gasmesser ) , und

e) welche mit den zur Erreichung einer sicheren Messung des durchgeströmten Gasvolumens
erforderlichen Einrichtungen versehen sind.
Ueber die Zulässigkeit trockener Gasmesser entscheidet von Fall zu Fall die k. k. Normal-

Aichungs -Kommission.

ß . 42.

Beschaffenheit der Gasmesser.

Von jedem nach den allgemeinen Bestimmungen des vorhergehenden Paragraphes zu¬

lässigen Gasmesser wird überdies gefordert:

а ) daß die in einem vollkommen gasdichten Gehäuse eingeschlossene , um eine horizontale
Axe rotirende Trommel nicht ohne Verletzung des später anzubringenden Stempels zu¬

gänglich sei;

d ) der oberhalb des Flüssigkeitsspiegels liegende , gasfassende Theil der Trommel einen
möglichst unveränderlichen Rauminhalt habe , zu welchem Zwecke eine Einrichtung vor¬
handen sein muß , um den Flüssigkeitsspiegel in einem so viel als möglich unveränder¬
lichen Abstande von der Trommelaxe zu erhalten;

e) daß die zur Nachfüllung bestimmte Vorrichtung so beschaffen sei , daß nach erfolgter
Stempelung eine nachträgliche Erhöhung des Flüssigkeitsspiegels nicht möglich ist,

ä ) die Enden der Füße des Gehäuses in einer und derselben , zur Trommelaxe möglichst
parallelen Ebene liegen;

б) der gesammte gasfassende Rauminhalt der Trommelkammern bei einem Gasdrucke von
40 °"° Höhe der Wassersäule zu dem Kubikmeter in einem Verhältnisse stehe , welches

durch das Zählwerk genau wiedergegeben wird;
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t ) das Zählwerk nicht ohne Verletzung des später au demselben anzubringenden Stempels
zugänglich sei, und die einzelnen Zifferblätter desselben nur Zahlen enthalten , welche die
zu messende Gasmenge in Kubikmetern angeben ; überdies muß noch eine Vorrichtung
vorhanden sein , um kleine Raumtheile des durchgegangenen Gases bis zu derjenigen

Größe herab , welche zur genauen Bestimmung des etwa vorhandenen Fehlers erforder¬

lich ist , Nachkommen zu können.

8 - 43.

Bezeichnung.

Auf jedem Gasmesser muß , untrennbar von demselben , angegeben sein:

n) der Name und Wohnort des Verfertigers;
d ) die laufende Fabriksnummer;
e) der Kubikinhalt des gasfasseuden Raumes der Trommel in Litern,  in der Form:

I — . . . . I îter;

ä ) das größte Gasvolumen , welches derselbe pro Stunde durchzulassen bestimmt ist , aus-
gedrückt in Kubikmetern in der Form:

V — . Lud . Net . ;

6) endlich muß auf dem Zählwerke ausdrücklich die Angabe angebracht sein , daß es nach
Kubikmetern registrire.

§ . 44.

Aichung und Fehlergrenze.

Die Aichuug der Gasmesser hat nach den in der Instrukzion gegebenen Vorschriften zu er¬

folgen und wird die Stempelung nur dann vvrgenommen , wenn das Zählwerk die wirklich durch-

gegangenen Gasmengen richtig anzeigt , wobei höchstens ein Fehler von zwei Prozent un Zuviel
oder Zuwenig zulässig ist.

§ - 45.

Stempelung.

Die Stempelung hat durch mehrfaches Ausdrücken des Stempels in der Art zu erfolgen,

daß nach erfolgter Stempelung weder die Trommel noch das Zählwerk und die zur Reguli-
runq des Flüssigkeitsspiegels dienende Vorrichtung ohne Verletzung des Stempels zugänglich

sind . Ebenso muß durch Anbringung des Stempels die nachträgliche Abtrennung des Schildes

welcher die im tz. 43 geforderten Bezeichnungen enthält , unmöglich gemacht werden.

V . Probe - Maß und Gewicht für Getreidefrüchte.

§ . 46.

Probemast.

Zur Prüfung der Qualität der Getreidefrüchte dient ein Maß von 0,2 Liter — Hek'

toliter Inhalt , welches den Namen Probe - Hektoliter  führt und aus Kupfer ^ er Diessmg
in Form eines Zylinders herzustellen ist , dessen Durchmesser und Hohe im Lichten 63,4 Milli¬
meter beträgt . Der Zylinder ist oben durch einen 4 Millimeter hohen Ring zu verstärken,

so daß die Dicke des Randes , welcher eben abgeschliffen sein muß , etwa 2 Millimeter betrage.
Der Ring ist an zwei gegenüberliegenden Punkten mit zylindrischen Zäpfchen versehen , welche

zum Anhängen des Gefäßes an den Arm einer Wage dienen . An der äußeren Mantelflache
ist die Bezeichnung : L . einzugraviren oder aufzufchlagen.
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§ . 47.

Probeg ewicht.

Als Probegewickt werden Gewichtsstücke von 100 , 40 , 20 , 10 , 4 , 2 , 1, 04 und 02

Gramm geaicht und gestempelt, welche das Fünshundertfache ihres wirklichen Gewichtes reprä-
sentiren ; sie erhalten auf ihrer oberen Fläche beziehungsweise die Bezeichnung : 50 L ., 20 L
10 16., 5 II , 2 II ., 1 II ., 0,5 II ., 0,2 II ., 0 .1 II . Auf der unteren Fläcke ist, mit Aus¬
nahme der zwei kleinsten Stücke , das Verhältniß ^ aufzuschlagen.

Diese Gewichte sind aus Messing oder einer ähnlichen Legirung in der für das Handels¬
gewicht vorgeschobenen Scheibenform , jedoch mit kugelförmigem Knopf herzustellen , mit Aus¬
nahme der zwei Stücke von 0,4 und 0,2 Gramm , welche die Form von Blechplättchen mit
aufgebogenem Rande erhalten.

Dieser Einsatz wird in ein Kästchen eingepaßt , in welchem sich zugleich eine kleine Wage,
deren eine Wagschale der Probe -Hektoliter bildet , und ein Streichholz befindet.

8 - 48.

Aichung und Fehlergrenzen.

Die Aichung der Probemaße und Gewichte ist nach den Vorschriften der Instrukzion für
Hohlmaße , beziehungsweise Gewichte vorzunehmen und darf die Abweichung von den Normalen
die folgenden Größen im Sinne des Zuviel oder Zuwenig nicht überschreiten:

Bei dem Probemaße
Bei dem Probegewichte von

ff ff

" ff f , , ,

Die Stücke zu 0,4 61. und das 0,2 01

2Nö des
100 0 .

40 61.
20 61.
10 6 . ,
4 ( 1.
2 61. .
1 61. .

Sollinhaltes
. 50 N.
. 35 N.
. 20 N.
. 16 N.
. 10 N.
. 6 N.
. 4 N.

Stück sind einzeln möglichst genau herzustellen
und darf die Abweichung dieser drei Stücke zusammen 4 N . nicht überschreiten

8 . 49.

Stempeln  ng.

Die Stempelung erfolgt bei dem Probemaße an der äußeren Mantelfläche unter dem
Verstärkungsringe und auf dem oberen Rande an drei nahe gleichweit von einander entfernten
Stellen desselben ; bei den Probegewichteu nach Vorschrift des § . 24.

VI . Meßrahmen für Brennholz.

8 - 50.

Beschaffenheit der Meßrahmen.

Zur Zumessung von Brennholz im Kleinverkehr werden hölzerne Meßrahmen von fol¬
genden Größen und Dimensionen zur Aichung und Stempelung zugelassen:

Dimensionen
Größe Höhe Länge

4 Quadratmeter . 2 -"
2 . I

1

2 °'
2
I
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. Dimensionen
Größe Höhe Länge

0,5 Quadratmeter . 625 """ 800 """
0,2 „ . 4M 5M

0,1 „ . 250 400

Die Bezeichnung (mit 4 N ., 2 N ., 1 N ., 0,5 N ., 0,2 N ., 0,1 N .) ist an einer
Stelle aufzubrennen , welche bei gefülltem Rahmen sichtbar ist.

§ . 51.

Konstruktion.

Die vier Nahmenstücke sind an ihren Enden durch Verzapfung zu verbinden und ist die

Verbindung an jeder Ecke durch 2 Winkelstücke aus Schmiedeisen , welche in das Holz einzu¬
lassen sind , genügend zu sichern.

8 - 52.

Aichung und Fehlergrenze.

Die Prüfung des Inhalts wird durch Messung der inneren Länge und Höhe vorgenom¬
men und darf die Stempelung nur dann erfolgen , wenn die Abweickung von den im § . 50
vorgeschriebenen Dimensionen bei den Rahmen von 4,2 und 1 Quadratmeter 10 Millimeter,
bei den kleineren 4 Millimeter nicht überschreitet.

8 - 53 . '

Stempelung.

Die Stempelung erfolgt durch Aufbrennen der Stempel an den Verbindungsstellen der
einzelnen Rahmenstücke.

Dritter Abschnitt.

Normale.

8 - 54.

Arten der Normale.

Die Normale sind:

I . Gebrauchsnormale,  welche zur Prüfung der Verkehrsmaße und Gewichte benützt
werden.

II . Kontrolnormale,  welche zur Berichtigung der Gebrauchsnormale bei den Aichämtern
dienen.

III . Hauptnormale,  nach welchen die Kontrolnormale richtig erhallen werden.
Dieselben werden den Aichämtern und Aussichtsorganen von der k. k. Normalaichungs-

Kommission geliefert.

I . Gebrauchsnormale.

8 - 55.

Allgemeine Bestimmungen.

Jedes Aichamt muß für jeden Zweig des Aichgeschästes , welchen dasselbe auSübt , mit
den im Folgenden aufgesührten Gebrauchsnormalen versehen sein . — Dieselben werden nach
den nachstehend gegebenen Vorschriften ausgeführt und erhalten den Stempel der k. k. Normal-
Aichungs -Kommission , die Normale für das Präzisionsgewicht außerdem noch einen Stern¬
stempel.
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Jedes Aichamt ist dafür verantwortlich , daß dieselben fortdauernd mit den Kontrolnor-

malen in Übereinstimmung erhallen werden.

§ - 56.

Gebrnuchsnormale für Längenmaße.

Ein Metermaßstab als Strichmaß von Niessing , durchgehends in Centimeter , der erste

und letzte Dezimeter in Millimeter getheilt.

Ein Bandmaß aus Stahl von 5 Meter Länge , in Dezimeter getheilt.

Die Abweichung dieser Gebrauchsnormale von den Kontrolnormalen darf höchstens der

im tz3 aä 1 ) und 5 ) angegebenen , bei der Aichung der Verkehrsmaße noch zulässigen Abwei¬
chung betragen.

tz. 57.

Gebrauchsnormale für Flüssigkeitsmaße.

Ein Satz von 5 Liter abwärts bis ^ Liter und von 0,2 bis 0,01 Liter nach den im

tz. 5 angegebenen Abstufungen . Das 5 Liter -Normal ist aus hartgelöthetem und gehämmertem
Kupferblech in Form eines abgestutzten Kegels angefertiget , dessen oberer Durchmesser 100
Millimeter beträgt und dessen Höhe gleich dem doppelten mittleren Durchmesser ist . Die Nor¬
male von 2 und 1 Liter Inhalt , sowie die fortgesetzten Halbirungen des Liter werden aus

gezogenen Messingröhren , die dezimalen Abstufungen des Liter von 0,2 0 . abwärts aus ge¬
zogenen Kupferröhren hergestellt , mit eingelöthetem Boden , in Form eines Zylinders , dessen
Höhe dem doppelten Durchmesser gleich ist , mit verstärktem , eben abgeschlissenem Rande nebst

zugehörigen plangeschlifsenen Glasplatten;

oder : ein Satz gläserner Flaschen ( Aichkolben ) mit engem zilinderischen Halse in den

gleichen Abstufungen ; jede derselben trägt nahe in der Mitte des Halses eine Marke für den
Wasserspiegel bei richtiger Füllung und über und unter derselben die Angabe des nach § . 9

zulässigen größten Fehlers , sowie die Bezeichnung des Inhaltes.

Die Abweichung dieser Gebrauchsnormale von den entsprechenden Kontrolnormalen oder,

falls sie durch Gewichtsbestimmung des ihren Fassungsraum füllenden Wassers richtig gestellt
worden sind , von dem Soüinhalte , darf für das Normal von 5 Liter Inhalt nicht mehr als

des Inhaltes , bei den Normalen von 2 Liter abwärts höchstens ß des nach § . 9 zu¬

lässigen größtem Fehlers betragen.

8 . 58.

Gebrauchnormale für Hohlmaße zu trockenen Gegenständen.

Ein Satz Hohlmaße von ^ H . bis 1 I . . nach den im tz. 12 angegebenen Abstufungen;

die größeren von 4 H . bis 5 0 . aus hartgelöthetem gehämmerten Kupferblech , die kleineren
von 2 und 1 Liter aus gezogenen Kupferröhren verfertiget , in Form eines Zilinders , dessen

Höhe dem Durchmesser gleich ist , mit verstärktem eben abgeschlisfenem Rande.

Die Abweichung dieser Gebrauchsnormale von den zugehörigen Kontrolnormalen oder,

falls sie durch Gewichtsbestimmung der Wasserfüllung richtig gestellt wurden , von dem Soll¬

inhalte darf nicht mehr als des Inhaltes betragen.

Zur Prüfung der kleineren Hohlmaße von 0,5 I. . abwärts dienen die Gebrauchsnor¬

male für Flüssigkeitsmaße.
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ß . 59.

Gebrauchsnormale für Gewichte,

a) Für Handelsgewicht.

Ein Satz Gewichte von 20 L . bi» 1 Milligramm , deren Abweichung von den zugehö¬

rigen Kontrolnorn .al . n höchste»« K des »ach ß . 23 bei der Aichnng von Hand -lSg-nncht-n noch
zulässigen Fehlers betragen darf.

k ) Für Präzisionsgewicht.

Ein Sa, ' Gewichte von 20 L . bis 1 Milligramm , deren Abweichung von den zugehöri¬

gen Kontrolnormale » höchsten« r des nach z . 23 bei der Aichnng von Präzis,onSgewtch .e» noch
zulässigen Fehlers betragen darf . , .

Für Aicbämter , welche nicht für die Aichnng von Prazchonsgewichten m voller Ausdeh-
nnng eingerichtet sein sollen, sondern sich ans di- Aichnng von M -dizinalg -wicht-n beschranken
genügen di- Gewichtsstücke von 200 Gramm abwärts . . ^

q » jedem der unter a ) und b> genannten Gewichtssätze gehört cm Satz Fehlergewichte

in besonderem Etui ; jedes Stück derselben trägt , soweit die Größe -s gestatt -, , die Bezeichnung
de» Gewichtsstückes , dessen nach § . 23 zulässige Abweichung -S - ngibt , und darf selbst um
keinem größeren Fehler behoste, sein, als nach Maßgabe seiner wirklichen Schwer - nach z . 2
sür Handels -, beziehungsweise Präzisionsgewicht gestattet ist. Die zu den, PrazisionSg -wich.e
g-hörig -n Fehlergewichte sind mit dem sechSstrahligen Sterne versehen.

Di - Gebrauch - normal , sowohl sür Handels - als PräzisionSg .w.cht werden von 20 L.
bis 1 li aus Gußeisen, die kleineren von 500 li. bis 1 S. aus Messing h-rgest-llt. D >e
Normale sür das HandelSg . wicht haben di- Form eines mit Knops versehenen Zil .nderS , dessen
Höhe bei den Gewichtsstücken von 20 , 10 und 5 L . ^ de« Durchmessers betragt , bei den
Stücken von 2 L . abwärts bis I v . dem Durchmesser gleich ist ; dl- Normal - sür das Praz,.

stonsgewicht erhalten ein- schwach konische Form . Bei allen diesen Gewichten b,s einschließlich
zum Füns -Grammstück ist der Knops b-hnss der Jnstirnng abschraubbar.

II . Kontrolnormale.

§ - 60.

Allgemeine Bestimmungen.

Jedes Aichamt muß mit den zur Richtighaltung seiner Gebrauchsnormale erforderlichen
Kontrolnormalen versehen sein. Dieselben werden nach den im Folgenden enthaltenen Vor¬
schriften im Allgemeinen konform mit den Gebrauchsnormalen , ausgefuhrt und erhalten den
Stempel der k. k. Normal -Aichungskommission mit Beifügung zweier Sternstempel . Sw werden
theils einzeln , theils in geeigneten Gruppen zusammengestellt , in verschließbare Etms einge¬
setzt, auf denen sich ein Schild mit der Bezeichnung „Kontrolnormale"  und der Angaoe
des Inhaltes befindet.

Die Richtighaltung der Kontrolnormale liegt den Aufsichtsorganen ob, und zwar einem

jeden für die Aichämter seines Bezirkes.

§ . 61.

Kontrolnormale für Längenmaße.

Ein M -I-rstab als Strichmaß von Messing , durchgehend« in C -ntim -t-r und der erste

Dezimeter in Millimeter getheilt.
Di - Abweichung von der Sollläng - dark nicht mehr als 0,02 Mtll,Meter betragen.
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§ . 62.

Kontrolnormale für Flüfstgkeitsmaste.

Ein Satz von 2 Liter abwärts bis ^ Liter und von 0,2 bis 0,01 Liter , aus gezoge-
nen Messingröhren mit eingelöthetem Boden und verstärktem , abgeschliffenen Rande , nebst zu¬
gehörigen Plangeschliffenen Glasplatten.

Die Abweichung dieser Normale vom Sollinhalte darf höchstens z der im § . 57 für
die korrespondirenden Gebrauchsnormale noch gestatteten Abweichung betragen.

8 - 63.

Kontrolnormale für Hohlmaste M trockenen Gegenständ .-,,.

Ein Satz von ^ H . bis 5 I, . aus hartgelöthetem , gehämmertem Kupferblech niit ver¬
stärkten, , eben abgeschliffenem Rande nebst zugehörigen Glasplatten.

Für die Kontrole der kleineren Gebrauchsnormule dienen die im tz. 62 angeführten
Kontrolnormale.

Die Abweichung der einzelnen Stücke vom Sollinhalte darf ^ der im § . 58 für die
korrespondirenden Gebrauchsnormale noch gestatteten Abweichung nicht überschreiten.

8 - 64.

Kontrolnormale für Gewichte.

Ein Satz Gewichte von 10 , 10 , 5 , 2 , 1 k ., welche für Aichämter , die zur Aichung
von Präzisionsgewichten im vollen Umfange eingerichtet sind , aus Messing , für die übrigen aus
Gußersen mit Messingpfropf herzustellen sind ; 10 Stück Grammgewichte von 500 , 200 , 100,
50 , 20 , 10 , 5 , 2 , 1 , 1 O . aus vergoldetem Messing;

10 Stück Milligrammgewichte von 500 , 200 , 100 , 50 , 20 , 10 , 5 , 2 , 1 , 1 N . aus
Platin.

Die Abweichung der einzelnen Stücke von dem Sollgewichte darf ^ der nach Z . 59 für
die korrespondirenden Gebrauchsnormale der Präzisionsgewichte noch gestatteten Abweichung
nicht überschreiten.

III . Hauptnormale.

§ . 65.

Allgemeine Bestimmungen.

Zur Richtighaltung der bei den Aichämtern befindlichen Kontrolnormale werden die hiezu
berufenen Aufsichtsorgane mit den nachstehend angegebenen Hauptnormalen versehen.

In Bezug auf die Art der Ausführung derselben , sowie ihre Aufbewahrung in beson¬
deren Etuis gelten dieselben Bestimmungen , wie für die Kontrolnormale (§ . 60 ) . Sie werden
nicht gestempelt , sondern mit einer Nummer und mit Beglaubigungsscheinen versehen , in wel¬

chen die bei jedem einzelnen Stücke vorhandene Abweichung von der Sollgröße angegeben ist.
Die Abweichung von der Sollgröße darf bei keinem Stücke größer sein , als sie für das

entsprechende Stück der Kontrolnormale zugelassen ist.

Die Prüfung der Hauptnormale auf ihre fortdauernde Richtigkeit wird in längeren Zeit¬
räumen von der k. k. Normal -Aichungskommission vorgenommen.

Z. 66.
Hauptnormale für das Längenmaß.

Ein Metermaßstab als Strichmaß von Messing , durchgehends in Centimeter und der
erste Dezimeter in Millimeter getheilt.



237

8- 67.

Hauptnormale für Hohlmaße.

Ein Satz von 2 Liter abwärts bi« ^ Liter „nb von 0,2 bis O.Ol Liter au« °« °qe.
nen M -ssingrohren mit verstärktem abgeschlifsenen Rande und -mg-l- thetem Bvden nach den
Forme» der G-brauchSnormal- für Flüssigk-itsmaß- h-rg-st-llt, mit zugehörigen Glasplatten

Hauptnormale zn Hohlmaßen für trockene Gegenstände werden nicht angefertigt da die
großen Kon,r°,normal- durch Wägung der Wassersüllnng richtig gestellt werden sollen' und für
in- kleineren di- Hauptnormal- für Flüssigk-itSmaß- dienen können.

K. 68.
Hauptnormale für Gewichte.

Gewichte von 10 L . bis 1 6t. aus vergoldetem Messing und von 500 N . bis 1 N.
aus Platin , nach der im §. 64 angegebenen Stückelung.

Vierter Abschnitt.

Die übrige Ausrüstung der Aichämter und Aufsichtsorgane.

I . Wagen , Hilfs - und Normalapparate.
8- 69.

Wagen der Aichämter.

Jedes Alchamt muß für die Aichung der Gewichte mit den erforderlichen gleicharmigen
Balkenwagen von genügender Empfindlichkeit versehen sein und zwar für das Aicheu der
Prazrslousgewichte  mit fünf Wagen,

welche bestimmt sind für folgende Gewichtsabstufungen

Nr. 1 für 20 L . bis mehr als 2 L.
und einen deutlichen Ausschlag geben müssen

bei einer Belastung von für eine Zulage von

Nr. 2 2 L.

Nr. 3 „ 200 6.

Nr. 4

Nr. 5

20 6t. f,

200 L.

20 0 .

2 0 .

5 0 . und weniger

20 L.
5 L
2 L.

500 0.
200 6t.
50 6t.
20 6t.

5 6t.
5 6t.
1 6t.

600 N.
180 N.
90 N.
36 N.
16 N.
8 N.
4 N.
2 N.
2 N.

0,8 N.
Für das Aichen von Handelsgewichten  genügen die Wagen Nr. 1—4 wobei jene

Nr. 4 auch für die Gewichtsstücke von 2 und 1 6 . benützt wird; für das Aichen von Me¬
dizinal ge Wichten  genügen die Wagen Nr. 3—5.

8- 70.

Wagen der Ausfichtsorgane.

Die Aufsichtsorgane der Aichämter müssen für die Vergleichung der Kontrolnormale mit
den Hauptnormalen fünf Wagen derselben Tragfähigkeit besitzen, wie sie im 8. 69 angegeben
ist, deren Empfindlichkeit aber mindestens fünfmal so groß ist, als die daselbst bestimmte.
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8- 71-
Hilfsapparate.

Di - Aich- mt-r miiff-n für di- von ihn-u ° °rlr °t-n-n Zw -ig- d°S AichuugSg-ichäs,-S an,
i-n-n Apparat -U und Hilfsmitt -ln , w-lch° zur AuSsührnng d-r tN d-n Jnftrnkz, °n-n ang-g-.
b-n-n AichungS- rb-it-u -,I °rd°rlich sind, in d°r v°rg-schri°b-n-n B -sch°fs-nh-» anSg«r„st-t s- ,

^Mr das Aich-N d-r Längenmaß- : Loupe, Stang -nzirk-l, ^ Wasl-rwra-
Für das Aich-n d°r Flüssigk-itSmaß. : h°r,z°nt- l zu st-ll-nd- Platt - , Wass-rw-g- ,

M—> -«« -
«KL ... ...

Kontrvluormale rc. ,
Für dad Archen der Wagen : Stative , Anhangegewrchte rc.

8- 72.
Normalapparate.

Einrichtungen, durch w-lch- di- Anw-ndung von Normalen -rs-tz, wird, sind in d-r m

ämt-kn" m? b̂ t ' w» d°n." n- chd77si -d^
hi-;u b-rus-n-n AussichtSorgan- vorher g-prüst und g--.gn-t b-sund-n wor -n su,

lieber gehören namentlich: ^- rr ; » . . .

inhaltes unter Anwendung einer Dezimalwage,

« M -n ' wo N7Ls .ai °l» zur Anw-ndung .°mm-n, z, « . d- i d-r sluhaltS-
b°s.tU.7ng 7n ^ hlmaß°n oder Mss-rn aus d.n. G -wicht- d-r Wast-rs-Mung, ,.n° di- ° °t.
der k, k. Normal .AichungSlommisiion h-ra „Sz»g-b-nd-n Taseln zu benutzen.

tz. 73.

Uormalinilr »m -nt - für Alkoholometer , Saccharometer und zugehörige Thermometer.
m "s .nt, der Alkoholometer Saccharometer und der zugehörigen Thermometer

Zur Prüfung Normal -Aichungskommission gelieferten Normalinstrumente- - - - -
besitzen.

II . Stempel und Siegel.
8- 74.

Allgemeines Stempelzeichen.

Als allgemeines Stempelzeichen ist der Reichsadler bestimmt.

8- 75.

Stempel - er k. k. Normal -Aichungskommission.

D -r St -mp-l d°r k. k. Normal .AichuugSlommissiou -n.häl . zu ^ id-n S -i. -n d-S R -.chs

adl-rS ^ Üf -chSstrahlig-n S .-rn und, w-un di- Groß - -- g-sta..-., d,° Umschnst -. .. Nor
«. ns - Aickunaskommiffion.
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§ - 76.

Jedes Aufsichtsorgan erhält eine ihm eigentümliche Ordnungszahl und führt in seinem
Stempel auf der linken Seite des Reichsadlers die ihm zugehörende Ordnungszahl , auf der

rechten Seite den sechsstrahligen Stern.

§ - 77.

Jedes Aichamt führt im Stempel auf der linken Seite des Reichsadlers die Zahl des

Aufsichtsorganes , welchem es unterstellt ist , rechts von demselben die Ordnungszahl , welche ihm
innerhalb des Bezirkes dieses Aufsichtsorganes zugetheilt worden ist.

78.

Kundmachung der Steinpelzeichen.

Die k. k. Normal -Aichungskommission veröffentlicht ein Verzeichniß sämmtlicher Aich-
ämter mit Angabe der von denselben geführten Stempelzeichen.

8 > 79.

Siegel und Farbenftempel.

Die Siegel und größeren Farbenstempel der Aufsichtsorgane und Aichämter enthalten
außer den obigen Stempelzeichen eine Umschrift , welche den Namen und Ort derselben angibt.

8 . 80.

Erforderliche Stempelung.

Die Aichämter müssen für die einzelnen Aichungsarbeiten , je nach ihrem Geschäftskreise,

mit nachfolgenden Stempeln versehen sein:
1 . Vier scharfe Stempel von 8 bis 2 Millimeter Durchmesser , für Längenmaße aus

Metall und hartem Holz , Kupfer - und Messingpfropfe , Gewichte aus anderen Metallen als

Eisen , Wagebalken , Gasmesser , die größeren die volle Bezeichnung (ß . 77 ) , der kleinste nur
das allgemeine Stempelzeichen ( H. 74 ) enthaltend.

2 . Ein vertieft gravirter Stempel von 6 Millimeter mit voller Bezeichnung für Stem¬
pelung aus Zinntropfen.

3 . Zwei Stempel von 15 und 8 Millimeter Durchmesser , die volle Bezeichnung ent¬
haltend , zum Einschlagen auf hölzerne Gegenstände.

4 . Drei Brennstempel von 70 , 50 und 25 Millimeter , die volle Bezeichnung ent¬
haltend.

5 . Ein Trockenstempel mit voller Bezeichnung von 6 bis 8 Millimeter für die Papier¬
skalen.

6 . Drei Stempel von 4 , 3 , 2 Millimeter , den sechsstrahligen Stern darstellend.
7 . Zwei Satz Zahlenstempel nebst Komma zum Einschlagen.
8 . Vier Satz Zahlenstempel nebst Komma zum Einbrennen.

9 . Brennstempel für die Brüche ^ und
10 . Drei scharfe Stempel , die Jahrzahl enthaltend , von 5 , 2 und 1 Millimeter Zif-

sernhöhe.

11 . Ein vertieft gravirter Stempel , die Jahrzahl enthaltend , von 2 Millimeter Zif¬
fernhöhe , auf Zinntropfen.

12 . Brennstempel für die Jahrzahl.

13 . Breunstempel für die Buchstaben : X ., X , U ., P . und das Zeichen : Nr ., hievon
den Buchstaben 1^ in zwei verschiedenen Größen.
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Fünfter Abschnitt.

Geschäfte der Aichämter.

8 - 81.

Aichung und Stempelung neuer Gegenstände.

Jedes Aichamt hat die demselben zur Aichung und Stempelung überbrachten , für den
öffentlichen Verkehr bestimmten neuen  Gegenstände , deren Aichung in seinen Geschäftskreis

fällt und die nach den Bestimmungen dieser Aichordnung überhaupt zur Annnahme geeignet
sind , ohne Berücksichtigung des Ursprungsortes der Gegenstände , auf ihre Beschaffenheit und
Richtigkeit , den Vorschriften dieser Aichordnung entsprechend , zu prüfen und alsdann nur die¬

jenigen zu stempeln , welche größere als die noch zulässigen Abweichungen von der Richtigkeit
nicht zeigen.

§ . 82.

Behandlung unrichtig befundener Gegenstände.

Gegenstände , welche bei dieser Prüfung nicht als stempelsähig befunden werden , sind den
Parteien unter Angabe des Grundes zurückzugeben ; die Vornahme von Berichtlgnngsarbeiten
ist den Aichämtern nicht gestattet.

ß . 83.

Prüfung im Verkehr befindlicher Gegenstände.

Jedes Aichamt hat bereits im Verkehr befindliche,  also schon mit Aichstempeln
versehene Gegenstände , zu deren Aichung es berechtigt ist , wenn dieselben zur Vornahme der

auf Grund des Artikels XV der Maß - und Gewichtsordnung vom 23 . Juli 1871 vorge¬
schriebenen Nachaichung (Rezimentirung ) überbracht werden , einer neuerlichen Prüfung zu unter¬
ziehen nnd , wenn ihre Abweichungen die durch diese Aichordnung zugelassenen Fehlergrenzen
nicht überschreiten , niit dem Aichstempel und der laufenden Jahreszahl zu stempeln.

§ . 84.

Mitwirkung der Aichämter bei - er Aufsicht über Mast und Gewicht.

Die Aichämter sind verpflichtet , bei der polizeilichen Aufsicht über die im Verkehr be-
sindlichen Maße , Gewichte und Wagen nach Maßgabe der hierüber bestehenden oder zu erlassen¬
den Verordnungen , die erforderliche Hilfe zu leisten.

8 - 85.

Aichgebühren.

Die Aichämter erheben für die ausgeführten Aichungsarbeiten die in der Tape festge¬
setzten Gebühren . Andere als die in der Taxe für besondere Fälle vorgeschriebenen Ermäßi¬
gungen von Gebühren sind unbedingt untersagt.

8- 86.

Bescheinigung der aichämttichen Prüfung.

Die Aichämter haben über die von ihnen ausgeführten Prüfungen Bescheinigungen nach

den in den Jnstrukzionen vorgeschriebenen Formularen auszustellen , auf welchen zugleich über
die erlegten Gebühren quittirt wird.
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8- 87.

Außerordentliche Aichungsarbeiten.

Nach Z . 2 der Verordnung des k. k. Handelsministeriums vom 17 . Februar 1872 hat
die k. k. Normal -Aichungs - Kommission über die Zulassung anderweitiger Gerätschaften zur

Aichung und Stempelung zu entscheiden.
Im Falle daher die Anordnung besonderer in diese Aichordnung nicht aufgenommenen

Aichungen und Stempelungen erforderlich sein wird , sind die bezüglichen Anträge bei der k. k.
Normal -Aichungs -Kcmmission zu stellen , welche,  nach erfolgter Entscheidung über die Zu¬

lassung , die näheren Vorschriften über das bei der Aichung zu beobachtende Verfahren er¬
laffen wird.

8- 88.

Jährliche Geschüstsüberstchten.

Die Aichämter haben nach einem von der k. k. Normal -Aichungs -Kommission auszuge¬
benden Schema jährlich eine Zusammenstellung der von ihnen vorgenommenen Aichungsarbeiten

und eingehobenen Gebühren anzufertigen und ihren Aufsichtsorganen einzusenden.

Sechster Abschnitt.

Uebergangs - Bestimmungen.

Z. 89.

Allgemeine Bestimmungen.

Die Aichämter haben zur Stempelung von Maßen und Gewichten , welche nach den Vor¬

schriften dieser Aichordnung hergestellt und von ihnen geprüft sind , vom 1. Jänner 1873 an

die hier vcrgeschriebenen Stempel zu verwenden , dagegen zur Beglaubigung von Gegenständen,
welche nach den mit Schluß des Jahres 1875 außer Geltung tretenden Vorschriften ausge¬
führt und geprüft sind , die bisherigen Stempel zu benützen . Letztere dürfen vom 1 . Jänner 1876
an nicht weiter verwendet werden.

8 - 90.

Aichung von Längenmaßen.

Bis zum Ende des Jahres 1875 ist es zulässig , Maßstäbe für den Verkehr zu aichen

und zu stempeln , welche in Bezug auf ihre Länge den Vorschriften des Z . 1 entsprechen , auch
wenn sie außer dem Metermaß noch das bis zu dem oben angeführten Zeitpunkte gesetzlich

gellende Wiener Maß enthalten ; dagegen ist es vom 1. Jänner 1873 an nicht gestattet,
Maßstäbe zu aichen und zu stempeln , deren Gesammtlänge zwischen ihren Endmarken nach dem
Wiener Maße bestimmt ist , und welche gleichzeitig eine Eintheilung nach dem metrischen Maße

enthalten.

§ . 91-

Aichung der Wagen.

Neue Wagen sind , wenn sie den Vorschriften dieser Aichordnung entsprechen , schon vom
I . Jänner 1873 ab mit dem neuen Stempel zu beglaubigen.

Dasselbe gilt in Bezug auf die Nachaichung bereits im Verkehr befindlicher Wagen;

bei solchen ist , soweit es thunlich , die im § . 25 o) vorgeschriebene Bezeichnung der größten

Tragfähigkeit anzubringen.
25
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§ . 92.

Aichung der Alkoholometer und Saccharometer.

Bei Aichung der Alkoholometer und Saccharometer ist bereits vom 1. Jänner 1873

an die im § . 39 vorgeschriebene Gewichtsangabe in Centigramm auszudrücken und der neue

Stempel anzuwenden , letzteres jedoch nur dann , wenn sie den Vorschriften dieser Aichordnung
( § § . 33 , 34 , 37 und 38 ) entsprechen.

§ - 93.

Aichung der Gasmesser.

Neue  Gasmesser sind schon vom t . Jänner 1873 nach den Vorschriften dieser Aich-

vrdnnng einzurichten , zu aichen und zu stempeln.
Bereits im Gebrauch stehende Gasmesser werden bis zum Schluffe des Jahres 1875

zur Aichung und Stempelung zugelassen , auch wenn dieselben nicht nach metrischem Maße
registriren , sobald dieselben bei der Prüfung sich sonst als zulässig erweisen . In diesem Falle
ist auf dem Gasmesser der Kubikinhalt des gasfaffenden Theiles der Trommel in Litern

(1 — und das größte Gasvolumen , welches derselbe per Stunde durchzulassen be¬
stimmt ist, in Kubikmetern (V — . . . . Lub . Not .) anzugeben . Im Falle wesentlicher Re¬

paraturen jedoch (Erneuerung der Welle , der Trommel , des Gehäuses , des Zählwerkes und
Veränderung des Meßraumes ) sind dieselben auf metrische Registrirung einzurichten , bevor sie
der Aichung unterzogen werden.

Wien,  den 19 . Dezember 1872.

Die k. k Normal -Aichungs - Kommisjwn.
Herr m . x.

(Neichsgcsetzblatt vom 31 . Dezember 1872 Nr . 171 .)
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Tarif
dkl

nach § . 85 der Aichardnung vom 19 . Dezember 1872 zu erhebenden Aichgebiihren.

In Ausführung der Maß - und Gewichtsordnung vom 23 . Juli 1871 , erlassen von der k. k. Normal-
AichungS-Kommission.

Vorbemerkungen.
1 . Die Gebührensätze unter ^ werden dann berechnet , wenn ein dem Aichamte über¬

gebener Gegenstand bei der Prüfung nach den Vorschriften der Anordnung sich als zulässig
erweist und beziehen sich auf die gesammte Arbeit der Aichung , d. h . auf die Prüfung und
Stempelung des betreffenden Gegenstandes.

2 . Die Sätze unter 6 sind in den Fällen anzuwenden , wo nur eine Prüfung ohne
Stempelung stattfand , also bei solchen neuen oder zur Nachaichung gebrachten Gegenständen,
die um mehr als den zulässigen Fehler unrichtig befunden und ungestempelt zurückgegeben
wurden.

Diese Gebühr ist in dem Falle nicht zu entrichten , wenn Gegenstände wegen v orschrifts-
widriger Beschaffenheit in Bezug auf Material , Bezeichnung und sonstige Ausführung sofort
zurückgewiesen werden , ohne daß eine weitere Prüfung in Bezug auf ihre Richtigkeit vorge¬
nommen wird.

3 . Für Aichgeschäfte außerhalb des Amtes , sie mögen auf dienstliche Anordnung oder
auf Verlangen der Betheiligten vorgenommen werden , sind nebst den tarifmäßigen Gebühren
durch den Aichbeamten zu berechnen:

a ) an Diäten je nach der auf das Geschäft einschließlich der Hin - und R ückreise ve
wendeten Zeit für einen halben Tag (5 Stunden und weniger ) . 2 fl
bei längerer Zeitdauer für jeden Tag . 4 fl

b ) die durch eine den Umständen angemessene Art der Hin - und Rückbeförderung erwachsene
Kosten;

e) die Auslagen für den Transport der zu ^ dem Geschäfte erforderlichen Utensilien , sowie
für die nöthige A ''beitshilfe.
Ueber den Ansatz der Diäten und der Auslagen entscheidet in Streitfällen die Aufsichts¬

behörde des A -.chamtes.

Gegenstand

I . Längenmaße.

(Nr . 1 —6 im tz. 3 der Aichordnung .)

1. Metallene Präzisionsmaßstäbe . . . . . . - -
Für die Prüfung der Theilung rst bel oie,en Maß,laden für
jedes Hundert oder nicht volle Hundert von Theilstrichen zu be¬
rechnen . - - -

2. Gewöhnliche Maßstäbe aus Metall oder von 0 -5 Meter ab , auch ans
hartem Holze , Elfenbein re.

von 2 Meter Länge.

0 -5 und 0.2 Meter . . . .
3. Maßstäbe ans Holz von 5, 4 und 2 Meter Länge

„ „ „ „ 1 und 0'5 „ „
4. Meterstäbe für Schnittwaaren.
5. Bandmaße aus Metallblech:

von 20 bis 5 Meter für je 5 Meter .
„ 2 und 1 „ . . . . . .

6. Pferdemaße . . -

für die
Aichung

ö.
für die

Prüfung ohne
Stempelung

Kreuzer

30

15

30
15
10
1»

6
3

20
15
10

15

16
7
5
5
8
1

10
7
5

25 *
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Gegenstand

II. Flüssigkeitsmaße.
Maße von 20 Liter.

,, „ 10 „

„ „ 2 „ .
1 „ »

jedes kleinere Maß .

III. Fässer.
Für ein Faß bis zu einem Inhalte von 50 Liter.
„ „ „ von mehr als 50 bis 150 Liter.

Bei Fässern von mehr 150 Liter Inhalt ist für je 10 Liter zu berechnen
wobei ein Rest von weniger als 10 Liter für 10 Liter gerechnet wird.

Für die Ermittelung und Aufstempelung des Taragewichtes . .

IV. Hohlmaße für trockene Gegenstände.
Maße von 50 Liter. . . . .

„ „ 25 und 20 Liter .
„ „ 10 Liter.
>» « 5 „ .->„ „ ^ .
" r „ .

jedes kleinere Maß.
Maße von 1 Hektoliter (Kohlenmaß)
Streichhölzer.

V. Gewichte.
rr) Handelsgewicht.

20 Kilogramm.
10 und 5 Kilogramm . . .
2 „ 1 „ . . .

50, 20, 10 und 5 Dekagramm
für jedes kleinere Stück.

d) Präzisionsgewicht.

20 Kilogramm.
10 und 5 Kilogramm . .
2 „ 1 „ . ..

500, 200, 100 und 60 Gramm
für jedes kleinere Stück . . .

Anmerkung.  Für alle Gewichtsstücke tritt eine Ermäßigung der Ge¬
bühren in Kolumne H. um 20 Perzent ein, sobald Je¬
mand 100 Stück und mehr von derselben Schwere zu
gleicher Zeit zur Aichung bringt ; die Ansätze in Ko¬
lumne L bleiben in solchen Fällen ungeändert.

für die
Aichung

L.
für die

Prüfung ohne
Stempelung

Kreuzer

40
24
14
10
0
4

10
15

1
25

60
30
20
14
10

6
4

30
5

20
10

6
4
2

30
16
10

6
4

30
15
10
7
5
3
2

15
2

10
5
3
2
1

15
8
5
3
2
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Gegenstand

„ "
„ "
„

VI. Wagen.
s)  Gleicharmige Balkenwagcn für den Handelsverkehr.

Bei einer größten einseitigen Tragfähigkeit von 500 Gramm und weniger
von mehr als 500 Gramm bis zu 5 Kilogramm . . . .

, 5 Kilvgiamm dis zu 20 Kilogramm
20 „ » 50

„ „ 50 ,» » ^00 „
und je 50 Kilogramm mehr ein Mehrbetrag von - - ^
Fiir besondere Untersuchung zweier Wagschaleu sur Wagen z

Kilogramm Tragfähigkeit.
darüber hinaus .

d) Gleicharmige Balkenwagen als Präzisionswagen.
Bei einer größten einseitigen Tragfähigkeit von 500 Gramm und weniger

von mehr als 500 Gramm bis zu 5 Kilogramm
„ „ 5 Kilogramm bis zu 20 Kilogramm - . -

" .. 20 „ . „ » 50 „ - - -
für Untersuchung der Wagschaleu, wie unter a).

v) Höcklerwagen . . . .

6) Oberschaligc oder Tafelwagen.
Das Doppelte der Gebühren unter a).

«) Schnellwagen (römische Wagen).
Bei einer größten Tragfähigkeit bis zu 5 Kilogramm . .

von mehr als 5 Kilogramm bis zu 20 Kilogramm
" " " ^0 ' '' .. bO
„ „ ,, 50 „ „ 100

für je 100 Kilogramm mehr, ein Mehrbetrag von - - .

k) Straßburger Brückenwageu.
Bei einer größten Tragfähigkeit von 20 Kilogramm.

Bis zur „ ,, » 50
250
500
750

1 000
1500

für die
Aichung

fl-

für je 600 Kilogramme mehr, ein Mehrbetrag von . >

Brückenwagen verschiedener Systeme,
wie unter k).

Kür Prüfung der bei Brückeuwagen zugelassenen LaufgewichtS-Einrich-
tungen mit Skala wird ein Zuschlag von 25 kr. berechnet.

VII. Alkoholometer und Saccharometer.

Preis^ de/siedukzwustobelle und Gebrauchsanweisung für Alkoholometer.

^achträgl ? che*Prüfung * zur Ausfertigung eines neuen Aichscheines. .

Anmerkung.  Für die Prüfung der Skalen (VII . Jnstrukzion Nr . 3)
Änmerr  9 FMe einer Zurückweisung wegen unrichtiger Thei.

tNpUOUr ru errichten.

kr.

für die
Prüfung ohne
Stempelung

10
20
30
40
50
10

50
65
80
95
15

60
80

50

50

50

fl-

30
60
90
20

10 —

kr.

1
1
1

30
10
30

5
10
15
20
25

5

5
10

15
30
45
60

25
32
40
48

8

30
40
50
75

25
50
25

15

15
15

26



246

Gegenstand

vm . Gasmesser.

Bis zu einem Betrage des größten Gasvolumens , welches
der Gasmesser pro Stunde dnrchzulassen bestimmt ist:

von 0 -25 Kubikmeter
0 -25
1

» 2
„ 4„6„ 8„10
» 15

je 5 Kubikmeter und für einen überschüssigen Bruch¬
teil dieser Quantität mehr einen Mehrbetrag von.

Die Kolumne 6 bezieht sich nur auf die mit der Aichuna
nothweudlg verbundenen Nebenarbeiten , für welche
ew , Auslagen und der Leistung entsprechender
Betrag m Anrechnung zu bringen ist , der die obigen
Ansätze nicht übersteigen darf.

ix . Probemaß und Gewicht für Getreidefrüchte.

Für die Aichung des Probehektoliters (0,2 Liter ) , der
Probegewichte , sowie der hierzu gehörigen Wage,
sind die mit Rücksicht auf die Größe dieser Gegen¬
stände nach IV , V und VI b) entfallenden Gebüh¬
ren zu berechnen.

x . Meßrahmen für Brennholz.
Maße von 4 und 2 Quadratmeter.

„ „ i,0 '5 , 0 '2 und 0 -1 Quadratmeter

für die
Aichung

8 .
für die

Prüfung ohne
Stempelung

fl-

1
1
2
2
3
3
4

für Neben¬
arbeiten

kr- ! fl. I kr . j fl.

60
75

L0

50

50

50

10
6

1
1
2
2
2
3

40
60
80
20
60

40
80
20

40 I —

5
3

kr.

30
35
40
50
60
70
80
90

10

R - di, >r , „ nd herm - gegebm «° m Magistrate . - Wim . gedruckt bei Lar , Gerold '« G ° h„ .
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II.

Gememderalhs-Beschlüsse.

Vom 8 . Oktober 1872 , Z . 5365.

Nachtrags - Bestimmungen

zu dem am 7 . März 1868 Mischen dem Gemeinderathe der k. k . Reichshaupt - und Resi¬
denzstadt Wien und der beim Wiener Handelsgerichte protokottirten „ Wiener Trnmmay-
Geseltschaft " abgeschlossenen Vertrage , (Mag . Verordn . Bl . Nr . 176 ex 1868 ) in Ausfüh¬
rung des Gemeinderathsbeschtusses vom 8 . Mtobcr 1872 , Z . 5365 , vom Wiener Magi¬

strate am 16 . Dezember 1872 , zur Z . 154 .599 ausgescrtigt.

§ - 1.

Die Gemeinde Wien enthebt die Gesellschaft von der im § . 1 des Vertrages vom 7.
März 1868 übernommenen Verbindlichkeit zur Errichtung und zum Betriebe der folgenden
im § . 2 desselben Vertrages aufgeführten Pferde -Eisenbahnstrecken , und zwar der im Absätze I
„Linien der ersten Bauperiode " aufgenommenen Linie : 3 . Radetzkybrücke, Nadetzkystraße , Pra¬
terstraße , Franzenskettenbrücke und Franzenskettenbrückenstraße zum Praterstern in der beiläu¬
figen Länge von 623 ", ferner der im Absätze III „Linien der dritten Bauperiode " enthaltenen
Linien:

„1 . Alserbachstraße in die Brigittenau , einerseits mit Anschluß an die Augartenlinie,
andererseits bis zur Iakobstraße in der beiläufigen Länge von 1502 "", endlich hinsichtlich der
eben daselbst verzeichnten Linie:

„3 . Franzensbrücke , Weißgärberlände , Rasumofskygasie , Erdbergerstraße zur Erdberger¬
linie in der beiläufigen Länge von 1590 "" .

Für die Theilstrecke „Franzensbrücke , Weißgärberlände , Rasumofskygasse " , wogegen die
Verpflichtung zur Herstellung der Theilstrecke, „ Erdbergerstraße zur Erdbergerlinie " aufrecht
bestehen bleibt.

8- 2.

Dagegen verpflichtet sich die Gesellschaft, den Bau der nachfolgend verzeichnten Pferde¬
bahnlinien sogleich zu beginnen , diese Linien bis zum I . Mai 1873 zu vollenden und in
Betrieb zu setzen, nämlich:

1 . Schwarzenbergstraße , Schwarzenbergbrücke , Lastenstraße , Karlsgasse , Gußhausstraße,
Favoritenstraße , Favoritenlinie zum Südbahnhofe.

2 . Alserbachstraße , Brigittenbrücke , Wallensteinstraße , Nordwestbahnhof , Nordbahnstraße,
Praterstern , endlich

3 . Radetzkybrücke, Radetzkystraße , Löwengasse zur Sofienbrücke.

s. 3.
Die Gesellschaft verpflichtet sich ferner im Anschlüsse an die Linie Z. 2 aä 1 eine Pferde-

bahnlinie durch die „Mayerhofgasse , Wiednerhauptstraße zur Matzleinsdorferlinie " in einem von
dem Gemeinderathe festzusetzenden späteren Termine zu vollenden und in Betrieb zu setzen.

27
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Z. 4.
Von diesen Linien ist jedoch die im K. 2 uä 1 bewilligte nur als eine provisorische

anzusehen und es gestattet die Gemeinde Wien , daß auf dieser Bahnstrecke in Abänderung der
Bestimmung des H. 7 des Vertrages vom 7 . März 1868 in der bisherigen Karlsgasse ein
einfaches Geleise gelegt werde.

Dagegen verpflichtet sich die Gesellschaft , innerhalb längstens drei Jahren vom Tage des

Vertragsabschlusses an die Stelle dieser Linie eine definitive Linie : Elisabethbrücke , Wiedner-
hauptstraße , Favoritenstraße im Sinne des Gemeinderathsbeschlusses vom 1 . Oktober 1869
oder in anderer vom Gemeinderathe als geeignet anerkannter Weise auszuführen , widrigens

die Gesellschaft nach Ablauf dieser drei Jahre im Sinne des Vertrages vom 7 . März 1868

die gedachte Linie auf Verlangen des Gemeinderathes sofort zu beseitigen hat.

§ . 5.

Die Gemeinde Wien gestattet für die Herstellung der im K. 2 dieser Nachtrags -Bestim¬

mungen u <1 2 enthaltenen Linie in theilweiser Abänderung des K. 7 des Vertrages vom
7 . März 1868 , daß die Gesellschaft in der Alserbachstraße längs der Porzellanfabrik in einer
Strecke von 25 bis 30 Klaftern provisorisch nur ein einfaches Geleise lege , wogegen sich jedoch

die Gesellschaft verpflichtet , dieses einfache Geleise über jeweiliges Verlangen des Wiener Ge¬
meinderathes durch ein Doppelgeleise zu ersetzen.

8- 6.
Die Gesellschaft verpflichtet sich, bei dem Baue und Betriebe der im K. 2 dieser Nach¬

trags -Bestimmungen verzeichnten Linien , im klebrigen die in den KZ. 6 bis 33 des Vertrages
vom 7 . März 1868 enthaltenen Vorschriften der Bau - und Betriebsordnung genau einzuhalten.

Ueberhaupt sollen diese Nachtrags -Bestimmungen einen integrirenden Bestandtheil des Ver¬

trages vom 7 . März 1868 bilden und sind daher auch alle in diesem Vertrage und zwar in
den KZ. 34 bis 45 enthaltenen Bestimmungen , wie über die Nichtübertragbarkeit der Betriebs¬
berechtigung ohne Einwilligung des Gemeinderathes , die Berechtigungsdauer , die Termine zum
Bau - und Betriebsbeginne rc., insoferne sie nicht durch die Nachtrags -Bestimmungen selbst auf¬

gehoben wurden oder eine Aenderung erlitten haben , auch für die neuhinzugekommenen Pserde-
bahnlinien maßgebend und von rechtlicher Geltung.

§- 7.

Die Stempel zu diesen Nachtrags - Bestimmungen , sowie die etwaigen für dieselben ent¬
fallenden Staatsgebühren hat die Wiener Tramway -Gesellschaft ganz und allein zu tragen.

Urkund dessen wurden diese Nachtrags -Bestimmungen ausgefertigt und dem bei der Ge¬

meinde Wien erliegenden Original -Vertrage ääo . 7 . März 1868 angeheftet.

Vom 5 . November  1872 , Z . 2835.

Der Gemeinderath beschließt , daß sämmtliche an den Volks - und Bürgerschulen in Wien

angestellte Direktoren , Oberlehrer , Lehrer , Unterlehrer und Nebenlehrer (mit alleinigem Aus¬
schluß der zeitlichen Aushilfslehrer ) Teuerungszulagen  nach denselben Ausmaßen und

denselben Zeiträumen , wie dies bezüglich der Beamten vom Gemeinderathe in der Sitzung
vom 15 . Oktober 1872 beschlossen wurde , und nach dem von der Buchhaltung mit dem Berichte
vom 27 . Oktober d. I . berechneten Ausmaße von 161 .031 fl . 25 kr. erhalten.
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Vom 26 . November 1872 , Z . 5644.

Die  Löhnungen der im Bürger versorg ungs Hause Bediensteten werden ent¬
sprechend erhöht , so daß

die Hausdiener . . . 1 fl. 40 kr. pr . Tag,
20

1 „ -
- „ 80

„ Handarbeiter.
„ Taglöhner . .
„ Taglöhnerinen.

und die Wäscherinen . 1 „ 20
die Oberwäscherin . .30 „ —
„ Krankenwärterinen . 18 nnd 20 fl.

der Kanzlist . 10 fl.
„ Amtsbote . 8 „
„ Meßner . 6 „
die Ministranten . 1 „ 50 kr.
„ 2 Portiere . 9 und 10 fl.

und der neue 3 . Portier . 8 fl.

ff

»f

ff

„ ferner
pr . Monat,

ff

ff

f,

ff

ff erhalten.

Vom 26 . November  1872 , Z . 5775.

Den stabil angestellten Lehrern der Volks - , Bürger - und Mittelschulen , mit Ausnahme
der Oberlehrer und Bürgerschuldirektoren , wird die Quartiergeld - Erhöhung  in demselben
Maße und Umfange und für dieselbe Zeit zugestanden , wie dies den Beamten mit Gemeinde¬
rathsbeschluß vom 9 . Juli d. I . bewilligt wurde.

Vom 26 . November  1872 , Z . 6272.

Die Iahresgebühr für die Dienstboten - Krankenkasse  wird pro 1873 mit
70 kr. festgesetzt.

Vom 26 . November  1872 , Z . 5935.

Den Beamten und Dienern der Bürgerspital - Wirthschaftskommission werden dieselben
Theuerungsbeiträge  und für dieselbe Zeit , wie den städtischen Beamten und Dienern
bewilligt.

Vom 29 . November  1872 , Z . 5633.

Der Gemeinderath beschließt, daß künftig je zwei Mitglieder der Baufekzion und der
Häuser -Administrazionskommission , wenigstens des Jahres einmal , genaue Untersuchungen
des Bauzustandes sämmtlicher  städt . Häuser  vornehmen.

27 *



Vom 29 . November 1872 , Z . 5621.

Der Gemeinderath beschließt , daß bei Besetzung von erledigten Freiplätzen an

der Wiener Handels - Akademie folgender Vorgang einzuhalten sei:
I . Sobald die Direkzion der Wiener Handels -Akademie die Erledigung von Stiftplätzen

deren Verleihung der Kommune zusteht , bekannt gibt , ist vom Magistrate der Konkurs zu
deren Verleihung in dem Amtsblatts der k. k. Wienerzeitung , dann in der „ Neuen freien Presse " ,

ferner durch Affigirung am Nachhause und im Akademiegebäude — mit einem vierwöchent¬
lichen Einreichungstermin — zu publiziren . Ferner ist die Bekanntgabe der Erledigung von derlei
Stiftplätzen in den Lehrsälen der Handels - Akademie durch die Direkzion derselben zu ver¬
anlassen.

II.  Die Bewerber um Freiplätze haben ihre Gesuche bei dem Magistrate einzureichen
und genau anzugeben , ob sie die akademische Handels -Mittelschule oder die Handels -Akademie

(obere Ablheilung ) besuchen wollen . Im ersteren Falle sind dem Gesuche die Ausweise über
daS erreichte 14 . jedoch noch nicht überschrittene 17 . Lebensjahr , ferner das Zeugniß über

die mit gutem Erfolge absolvirte Unterrealschule , Realgymnasium oder Untergymnasium , in
letzterem Falle der Ausweis über das erreichte 17 . Lebensjahr , ferner das Zeugniß über die

mit gutem Erfolge absolvirte akademische Handelsmittelschule , das Obergymnasium oder die
Oberrealschule anzuschließen.

Ist der Bewerber bereits Zögling der Handels -Akademie , so muß sich derselbe in dem
der Verleihung vorangegangenen Schuljahre mit gutem Fortgange verwendet haben.

In jedem Falle aber muß sich der Bewerber über seine Zuständigkeit nach Wien , über

seine wahre Dürftigkeit und ein tadelloses sittliches Betragen auSweisen.
III . Der Freiplatz wird für die ganze Dauer der Studien verliehen.
Der Genuß der Freiplätze geht verloren , wenn der damit Betheilte die Akademie verläßt,

der wenn die vorgeschriebene Studienzeit abläuft , oder endlich durch den Wegfall jener Eigen¬

schaften , welche zur Erlangung eines Freiplatzes erforderlich sind.
IV . Nach Ablauf des Konkurses sind die Kompetenzgesuche der Direkzion der Wiener

Handels -Akademie zur gutächtlichen Aeußerung zuzustellen . Nach eingelangtem Gutachten erstattet
der Magistrat an den Gemeinderath einen Verleihungsvorschlag ; dem Gemeinderathe steht die
definitive Verleihung zu.

V . Diejenigen , denen vom Gemeinderathe Freiplätze verliehen wurden , sind vom Magl-

strate der Wiener Handels -Akademie bekannt zu geben , damit selbe in den Genuß des unent¬

geltlichen Unterrichtes treten können.

i

Vom 29 . November  1872.

Der Gemeinderath nimmt den Bericht des Magistrates über den Antrag des G . -R.

Siebert,  wegen Verbesserung der Modalitäten bei der Steuerzahlung zur Kenntniß und
beschließt , es seiendem Steueramte nach Thunlichkeit 9 geeignete Kanzlei - Prak¬
tikanten,  wenn möglich diejenigen , welche selbst darum ansuchen , zur Dienstleistung in der
vom Steueramts -Direktor in Aussicht genommenen Weise ( einen für jede der 8 Sekzwnen

und einen für die Kassa ) zuzuweisen.
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Vom 29 . November 1872.

Die Abschreibung der G e bühren - R Lick stände aus dem sog . Landkutscher¬
pauschale im Betrage von 8041 fl. 95 kr. wird genehmigt und ebenso die Vorschreibung
der Gebühr von 3 fl. 15 kr. ö. W . monatlich für jeden von einem Landkutscher in Betrieb
gesetzten Wagen (wie bei den Stadtlohukulschcrn , Fiakern re.) und zwar vom 1. Männer 1873 au.

Vom 3 . Dezember  1872 , Z . 5934.

Der Gehalt eines,  einen Professor vollständig ersetzenden Supplenten  hat vom
1. Oktober 1872 an , 60 "/o des erhöhten Professorengehaltes (d. i . von 1350 fl.), sonst aber
wie bisher 50 fl. pr . wöchentliche Stunde zu betragen.

Vom 3 . Dezember  1872 , Z . 6345.

Der Gemeinderath beschließt , daß die Adam Kaspar Gießmann 'schen Legats ka-
pitalien für Waisen von an einer Epidemie verstorbenen Eltern  dermalen für
die durch die herrschenden Blattern - , resp. Scharlach -Epidemie , verwaisten Kinder zur Verthei-
lung gelangen u. z. in folgender Weise:

Es sind 50 neue Plätze zu schaffen, und zwar
20 mit 3 Gulden,
15 .. 4 ..
10 „ 5 „ und

5 6 „
Der Genuß der Erziehungsbeiträge hat bis zum vollendeten 14 . Lebensjahre den Be-

theilten zu bleiben . Die Verleihung der Stiftplätze ist zu verlautbaren und es sind von der
Erlangung dieser Stiftungspfründen die städt . Waisen , d. i. solche, welche bereits ein Kostgeld
oder eine Waisenpfründe aus dem Versorgungsfonde genießen , keineswegs ausgeschloffen.

Die Kaffavorräthe von den Stiftungsgeldern sind zu Gunsten der Stiftung in einer
leicht kündbaren Weise (in Kassenscheinen) fruchtbringend anzulegen.

Vom 6 . Dezember  1872 , Z . 2966.

Pensions - Vorschrift für die Professoren und Direktoren der städtischen
Mittelschulen.

Für die von dem Gemeindcrathe als pcusivnSberechtigt anerkannten Professoren und
Direktoren an den von der Kommune Wien gegründeten und erhaltenen Mittelschulen ist vom
1. Jänner 1873 angefangen die am 1. April 1872 in Wirksamkeit getretene Pensionsvor-
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schrift für die städtischen Beamten und Diener mit nachstehenden Abweichungen als Vorschrift
für die Ruhegenüsse derselben und die Versorgungsansprüche ihrer Witwen und Waisen in
Anwendung zu bringen:

§. 1.
Jeder Professor und Direktor an einer städtischen Mittelschule hat das Recht , zu ver¬

langen , in den bleibenden Ruhestand versetzt zu werden,
1 . nach zurückgelegtem sünfundsechzigsten Lebensjahre,

2 . wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen , die ihn zur Erfüllung seiner Dienstes¬
pflichten bleibend unfähig machen.

Ob letztere Bedingung vorhanden sei , entscheidet endgiltig und mit Ausschließung jedes
weiteren Verfahrens der Gemeinderath.

§. 2.
Hat ein Professor oder Direktor das siebenzigste Lebensjahr zurückgelegt , oder tritt der

im 2 . Absätze des § . 1 bestimmte Fall ein , so steht es auch dem Gemeinderathe frei , ihn in
den bleibenden Ruhestand zu versetzen.

8 - 3.

Als anrechenbare Dienstzeit zur Begründung eines Anspruches auf einen Ruhegehalt
oder zur Bemessung der Höhe desselben wird jene angesehen , welche der Betreffende als Pro¬
fessor oder Lehrer an einer öffentlichen Staats -, Landes - oder Gemeinde -Lehranstalt , mit Aus¬
nahme der mit den Lehrerbildungsanstalten verbundenen Uebungsschulen und anderen Volks¬

schulen in einem der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder vollstreckt hat , wenn
1 . zwischen der Dienstleistung an der städtischen Mittelschule und der früheren Dienst¬

leistung keine Unterbrechung stattgefunden hat , und

2 . der Staat , das Land oder die Gemeinde gegenüber der Kommune Wien die Rezi¬

prozität beobachtet , und dies von den betreffenden Behörden schon vorher ausdrücklich er¬
klärt war.

8 - 4.

Der Gemeinderath behält sich die Entscheidung bevor , ob in berücksichtigungswürdigen
Fällen bei Bemessung des Ruhegehaltes oder Behufs der Versorgung der Witwe und Waisen
die in der Eigenschaft als Supplent zurückgelegte Dienstzeit angerechnet werden kann.

§ . 5.

Der Ruhegehalt wird nach dem zuletzt genossenen systemmäßigen Aktivitätsgehalte in
der Art bemessen , daß derselbe nach dem zurückgelegten zehnten Dienstjahre vierzig Perzent
des letzten Aktivitätsgehaltes beträgt , und mit jedem weiteren zurückgelegten Dienstjahre um

drei Perzent steigt , jedoch nur so lange , bis der Ruhegenuß dem zuletzt bezogenen Aktivitäts-
gehalte gleichkommt.

§. 6.
Zu dem der Bemessung des Ruhegehaltes als Grundlage dienenden AktivitätSgehalte

gehören auch die Quinquennalzulagen und die Funkzionszulagen der Direktoren.

8- 7.
Die im § . 10 Z . 1, § . 11 Z . 4 und § . 16 Z . 1 der Pensionsvorschrift für die

städtischen Beamten und Diener bestimmten nachtheiligen Folgen treten dann ein , wenn die
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Entlassung nach den für die Disziplinarbehandlung der Professoren und Direktoren geltenden

Vorschriften ausgesprochen wurde oder ausznsprechen gewesen wäre.

§. 8.

Die Pension der Witwe wird , wenn der letzte zur Pension anrechenbare Aktivitätsgehalt

ihres verstorbenen Gatten nicht höher als 1500 fl . war , mit vierhundert Gulden , wenn er
mehr als 1500 fl ., aber weniger als 2000 fl . betrug , mit fünfhundert Gulden , und wenn
er 2000 sl . oder darüber betrug , mit sechshundert Gulden jährlich bemessen.

§ . 9.

Die im Genüsse einer Naturalwohnung stehenden Direktoren der Mittelschulen können

dieselbe im Falle ihrer Versetzung in den Nuhestand noch bis zum nächsten vierteljährigen

Ausziehtermine und mindestens durch sechs Wochen benützen . - Dasselbe Recht steht im
Falle ihres Todes ihrer Witwe oder ihren Kindern zu.

8- 10.
Bei dem Todesfälle eines mit Quartiergeld betheilten Professors haben dessen sich le-

gitimirende Erben das Quartiergeld noch für das nächste Vierteljahr , wenn sie die Wohnung
nicht mehr kündigen konnten , somit die Erben eines nach dem 13 . Februar verstorbenen Pro¬

fessors noch für die Zeit vom nächstfolgenden Maitermine bis zum Augusttermine u . s. w.

zu beziehend Ebenso gebührt dem in Vensions - oder Quieszentenstand versetzten Professor das
Quartiergeld noch für das Vierteljahr vom nächstfolgenden Maitermine bis zum Augustter¬
mine wenn die Zustellung des Pensionirungs - oder Quieszentendekretes am 14 . Februar oder

später erfolgt ist.

§ - II.

Professoren und Direktoren der städtischen Mittelschulen können auch in den zeitlichen

Ruhestand (Quieszenz ) versetzt werden:

a) wenn durch eine Veränderung in dein Qrganismus der Lehranstalt ihre Dienstleistung
entbehrlich wird,

b ) wenn es das Interesse des Dienstes erfordert.

o) Bei einer über ein Jahr dauernden Krankheit , wenn jedoch der Fall einer Versetzung
in den bleibenden Ruhestand nicht vorhanden ist.

§ . 12 .

Quieszirte Professoren und Direktoren behalten ihren Titel und Rang und genießen die

normalmäßige Pension als Quieszentengehalt.
Bei Erledigung von Dienstposten an einer städtischen Mittelschule muß auf die Unter¬

bringung derselben , insoferne sie geeignet sind , vor Allem Bedacht genommen werden , wenn

sie sich auch um dieselben nicht beworben hätten.

§. 13.
Ob und in welchem Maße Supplenten und Assistenten , welche durch einen ihnen in

Ausübung ihres Dienstes zugestoßenen Unfall dienstunfähig werden , einen Anspruch auf eine Ver¬

sorgung haben , wird der Gcmcinderath von Fall zu Fall entscheiden.
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Bom 17.  Dezember 1872 , Z . 5495.

Nachdem es dermalen noch nicht entschieden ist , ob das Wiener Ziment irung samt  als
städtische Anstalt verbleiben wird , dermalen auch der wirkliche Bedarf an stabilen Beamten
nicht bemessen werden kann , jedoch eine Vermehrung der Geschäfte dieses Amtes in nächster
Zeit voraussichtlich bevorsteht , so hat der Wiener Gemeinderath in seiner Plenarversammlung
vom 17 . d. M . folgende Beschlüsse gefaßt:

1. In eine Regulirung des gesummten ZiMentirungsamtes wird dermalen nicht ein¬
gegangen;

2 . dagegen wird die provisorische Vermehrung des Beamtenpersonales bei diesem Amte
um sieben Stellen genehmigt;

3 . demgemäß werden drei  provisorische Kommissärsstellen mit 600 fl. Gehalt und
20 Prozent Quartiergeld und vier  Elevenstellen mit 700 fl. Gehalt und 150 fl. Quartier¬
geld bewilligt.

Die erste Klasse  der Kommissäre wird um eine und die zweite Klasse  ebenfalls
um eine  Stelle durch Vorrückung vermehrt , so daß sich der Stand der Kommissäre folgender-
maßen herausstellt:

Drei Kommissäre I . Klasse  mit 1200 fl. Gehalt , und dem dermaligen Quartier¬
gelde pr . 252 fl.

Drei Kommissäre II . Klasse  mit 1000 fl. Gehalt , und zwar einer  mit dem der¬
maligen Quartiergelde pr . 252 fl., zwei  mit dem 20prozentigen , d. i. 200 fl., Quartiergelde.

Vier Kommissäre III . Klasse  mit 800 fl. Gehalt und 20prozentigem , d. i. 160 fl.
Quartiergeld , und zwar eine Stelle hievon definitiv , drei jedoch provisorisch.

4 . Die Eleven müssen absolvirte Techniker sein , haben vom Tage des Dienstantrittes
an ein Diurnum von zwei Gulden zu beziehen und nach einer sechswöchentlichen mit gutem
Erfolge zurückgelegten Probepraxis den Gehalt von siebenhundert Gulden und einhundert und
fünfzig Gulden Quartiergeld zu erhalten.

5 . Das Adjutum von 400 fl. für einen technischen Praktikanten wird aufgelassen , die
bisher bewilligten Diurnistenstellen mit je 1 fl. 25 kr. Taglohn werden jedoch beibehalten.

6 . Die definitive Vermehrung der Amtsdiener um eine Stelle wird genehmigt und ist
diese neu kreirte Amtsdienerstelle in den allgemeinen Amtsdienerstatus einzureihen.

Vom 17 . Dezember  1872 , Z . 5538.

Nach dem Magistratsantrage ist das Verbot der Holzverkleinerung auf der
Straße  für die Wiedner Hauptstraße von Nr . 1— 30 , resp. 2 — 20 , und für die Margarethen-
straße von Nr . 1 bis zur Einmündung in die Schleifmühlgasse zu erlassen.

Vom 20 . Dezember  1872 , Z . 6117.

Der Gemeinderath genehmigt die Rangirung der städt. Versorgungsanstalten in drei
Kategorien , wornach in die

1. Kategorie  das Wiener Versorgungshaus , iu die
2 . Kategorie  die Versorgungshäuser zu Ybbs und Mauerbach , und in die



255

3 . Kategorie  das VersorgungshauS zu St . Andrä eiuzureiheu sind und somit auch die
Beamten und Aerzte vom Wiener Versorgungshaus in die erste, jene in den Anstalten zu Abbs
und Mauerbach in die zweite und die von St . Andrä in die dritte Kategorie zu setzen sind.

Unter Einem genehmigt der Gemeinderath eine Regulirung der Bezüge der Beamten
und Aerzte in den städtischen Versorgungsanstalten mit Einhaltung des Grundsatzes , daß die
bisherigen Nebenbezüge derselben , mit Ausnahme des sogenannten Zuschneidepauschales , für dis
Zukunft gänzlich zu entfallen haben und es werden die Gehalte der Versorgungsanstalis-
Beamten in folgender Weise festgestellt:

Dienstes -Eigenschaft OU der Anstalt Kategorie Gehalt
in Gulden öW.

Znschueide-
pauschale in

Gulden Oe . W.

Verwalter.
Adjunkt . . .
Kassier . . . .
Kontrolor
Primarius.
1. Arzt . .
2. Arzt . . .
Verwalter.
Kontrolor . >
1. Arzt . . .
2. Arzt . . .
Verwalter,
Kontrolor . .
1. Arzt . . .
2. Arzt . .
Verwalter.
Kontrolor . .
Arzt.

Wien

Ybbs

Mauerbach

St . Andrä

H.

III.

2000
1500
1500
1500
1500
1200
1000
1800
1300
1300
1200
1800
1300
1300
1200
1600
1200
1200

150

84

84

42

Unter Einem beschließt der Gemeinderath , daß den Aerzten in den städt. Versorgungs-
Häusern Quinquennalzulagen in demselben Ausmaße , wie den Professoren an den Mittel¬
schulen zugewiesen werden und daß die I . Sekzion rücksichtlich der Durchführung dieses prin¬
zipiell gefaßten Beschlusses die weiteren Anträge zu stellen habe.

Vom 27 . Dezember  1872 , Z . 5517 und 5518.

Der Gemeinderath genehmigt die Bestellung eines Armen - und eines Beschau¬
arztes für den Bezirkstheil Vor der Favoritenlinie  und sohin die Sysiemisi-
rung von im Ganzen 12 Beschauärzten,  von denen sechs den jährlichen Gehalt von
800 fl. und sechs den Iahresgehalt pr . 600 fl. sammt dem Quartiergelde von jährlichen
189 fl., resp . 126 fl., erhalten.
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Chronik der Verwaltung.
(Anlehen .) In den Sitzungen vom 5 ., 8 ., 12 . und 13 . November 1872 wurde

über die Kontrahirung eines Aulehens zur Deckung der künftigen Bedürfnisse der Stadt Wien
beschlossen:

I . Es sei ein Landesgesetz zu erwirken , wodurch die Gemeinde Wien ermächtigt wird,
ein Anlehen auszunehmen , welches die Nominalhöhe von 63 Millionen Gulden  Oe . W.
nicht überschreiten darf , in fünfzig Jahren mittelst einer höchstens fünf und ein halbperzentigen
Annuität zu tilgen ist und dessen Erlös zu folgenden Zwecken zu verwenden ist:

für Approvisionirungszwecke . sl. 12,000 .000
für Erfordernisse für Straßenerweiterung und Kanalisirungen . . . „ 10,093 .000
für den Rathhausbau . . 8,000 .000
für Errichtung einer städtischen Gasanstalt . 8,000 .000
für Schulbauten . 6,760 .000
für die Hochquellen -Wasserleitung . 5,600 .000
für Auslagen anläßlich der Weltausstellung im Jahre 1873 . . . . „ 2,850 .000
für die Errichtung des Zentralfriedhofes . 1,530 .000
für die Bäder im regulirten Donaustrome . 1,250 .000
für die Errichtung eines Epidemiespitales . 800 .000
für Brückenbauten . 510 .000
für Gartenanlagen . 500 .000
für den Bau von Waisenhäusern . . . - . 1,000 .000
und als Reserve für Zwecke der III . Bauepoche ver Wasserleitung . . . „ 3,000 .000
und für die übrigen oben angeführten Zwecke . . . . . . . „ 1,107 .000

II . Dieses Anlehen ist in Form einer Prämienanleihe zu kontrahiren.
III . Die Begebung der zur Bedeckung dieser Objekte erforderlichen Anlehenstheilbeträge

erfolgt je nach Bedarf über Beschluß des Gemeinderathes.
IV . Für dwses Anlehen sollen dieselben Begünstigungen , die das 25 Millionen Kommunal -

anlehen genießt (als Steuer - und Gebührenfreiheit und die Rechte der vom Staate garantirten
Papiere ) angestrebt werden ; daher der Herr Bürgermeister ermächtigt und ersucht wird , die
nöthigen Schritte und Eingaben an die hohe Regierung , an den hohen Landtag und an die
hohe Neichsvertretung durchzuführen.

V . Soll an dem Grundsätze festgehalten werden , daß die Amortisation dieses Anlehens
gleich jener des 25 Millionen Anlehens nur durch die kurrenten Einnahmen , also mit Ver¬
meidung der Aufnahme fremder Gelder zu effektuiren und durch die Jahresbudgets sicher¬
zustellen ist.

(Oeffentliche Stiege .) In der Sitzung vom 15 . Oktober 1872 wurde das Projekt
für die Herstellung einer öffentlichen Stiege in der Verlängerung der Nenngasse und Kreuzung
ver verlängerten Wipplingerstraße I . Bezirk nach dem Anträge des Magistrates genehmiget.
Die Gesammtkosten für diese Herstellung sind mit 30 .000 fl. veranschlagt und treffen die
Kommune nur 15 .000 fl., da das k. k. Ministerium des Innern bereits zugesichert hat , die
Uebernahme der halben Kosten für diese . Stiege durch den Stadterweiterungsfond bei Sr.
Majestät zu befürworten . Zugleich wurde die Abkappung der Ecke des anstoßenden Hauses
der Verkehrsbank und Einlösung des bezüglichen Grundes um 800 fl. per Quadratklaster
beschlossen.

(Feuerlöschanstalt .) Den Direkzionen des Stadt -, Leopoldstädter und Wiedener
Theaters wurde am 29 . Oktober 1872 die angesuchte Genehmigung ertheilt , ihre Theater
telegraphisch mit den betreffenden Filialen und im erstereu Falle mit dem Feuerlöschzentrale
unter folgenden Modalitäten zu verbinden:

1 . In die neu zu erlassende Feuerlöschordnung soll die Verpflichtung sämmtlicher Wiener
Theaterdirektoren oder Eigenthümer zur Herstellung der telegraphischen Verbindung mit den
Feuerlöschanstalten und zur Leistung der Kosten für die von der Kommune beizustellende Feuer¬
wehr während ver Vorstellung ausgenommen werden.
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2 . Der Gemeinderath wende sich sofort an die hohe Statthalterei , damit im Ver¬
ordnungswege sämmtliche Theaterdirektoren oder Eigenthümer verhalten werden , ihre Theater
telegraphisch mit den Feuerlöschanstalten zu verbinden.

3 . Die in den Bezirken exponirten Bauamtsbeamten werden beauftragt , unter Beiziehung
der gesetzlichen Organe die Feuerlöschvorsichtsmaßregeln in den in ihren Bezirken befindlichen
Theatern alle Monate wenigstens einmal einer genauen Revision zu unterziehen.

(Ueberschwemmungsvorkehrungen .)  Vom Herrn Statthalter für Niederösterreich
wurde mitgetheilt , daß dem vom Gemeinderathe vorgelegten Projekte für die provisorische Ab¬
sperrung des Donaukanales die strompolizeiliche Bewilligung nicht ertheilt werden könne.

(Approvisi onirung .) Am 18 . Oktober 1872 wurde beschlossen , das Ministerium
des Innern dringend zu ersuchen , die Kontumazanstalten nach den von der Theuerungs-
EnquZte gefaßten Beschlüssen unverzüglich zu reorganisiren und mit Berücksichtigung der Appro-
visionirung Wieuö die Modalitäten zu bestimmen , unter welchen das Schlachten der Thiere
nächst der Grenze und der Transport frischen Fleisches nach Wien gestattet werden kann.

(Pferdebahnen .) Ueber das Ansuchen der Wr . Handelsbank , der Wr . Baugesellschaft
und des G . von Drehhausen um Genehmigung des Baues und Betriebes mehrerer Tramway¬
linien in Wien beschloß der Gemeinderath am 22 . Oktober 1872 Folgendes : „ Es ist die
Wiener Tramwahgesellschaft sofort auszufordern , innerhalb 14 Tagen , vom Tage der Auffor¬
derung an gerechnet , die bestimmte und bindende Erklärung abzugeben , ob sie gewillt und in
der Lage sei, die im H. 2 des Vertrages vom 7 . März 1868 8ub 11 der I . und 4 der
II. Bauperiode bezeichnte Linie:

Schlösselgasse , Laudongasse , Reitergasse , Florianigasse , Albertgasse , Iosefstädterstraße,
Blindengasse , Lerchenselderlinie und Kaiserstraße , Blindengasse zur Lerchenfelderlinie und die
im selben ß . 8ud 4 der I . Bauperiode bezeichnte Linie : Stubenring , Stubenthorbrücke , Land-
straßer Hauptstraße , St . Marxerlinie oder die 8u5 5 derselben Bauperiode bezeichnte Linie:
Kolowratring , Schwarzenbergplatz , Schwarzenbergbrücke , Rennweg nach St . Marx , und zwar
eine der letzter » Linien mit der Verpflichtung , dieselbe seinerzeit bis zum Centralsriedhose zu
verlängern , auszubauen und beide Linien bis zum 1 . Juli 1873 in ihrer ganzen Länge dem
Verkehre zu übergeben.

Zugleich wird ausgesprochen , daß im Falle die Wr . Tramway -Gesellschaft sich zum Baue
dieser Linien neuerdings bereit erklärt , dieselben jedoch bis zu dem für jede Linie bestimmten
Zeitpunkte dem Verkehre in ihrer ganzen Länge nicht übergibt , von ihrer bei der Kommune
erliegenden Kauzion die Summe von 100 .000 fl . für jede Linie als verfallen zu Gunsten des
Wr . Armenfonds erklärt werden wird.

Für den Fall einer der vorstehenden Aufforderung nicht vollkommen entsprechenden und
bindenden Antwort der Wr . Tramway -Gesellschaft ist aus der Pferdebahnkommission ein Sub-
komits von 5 Mitgliedern zu wählen , welches beauftragt wird , sofort mit Zuziehung des Ma¬
gistratsreferenten und eines Vertreters des Bauamts mit den Konzessionären der Vorortelinien
in Verhandlung zu treten , um die für die Kommune nothwendige Garantie des Baues der
genannten Linien zu sichern.

(Verkauf von Gründen .) Der Bürgerspital -Wirthschaftskommission wurde der Ver¬
kauf von zirka 17 Joch Gründen zur Erweiterung und Umgestaltung des Schlachtviehmarktes
zu St . Marx gestattet . ( Sitzung vom 22 . Oktober 1872 .)

(Erweiterung des Matzleinsdorfer Frachlenbahnhofes .) In der Sitzung
vom 25 . Oktober 1872 , wurde der Statthalterei -Erlaß vom 10 . Oktober 1872 , Zl . 29,688,
womit dem Magistrate eine Abschrift des Kommissionsprotokolles vom 2 . Oktober 1872
betreffs der von der Südbahngesellschaft projektirten Erweiterung des Matzleinsdorfer Frach¬
tenbahnhofes mit dem Beifügen übermittelt wurde , daß dem Verwaltungsrathe der Südbahn
über Ermächtigung des Handelsministeriums der Baukonsens , jedoch vorbehaltlich der über die
streitig gebliebenen Punkte ( Uebersetzung der Friedhofstraße im Niveau , Verbreiterung des
Matzleinsdorfer Viaduktes von 5 auf 7 Oeffnungen , Herstellung einer mindestens 8 " breiten
Kommnnikazion von der Brücke in der Stiegengafse in Sechshaus bis zur Triesterstraße an
Stelle des bestehenden Feldweges und einer Durchfahrt unter dem Bahnkörper in der geraden
Verlängerung der Hirschengasse in Meidling mit 6 " breiter Fahrbahn und 4 " breitem Trottoir
an Stelle des neben dem Beamtenwohnhause über die Geleise führenden 3 " breiten Fahr¬
weges ) zu gewärtigenden Entscheidung des Handelsministeriums , unter Einem ertheilt werde,
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und daß mit dem Handelsministerialerlasse vom 29 . Juni 1872 , Z . 9759 die Inangriff¬
nahme der Anlage eines 3 . Geleises vom Wr . Personenbahnhöfe bis zum Matzleinsdorfer
Frachtenbahnhofe , sowie die projektmäßige Verbreiterung der in dieser Strecke liegenden
Objekte und zwar in beiden Fällen nach Maßgabe der Kommifsiousbestimmungen vom
22 . und 24 . Mai 1872 genehmigt wurde und womit ferner bekannt gegeben wurde , daß
dem Konsortium der Wr . Verbindungsbahn auf Grund der Ministerialerlässe vom 2 . Juli 1871
Z . 5976 und vom 11 . Dezember 1871 . Z . 25,693 sowie der von den Vertretern des Kon»
sorziums bei der Kommission vom 12 . Oktober 1871 abgegebenen Erklärung unter allen Um¬
ständen obliegen wird , diese Bahn von ihrer Einmündung in die Südbahn bis in den Matz¬
leinsdorfer Frachtenbahnhof in 2 Geleisen zu führen , aus welchem Anlasse an dem Matzleins¬
dorfer Viadukt für eine Anlage von 5 Geleisen zu verbreitern ist , mit dem Beifügen zur
Kenntniß genommen , daß den von den Gemeindevertretern gemachten Anforderungen Rechnung
zu tragen ist.

(Wahlen .) In die Mittelschuldeputazion wurden in der Sitzung vom 25 . Oktober 1872
gewählt : vr . Alexander Bauer , vr . Schrank , vr . Ficker , v . Gassenbauer , vr . Natterer , Or.
Weiser , vr . Joses Kopp , Or . Lustkandl , von Ezedik , Feyerseil , vr . Hoffcr , Klemm seri ., Früh¬
wald , Gerold , I) r . v . Billing.

In die Gemeindestatuts - Revisionskommission wurden in derselben Sitzung gewählt:
Frühwald , Ritter von Fellner.

(Weltausstellung .) Seine Exzellenz der Herr Generaldirektor der Weltausstellung
theilte dem Gemeinderathe mit , daß er bereit sei , in den Monaten April bis Oktober 1873
ein Wasserquantum von zirka 1000 Kubikschuh Pr . Stunde mit einem Drucke von zirka 25
Fuß der Kommune zur Bespritzung des Wurstelpraters zu überlassen . (Gemeinderaths -Sitzung
vom 29 . Oktober 1872 .)

(Str aß en lokom otiv  e .) Dem Maschinenfabrikanteu Georg Siegl wurde am 17 . No¬
vember 1872 die Bewilligung zur Befahrung der der Kommune gehörigen Straßen mit der
Thomson ' schen Straßenlokomotive zum Frachtentransporte für Dampfmaschinen und deren Be-
standtheile von größerem Volumen zu den Bahnen und den größeren Fabriksetablifsements
unter Verwahrung der Kommune gegen jede Anforderung zur Vornahme irgend welcher Straßen-
korrekzion in Folge solcher Lokomotivfahrten , somit unter dem Vorbehalte , daß allfällige Be¬
schädigungen an den Straßen oder den unter denselben befindlichen Objekten von dem Unter¬
nehmer getragen werden , ertheilt.

Dieser Vorbehalt ist dem gleichen Passus der Statthalterei -Bewilligung in dem Konzes¬
sionsdekrete beizufügen , um das Recht der Kommune in derselben Weise zu wahren.

(Pferdebahnen .) Eine Zuschrift der Tramway -Gesellschaft , worin dieselbe mittheilt,
daß sie bereit sei, die Linien:

1 . „ Schlösselgasse , Laudongasse , Reitergasse , Florianigasse , Albertgasse , Josesstädterstraße,
Blindengasse , Lerchenfelderlinie " und „ Kaiserstraße , Blindengasse zur Lerchenfelderlinie " ,

2 . dann die Linie:
„Stubenring , Stubenthorbrücke , Landstraßer Hauptstraße , St . Marxer Linie " oder die

Linie : „ Kolowratring , Schwarzenbergplatz , Rennweg , St . Marx " , und zwar eine der letzteren
Linien mit der Verpflichtung , dieselbe seinerzeit zum Zentralfriedhofe zu verlängern , auszubauen
und bis 1 . Juli 1873 dem Verkehr zu übergeben , wurde am 12 . November 1872 zur Kennt¬
niß genommen.

(Parzellirung von Gründen .) Der von dem k. k. Obersthofmeisteramte vorgelegte
Parzellirungsplan der ehemaligen Hofärargründe im Prater nächst der Sosienbrücke wurde am
7 . November 1872 nach dem Anträge des Magistrates unter folgenden Bedingungen geneh¬
migt : 1 ) daß die Querstraße in der Verlängerung der Wassergaffe ( III . Bezirk ) bis zur
Pratergürtelstraße durgeführt wird , 2 ) daß die zur Anlage der Straßen erforderlichen Gründe
nach den ßß . 20 und 25 des Baugesetzes unentgeltlich und im festgesetzten Niveau an die
Kommune übergeben werde , und 3 ) daß zu diesem Ende die vorgeschriebenen Pläne mit der
Berechnung der abzutretenden Straßengrundflächen vom k. k. Obersthofmeisteramte abgesondert
hierher übermittelt werden oder diese Flächen -Nachweisuug unter einem mit der Vorlage der
Detailpläne für die einzelnen Baublocks seitens des Konsorziums , welches die Gründe erworben
hat , erfolge , und daß diese letzteren Pläne jedenfalls in dem durch das Baugesetz vorgeschrie¬
benen Maßstabe angefertigt werden.



(Holzzement zu Dacheind eckung en .) Ueber Ersuchen des Otto Grase , als Bevoll¬
mächtigten der Mathilde v . Schmeling , Geschäftsinhaberin der Firma Karl Samuel Häusler
zu Hirschberg in preuß . Schlesien , um Zulassung der K . S . Häusler ' schen Hotzzementb e-
dachungen  im Rayon von Wien , wurde am 6 . November 1872 nach dem Maglstrats -An-
trage die Zulässigkeil von Holzzement zu Dacheindeckungen in Wien unter bestunmten Bedin¬
gungen von Fall zu Fall ausgesprochen.

(Wahlen .) Am 14 . November 1872 wurden zu Schriftführern  des Gemeinve-
rathes gewählt die Herren Gememderäthe : Uhl , Dr . Prchl , Baugoin , Klemm  lun.

In die Pädagoglums -AnssichtskomMission  wurden gewählt die Herren G -Rthe . :
Dr . Hosser , Dr . Schrank , Dr . Weiser , Dr . Ficker . Dr . Billing , Fe Hers  eil , Dr.
Gune >ch (Gh .-Beschl . v . 29 . Novbr . 1872 .)

(M andatsnl ederleg un  gen ) . Die Gemeinderäthe : Scheinb er , Dr . Schrank,
Haut , Dr . Gilge , v . Gasscubunei , Geryarl , Bärtl , Stendel , Sigmundt,
löblich , Baugoin , Dollmayer , Reitter , Riß , Larsen , Ostwald , Umlauft,
Scheffer , Ornauer , Bauer , Müller , Jaschka , Erban und Wislocky  legten in der
Sitzung v . 13 . Dezbr . d. I . und die Gemeinderäthe Boynger  u . Dr . Andr . Fritsch  ihre
Mandate m der Sltzg . v . 27 . Dezbr . 1872 nieder.

(Gemeinderath sw ah  len .) Nachdem 27 Gemeinderäthe ihre Mandate zurückgelegt
haben , beschloß der G .-R . am 17 . Dezbr . 1872 auf Grund des tz. 40 der prov . Gememde-
ordnung , daß sofort  die Ergänzungswahlen stattzufinden haben und es wurde die Ausschrei¬
bung derselben für den 3 . Wahlkörper auf den 3 . u . 4 . Jänner 1873 , für den I . und 2.
Wahlkörper auf den 7 . u . 8 . Jänner 1873 festgesetzt.

(Vermehrung der Landtagsabgeordneten für Wien .) Der Gemeinderath
sprach sich mit Bezugnahme auf den vom hohen n . ö. Landesausschusse dem hohen Landtage
vorgelegten Bericht aus Bermehrung der Landtags -Abgeordneten für Wien dahin aus , daß
er diesem Anträge des hohen Landesausschusses , wornach die Landtags -Abgeordneten für Wien
um je Einen sür jeden Wahlbezirk , also auf 22 vermehrt werden sollen , beistimme . ( G .-R.
Sitzg . v . 21 . November 1872 .)

(Rechnungsabschluß .) Der Hauptrechnungs -Abschluß der Kommune Wien für das
Jahr 1871 , wornach sich die Gesammtelnnahmen mit 10,719 .651 fl . 24 kr. und die Ge-
sammtausgaben nnt 10,799 .537 fl . 76 kr. ergeben , gegenüber dem dreßfälligen Budget aber
ein günstiger Erfolg von 1,895 .240 sl. 51 kr. herausstelll , wurde genehmigend zur Kenntniß
genommen . ( G .-R .-Beschl . v . 27 . Dezbr . 1872 .)

(Bersatzamt .) Der Ministerial -Erlaß , womit die Ueberlassung der Hälfte des Rein-
erträgmsses des Bersatzamtes an den Bersorgungsfond abgelehnt wird , wurde zur Kenntniß
genommen und der 1. Sekzion zur Beurtherlung zugewiesen , ob nicht etwa genügende Gründe
vorhanden seien , das Recht der Kommune nn Wege des Reichsgerichtshofes durchzusetzen.
(G . -R . -Beschl . v . 29 . Novbr . 1872 .)

(Lehrerbibliotheken .) Am 20 . Dezember 1872 beschloß der Gemeinderath , daß
in jedem Gememdebezirke eine Bezirks -Lehrerbibliotheck zu errichten sei. Als Gründungsdo-
tazion wurden im Ganzen 10 .000 fl . bestimmt , welcher Betrag in daö Budget 1873 emzn-
stellen ist . Bon dieser Dotazwn sind 1000 sl. zur Anschaffung der inneren Einrichtung aller
9 Bibliotheken und je 1000 sl. für die Bibliothekswerke zu verwenden , so daß für das Jahr
1873 ein weiterer kurrenter Jahresbeitrag nicht bewilligt wird.

(Neue Wasserleitung .) Die technischen Anträge des Stadtbauamts bezüglich des
nach dem Gemeinderathsbeschlusse vom 1 . Februar 1872 , Z . 691 , bezüglich der Verstärkung
der Röhrenwanddlcken und Therlung des Wasserdruckes in den Röhren durch Einschaltung
eines neuen Reservoirs ausgearbeiteten Projektes über die Anlage deö Röhrennetzes der Hoch-
quellen -Wasserlettung werben unter Annahme der Alternative für eine Wassertiefe von 15
Schuh im neuen Reservoir und für Weglassung der Gallerten in demselben genehmigt.
(G .-R .-Sitzg - v . 20 . Dezbr . 1872 .)

(Neue Verzehrungssteuerlinie .) Die Zuschrift der k. k. Finanzbezirksdirekzion
vom 7 . September 1872 , Z . 45 .325 „ das hohe k. k. Finanzministerium hat nnt dem Erlasse
vom 21 . August 1872 , Z . 21 .859 zur Erleichterung des Verkehres an der Favoriten - und
an der Belvederelinie unter den von den Vertretern der Finanz -Verwaltung in dem Kom-
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Missions - Protokolle vom 28 . Juni 1872 aufgestellten Bedingungen gestattet , daß der Linien¬
wall in der Verlängerung der Sofiengasse im 4 . Bezirke durchbrochen und an der Stelle
dieses Durchbruches eine Exposizion des Verzehrungssteu er -Linie namtes  Favoriten
errichtet werde " , wurde zur Kenntuiß genommen . ( G .-R .-Beschl . v . 29 . Nov . 1872 .)

(Verkauf v . Realitäten . ) In einer Zuschrift des Landmarschalls für Nieder-
Oesterreich wurde mitgetheilt , daß der n . ö. Landtag dem Tauschgeschäfte zwischen der Kom¬
mune und der allgemeinen österr . Ballgesellschaft  hinsichtlich der Bürgerspitalsrea-
lität  seine Zustimmung ertheilt habe , und dieser Beschluß der allerhöchsten Sankfion unter¬
breitet wurde . ( G .-R .-Beschl . v . 29 . Novbr . 1872 .)

(Verkauf v. Gründen des Fondsgntes K. - Ebersdorf u . des Bürgerspi¬
tals .) Der G .-R . nahm am 29 . Novbr . 1872 das Gutachten der 1. Sekzion über einen
allfälligen Verkauf von Gründen des Ebers oorfer Fondsgutes,  daß nämlich ein
solcher nur mit Genehmigung der Stiftnngsbehörde , d. i. der k. k. Statthalterei , und bei einem
Werthe von über l 0 .000 fl. nur nach Einwirkung eines Landesgesetzes geschehen könne , zur
Kenntuiß.

Der G .-R . beschloß ferner , daß die weiteren Erhebungen und Verhandlungen bezüg¬
lich der Verwendung von Ebersdorfer Grundstücken zur Herstellun g v o n W o hng ebäuden
im Sinne des Vorschlages des Herrn Heinrich Reschauer  einer besonderen Kommission zu¬
gewiesen werden.

Diese hat zu bestehen:
1 . Aus 3 Gemeinderäthen , gewählt aus dem Plenum.
2 . Aus 2 Mitgliedern der Ebersdorfer Wirtschaftskommission.
3 . Aus 2 Mitgliedern der Wohnungsnothkommisfion.
4 . Aus einem Mitglieds des Magistrates und
5 . einem Mitglieds des Stadtbauamtes.
Diese Kommission erhielt zugleich die Aufgabe , auch über die Bürgerspitals¬

gründe,  welche in der Nähe der Gründe des Gutes Ebersdorf liegen , zu verhandeln und
zu berathen , ob sie nicht zum gleichen Zwecke ( Verwendung zu Wohnungsbauten ) geeignet
wären.

(Parz ellirungen .) Der Handelsgesellschaft für den allgemeinen Realitätenverkehr
wurde nach dem Magistratsantrage die Parzellirung der Realitäten  Konskr . Nr . 55 und 56
Landstraße  auf 17 Baustellen im Ausmaße von 1912 " 3 " 11 " 9 '" Maß durch Er¬
öffnung einer die Landstraße - Hauptstraße und die Gärtnergasse verbindenden Längengasse und
3 Quergassen bewilligt . ( G .-R .-Beschl . v . 3 . Dez . 1872 .)

(Hofschauspielhaus .)  Bezüglich der Situirung des neuen Hofschauspielhauses be¬
schloß der G . R . am 27 . Dez . 1872 über Ersuchen des k. k. Obersthofmeisteramtes nach
dem Magistratsantrage : 1 . Gegen ein nach Maßgabe des Planes anzulegendes Risalit des
Hosschauspielhauses gegen die Ringstraße wird kein Anstand erhoben und kein Entgelt ge¬
fordert . 2 . Der zur Regulirung erforderliche Straßengrund , soweit derselbe zur Verbauung
gelangt , wird ohne Entschädigung an den Fond abgetreten . 3 . Die in dem betreffenden
Theile der Löwelstraße befindlichen Unrathskanäle , Wasserleitungen und Gasröhren werden
auf Kosten der Kommune in die neue Trace umgelegt . 4 . Die Bauliuie der neuen Gruppe
in der verlängerten Bankgasse wird nach der Linie x ^ und als Grenze des Volksgartens
gegen das Hofschauspielhaus die Linien ^ und 6 genehmigt , dagegen Wirt» die Abänderung
der Baulinie zwischen der Schenkenstraße und der Gruppe 6 3 nach den Linien L ö ^ /Z «
abgelehnt . 5 . Die jetzige Grenze des Volksgartens gegen die Stadt wird nicht um 2 " zu¬
rückgerückt , sondern bleibt bestehen und ist an Stelle der projektirten 6 " breiten Fahrstraße
längs der neuen Baugruppe g, b und dem Volksgarten eine 4 " breite , durch Arkaden füh¬
rende Passage für den öffentlichen Verkehr der Fußgeher herzustellen ; jedoch dürfen die
Arkaden nicht überbaut , sondern darauf Terrassen errichtet werden , und darf die Passage nicht
unter 4 " Breite erhalten . 6 . Der in Aussicht gestellte Beitrag von 250 .000 fl . wird unter
diesen Modalitäten entrichtet.

(Brücken benen nungen .) Gegen den Magistratsantrag wurde die Benennung „ Au¬
gartenbrücke " beibehalten und nach dem Magistratsantrage die SchlachthauSbrücke „Kaiser-
I ose fs - Brücke"  benannt . (G . -R .-Beschl . v . 29 . Nov . 1872 .)
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(Straßenbenennungen .) Die Feuerwerksallee erhielt den Namen „Ausstellungs¬
straße ." (G .-R .-Sitz . v. 20 . Dez . 1872 .)

(Pferdebahnen ) . Ueber die Ansuchen der Bor orte - Tramway - Gesellschaft
(Wiener Handelsbank , der Wiener Baugesellschaft und des Gustav von Dreyhausen ) um Er¬
lheilung der Bewilligung zum Bau und Betriebe einer Pferdebahn auf der Himbergerstraße
von der Favoritenlinie bis zur Wiener Kommunalgrenze und der Wiener Tramway -Gesellschaft
um Ertheilung der Konzession für die Pferdebahn außerhalb der Favoritenlinie aus der Himberger-
straße bis zur Grenze des Wiener Gemeindegebietes und ans der Berthagasse , und um Bewilligung
zum Bau dieser Pferdcbahnstrecke wurde nach dem Anträge des Magistrates am 27 . Dez.
1872 beschlossen: die von der Wiener Tramway - Gesellschaft projektirte Trace der Verlän¬
gerung der Südbahnlinie auf der Himberger - Landesstraße bis zur Grenze des Wiener Ge¬
meindegebietes mit der Abzweigung in die Berthagasse ist mit Rücksicht auf die dießfälligen
Vereinbarungen zu genehmigen , und in diesem Sinne unter Vorlage sämmtlicher Akten der
Bericht an das k. k. Handelsministerium zu erstatten.

Das Gesuch der Wiener Handelsbank , Wiener Ballgesellschaft und Gustav von Drey¬
hausen ( Neuen Wiener Tramway - Gesellschaft) um Ertheilung der Konzession zum Bau und
Betriebe der Tramwaylinie „Wiedner - Hauptstraße , von der Mozartgasse an , Matzleins-
dorferstraße , Matzleinsdorferlinie im Anschlüsse an die bezerchnete Vororte - Linie wurde nach
dem Anträge des Magistrates nicht genehmigt und für die Herstellung und Intriebsetzung
der durch die Wiener Tramway - Gesellschaft auszuführenden Linie Mayerhofgasse , Wiedner-
Hauptstraße , Matzleinsdorferstraße , Matzleinsdorferlinie ein Termin bis 1. September 1873
festgesetzt. Sollte jedoch bei der Begehungs - Kommission die gänzliche Umpflasterung der
Matzleinsdorfer - und Wiedner - Hauptstraße sich als nothwendig Herausstellen und vom k. k.
Straßenärar auch bewilligt werden , so hat die Schienenlegung gleichzeitig mit der Umpflaste¬
rung stattzufinden.

(Straßenreinigung .) Der Transport - Gesellschaft  wurde am 22 . November
1872 die Straßensäuberung , Bespritzung und Schneeabfuhr im I . Bezirke , nebst der Kon-
servirung der Straßen , ferner der Beistellung der Druckmannschaft und der Reservepferde
für die Central -Löschanstalt , sowie die Beistellung der erforderlichen Werkzeuge und des Sandes
zum Bestreuen der Wege vom l . Jänner  1873 an aus fünf auf einander folgende
Jahre unter Verzichtleistung auf einen Gewinnautheil gegen dem übertragen,
daß die K ommune Wien für das Jahr  1873 die Pauschalsumme von  435 .000 fl.
und für die nächstfolgenden Jahre die jährliche Pauschalsumme von  420 .000 fl.
in gleichen decursiven Monatsraten bezahlt.  Die Transportgesellschaft hat eine
Kaution im Betrage von 100 .000 fl. im städtischen Oberkammeramte zu erlegen.

(Ueberschwemmungs - Vorkehrungen .) Nach dem Magistratsantrage wurde die
Annahme des Antrages des k. k. Generalkommando 's , die erforderlichen Pionniere , und zwar
20 Mann bei einer Wassergefahr und 100 Mann bei wirklicher Ueberschwemmung einrücken
zu lassen und für

den Offizier täglich 5 fl. — kr.
„ Unteroffizier „ 1 fl. 20 kr.
„ Soldaten „ 1 fl. — kr.

gleichmäßig für Tag - und Nachtarbeit , sowie auch für die Wartezeit nebst dem Monturab-
nützüngspauschale von 3 kr. per Kopf zu verlangen , beschlossen. Die Bequartierung der ge¬
dachten Mannschaft erfolgt auf Kosten der Kommune.

Als Rettungs Häuser  wurden für den Fall einer Ueberschwemmung nachbenannte Lo¬
kalitäten in Aussicht genommen:

Im II . Bezirke:
1 . für den oberen  Theil das Schulhaus Nr . 3 in der unteren Augartenstraße;
2 . für den mittleren  Theil der Gasthof zum schwarzen Adler in der Taborstraße

Nr . 11;
3 . für den unteren  Theil der Gasthof des Bernhard Tauber in der Praterstraße

Nr . 50;
4 . für die Brigittenau das Schulhaus , Wintergasse Nr . 82;
5 . für Zwischenbrückeu das Gasthaus der Antonia Plankenbichler , Zwischenbrücken Nr . 17.
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Im III . Bezirke:
1 . für den Theil  Weißgärber das neue Schulhaus in der Löwengasse;
2 . für den Theil Erdberg  das Schulhaus Erdbergerstraße Nr . 88.
Im IX . Bezirke:
1.  für den Theil Roßau das Realschulgebäude in der Grünethorgasse ( resp . die Lo¬

kalitäten des ehemaligen Feuerlöschfiliales ) .
2 . für den Theil Liechtenthal das Schulhaus in der Alserbachstraße.
Für die Beheizung und Beleuchtung sowie die Beistellung der erforderlichen Requisiten,

in so weit dieß nicht von dem Eigenthümer geleistet wird,  ist in der üblichen Weise durch
das Stadtbauamt und Markt - Kommissariat vorzusorgen . (G . - R . ° Beschl . vom 3 . Dez.
1872 .)

(Häusernumerirung ) . Nach dem Magistratsautrage wurde am 17 . Dezember 1872
die Numerirung der Brigittenau  nach dem Systeme der Orientirungsnummern genehmigt.
Der Magistrat hat nach den Grundsätzen der allgemeinen neuen Numerirung einen bezüg¬
lichen Plan zu entwerfen und vorzulegeu.

Redigirt und herausgegeben vom Magistrate . — Wien , gedruckt bei Earl Gerold 'S Sohn.
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